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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 7 Minuten 

Vor s i tz end e: Präsident Mag. Gratz, 
Zweiter Präsident Dr. Marga Hubinek, Drit­
ter Präsident Dr. Stix. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö f f n e t. 

K r a n k gemeldet sind die Abgeordneten 
Bayr, Dipl.-Ing. Winsauer und Wimmersber­
ger. 

Entschuldigt hat sich die Frau Abge­
ordnete Freda Blau-Meissner. 

Fragestunde 

Präsident: Ich beginne jetzt - um 10 Uhr 7 
Minuten - mit dem Aufruf der in der vorher­
gehenden Fragestunde nicht mehr erledigten 
Anfragen. 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
Familie 

Präsident: Ich beginne mit der 7. Anfrage: 
Abgeordneter Buchner (Grune) an den Bun­
desminister für Umwelt, Jugend und Familie. 

1521M 
Wieso gibt es in Österreich noch immer keine selbst­

verständliche gesetzliche Verpflichtung, einzelbetriebli­
ehe Emissionsdaten, das heißt konkrete Umweltvergif­
tung, offenzulegen? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie Dr. Marilies Flemming: Sehr verehr­
ter Herr Abgeordneter! Gemäß den Bestim­
mungen des § 1 Abs. 1 des Datenschutzgeset­
zes, das im Stufenbau der Rechtsordnung auf 
Verfassungsebene steht, hat jedermann 
Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betref­
fenden Daten, soweit er daran ein schutzwür­
diges Interesse hat. Das ist Tatsache, und ich 
bedaure das im Zusammenhang mit der von 
Ihnen angesprochenen konkreten Umweltver­
giftung. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord­
neter, bitte. 

Abgeordneter Buchner: Frau Bundesmini­
ster! Im industriellen Ballungsraum gelingt es 
den Großverschmutzern und Großemittenten 
immer wieder, sich hinter dem Datenschutz-

gesetz und hinter Betriebsgeheimnissen zu 
verstecken. Das heißt, daß das Datenschutz­
gesetz offenbar eine höhere Priorität hat als 
die menschliche Gesundheit und das Überle­
ben der Natur. Einer schiebt die Schuld auf 
den anderen, etwa die Industrie auf den Ver­
kehr, auf den Hausbrand und umgekehrt. 

Die Krücke der Immissionsmessung, das 
heißt also der Messung draußen im Raum und 
nicht auf dem Schlot, verhilft den Großver­
schmutzern praktisch zur Anonymität, und 
keiner kann je konkret festgelegt werden, 
weil ja die Giftstoffe bei der Immissionsmes­
sung kein Mascherl mehr haben. 

Frage: Wie wollen Sie je die Verursacher 
wirklich dingfest machen im Hinblick auf die 
Einführung eines neuen Umweltstrafrechtes? 
Wenn das so bleibt, wird es in bezug auf die­
ses neue Umweltstrafrecht keinerlei Beweis­
möglichkeiten geben, und der Datenschutz 
wird nach wie vor Vorrang vor dem Men­
schenschutz behalten. 

Präsident: Ich darf die Herren Klubordner 
bitten, ein bisserl leiser zu sein. Die Frau 
Minister kann nicht einmal die Fragen hören. 

Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich teile 
hier wirklich Ihre Sorge. Ich kann mir aber 
vorstellen, daß im Rahmen eines anlagenbe­
zogenen Luftreinhaltegesetzes der Bund dann 
die Möglichkeit haben wird, diese Daten auch 
konkret abzufragen. 

Ich darf Ihnen sagen, daß wir im Umwelt­
bundesamt keineswegs über alle Daten verfü­
gen, die bereits in Österreich gemessen wer­
den. Wir stehen jetzt mit den Bundesländern 
in Verhandlung, um deren Daten zu erhalten. 
Ich nehme an, daß wir sie erhalten werden, 
aber wir können Firmen nicht zwingen. 

Wir haben uns jetzt vorgenommen, daß wir 
an all jene, deren Daten wir haben und die 
uns ihre Daten geben, Briefe schreiben und 
ersuchen werden, daß wir diese auch veröf­
fentlichen dürfen. Das, was wir dann tun kön­
nen, ist, der Öffentlichkeit jene Betriebe zu 
nennen, die sich weigern, ihre Daten zu veröf­
fentlichen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage: Herr Abge­
ordneter Buchner. 
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Buchner 

Abgeordneter Buchner: Frau Bundesmini­
ster! Ich frage Sie: Welche konkreten legisti­
schen Maßnahmen werden Sie treffen, um die 
Betriebe zu zwingen, daß sie zumindest ein­
mal jährlich eine öffentliche, für alle zugängli­
che Emissionserklärung machen und daß sie 
laufend und permanent ihre Emissionsdaten 
auch der Öffentlichkeit und nicht nur den 
Behörden bekanntgeben ? Es kann doch nicht 
sein, daß jemand völlig ungestraft, völlig 
unkontrolliert von der Öffentlichkeit weiter 
Vergiftung betreiben darf. 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: Ich 
werde mich bemühen, im Rahmen des Luft­
reinhaltegesetzes diesem Ihren Wunsch weit­
gehendst gerecht zu werden. Aber das Daten­
schutzgesetz ist ein Verfassungsgesetz, und 
es bedarf einer Zweidrittelmehrheit, um da 
etwas zu ändern. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Ludwig. 

Abgeordneter Ludwig (SPÖ): Frau Bundes­
minister! Ich bin in der Nähe einer Kaffeefa­
brik in Favoriten aufgewachsen. Bei einer 
bestimmten Windrichtung hat jeder gewußt, 
da kommt halt etwas heraus. Das hat man 
damals zur Kenntnis genommen. 

Nun hat sich ja inzwischen einiges geän­
dert, auch das Umweltbewußtsein der Bevöl­
kerung. Heute weiß man, daß viele Schad­
stoffe der Gesundheit abträglich sind. Damit 
kann ich an das anschließen, was eben 
gefragt wurde: Welche Möglichkeiten haben 
Sie überhaupt jetzt praktisch, wenn Sie 
Briefe bekommen, wenn sich die Bevölkerung 
über Betriebe beschwert, wenn man weiß -
wie in dem von mir geschilderten Fall -, von 
wo das kommt, um die Emissionen analysie­
ren zu lassen, objektiv analysieren zu lassen 
und um dann einzuschreiten? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Das 
Umweltbundesamt verfügt über ambulante 
Meßwagen und über zwei Container. Messen 
können wir, und wir können das dann auch 
veröffentlichen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Ing. Murer. 

Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ): Sehr ver­
ehrte Frau Bundesminister! Als Abgeordneter 

wird man täglich auf erschreckende Zustände 
im Umweltbereich aufmerksam gemacht und 
über Umweltsünden informiert. Viele von die­
sen Umweltsünden kommen gar nicht ans 
Tageslicht. 

Wir haben ein Umweltbundesamt, aber ich 
denke daran, daß allein schon vom Forstrecht 
her über die Forstschutzmöglichkeiten oft 
nicht eingegriffen wird und daß vor allem 
auch im Wasserrecht Umweltsünden an der 
Tagesordnung sind und nicht eingegriffen 
wird. Glauben Sie, daß Sie irgendeine Mög­
lichkeit bekommen könnten, um vielleicht 
auch über diese "Umweltpolizei" , wie man sie 
auch nennen könnte, einzugreifen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Das Wasserrecht gehört zum Herrn Landwirt­
schaftsminister, dessen Umweltgesinnung für 
mich, und ich hoffe, auch für Sie, außer Zwei­
fel steht. Das Umweltbundesamt kann durch 
Prüf- und Meßmethoden und durch die Veröf­
fentlichung der Ergebnisse sehr wohl das 
Bewußtsein der Bevölkerung und auch der 
betroffenen Behörden, glaube ich, wecken. Es 
sind ja sehr oft auch lokale Behörden, die aus 
Unverständnis, aus mangelndem Umweltbe­
wußtsein ganz gravierende Dinge einfach 
zulassen. Ich glaube, daß man stärker auf die 
Wasserrechtsbehörden erster und zweiter 
Instanz achten muß. 

Präsident: Ich komme zur 8. Anfrage: Ab­
geordnete Rosemarie Bauer (ÖVP) an den 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie. 

141/M 
Was haben Sie unternommen, damit die Finanzie­

rung der Familienberatungsstellen sichergestellt ist? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Sie fragen 
mich, was ich unternommen habe, damit die 
Finanzierung der Familienberatungsstellen 
sichergestellt ist. Es war bei meiner Vorgän­
gerin so, daß sie in der Regel um die 29 Millio­
nen Schilling aus dem Budget für diesen 
Zweck hatte. Sie ist damit nicht immer ausge­
kommen. Die Familienberatungsstellen stel­
len ja größere Forderungen, als sie dann tat­
sächlich brauchen. Das ist auch legitim, sie 
wollen sich ausweiten. Ich habe daher durch 
die Vorgriffe meiner verehrten Frau Vorgän­
gerin für das Budget 1987 nur 21 Millionen 
Schilling vorgefunden: 40 Millionen hatten die 
Familienberatungsstellen angefordert. 
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In einer ersten Verzweiflung habe ich den 
Familienberatungsstellen geschrieben, daß 
nur diese Mittel zur Verfügung stehen, und 
wir sahen uns schon gezwungen, wirklich gra­
vierende Einschränkungen zu machen. Nur 
hätte das allen unseren Intentionen, auch den 
Intentionen dieser Koalitionsregierung, 
widersprochen und vor allem auch dem, was 
ja die Familienberatungsstellen ursprünglich 
hätten sein sollen, nämlich eine der flankie­
renden Maßnahmen im Rahmen der Fristen­
lösung. 

Ich habe mich daher im Gespräch mit dem 
Finanzminister dazu verstanden, um diese 
40 Millionen schon für heuer und auch für die 
Folgejahre gesichert zu haben, diese Gelder 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds zu 
nehmen. Das gibt mir einen bestimmten 
Spielraum, auch über die derzeitige Situation 
hinaus zu fördern. 

Präsident: Frau Abgeordnete Bauer, eine 
Zusatzfrage. 

Abgeordnete Rosemarie Bauer: Verehrte 
Frau Minister! Ihrer Anfragebeantwortung 
entnehme ich, daß die Finanzierung der Fami­
lienberatungsstellen im allgemeinen Budget 
nicht so gesichert wäre, sondern nur durch 
die Übernahme in den Familienlastenaus­
gleichsfonds. Worin sehen Sie die Gründe, 
daß diese Sicherung in Zukunft nicht mehr 
gegeben wäre? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Der Finanz­
minister hat auch schon in der Vergangenheit 
meiner Vorgängerin gegenüber angedeutet, 
daß möglicherweise da doch die Länder 
zuständig wären. Im übrigen wären auf alle 
Fälle die Kürzungen des Budgets darüber hin­
weggegangen. Um diese ganze Diskussion zu 
beenden und um die so wichtigen und notwen­
digen Gelder für die Familienberatungsstel­
len auch wirklich zur Verfügung zu haben, 
habe ich mich dann entschlossen, aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds Gelder zu neh­
men. Denn wofür könnten diese Gelder bes­
ser verwendet werden als für die Beratung, 
für die Hilfe für die Familien und auch für 
werdende Mütter in Not? 

Präsident: Frau Abgeordnete Bauer. 

Abgeordnete Rosemarie Bauer: Frau Mini­
ster! Sie haben sich in Ihrer Tätigkeit als 
Abgeordnete und Vorsitzende der Frauen der 
Österreichischen Volkspartei immer schon 

für eine Verbesserung der Familienbera­
tungsstellen ausgesprochen. Haben Sie jetzt 
vor, Verbesserungen durchzuführen, und wel­
che Schwerpunkte wollen Sie setzen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Es ist richtig, 
daß die ursprüngliche Intention, vor allem 
auch werdenden Müttern in Notsituationen zu 
helfen, ein bißchen in den Hintergrund getre­
ten ist. Ich leugne nicht, daß die Fülle der 
Angebote, die derzeit gemacht werden, und 
die Fülle der Fragen, die derzeit behandelt 
werden, nicht auch richtig, notwendig und gut 
ist. Nur dürfen wir darüber hinaus nicht ver­
gessen, daß die Familienberatungsstellen 
ursprünglich dazu gedacht waren, einer Frau 
in einer Notsituation mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Ich habe daher in einem Brief 
an alle Träger der Familienberatungsstellen 
und an die Familienberatungsstellen selbst 
gebeten - mehr kann ich ja gar nicht tun -, 
wieder verstärkt die Beratung für Mütter in 
Not aufzunehmen. 

Ich habe auch eine Novelle zum Familien­
beratungsförderungsgesetz in Vorbereitung, 
denn, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, jetzt schauen wir uns das doch einmal 
ganz offen und ehrlich an: Ab wann bekommt 
man zurzeit eine Förderung? - Dann, wenn 
eine solche Familienberatungsstelle einmal in 
14 Tagen vier Stunden geöffnet hat. Und das 
scheint mir einfach nicht der richtige Weg zu 
sein. Der Weg muß sein, zumindest einmal in 
der Woche, an einem bestimmten Wochentag, 
zu einer bestimmten Zeit, geöffnet zu haben. 
Wenn in einer Familie irgendein akutes Pro­
blem aufbricht, dann ist in 14 Tagen die Kata­
strophe schon passiert oder sie braucht den 
Rat dann auch nicht mehr. 

Ich möchte jetzt nicht sagen, daß alle Fami­
lienberatungsstellen nur einmal in 14 Tagen 
vier Stunden offen haben. Das ist ganz unter­
schiedlich. Ich glaube, wir sollten uns die 
Aktivitäten der einzelnen Beratungsstellen 
ganz genau anschauen, aber zumindest dafür 
Sorge tragen, daß einmal in der Woche minde­
stens vier Stunden geöffnet ist. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Frau 
Mag. Praxmarer. 

Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPÖ): 
Sehr geehrte Frau Bundesminister! Im 
Herbst vorigen Jahres wurde vom Bundesmi­
nisterium für Jugend, Familie und Konsu­
mentenschutz eine Enquete mit dem Thema 
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"Modelle und Schwerpunkte in der Familien­
und Partnerberatung" veranstaltet. Ich frage 
Sie, Frau Minister: Welche Konsequenzen zie­
hen Sie aus dieser Enquete, was haben die 
Diskussionen gebracht, und welche Formen 
von Verbesserungen für die Familienbera­
tungsstellen haben Sie vor? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Das Ergebnis dieser Enquete war, daß auch 
schon meine Vorgängerin gemeint hat, daß 
einige Familienberatungsstellen ihren Aufga­
ben nicht entsprechend nachkommen und daß 
man das sehr genau kontrollieren muß. Das 
geschieht auch. Vor allem auch ein stärkeres 
zeitliches Angebot erscheint mir einfach 
unabdingbar. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Wabl. 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Frau Bundes­
minister! Die Einrichtung der Familienbera­
tungsstellen hat zweifelsohne an und für sich 
einen sehr hohen Stellenwert. Nur müssen 
wir aufgrund der erschreckenden Zahl von 
Sexualverbrechen, von Gewalt in der Ehe 
feststellen, daß das Verhältnis der Geschlech­
ter doch nicht so zufriedenstellend ist, wie es 
durch die Frequenz bei den Familienbera­
tungsstellen offensichtlich wird. Es ist also 
ganz klar, daß die Familienberatungsstellen 
in ihrer Funktion an weiten Teilen der Bevöl­
kerung vorbeigehen. Jetzt gibt es Alternativ­
initiativen, wie zum Beispiel die Sexualbera­
tungsstelle in Salzburg, Beratungsstellen, die 
Veranstaltungen in Lehrlingszentren, in 
Schulen und so weiter machen. Was haben 
Sie in dieser ltichtung vor? Werden Sie Initia­
tiven, die bestimmten Bevölkerungsgruppen 
eher gerecht werden, setzen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Es ist rich­
tig, daß jede Familienberatungsstelle auch 
nach der Klientel verschiedene Schwerpunkte 
hat. Und das ist auch gut so. Es gibt aber auch 
ganz genaue Richtlinien in meinem Ressort, 
nach denen dann die Förderung tatsächlich 
zugesagt wird. Eine sehr richtige und sehr 
kluge besteht darin, daß die Familienbera­
tungsstellen etwa ein Jahr lang beobachtet 
werden und daß dann beurteilt wird, ob sie 
ihrer Beratungstätigkeit auch dem Gesetz 
entsprechend nachkommen. 

Präsident: Dritte weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Gabrielle Traxler. 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Frau 
Minister! Sie haben Anfang des Jahres 1987 
den Familienberatungsstellen empfindliche 
Kürzungen angekündigt, und zwar bis zu 
60 Prozent, die dann erfreulicherweise wieder 
zurückgenommen werden konnten. 

Ist es richtig, Frau Minister, daß eine Stelle, 
nämlich die ,,Aktion Leben", damals, als alle 
gekürzt wurden, als einzige keine Kürzung 
hinnehmen mußte, sondern erstmals eine 
Subvention erhielt? Wenn ja, in welcher 
Höhe? Wie groß ist diese Beratungsstelle, und 
werden Sie auch in Zukunft verschiedene 
Maßstäbe an verschiedene Beratungsstellen 
anlegen oder werden Sie wie Ihre Vorgänger 
die Beratungsstellen je nach Qualität und je 
nach Zulauf unterstützen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr verehrte Frau Abgeordnete! Es erfüllt 
mich fast ein bißehen mit Freude, daß einmal 
ein Minister ein bißchen mehr weiß als ein 
Abgeordneter. Die "Aktion Leben", verehrte 
Frau Abgeordnete, hat noch nie auch nur 
einen Groschen Subvention erhalten und 
lehnt eine solche auch ab, weil sie der Mei­
nung ist, unabhängig sein zu wollen. Ich 
konnte daher der "Aktion Leben" weder 
etwas kürzen noch irgend etwas geben. 

Präsident: Ich komme zur Anfrage 9, das ist 
die letzte an die Frau Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie: Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Hafner (ÖVP). 

142/M 
Werden Sie sich für eine Mehrkinderstaffelung ein­

setzen? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr verehrter Herr Abgeordneter! Sie fragen 
mich: Werden Sie sich für eine Mehrkinder­
staffelung einsetzen? Meine Antwort lautet ja. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord­
neter, bitte. 

Abgeordneter Dr. Hafner: Sehr verehrte 
Frau Bundesminister! Ich habe einen solchen 
Initiativantrag in diesem Hause eingebracht, 
und er ist auch bereits auf der Tagesordnung 
des Familienausschusses gestanden. Ich habe 
diesen Antrag eingebracht, weil wir aus den 
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Erhebungen des Statistischen Zentralamtes 
wissen, daß heute ungefähr etwas über ein 
Drittel der Kinderkosten durch die Familien­
beihilfe abgedeckt wird. Das heißt: Hat eine 
Familie drei Kinder, so hat sie für zwei Kin­
der selbst aufzukommen, hat sie sechs Kin­
der, dann fallen vier Kinder auf die Briefta­
sche der Eltern, unter Umständen auch sogar 
eines Alleinverdieners. Das bedeutet - das 
wissen wir auch aus Erhebungen des Statisti­
schen Zentralamtes -, daß gerade kinderrei­
che Familien unter Armut, unter wirtschaftli­
chen Schwierigkeiten leiden. 

Ich möchte Sie daher fragen: Welche Fami­
lien wären von einer solchen Familienbeihil­
fenerhöhung betroffen, wenn wir die Fami­
lienbeihilfe ab dem dritten Kind um 100 S 
erhöhen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr verehrter Herr Abgeordneter! Ich darf 
zuerst auf das Arbeitsübereinkommen dieser 
Bundesregierung verweisen, die sich ganz 
eindeutig zur sozialen Staffelung der Fami­
lienbeihilfen nach wirtschaftlichen Grundsät­
zen bekennt. Es gibt - das habe ich heute 
auch schon ausgeführt - mehrere Möglich­
keiten einer solchen sozialen Staffelung. Es 
wurde mir aber von den Verhandlungspart­
nern dieses Arbeitsübereinkommens versi­
chert, daß allen Beteiligten klar war, daß mit 
dem Begriff "soziale Staffelung" die Mehrkin­
derstaffelung gemeint war. 

Wir haben uns natürlich vom Ministerium 
aus erkundigt und haben nachrechnen lassen, 
wie so etwas aussehen würde, und ich darf 
Ihnen sagen, daß die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit der Familien mit drei oder 
mehr Kindern nachgewiesenermaßen in der 
überwiegenden Zahl der Fälle schlecht bis 
sehr schlecht ist. 60 Prozent der betroffenen 
Familien leben bereits an der Armutsgrenze. 

Es ist auch sehr oft die Meinung aufgetre­
ten, es handle sich da ausschließlich um bäu­
erliche Familien. Ein Mikrozensus des Stati­
stischen Zentralamtes hat ergeben, daß 
40 Prozent der betroffenen Mehrkinderfami­
lien Arbeiter sind, 11 Prozent Bauern, 9 Pro­
zent selbständig Erwerbstätige, 5 Prozent 
ohne Beruf. Insgesamt ergibt die Auswertung 
des Mikrozensus des Österreichischen Stati­
stischen Zentralamtes, daß mehr als 72 Pro­
zent der Familien mit drei oder mehr Kindern 
dem Bereich der unselbständig Erwerbstäti­
gen angehören. 

Das monatliche Durchschnittseinkommen 
eines nicht selbständig Erwerbstätigen liegt 
knapp unter 15000 S, und ich glaube, daß 
diese Zahlen zeigen, daß überwiegend nicht 
selbständige erwerbstätige Durchschnittsver­
diener in den Genuß dieser Leistungsverbes­
serungen kommen würden. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Dr. Hafner: Sehr verehrte 
Frau Bundesminister! Es wird heute in die­
sem Haus auch die 44. ASVG-Novelle 
beschlossen. Der Herr Sozialminister hat in 
der einleitenden Begründung zu dieser 
44. ASVG-Novelle auch die demographische 
Entwicklung angeführt. Er hat gemeint, daß 
die Lebenserwartung auf der einen Seite 
immer höher wird und daß auf der anderen 
Seite aber immer weniger Kinder zur Welt 
kommen. 

Unser Pensionsversicherungssystem ist ein 
kinderorientiertes System. Das heißt, der 
Generationenvertrag kann auch auf diesem 
Gebiet nur durch einen entsprechenden Nach­
wuchs aufrechterhalten werden. Ich möchte 
Sie fragen, Frau Minister: Meinen Sie, daß 
mein Initiativantrag ein Beitrag für diesen 
Generationenvertrag ist, aber auch ein Bei­
trag für eine kinderfreundlichere Gesellschaft 
in Österreich? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: Ich 
möchte Ihre Frage zuerst einmal mit Ja 
beantworten und möchte' hinzufügen, daß 
auch ich laut Gesetz sehr yvohl verpflichtet 
bin, mich um die Bevölkerungsentwicklung in 
Österreich zu kümmern. Das ist eine Aufgabe 
des Familienministeriums. 

Ich darf Sie darüber informieren, daß zwei 
Bundesländer unabhängig voneinander die 
demographische Entwicklung in ihrem LaIid 
haben erheben lassen, und ich möchte von 
Oberösterreich berichten, daß ausgerechnet 
werden konnte, daß vom derzeitigen Stand 
der Bevölkerung von 1,2 Millionen Einwoh­
nern bei der jetzigen Entwicklung in rund 90 
bis 100 Jahren nur noch ein Drittel vorhanden 
sein wird. Es wird also in Oberösterreich in 
rund 100 Jahren nicht mehr 1,2 Millionen 
Menschen, sondern nur noch 400 000 Men­
schen geben. Man kann das jetzt umlegen auf 
andere Bundesländer. Niederösterreich 
kommt im übrigen zu dem gleichen Ergebnis. 
Das ist ganz sicherlich etwas, worüber wir 
nachdenken müssen. 
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Wenn Sie im übrigen in die Bundesrepublik 
sehen: Es ist dort die Situation bereits so, daß 
eine Frau nur noch ein Kind auf die Welt 
bringt. Das heißt, die Bevölkerungsentwick­
lung verläuft dort noch viel dramatischer. 

Oberösterreich hat jedenfalls bereits dar­
aus die Konsequenzen gezogen. Dort denkt 
man nicht mehr an einen Ausbau von Kinder­
gärten oder Krabbelstuben, sondern plant 
bereits Pensionistenheime, Altersheime und 
Krankenhäuser . 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Haigermoser. 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Frau 
Bundesminister! Ein gewisses Engagement 
für die Familien soll Ihnen nicht abgespro­
chen werden. Aus Ihren Äußerungen in den 
Medien in der jüngsten Zeit schließe ich, daß 
für eine bescheidene Familienbeihilfenerhö­
hung die Mittel vorhanden gewesen wären. 

Sie haben heute in der Fragestunde davon 
gesprochen, daß die Verhandlungen anläßlich 
der Erstellung des Familienbudgets von sei­
ten des Finanzministers etwas merkwürdig 
gewesen seien - sinngemäß, nicht wörtlich. 
Ich frage Sie nun: Hat der Finanzminister vor 
der gestern mit den Stimmen von SPÖ und 
ÖVP - Ausnahme: Hafner - beschlossenen 
Plünderungsaktion des Familienlastenaus­
gleichs mit Ihnen gesprochen und verhandelt, 
wenn ja, warum haben Sie dieser Plünderung 
zugestimmt? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Natürlich 
wurde ich vom Finanzminister vorher gefragt. 
Nur: Meine Intention geht dahin, das Gesamt­
budget betrachten zu dürfen und von mir aus 
Vorschläge machen zu dürfen, wo eher einge­
spart werden könnte als im Familienbereich. 
Diese umfassendere Einbindung in die Bud­
geterstellung war diesmal nicht der Fall, aber 
ich hoffe, daß es das nächste Mal so sein wird. 

Ich habe schon gestern darauf hingewiesen: 
Ich habe zugestimmt aus zwei Gründen: 
erstens weil es im Rahmen meines Budgets, 
im Rahmen des Fonds zu einer einzigen Kür­
zung, zu einer einzigen kleinen Kürzung 
kommt, zur Herabsetzung des Anspruchsal­
ters vom 27. auf das 25. Lebensjahr bei Stu­
denten, aber auch hier gibt es eine solche 
Fülle von Ausnahmen, daß wirklich jegliche 
- aber wirklich jegliche - soziale Ungerech­
tigkeit ausgeschlossen ist. Der zweite Grund: 

weil der Herr Finanzminister mir zugesagt 
hat, daß es im Zuge der Steuerreform zu einer 
spürbaren Erhöhung des Alleinverdienerab­
setzbetrages kommen wird und dabei zu einer 
sozial gerechten Hilfe für die Mehrkinderfa­
milien. 

Präsident: Zweite weitere Zusatzfrage: Frau 
Abgeordnete Gabrielle Traxler. 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Frau 
Minister, ich bin eigentlich sehr erstaunt. Sie 
haben gerade gesagt, daß Sie dazu stehen, 
daß heuer die Familien keine Erhöhung der 
Familienbeihilfe erhalten. Sie sagen uns, daß 
das auch in den nächsten Jahren sehr schwer 
sein wird, aber gleichzeitig hören Sie nicht 
auf damit, für Mehrkinderfamilien Erhöhun­
gen zu versprechen. 

Frau Minister! Im Koalitionsübereinkom­
men steht geschrieben von einer sozialen 
Staffelung. Die Frau Abgeordnete Praher hat 
heute eindeutig nachgewiesen, daß zu den 
einkommensschwachen Familien vor allem 
jene Familien zählen, in denen Alleinste­
hende ihr Kind erziehen. 

Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch 
in Ihren Aussagen? Einerseits stimmen Sie 
Kürzungen für die Familien zu, andererseits 
haben Sie immer Geld für eine bestimmte 
Gruppe, nämlich für die Mehrkinderfamilien. 
Ich möchte darauf hinweisen, daß es bei den 
Mehrkinderfamilien natürlich sozial Schwa­
che gibt, aber es gibt bei den Mehrkinderfami­
lien auch solche, bei denen das Einkommen 
des Familienerhalters groß genug ist, um 
keine zusätzliche soziale Hilfe zu benötigen. 
Frau Minister, können Sie eindeutige Aussa­
gen zu diesem Thema machen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Marilies Flemming: 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Zunächst 
darf ich zurückweisen, daß es zu Kürzungen, 
im Familienbereich kommt, außer zu jener 
kleinen Zurücknahme bei den Studenten vom 
27. auf das 25. Lebensjahr. Sonst kommt es zu 
keinen Kürzungen! Ich muß Ihre Behauptung 
zurückweisen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Im übrigen kam es heuer zu einer Erhö­
hung für die Familien. Das wissen Sie doch. 
Die Familienbeihilfe wurde für 1987 für alle 
Familien um 100 S erhöht, und zwar nach 
dem Gießkannenprinzip über alle darüber. 

Diese Bundesregierung hat sich bekannt zu 
einer sozialen Staffelung. Es ist sicherlich 
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nicht leicht, die rechte Form der sozialen Staf­
felung zu suchen und zu finden. Wir wollen 
doch alle miteinander nicht Schluß machen 
mit der Hilfe für die Familien im nächsten 
Jahr. Nicht nur ich, sondern diese Bundesre­
gierung hat sich verpflichtet, im Rahmen der 
Steuerreform den sozial schwachen Familien 
zu helfen, und das wird so geschehen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Präsident: Mit der 9. Anfrage ist der 
Bereich der Frau Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie erschöpft. 

Bundesministerium für Land-und Forstwirt­
schaft 

Präsident: Ich komme zur 10. Anfrage: 
Abgeordneter Ing. Murer (FPÖ) an den Bun­
desminister für Limd- und Forstwirtschaft. 

165/M 
Wann werden Sie endlich die im großkoalitionären 

Arbeitsübereinkommen vom 16. Jänner 1987 abgegebe­
nen Versprechungen hinsichtlich der Agraraußenhan­
delspolitik im Interesse der Bauern und Konsumenten 
einlösen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Riegler: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Zunächst darf ich feststellen, 
daß mir die Schaffung gerechterer Wettbe­
werbsbedingungen für die österreichischen 
Bauern und die österreichische Nahrungsmit­
telindustrie ein zentrales Anliegen ist. Ich 
habe mich daher sehr dafür eingesetzt, daß 
im Arbeitsübereinkommen der Bundesregie­
rung erstmals zu diesem Aufgabenbereich 
eine ganze Reihe sehr konkreter Vorhaben 
formuliert wurde. 

In der Umsetzung ist in den Monaten seit­
her sehr viel geschehen. Ich darf nur stich­
wortartig auf folgendes hinweisen: In meinen 
Verhandlungen mit dem EG-Agrarkommissar 
Andriessen am 7. Mai wurde vereinbart, daß 
erstmals begonnen wird, eine umfassende 
Analyse des Agrarhandels zwischen Öster­
reich und den Europäischen Gemeinschaften 
in Angriff zu nehmen, wobei eine zentrale 
Frage dem Bereich unserer Rinderexporte 
zukommt. Darüber werden Anfang Jänner die 
konkreten Verhandlungen aufgenommen 
werden. 

Zweitens wurde mit 31. Juli 1987 ein unbe­
fristetes Abkommen für die Einfuhr und Aus­
fuhr von Käse gegenüber der Europäischen 

Gemeinschaft beschlossen, wobei für die 
österreichischen Exporte eine Erhöhung um 
etwa 1 500 Tonnen erreicht wurde, während 
die Importquote unverändert blieb. 

Bezüglich der Exportinstrumente für Verar­
beitungsprodukte wurden vom Landwirt­
schaftsressort die entsprechenden Sonder­
richtlinien ausgebaut, und es wird in erster 
Linie an der Wirtschaft liegen, entsprechende 
Möglichkeiten für den Export von Verarbei­
tungsprodukten vorzulegen. 

Im Bereich der handelspolitischen Maßnah­
men zur Verringerung von Einfuhren bei Obst 
und Gemüse sind derzeit ganz konkrete Vor­
haben für die Obstproduktion zwischen den 
Sozialpartnern in Behandlung. 

Für die GATT-Runde, die sogenannte 
Uruguay-Runde, wurde eine gesamtöster­
reichische Position erarbeitet, die auf unsere 
Zielsetzungen einer eigenständigen und auf 
die heimische Landwirtschaft abgestimmten 
Position ausgerichtet ist. 

Bezüglich Ausbau der Importkontrolle wur­
den mit dem Bundesministerium für Finan­
zen und meinem Ressort in einer Arbeits­
gruppe die Fragen der Zollverwaltung und der 
Fachzollämter in Behandlung genommen. Mit 
dem Herrn Bundesminister für Gesundheit 
wird die Frage der Importkontrollverordnung 
in einer Arbeitsgruppe behandelt. 

Was das Problem der Eiweißfutterimporte 
und GATT-konforme Maßnahmen anlangt, 
ein weiterer Punkt im Arbeitsübereinkom­
men, ist mit der Konstruktion der Boden­
schutzabgabe eine Initiative ergriffen worden, 
über die derzeit wegen der handelspolitischen 
Probleme Verhandlungen geführt werden. 
Dazu kämen dann eine weitere Reihe von 
Aktivitäten in übrigen Bereichen, die nicht im 
Arbeitsübereinkommen angesprochen waren. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord­
neter Murer. 

AbgeordnetJr Ing. Murer: Verehrter Herr 
Bundesminister! Die Importe von agrarischen 
Produkten, die wir in Österreich selber her­
stellen, nehmen weiter zu. Sicher ist das ein 
Kampf, den jeder Landwirtschaftsminister 
führt. Gerade in der letzten Zeit bin ich 
immer wieder von Bauern angesprochen wor­
den, ob es denn richtig sei, daß durch gewisse 
Transitlieferungen von Schweinefleisch auch 
gewisse Mengen in Österreich hängenbleiben. 
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log. Murer 

Herr Bundesminister! Die Kontrolle ist 
sicher schwierig. Könnten Sie aber ausschlie­
ßen, daß durch Transitlieferungen, die über 
die Grenze hinausgehen, die durch Österreich 
durchgefahren werden, größere Mengen an 
Schweinefleisch in Österreich hängenbleiben ? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister DipL-Ing. Riegler: Ich kann 
das in dem Sinn ausschließen, als von den 
zuständigen Instanzen keine solchen legalen 
Einfuhren möglich wären. Ich kann natürlich 
genausowenig wie jemand anderer ausschlie­
ßen, daß irgend jemand gesetzwidrige Hand­
lungen begeht. 

Festhalten darf ich aber, daß der Vormerk­
verkehr einer genauen zollbehördlichen Kon­
trolle unterliegt, und dasselbe gilt für Maß­
nahmen des Transitverkehrs. Ich glaube, daß 
wir alles tun müssen, und in diese Richtung 
gingen immer wieder meine Ersuchen auch 
an den Bundesminister für Finanzen, um für 
eine rigorose Kontrolle Sorge zu tragen. Man 
sollte auf der anderen Seite aber auch nicht 
aus den Maßnahmen des Transit- beziehungs­
weise des Vormerkverkehrs eine Unsicher­
heit in der Form streuen, als seien das 
Importe. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Murer. 

Abgeordneter Ing. Murer: Herr Bundesmi­
nister! Gerade in den letzten Tagen machte 
ein neuer Käseskandal auf sich aufmerksam 
und verunsicherte auch die österreichische 
Bevölkerung. In dem Fall handelt es sich 
nicht um Schmiergelder, sondern um einen 
Weichkäse, der von der Schweiz nach Öster­
reich importiert wurde. 

Ich frage Sie: Was können Sie tun, damit 
diese Importe gesperrt werden? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Wir 
haben uns in dieser Frage sofort nach 
Bekanntwerden der Probleme mit dem 
Gesundheitsministerium kurzgeschlossen. Es 
ist erstens von meinem Ressort ver anlaßt 
worden, daß über den Milchwirtschaftsfonds 
alle in Frage kommenden Importe aufgezeigt 
werden und damit der Gesundheitsbehörde 
die Möglichkeit gegeben wird, solche Waren 
sicherzustellen. Es sind zweitens Veranlas­
sungen getroffen, daß keine solchen Importe 
durchgeführt werden. 

Ich darf darauf verweisen, daß bereits vor 
mehr als einem Jahr - das wird Ihnen sicher 
bekannt sein aus Ihrer früheren Tätigkeit als 
Staatssekretär - in die österreichische Pro­
duktion rigoros eingegriffen wurde, um Pro­
dukte, die in diesem Bereich problematisch 
sind, einzustellen beziehungsweise um ent­
sprechende Vorkehrungen zu treffen. 

Ich kann daher sagen, daß sowohl seitens 
der Gesundheitsbehörden als auch seitens des 
Landwirtschaftsministeriums und des Milch­
wirtschaftsfonds alles getan wurde, um von 
der österreichischen Bevölkerung solche Pro­
dukte fernzuhalten. 

Präsident: Gibt es weitere Zusatzfragen ? -
Herr Abgeordneter Parnigoni. 

Abgeordneter Parnigoni (SPÖ): Herr Bun­
desminister! Derzeit gibt es unterschiedliche 
Qualitätsstandards etwa in der EG oder inter­
national beim Wein. Es ist auch so, daß 
unsere Weinexporte derzeit einen sehr niedri­
gen Stand haben. Außerdem gibt es insge­
samt gesehen diesen Zug in Richtung EG, bei 
dem die unterschiedlichen Qualitätsnormen 
Probleme bedeuten könnten. Es wäre daher 
eine Vereinheitlichung der Methoden der 
Qualitätsbestimmung oder etwa der Bezeich­
nung sehr, sehr wichtig. 

Ich möchte Sie daher fragen, Herr Bundes­
minister: Welche Initiativen haben Sie ergrif­
fen, um eine Harmonisierung der Qualitäts­
vorschriften der EG und Österreichs bei Wein 
oder Weinprodukten zu erreichen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Es sind die Verhandlungen 
über die gegenseitige Anerkennung von Qua­
litätswein zwischen Österreich und den Euro­
päischen Gemeinschaften weitgehend voran­
gekommen, das heißt, sie stehen unmittelbar 
vor dem Abschluß. Ich habe gerade vor weni­
gen Tagen mit unseren zuständigen Verant­
wortlichen in Brüssel telefoniert und die Mit­
teilung erhalten, daß mit Jahresbeginn 1988 
diese Verhandlungen abgeschlossen sein sol­
len. 

Es wird auf dieser Grundlage aufbauend 
auch der gegenseitige Zollabbau verhandelt 
werden. Und es ist eines meiner Vorhaben, 
daß wir über diesen Bereich hinausgehend in 
den verschiedenen Bereichen der Qualitäts­
normen und auch gesetzlicher Regelungen für 
den Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsek­
tor eine Harmonisierung sowohl der Bestim­
mungen wie auch der Untersuchungsmetho-
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den zwischen Österreich und den Europäi­
schen Gemeinschaften herbeiführen. 

Präsident: Weitere Zusatzfragen ? Haben 
Sie zuerst aufgezeigt, Herr Abgeordneter 
Wabl, für eine weitere Zusatzfrage? - Bitte 
sehr. 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Herr Bundes­
minister! In den vergangenen Jahren, um 
nicht zu sagen in den vergangenen J ahrzehn­
ten, hat es immer wieder Billigimporte gege­
ben, die einheimische Betriebe mehr oder 
weniger auf den Boden legen, kaputtmachen, 
die die einheimischen Strukturen ruinieren. 
Es gibt eine ganz bescheidene Möglichkeit 
des Landwirtschaftsministers, und zwar mit 
Hilfe des Antidumpinggesetzes, diese Billig­
importe zu verhindern, zu beschränken. In 
der Vergangenheit ist dieses Gesetz niemals 
in Anspruch genommen worden. 

Ich frage Sie, Herr Minister: Gedenken Sie, 
in Zukunft, falls es wieder zu derartigen Bil­
ligimporten kommt, die die einheimische 
Landwirtschaft aufs stärkste gefährden, die­
ses Antidumpinggesetz beim Wirtschaftsmini­
ster zu beantragen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Wenn 
die Voraussetzungen dafür zutreffen, Herr 
Abgeordneter, selbstverständlich. Es gab in 
der Vergangenheit einige Initiativen, ich ver­
weise etwa auf die Holzimporte Anfang der 
achtziger Jahre. Aber Tatsache ist auch, daß 
die Handhabung des Antidumpinggesetzes 
ziemlich schwierig ist. 

Daher ist es meines Erachtens wesentlich 
wichtiger, daß wir uns bemühen, darüber hin­
aus die handelspolitischen Möglichkeiten auf­
zugreifen. In dem Zusammenhang verweise 
ich darauf, daß wir derzeit ein großes Paket 
im Sinne einer GATT-Kündigung in Verhand­
lung haben, das uns die handelspolitische 
Möglichkeit geben soll, uns gegen unterprei­
sige Importe zu wehren. Die Produkte, um die 
es dabei geht, sind Pferdebohne, Futtererbse, 
Bruchreis, verschiedene pflanzliche Öle, 
Schokolade, Margarine, Marmelade. Das 
heißt, das ist sicher ein wesentlich wirksame­
rer Schritt, um eine Wettbewerbsgleichheit 
für die heimische Bauernschaft und Verarbei­
tungsindustrie sicherzustellen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
DipL-Ing. Kaiser. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Kaiser (ÖVP): Herr 

Bundesminister! Die Rinderbauern sind im 
heurigen Jahr schwer getroffen worden, als 
als Folge der EG-Preispolitik auch unsere 
Rinderpreise stark gefallen sind. Erfreuli­
cherweise haben sie sich inzwischen um rund 
5 S von etwa 45 S fleischwiegend auf 50 S 
erhöht. Das ist sicher durch gesteigerte 
Exporte geschehen. 

Wir haben im vorigen Jahr schon einen 
Rekordexport feststellen können. Rechnen 
Sie damit, daß die heurige Exportsumme noch 
einmal größer sein wird? Glauben Sie, daß die 
entsprechenden finanziellen Mittel dafür in 
Ihrem Budget bereitgestellt sind? 

Ich würde auch bitten, daß man sich da 
besonders der Problematik der im Vorjahr 
zurückgegangenen Fertigproduktexporte 
annimmt. Darüber hinaus möchte ich auch 
fragen, ob im Rahmen der vorhandenen Mit­
tel auch für Schweineexporte vorgesorgt ist. 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Im Jahr 1986 wurden umge­
rechnet etwa 330 000 Stück Rinder exportiert. 
Ich darf in Erinnerung rufen, daß es bis vor 
zwei Jahren immer unter 200 000 Stück 
waren. In diesem Jahr werden wir auf etwa 
360000, 370000 Stück Rinder im Export kom­
men - ein absoluter Rekord. Dafür sind auch 
die finanziellen Vorkehrungen im Rahmen 
der 1,6 Milliarden Schilling, die stabilisiert im 
Bundesbudget für die Exportfinanzierung vor­
liegen, gegeben. 

Der Export von Verarbeitungsprodukten ist 
mir ein ganz besonderes Anliegen, und daher 
habe ich mich bemüht, im Zusammenwirken 
mit der Vieh- und Fleischkommission sowie 
mit der Wirtschaft auch diese Exporte durch 
eine flexiblere Gestaltung der Exportförde­
rungen zu unterstützen. 

Was die Schweineproduktion anlangt, wer­
den wir auf jeden Fall im Jahr 1988 für die 
notwendige Menge für eine Exportfinanzie­
rung Vorsorge haben. 

Präsident: Ich komme zur 11. Anfrage: 
Abgeordneter Huber (FPÖ) an den Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft. 

166/M 
Bis wann werden Sie ein angesichts des geplanten 

EG- Beitritts immer dringlicher werdendes Regionalför­
derungsprogramm zur Sicherung der Beschäftigung im 
ländlichen Raum und zur Erhaltung der bäuerlichen 
Klein- und Mittelbetriebe auf die Beine stellen? 
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Präsident 

Präsident: Herr Bund~sminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.'-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Zunächst darf ich feststellen, 
daß die österreichische Bundesregierung eine 
möglichst umfassende Annäherung an die 
Europäischen Gemeinschaften anstrebt. Das 
ist auch in der RegierungserklärWlg ausge­
führt. Die Frage eines EG-Beitrittes Öster­
reichs stellt sich allerdings nicht, sie stellt 
sich weder für den Tag noch für die allernäch­
ste Zeit. Das möchte ich deshalb vorausschik­
ken, weil Sie diesen EG-Beitritt in Ihrer Fra­
gestellung als vollendete Tatsache unterstellt 
haben. . 

Zweitens: Es ist mir ein ganz besonderes 
Anliegen, daß wir in Österreich eine eigen­
ständige Agrarpolitik im Sinne der klein- und 
mittelbäuerlichen Betriebe, der Berg- und 
Grenzlandregionen machen und uns damit 
sehr wesentlich von der Agrarpolitik der 
Europäischen Gemeinschaften, die doch auf 
einem starken Verdrängungswettbewerb auf­
gebaut ist, abheben. Und diese eigene Linie 
wollen wir auch weitergehen. Daher habe ich 
auch geplant, anläßlich des Besuches des EG­
Vizepräsidenten Andriessen, des zuständigen 
Kommissars für Agrarfragen, in einem Lokal­
augenschein im Waldviertel und im unmittel­
baren Grenzgebiet, im Weinviertel, diese 
besondere Situation Österreichs aufzuzeigen. 

Darüber hinaus darf ich festhalten, daß 
Österreich ja seit langem, seit den fünfziger 
Jahren, eine eigenständige Regionalpolitik, 
Bergbauernförderung und Grenzlandförde­
rung hat mit der Zielsetzung, die Infrastruk­
tur zu verbessern, durch Direktzahlungen das 
Einkommen der Bergbauern zu heben und 
auch die betrieblichen Investitionen der 
Betriebe in den schwierigen Regionen zu 
unterstützen. Im übrigen darf ich darauf ver­
weisen, daß es gelungen ist, gemeinsam 
innerhalb der Bundesregierung, die Mittel für 
die Regionalförderung beziehungsweise für 
die Förderung der Bergbauern und im Rah­
men des Grünen Planes ganz entscheidend 
anzuheben. Nur als Vergleich: Im Rechnungs­
abschluß 1986 wurden insgesamt 2,3 Milliar­
den Schilling für den Grünen Plan und das 
Bergbauern-Sonderprogramm aufgewendet, 
im Bundesvoranschlag 1988 sind es 3,3 Milli­
arden Schilling - um 1 Milliarde Schilling 
mehr innerhalb von zwei Jahren, und das 
angesichts des Sparprogramms der Bundesre­
gierung. 

Präsident: Eine Zusatzfrage: Herr Abgeord­
neter, bitte. 

Abgeordneter Huber: Herr Bundesminister! 
Ich möchte Ihnen, aber auch der Regierung 
gar nicht absprechen, daß man sich bemüht, 
die Grenzregionen und den bergbäuerlichen 
Raum besser abzusichern. Ich glaube aber 
trotzdem, daß es mit Almosen nicht getan sein 
wird. 

Ich möchte darauf verweisen, daß wir öster­
reichweit dieselben Erzeugerpreise haben, ich 
möchte weiters hinweisen auf die Schwierig­
keiten im bergbäuerlichen Raum, auf die 
Hanglage, auf das Klima, auf die Seehöhe, auf 
die Marktentfernung, weiters darauf, daß 
allein durch die Mindereingänge in der Forst­
und Holzwirtschaft all diese Förderungsmaß­
nahmen, die Sie jetzt genannt haben, beinahe 
oder überhaupt wettgemacht werden. Deshalb 
wäre mein Ersuchen und meine Bitte, endlich 
einmal wirklich beherzte Maßnahmen zu set­
zen. Ich glaube, daß es auch aus arbeitsmarkt­
technischen Gründen viel zielführender wäre, 
jene Menschen dort zu belassen, wo sie letzt­
lich hingehören, nicht aber auch noch zusätz­
lich den ohnehin angespannten Arbeitsmarkt 
zu belasten. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Es ist ja 
das Ziel unserer Bemühungen, daß wir eine 
di<;!hte Besiedlung im bergbäuerlichen Raum 
halten, und das ist auch in einem hohen Maß 
gelungen. 

Ich darf noch etwas in Erinnerung rufen: 
Gerade die Maßnahmen zur Förderung des 
Viehabsatzes - und ich habe erwähnt, 1,6 
Milliarden Schilling wendet der Bund dafür 
auf - sind auch ein ganz entscheidender Bei­
trag zur direkten Einkommenssicherung 
unserer Bergbauern, denn die Einnahmen 
aus dem Viehverkauf stellen einen der Haupt­
bestandteile des bergbäuerlichen Einkom­
mens dar. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß darüber 
hinaus durch die Refundierung, die Rückver­
gütung des Absatzförderungsbeitrages bei der 
Milch ein positiver Preiseffekt für die extre­
meren Bergbauernlagen erreicht wurde und 
auch weiterhin gesichert ist. 

Natürlich können die Agrarpolitik und die 
Förderung nicht alles ausgleichen, was an 
Auswirkungen durch den Weltmarkt hervor­
gerufen wird. Gerade die Hinweise auf die 
Holzpreise und die Probleme beim Holzabsatz 
unterstreichen das. 

Das heißt, nochmals: Es sind beherzte Maß-
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nahmen, die ergriffen wurden, denn wenn 
angesichts der allgemeinen Mitteleinsparung 
im Bundeshaushalt für diesen Bereich um 
1 Milliarde mehr aufgewendet wird, das heißt, 
um ein Drittel aufgestockt wurde, so ist das 
meines Erachtens eine beherzte Maßnahme. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Huber: Werter Herr Bundes­
minister! Wenn man den Bemühungen der 
österreichischen Regierungsmitglieder Glau­
ben schenken darf, dann wird es in naher 
oder in späterer Zukunft doch zu einer Annä­
herung an die EG oder überhaupt zu einem 
Anschluß kommen. Und da, glaube ich, haben 
wir nicht nur für die Bergbauern Vorsorge zu 
treffen, sondern auch vor allem für struktur­
schwache Talbetriebe, denn ich glaube, daß 
man genau auf jene Betriebe fast oder über­
haupt ver gißt. Die haben nämlich auch keinen 
Wald, um die wirtschaftlichen Schwierigkei­
ten auszugleichen. 

Ich bin überzeugt davon, daß, wenn wir uns 
den EG annähern und nicht innerstaatlich 
dementsprechende Maßnahmen setzen, um 
diese Bauern abzusichern, es ein ganz großes 
Bauernsterben geben wird, das wir alle letzt­
lich nicht haben wollen. Deshalb auch hier 
meine Bitte, endlich ein Strukturerhaltungs­
gesetz ins Leben zu rufen. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Mir geht es genau darum, daß 
wir in Österreich die Bauern nicht den Aus­
wirkungen einer in Brüssel beschlossenen 
Agrarpolitik ausliefern, und daher bin ich 
auch immer sehr bedachtsam an die Frage 
der EG-Annäherung herangegangen. Wir wer­
den eine sehr genaue Analyse der möglichen 
Auswirkungen vornehmen. 

Nochmals: Es besteht kein Grund zur Panik 
oder zur Annahme, daß wir übermorgen Voll­
mitglied der EG seien und daher die Brüs­
seler Agrarpolitik zu vollziehen hätten. Und 
sollte im Sinne einer Annäherung eine diesbe­
zügliche Auswirkung entstehen, dann ist 
selbstverständlich Vorsorge zu treffen, daß 
wir regionale Ausgleichsrnaßnahmen inner­
halb der EG absichern beziehungsweise auch 
durch innerstaatliche Anstrengungen sicher­
stellen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Wabl. 

Abgeordneter Wabl (Grüne): Herr Bundes­
minister! Die Förderung der Bergbauern ist 
zweifelsohne ein sehr wirksames Mittel, aber 
das Ausmaß der Förderung ist für viele Bau­
ern zuwenig. Wenn man das Verhältnis 
ansieht, welche Beträge für die Überschuß­
verwertung verwendet werden - 9 Milliarden 
- und welche Beträge für die Bergbauern 
verwendet werden - 520 Millionen -: Das ist 
ein Mißverhältnis, das ohnegleichen dasteht. 

Meine Frage, Herr Bundesminister: Wollen 
Sie konkret im nächsten Jahr von diesen hor­
renden Beträgen für die Überschußverwer­
tung, von diesen volkswirtschaftlich sinnlosen 
Beträgen einiges abzweigen für die Bergbau­
ern? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Es war 
meine zentrale agrarpolitische Zielsetzung, 
mit der ich angetreten bin, die Fehlentwick­
lung einer steigenden Exportproduktion, die 
mit hohem Aufwand im Ausland verkauft 
werden muß, abzubauen und damit sowohl 
den Bauern wie auch dem Staat Mittel zu 
ersparen. Mein Ziel ist es, die freigewordenen 
Mittel auf jeden Fall in einer direkten Form 
den Bergbauern beziehungsweise den 
benachteiligten Regionen zuzuführen. Die 
Voraussetzung dafür ist, daß die Produktions­
umstellung und auch die Produktionsein­
schränkung entsprechend zügig umgesetzt 
werden können. Ich darf in Erinnerung rufen, 
daß wir dafür eine ganze Reihe von Maßnah­
men getroffen haben: die freiwillige Anliefe­
rungsrücknahme bei Milch, die Einschrän­
kung der Getreideproduktion, die Umstellung 
auf Produktionsalternativen, das Ökologieflä­
chenprogramm, und so weiter. Das heißt, das 
ist die zentrale Bemühung. 

Außerdem muß ich richtigstellen: Die von 
Ihnen genannten 520 Millionen sind die 
unmittelbaren Direktzahlungen, das heißt der 
Bergbauernzuschuß, für 1988 erstmals über 
500 Millionen. Dazu kommen die etwa 
170 Millionen Schilling für die Rückvergütung 
des Absatzförderungsbeitrages - das ist 
ebenfalls eine direkte Verbesserung der berg­
bäuerlichen Einkommen -, und dazu kommt 
natürlich der Gesamtbereich der Förderungs­
maßnahmen, sei es im Wegebau, sei es bei 
Investitionen oder bei verschiedenen Struk­
turverbesserungen, sodaß insgesamt die 1,3 
Milliarden Schilling im Bergbauern-Sonder­
programm und ein wesentlicher Teil der Mit­
tel des Grünen Planes den bergbäuerlichen 
Gebieten zugute kommen. 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)14 von 160

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 4259 

Präsident 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Hofmann. 

Abgeordneter Hofmann (SPÖ): Herr Mini­
ster! Sie haben zwar gesagt, der Beitritt zu 
den EG stehe nicht unmittelbar heran oder 
sei nicht unmittelbar aktuell. Nach seinem 
Besuch in Belgien hat aber Bundeskanzler 
Dr. Vranitzky einen Zeitraum von in etwa 
fünf bis zehn Jahren in den Raum gestellt. 
Vorbeugen ist besser als Heilen. Fünf Jahre 
sind schnell vorbei, und es würde in fünf J ah­
ren sicherlich für Maßnahmen zu spät sein. 

Ein wirksames Instrument, um sich vorzu­
bereiten, ist sicherlich eine sinnvolle Regio­
nalförderung. Ich habe diesbezüglich Bemer­
kungen von Ihnen im Budgetausschuß im 
Ohr. Wird es - und das ist meine Frage -
1988 mehr Geld für die Gemeinden, die unmit­
telbar an der Grenze liegen, im Rahmen des 
Regionalförderungsprogramms geben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: 
Zunächst, Herr Abgeordneter, darf ich noch­
mals festhalten, daß diese Bundesregierung 
angetreten ist - und sich dadurch wesentlich 
von ihren Vorgängerregierungen abhebt -, 
intensive Vorbereitungen zu treffen bezie­
hungsweise Maßnahmen zu ergreifen, die uns 
in der gesamten Wirtschaft dem entscheiden­
den westeuropäischen Markt näherbringen. 
Ich habe nur richtiggestellt, daß es nicht um 
die unmittelbare Frage des Beitrittes ja oder 
nein geht, und wir haben auch sehr umfang­
reiche Initiativen ergriffen, um uns auch im 
Bereich der Landwirtschaft und der Verarbei­
tungsindustrie abzustimmen und vorzuberei­
ten. Die Reform der Marktordnung wird etwa 
auch unter diesem Gesichtspunkt zu sehen 
sein. 

Und was nun die konkrete Frage der Regio­
nalförderung anlangt: Ich habe erstens darauf 
hingewiesen, daß wir für 1988 in diesem 
Bereich um etwa 160 Millionen Schilling mehr 
vorgesehen haben. Zweitens aber ist für mich 
entscheidend, nicht nur insgesamt mehr Mit­
tel einzusetzen, sondern den Einsatz mög­
lichst gezielt vorzunehmen. Ich habe daher 
Auftrag gegeben, daß eine Überarbeitung der 
Förderungsrichtlinien vorgenommen wird. 
Diese Arbeiten werden im Dezember mit den 
Ländern und den Landwirtschaftskammern 
ausverhandelt, um die Mittel schwerpunktmä­
ßig für die besonders benachteiligten Kleinre­
gionen einzusetzen. 

In diesem Sinn wird auch die Grenzlandför-

derung überarbeitet werden, sodaß vor allem 
jene Gemeinden, die unmittelbar an der toten 
Grenze liegen, die durch hohe Abwanderungs­
raten, durch eine besonders niedrige Steuer­
kopfquote et cetera charakterisiert sind, 
schwerpunktmäßig besonders gefördert wer­
den. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Schuster. 

Abgeordneter Schuster (ÖVP): Sehr geehr­
ter Herr Bundesminister! Die Diskussion um 
eine Annäherung Österreichs zu den EG, ja 
sogar einen Vollbeitritt Österreichs zu den EG 
erfüllt viele mit Hoffnung, ebensoviele aber 
auch mit Sorge. Wie gerade die bäuerlichen 
Familien wissen, gibt es im EG-Bereich 
wesentlich andere Strukturen und andere 
Einheiten. 

Wir in einem Grenzlandgebiet vernehmen 
voller Hoffnung, daß Sie dieser Region auch 
eine Zukunft voraussagen. Meine konkrete 
Frage an Sie, Herr Bundesminister: Was wer­
den Sie in den nächsten Jahren unternehmen, 
um nicht nur die Besiedelungsdichte im 
Grenzgebiet aufrechterhalten zu können, son­
dern - vor allem auch aus neutralitätspoliti­
schen Überlegungen - auch dafür zu sorgen, 
daß dort die B-auern in Zukunft wirtschaften 
und leben können? Was können Sie aus Ihrem 
Ressort diesbezüglich bereits zusagen? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Das erste ist die Weiterent­
wicklung beziehungsweise der Ausbau der 
Direktzahlungen, das heißt, direkte Einkom­
menszahlungen an die besonders benachtei­
ligten Betriebe. Das zweite ist der Ausbau der 
Strukturförderung, um die Lebensbedingun­
gen, aber auch die Investitionsmöglichkeiten 
dieser Betriebe zu verbessern. Und das dritte 
- und für mich sehr entscheidend - ist, daß 
wir alles tun müssen, um den bäuerlichen 
Betrieben in den extremen Grenzlandregio­
nen auch verbesserte landwirtschaftliche Ein­
kommensmöglichkeiten zu bieten. 

Daher möchte ich alle Möglichkeiten einer 
Intensivierung, das heißt, der Ausschöpfung 
neuer, besonders arbeitsintensiver, aber auch 
einkommensintensiver Alternativen voran­
treiben, seien es verschiedene Sonderkultu­
ren oder, was wir ja erstmals heuer begonnen 
haben, die ge zielte Förderung des biologi­
schen Landbaues und der speziellen Verarbei­
tung bäuerlicher Produkte sowohl auf den 
Bauerhöfen als auch im Rahmen von bäuerli-

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 160

www.parlament.gv.at



4260 Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler 

chen Gemeinschaften oder gewerblichen und 
genossenschaftlichen Verarbeitungseinrich­
tungen. 

Daneben muß ich aber auch darauf hinwei­
sen, daß die Agrarpolitik allein nicht in der 
Lage sein wird, alle Probleme zu lösen. Das 
heißt, die Frage, wie es gelingt, durch eine 
regionale Wirtschaftspolitik auch außerland­
wirtschaftliche Arbeitsplätze zu sichern und 
außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze aufzu­
bauen, wird sehr wesentlich für die gesamt­
wirtschaftliche Entwicklung dieser Region 
sein. 

Präsident: Ich komme zur 12. Anfrage 
Abgeordneter Hofmann (SPÖ) an den Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft. 

160/M 
Was hat Sie dazu bewogen, Getreide nicht zu expor­

tieren, sondern in ungewöhnlich großem Umfang zu 
lagern? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Zunächst muß ich feststellen 
daß Ihre Anfrage offensichtlich auf eine; 
Annahme aufbaut, die nicht zutrifft, das heißt, 
es dürften Ihnen Informationen zugegangen 
sein, die nicht stimmen. 

Es ist selbstverständlich mein Bemühen 
aus der Getreideernte jene Mengen, die i~ 
Inland nicht verwertet werden können, mög­
li~hst rasch einem Export zuzuführen, weil ja 
eme lange Lagerung nur zusätzliche Kosten 
verursachen würde. Aber selbstverständlich 
ist es meine Hauptaufgabe und die Aufgabe 
des Landwirtschaftsministeriums, darauf zu 
achten, daß bei den Importgenehmigungen 
und Stützungsgenehmigungen so vorsichtig 
vorgegangen wird, daß wir nicht auf der einen 
Seite exportieren und in einigen Monaten 
draufkommen, daß wir für die inländische 
Versorgung zuwenig hätten. Auf diese Proble­
matik dürfte wahrscheinlich Ihre Fragestel­
lung hinzielen. Das ist die Verantwortung, die 
ich gegenüber dem Bund und auch gegenüber 
den Bauern zu tragen habe, denn die Getrei­
deexporte kosten sehr. viel, und es wäre 
unverantwortbar, wenn wir in den Exportge­
nehmigungen überziehen würden. 

Für die Ernte 1986 darf ich daher feststel­
len, daß wir knapp 900 000 Tonnen Getreide 
exportiert haben und daß eine Reserve von 
etwa 45 000 Tonnen übriggeblieben ist. Das ist 
sehr wenig, vor allem dann, wenn man in 

Betracht zieht, daß der Großteil davon auf 
Gerste entfällt und auch eine gewisse Quali­
tätsreserve darstellt. 

Und noch etwas in diesem Zusammenhang: 
Im Mai dieses Jahres wurden durch Lager­
meldungen Exportwünsche bei Mais in einer 
Größenordnung von 40 000 Tonnen angemel­
det und gefordert. Tatsächlich hat sich aber 
herausgestellt, daß aus der Ernte 1986 ledig­
lich 9 000 t Mais übriggeblieben sind. Das 
heißt, hätte ich damals diesem Exportwunsch 
Rechnung getragen, wäre genau der Umstand 
eingetreten, daß wir zuviel exportiert hätten, 
und es kann sicherlich nicht der Sinn sein 
außer für jene, die beim Export und dan~ 
beim Import etwas verdienen, daß wir eine 
solche Vorgangsweise zulassen. 

Präsident: Herr Abgeordneter Hofmann: 
Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Hofmann: Herr Minister! Sie 
sagen, daß die eingelagerten Mengen vor 
allem dazu dienen sollen, etwaige Engpässe 
im eigenen Bereich abzudecken. Wie hoch' ist 
der Bedarf, wie hoch sind die Reserven, die in 
diesem Zusammenhang jeweils gelagert wer­
den müssen? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Es ist 
seit einigen Jahren unser Bemühen, daß wir 
mit möglichst knappen Mengen von einem 
Wirtschaftsjahr in das andere gehen, weil ja 
für solche Mengen zumindest teilweise auch 
Überhangsvergütungen bezahlt werden müs­
sen. Ich darf daher für das Jahr 1987 die 
genaue Aufstellung geben. 

Die Reservemengen oder Restmengen aus 
der Ernte 1986 betragen im Herbst 1987 bei 
Weizen etwa 4000 Tonnen Qualitätsweizen 
und 2 000 Tonnen Mahlweizen - das heißt, 
das ist praktisch voll ausgeschöpft worden -, 
bei Durum sind es 4 000 Tonnen, bei Roggen 
praktisch null, bei Gerste sind es 25 000 Ton­
nen, wobei, wie ich schon erwähnt habe, da 
auch eine Qualitätsreserve vor allem auch für 
die Braugerstenversorgung enthalten ist, bei 
Mais sind es die bereits erwähnten 9 000 Ton­
nen. Das heißt, wir sind in der Verwertung 
der Ernte 1986 auf Null hingekommen. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter. 

Abgeordneter Hofmann: In diesem Zusam­
menhang, Herr Minister: Wie hoch sind 
eigentlich beim derzeitigen Lagerstand die 
monatlichen Kosten einer solchen Lagerung? 
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Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Das 
kann ich jetzt nicht im Detail beantworten, 
insbesondere deshalb nicht, weil wir im Som­
mer dieses Jahres eine wesentliche Reduzie­
rung der Lagerkostensätze und auch der Re­
portsätze vorgenommen haben. Ich kann 
zusammenfassend sagen, daß wir in diesem 
Bereich etwa 100 Millionen eingespart haben, 
diese Reduzierung hat ein Drittel ausge­
macht, sodaß wir errechnen können, insge­
samt auf etwa 300 Millionen zu kommen. 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Auer. 

Abgeordneter Auer (ÖVP): Herr Bundesmi­
nister! Zu einer weiteren Verschärfung des 
Futtergetreideexportes hat im heurigen Früh­
jahr die ausufernde Bruchreissache, die 
Importe des Bruchreises, beigetragen. Nun 
haben Sie dankenswerterweise in Zusammen­
arbeit mit dem Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten dafür Sorge 
getragen, daß diese Bruchreisimporte einge­
schränkt werden konnten. 

Ich als Bauer habe die Befürchtung, wenn 
auch in Zukunft wieder derartige Bruchreis­
importe stattfinden, daß der Futtergetreide­
markt über Gebühr belastet wird, der Export 
erschwert wird, der Steuerzahler zusätzlich 
zur Kasse gebeten wird und gleichzeitig Bau­
ernexistenzen auf dem Spiel stehen. Ich frage 
Sie daher: Was werden Sie in Zukunft unter­
nehmen, daß diese angesprochenen Bruch­
reisimporte unterbleiben? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Sie haben dankenswerterweise 
erwähnt, daß der Herr Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten Anfang 
März, als die Explosion dieser Futtermittelim­
porte festgestellt wurde, innerhalb weniger 
Tage gehandelt hat. Und das war sicher ein 
Signal, daß diese Bundesregierung in der 
Agraraußenhandelspolitik einen anderen, 
einen für Österreich und die Bauern besseren 
Weg geht. 

Diese Maßnahme hat zunächst zu einer 
Einstellung dieser Importe geführt. Inzwi­
schen sind weitere Probleme aufgetreten. Es 
wurde gleichzeitig mit der Notverordnung 
auch die GATT-Kündigung eingeleitet, und es 
sind - wie ich vorher schon erwähnt habe -
die Kündigungsverhandlungen mit den Euro­
päischen Gemeinschaften in diesem Bereich 

praktisch abgeschlossen. Es gab nur eInIge 
Verzögerungen aus anderen Gründen. Ich 
rechne daher damit, daß die GATT-Kündi­
gung bis zum Frühjahr 1988 erfolgen wird. 
Dann hat Österreich die Möglichkeit, den ent­
sprechenden Preisausgleich festzusetzen und 
damit ein Unterfahren der inländischen Fut­
termittelpreise hintanzuhalten. 

Eine sehr wesentliche Mitteilung darf ich in 
diesem Zusammenhang machen. Ich konnte 
gestern sowohl mit der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft wie auch mit Herrn 
Minister Graf sicherstellen, daß die Notver­
ordnung nach dem 31. Dezember solange ver­
längert wird, bis diese GATT-Kündigungsver­
handlung abgeschlossen ist, damit nicht wie­
der eine neue Lücke aufgemacht wird. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Präsident: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Abgeordneter Hintermayer. 

Abgeordneter Hintermayer (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Minister! Sie haben gerade 
bestätigt, daß die Exporte unseres überschüs­
sigen Getreides sehr viel Geld kosten. Das 
war auch in der Vergangenheit schon so. 
Gerade Kollege Murer und meine Fraktion 
haben sich in der vergangenen Legislaturpe­
riode mit Erfolg bemüht, etwa 370 000 Tonnen 
Futtergetreide in die Bergbauerngebiete 
umzulenken, und zwar mit einem Stützungs­
betrag von 1,20 S. Wir waren der Meinung, 
daß wir damit teure Importe von Zusatzfutter 
kompensieren können. 

Meine Frage: Warum wird diese Aktion 
nicht besser weitergeführt? Sie wird eher 
halbherzig durchgeführt, und ich glaube, da 
könnte man den Bergbauern mehr dienlich 
sein. 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: Herr 
Abgeordneter! Ich bin durchaus dafür und 
auch sehr bemüht, daß wir unseren Bergbau­
ern und auch den Bauern im Grünlandgebiet 
durch eine Verbilligung von inländischem 
Futtergetreide einerseits helfen und anderer­
seits auch einen zusätzlichen inländischen 
Absatz bewirken. 

Die Verhandlungen in diesem Zusammen­
hang waren aus zwei Gründen schwierig: 

Zum einen wurde vom Bundesministerium 
für Finanzen der Effekt der Futtergetreide­
verbilligungsaktion für die Steigerung des 
Inlandsabsatzes sehr in Frage gestellt, und es 

294 
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war daher ziemlich mühsam, die Zustimmung 
des Finanzministeriums für eine Weiterfüh­
rung der Aktion überhaupt zu erreichen. 

Zweitens gab es auch innerhalb der Land­
wirtschaft gewisse Fragestellungen, ob eine 
solche Maßnahme nicht dazu führt, daß in 
den Übergangsregionen Bauern das eigene 
Getreide verkaufen und sich an der Zukaufs­
aktion beteiligen. - Das waren die zwei Sach-
probleme. . 

Wir haben aber in einer ersten Aktion 
80 000 Tonnen Getreide und 45 000 Tonnen 
Futtererbsen und Pferdebohnen in die Verbil­
ligungsaktion gebracht. Diese Mengen wur­
den durch eine zweite Aktion, die jetzt ab 
November angelaufen ist, um insgesamt 
60 000 Tonnen Weizen und Roggen aufge­
stockt, sodaß wir insgesamt etwa 185 000 Ton­
nen verbilligte Futtermittel den Bergbauern­
und Grünlandgebieten zur Verfügung stellen. 

Die Zahlen, die Sie vorher für das Vorjahr 
genannt haben, beinhalten sowohl die 120 000 
Tonnen Verbilligungsaktion für die Bergbau­
ern als auch die speziellen Aktionen für die 
Erfordernisse, die Probleme des Reaktorun­
falls von Tschernobyl durch die Bereitstellung 
von Futtermitteln auszugleichen. Das muß 
man, glaube ich, berücksichtigen. 

Präsident: Weitere Zusatzfrage: Herr Abge­
ordneter Wabl. 

Abgeordneter Wahl (Grüne): Herr Bundes­
minister! Der Rechnungshof hat schon vor 
zehn Jahren die Lagerkosten 'bei Getreide 
sehr kritisiert und sie eigentlich für unnötig 
gehalten, aber auch bei Vieh und Fleisch. Es 
könnten hunderte Millionen Schilling einge­
spart werden, wenn die Lagerkosten reduziert 
würden beziehungsweise überhaupt wegfie­
len. 

Meine Frage an Sie: Was gedenken Sie zu 
tun, damit diese Lagerkosten nicht mehr 
anfallen, und wie sehen konkret der Plan und 
das Ausmaß für die kommende Periode aus? 

Präsident: Herr Bundesminister, bitte. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler: 
Zunächst, Herr Abgeordneter, glaube ich, daß 
man die Schlußfolgerung nicht in der Form 
ziehen kann, wie Sie das soeben getan haben, 
denn zum einen brauchen wir für das 
Getreide auf jeden Fall die entsprechende 
Lagerung, um die Ernte eines Jahres auf die 
zwölf Monate verteilen zu können. Zweitens 

sind auch in der tierischen Produktion 
gewisse Ausgleichsrnaßnahmen durch Lage­
rungen sinnvoll. Würde man das nicht tun, 
wären in den Phasen der geringeren Versor­
gung zusätzliche Einfuhren notwendig. Das 
gleiche gilt auch für die Milchproduktion. 

Und noch etwas: Man soll die Maßnahme 
der Lagerung landwirtschaftlicher Produkte, 
wie sie durch das Marktordnungsgesetz abge­
sichert ist, auch sehen als die fast einzige 
wirksame Krisenvorsorge im Bereich der 
Ernährung unserer Bevölkerung. Stellen Sie 
sich vor, wir hätten im vergangenen Jahr 
keine solche Vorsorge getroffen gehabt und 
der Reaktorunfall von Tschernobyl würde zu 
einem etwas anderen Zeitpunkt aufgetreten 
sein! - Die Versorgung der österreichischen 
Bevölkerung wäre nicht möglich gewesen. 
Das möchte ich zunächst einmal klarstellen. 
Das heißt, wir brauchen eine gewisse Einlage­
rung als Ausgleich und in dem Sinn auch als 
Minimalkrisenvorsorge. 

Zum zweiten aber bin ich ja darangegangen 
- und das ist erstmals der Fall -, im Getrei­
debereich die Lagerkosten und die gesamten 
Vermarktungskosten nicht nur sehr rigoros 
zu überprüfen, sondern zu reduzieren. Ich 
habe vorhin schon darauf hingewiesen, daß 
die Zuschüsse des Bundes für Lagerung und 
Vermarktung um ein Drittel reduziert wur­
den. 

Wir sind derzeit dabei, im viehwirtschaftli­
chen Bereich eine ebenso strikte Überprüfung 
der Lagerkosten und der Lagererfordernisse 
vorzunehmen. Wir werden auch auf diesem 
Gebiet dort einschränken, wo das möglich ist. 

Eine ähnliche Überprüfung der Lagernot­
wendigkeiten und der Kosten verschiedener 
Maßnahmen ist auch im Milchbereich vorge­
sehen. 

Präsident: Die 60 Minuten der Fragestunde 
sind abgelaufen. Die Fragestunde ist beendet. 
Herr Minister, Herzlichen Dank! 

Zuweisung 

Präsident: Den in der letzten Sitzung einge­
brachten Antrag 130/A der Abgeordneten Dr. 
Fischer und Genossen betreffend die Rechts­
stellung von Tieren weise ich dem Justizaus­
schuß zu. 
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Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist vorgeschlagen, die Debatte 
über die Punkte 4 bis einschließlich 11 der 
heutigen Tagesordnung zusammenzufassen. 
Das heißt, es werden zuerst die Berichterstat­
ter ihre Berichte geben, so dann wird die 
Debatte über die Punkte 4 bis 11 unter einem 
durchgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich 
- wie immer in solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese Vorgangsweise ein Ein­
wand erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann 
werden wir so vorgehen. 

1. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
den Antrag 2/A der Abgeordneten Dr. Ofner 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafpro­
zeßordnung, das Strafvollzugsgesetz, das 
Strafvollzugsanpassungsgesetz, das Einfüh­
rungsgesetz zum Strafvollzugsgesetz, das 
Bewährungshilfegesetz, die Bewährungshilfe­
gesetznovelle 1980, das Tilgungsgesetz 1972, 
das Strafregistergesetz 1968, das Gesetz zum 
Schutze der persönlichen Freiheit, das Mili­
tärstrafgesetz, das Geschwornen- und Schöf­
fenlistengesetz, das Datenschutzgesetz, das 
Ausfuhrverbotsgesetz, das Devisengesetz, das 
Nationalbankgesetz 1984 und das Außenhan­
delsgesetz 1984 geändert werden (Strafrechts-

änderungsgesetz 1987) (359 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Bericht des 
Justizausschusses über den Antrag 2/A der 
Abgeordneten Dr. Ofner und Genossen betref­
fend Stafrechtsänderungsgesetz 1987 (359 der 
Beilagen). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Vonwald. Ich bitte ihn, mit seinem Bericht die 
Debatte zu eröffnen. (Präsident Dr. Marga 
Hub in e k übernimmt den Vorsitz.) 

Berichterstatter Vonwald: Frau Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich bringe 
den Bericht über den Antrag 21 A der Abgeord­
neten Ofner und Genossen betreffend ein 
Strafrechtsänderungsgesetz 1987. 

In den seit Inkrafttreten der großen Straf­
rechtsreform am 1. Jänner 1975 vertriehenen 
Jahren hat sich die Änderungs- beziehungs­
weise Ergänzungsbedürftigkeit mehrerer 
strafrechtlicher Vorschriften gezeigt. Es ist 
daher bereits in der XV. Gesetzgebungspe­
riode eine Reihe entsprechender Vorschläge 
zusammengefaßt und dem Nationalrat als 
Strafrechtsänderungsgesetz 1982 zugeleitet 

worden. Von dieser Vorlage konnte nur ein 
Teil verabschiedet werden. 

Die Regierungsvorlage eines Strafrechtsän­
derungsgesetzes 1984 vereinigte einige uner­
ledigt gebliebene Vorschläge mit zahlreichen 
weiteren Änderungs- und Ergänzungsvor­
schlägen. 

In den Beratungen des Justizausschusses 
und eines Unterausschusses des Justizaus­
schusses über diese Regierungsvorlage wäh­
rend der XVI. Gesetzgebungsperiode wurde 
der Entwurf mit einer Reihe neuer Vor­
schläge angereichert. Eine Verabschiedung 
des weitgehend akkordierten Gesetzentwur­
fes war jedoch infolge der vorzeitigen Been­
digug der XVI. Gesetzgebungsperiode nicht 
mehr möglich. 

Zu Beginn der XVII. Gesetzgebungsperiode 
wurde sodann ein Entwurf von den Abgeord­
neten Dr. Ofner und Genossen eingebracht 
und dem Justizausschuß zugewiesen, der ihn 
in seiner Sitzung am 2. April 1987 in Verhand­
lung genommen hat. Sodann wurde einstim­
mig beschlossen, zur weiteren Vorberatung 
einen Unterausschuß einzusetzen. 

Über das Ergebnis seiner Arbeiten berich­
tete der Unterausschuß durch den Obmann 
Abgeordneten Dr. Ofner dem Justizausschuß 
in dessen Sitzung am 17. November 1987. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativan­
trag 2/ A unter Berücksichtigung des Abände­
rungsantrages der Abgeordneten Dr. GraU, 
Dr. Gradischnik, Dr. Rieder und Dr. Ofner in 
der dem schriftlichen Ausschußbericht beige­
druckten Fassung einstimmig angenommen. 

Ein Entschließungsantrag der Abgeordne­
ten Dr. Graff, Dr. Gradischnik, Dr. Rieder und 
Dr. Ofner fand gleichfalls einstimmige Geneh­
migung. 

Schwerpunkte dieses Gesetzes sind: Aus­
bau der Strafbestimmungen und der Sanktio­
nen im Bereieh des Korruptions- und Wirt­
schaftsrechtes, Verschärfungen der Strafbe­
stimmungen gegen Kindesmißhandlung, 
Anpassung der Bestimmung des Strafvoll­
zugs- und Strafvollzugsanpassungsgesetzes 
über die Unterbringung geistig abnormer 
Rechtsbrecher an die Rechts- und Sachlage 
nach Inbetriebnahme der Justizanstalt Göl­
lersdorf, Erleichterung der Wiedereingliede­
rung von verurteilten Rechtsbrechern in die 
Gesellschaft, Verbesserung der Rechtsstel­
lung der von einem Strafverfahren oder vom 
Strafvollzug betroffenen Personen. 
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Im Zuge der parlamentarischen Behand­
lung der Regierungsvorlage eines Strafrechts­
änderungsgesetzes 1984 sind nicht nur einige 
der im Vorstehenden aufgezählten Vor­
schläge tiefgreifend überarbeitet, sondern es 
ist auch eine Reihe weiterer Vorschläge hin­
zugefügt worden, so zum Beispiel der Ausbau 
des Umweltstrafrechtes. Hohes Haus! Das vor 
uns liegende Gesetzeswerk kann zweifellos 
als ein Meilenstein der österreichischen 
Gesetzgebung bezeichnet werden. 

Ich be an t rag e, dem vorliegenden 
Gesetzentwurf die Zustimmung zu geben und 
die dem Ausschußbericht beigedruckten Ent­
schließung anzunehmen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Berichterstatter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Mag. Geyer. 

11.28 

Abgeordneter Mag. Geyer (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Der Justizausschuß ist -
vielleicht sollte man sagen: war - insofern 
etwas Besonderes, als dort die Gesetze mit 
ganz wenigen Ausnahmen einstimmig 
beschlossen wurden. Es ist eine Art Konsens­
politik betrieben worden, zu der, glaube ich, 
gerade wir Grünen - beziehungsweise ich im 
besonderen - Stellung nehmen sollten, weil 
wir zur Frage des Konsenses manchmal eine 
sehr scharfe Position bezogen haben, manch­
mal das Wort der Packelei, der Mauschelei in 
den Mund genommen haben. 

Gerade im Justizbereich halte ich es für gut, 
wenn im Konsens, im Kompromißweg Lösun­
gen gefunden werden, die Jahre halten, die eine 
Zeit überdauern können. Ich halte es für gut, 
wenn nicht alle vier Jahre mit dem Regierungs­
wechsel sich auch die Gesetze - die Strafge­
setze, die Zivilgesetze - nach den politischen 
Intentionen ändern. Ich halte es für gut, wenn 
man Regelungen trifft, die nicht mit der näch­
sten Regierung schon wieder abgeschafft wer­
den. Ich halte es für gut, wenn zum Beispiel eine 
Fristenlösung in Kraft treten kann und dann 
auch bei geänderten Verhältnissen nicht sofort 
die Diskussion losgeht, die Lösung, die einmal 
gefunden worden ist, wieder abzuschaffen. 

Wenn man sich zu dieser Einstellung 
bekennt, dann muß man auch die Fähigkeit 

haben, Kompromisse zu schließen, nachzuge­
ben, einen Standpunkt, den man vertreten 
kann, den man auch vertreten will, eben nicht 
mehr in der reinen Form zu vertreten und zu 
sagen, auch öffentlich zu sagen: Da habe ich 
nachgegeben, da bin ich von meinem Stand­
punkt abgerückt. Dazu würde ich mich beken­
nen. 

Ich halte es auch für gut, daß die Justiz 
dadurch aus tagespolitischen Streitigkeiten 
zu einem guten Teil herausgehalten werden 
kann und daß die Schlagzeilen der Boulevard­
Blätter nicht oder nur in geringem Ausmaß 
auf die Gesetze Auswirkung haben. 

Eine Voraussetzung für diese Art des Kon­
senses und der Kompromißfähigkeit ist wohl 
die grundsätzliche Einstellung zum Straf­
recht, zum Recht an sich, aber im besonderen 
zum Strafrecht, die sich in den letzten J ahr­
zehnten Gott sei Dank gewaltig geändert hat. 

Was verstehen wir heute unter Strafrecht, 
was ist die Funktion der Strafgewalt? - Straf­
gewalt ist die Gewalt des Staates, Gewalt 
durch den Staat. Lange Zeit war es unbestrit­
ten, daß die Gesellschaft Normen aufstellt 
und die Einhaltung der Normen dadurch 
erzwingt, daß sie demjenigen, der dagegen 
verstößt, eine Strafe androht. Und so einfach 
die Rechnung ausschaut: Aufgegangen ist sie 
in Wahrheit nie wirklich und hinterfragt wird 
sie zunehmend mehr. 

Ich möchte einen Vergleich ziehen und bin 
mir schon bewußt, daß jeder Vergleich hinkt 
und problematisch ist, nur scheint mir die 
Parallele einfach auffallend zu sein. Es hat 
eine ähnliche Einstellung wie die zum Straf­
recht auch in einem ganz anderen Bereich 
gegeben, nämlich im Bereich der Kindererzie­
hung. Auch da war lange Zeit die Auffassung 
unbestritten: Wir Erwachsenen sagen den 
Kindern, was sie tun dürfen und was sie nicht 
tun dürfen. Wir zeigen ihnen, was erlaubt und 
was nicht erlaubt ist. Wir sagen ihnen die 
Regeln. Und wenn sie die Regeln nicht einhal­
ten, dann bedrohen wir sie mit Gewalt, mit 
Strafe, zum Teil mit Prügeln, zum Teil mit 
Schlagen, zum Teil mit verbaler Gewalt. 

In der Frage der Erziehung ist man schon 
relativ früh draufgekommen, daß das so nicht 
nur nicht funktioniert, sondern daß es falsch 
ist, da man Kinder, denen man Gewalt antut, 
nicht nur nicht zu freien Menschen erziehen 
kann, sondern ganz im Gegenteil, daß 
dadurch die Gewalt in der Gesellschaft ver­
ewigt, potenziert wird. Derjenige, der als Kind 
Gewalt empfangen hat, gibt sie als Erwachse­
ner weiter. 
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Heute gibt es keinen mehr, der für Gewalt 
in der Erziehung eintritt. Frau Minister Flem­
ming hat in der Fragestunde gesagt: Schlagen 
ist kein Mittel der Erziehung. Ein vergleich­
barer Umdenkprozeß findet auch im Straf­
recht statt. Vor etwa 80, 100 Jahren hat man 
einfach gesagt: Du verhältst dich nicht so, wie 
wir wollen, daher wirst du bestraft, und du 
verhältst dich noch immer nicht so, wie wir 
wollen, daher wird die Strafe immer höher, 
immer grausamer, bis zu de'm, was im Mittel­
alter geschehen ist. 

Heute sucht man vielmehr nach Lösungen, 
die außerhalb des Strafrechtes liegen, die 
weggehen vom Strafen, Alternativen zum 
Strafrecht: Wie kann ich gesellschaftlich adä­
quates und gesellschaftlich erwünschtes Ver­
halten auch herbeiführen, ohne daß ich 
Gewalt androhe, mit anderen Möglichkeiten 
und anderen Methoden? Und das hinterfragt 
das Strafrecht ständig, stellt immer wieder 
die Frage: Ist es in diesem Bereich noch ange­
messen, Strafrecht einzusetzen? Bewirkt da 
das Strafrecht noch das, was wir wollen? Wie 
machen wir es? 

Die Diskussion kann nicht abreißen, und 
ich möchte ein oder zwei Beispiele erwähnen, 
bei denen es meiner Meinung nach völlig 
unangemessen ist, heute das Strafrecht einzu­
setzen. 

Der eine Bereich ist der der Ehrenbeleidi­
gung. Wenn heute jemand zum anderen sagt: 
Du Trottel! Du Depp!, macht er sich strafbar. 
Dann möchte die Gesellschaft, daß derjenige 
vorbestraft wird, daß er ins kriminelle Eck 
gerückt wird, mit allen Konsequenzen. 

Zweites Beispiel: Ehebruch. Derjenige, der 
sein Versprechen anläßlich der Heirat, treu zu 
sein, nicht hält, soll bestraft, verurteilt, von 
der Straf justiz behandelt, vorbestraft werden. 
Ein völlig unangemessener Einsatz der Straf­
justiz. 

Ich möchte nicht wissen, wie hier im Haus 
eine geheime Abstimmung ohne Fraktions­
zwang zu der Frage ausgeht: Habe ich schon 
einmal meine Frau oder meinen Partner 
betrogen? Das wäre recht interessant, und das 
zeigt mir auch die Absurdität, das Strafrecht 
in Bereichen einzusetzen, in denen es meiner 
Meinung nach nichts zu tun hat. (Unruhe.) 
Ihre Reaktion bestätigt das ja. 

Damit bleiben immer noch genügend Fälle, 
in denen uns nichts Besseres einfällt, als zu 
Geld- und Freiheitsstrafe zu greifen. Aber 
auch hier muß immer wieder der Umfang 

überprüft werden, muß auch immer wieder 
überprüft werden: Wie behandle ich den Men­
schen, der gegen Gesetze verstoßen hat? Gibt 
es den "Unmenschen", oder bin ich nicht viel­
mehr verpflichtet, auch denjenigen, der das 
Schlimmste begangen hat, was ein Mensch 
begehen kann, noch als Mensch zu achten 
und ihm human gegenüberzutreten? 

Das hat eine weitere Konsequenz: daß man 
nämlich nie die Strafe als Selbstzweck sehen 
soll, sondern auch immer gleichzeitig als Mit­
tel zur Beeinflussung. Man soll dem Verurteil­
ten während der Freiheitsstrafe zeigen, wie 
es anders geht, wie man leben kann, ohne 
straffällig zu werden, um ihm diese Möglich­
keiten offenzuhalten. 

Ich glaube schon, daß die verschiedenen 
Parteien zu solch grundsätzlichen Fragen des 
Strafrechtes auch durchaus unterschiedliche 
Positionen haben werden. Ich glaube aber 
nicht, daß es heute hier im Parlament eine 
Partei gibt, die eine geradezu gegenteilige 
Position bezieht und nur sagt: Einsperren ist 
das einzige Mittel zur Einhaltung unserer 
gesellschaftlichen Normen. Und das ist für 
mich sozusagen der Ausgangspunkt für Kon­
sens und Kompromißfähigkeit in diesem 
Bereich. 

Ich möchte ausdrücklich positiv vermerken, 
wie im Justizunterausschuß gearbeitet wor­
den ist, gerade weil auch ich sehr häufig kriti­
siert habe, daß das Parlament schlecht oder 
sogar nicht funktioniert, gerade weil wir häu­
fig kritisieren, daß wir in den Ausschüssen 
mit bereits ganz ausgehandelten Vorschlägen 
überfahren werden, mit Regierungsvorlagen, 
von denen wir genau wissen: Da ändert sich 
kein Beistrich, die Ausschußverhandlung ist 
nur mehr Brimborium und wird als formale 
Notwendigkeit abgeführt. 

Eben deswegen möchte ich feststellen, daß 
es im Justizunterausschuß bisher ganz anders 
zugegangen ist, daß hier über die Fragen 
offen verhandelt wird, mit einer sichtbaren 
Bereitschaft, sich mit den Problemen ausein­
anderzusetzen, daß Vorschläge ernsthaft dis­
kutiert worden sind, daß die Experten nicht 
beigezogen werden, um den eigenen Stand­
punkt zu untermauern, sondern um neue gute 
Ideen zu bringen, daß da ein Stück Parlamen­
tarismus gut funktioniert. 

Das Ergebnis der Beratungen ist zu einem 
beachtlichen Teil so, daß ich ihm zustimmen 
könnte. Es sind sehr, sehr viele gute Bestim­
mungen enthalten. Sie im Detail aufzuzählen 
würde meine Redezeit erschöpfen. Ich möchte 
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wahllos nur einige Punkte herausgreifen, zum 
Beispiel - das hat sich in den Ausschußver­
handlungen erst in letzter Minute ergeben -
die Erweiterung des Paragraphen 42 StGB, 
der Möglichkeit, wegen mangelnder Strafwür­
digkeit der Tat kein Strafverfahren einzulei­
ten. Seit 1975 kann, obgleich ein Verhalten an 
sich strafgesetzwidrig ist, der Staat sagen: 
Das ist so geringfügig, damit befaßt sich die 
Straf justiz nicht weiter. 

Wenn die Pensionistin im Supermarkt ein 
Packerl Butter mitnimmt, dann ist das kein 
Fall für die Straf justiz. Dieser Bereich ist aus­
gebaut worden. - Gut, sage ich dazu. 

Die Wertgrenzen bei den Vermögensdelik­
ten sind erhöht worden. Bei den Vermögens­
delikten richtet sich die Strafandrohung 
danach, wie groß der Schaden ist. Die bisheri­
gen Wertgrenzen waren 5000 S, 100000 Sund 
über 100000 S. Die Wertgrenzen werden mas­
siv angehoben, was einer Neueinordnung der 
Vermögensdelikte in das Strafgefüge, einer 
Minimierung der Vermögensdelikte gleich­
kommt. - Und auch das ist gut. 

Eine weitere Bestimmung: Bei der ersten 
Debatte im Justizbereich habe ich folgende 
Merkwürdigkeit diskutiert: Wenn heute 
jemand mit einem verkehrsuntüchtigen Auto, 
mit abgefahrenen Reifen, ohne Bremslichter 
und ohne Führerschein betreten wird, so wird 
er wegen Verwaltungsübertretungen von der 
Verwaltungsbehörde bestraft. 

Wenn jemand mit einem fahrtauglichen, 
funktionsfähigen, verkehrssicheren PKW 
betreten wird, an dem er, weil der PKW nicht 
zugelassen war, ein anderes Kennzeichen 
angebracht hat, so wird er nicht nur wegen 
einer Verwaltungsübertretung bestraft, son­
dern er wird auch gerichtlich bestraft, es wird 
ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet. 
Das ist eine Unsirinigkeit, eine Doppelgleisig­
keit, die völlig unnotwendig ist. Alle oder sehr 
viele, die in der Praxis stehen, haben sich 
gefragt: Was soll dieser gewaltige, auch finan­
zielle, Aufwand, die Beschäftigung der Justiz 
mit solchen Fällen? Sie fällt jetzt, und ich bin 
froh, daß ich daran mitgewirkt habe. 

Der Bereich der bedingten Entlassungen, 
der Bereich der bedingten Strafnachsicht 
wird erweitert. 

Der Anwendungsbereich des § 23 StGB, der 
Rückfallstäteranstalt, wird eingeschränkt; 
auch eine Detailfrage, die mir schon sehr am 
Herzen liegt und die durchaus auch einen 
grundsätzlichen Aspekt hat. Die Möglichkeit, 

einen Straftäter in eine sogenannte Rückfalls­
täteranstalt einzuweisen, ist 1975 eingeführt 
worden und bedeutet, daß jemand mit einem 
bestimmten Vorleben und aus Anlaß einer 
bestimmten Tat nach der Strafverbüßung, 
nachdem er die im Urteil ausgesprochene 
Strafe verbüßt hat, in eine Anstalt auf unbe­
stimmte Dauer eingewiesen wird. Auf unbe­
stimmte Dauer, bis zu zehn Jahren: Das muß 
man sich vorstellen! Jemand wird bestraft, 
weil er etwas anstellt, verbüßt die Strafe und 
wird dann noch einmal auf unbestimmte 
Dauer eingewiesen. Da werden schon die 
Grundsätze des Rechtsstaates in Frage 
gestellt, weil Freiheitsentzug Sanktion für 
eine Tat sein soll, aber nicht benützt werden 
sollte was bei dieser sogenannten 
Rückfallstäteranstalt der eigentliche Zweck 
ist -, jemanden, von dem man annimmt, von 
dem man befürchtet, er wird künftig wieder 
eine strafbare Handlung begehen, sozusagen 
durchs Einsperren vorbeugend davon abzu­
halten. 

Das ist eine sehr gefährliche Sache. Ob 
jemand künftig Gesetze übertreten wird, das 
weiß niemand. Was jemand im nächsten, 
übernächsten oder in zehn Jahren machen 
wird, weiß niemand. Wenn man es der Justiz 
einmal in die Hand gibt zu beurteilen: Du 
wirst voraussichtlich straffällig werden, daher 
sperre ich dich gleich prophylaktisch ein, 
damit du es nicht machen kannst, dann wird 
es da sehr, sehr kritisch, dann geht es an die 
Grundsätze des Rechtsstaates. Ich bin froh, 
daß diese Rückfallstäteranstalt in ihrem 
Anwendungsbereich ganz massiv einge­
schränkt worden ist. Unser Vorschlag im Aus­
schuß war, sie ersatzlos abzuschaffen. 

Es war für mich interessant, daß im Aus­
schuß, wo nur Juristen, zum Teil hervorra­
gende Juristen, sitzen, die Funktion der Rück­
fallstäteranstalt eigentlich für manche neu 
überdacht worden ist. Man hat direkt 
bemerkt, daß manchen Juristen, die mit die­
sem Teil der Straf justiz nichts zu tun haben, 
die da keine Praxis haben, bisher gar nicht so 
richtig klar war, worum es sich da eigentlich 
handelt, daß da Menschen, nachdem sie die 
Strafe zur Gänze verbüßt haben, auf unbe­
stimmte Zeit noch einmal eingesperrt werden. 
Das ist vielen erst durch die Debatte im Aus­
schuß so richtig bewußt geworden, und ich bin 
froh, daß es hier zumindest zu einem tragba­
ren Kompromiß gekommen ist. 

Ein weiteres Detail ist die Schockstrafe, 
über die sehr lange diskutiert worden ist. Ist 
es sinnvoll, daß man die Möglichkeit schafft, 
eine längere Strafe zu teilen in einen kurzen 
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Teil unbedingter Strafe und in einen längeren 
Teil bedingter Strafe? Dabei waren die Posi­
tionen von beiden Seiten durchaus verständ­
lich. Die einen haben gesagt: Wenn ich die 
Möglichkeit der Schockstrafe, der kurzen 
unbedingten Strafe im Rahmen einer langen 
bedingten Strafe einmal einführe, dann ris­
kiere ich, daß in Fällen, in denen heute nur 
eine bedingte Strafe verhängt werden würde, 
der Richter dazu greift, die kurze Freiheits­
strafe übers Hintertürl wieder einzuführen 
und den Betreffenden zuächst einmal mit 
einer kurzen Freiheitsstrafe zusätzlich zu 
einer bedingten Strafe zu belegen. Auf der 
anderen Seite war als auch nicht unplausibles 
Gegenargument vorgebracht worden: Sollte 
nicht der Richter in den Fällen, in denen er 
heute gezwungen ist, eine längere Strafe 
unbedingt auszusprechen, die Möglichkeit 
haben, einen Teil davon bedingt auszuspre­
chen und nur mehr den Rest unbedingt? 

Letztlich läuft es auf die Frage hinaus: Wie 
reagiert die Praxis auf eine Regelung, die in 
zwei verschiedenen Richtungen ausgelegt 
werden kann, die nämlich zu einer Verschär­
fung oder zu einer Liberalisierung führen 
kann? 

Geeinigt hat man sich im Justizausschuß 
auf einen Mittelweg, der mir nicht unvernünf­
tig vorkommt, und ich würde dem Herrn Bun­
desminister einen Vorschlag machen. Wie 
sich die getroffene Regelung in der Praxis 
auswirkt, das sollten wir einfach überprüfen 
und dann daraus die Konsequenzen ziehen. 
Wir sollten einfach eine begleitende Untersu­
chung anstellen - zum Beispiel durch das 
Ludwig Boltzmann-Institut - zur Frage: Wie 
wird die sogenannte "Schockstrafe" in der 
Praxis gehandhabt? Haben die einen recht, 
die glauben, sie führe zu einer Liberalisie­
rung, oder haben die anderen recht, die 
befürchten, es werde übers Hintertür! die 
kurzfristige Freiheitsstrafe wieder einge­
führt? 

Es gibt einige Detailregelungen im Gesetz, 
die mir nicht gefallen, wo ich dagegen bin. Ich 
bin zum Beispiel gegen die Erhöhung der 
Strafdrohung bei Kindesrnißhandlung. Ich 
halte es für absurd, daß dort, wo Elternteile 
nicht mehr wissen, wie man Kinder behan­
delt, wo sie zum Mittel der Gewalt greifen, der 
Staat sagt: Jetzt greifen wir auch noch zu 
einem stärkeren Mittel der Gewalt und wir 
bedrohen dich noch mehr. Wir werden dich 
zwingen, daß du selbst keine Gewalt anwen­
dest. 

Da müßte man, glaube ich, schon ein biß-

chen differenzierter nachdenken und 
schauen: Wo liegen die Ursachen der Kindes­
rnißhandlung? Was sind die Motive, daß 
Eltern ihre Kinder schlagen? Wie kann ich 
das bekämpfen? Kann ich dem wirklich ein­
fach durch Erhöhung der Strafdrohung entge­
genwirken? Was soll das bitte? 

In zwei Bereichen hört sich allerdings bei 
mir die Konsensfähigkeit auf. Der eine 
Bereich davon ist das Umweltstrafrecht, der 
zweite Bereich ist das Strafvollzugsrecht. 

Meine Damen und Herren!. Im Umweltbe­
reich gibt es eine fatale Art, mit Problemen 
umzugehen, indem man symbolische Lösun­
gen trifft, indem man Lösungen trifft, wo man 
nachher meint, man habe ohnehin etwas 
getan, im Bewußtsein, es ändert sich über­
haupt nichts. 

Beispiel: Konrad Lorenz-Volksbegehren. 
350 000 Bürgerinnen und Bürger haben dieses 
Volksbegehren unterschrieben und unter­
stützt. Was ist herausgekommen? Ein Bundes­
verfassungsgesetz über den umfassenden 
Umweltschutz, das das Papier nicht wert ist, 
auf dem es gedruckt ist. Sie haben in das 
Gesetz hineingeschrieben, daß sich Öster­
reich zum umfassenden Umweltschutz 
bekennt; eine völlig wirkungslose Formulie­
rung, die in der Praxis gar nichts ändert. Nie­
mand kann sich darauf berufen. Kein Gesetz 
kann danach überprüft werden. Kein Bürger 
kann zum Verfassungsgerichtshof gehen und 
eine saubere Umwelt einklagen. Es ist eine 
Scheinmaßnahme, eine Alibimaßnahme. 

Und das - das ist mein Vorwurf - machen 
Sie hier mit den Umweltstrafbestimmungen 
genauso. Natürlich gibt es in der Bevölkerung 
ein ganz großes Unbehagen und ganz heftige 
und berechtigte Kritik, was in dem Bereich 
passiert und nicht passiert. 

Wenn das Waldsterben in manchen Gebie­
ten :30 weit ist - zum Beispiel in Tirol -, daß 
die Schäden bereits 40 Prozent der Wälder 
erfaßt haben, wenn große Grundwasser­
ströme - wie in Niederösterreich und in 
Wien - bedroht sind, wenn es in Österreich 
Gemeinden gibt, wo man die Kinder das Was­
ser nicht mehr trinken lassen kann, wo die 
Gemeinde an Familien gratis Mineralwasser 
austeilt, weil das Wasser bereits verseucht ist, 
dann stellen sich natürlich viele die Frage: 
Wie reagiert der Staat, und was tun die Straf­
behörden ? Was machen sie auf anderen 
Gebieten, und was machen sie auf diesen 
Gebieten? 
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Wieso funktioniert die Straf justiz "so gut" 
zum Beispiel auf dem Gebiet des Verkehrs­
rechtes? 20000 Strafverfahren werden jedes 
Jahr durchgeführt, weil zwei Autofahrer 
zusammenstoßen, jemand dabei verletzt wird. 
Beim Waldsterben werden keine Strafverfah­
ren durchgeführt. Da werden keine Täter aus­
geforscht. Da sucht die Polizei nicht oder nur 
mit verbundenen Augen. Die Zahl der Straf­
verfahren wegen Umweltdelikten ist eine 
geringe, eine lächerliche. Es sind insgesamt 
unter 150 Verfahren. Die Anzahl der Strafver­
fahren wegen Gefährdung des Tier- und 
Pflanzenbestandes war nach der letzten Stati­
stik zwei wegen vorsätzlicher Taten und sie­
ben wegen fahrlässiger Taten. Da schläft die 
Justiz, da macht sie nichts, und das wissen die 
Bürger auch. 

Eine Untersuchung eines Universitätspro­
fessors - es war der Professor, den wir gebe­
ten haben, als Experte für uns in den Justiz­
ausschuß zu gehen - hat gezeigt, mit wel­
chen Fällen des Umweltrechtes sich die Straf­
behörden beschäftigen, nämlich praktisch nur 
mit dem Bauern, der seine Jauche verboten 
aufs Feld rausführt, aber nicht mit denjeni­
gen, die wirklich massiv die Umwelt beein­
trächtigen und an den Zuständen schuld sind. 

Wenn Sie daran etwas ändern wollen, dann 
müssen Sie zu anderen Lösungen greifen als 
zu jenen, die Sie im Strafrechtsänderungsge­
setz vorgesehen haben. Das ist nicht nur eine 
Frage, wie ich das Strafrecht einsetze im 
Interesse des Umweltschutzes, das ist auch 
eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist eine 
Frage der Gerechtigkeit, ob ich den Laden­
diebstahl verfolge, ob ich den Täter von Ver­
kehrsunfällen verfolge, aber denjenigen, der 
die natürlichen Ressourcen und die Lebens­
grundlagen zerstört, begünstige und nicht ver­
folge. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir das 
Umweltstrafrecht wirksam ändern wollen, 
dann müssen wir uns vorher im klaren sein, 
wieso es derzeit unwirksam ist, dann müssen 
wir das machen, was Herr Professor Bruck­
mann auch immer verlangt und predigt, näm­
lich die Ursache bekämpfen. Die Ursachen 
der Unwirksamkeit des Umweltstrafrechtes 
müssen wir beseitigen. Was sind die Ursa­
chen? Wieso ist derzeit - es gibt auch derzeit 
Strafbestimmungen gegen Umweltverschmut­
zer - das Umweltstrafrecht unwirksam? 

Für mich sind das drei zentrale Punkte. Der 
eine Punkt ist: Es ist sehr schwer, vielfach 
unmöglich, den Verursacher einer Umweltbe­
einträchtigung festzustellen und den Nach-

weis zu führen, daß eine bestimmte Gefähr­
dung von einem bestimmten Verursacher aus­
geht. 

Wenn ein Fluß verunreinigt ist, in den hun­
dert Unternehmer ihre Abwässer einleiten, 
dann ist sehr schwer festzustellen, welcher 
Unternehmer jetzt woran schuld war. Wenn 
im Umfeld einer Stadt wie zum Beispiel Linz 
Krankheiten auftreten, die durch Luftverun­
reinigungen verursacht worden sind, dann ist 
sehr schwer festzustellen, welche konkrete 
Fabrik nun schuld an den Krankheiten ist. 

Dieser Nachweis ist mit rechtsstaatlichen 
Mitteln, und beim Strafrecht kommen andere 
Mittel ja nicht in Betracht, oft nicht zu füh­
ren. Im Strafrecht gibt es auch keine Umkehr 
der Beweislast. Mit dieser Schwierigkeit müs­
sen wir uns abfinden. Umso wichtiger ist es, 
bei den anderen Schwierigkeiten eine taugli­
che Lösung zu finden. 

Ein zweiter Grund, warum Umwelttäter oft 
ungeschoren davonkommen, ist, daß man 
selbst dann, wenn man den Betrieb weiß, der 
an einer bestimmten Verunreinigung, an 
einer bestimmten Gesundheitsschädigung 
schuld ist, damit noch nicht den Verantwortli­
chen hat. Es ist mitunter sehr schwer oder 
unmöglich, in einem Betrieb mit 1 000 Ange­
stellten, mit Vorstand, Direktoren, Abteilun­
gen, den Betreffenden oder die Betreffende 
ausfindig zu machen, die strafrechtlich dafür 
zur Verantwortung gezogen werden kann. 
Und auf anderen Gebieten zeigen uns tüch­
tige, findige und gefinkelte Rechtsanwälte, 
wie man so etwas sehr gut verschleiert. 

Ich habe eine einjährige Praxis im Lebens­
mittelrecht, wo es auch oft um die Frage geht: 
Wer in einem Betrieb ist dafür verantwortlich, 
daß bestimmte Lebensmittel nicht den gesetz­
lichen Vorschriften entsprechen? Da geht 
man monatelang im Kreis, und es findet sich 
kein Verantwortlicher, und nachdem die Ver­
jährungszeit abgelaufen ist, stellt sich heraus: 
Der Herr Sowieso war es, nur ist das jetzt lei­
der verjährt. Oder es stellt sich heraus: Es 
war ein Fehler des jugoslawischen Hilfsarbei­
ters, und der ist wieder nach Jugoslawien 
zurückgekehrt. Die konkrete Person, die für 
derartiges verantwortlich ist, auch ausfindig 
zu machen, ist sehr, sehr schwer. 

Damit komme ich zum dritten Punkt, und 
das ist eigentlich der zentrale Punkt, denn da 
könnte man etwas ändern. Es ist die Frage, ob 
das Umweltstrafrecht nur dann Platz greift, 
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wenn jemand verwaltungsbehördliche Vor­
schriften nicht einhält. 

Darüber gibt es unter Juristen eine aus­
führliche Diskussion, und die derzeitige Pra­
xis ist so, daß die Gerichte sagen - obwohl 
nach dem Gesetzestext sehr zweifelhaft ist, ob 
dieser Standpunkt richtig ist -: Jemand kann 
sich nur dann strafbar machen, wenn er ver­
waltungsbehördliche Vorschriften nicht ein­
hält. Selbst wenn man die Fabrik, die eine 
Umweltverschmutzung verursacht, endlich 
einmal ausgeforscht hätte und selbst wenn 
man wüßte, wer in der Fabrik für die Gefähr­
dung verantwortlich ist, müßte man noch 
nachweisen, daß im letzten Jahr bestimmte 
Auflagen der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht eingehalten worden sind. Wie soll das 
geschehen? Das ist unmöglich, das ist dann 
das Ende jedes Verfahrens, das schützt den 
Täter. Wenn wir bei dieser Verbindung zu ver­
waltungsbehördlichen Vorschriften bleiben, 
dann ist das Umweltstrafrecht völlig unwirk­
sam. 

Diese sogenannte Akzessorietät des Ver­
waltungsrechtes ist unserer Meinung nach 
aber auch sachlich überhaupt nicht gerecht­
fertigt. Denn: Ich möchte vom Unternehmer 
das gleiche verlangen, was ich vom Verkehrs­
täter verlange. Auch der Verkehrstäter kann 
sich nicht darauf ausreden, indem er sagt: Ich 
bin nur 50 km/h gefahren in der Stadt, und 
die Verwaltungsvorschrift war die Geschwin­
digkeitsbegrenzung von 50 km/h, und solange 
ich diese nicht überschritten habe, könnt ihr 
mir nichts anhaben. So funktioniert es beim 
Verkehrstäter nicht! Da sagt man sehr wohl: 
Ja, es gibt eine allgemeine Geschwindigkeits­
begrenzung von 50 km/h in der Stadt oder von 
100 km/h auf der Landstraße, aber dennoch 
kannst du im Einzelfall zur Verantwortung 
gezogen werden, nämlich wenn du selbst mt 
30 km/h jemanden in der Stadt überfährst, 
wenn du selbst mit 80 km/h jemanden auf der 
Landstraße überfährst, sofern dir zumutbar 
war, aufzupassen, sofern du hättest sehen 
können, wie gefährlich dein Verhalten war. 
Genau das gleiche verlangen wir vom Unter­
nehmer im Umweltbereich! 

Die Auflagen der Behörden sind immer nur 
Höchstgrenzen, die den Betreffenden, den 
Unternehmer, nicht von seiner Verpflichtung 
entbinden können, sich darüber Gedanken zu 
machen, ob er jemanden gefährdet, die ihm 
dabei nicht das Recht geben können, jeman­
den zu gefährden. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie da 
ungleiche Maßstäbe anlegen, dann verletzen 

Sie auch - und ich frage Sie, ob Ihnen das 
auch bewußt ist - Grundsätze, die eigentlich 
unbestritten sein sollten. (Beifall bei den Grü­
nen.) Denn: Kann eine Verwaltungsbehörde 
überhaupt die Erlaubnis zur Gefährdung von 
Personen oder der Umwelt geben? Kann eine 
Verwaltungs behörde dadurch, daß sie Höchst­
grenzen bei Emissionen vorschreibt, dem 
Unternehmer die Erlaubnis erteilen: Bis zu 
dieser Höchstgrenze kannst du deine Umge­
bung, kannst du die Bewohner um die Fabrik 
herum gefährden? Kann diese Erlaubnis 
überhaupt jemand geben, oder ist es nicht so, 
daß die Höchstgrenze immer inkludiert: Du 
mußt sorgfältig damit umgehen, du mußt dir 
darüber Gedanken machen, ob nicht bereits 
innerhalb dieser Höchstgrenze jemand 
gefährdet wird, und wenn du das weißt oder 
wenn du das wissen könntest, dann darfst du 
die Höchstgrenze gar nicht ausnützen? 

Ich behaupte: Eine Verwaltungsbehörde 
kann nicht die Erlaubnis zur Gefährdung der 
Umwelt, zur Gefährdung der Gesundheit der 
Menschen, zum Verletzen von Menschen oder 
auch zum Töten von Menschen geben. 

Ich habe Herrn Minister Foregger im Aus­
schuß gefragt: Was ist, wenn eine Fabrik 
gefährliche Stoffe emittiert innerhalb der 
Auflagen, die die Verwaltungsbehörde vor­
schreibt, und der Fabrikinhaber weiß, daß 
durch sein Vorgehen Leute krank werden, 
daß durch die Emissionen der Fabrik Leute 
sterben? (Abg. Dr. Graff: Das ist doch ganz 
einfach!) Bitte, dann geben Sie mir die Ant­
wort, Herr Dr. Graff, wenn das so einfach ist! 
(Abg. Dr. G r a f f: Das ist der ganz normale 
Gefährdungs- oder Verletzungs- oder 
Tötungstatbestand!) 

Die Antwort im Justizausschuß war eine 
andere. Die Antwort von Minister Dr. Foreg­
ger war: Wer sich im Rahmen der Vorschrif­
ten, auch der verwaltungsbehördlichen Vor­
schriften, verhält, kann nicht strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen werden. (Abg. Dr. 
G r a f f: Aber nicht, wenn er weiß, daß es 
schädlich ist!) Und das ist etwas, mit dem ich 
mich nicht einverstanden erklären kann! 
(Abg. Dr. G ra f f: Nicht nach dem Umwelttat­
bestand!) Für mich gibt es keine Erlaubnis 
zum Verletzen und zum Gefährden. 

Herr Dr. Graff!Mich wundert eigentlich, 
daß die ÖVP diese Haltung eingenommen hat, 
denn ich kann mich noch sehr gut an die Dis­
kussion um die Fristenlösung erinnern, die ja 
heute noch nicht abgeschlossen ist. Sie haben 
damals - es war eines der wenigen Gesetze 
- gegen die Fristenlösung gestimmt; aus 
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Gründen, die ich nicht teile, die ich aber 
respektiere. Und ich respektiere es, wenn 
auch heute noch in fast jeder Veranstaltung 
Frauen und Männer an uns die Frage richten: 
Wie hältst du es mit der Fristenlösung? Wie 
stehst du zum Schutz des ungeborenen 
Lebens? Und ich respektiere, wenn jemand 
sagt: Hier gibt es für mich keine Kompro­
misse! 

Ich frage Sie aber: Wieso gibt es in der 
Sache Fristenlösung keine Kompromisse, 
während es dann, wenn es um wirtschaftliche 
Interessen geht, und dann, wenn es um die 
Gesundheit der geborenen Menschen geht, 
sehr wohl Kompromisse gibt? Wieso erklären 
Sie sich dann damit einverstanden, daß eine 
Verwaltungsbehörde mit einem Bescheid die 
Erlaubnis zum Gefährden geben kann? Das, 
Herr Dr. Graff, kommt für mich nicht in 
Frage! (Beifall bei den Grünen. - Abg. Dr. 
G raff: Das stimmt nicht! Der Umwelttatbe­
stand ist nicht erfüllt, der Gefährdungstatbe­
stand ist erfüllt!) 

Meine Damen und Herren von den Regie­
rungsparteien, Sie wissen - das ist auch im 
Ausschuß ziemlich klar gesagt worden -, daß 
die neuen Regelungen am derzeitigen 
Zustand, an der Unwirksamkeit des Umwelt­
strafrechtes überhaupt nichts ändern werden. 
Ein symptomatisches Zeichen dafür ist der 
gemeinsame Entschließungsantrag, daß ein 
anderer Minister etwas tun soll, wozu Sie laut 
diesem Gesetz verpflichtet wären. Mit dem 
neuen Recht wird sich an dem betrüblichen 
Zustand nichts ändern, und deshalb kann ich 
dem nicht zustimmen. 

Der zweite Komplex, bei dem das Gesetz 
trotz aller Kompromißbereitschaft für mich 
inakzeptabel ist, ist die Frage des Strafvoll­
zugsrechtes. Meine Damen und Herren, wir 
haben in Österreich die bi)chste Zahl an Häft­
lingen in Europa und die schlechteste 
Behandlung der Häftlinge. Ich persönlich 
kenne die europäischen Gefängnisse nicht, 
ich kenne nur eines in Ungarn. Wir haben 
Zustände in den Gefängnissen, von denen die 
Experten sagen: Das gibt es im europäischen 
Ausland sonst kaum mehr! Bei uns herrscht 
immer noch der Grundsatz vor: Einfach weg­
sperren, einfach einsperren! Bei uns werden 
fundamentale Sachen einfach nicht beachtet. 
Bei uns ist es immer noch möglich, daß 
jemand nicht die eigene Unterwäsche anzie­
hen kann, was mit Resozialisierung über­
haupt nichts zu tun hat, sondern mit der 
Frage: Was verstehe ich unter Menschlich­
keit? Bei uns ist es immer noch möglich, daß 
jemand in der ersten Zeit seines Strafvollzu-

ges nur wenige Minuten im Monat Besuch 
empfangen darf, daß es denjenigen Men­
schen, die sich oft deswegen strafbar machen, 
weil sie keine sozialen Kontakte haben, weil 
ihre sozialen Beziehungen schlecht sind, 
gestört sind, erschwert wird, soziale Bezie­
hungen aufrechtzuerhalten. Bei uns gilt 
immer noch der Grundsatz, daß der Häftling 
um Begünstigungen bitten muß, daß er nicht 
im minimalsten Bereich ein Anrecht hat, etwa 
auf Malen und Zeichnen in der Haftanstalt, 
auf eigene Unterwäsche, auf Besuche und so 
weiter. Bei uns werden fundamentale und 
dem europäischen Standard nach selbstver­
ständliche Rechte einfach nicht beachtet. 

Da, Herr Doktor Graff, hat es mich sehr 
betrübt, daß Sie in dieser Frage im Ausschuß 
sehr unflexibel waren und nur darauf verwie­
sen haben, es käme eine Generalreform des 
Strafvollzugsrechtes. Ich weiß schon, daß 
irgendwann einmal dieses Gesetz unhaltbar 
sein wird und generalsaniert werden muß. 

Es kommt auch eine Geralreform der Straf­
prozeßordnung. Dennoch haben wir richtiger­
weise einige wichtige zentrale Punkte in die­
sem Gesetz vorweggenommen und neu gere­
gelt. 

Genau darum wäre es mir gegangen, daß 
man auch im Strafvollzugs recht einige wich­
tige Bestimmungen jetzt sofort regelt und 
nicht sagt: Es kommt die Generalreform! 
Wann denn? Kommt sie diese Legislaturpe­
riode noch oder die nächste oder die über­
nächste? Heute sind Leute im Gefängnis, 
heute haben wir den höchsten Häftlingsstand 
in Europa und heute hätten wir die Möglich­
keit gehabt, zumindest in wichtigen Berei­
chen menschenwürdige Zustände herbeizu­
führen. (Beifall bei den Grünen.) 12.04 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Graff. Ich erteile es ihm. 

12.04 

Abgeordneter Dr. GraU (ÖVP): Frau Präsi­
dentin! Hohes Haus! Das Gesetz, das wir 
heute beschließen, könnte das größte und 
wichtigste der ganzen Legislaturperiode wer­
den. Es ist jedenfalls das größte und wichtig­
ste Reformwerk, sowohl im Bereich des mate­
riellen Strafrechtes als auch im Bereich des 
Strafprozeßrechtes. 

Im materiellen Strafrecht baut das Gesetz 
auf der Strafrechtsreform 1975 auf. Es ist aber 
nicht eine bloße lineare Weiterentwicklung 
oder Adaptierung, sondern es korrigiert auch 
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Fehleinschätzungen und Gedanken, die sich 
nicht bewährt haben. Aber es verstärkt natür­
lich auch in einem großen Ausmaß Bewährtes 
und entwickelt Ansätze, die schon gegeben 
waren, weiter. Schließlich aber setzt es eine 
ganze Reihe mutiger, neuer Akzente. 

Im Strafprozeßrecht haben wir überhaupt 
eine epochale und in vielen Punkten geradezu 
revolutionäre Reform vor uns, die sogar 
Träume von Strafprozeßreformern erfüllt, die 
noch auf das vergangene Jahrhundert zurück­
gehen, die der immer wieder angekündigten 
großen Strafprozeßreform zwar keinen 
Abbruch tut, ihr aber vieles und wichtiges vor­
wegnimmt. 

Im materiellen Strafrecht, meine Damen 
und Herren, geht es im neuen Gesetz nicht 
undifferenziert etwa um mehr Strenge oder 
mehr Milde. Wir müssen - das ist unser ganz 
nachdrücklicher Standpunkt - mehr Strenge 
zeigen dort, wo das Strafgesetzbuch zu nach­
sichtig war, vor allem bei den Gewaltdelikten 
gegen Leib und Leben, die im Verhältnis zu 
den Vermögensdelikten oft unverständlich 
milde behandelt worden sind. Mehr Strenge 
also dort, wo sie am Platz ist und wo sie von 
der Bevölkerung - nicht aus dem Affekt, son­
dern mit Recht - gefordert wird, so bei der 
Kindesrnißhandlung, wo wir das Strafausmaß 
erhöhen, weil es eines der gemeinsten Delikte 
ist, sich an einem wehrlosen Kind zu vergrei­
fen, es zu quälen oder zu mißhandeln; das 
steht sonstigen Maßnahmen der sozialen 
Hilfe natürlich nicht im Wege. Mehr Strenge 
aber etwa auch bei gewalttätigen Rowdys, die 
zum Beispiel nach einem Fußballmatch 
immer wieder die V-Bahn unsicher machen, 
Passagiere ohne Anlaß schlagen und ängsti­
gen. Dafür aber durchaus mehr Nachsicht bei 
Bagatelldelikten, also bei mangelnder Straf­
würdigkeit - der § 42, der das regelt, ist weit 
ausgebaut worden -, in Fällen also, wo die 
Schuld des Täters gering ist, und zwar nicht 
nur dort, wo - das war bisher Voraussetzung 
- überhaupt keine Tatfolgen entstanden 
sind, sondern auch dort, wo die entstandenen 
Folgen wiedergutgemacht wurden und sich 
der Täter darum zumindest bemüht hat, auch 
wenn er es nicht selber war, der die Wieder­
gutmachung bewirkt hat. 

Wir wollen auch entkriminalisieren: etwa 
beim auffrisierten Moped, wo kein normaler 
Mensch versteht, daß das eine Täuschung 
sein soll, eine Täuschung nämlich insofern, 
als der Polizist als Vertreter der Staatsgewalt 
darüber getäuscht wird, daß der aufgebohrte 
Zylinder das Moped zu einem Fahrzeug 
macht, das führerscheinpflichtig ist. In einer 

solchen Täuschung soll ein kriminelles Delikt 
liegen, das neben der Verwaltungsstrafe auch 
eine gerichtliche Strafe nach sich zieht. Von 
dieser Konstruktion gehen wir ab. 

Mehr Rechte für den Beschuldigten im 
Strafprozeß, dabei aber ein einfacheres, zügi­
geres und klareres, durchschaubareres Ver­
fahren. Wir weiten die Strafbefugnis des Ein­
zelrichters trotz gewisser Bedenken aus. Es 
ist gewiß gefährlich, wenn einem einzelnen 
Menschen die Gewalt über die Freiheit eines 
anderen in einem so einschneidenden Aus­
maß übertragen wird, wenn dieser einzelne 
das Recht erhält, über fünf Jahres des Lebens 
eines anderen Menschen zu entscheiden. 

Ich erinnere an das schöne Gedicht von 
Anton Wildgans, der Dichter und auch Rich­
ter war: "An einen jungen Richter zur Beeidi­
gung", wo er, der junge Richter, sich sagt: 

,,0, über Nacht ist Macht 

in mich gekommen, viele Macht". 

Aber der Dichter mahnt den jungen Richter 
- ich zitiere -: 

"Über allem Traum 

von Macht und Ich ist die Gerechtigkeit 

und das Gesetz, an dessen Purpursaum 

du deine Finger legtest heute zum Eid." 

Und Wildgans spricht vom Strafen und 
appelliert an den jungen Richter: 

"Und wenn du strafst, 

weil das Gesetz es will, tu's nicht erbost 

wie eine Rache, sondern so, daß Trost 

noch ist in der Notwendigkeit." 

Meine Damen und Herren! Eine Zeitlang 
stand der Gedanke im Raum, auf den richter­
lichen Beisitzer im Schöffensenat, den soge­
nannten Votanten, zu verzichten und einen 
kleinen Schöffensenat mit einem Berufsrich­
ter als Vorsitzenden und zwei Schöffen zu bil­
den. 

Ich bedaure es, daß die Kollegen von der 
SPÖ - aus Gründen, die aus ihrer Sicht ver­
ständlich sind - nicht bereit waren, diesen 
Gedanken weiter zu verfolgen. Gewiß, die 
Senatsgerichtsbarkeit und vor allem die Lai-
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enbeteiligung sind in großen Strafsachen 
unverzichtbar - einerseits verfassungsrecht­
lich vorgeschrieben, andererseits ein unent­
behrliches Korrektiv für die berufsrichterli­
che Routine. Aber es gibt auch viel Leerlauf 
im Senatsprozeß, dort, wo er seine Aufgabe 
nicht erfüllt, dort, wo er zum sinnentleerten 
Ritual wird. 

Noch etwas aus einem Gedicht von Wild­
gans, "Gerichtsverhandlung": 

"Der Präsident scheint die pure Geduld 

zu sein, doch er denkt: Wohin kämen wir? 

Der Staatsanwalt zeichnet irgendein Tier 

in den Löschblock auf seinem Pult. 

Der eine Votant wirft einen Blick 

auf die Uhr, dann zieht sich der Senat 
zurück ... " 

Meine Damen und Herren! Einen solchen 
Senatsprozeß, der sinnentkleidet ist und zur 
Formelhaftigkeit ab sinkt, wollen wir ein­
schränken. Die notwendige Folge ist aller­
dings, daß wir die Strafbefugnis des Einzel­
richters ausdehnen. Damit verzichten wir 
gewissermaßen, um es kraß auszudrücken, 
für den Bereich eines Strafmaßes von drei bis 
fünf Jahren nicht nur auf den richterlichen 
Beisitzer, sondern auch auf die Schöffen. 

Diese große Machtbefugnis für einen ein­
zelnen Richter bedeutet aber nicht das Recht 
zu ungezügelter Willkür, sondern die Anwen­
dung des Gesetzes durch einen unabhängigen 
Wahrer des Rechtes, der nur dem Gesetz und 
seinem Gewissen verpflichtet ist, der aber 
auch in der Instanz der Kontrolle eines Kolle­
giums von wiederum drei unabhängigen Rich­
tern untersteht, die nicht nur Rechtsfragen 
und VerfahrensfeWer, sondern auch die Tat­
frage - die entscheidende Frage, ob schuldig 
oder unschuldig - nach allen Seiten zu über­
prüfen haben. Insofern ist der Rechtsschutz 
auch in dem Bereich zwischen drei und fünf 
Jahren Freiheitsstrafe jetzt besser als bisher. 

Damit bin ich bei einem ganz entscheiden­
den Reformschritt, der in seiner Bedeutung 
noch gar nicht abgesehen werden kann. Erst­
mals sollen auch Urteile, an denen Laienrich­
ter beteiligt waren - Urteile der Schöffense­
nate und Urteile der Geschworenengerichte 
- beim Obersten Gerichtshof in bestimmten 
Grenzen auf die Richtigkeit der Beweiswürdi-

gung, also auf die Schuldfrage hin überprüft 
werden können. 

Erhebliche Bedenken gegen die Richtigkeit 
der dem Schuldspruch zugrunde gelegten ent­
scheidenden Tatsachen bilden künftig einen 
neuen Nichtigkeitsgrund, der vom Obersten 
Gerichtshof wahrzunehmen ist. 

Wie sah die letzte Instanz bisher aus? Ich 
komme noch einmal zu Wildgans und erin­
nere daran, daß damals ein Senat des Ober­
sten Gerichtshofes sieben Richter hatte. 
"Letzte Instanz" heißt das Gedicht, und es 
beginnt: 

"In die Talare, die mit Hermelinen 

verbrämt sind, majestätisch eingehüllt, 

sitzen die greisen Sieben, während ihnen 

der eine aus dem Akt ein strenges Bild 

des Falles gibt, der längst sich abgespielt 

Es geht nicht mehr um das Besondere des 
Einzelfalles, sondern - ich zitiere weiter -: 

"Sichtender Verstand 

hat es geordnet, regelrecht durchdacht 

und mit der Klarheit manch durchwachter 
Nacht 

durchleuchtet ... " 

So wird ein Menschenschicksal zur Rechts­
frage. 

Und weiter Wildgans: 

"Vielleicht, daß noch ein Nichts, ein Etwas 
bleibt, 

das diesen Fall von andern unterscheidet, 

allein die Hand, die an dem Urteil schreibt, 

vermeidet, 

daran zu rühren, weil es nicht entscheidet." 

Das wird nun anders. Der Oberste Gerichts­
hof wird sich künftig auch mit der Frage 
befassen, die doch eigentlich für jeden, der 
nicht juristisch verbildet ist, die naheliegend­
ste ist: Ist der Angeklagte der Täter? Hat er 
die Tat begangen? Was hat sich denn in der 
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Lebenswelt abgespielt, an das wir dann den 
juristischen Maßstab legen? 

Auch die Straffrage, die in der Rechtswis­
senschaft immer sehr vernachlässigt wurde, 
wird unter bestimmten Voraussetzungen -
anders als bisher - mit Nichtigkeitsbe­
schwerde beim Höchstgericht aufgeworfen 
werden können. 

Und die Generalprokuratur wird eine Nich­
tigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Geset­
zes auch wegen einer qualifiziert unrichtigen 
Strafzumessung erheben können. 

Damit, meine Damen und Herren, bietet 
sich eine weitere Möglichkeit, die Strafbemes­
sung zu versachlichen, sie mehr als bisher -
ich erwähne anerkennend die Arbeiten von 
Burgstaller - wissenschaftlicher Überprü­
fung zuzuführen, höchstrichterliche Grund­
sätze herauszuarbeiten und regionale Diffe­
renzen zu überwinden. Denn ein normaler 
Mensch versteht ja überhaupt nicht, daß er in 
Wien bei manchen Delikten mit einer unbe­
dingten Freiheitsstrafe rechnen muß, wäh­
rend er in Innsbruck bei derselben Tat mit 
einer Geldstrafe davonkäme. 

Wir bringen außerdem eine Reihe von Ver­
besserungen des Prozeßablaufes. Zunächst 
etwas, was äußerlich scheinen mag, aber doch 
etwas ganz Wichtiges vom Inhalt her ist: 

Zu Beginn des Prozesses wird nicht mehr 
eine gelangweilte Schriftführerin die Anklage 
verlesen, sodaß man meinen könnte, das sei 
ein gerichtliches Dokument, dem von vorn­
herein schon eine besondere oder gar ver­
bürgte Glaubwürdigkeit zukomme, sondern 
der Staatsanwalt wird seine Anklage münd­
lich vorzutragen haben, und der Verteidiger 
kommt nicht erst, wenn das ganze Beweisver­
fahren vorbei ist, mit seinem Plädoyer zu 
Wort, sondern er kann am Beginn des Prozes­
ses auf die Anklage erwidern und dem Stand­
punkt des Anklägers die Position der Verteidi­
gung entgegensetzen. 

Wir haben auch für den Prozeßablauf -
man soll die kleinen Dinge nicht unterschät­
zen - eine Reihe von Vereinfachungen und 
Erleichterungen geschaffen; für die Richter 
etwa in größerem Ausmaß als bisher den Pro­
tokollsvermerk und die gekürzte Urteilsaus­
fertigung. Die Staatsanwälte brauchen - sie 
seien beruhigt - die Strafanträge auch wei­
terhin im Regelfall nicht zu begründen, die 
befürchtete Mehrarbeit wird also nicht ver­
langt. Die Verteidiger erhalten als gewisses 
Äquivalent für die oft wirklich unvertretbar 

lange Dauer der Ausfertigung von Urteilen 
eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist 
dann, wenn die Hauptverhandlung an mehr 
als fünf Tagen stattgefunden hat. Der Formu­
larzwang wird insofern erleichtert, als der 
Nachweis der schriftlichen Vollmacht durch 
die Berufung auf die erfolgte Bevollmächti­
gung ersetzt werden kann. Wir haben zu die­
sem Gesichtspunkt auf Anregung der Rechts­
anwaltskammer noch in letzter Sekunde -
die Anregung kam am Tag der Beschlußfas­
sung im Ausschuß! - einen Abänderungsan­
trag vereinbart, den dann Herr Kollege Dr. 
Ofner einbringen wird. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist das Verteidi­
gergespräch, also der erste Kontakt des Ver­
hafteten, der in gerichtlicher Haft einsitzt, 
mit seinem Verteidiger. Dazu sind wir Öster­
reicher im Beschwerdefall Can gegen Öster­
reich bei den Straßburger Instanzen sachfäl­
lig geworden. Die Europäische Kommission 
hat ausgesprochen, daß die Möglichkeit des 
Beschuldigten, mit seinem Verteidiger zu ver­
kehren, einen fundamentalen Bestandteil der 
Vorbereitung seiner Verteidigung darstelle, 
und hat dabei, auf die konkrete Verdunke­
lungsgefahr abgestellt, Einschränkungen des 
Verkehrs mit dem Verteidiger als zulässig 
bezeichnet, aber dazugesagt, diese müßten 
Ausnahmecharakter behalten und durch die 
konkreten Umstände des Falles gerechtfertigt 
sein. 

Wir haben nun eine Neuregelung getroffen, 
die bei Verdunkelungsgefahr für die ersten 14 
Tage der gerichtlichen Haft eine Überwa­
chung des Verteidigergesprächs ermöglicht­
aber nur durch den Untersuchungsrichter 
selbst, nicht durch einen Rechspraktikanten 
oder sonst jemanden -, desgleichen eine Zen­
sur der Verteidigerpost. 

Ich sage ganz offen: Mir ist nicht wohl bei 
dieser Regelung. Ich hege den Verdacht, daß 
diese Einschränkungen gar nicht so sehr der 
Verhinderung von Verdunkelungs handlungen 
zwischen Anwalt und Beschuldigtem dienen 
sollen - solche Fälle sind ganz selten -, son­
dern daß viel eher der Beschuldigte zumin­
dest bei der ersten Einvernahme noch nicht 
rechtskundig beraten sein soll, damit - kurz 
gesagt - die Geständnisse zahlreicher sind. 

Ich verspreche daher: Wir werden auf die 
Entwicklung und die Anwendung dieser Rege­
lung ein wachsames Auge haben und ganz 
gewiß - spätestens bei der großen Strafpro­
zeßreform - wieder darauf zurückkommen. 

Eine ganz entscheidende Neueinführung, 
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die uns viel Kopfzerbrechen bereitet hat, die 
jetzt aber, wie ich meine, ausgezeichnet 
gelungen ist, ist die teilbedingte Freiheits­
strafe verbunden mit der Verfahrenskonzen­
tration beim erkennenden Gericht. Was heißt 
das? - Das heißt, daß nicht mehr wie bisher 
bei einem, der Vorstrafen hat, zum Beispiel 
offene bedingte Freiheitsstrafen, das eine 
Gericht seine neue Straftat aburteilt, aber 
ganz andere Gerichte darüber zu entscheiden 
haben, ob diese oder jene bedingte Strafnach­
sicht zu widerrufen und die Strafen zu vollzie­
hen sind. Das hat zum sogenannten Raten­
vollzug geführt. Der Beschuldigte mußte in 
verschiedenen Abständen immer wieder mit 
all den entsozialisierenden Wirkungen, die 
damit verbunden sind, in Haft. 

Wir konzentrieren jetzt die Entscheidung 
über den Widerruf aller noch offenen Strafen 
bei dem Richter, der über die neue Tat zu ent­
scheiden hat. Er macht das in einer Entschei­
dung, zugleich mit dem Urteil muß er diese 
Widerrufsentscheidungen treffen, er kann 
widerrufen oder nicht. Er kann aber auch bei 
der Verhängung einer neuen Strafe diese 
nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip nur 
entweder zur Gänze bedingt oder zur Gänze 
unbedingt verhängen, sondern er kann eine 
teilbedingte Strafe verhängen, also einen Teil 
der Strafe zur unbedingten Verbüßung, den 
Rest aber bedingt nachsehen. Damit weiß der 
Verurteilte, im Zeitpunkt der Urteilsverkün­
dung, woran er ist, womit er insgesamt zu 
rechnen hat, und kann sich darauf einstellen. 
Es geht ja nicht nur um die Gerechtigkeit, 
sondern die Rechtssicherheit ist ein nicht 
minder wichtiger Bestandteil des Rechtsstaa­
tes. 

Es findet also nicht mehr dieser unerfreuli­
che Ratenvollzug statt, ja der Richter kann 
sogar - zwar nicht formell, aber der Sache 
nach - eine einheitliche Entscheidung tref­
fen, eine einheitliche Strafbemessung vorneh­
men, indem er etwa die widerrufene alte und 
die neue Strafe stückelt oder vorzugsweise 
nur den Widerruf ausspricht, die neue Strafe 
aber bedingt verhängt oder indem er zur teil­
bedingten Strafe schreitet. 

Wir hatten eine große Auseinandersetzung 
um die teilbedingte Strafe. Es wurde vor 
allem von seiten der SPÖ - nicht ganz ohne 
Grund - befürchtet, daß dieses Instrument 
nun dazu führen könnte, daß der Richter dort 
eine teilbedingte Strafe verhängt, also den 
Verurteilten immerhin für einige Zeit in die 
Haftanstalt schickt, wo er bisher eine durch­
wegs bedingte Strafe oder eine Geldstrafe 
verhängt hätte. Das wollen wir nicht. Wir wol-

len vielmehr, daß dort, wo· sonst eine lange 
unbedingte Strafe verhängt worden wäre, die 
kürzere tatsächliche Vollstreckung Platz 
greift und immer noch eine bedingte Nach­
sicht ausgesprochen werden kann. 

Warum? - Weil die bedingte Strafnachsicht 
erwiesenermaßen das wirksamste kriminal­
politische Mittel überhaupt ist, um Rückfällen 
vorzubeugen. Es ist halt einmal so: Der 
Mensch fürchtet sich weniger vor abstrakten 
Drohungen als vor etwas, was er konkret vor 
Augen hat. Wer eine Strafe zur Gänze verbüßt 

. hat, meint, jetzt sei er zu nichts mehr ver­
pflichtet. Derjenige aber, der ein bestimmtes 
Strafmaß auferlegt bekommen hat, davon 
einen Teil verbüßen mußte und jetzt den Rest 
schwebend vor sich hat, der mit der Möglich­
keit rechnen muß, daß es noch zum Vollzug 
kommen wird, aber auch mit der Chance, bei 
Wohlverhalten nach einer Bewährungsfrist 
diesen Rest überhaupt nicht mehr verbüßen 
zu müssen, der ist nun einmal am stärksten 
motiviert, nicht mehr rückfällig zu werden. 

Und diese Idee, die der bedingten Entlas­
sung und der bedingten Strafnachsicht inne­
wohnt, haben wir weiter ausgebaut und ver­
feinert mit dem Instument der teilbedingten 
Freiheitsstrafe. 

Wir haben aus derselben Erkenntnis heraus 
ganz bewußt die bedingte Entlassung wesent­
lich erleichtert. Das wird auch die Haftzahlen 
senken, und zwar, wie wir glauben, nicht auf 
Kosten der Sicherheit, sondern wegen des 
positiven kriminalpolitischen Effektes, durch­
aus auch im Sinne der Resozialisierung und 
der Vermeidung von Rückfällen. Künftig soll 
die bedingte Entlassung geradezu die Regel 
sein, wenn der Täter zwei Drittel der Strafzeit 
verbüßt hat. Möglich sein soll sie schon nach 
der Hälfte der Strafzeit, aber nach zwei Drit­
teln müssen schon ganz besondere Gründe 
dafür vorliegen, daß man den Täter aus­
nahmsweise nicht wieder bedingt in Freiheit 
setzt. 

Wir haben auch verlangt - und das ist rich­
tig und notwendig, glaube ich -, daß bei der 
Entscheidung über die bedingte Entlassung 
der Betroffene, der Häftling, seinen Richtern 
ins Auge schauen kann, ihnen gegenüber­
steht, von ihnen mündlich und persönlich 
angehört wird und daß diese Entscheidung 
nicht nur aufgrund von Akten getroffen wird. 
Wir haben allerdings zum Zweck der Entla­
stung der Richter gesagt: Wenn der Senat 
ohnehin bedingt entlassen will, dann braucht 
er sich den Häftling nicht mehr vorführen zu 
lassen. Aber zuungunsten des Betroffenen 
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kann er nicht entscheiden, ohne ihn persön­
lich gesehen zu haben. 

Meine Damen und Herren! Ich muß mich 
jetzt schon ganz kurz fassen. 30 Minuten 
Redezeit sind ja gerade richtig für ein epocha­
les Reformwerk wie das unsere. I 

Wir schaffen ein Computerstrafrecht. Wir 
schaffen ein neues Umweltstrafrecht, und 
dazu, Herr Mag. Geyer, muß ich Ihnen schon 
einiges sagen. 

Ich habe es sehr freundlich gefunden, daß 
Sie unsere Arbeitsatmosphäre im Justizaus­
schuß anerkannt haben, aber gerade beim 
Bereich des Umweltstrafrechtes, dem Sie hier 
so viel Zeit gewidmet haben, haben Sie sich 
im Ausschuß eigentlich nicht viel angetan. Sie 
haben uns zugegebenermaßen den Professor 
Wegscheider geschickt, der seine eigenen Vor­
stellungen, die systematisch weitgehend von 
dem abweichen, was wir im Entwurf hatten, 
ganz eindrucksvoll entwickelt hat, als wir 
aber dann an die konkreten Bestimmungen 
herangegangen sind, war von Ihnen keinerlei 
Diskussionsbeitrag zu einzelnen Vorschriften 
mehr zu erhalten. Man hat eher den Ein­
druck, es sei, was immer wir tun, Ihnen von 
Haus aus zuwenig, wenn wir uns auch zer­
sprageln und auf den Kopf stellen. Wir wären 
durchaus für Anregungen offen gewesen. 
Aber Sie wollten ja gar nicht mitarbeiten, weil 
es eben die Grundposition eines grünen Abge­
ordneten ist: Das, was die anderen Parteien 
machen, kann im Bereich des Umweltschut­
zes nicht ausreichen. 

Sie haben uns hier erzählt, daß es nicht 
strafbar wäre, wenn jemand bewußt oder grob 
fahrlässig Emissionen aus einem Betrieb 
zuläßt, von denen er weiß, daß sie Menschen­
leben oder die Gesundheit gefährden. Dazu 
muß ich Ihnen schon sagen: Da haben Sie das 
Gesetz nicht gelesen. Ich bin hin und her 
gerissen: Ich möchte Ihnen weder Unaufrich­
tigkeit noch mangelnde Rechtskenntnis vor­
werfen, aber irgendwo zwischen diesen bei­
den Extremen muß es liegen. Es ist vollkom­
men klar, daß dann, wenn bei einem Umwelt­
delikt, das verwaltungsakzessorisch ist, wo es 
also darauf ankommt, daß irgendeiner Norm 
mit Dezibel oder mit Graden oder mit Gram­
men oder mit Kubikmetern entsprochen wird, 
wenn dort also die Norm nicht erfüllt ist und 
strafbares Verschulden vorliegt, nach diesem 
Paragraphen bestraft wird. Daß daneben aber 
selbstverständlich konkurrierend die allge­
meinen Verletzungs- und Gefährdungsdelikte 
stehen und natürlich in solchen Fällen auch 
zur Bestrafung herangezogen werden kön-

nen, das hätte von Ihnen eigentlich nicht in 
Zweifel gezogen werden sollen. 

Diese Verwaltungsakzessorietät - das ist 
ein grausliches Wort - ist etwas ganz Wich­
tiges beim Umweltstrafrecht. Es kann keine 
Rede davon sein, daß sie das Umweltstraf­
recht unwirksam machen würde. Sie macht es 
sehr wohl wirksam, und wäre nicht eine ent­
sprechende Wirksamkeit zu befürchten, so 
wären ja nicht eine Reihe von Bedenken 
gekommen, die wir bis zu einem gewissen 
Grad berücksichtigt haben - weil wir kein 
wirtschaftsfeindliches Umweltstrafrecht 
machen wollen -, die wir aber in manchen 
Punkten ganz bewußt nicht berücksichtigen 
konnten, denn ganz so sorglos, wie man in 
vergangenen Jahren mit der Umwelt umge­
gangen ist, kann man nach unserem heutigen 
Wissens- und Bewußtseins stand mit der 
Umwelt einfach nicht mehr umgehen. 

Aber! Wir haben gesagt, der potentielle 
Umwelttäter soll nicht auf eigene Gefahr han­
deln müssen und danach womöglich in einem 
Strafverfahren von irgendeinem Sachverstän­
digen attestiert bekommen: Das waren jetzt 
drei Milligramm zuviel und daher "hängst" 
Du!, sondern - und das bedeutet Verwal­
tungsakzessorietät - es muß einen Bewilli­
gungsbescheid, eine Verordnung, ein Gesetz 
geben, dort muß konkret festgelegt· sein, wie 
hoch die Grenzwerte sind. Und wenn diese 
Grenzwerte überschritten werden und die 
weiteren Voraussetzungen der Strafbarkeit, 
insbesondere die Schuld, vorliegen, dann 
"hängt" er nach dem Umweltparagraphen. 

Darum geht es, und wir setzen auch ganz 
bewußt - so sehr wir um Raschheit bemüht 
und das Gesetz schon ab 1. März in Kraft 
haben wollen - für das Umweltstrafrecht 
eine längere Legisvakanz: Es tritt erst mit 
1. Jänner 1989 in Kraft. Wir schlagen Ihnen 
dazu eine Entschließung vor, daß die Behör­
den des Bundes und im Wege des Ersuchens 
auch die der Länder, aufgefordert werden, 
nun die Voraussetzungen zu schaffen, diese 
Gesetze vorzubereiten, diese Verordnungen 
zu erlassen, diese Bescheide, die die notwen­
digen Grenzwerte festsetzen, entweder neu zu 
erlassen oder abzuändern, damit dann der 
Richter das Umweltstrafrecht in einer Weise 
handhaben kann, die für den Betroffenen vor­
ausberechenbar ist. 

Herr Mag. Geyer! Zum Umweltstrafrecht 
haben Sie nicht den Beitrag geleistet, den wir 
uns eigentlich von Ihnen erwartet hätten. 

Ich hätte noch viel zu erwähnen. Ich mache 
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es aber nicht, weil ich mich an die Zeitgrenze 
halten möchte. Es bleibt mir noch zu danken 
den hochqualifizierten Experten, die uns 
geholfen haben, und zwar ganz besonders 
dem Herrn Professor Burgstaller, in dem sich 
eine ganz seltene Verbindung von Praxis und 
Wissenschaft verkörpert. Ihm geht es nicht 
nur um normative Theorien, sondern auch um 
die Erforschung von Rechtstatsachen. Es 
kommt ja nicht nur darauf an, was im Gesetz 
steht, sondern auch darauf, wie das Gesetz 
gehandhabt wird, welche Strafen etwa von 
den Gerichten tatsächlich verhängt werden. 

Ich möchte aber auch allen anderen danken 
und etwa die praktische Erfahrung und den 
juristischen Scharfblick des Hofrates Dr. 
Felzmann besonders erwähnen, damit aber 
keinen anderen zurücksetzen. 

Ganz besonders möchte ich noch nennen 
den Herrn Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofes in Ruhe, Professor Dr. Pallin, 
mit dem ich, zu meiner Überraschung, zeit­
weilig eine ganz merkwürdige Reformallianz 
eingehen konnte und dem ein großer Anteil 
an dem Verdienst zukommt, daß wir die sozia­
listische Fraktion von der Sinnhaftigkeit der 
teilbedingten Freiheitsstrafe überzeugen und 
ihre Bedenken ausräumen konnten, ihr also 
vor Augen führen konnten, daß es keineswegs 
um eine "Schockstrafe" in dem Sinn geht, daß 
um jeden Preis und um den Rechtsbrecher zu 
beeindrucken eingesperrt werden muß. 

Ganz besonderer Dank auch dem Herrn 
Minister Foregger, der als Leiter der Legisla­
tivsektion schon den Vorläufer und den Vor­
vorläufer und den Vorvorvorläufer dieses jet­
zigen Entwurfes betreut hat und der jetzt als 
Minister die Fuhre in die Scheune führt. Ich 
gönne es ihm und gratuliere ihm dazu. 

Dem verewigten Sektionsleiter Dr. Kunst 
und dem jetzigen Sektionsleiter Dr. Miklau 
und allen Beamten des Ministeriums, die mit 
größter Freundlichkeit und Sachkenntnis und 
unglaublicher Raschheit gearbeitet haben, 
haben wir ebenfalls zu danken. Wir haben sie 
angetrieben in einem Ausmaß, das die 
Gewerkschaft auf den Plan riefe, wenn sie es 
gewußt hätte, sie haben immer wieder rasche­
stens - oft von einem Tag auf den anderen -
die umfassendsten Unterlagen geliefert. Nicht 
zuletzt danke ich den federführenden Kolle­
gen der SPÖ und der FPÖ, Gradischnik, Rie­
der und Ofner. 

Meine Damen und Herren! Wir haben mit 
diesem Reformwerk gezeigt, daß unser demo­
kratisches System leistungsfähig ist, trotz 

aller Skepsis und Politikverdrossenheit, die 
jetzt allenthalben anzutreffen sind. Wir haben 
gezeigt, daß durch sachkundige Zusammenar­
beit und kollegiales Verständnis und Aufein­
andereingehen rasch und doch gründlich ein 
großes Reformwerk geschaffen werden 
konnte, ein Werk, über das wir uns alle mit­
einander freuen, ein Werk, auf das dieses Par­
lament stolz sein kann. (Beifall bei der 
ÖVP.) 12.35 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Rieder. 

12.35 

Abgeordneter Dr. Rieder (SPÖ): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das Strafrechtsänderungsgesetz 
bringt für weite Bereiche der österreichischen 
Straf justiz tiefgreifende Änderungen und 
wird mit einer Reihe wesentlicher Verbesse­
rungen des Rechtsschutzes im Strafverfahren 
die notwendige, überfällige Gesamtreform 
des österreichischen Strafprozeßrechtes ein­
leiten. 

Es baut auf den tragenden Gedanken der 
Strafrechtsreform auf und entwickelt das 
Strafrecht in diesem Sinn weiter. Es ist Bestä­
tigung und konsequente Weiterentwicklung 
der Grundsätze der Strafrechtsreform, die auf 
Dauer und weit über die Grenzen unseres 
Landes hinweg mit dem Namen des großen 
österreichischen Rechtsreformers Christian 
Broda verbunden sein wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Strafrechtsänderungsgesetz ist das 
Ergebnis langer Beratungen über die Gesetz­
gebungsperiode hinaus, in denen wir es uns 
alle nicht leichtgemacht haben, und dennoch 
zeigen die Ergebnisse, daß gerade die Intensi­
tät der Beratungen und vielleicht auch die 
Härte des Festhaltens am eigenen Stand­
punkt im Ergebnis zu einem Erfolg führen. 

Ich möchte mich, wie es mein Vorredner 
getan hat, namens meiner Fraktion besonders 
bedanken beim Herrn Minister Foregger und 
seinen Mitarbeitern; an der Spitze möchte ich 
mich bei Sektionsleiter Dr. Miklau, der wäh­
rend der Beratung an die Stelle des so früh 
verstorbenen Ministerialrats Dr. Günther 
Kunst treten mußte und dessen qualifizierte 
Arbeit so hervorragend forgesetzt hat, bedan­
ken. 

Ich möchte mich beim Minister deswegen 
so besonders bedanken, weil er es nie an 
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Langmut hat fehlen lassen, wenn wir in unse­
rem Reformübereifer immer wieder neue 
Punkte in den Verhandlungen aufgegriffen 
und damit einen Beitrag geleistet haben, daß 
sich die Verhandlungen fortgesetzt haben. Ich 
möchte mich bei ihm bedanken für seine 
ebenso rechtspolitische wie legistische Phan­
tasie und für sein Engagement, mit dem er 
uns durch viele Konfliktstrudel der Verhand­
lungen durchgesteuert hat, womit er seinen 
Beitrag geleistet hat, daß das Ergebnis so 
positiv zustande gekommen ist. 

Ich möchte mich auch namens meiner 
Fraktion bedanken bei den Experten. Ich 
bitte Sie um Verständnis, wenn ich ebenfalls 
einen dieser Experten hervorhebe, jenen, in 
dessen Person sich die Kontinuität mit dem 
Gedanken der Strafrechtsreform dokumen­
tiert. Ich meine den ehemaligen Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofes, Professor Dr. 
Franz Pallin, der schon der Strafrechtsreform 
unverlierbare Spuren seines umfassenden 
juristischen Wissens und seiner kraftvollen 
Richterpersönlichkeit aufgeprägt hat und -
ich stehe nicht an, das zu sagen - ohne des­
sen Rat wir auch heute nicht in der Lage 
gewesen wären, dieses Gesetz zu beschließen 
ohne Bruch in der Rechtsentwicklung zur 
großen Reform der siebziger Jahre. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz trägt die 
Handschrift aller Fraktionen, und ich meine 
damit auch die Handschrift der Fraktion des 
parteiungebundenen Justizministers. Es ist 
das Ergebnis des Zusammenwirkens aller 
Fraktionen und des Justizministers, und es 
war getragen in allen Phasen der Verhandlun­
gen, so hoffe ich, vom gemeinsamen Bemü­
hen - für meine Fraktion kann ich das jeden­
falls sagen - um den Konsens mit allen ande­
ren Fraktionen, auch mit den Oppositionspar­
teien. 

Im Vordergrund dieses Bemühens um den 
Konsens standen sicher nicht persönliche 
Gründe, auf keinen Fall irgendwelche takti­
schen Überlegungen, sondern ein Grundge­
danke der Rechtspolitik, in der wir auch auf 
einer Tradition der großen Rechtsreformen 
aufbauen können. 

Kollege Geyer hat ja erwähnt - allerdings 
für sein politisches Handeln bisher keine 
Konsequenzen gezogen -, was er theoretisch 
für richtig erkannt hat, nämlich: Wir sind 
überzeugt und sehen uns bestätigt durch die 
Ergebnisse der Rechtsreformen der siebziger 
Jahre, daß der parlamentarische Konsens, der 
auf der Sache beruht und in dem das gesell­
schaftliche Bewußtsein Ausdruck findet, dazu 

beiträgt, daß Rechtsreformen in die gesell­
schaftliche Tiefe wirken, dazu beiträgt, daß 
Rechtsentwicklungen irreversibel werden, 
und das Rad der Rechtsentwicklung nicht so 
rasch wieder zurückgedreht werden kann. 

Ich sage das gerade in einem Zeitpunkt, in 
dem ich den Eindruck habe, daß in anderen 
Rechtsbereichen Ansätze des Bemühens 
bestehen, vielleicht doch gewisse Schritte der 
Rechtsentwicklung wieder zurückzudrehen. 
Gerade das legitimiert es, sich hier im Parla­
ment mit Augenmaß und nicht aus Gefällig­
keit um den· Konsens zu bemühen, und ich 
glaube, daß das Ergebnis dieser Bemühungen 
es bestätigen wird. 

Wir haben uns auch, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, um den Dialog mit der 
grün-alternativen-Fraktion bemüht. Es war 
davon die Rede, und ich bestätige es: Auch die 
Handschrift der grün-alternativen-Fraktion 
findet sich in dem beschlossenen Strafrechts­
änderungsgesetz. Umso unverständlicher ist 
für mich dieses absolute Nein zum gesamten 
Strafrechtsänderungsgesetz. 

Die erst praktisch in allerletzter Minute in 
den Unterausschußberatungen vorgebrachte 
Forderung, quasi im letzten Augenblick noch 
eine Gesamtreform des Strafvollzugsrechtes 
einzubauen, schien mir damals schon mehr 
ein Alibi als ein wirklicher Beitrag zu sein, 
den Umfang des Gesetzes neu zu dimensionie­
ren. 

Es lag kein Gesetzesvorschlag vor, und es 
gab auch in Wirklichkeit zu den Punkten -
einige haben wir ja in letzter Minute aufge­
griffen - kein Gesamtkonzept. Wenn jetzt 
schnellhin gesagt wird, wir wissen alle, daß 
eine Gesamtreform des Strafvollzugsrechtes 
nach eben so vielen Jahren der Geltung des 
Gesetzes aus dem Jahre 1969 notwendig ist, 
dann muß man ja auch dazu sagen, daß eine 
solche Erneuerung des Strafvollzugsrechtes 
sehr wohl der Erarbeitung eines neuen 
rechtspolitischen Konzeptes bedarf und daß 
es nicht damit getan ist, irgendwelche Punkte 
herauszugreifen. 

Ich möchte bei der Gelegenheit an die 
Adresse des Kollegen Geyer eines sagen. Ich 
gehöre zu denen, die immer an der Höhe des 
Häftlingsstandes Kritik geübt haben. Aber 
ich sage ihm, da er beteuert hat, daß er die 
Gefängniswelt in Österreich und außerhalb 
Österreichs nicht kennt: Es mag schon sein, 
daß die Bedingungen des österreichischen 
Strafvollzuges in dem einen oder anderen 
Punkt zu verbessern sind, um es sanft auszu-

295 
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drücken, aber zu sagen, daß die öster­
reichischen Gefängnisse nicht dem Standard 
in Europa entsprechen, dagegen wehre ich 
mich ganz entschieden, das entspricht nicht 
den Tatsachen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Noch ein zweiter Punkt, meine sehr geehr­
ten Damen und Herren, Kollege Graff ist 
schon darauf eingegangen. 

Wir sind überzeugt, daß unsere Vorschläge 
zur Neugestaltung des Umweltstrafrechtes 
ein entscheidender Beitrag dazu sind - in 
dem Umfang, in dem Strafrecht in diesem 
Bereich überhaupt einen Beitrag leisten kann 
-, die Situation in Österreich in der Form zu 
verbessern, daß dort, wo jemand bewußt Ver­
letzungen der Umweltvorschriften in Kauf 
nimmt, wo er spekuliert mit dem persönlichen 
Gewinn oder dem Unternehmensgewinn, von 
uns entsprechende Gegenmaßnahmen gesetzt 
werden. 

Ich möchte auf drei Punkte, die er hier 
genannt hat, konkret eingehen. 

Kollege Geyer hat gemeint, es sei im gegen­
wärtigen Umweltstrafrecht eine Lücke, daß 
auch dann, wenn ich einen Verantwortlichen 
finde, jedenfalls der eigentlich dahinterste­
hende Interessierte, das Unternehmen, nicht 
getroffen werden kann. 

Herr Kollege Geyer! Wir haben ja jetzt im 
Strafrechtsänderungsgesetz die Einrichtung 
der Geldbuße, mit der der Gewinn abge­
schöpft werden kann, und zwar der Geldbuße, 
die gegen das Unternehmen verhängt wird, 
wenn es in fahrlässiger Weise an der Bege­
hung des Deliktes beteiligt war und davon 
profitiert hat. Und profitieren bedeutet ja 
eben auch, daß ich, wenn ich mir kostspielige 
Umweltauflagen erspare, eine Bereicherung 
habe, und daher ist das die entscheidende 
Verbesserung. Nummer eins. 

Zweitens: Sie haben an der gegenwärtigen 
Situation beklagt, daß es nicht möglich sei, 
den Kausalzusammenhang zwischen Umwelt­
geschehen und Verursacher herzustellen, und 
zwar deswegen, weil das geltende Recht auf 
einen strafrechtlichen Erfolg abstellt, das 
heißt, ein bestimmter Schaden muß eingetre­
ten sein, und dann muß ich den Kausalzusam­
menhang zum Urheber herstellen. 

Soweit heute überhaupt ein solcher Kausal­
zusammenhang wissenschaftlich gesichert 
hergestellt werden kann, mag das konkret im 
Strafverfahren schwierig sein. Aber gerade 
deshalb haben wir bei der Neugestaltung des 

Umweltstrafrechtes nicht mehr auf diesen 
Kausalzusammenhang abgestellt, sondern 
haben auf die Gefährdungseignung der Tat­
handlung abgestellt. Daher ist es in Zukunft 
nicht mehr erforderlich, diesen schwierigen 
Kausalzusammenhang herzustellen. 

Dritte Bemerkung: Verwaltungsakzessorie­
tät. Da kann ich ganz kurz sein, Kollege Graff 
hat ja deutlich gemacht, worum es geht. Ich 
möchte nur allgemein etwas sagen. 

Das Strafrecht kann in der Umweltpolitik 
nur dann einen sinnvollen Beitrag leisten, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wenn Straf justiz und Verwaltungsbehörde im 
Gleichschritt in die gleiche Richtung agieren, 
aber nicht, wenn wechselseitig konterkariert 
wird. 

Was soll denn derjenige, der die Verwal­
tungsvorschriften anwenden will, der ande­
rerseits auch den Umweltanliegen entspre­
chen will, wirklich tun, wenn auf der einen 
Seite in der Verwaltungsvorschrift der eine 
Grenzwert festgesetzt wird und dann im 
Gerichtssaal vom Sachverständigen ein ande­
rer Grenzwert festgesetzt wird? 

Ich glaube einfach, daß man der Sache kei­
nen guten Dienst tut, wenn man den Gerichts­
saal zum Tummelplatz politisierender Sach­
verständiger in dieser Frage macht. Da soll 
eine klare Entscheidung getroffen werden, 
und die liegt nach unseren staatlichen Grund­
sätzen bei der Verwaltungsbehörde, die mit 
Bescheid die konkrete Auflage zu erteilen hat. 

Sinn unserer Entschließung, Kollege Geyer, 
ist ja, darauf hinzuwirken, daß nun, unter 
dem Eindruck des neuen Strafrechtes, viel­
leicht Bescheide, die nicht mehr den heutigen 
Gegebenheiten entsprechen, angepaßt wer­
den. Daraus umgekehrte Schlußfolgerungen 
zu ziehen, halte ich einfach für absurd. 

Ich möchte aber auch an die Adresse der 
grün-alternativen Fraktion in diesem Zusam­
menhang etwas Grundsätzliches sagen. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz - so sehe 
ich das - war in einem gewissen Sinn eine 
Nagelprobe für die parlamentarische Kon­
sensbereitschaft und Dialogfähigkeit der 
Fraktionen in einem Bereich, in dem Kon­
sensfähigkeit besonders großgeschrieben 
wurde und weiterhin großgeschrieben wird, 
und ich glaube, daß die grün-alternative Frak­
tion diese Chance, in den Dialog einzutreten, 
versäumt und vertan hat. Es genügt nicht, 
parlamentarischer Musterschüler zu sein, 
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wenn man gerade dort, wo es darauf 
ankommt, nämlich an der inhaltlichen Gestal­
tung des parlamentarischen Willensbildungs­
prozesses, des Ergebnisses der Entscheidung 
mitzuwirken, außerparlamentarische Opposi­
tion spielt und sich gewissermaßen dem 
Angebot des Konsenses entzieht. Das ist, 
glaube ich, mit den Grundsätzen des Parla­
mentarismus schwer vereinbar. Konsequen­
zen haben nicht wir zu ziehen, die Konse­
quenzen wird die Öffentlichkeit schon ziehen. 

Welche rechtspolitischen Erwartungen ver­
knüpft meine Fraktion mit dem Strafrechts­
änderungsgesetz , meine sehr geehrten 
Damen und Herren? 

Erstens: Wir erwarten uns vom Strafrechts­
änderungsgesetz einen substantiellen Bei­
trag, um bei einer vergleichsweise niedrigen 
Kriminalitätsrate - meine sehr geehrten 
Damen und Herren, noch nie war die Krimi­
nalitätsrate in Österreich so niedrig wie jetzt 
- einen vergleichsweise hohen Häftlings­
stand mit kriminalpolitisch vernünftigen Mit­
teln zu senken. Wir haben - es ist erwähnt 
worden - noch immer den höchsten Pro­
Kopf-Wert an Häftlingen in Europa, und das, 
obwohl im letzten Jahr eine Senkung des 
Häftlingsstandes eingetreten ist. 

Wir haben sicher eine sehr positive Aufklä­
rungsbilanz, aber allein damit läßt sich der 
internationale Vergleich nicht aus den Angeln 
heben, denn an einer Tatsache kann auch das 
nichts ändern, nämlich daß wir im letzten 
Jahr die niedrigste Verurteilungszahl, die es 
je gegeben hat, gehabt haben, vor allem eine 
niedrigere Verurteilungszahl als nach Inkraft­
treten der Strafrechtsreform. Trotzdem ist 
der Durchschnittsstand der Strafgefangenen 
noch immer höher als im ersten Jahr nach 
Inkrafttreten der Strafrechtsreform. Dieser 
Widerspruch läßt sich mit Aufklärungsraten 
allein nicht lösen, sondern ist begründet in 
einer sehr rigiden Praxis der bedingten Ent­
lassung, und es ist ja ein Zeichen, daß die 
bedingten Entlassungen in den letzten Jahren 
um ein Viertel zurückgegangen sind. 

Ich möchte gerade heute, weil es genau auf 
den Tag ein Jahr ist, Christian Broda zitieren, 
der in einem seiner letzten Vorträge anläßlich 
der Verleihung der Beccaria-Medaille durch 
die kriminologische Gesellschaft Deutsch­
lands zu dieser Frage folgendes gesagt hat: 

"An der Notwendigkeit des schrittweisen 
Abbaus freiheitsentziehender Maßnahmen im 
Strafrecht führt kein Weg vorbei. Für die Auf­
rechterhaltung von Freiheitsstrafen kann nur 

maßgebend sein, ob sie unentbehrlich und ob 
sie nützlich sind. Überwiegen die Nachteile, 
gibt es keinen Grund für die Beibehaltung. An 
die Stelle der Freiheitsstrafen treten die hier­
für zur Verfügung stehenden Alternativen 
und solche, die noch zu etwickeln sein wer­
den." 

In diesem Sinne leisten wir mit dem Straf­
rechtsänderungsgesetz einen substantiellen 
Beitrag, indem wir nämlich dazu beitragen, 
das Rückfallsrisiko zu senken, indem wir die 
Möglichkeiten der bedingten Entlassung aus­
bauen. Es liegt auf der Hand, daß ein bißehen 
mehr an Strafvollzug in aller Regel nicht 
jenen Nutzen aufwiegen kann, der darin liegt, 
daß ich dafür einen längeren Zeitraum der 
Probezeit habe, in der Betreuung und Kon­
trolle möglich sind. Darin liegt ja auch, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, die grund­
legende Bedeutung der Bewährungshilfe. Ich 
bin froh, daß wir in diesem Gesetz auch einen 
Beitrag zur Verfestigung und zur gesetzlichen 
Absicherung der Bewährungshilfe leisten. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit an den 
Herrn Justizminister die Bitte richten, auch 
weiterhin, wo es um budgetäre Fragen geht, 
seine schützende Hand über die Bewährungs­
hilfe zu halten. Es wäre schade, wenn diese 
wirklich entscheidende Alternative zum Straf­
vollzug - nichts Besseres ist uns bisher dazu 
eingefallen - Schaden nehmen würde aus 
Einsparungsgründen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir sind überzeugt, daß wir der teilbedingten 
Freiheitsstrafe die Giftzähne der sinnlosen 
Schockstrafe gezogen haben und daß in der 
Fassung, die Professor Dr. Pallin vorgeschla­
gen hat, jetzt mit der teilbedingten Strafnach­
sicht ein durchaus akzeptables Instrument 
vorliegt, mit dem man bewirken kann, daß es 
weniger Freiheitsstrafen gibt. 

Ging es 1974 um die Ersetzung der Frei­
heitsstrafe durch die Geldstrafe, so geht es im 
Strafrechtsänderungsgesetz 1987 jetzt darum, 
zu vermeiden, daß es überlange Freiheitsstra­
fen gibt, zu bewirken, daß es insgesamt zu 
einer Verkürzung des Ausmaßes der Strafen 
kommt. Ich sage das deswegen, weil gerade in 
dieser Zeit von den wirtschaftlichen Proble­
men in besonderem Maße straffällig gewor­
dene Menschen betroffen sind, wo es schon 
allein genügt, verurteilt zu sein, um unter die­
sem Makel keinen Arbeitsplatz zu finden. Da 
brauchen wir uns über andere Fragen der 
vielleicht abschreckenden Wirkung von Kurz­
strafen gar nicht mehr den Kopf zu zerbre­
chen. 
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Drittens: Wir erwarten uns, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, vom Straf­
rechtsänderungsgesetz ein wirksameres Vor­
gehen von Polizei- und Straf justiz gegen Ver­
hetzung und gegen Mißhandlung und 
Beschimpfung von Menschen wegen ihrer 
Abstammung oder wegen ihrer Zugehörigkeit 
zu Volksgruppen und Religionsgemeinschaf­
ten. 

Wir haben dazu eine Bestimmung vorge­
schlagen und freuen uns, daß dieser Vor­
schlag die Zustimmung der anderen Fraktio­
nen gefunden hat. Wir wollten kein Sonder­
strafrecht, weil das letztlich immer mit seiner 
Stigmatisierung auf die Opfer zurückschlägt. 
Aber wir wollen, daß allen Bürgern - ohne 
jede Ausnahme - die Sicherheit gegeben ist, 
zu wissen, daß sie in unserem Land die volle 
Wahrung ihrer Menschenwürde und der Ach­
tung ihrer persönlichen Integrität in 
Anspruch nehmen können. (Beifall bei der 
SPÖ und Beifall des Abg. Sm olle.) 

Das ist der Grundgedanke unseres Vor­
schlages, mit dem wir kein Alibigesetz für die 
internationale Auslage schaffen, sondern 
handfeste Bestimmungen herstellen wollen, 
die sich nicht gegen spektakuläre Formen der 
Kriminalität in diesem Bereich richten - da 
gibt es Gesetze -, sondern die sich gegen die 
heimliche Alltagskriminalität des Rassismus 
richten. (Beifall des Abg. Sm olle.) 

Es geht um Bedrohungen, um Anpöbelun­
gen, Mißhandlungen und Beschimpfungen 
auf der Straße, im Umgang. Sie richten sich 
gegen Betroffene nicht wegen ihrer Person, 
sondern deshalb, weil sie einer Religionsge­
meinschaft angehören, einer Volksgruppe 
angehören, weil sie eine gewisse Abstam­
mung haben. Die Betroffenen sind stellvertre­
tende Opfer für ihre Gruppe, für ihre Reli­
gionsgemeinschaft. 

Deshalb genügt es nicht, zu sagen: Er kann 
ja wegen Ehrenbeleidigung klagen, abgese­
hen davon, daß in diesem Bereich ja die Mög­
lichkeit des Einschreitens der Exekutive sehr 
begrenzt ist. Weil er stellvertretendes Opfer 
für die Gruppe ist, braucht der Betreffende 
den umfassenden Schutz des Strafrechts, und 
daher setzen wir uns mit Nachdruck dafür 
ein, daß in diesen Belangen durch Verschär­
fungen der Strafbestimmungen gegen Verhet­
zung und gegen solche Vorgangsweisen ein 
besserer Schutz für die Betroffenen geschaf­
fen wird. (Beifall bei der SPÖ und Beifall des 
Abg. Smolle.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir haben diese Bestimmungen in dem 
Bewußtsein vorgeschlagen, daß gesellschaftli­
che Probleme nicht mit den Mitteln des Straf­
rechts gelöst werden können. Das gilt vor 
allem auch für die Probleme des Faschismus 
und Rassismus und des Antisemitismus. Und 
wir waren uns bewußt, daß wir mit diesem 
Vorschlag der Verschärfung der Strafbestim­
mungen gegen Verhetzung allein verlorenge­
gangenes Terrain im Vertrauen unserer Mit­
bürger nicht wiedergewinnen können. Aber 
wir waren eigentlich auch davon überzeugt, 
daß wir mit unserem Vorschlag doch eine 
gewisse Signalwirkung verbinden können, 
daß man erkennt, wie wichtig es uns ist, um 
dieses Vertrauen zu ringen und uns dafür ein­
zusetzen. 

Ich sage aber auch, daß ich seit eInigen 
Tagen solche Hoffnungen mit dem Gesetzes­
beschluß des Justizausschusses auch wegen 
der Person seines Obmannes nicht mehr ver­
binden kann. Es zeigt sich eben, wie rasch 
nicht nur Porzellan zerschlagen werden kann. 
Ich glaube, daß wir alle - auch über diese 
heutige Stunde hinaus - darüber nachden­
ken müssen, wieviel Aufmerksamkeit, wieviel 
Sensibilität und wieviel Problembewußtsein 
wir alle für diese Fragen entwickeln müssen. 
Und da soll sich keiner davon ausnehmen. 
(Beifall bei der SPÖ und Beifall des Abg. Dr. 
Dillersberger.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vierter Punkt: Wir verbinden mit den konkre­
ten Verbesserungen des Rechtsschutzes im 
Strafverfahren auch die Hoffnung der Durch­
flutung des gesamten Gerichtsalltages mit 
den Grundsätzen des fairen Verfahrens und 
der Unschuldsvermutung. Und wir verbinden 
mit den Verbesserungen der Rechtsstellung 
der Opfer von Sexualdelikten und der Rechts­
stellung der Geschädigten eine allgemeine 
Verbesserung des Klimas und des Umganges 
der Behörden mit dem Bürger. Wir erhoffen 
uns, daß nicht nur in den konkreten Punkten, 
sondern allgemein die Einstellung verbessert 
wird. 

Wie der Staat, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, es gestattet, daß Polizei und 
Justiz mit Verdächtigen, Angeklagten, Zeu­
gen, Geschädigten umgehen, ist nicht nur ein 
Indikator dafür, wie weit obrigkeitsstaatliche 
Strukturen abgebaut sind, sondern ist 
genauso ein Indikator dafür, wie die Gesell­
schaft mit Minderheiten, mit Randgruppen 
auch sonst umzugehen pflegt. Daher ist für 
uns diese Frage eine gesellschaftliche Frage 
von hoher Rangordnung, und wir werden bei 
der Reform des Strafprozeßrechtes gerade 
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unter diesem Gesichtspunkt darauf drängen, 
daß dieser Gedanke im Vordergrund der Pro­
zeßreform steht. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist eben nicht so, daß man die Situation der 
Opfer nur mit Verfahrensbestimmungen 
ändern kann, man muß auch manchmal oder 
überhaupt die Grundsätze des Strafrechtes 
ändern. Ein Beispiel dafür ist ja die Frage der 
Situation der Verbrechensopfer von Sexualde­
likten. Hier bedeutet der Initiativantrag, den 
wir gestern eingebracht haben, eine Ergän­
zung dieser Vorschläge des Strafrechtsände­
rungsgesetzes, weil man eben an der Verfah­
renssituation der Frau, die Opfer eines Sexu­
aldeliktes geworden ist und die nun Gefahr 
läuft, im Prozeß ein zweites Mal verbal verge­
waltigt zu werden, nur dann etwas ändern 
kann, wenn man die Strafbestimmungen 
ändert. Diese Erkenntnis ist aber nur eine 
punktuelle, wenn man nicht überhaupt dar­
aus die Schlußfolgerung für eine Gesamtände­
rung der Situation des Verbrecl1ensopfers 
zieht. 

Ich erinnere Sie daran, daß es in den siebzi­
ger Jahren zu der Auseinandersetzung mit 
der sozialistischen Rechtspolitik gehört hat, 
dieses böse Wort zu schaffen, daß wir Soziali­
sten nur an die Täter denken und nicht an die 
Opfer. Wenn man wirklich an die Opfer denkt, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
dann muß man das Strafrecht ändern, dann 
genügt es nicht, ein Strafrecht zu haben, das 
sich fixiert auf die Frage des Bestrafens, son­
dern dann braucht man ein Strafrecht, das 
sich mit der Friedensfunktion beschäftigt, 
dem Ausgleich des Konfliktes. Dann wird 
man sich mehr mit dem Opfer beschäftigen. 
Schritte in diese Richtung werden ja jetzt 
gesetzt. 

Es ist der Grundgedanke der Konfliktrege­
lung, daß man auf das Strafverfahren verzich­
tet und statt dessen andere Maßnahmen des 
Täter-Opfer-Ausgleiches sucht. 

Es ist ein wesentlicher Punkt unseres Straf­
rechtsänderungsgesetzes, daß diese Konflikt­
regelung, die, wenn auch zunächst nur im 
neuen Jugendgerichtsgesetz, beschlossen 
werden wird und von einem Teil der Jugend­
richter heute schon gehandhabt wird, über die 
Erweiterungen des § 42 StGB, von denen die 
Rede war, auch im Erwachsenenstrafrecht 
erprobt werden kann. 

Die tiefere Bedeutung der Konfliktregelung 
besteht darin, daß sie dem Grundsatz Rech­
nung trägt, daß Wiedergutmachung wichtiger 

ist als Strafen. Mittlerweile hat sich dieser 
Gedanke auch weit über diejenigen hinaus, 
von denen er ausgegangen ist, im Bewußtsein 
verankert und ist gleichsam unbestritten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wie bei diesem Grundsatz haben viele Gedan­
ken der sozialistischen Rechtspolitik, die in 
den siebziger Jahren entwickelt worden sind 
und die wir in unserem Parteiprogramm fest­
geschrieben haben, längst die Parteigrenzen 
überschritten und sind zum Gemeinverständ­
nis der Rechtspolitik geworden. Sie schlagen 
sich auch nieder in der gemeinsamen 
Beschlußfassung des heutigen Strafrechtsän­
derungsgesetzes. (Präsident Dr. S ti x über­
nimmt den Vorsitz.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
diesem Sinne wird die sozialistische Fraktion 
diesem Gesetz, das ein wichtiger Schritt in 
der Weiterentwicklung des österreichischen 
Strafrechtes ist, gerne ihre Zustimmung 
geben. (Beifall bei der SPÖ.) 13.02 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr" 
Abgeordneter Dr. Ofner. 

13.02 

Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Wir erleben eine historische 
Stunde. Es geht bei dem Strafrechtsände­
rungsgesetz um die bedeutendste Strafrechts­
reform seit dem Inkrafttreten des damals 
neuen Strafgesetzbuches mit 1. Jänner 1975. 
Es geht aber auch - da sind sich die Fach­
leute einig - um die größte Strafprozeßre­
form seit der Schaffung der Strafprozeßord­
nung von 1873, nach der wir heute noch arbei­
ten. 

Es sind zu diesem wesentlichen Thema von 
meinen drei Vorrednern interessante und 
inhaltsreiche Reden gehalten worden. Ich 
werde mich bemühen, zu ergänzen, zu erläu­
tern, zu illustrieren. 

Was wird uns die Reform bringen? - Sie 
wird unter anderem ein völlig neues Gesicht 
des Strafverfahrens, des Strafprozesses mit 
sich bringen. Generalsekretär Graff hat sich 
bereits damit befaßt, daß mit mehr Menschen­
rechtskonformität, als wir sie derzeit prakti­
zieren, der Kontakt zwischen dem Verteidiger 
und dem verhafteten Verdächtigen erleichtert 
werden wird. 

Der Grundsatz wird sein, daß, von bestimm­
ten Ausnahmen abgesehen, der Inhaftierte 
mit seinem Vertrauten allein wird sprechen 
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dürfen. Wir wissen, daß wir uns mit diesen 
Regelungen auf einem schmalen Grat befin­
den. Auf der einen Seite muß man aufpassen, 
daß die Effizienz der Strafrechtspflege nicht 
leidet, und auf der anderen Seite steht die 
Problematik, daß die Menschenrechte eben 
auch in diesen Dingen unteilbar sind. 

Ich glaube, daß die Regelung, die wir gefun­
den haben, zwar einen Komprorniß darstellt, 
aber einen durchaus tauglichen Komprorniß. 
Die Welt wird nicht einstürzen, wenn wirklich 
einmal der Verhaftete seinem Verteidiger 
etwas zuflüstert, was der Untersuchungsrich­
ter gerne gehört hätte. Sie wird auch dann 
nicht einstürzen, wenn der Verteidiger irgend­
wann einmal nicht alles erfährt, was er besser 
wissen sollte. 

Die Hauptverhandlung im Strafverfahren 
wird in Zukunft nicht mit dem faden Herun­
terleiern der Anklageschrift - zuerst durch 
die Schriftführerin, dann, wenn diese müde 
ist, durch den Beisitzer, zum Schluß vielleicht 
sogar durch den Vorsitzenden - beginnen, 
einem Herunterleiern und Zitieren von Para­
graphen, das niemandem etwas bringt, das 
schon die Fachleute nicht verstehen und das 
den Schöffen oder Geschworenen überhaupt 
nichts sagt. In Zukunft wird zunächst der 
Anklagevertreter, der Staatsanwalt, einen 
Einleitungsvortrag halten. Er wird kurz, ver­
ständlich und bündig dem Gericht darlegen, 
worum es der Staatsanwaltschaft geht, und 
dann wird der Verteidiger aufstehen und wird 
einen Einleitungsvortrag der Verteidigung 
dem entgegenstellen. 

Wir wollen hoffen, daß damit zwei Dinge 
erreicht werden: Zunächst, wie schon 
erwähnt, daß - verständlich auch für die 
Laien - die Dinge rechtzeitig auf den Tisch 
gelegt werden und nicht erst dann, wenn der 
Kirtag vorbei ist, nämlich mit den Schlußvor­
trägen, so wie es heute eben ist, und bei den 
Laienrichtern soll in Zukunft der Eindruck 
vermieden werden, daß die Anklage etwas ist, 
mit dem sich das Gericht identifiziert: Zuerst 
liest der Schriftführer vor, dann der Beisitzer 
und zum Schluß womöglich auch noch der 
Vorsitzende. Jetzt sind die Rollen klar ver­
teilt, jeder trägt das vor, wofür er geradezu­
stehen hat. - Eine Kleinigkeit, die doch viel­
leicht in Zukunft Unmut ausräumen wird, der 
jetzt immer wieder entsteht. 

Wir kennen alle die Beschwerden: Zeugen 
sind für acht Uhr in der Früh geladen, werden 
aus dem Berufsleben herausgerissen, müssen 
zu Gericht gehen und dort auf den Gängen 
herumstehen, bis sie um 14 Uhr drankommen. 

In Zukunft soll die gestaffelte Ladung von 
Zeugen möglich sein, auch rechtlich möglich. 
Sie wird von verständigen Richtern auch jetzt 
schon mitunter zur Anwendung gebracht. 

Es soll in Zukunft - und das gilt für Ver­
brechensopfer , vor allem für solche aus Sexu­
aldelikten - die Möglichkeit geben, daß diese 
Opfer Vertrauenspersonen zu den Verhand­
lungen mitbringen. Sie sollen nicht den Ein­
druck haben, allein, ohne Personen, die sie 
kennen, dem für sie fremden Gerichtsbetrieb 
ausgeliefert zu sein. Es soll die Öffentlichkeit 
dann, wenn es um peinliche persönliche Fra­
gen geht, ausgeschlossen werden können, und 
nicht so wie bisher nur dann, wenn es um 
Staatsgeheimnisse geht oder wenn die Sitt­
lichkeit ganz allgemein bedroht erscheint. 
Nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern 
auch der Zeuge, das Opfer, das meist als 
Zeuge aufzutreten hat, soll den Antrag stellen 
können: Ich bin bereit zu reden, aber ich 
möchte das nicht vor Fremden tun. 

Es soll das Fragerecht beschnitten sein, 
wenn Fragen gestellt werden, die nicht unbe­
dingt zur Aufklärung der strafbaren Handlun­
gen notwendig sind, die aber andererseits 
geeignet erscheinen, das Opfer noch einmal 
in sehr böse Situationen zu bringen. 

Die Berichterstattung, das Fotografieren, 
das Nennen von Namen sollen bei dieser Art 
von Delikten vermieden werden. Alle 
Gerichtspersonen sind verhalten, dazu beizu­
tragen, daß nach Möglichkeit die Anonymität 
der Opfer gewahrt bleibt. 

Noch etwas wird neu sein, meine Damen 
und Herren: In Zukunft wird jeder, der im 
Justizbereich mit der Strafrechtspflege 
betraut ist, jedem Opfer jede Rechtsbeleh­
rung unaufgefordert und ausführlich zu ertei­
len haben. In Zukunft soll es nicht mehr so 
sein wie jetzt, daß derjenige, der schon genug 
gelitten hat, der schon als Opfer bei verschie­
densten Deliktgruppen drangekommen ist, 
zum Schluß auch noch nicht weiß, wie er zu 
Schadenersatz kommen kann. - Etwas nicht 
Unwesentliches. 

Wer in Zukunft auf Rechtsmittel verzichtet, 
wenn er vor dem Strafgericht verurteilt wor­
den ist, kann binnen drei Tagen diesen Ver­
zicht zurücknehmen. Der eine oder andere, 
der, anwaltlich nicht vertreten, unter dem für 
ihn verwirrenden Eindruck einer Gerichtsver­
handlung, wie er sie das erste Mal im Leben 
über sich ergehen lassen muß, auf alles ver­
zichtet, nur weil er es hinter sich haben 
möchte, und die Rechtsmittelmöglichkeiten 
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nicht ausschöpft, wird sich in Zukunft binnen 
drei Tagen melden können und sagen können: 
Alles nicht wahr, ich möchte doch ein Rechts­
mittel ergreifen. - Es wird, wenn die Haupt­
verhandlungen lange gedauert haben, länger 
als fünf Tage in der letzten Phase, auch eine 
längere Rechtsmittelfrist geben, nämlich eine 
solche von vier Wochen. 

Wir wissen alle, daß sich die Verhandlun­
gen mitunter über Wochen und Monate hin­
ziehen, daß es dann sehr, sehr lange, oft län­
ger als ein Jahr dauert, bis die Urteilsausferti­
gungen vorliegen. Aber der Beschuldigte, der 
Verurteilte, sein Verteidiger müssen sich 
dann tummeln. Sie haben nur 14 Tage Zeit, 
was besonders "genußvoll" erscheint, wenn 
sie das Urteil etwa in der Urlaubszeit oder zu 
den Weihnachtsfeiertagen zugestellt bekom­
men und alle, mit denen sie reden müßten, 
nicht greifbar sind. 

Ich bedaure es, daß wir es nicht geschafft 
haben, da über den eigenen Schatten zu sprin­
gen, daß wir es nicht zustande gebracht 
haben, so wie im Zivilverfahren auch im 
Strafverfahren für alle Urteile die Rechtsmit­
telfrist auf vier Wochen anzuheben. Ich bin 
jedoch sicher, daß wir über kurz oder lang 
dort landen werden. 

Es soll zwei neue Nichtigkeitsgründe für 
Rechtsmittelverfahren geben. Besonders 
wichtig scheint es mir zu sein, daß in Zukunft 
die Beweiswürdigung auch bei Schöffenurtei­
len und auch bei Geschworenenurteilen soll 
angefochten werden können. Das ist ja in 
Wahrheit das Maximalbedürfnis im Rechts­
mittelverfahren überhaupt. Kaum jemals 
geht es um Mangelhaftigkeiten oder um 
Rechtsfragen: In aller Regel geht es um die 
Beweiswürdigung, und gerade die kann der­
zeit nicht oder kaum in Anfechtung gezogen 
werden. 

Die Verteidiger müssen sich bemühen -
von "hinten durch die Brust ins Auge" -, 
über alle möglichen Umwege, die eigentlich 
nicht zulässig sind, doch zu einer Quasi­
Anfechtung der Beweiswürdigung zu kom­
men. In Zukunft soll der klare, einfache Weg 
möglich sein. 

Und es soll auch mit dem Ableben des Ver­
urteilten Schluß sein mit dem Bedürfnis, der 
Strafrechtspflege zum Durchbruch zu verhel­
fen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es ist so, daß auferlegte Verfahrenskosten 
und Geldstrafen nicht wie bisher vererblich 
sein sollen. Wenn jemand das Zeitliche geseg-

net hat, sollen nicht noch seine Erben dran­
kommen und zahlen müssen. 

Das ist die Neugestaltung des Strafverfah­
rens. 

Es gibt Zuständigkeitsänderungen, die sehr 
wesentlich sind .. Es gibt zunächst die Anhe­
bung - einer meiner Vorredner hat das 
schon erwähnt - der Wertgrenzen bei den 
Vermögensdelikten und bei ähnlichen von 
5 000 Sauf 25 000 S hinsichtlich der Gerichts­
hofzuständigkeiten und von 100 000 Sauf 
500 000 S für die erhöhte Strafbarkeit. Das ist 
ein mutiger, ein großer Sprung. Er wird unter 
anderem dazu beitragen, daß Bezirksgerichte, 
die vor allem außerhalb der Städte "austrock­
nen" , was den Anfall von Fällen betrifft, mehr 
als bisher in die Strafrechtspflege wieder ein­
bezogen werden können. 

Es wird der Einzelrichter in Zukunft 
zuständig sein gegenüber dem Schöffensenat 
auch dann, wenn sich die Höchststrafdrohung 
auf bis zu fünf Jahre beläuft; derzeit kann das 
nur bis drei Jahre geschehen. Das bedeutet 
Arbeitsersparnis bei Gericht, eine raschere, 
einfachere Abwicklung der Verfahren. 

Es wird die Strafverfügung - ein Rechtsbe­
helf, der es möglich macht, dann, wenn die 
Dinge klar erscheinen, auch ohne Verhand­
lung zu einer entsprechenden Abwicklung zu 
kommen - in Zukunft 90 Tagsätze umfassen 
können und nicht nur 60. 

Und es wird die Einstellung wegen man­
gelnder Strafwürdigkeit in Zukunft auch 
dann stattfinden können, wenn die Strafdro­
hung bis zu drei Jahre beträgt, derzeit bis zu 
einem Jahr, wenn Schadensgutmachung auch 
durch Dritte, etwa durch eine Versicherung, 
stattgefunden hat. 

Ein Kernstück wird die teilbedingte Verur­
teilung und die mit diesem Schritt, mit dieser 
Möglichkeit verbundene Chance zur Gesamt­
gestaltung der Urteilsmöglichkeiten sein, 
über die auch meine Vorredner schon gespro­
chen haben; ich möchte das eine oder andere 
noch dazusagen. 

Jetzt ist es doch häufig so: Wenn jemand 
vor Gericht steht, der schon einmal verurteilt 
worden ist, damals zu einer Geldstrafe wegen 
einer nicht besonders schwerwiegenden straf­
baren Handlung, der ein zweites Mal da war 
und diesmal schon eine bedingte bekommen 
hat, vielleicht fünf Monate, dann ein drittes 
Mal da ist, dann schaut der Richter ihn an 
über den oberen Brille'nrand und sagt: Was 
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soll ich mit Ihnen machen? - Jetzt haben Sie 
einmal eine Geldstrafe bekommen, jetzt 
haben Sie das zweite Mal die Bedingte 
bekommen und jetzt sind Sie das dritte Mal 
da: Sie müssen eine Unbedingte kriegen, 
anders geht das überhaupt nicht mehr! - Und 
dann hat der: fünf Monate bedingt, die wider­
rufen werden, sechs Monate, sieben Monate 
unbedingt, die er kriegt. Er ist ein Jahr oder 
länger "aus dem Verkehr gezogen". Er ver­
liert seine berufliche Position - wir wollen 
hoffen, daß er noch eine hat -, seine Familie 
wird der Zerstörung ausgesetzt, er verfällt der 
Ächtung durch seine Umgebung, durch die 
Nachbarn und durch andere mehr. Wenn er 
noch kein Krimineller gewesen ist: Jetzt wird 
er einer, jetzt ist er endgültig aus seiner Lauf­
bahn geworfen. 

In Zukunft soll zweierlei möglich sein: In 
Zukunft soll es so sein, daß der Richter sagen 
kann: Eigentlich müßten Sie jetzt acht 
Monate unbedingt kriegen. Aber ich gebe 
Ihnen die Chance: Sie bekommen einen 
Monat unbedingt, die übrigen sieben Monate 
sind wieder bedingt, und im übrigen kann ich, 
der erkennende Richter, in dieser Verhand­
lung auch festlegen, daß die alte Bedingte aus 
Anlaß dieser Verurteilung nicht widerrufen 
wird. 

Bisher ist es ja so, daß dann, wenn der, der 
dort steht und seine Unbedingte ausgefaßt 
hat, am Schluß, wenn er die Strafe meinetwe­
gen angenommen hat, den Richter fragt: Herr 
Rat, und was ist jetzt mit der offenen Beding­
ten, die ich da bekommen habe mit fünf 
Monaten?, der Richter mit den Achseln zuckt 
und sagt: Das weiß ich nicht, das dürfen Sie 
micht nicht fragen. Die wird vielleicht - oder 
vielleicht auch nicht - von dem anderen 
Gericht dann irgendwann einmal widerrufen 
werden. 

Damit wird in Zukunft Schluß sein. Es soll 
mit einer kurzen unbedingten Strafe, wo es 
halbwegs geht, das Auslangen gefunden wer­
den. (Beifall bei der FPÖ.) Es soll der Betref­
fende, wenn er diese Strafe verbüßt, das even­
tuell im Urlaub tun können. Er soll damit 
nicht aus dem Berufsleben gerissen werden. 
Er soll integriert bleiben in seiner bürgerli­
chen Umgebung, und er soll auch gleich wis­
sen, wie er mit dem Widerruf der alten 
Bedingten dran ist. 

Ich halte das für ein Kernstück der neuen 
Regelung. 

Ich glaube, daß es eine gute Lösung ist, die 
wir uns da einfallen haben lassen. Daß sie 

wirklich gut ist, geht, glaube ich, daraus her­
vor, daß es mehrere Väter dafür gibt. Da gibt 
es einen positiven Vaterschafts streit. Das ist 
ja relativ selten; viel häufiger sind ja die nega­
tiven Vaterschaftsstreite, wo die Väter alle 
sagen, sie waren es nicht. Da gibt es ein paar, 
unter anderen den Herrn Kollegen Graff und 
den Harald Ofner, die behaupten, ihnen sei 
das als erstes eingefallen. Wir können uns 
wechselseitig den Ruf lassen oder teilen und 
uns auf folgendes einigen: Es wird das eine 
gute Sache sein. 

Ein paar Schmankerln aus dem Verteidi­
gerIeben: Man wird sich in Zukunft auf die 
mündliche Bevollmächtigung durch einen 
Beschuldigten berufen können und wird nicht 
eine schriftliche Vollmacht vorlegen müssen. 
Eine Bestimmung, hinsichtlich welcher 
Bedenken, auch von meiner Seite, ursprüng­
lich vorgebracht worden sind. Ich glaube aber, 
daß die jetzige Regelung erträglich erscheint. 

Es wird - darauf darf ich die Angehörigen 
des Hohen Hauses aufmerksam machen - in 
Zukunft auch folgende Bestimmung geben: 
Briefe und Eingaben, die ein Strafgefangener 
unter zutreffender Angabe des Absenders an 
den Bundespräsidenten, an den Nationalrat, 
an den Bundesrat, an das Bundesministerium 
für Justiz oder an die Volksanwaltschaft oder 
unter der Anschrift dieser Stellen an ein Mit­
glied des Nationalrates oder des Bundesrates, 
an den Bundesminister für Justiz oder an 
einen Volks anwalt richtet, dürfen in einem 
verschlossenen Umschlag zur Absendung 
gegeben werden. Sie sind nicht zu überwa­
chen. 

Machen Sie sich darauf gefaßt, daß Sie auf 
der Grundlage dieser Bestimmung ab dem 
1. März nächsten Jahres mitunter ein gerüt­
telt Maß an Post vorfinden werden. Es ist fad 
in der Haft, auch in Österreich. Ich bin der 
Ansicht meines Vorredners Rieder, daß wir in 
Haftangelegenheiten den Vergleich mit den 
meisten anderen europäischen Ländern nicht 
zu scheuen brauchen. Aber ich würde die 
"Burschen" nicht kennen, wenn ich nicht 
wüßte, daß sich viele die Zeit unter anderem 
damit vertreiben werden, daß sie an alle - in 
der Reihenfolge, wie ich sie vorgelesen habe 
- schreiben werden. 

Kollege Keller, auch Anwalt, lächelt, er 
weiß, wovon ich rede. Das wird beim Bundes­
präsidenten anfangen, und bei jedem von 
Ihnen werden solche Briefe irgendwann lan­
den. Bitte nehmen Sie ernsthaft vorgebrachte 
Anliegen durchaus so ernst, wie sie gemeint 
sind, aber vergessen Sie nicht, daß vieles 
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sicher in Gemeinschaftsarbeit und zum Gau­
dium von Zellengemeinschaften geschaffen 
wird, daß Sie angebettelt werden in diesen 
Briefen, daß man von Ihnen vielleicht sogar 
die Weitergabe von Nachrichten verlangen 
wird, was ja nicht im Sinne des Erfinders 
wäre. Also da kommt etwas, was neu ist, was 
auch für jedes einzelne Mitglied des Hohen 
Hauses nicht uninteressant sein könnte. 

Wir haben im materiell-rechtlichen Bereich 
Entrümpelungen. Herr Kollege Graff hat 
schon erwähnt, daß wir die Täuschung herau­
ßen haben. Also der, der mit dem aufgebohr­
ten Zylinderkopf mit dem Moped unterwegs 
ist, ist in Zukunft kein Verbrecher mehr oder 
kein Krimineller. 

Es fallen antiquierte erhöhte Strafsätze für 
eine Reihe von Diebstahlsformen weg: Gesell­
schaftsdiebstahl, Transportdiebstahl, Dienst­
diebstahl; das ist nach wie vor alles strafbar, 
aber nicht so angehoben, wie das bisher der 
Fall war. 

Es wird den Bagatellraub nicht mehr geben. 
Wenn heutzutage in der alkoholgeschwänger­
ten Atmosphäre der Weinstube zwei Gäste in 
rüder Art einem dritten eine Zigarette abneh­
men, dann ist das "Gesellschaftsraub" und 
mit Strafe bis 15 Jahren bedroht. Von diesen 
Sachen kommen wir jetzt weg. In Zukunft ist 
nur dann dieser Gesellschaftsraub so hoch 
strafbar, wenn eine Bande zum Einschreiten 
kommt, also ein organisiertes Verbrechen 
sich in irgendeiner Weise manifestiert. 

Es gibt auch Verschärfungen: bei den Wirt­
schaftsdelikten etwa die Abschöpfung der kri­
minellen Bereicherung, dann, wenn sie über 
eine Million beträgt; die Mithaftung von 
Unternehmen für die strafbaren Handlungen 
leitender Angestellter, wenn der Begünstigte 
das Unternehmen war und zumindest auffal­
lende Sorglosigkeit von der Führung des 
Unternehmens an den Tag gelegt wurde. Es 
soll in Zukunft nicht mehr so sein, daß der 
Chef seinem leitenden Angestellten sagt: Paß 
auf, du kaufst dir diesen und jenen maßgebli­
chen Herrn aus dem Bereich des öffentlichen 
Dienstes. Wenn sie dich erwischen, dann ken­
nen wir dich nicht. Aber wenn es gut geht, 
dann soll es dein Schaden nicht sein. - Da 
soll der Durchgriff auf das Unternehmen in 
Zukunft möglich sein. Im übrigen ein altes 
freiheitliches Anliegen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es wird in unseren Tagen häufig - ich 
glaube, zu Recht - darüber geklagt, daß ein 
Mißverhältnis in der Strafdrohung und auch 
in der Bestrafungspraxis zwischen Eigen-

turnsdelikten einerseits und Körperverlet­
zungsdelikten andererseits gegeben sei. Der, 
der eine Kleinigkeit stiehlt, kriegt ein paar 
Jahre, der, der einen anderen oder mehrere 
krumm und lahm schlägt, bekommt besten­
falls ein paar Wochen oder Monate. 

Wir haben uns bemüht, auch in dieser Rich­
tung mit der Zeit zu gehen. Der Rückfallsge­
walttäter, der mehrmals hintereinander 
unterschiedliche Personen am Körper schä­
digt, soll in Zukunft anstelle der bisherigen 
Höchststrafdrohung von sechs Monaten eine 
solche von drei Jahren gewärtigen müssen. 
Das ist, glaube ich, ein deutliches Signal in 
einer ganz bestimmten Richtung, die ich für 
sehr zeitgemäß halte und für die die Öffent­
lichkeit tiefes Verständnis hat. 

Es ist auch schon darüber gesprochen wor­
den, daß die qualifizierte Kindesmißhandlung 
- Titel: Quälen oder Vernachlässigen eines 
Unmündigen, Jugendlichen oder Wehrlosen 
- demonstrativ von zwei auf drei Jahre in 
der Strafdrohung angehoben werden soll. 
(Abg. Dr. K e 11 e r: Die g'sunde Watschen!) 
Herr Kollege! Ich weiß, daß Sie wider besse­
res Wissen diesen Zwischenruf machen, weil 
Ihnen ja der Unterschied zwischen diesen bei­
den Dingen sehr wohl bekannt ist. Der Frau 
Waberl draußen weniger. Aber Sie wissen es 
ja, Sie sind ja von dem Geschäft. 

Es werden Lücken im Wirtschaftsstrafbe­
reich geschlossen. Es wird in Zukunft auch 
die Geschenkannahme durch den Machtha­
ber strafbar sein, ebenso die Geschenkan­
nahme durch Mitarbeiter und durch sachver­
ständige Berater. Das waren Personen, die 
durch die Maschen des Gesetzes haben durch­
rutschen können. 

Es wird eine höhere Strafstufe bei schwer­
wiegenden Fällen des Mißbrauches der Amts­
gewalt geben, nämlich bis zu zehn Jahren, 
und auch bei Geschenkannahme durch 
Beamte, nämlich in Zukunft fünf Jahre. 

Vollkommen neue Materien werden in das 
Strafgesetz eingebaut sein: das Computer­
strafrecht, umfangreich und zukunftsorien­
tiert, und ein neues, wie ich glaube, den Erfor­
dernissen unserer Tage besser entsprechen­
des Umweltstrafrecht als jenes, das wir der­
zeit haben. 

In diesem Zusammenhang darf ich daran 
erinnern, daß es der Abgeordnete Mag. Hil­
mar Kabas gewesen ist, dessen besonderes 
Anliegen die umweltschutzstrafrechtlichen 
Bestimmungen dargestellt haben und der in 
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der vergangenen Legislaturperiode in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Justizaus­
schusses des Nationalrates dafür gesorgt hat, 
daß ~ diese neuen umweltstrafrechtlichen 
Bestimmungen in diese Vorlage hineingekom­
men sind. (Beifall bei FPÖ, SPÖ und ÖVP.) 

Es ist bereits mehrfach erwähnt worden, 
daß die bedingte Entlassung von einem Aus­
nahmstatbestand zu einem Regelinstrument 
werden soll. Ich verspreche mir davon, daß, so 
wie bisher, in Österreich meistens die Richti­
gen sitzen, aber daß sie nicht länger sitzen, 
als unbedingt notwendig ist. 

Meine Damen und Herren! Die Reform, mit 
der wir uns heute befassen, ist eine umfang­
reiche, sie ist eine wichtige, sie ist eine maß­
volle Reform trotz allem, und sie ist eine aus­
gewogene Reform. Es geht darum, zwei Dinge 
im Auge zu behalten: die Bedürfnisse der 
öffentlichen Sicherheit auf der einen Seite 
und die einer menschenwürdigen, der Men­
schenrechtskonvention entsprechenden Straf­
rechtspflege auf der anderen Seite. 

Wir Österreicher, die Republik Österreich, 
dieses Hohe Haus, wir können uns eine refor­
merische Vorgangsweise in. diesem Zusam­
menhang deshalb leisten, weil wir in den Ver­
hältnissen der inneren Sicherheit mit zu den 
Spitzenpositionsinhabern in dieser Welt gehö­
ren. Was wir wollen, ist, daß es mit dieser 
Reform deutlicher wird, als es bisher der Fall 
ist, daß niemand zum Kriminellen gestempelt, 
zum Kriminellen gemacht werden soll, bei 
dem dies nicht aus Gründen der Sicherheit 
wirklich notwendig ist, daß aber der hart 
bestraft werden soll, bei dem dies unbedingt 
erforderlich erscheint, daß wir insgesamt 
weniger strafen, öfter Konfliktlösung anstre­
ben und pflegen, mehr Schadensgutmachung 
im Auge haben und noch mehr Sicherheit auf 
diese Weise produzieren wollen. Ich bin 
sicher, daß uns dies mit diesem Vorhaben und 
seiner Verwirklichung gelingt, meine Damen 
und Herren. (Beifall bei FPÖ, SPÖ und ÖVP.) 

Bleibt mir, mich dem Dank meiner Vorred­
ner an die, die maßgeblich dazu beigetragen 
haben, daß das große Werk heute beraten und 
wahrscheinlich auch beschlossen werden 
kann, anzuschließen: dem Dank gegenüber 
dem Herrn Bundesminister für Justiz Dr. 
Egmont Foregger, der in Doppelfunktion maß­
geblich dafür gewesen ist, zunächst jahrzehn­
telang als Straflegist - ich glaube, so könnte 
man es sagen...,... und jetzt als Bundesminister; 
dem Dank an seinen Nachfolger sozusagen im 
Bereich der Straflegislative, Sektionsleiter 
Ministerialrat Dr. Kunst, der leider so früh 

von uns gegangen ist und die Verwirklichung 
des Werkes hier im Hohen Haus nicht mehr 
erleben hat können; dem Dank aber auch an 
dessen Nachfolger Roland Miklau mit seinen 
Mitarbeitern Gödl, Tiegs und Bittmann unter 
anderen, die ich dort sitzen sehe; dem Dank 
an die Experten - es sei mir gestattet, einen 
besonders hervorzuheben, den Herrn Gene­
ralanwalt Kodek, der durch seine treffende 
Beurteilung der jeweiligen Situationen seinen 
Beitrag dazu geleistet hat, daß wir so weit 
sind, wie wir uns heute sehen -; dem Dank 
aber auch an alle übrigen Beamten im Justiz­
und im Parlamentsbereich, nicht zuletzt aber 
gegenüber den Kollegen aus den anderen 
Fraktionen, die Grün-Alternativen einge­
schlossen. 

Ich glaube, daß wir haben zeigen können, 
daß, einer guten Tradition in Justizdingen 
entsprechend, in der Demokratie keineswegs 
die Notwendigkeit besteht, ununterbrochen 
aufeinanderzuprallen wie auf dem Turnier­
platz, ununterbrochen die Konfrontation in 
den Vordergrund zu stellen, sondern daß die 
konstruktive Arbeit im Sinne des gemeinsa­
men Ganzen, im Sinne der Strafrechtspflege, 
damit im Sinne der Justiz und der Republik 
Österreich das ist, dem wir nachstreben sol­
len. Diesen Dank möchte ich allen gegenüber 
aussprechen. (Beifall bei FPÖ, SPÖ und ÖVP.) 

Zum Schluß darf ich einen mehr oder weni­
ger technischen Abänderungsantrag zur Ver­
lesung bringen, einen Abänderungsantrag zu 
dieser Vorlage: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Graff, Dr. Gradischnik, 
Dr. Rieder und Dr. Ofner zum Antrag 2/ A in der 
Fassung des Ausschußberichtes, 359 der Beila­
gen zu den Stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XVII. GP. 

Im Artikel 11 (Änderungen der Strafprozeßord­
nung) hat die Z 8 wie folgt zu lauten: 

"8. § 44 Abs. 1 hat zu lauten: 

,(1) Die Bevollmächtigung des gewählten Ver­
teidigers ist durch eine schriftliche Vollmacht dar­
zutun. Erklärt ein in Abwesenheit des Beschuldig­
ten einschreitender Verteidiger, bevollmächtigt zu 
sein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 
Der einmal bestellte Verteidiger bedarf zur Vor­
nahme einzelner Prozeßhandlungen keiner beson­
deren Vollmacht, selbst nicht zur Stellung des 
Antrages auf Wiederaufnahme des Strafverfah­
rens.'" 
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Meine Damen und Herren! Ich wiederhole: 
Ein großes Werk, eine große Reform, ein 
umfangreiches Vorhaben gelangt in diesen 
Stunden zu einem positiven Abschluß. Wir 
wollen erkennen, daß es in den Justizdingen, 
wie in anderen Bereichen des öffentlichen 
Lebens auch, notwendig ist, maßvoll aber 
ständig Reformen zu gestalten, daß Stehen­
bleiben Rückwärtsschreiten bedeutet, daß wir 
uns bemühen und trachten wollen, das 
Gemeinsame in diesen essentiellen Fragen 
des öffentlichen Lebens stets über das Tren­
nende zu stellen. (Beifall bei FPÖ, SPÖ und 
ÖVP.) 13.30 

Präsident Dr. Stix: Der soeben verlesene 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Graff, Dr. Gradischnik, Dr. Rieder und Dr. 
Ofner ist genügend unterstützt und steht 
somit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
minister für Justiz Dr. Foregger. 

13.30 

Bundesminister für Justiz Dr. Foregger: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Mit dem heuti­
gen Beschluß des Nationalrates über das 
Strafrechtsänderungsgesetz 1987 werden viel­
jährige Bemühungen um dieses Gesetz erfolg­
reich abgeschlossen, und ich glaube, es ist 
nicht zu pathetisch, wenn ich sage, mit die­
sem Gesetzesbeschluß werden diese Bemü­
hungen gekrönt. 

Insbesondere drei Jahre intensivster 
Arbeit, zunächst im Justizministerium, dann 
im Justizausschuß, vor allem und am längsten 
aber im Unterausschuß des Justizausschus­
ses, und bei vielen Parteiengesprächen, die 
zur Überbrückung der sitzungslosen Zeit des 
Nationalrates und um die Arbeiten weiterhin 
voranzutreiben durchgeführt worden sind, 
haben dieses Gesetzeswerk zustande 
gebracht. Ich glaube, dieses Gesetz wird ein­
mal mehr und in besonders eindrücklicher 
Weise jene Kritik an der Gesetzgebung Lügen 
strafen und in die Schranken weisen, die etwa 
die Schlagworte "Husch-Pfusch-Gesetze" 
oder "es wird ja alles nur abgesegnet, was in 
anderen Gremien gemacht worden ist" ver­
wendet. 

Dieses Gesetz ist das Ergebnis einer beson­
ders intensiven und langwierigen Zusammen­
arbeit im Ausschuß. Ich will keineswegs 
sagen, daß das nicht auch bei anderen Geset­
zen zutrifft, aber gerade dieses Gesetz zeich­
net sich ganz besonders durch eine lange, 

intensive und fruchtbare Vor- und Zusam­
menarbeit aus. 

Der Beschluß, der heute hier gefaßt werden 
soll, ist daher in besonderem Maße ein 
Beweis für den lebendigen Parlamentarismus 
in Österreich und für die erfolgreiche Zusam­
menarbeit hier im Hohen Haus selbst und mit 
dem Justizministerium. 

Die Wurzeln des Gesetzesbeschlusses 
gehen in die Zeit zu Beginn der achtziger 
Jahre zurück. Noch unter dem unvergeßli­
chen Justizminister Christian Broda ist ein 
Strafrechtsänderungsgesetz 1982 ausgearbei­
tet worden. Einiges davon ist als Strafverfah­
rensänderungsgesetz 1983 zum Beschluß 
erhoben worden, einiges wurde im Hinblick 
auf die große Strafprozeßreform zurückge­
stellt, und einiges davon ist dann in den unter 
Brodas Nachfolger, Bundesminister Dr. 
Ofner, 1984 dem Hohen Haus vorgelegten 
Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
1984 aufgenommen worden. Dieser Entwurf 
unterschied sich von seinem Vorgänger und 
enthielt eine große Zahl von neuen Reform­
vorschlägen. 

Aber dieser Entwurf wurde nicht beschlos­
sen. Es fanden ungefähr zweijährige inten­
sive Verhandlungen statt, und es schien schon 
gegen Ende der vergangenen Gesetzgebungs­
periode, als stünde die Beschlußfassung 
unmittelbar bevor. 

Auch der Entwurf 1984 war durch eine 
große Zahl von neuen Überlegungen angerei­
chert worden, und es hat sich in so glänzender 
Weise gezeigt, daß, wenn man intensiv an 
einem Werk arbeitet, immer wieder neue 
Gedanken kommen, wie dieses Werk verfei­
nert und ergänzt werden kann. 

Die Auflösung des Nationalrates der vori­
gen Gesetzgebungsperiode hat allerdings ver­
hindert, daß der Gesetzesbeschluß schon 
damals erfolgte. 

Ich möchte - wie zuletzt Bundesminister a. 
D. Dr. Ofner - besonders erwähnen, daß 
unter den in den Gesetzentwurf nach seiner 
Einbringung aufgenommenen Reformprojek­
ten vor allem das Umweltstrafrecht hervorge­
hoben zu werden verdient und daß der seiner­
zeitige Obmann des Justizausschusses, Mag. 
Kabas, daran ein ganz besonderes Verdienst 
für sich in Anspruch nehmen kann. 

Am Beginn der derzeitigen Gesetzgebungs­
periode wurde die letzte Fassung des Straf­
rechtsänderungsgesetzes 1987 als Initiativan-
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trag wieder eingebracht und alsbald in 
Behandlung gezogen. Ich glaube, wir können 
jetzt, ohne daß wir die Verdienste der vergan­
genen Gesetzgebungsperiode schmälern, 
sagen: Es scheint doch von Vorteil gewesen zu 
sein, daß die Beschlußfassung nicht früher 
erfolgte. Denn wiederum hat eine große Zahl 
neuer Gedanken im fruchtbringenden 
Gespräch zwischen allen Fraktionen des 
Hohen Hauses und dem Justizministerium in 
dieses Gesetzeswerk Eingang gefunden. Ein 
Jahr höchst intensiver Zusammenarbeit hat 
dazu geführt. Es gibt zahlreiche Ergänzun­
gen, und ich freue mich darüber, daß von mei­
nen Vorrednern ein Teil davon schon genannt 
worden ist. 

Bevor ich emIge wenige Punkte heraus­
greife, die mir besonderer Erwähnung wert 
scheinen, möchte ich mich dem allgemeinen 
Dank, der - für mich erfreulich - auch 
meine Person betroffen hat, recht herzlich 
anschließen. 

Ich möchte zunächst den Fraktionsführern 
beziehungsweise Justizsprechern der Par­
teien, die diesen Gesetzentwurf auch durch 
ihre Zustimmung tragen werden, recht herz­
lich danken und dies in alphabetischer Rei­
henfolge tun: Dr. Gradischnik, Dr. Graff, Dr. 
Ofner, der Obmann des Unterausschusses 
war, und Dr. Rieder. 

Aber es wäre nicht fair, wenn nicht auch die 
positive Zusammenarbeit mit der vierten 
Fraktion, von der es den Anschein hat, daß sie 
diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen will, 
erwähnt wird. Insbesondere Mag. Geyer hat 
viele Gedanken in die Debatte eingebracht, 
und sollte es nicht zur Zustimmung seiner 
Fraktion zu diesem Gesetzentwurf kommen, 
so ist der Wert der Mitarbeit dennoch dadurch 
nicht aufgehoben. 

Ich möchte mich auch dem Dank an die 
Sachverständigen anschließen. Das frucht­
bare, auf höchstem Niveau stehende 
Gespräch im Ausschuß und bei den Parteien­
gesprächen wäre undenkbar gewesen, ohne 
daß sich so viele prominente und wissensrei­
che Juristen daran beteiligt hätten. Ich kann 
hier nicht alle namentlich erwähnen, möchte 
aber doch sagen, daß alle unentbehrlich 
waren und das Ihre beigesteuert haben. Einen 
möchte ich allerdings nennen, und das ist der 
Doyen der Sachverständigen, Präsident des 
Obersten Gerichtshofs i. R. Professor Dr. 
Franz Pallin. 

Ich schließe mich auch dem Dank an meine 
eigenen Leute an. Ich denke hier mit Wehmut 

daran, daß mein Nachfolger in der Sektions­
leitung, Sektionsleiter Dr. Günther Kunst, 
dieses Gesetz von allem Anfang an, also von 
den frühen achtziger Jahren an, betreut hat 
und daß weite Teile davon von ihm auch kon­
zipiert worden sind. Er hat uns allzu früh ver­
lassen, und wir wissen, daß er nicht mehr das 
Reifen dieses Werkes, das auch das seine war, 
miterleben konnte. 

Sein Nachfolger, Sektionsleiter Dr. Roland 
Miklau, hat mit der übriggebliebenen Mann­
schaft mit großem Elan die Arbeiten aufge­
nommen, und es gebührt ihnen allen unser 
Dank. Die Namen möchte ich kurz erwähnen: 
Tiegs, Gödl und Bittmann waren die Mitarbei­
ter, die mit das Ihre dazu beigetragen haben. 

Aber es ist nicht allein mit der konzeptiven 
Arbeit getan. Es muß auch erwähnt werden, 
daß eine große Zahl technischer Schwierigkei­
ten zu überwinden war. Immer wieder kam es 
zu Ergänzungen des Gesetzestextes und zu 
Änderungen, und ohne unseren bewährten 
Schreibdienst, ohne unsere Sekretärinnen, 
ohne die Druckerei im Hause wäre es nicht 
möglich gewesen, was oft - ich glaube, es 
sagen zu dürfen - von den Abgeordneten 
schier als ein Wunder angesehen worden ist, 
daß wir nach einem arbeits- und änderungs­
reichen Tag am nächsten Tag schon wieder 
den vollständigen geänderten Entwurf vorle­
gen konnten. Also auch den hinter den Kon­
zeptsbeamten stehenden Beamten des Justiz­
ministeriums sollte man danken und sollte sie 
hier in dieser doch, wie ich meine, feierlichen 
Stunde erwähnen. 

Ein Justizminister -wie überhaupt jeder 
Ressortchef - erntet oft, wo andere gesät 
haben, und er sät dort, wo seine Nachfolger 
ernten werden. So ist es auch mir widerfah­
ren. Aber es wurde hier schon erwähnt: Ich 
betrachte mich zu dieser Ernte ein bißehen 
mehr als in anderen Fällen berechtigt, weil 
ich in anderer Funktion von allem Anfang an 
an diesem Gesetz mitgewirkt habe. 

Es ist hier nicht der Platz, alle Vorzüge des 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1987 aufzuzäh­
len. Kühne Schritte vorwärts wurden getan. 
Ich möchte mich mit drei Beispielen für viele 
- man könnte vermutlich stundenlang die 
Vorzüge dieses Gesetzes im einzelnen darle­
gen - begnügen. Auch diese Beispiele wur­
den schon von Vorrednern genannt. 

Da ist zunächst einmal die Möglichkeit der 
Anfechtung der Beweiswürdigung im Senats­
prozeß. Schon bevor die Strafprozeßordnung 
1873 geschaffen wurde, entbrannte darüber 
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ein lebhafter Streit zwischen den Gelehrten. 
Die einen hielten das für unerläßlich, und die 
anderen meinten, das Gebäude der Straf justiz 
würde Schaden leiden, wenn so etwas 
zustande käme. Man hat damals nicht den 
Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen. Die 
Widerstände waren zu groß. 

Ich kenne die Strafrechtsentwicklung nun 
schon durch einige Jahrzehnte wirklich und 
weiß, daß immer wieder, vor allem von Seite 
der Rechtsanwaltschaft, diese Forderung 
erhoben worden ist. Man sagte sehr oft, alles 
andere sei minderwichtig; gebt doch die Mög­
lichkeit, ein offenkundiges Fehlurteil aus dem 
Titel einer Bekämpfung der Beweiswürdi­
gung aus den Angeln zu heben. Und dieser 
Unterausschuß, dieser Justizausschuß, hat die 
Kraft und den Mut aufgebracht, das zu tun. 

Ganz neu und ohne daß man darauf verwei­
sen könnte, daß im vorigen oder in diesem 
Jahrhundert immer wieder eine derartige 
Forderung erhoben worden ist, ist jene 
Bestimmung, die mir einer der zentralen 
Punkte des gesamten Gesetzes zu sein 
scheint: Das ist die Neuregelung, daß der 
erkennende, der neu judizierende Richter, der 
jemanden vor sich hat, der bereits eine krimi­
nelle Vorbelastung aufweist und schon ver­
schiedene bedingte Sanktionen über sich 
ergehen lassen mußte, daß dieser neu judizie­
rende Richter gewissermaßen alles aufberei­
ten soll. Er soll damit künftig auch die Mög­
lichkeit eines Widerrufes früherer bedingter 
Verurteilungen haben, die bisher erst Monate 
später - auch das wurde bereits erwähnt -
in Vollzug gesetzt werden konnten. Das soll 
nun alles in einem entschieden werden. 

Diese Neuregelung hat auch für den Betrof­
fenen den unschätzbaren Vorteil, daß er weiß, 
woran er ist. Sonst muß jemand, der zehn 
Monate Freiheitsstrafe wegen eines neuen 
Delikts bekommt, im unklaren gelassen wer­
den, ob die 14tägige bedingte Freiheitsstrafe, 
zu der er von einem anderen Gericht verur­
teilt wurde, ob der § 13 Jugendgerichtsgesetz, 
den er als Jugendlicher noch erhalten hat -
das ist ein Schuldspruch ohne gleichzeitigen 
Strafausspruch - oder ob die bedingte Ent­
lassung aus einer Freiheitsstrafe widerrufen 
wird. Das alles erfährt er nicht. Das kann er 
auch vom auskunftswilligsten Richter nicht 
erfahren. Der muß sagen: "Das hängt von 
anderen Instanzen ab." Und daher ist diese 
Neuregelung, daß nämlich der erkennende 
Richter all das mit in seine Entscheidung hin­
einnehmen soll, meines Erachtens von ganz 
besonderer Bedeutung. 

Das dritte, das ich besonders hervorheben 
will, ist die Neuregelung der bedingten Ent­
lassung. Viele - und ich habe zu ihnen gehört 
- waren immer der Meinung, daß die 
bedingte Entlassung nicht ein Gnadenakt sei, 
den man jemandem wegen guter Führung 
zubilligen könne - nicht "solle", sondern nur 
"könne" -, sondern wir waren stets der Mei­
nung, daß das ein strafrechtspolitisches, ein 
kriminalpolitisches Instrument ersten Ranges 
ist. Wo es unerläßlich ist, ist es sicher gut, 
jemanden das gesamte Strafübel verspüren 
zu lassen, es kann aber auch gut sein, jeman­
dem eine Chance zu geben, indem die Strafe 
nicht zur Gänze vollzogen wird. Wenn immer 
wieder von unseren Haftzahlen die Rede ist, 
so wird diese Einrichtung nebst vielen ande­
ren auch dahin wirken, daß wir mit den Haft­
zahlen zu günstigeren Ergebnissen kommen 
werden. 

Zum Herrn Abgeordneten Geyer möchte 
ich sagen: Ich glaube fest - und das ist offen­
bar auch die Meinung der Mehrheit in diesem 
Hohen Haus -, daß sich das Umwelts traf­
recht bewähren wird. Das neue Umweltstraf­
recht wird nicht zuletzt auch unter Beziehung 
auf die gleichzeitig gefaßte Entschließung den 
Materiengesetzgeber aufrufen, die notwendi­
gen Gesetze zu schaffen, wo diese noch feh­
len, und es wird die zuständigen Behörden 
aufrufen, die notwendigen Entscheidungen zu 
treffen oder - auch das wurde schon gesagt 

längst überholte Verfügungen und 
Bescheide zu revidieren. 

Wenn wir uns vorstellen, daß irgendwo 
lediglich ein Unternehmen, das Schadstoffe 
ausstößt, an einem Ort existiert, dann kann 
man natürlich mit der bescheidmäßigen Fest­
stellung dessen, was zulässigerweise emittiert 
werden darf, noch verhältnismäßig großzügig 
sein. Wenn ein zweites, drittes Unternehmen 
daneben errichtet wird, dann ist diese alte 
Entscheidung, die davon ausgeht, daß es sich 
nur um ein einziges schadstoffausstoßendes 
Unternehmen handelt, natürlich überholt. Wir 
hoffen zuversichtlich - und die Entschlie­
ßung wird dazu beitragen -, daß die zuständi­
gen Verwaltungsbehörden ihrer Pflicht nach­
kommen werden. Die dürftige Anwendung 
des derzeitigen Gesetzes ist meines Erachtens 
kein Beweis dafür, daß auch das neue Gesetz 
nicht zu den gewünschten Erfolgen führen 
wird. 

Zur Frage, ob jemand strafbar ist oder 
nicht, der sich strikt an die ihm erteilten 
Gebote und Verbote auch dann hält, wenn er 
erkennt, daß sein Verhalten möglicherweise 
umweltgefährdend ist, ist meines Erachtens 
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verhältnismäßig müßig. Es wird niemand 
sagen: "J awohl, ich habe erkannt, daß das für 
die Bevölkerung schädlich ist", sondern er 
wird sich darauf berufen, daß ihm die 
Behörde diese oder jene Emissionen gestattet 
hat. 

Aber das ist ja, glaube ich, ein Kernpunkt 
der neuen Regelung: Sie wendet sich an die 
Behörden, und die Behörden können nicht 
nur in politische, sondern letztlich auch in 
strafrechtliche Verantwortung genommen 
werden, wenn sie ihren Aufgaben zum 
Schutze der Umwelt und zum Schutze der 
Bevölkerung nicht entsprechen. Wir sind eben 
in einer arbeitsteiligen Welt, und Sache des 
Strafrechtes kann es nicht sein, von sich aus 
im einzelnen zu sagen, was man diesbezüg­
lich tun kann oder nicht. Diese Arbeit kann 
der Strafgesetzgeber dem Materiengesetzge­
ber und den Behörden nicht abnehmen. Aber 
das neue Strafrecht wird in Verbindung mit 
ergänzten gesetzlichen Vorschriften und in 
Verbindung mit neuen behördlichen Geboten 
und Verboten ein taugliches Instrument zum 
Schutze unserer Umwelt sein. 

Und noch ein zweites legt es mir nahe, auf 
Mag. Geyer zu replizieren. Er sagte, Öster­
reich zeichne sich durch die größte Zahl von 
Häftlingen und deren schlechteste Behand­
lung im negativen Sinne aus. 

Die "größte Zahl" scheint nach den Daten, 
die allerdings auch· schon fast ein Jahr alt 
sind, zu stimmen. Aber wir haben auch einen 
ganz beachtlichen Rückgang an Gefangenen 
zu verzeichnen. Wäre es - frage ich - bes­
ser, wenn unsere Zahl zunähme und die Zahl 
der Gefangenen in anderen Ländern noch 
mehr zunähme, damit wir auf diese Weise 
einen besseren Rang bekommen? Freuen wir 
uns darüber, daß wir ohne irgendeinen 
Abbruch an Sicherheit in diesem Lande ein 
ständiges Absinken der Häftlingszahl haben! 
Das erkaufen wir nicht durch eine geringere 
Sicherheit, sondern das ist ein Produkt, das 
wir neben der Bewahrung unserer Sicherheit 
erzielen. Und darüber freut sich der derzeitige 
Justizminister aufrichtig! Er hofft zuversicht­
lich und er glaubt fest daran, daß diese Ent­
wicklung durch das Strafrechtsänderungsge­
setz weiter gefördert wird. Wenn die Häft­
lingszahlen auch in anderen Staaten gleicher­
maßen sinken, so wird es mich für die Men­
schen dort freuen. 

Das Strafvollzugsgesetz jetzt gewisserma­
ßen in toto in die Erneuerungsbestrebungen 
einzubeziehen, ging ganz einfach nicht. Wir 
leben nun einmal in einer Zeit, in der die 

Gesetze sukzessive gemacht werden. Wir kön­
nen nicht warten, bis wir alle Pakete fertig 
haben, und sie dann mit einem Male in Kraft 
setzen. Das geht nicht. Das Strafvollzugs ge­
setz ist nicht ganz 20 Jahre alt, und es steht 
seit langem eine Reform bevor. Es gibt zahl­
reiche Vorarbeiten, die auch weit in die 
Wende von den siebziger zu den achtziger 
Jahren zurückreichen. Das ist ein festes 
Reformprogramm, und wir werden es sicher 
sehr bald in Angriff nehmen. 

Gegen Ende meiner Ausführungen möchte 
ich noch einmal das betonen, was auch von 
anderer Seite bereits betont worden ist: 

Nur zu einem geringen Teil ist das Straf­
rechtsänderungsgesetz eine kleine Kurskor­
rektur gegenüber der Strafrechtsreform. Zum 
ganz überwiegenden Teil ist es eine konse­
quente Weiterentwicklung der Gedanken, die 
1975 zum neuen Strafrecht geführt haben. 

Wir gehen jetzt einige Schritte weiter, so 
wie das bei Reformen vernünftigerweise 
getan wird. Man soll nicht zu viele Schritte 
auf einmal springen, weil man dann oft auch 
Reformen zurücknehmen muß. Wir entwik­
keIn das Gut der Strafrechtsreform 1975 wei­
ter! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Sie werden in Kürze ein bedeu­
tendes Gesetzeswerk verabschieden. Ich 
möchte mit der Feststellung schließen, daß 
alle, die daran irgendeinen Anteil hatten, 
stolz auf ihre Mitwirkung sein können. -
Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und FPÖ.) 13.50 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Fasslabend. 

13.50 

Abgeordneter Dr. Fasslabend (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Als dieser Gesetzentwurf vor 
einigen Tagen den Ausschu'ß passiert hat, gab 
es allgemein Lob. Und auch heute ist sehr viel 
in dieser Richtung angeklungen, es sind 
Worte gefallen, wie legistischer Höhepunkt, 
Hauptwerk dieser Gesetzgebungsperiode, 
Sternstunde des Parlamentarismus und der 
Konsensualdemokratie. 

Ich glaube, wir sollten uns gerade in einer 
derartigen Situation die Frage stellen: Was 
sind denn die Ursachen dafür gewesen? Was 
können wir als Parlamentarier daraus lernen? 
Denn die Justiz, das Strafrecht sind ja nicht 
irgendein Bereich, hier treffen ideologische 
Gegensätze und Meinungsunterschiede 
unmittelbar aufeinander. 
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Hier gibt es unterschiedliche ideologische 
Ansatzpunkte und unterschiedliche Men­
schenbilder und daher auch unterschiedliche 
Grundauffassungen. Hier geht es um Fragen 
der Gesellschaft und der Position des einzel­
nen im Rahmen dieser Gesellschaft, um die 
Fähigkeit des einzelnen zu einem rechtskon­
formen Verhalten, um die Fragelll von Deter­
minismus und Indeterminismus, also inwie­
weit Anlage und Umwelt oder der persönliche 
Wille ausschlaggebend sind. Und deshalb geht 
es auch um Grundfragen des Strafrechts, um 
das Wesen der Strafe - Vergeltung oder 
erzielter Zweck -, um das Ziel im Sinne von 
Spezial prävention oder Generalprävention 
und auch um das Strafmaß, entsprechend 
Schuld und Gefährlichkeit. 

Nach meiner persönlichen Einschätzung 
sind folgende wesentliche Faktoren aus­
schlaggebend gewesen: erstens die hohe fach­
liche Kompetenz, die dieser Unterausschuß 
aufgewiesen hat, die sich darin gezeigt hat, 
daß es zwar nur eine kleine Gruppe von Parla­
mentariern war, die aber alle mit der Materie 
befaßt und gut vorbereitet waren, und das in 
Verbindung mit einer Gruppe von Experten, 
die unmittelbar in die Gesetzwerdung mit ein­
bezogen worden sind. 

Wir sollten auch für andere Gesetzesmate­
rien davon lernen und davon ausgehen, daß 
wahrscheinlich nur in der verstärkten und 
unmittelbaren Kooperation mit den Experten 
größere Fortschritte zu erzielen sind. Die Aus­
schußarbeit sollte nicht so ablaufen, daß wir 
die Experten stundenlang referieren lassen 
und erst dann mit der parlamentarischen 
Debatte beginnen, sondern daß wir sie stän­
dig und unmittelbarer mit einbeziehen. 

Das zweite ist sicherlich der Wille zum Kon­
sens; ein Wille zum Konsens, der ganz stark 
zum Ausdruck gekommen ist und der wirklich 
alle Fraktionen umfaßt hat; ein Wille zum 
Konsens, der sich vor allem auch darauf bezo­
gen hat, daß etwas grundsätzlich Neues 
geschaffen wird, ohne aber das bisherige 
Gesetz aufzugeben. 

Wir könnten daraus lernen, daß es nicht so 
sehr darum geht, neue Gesetze in neuen For­
men zu beschließen, sondern daß es vielleicht 
besser, einfacher und leichter ist, an Beste­
hendes anzuknüpfen, denn dann wird wahr­
scheinlich die materielle Regelung viel mehr 
im Vordergrund stehen, und wir werden nicht 
schon beim Zielparagraphen darüber zu strei­
ten beginnen, ob dieses Gesetz so den Aus­
schuß passieren kann oder nicht. Ich glaube, 
das ist im Sinne eines leistungsfähigen Parla-

mentarismus wirklich von nicht unwesentli­
cher Bedeutung. 

Das dritte ist sicherlich die ausgeprägte 
Kooperationsbereitschaft gewesen, die Bereit­
schaft zur konstruktiven Kritik, die Bereit­
schaft, auch eigene Standpunkte zurückzu­
nehmen und bessere und zielführende Vor­
schläge der anderen anzunehmen, auch die 
Bereitschaft, Grenzen bei den anderen zu 
erkennen, dem anderen Zeit zum Überdenken 
seiner Position zu geben und dann aber Ent­
scheidungen herbeizuführen. 

Ich glaube, daß es ein ganz wesentlicher 
Moment war, den richtigen Zeitpunkt für die 
Entscheidungen zu erkennen und die Bera­
tungen zu einem Abschluß zu bringen. 

Insgesamt ein Höchstmaß an Kooperation, 
ein Höchstmaß an Konsens, der erzielt wer­
den konnte, und dort, wo es aus ideologischen 
Gründen keinen Konsens gab, ein Höchstmaß 
an politischem Kompromiß. Das ist mir inso­
fern wichtig, als gerade der politische Kom­
promiß immer wieder im Verdacht steht, 
etwas Negatives an sich zu haben, und abge­
wertet wird. 

Insgesamt als Summe aller Faktoren Aus­
druck eines Höchstmaßes an politischer Kul­
tur. Ich wähle gerade diesen Ausdruck, weil 
er in den letzten Tagen sehr stark im Mittel­
punkt der öffentlichen Diskussion gestanden 
ist. Ich nenne auch in diesem Zusammenhang 
den Namen unseres Fraktionsführers und 
Vorsitzenden des Justizausschusses, Dr. 
Michael Graff, weil ich ein Gegner davon bin, 
daß man pauschalierte Urteile abgibt, und 
weil ich auch Gegner einer einseitigen 
Schwarzweißmalerei nicht nur im sachlichen 
Bereich, sondern besonders auch im persönli­
chen Bereich bin. Er hat einen ganz wesentli­
chen Beitrag dazu geleistet, und ich möchte 
ihm im Namen unserer Fraktion wirklich 
recht, recht herzlich dafür danken. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Ein paar Worte zum Materiellen. Ich 
möchte mich dabei auf den Bereich der 
Umweltdelikte beschränken, und zwar des­
halb, weil es mir einerseits ein persönliches 
Anliegen ist und weil ich auf der anderen 
Seite mitten in der Wirtschaft stehe und 
daher auch ständig mit den Problemen kon­
frontiert werde. 

Es ist bei dieser Regelung nicht um eine 
Formallösung gegangen, sondern es ist wirk­
lich so, daß zum ersten Mal die Umwelt selbst 
- das heißt Wasser, Boden und Luft - ein 
geschütztes Rechtsgut darstellt, unabhängig 
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von der Gefährdung. Es ist das erste Mal, daß 
zu den Schutzobjekten Luft und Wasser auch 
der Boden dazugekommen ist; nach meiner 
Ansicht überhaupt der wichtigste Bereich, 
weil er ja nicht nur Träger des Lebens, ob 
Fauna oder Flora, ist, sondern auch Träger 
des Grundwassers und weil gerade er, wenn 
Schäden auftreten, am schwierigsten restitu­
ierbar ist. 

Zum ersten Mal gibt es auch Schutzbestim­
mungen gegen Lärm. - Sicherlich nicht 
unproblematisch, aber ein Problembereich, 
wo es eben schwere und nachhaltige Beein­
trächtigungen gibt. Zusätzlich ein weiterer 
Schutz des Tier- und Pflanzenbestandes, der 
sich erstmals auch auf Tiere bezieht, die nicht 
zu den Haustieren oder jagdbaren Tieren zäh­
len. 

Neu ist auch das Institut der tätigen Reue. 

Weil heute der Begriff der Verwaltungsak­
zessorietät des Umweltstrafrechts elmge 
Male bereits diskutiert wurde, möchte ich 
dazu ebenfalls einige Worte sagen. 

Jede andere Regelung wäre meiner Ansicht 
nach längerfristig gesehen nicht nur schlecht, 
sondern fast unmöglich gewesen, denn gerade 
bei den Umweltdelikten gibt es eine ständige, 
kontinuierliche Entwicklung. Ein Verhalten, 
das man jetzt noch als gut anerkennt, wird 
vielleicht in einigen Jahren als schädlich 
betrachtet werden. 

Wir alle haben noch vor wenigen Jahren 
Umweltsünden begangen, die wir heute nicht 
mehr bereit wären zu begehen, einfach weil 
wir einen höheren Wissensstand haben. 
Daher ist gerade der Begriff der Rechtssicher­
heit in diesem Bereich fast eine Conditio sine 
qua non. 

Ich möchte aber durchaus auch ein paar 
kritische Worte dazu sagen. Ich glaube nicht, 
daß die Verwaltungsakzessorietät eine Ein­
bahn im Sinne einer nur erhöhten Sicherheit 
und vielleicht möglicher Ausschließungs­
gründe ist, sondern ich glaube durchaus, daß. 
es ja nicht ganz ungefährlich ist, wenn man 
den längerfristigen Effekt betrachtet. Natür­
lich ist es so, daß ein positiver Impuls für die 
Weiterentwicklung des Rechtes im Verwal­
tungsbereich, sei es auf Bundesebene oder sei 
es auf Länderebene davon ausgehen kann. 

Auf der anderen Seite gibt es die Tendenz 
auf Beamtenebene, auf Nummer sicher zu 
gehen und in mögliche Genehmigungen, Vor­
schriften alles, was gut und teuer ist, hinein-

zupacken, sodaß wir möglicherweise damit 
die ganze Sache komplizierter gestalten wer­
den. Insgesamt, glaube ich, kann es aber kei­
nen Zweifel geben, daß die Rechtssicherheit 
in diesem Fall Vorrang hat. 

Sind alle Probleme mit dem heutigen Straf­
rechtsänderungsgesetzesbeschluß beseitigt? 
- Sicher nicht. Es gibt sehr viele wesentliche 
Bereiche, die noch bearbeitet werden müssen. 
Ich möchte vor allem aus dem Bereich des 
Strafprozeßrechtes einen Aspekt herausstrei­
chen, von dem ich glaube, daß er von besonde­
rer Bedeutung ist, weil wir dort ein ähnliches 
Phänomen vorfinden, wie es sich auch im 
gesamten politischen Bewußtsein abspielt. Es 
geht um eine Grundfrage, um ein Grundprin­
zip, nämlich um die Frage der Teilnahme des 
Volkes an der Rechtsprechung, es geht um 
Geschworene und Schöffen. Wir verzeichnen 
dort ein ähnliches Phänomen wie in der übri­
gen Politik auch, nämlich eine zunehmende 
Abstinenz, eine zunehme ne Unwilligkeit der 
Eingeladenen, daran teilzunehmen. 

Und ich glaube, genauso wie wir verpflich­
tet sind, uns im politischen Bereich Gedanken 
darüber zu machen, sind wir dies um so mehr 
auch in diesem juristischen Bereich. 

Es hat dies für mich auch eine weitere Kon­
sequenz. Ich glaube, wir sollten gerade dieses 
Gesetz auch als einen Impuls verstehen, um 
auch in anderen Bereichen zu Regelungen zu 
kommen, die die Einfachheit und Übersicht­
lichkeit der Normen sicherstellen oder besser 
gewährleisten als bisher. 

Wenn ich vorhin von den Umweltdelikten 
gesprochen habe, dann kann ich es deshalb 
sehr gut tun, weil ich fast tagtäglich miter­
lebe, wie selbst rechtskundige Mitarbeiter in 
einem Unternehmen kaum mehr in der Lage 
sind, die Fülle der Vorschriften zu überblik­
ken und auf Grundlage dieser zu handeln. Es 
ist dies ein Impuls, der sich auf materielle 
Regelungen, aber auch auf sehr viele formelle 
Angelegenheiten erstreckt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
damit schon zum Abschluß meiner Ausfüh­
rungen kommen und nur noch eine ganz 
kleine Kritik anbringen. Als der Ausschuß zu 
Ende war, hat es dort eine grundlegende 
Übereinstimmung gegeben. Es ist ein Gefühl 
aufgetreten, das geradezu spürbar war. Spür­
bar waren die Freude über das Geschaffene, 
die Freude über die Leistung, die Befriedi­
gung über diesen Höhepunkt des Parlamenta­
rismus. Mir tut es persönlich fast ein wenig 
weh, daß heute davon nichts zu verspüren ist, 
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sondern bereits gewisse Dissonanzen oder 
Gegensätze wieder in den Vordergrund tre­
ten. 

Daher möchte ich am Schluß meiner Aus­
führungen die Aufforderung und die Bitte an 
Sie richten: Versuchen wir, das Positive an 
diesem Gesetz, das Positive, das über die 
Strafrechtsänderung hinausgeht, den Kon­
sens, unsere höhere Leistungsfähigkeit im 
Parlament und auch die erhöhte Kompromiß­
bereitschaft und die erhöhte Kompromißfä­
higkeit in den Vordergrund zu stellen und für 
unsere zukünftige Arbeit, für unsere Arbeit in 
anderen Bereichen nutzbar zu machen. Ich 
glaube, es wäre uns allen damit gedient. (Bei­
fall bei der ÖVP und Beifall des Abg. Dr. Kel­
ler.) 14.06 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Preiß. 

14.06 

Abgeordneter Dr. Preiß (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Werte Damen und 
Herren des Hohen Hauses! Uns liegt heute, 
wie schon gesagt wurde, eine der umfang­
reichsten, aber auch wichtigsten Materien der 
laufenden Gesetzgebungsperiode vor. Über 
die Entstehungsgeschichte, über die Konsens­
bemühungen haben bereits meine Vorredner 
ausführlich berichtet. 

Ich möchte aus meiner Sicht noch einmal 
festhalten, daß sich das vorliegende Gesetzes­
werk nahtlos an die mit dem Namen Dr. Chri­
stian Broda auf immer verbundene Straf­
rechtsreform anschließt. Non solum schola 
sed etiam iustitia semper reformanda est!, 
könnte man ein gängiges lateinisches Zitat 
variieren. In den zwölf Jahren seit Inkrafttre­
ten der großen Strafrechtsreform hat sich 
unsere Gesellschaft so stark gewandelt, 
haben sich psychologische, soziologische und 
juridische Erkenntnisse eingestellt, die diesen 
neuerlichen Anpassungsschritt an veränderte 
Fakten bereits mehr als überfällig erscheinen 
lassen. 

Diesen unumgänglichen Schritt macht nun 
der Gesetzgeber, wobei er sich stets der 
Grundwerte, wie sie in unserer Verfassung, 
aber auch in der Menschenrechtskonvention 
festgeschrieben sind, bewußt sein muß. Wenn 
der Kollege Fasslabend davon gesprochen 
hat, daß es hier ideologische Gegensätze gibt, 
so mag er in mancher Beziehung durchaus 
recht haben, aber der Grundkonsens im Hin­
blick auf die Menschenrechtskonvention und 
im Hinblick auf diese Grundwerte unserer 

Demokratie hat Gott sei Dank immer wieder 
die Oberhand behalten. 

Wir dürfen uns auch sicherlich nicht in 
opportunistischer Weise Modeströmungen 
des Zeitgeistes aussetzen, wie die Versuchung 
ja in Form von Grünproblematik an uns her­
angetragen wurde. Der Vorschlag, den Kol­
lege Geyer gemacht hat, nämlich eine beglei­
tende Kontrolle durchzuführen, wird ja mehr 
oder minder bewußt sowieso praktiziert, und 
ich glaube auch, daß ein wesentlicher Punkt 
für die laufende Anpassung das Lernen am 
Erfolg sein wird müssen. 

In diesem Gesetzeswerk hat man mit 
Festigkeit und Augenmaß, so glaube ich, die 
Neugestaltung des Umweltstrafrechtes durch­
geführt, dessen Bedeutung ja uns allen durch 
die zivilisatorische Entwicklung vor Augen 
geführt wird und das auch durch die fort­
schreitende Bewußtseinsbildung der Österrei­
cher immer mehr akzeptiert wird. Ebenso fin­
den sich neu geschaffene Strafbestimmungen 
gegen die Beschädigung automationsgestützt 
erarbeiteter Daten und gegen betrügerischen 
Datenverarbeitungsmißbrauch; ein verbesser­
tes Instrumentarium gegen moderne Formen 
von Wirtschaftsverbrechen. Umweltdelikte 
und Computerkriminalität sind allerdings 
Erscheinungsformen der Asozialität, die etwa 
1975 bestenfalls in den Grauzonen des Straf­
rechtes geortet werden konnten. 

Es gäbe noch mehrere andere Beispiele 
anzuführen, aber es ist ja heute schon zu die­
sem Punkt einiges gesagt worden. Für meine 
Freunde und mich steht allerdings nicht nur 
die laufende Komplettierung des Par ag ra­
phennetzes im Mittelpunkt, um möglichst 
viele Delinquenten zu erwischen, sondern 
auch das Prinzip, für Menschen, die einmal 
gestrauchelt sind, die optimalen Chancen 
eines Zurückfindens in unsere Gesellschaft zu 
wahren. 

Alles, was eine Resozialisierung fördern 
kann, soll nicht schematisch und grob gene­
rell, sondern dem Einzelfall angemessen 
Anwendung finden können. 

Ich kann mir auch da Einzelheiten erspa­
ren, jedenfalls möchte ich festhalten, daß sehr 
viel Positives geschehen ist, wiewohl auf der 
anderen Seite, wie Herr Dr. Graff es ausge­
drückt hat, auch eine Steigerung der Strenge 
in jenen Fällen, wo sie angemessen ist, vorge­
nommen wurde, insbesondere gegen alle For­
men der Gewalt, seien sie auch unter dem 
Deckmantel familiärer Beziehungen oder in 
der Provokation durch Hetze gegen Minder-
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heiten schwerer greifbar. Ich glaube, daß da 
eine ausgewogene Maßnahmenkette eingelei­
tet wurde. 

Als gewählte Vertreter des österreischi­
sehen Volkes dürfen wir allerdings auch 
einige andere Aspekte des Rechtswesens 
nicht außer acht lassen. Rechtsprechung und 
Rechtspflege werden bei uns von einem 
großen, hochspezialisierten Apparat reprä­
sentiert, der insgesamt recht gut und weithin 
auch klaglos, soweit das halt geht, funktio­
niert. Er kann dies insbesondere deshalb, weil 
er eigene Sicherheits- und Kontrollmechanis­
men besitzt, die zumindest in den meisten der 
Fälle ein Maximum an Objektivität garantie­
ren. 

Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hin­
geben, daß das für viele Betroffene auch so 
objektiv spürbar ist. Für viele Betroffene, 
seien es nun Verdächtigte oder Geschädigte, 
für viele dieser Leute stellt sich unser Justiz­
apparat nur allzuoft als ein bürokratischer 
Moloch mit kafkaesken Zügen dar; sicherlich 
häufig zu Unrecht, manchmal leider auch 
nicht. Das heißt, wir haben noch eine bedeu­
tende Fülle von Aufgaben zu lösen durch eine 
innere Justizreform, bei der neben der stra­
fenden Nemesis im Sinne des demokratischen 
Rechtsstaates die helfende Hand des "Bür­
gers im Richtertalar" im Verhandlungssaal 
mitzuspielen hat. Ich weiß, daß das sehr häu­
fig geschieht, aber nach meinem Geschmack 
noch zu wenig. 

Deshalb begrüße ich, daß im Strafrechtsän­
derungsgesetz 1987 zusätzliche Maßnahmen 
zur Unterstützung der Wiedereingliederung 
beziehungsweise zur Vermeidung von uner­
wünschten Nach- und Spätwirkungen einer 
Verurteilung eingebaut sind. Dazu gehören 
die gesetzliche Regelung der freiwilligen 
Betreuung durch Bewährungshelfer sowie die 
vorläufige Bewährungshilfe, die schon wäh­
rend des Verfahrens insbesondere auch zur 
Haftvermeidung angeordnet werden kann. 

Jede innere Justizreform kann natürlich 
nur im Zusammenwirken mit den Betroffe­
nen, mit den beamteten Trägern des Rechts­
wesens, wirksam werden, und wir werden ja 
noch bei verschiedenen anderen Gesetzesvor­
lagen Gelegenheit genug haben, darüber zu 
diskutieren. 

Hohes Haus! Zuletzt möchte ich noch die 
Punkte anführen, über deren Aufnahme in 
das Gesetz ich mich persönlich besonders 
freue, weil sie, meiner Meinung nach, beste­
hende Schwachstellen sanieren können. So 

möchte ich es nicht verabsäumen, noch ein­
mal darauf hinzuweisen, daß künftig auch im 
Schöffen- und Geschworenenverfahren die 
Möglichkeit zur Überprüfung der Beweiswür­
digung durch Nichtigkeitsbeschwerden 
erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht 
wird. 

Bei aller Bejahung der Institution des Lai­
enrichters wird ein solches Rechtsmittel in 
manchen Fällen doch zu mehr Rechtssicher­
heit führen. Die Verbesserung der Rechtsstel­
lung des durch eine Straftat Geschädigten 
erfließt aus der nun gegebenen Verpflichtung 
der Behörden zur Belehrung des Geschädig­
ten über seine Rechte. Es erfolgt - das ist 
sehr wesentlich und wurde auch schon gesagt 
- ein Abbau im gegebenen Mißverhältnis in 
der Höhe der Strafdrohungen für Vermögens­
delikte auf der einen Seite und Gewaltdelikte 
auf der anderen. 

Auf die schärferen Strafbestimmungen 
gegen Kindesrnißhandlung, gegen vorsätzli­
che Körperverletzung wurde ja schon hinge­
wiesen. Die Möglichkeit, daß Delinquenten 
wegen wiederholtel' Eigentumsdelikte zusätz­
lich zur Strafe in die Anstalt für gefährliche 
Rückfallstäter eingewiesen werden, wird es 
nun nicht mehr geben, und ich glaube, bei 
aller Problematik dieser Institution, dort 
gehören wirklich nur unverbesserliche 
Gewalttäter hin. 

Werte Damen und Herren! Das vorliegende 
Gesetz stellt also eindeutig einen Fortschritt 
im Sinne des demokratischen Rechtsstaates 
dar, und desh,alb wird es auch mit überwälti­
gender Mehrheit angenommen werden. Es 
hätte mir auch gefallen, wenn es einstimmig 
hätte angenommen werden können. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 14.15 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Dillersberger. 

14.16 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn das Parlament heute erstmals nach der 
großen Strafrechts reform voml. Jänner 1975, 
vom bereits erwähnten Strafverfahrensände­
rungsgesetz 1982 abgesehen, also nach mehr 
als einem Jahrzehnt, eine umfassende Ände­
rung des Strafrechtes in unserer Republik 
beschließt, dann ist das ganz ohne jeden Zwei­
fel ein großer Tag und - ich kann mich da 
durchaus der Argumentation des Herrn Kolle­
gen Fasslabend anschließen - eine Stern­
stunde in verschiedener Hinsicht: eine Stern-
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stunde für dieses Parlament - ich werde ver­
suchen, das zu begründen -, eine Stern­
stunde für Herrn Bundesminister Dr. Foreg­
ger, sein Ministerium und alle, die da mitgear­
beitet haben, eine Sternstunde für seinen Vor­
gänger, meinen Parteifreund Harald Ofner, 
eine Sternstunde auch für die Freiheitliche 
Partei als federführende Kraft am Zustande­
kommen dieser Reform (Beifall bei der FPÖ) 
und schließlich eine Sternstunde für die Hu­
manisierung, für die Weiterentwicklung der 
Strafrechtspflege in unserer Republi~. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Gerade in der Zeit der großen Koalition, in 
der wir mit Regierungsvorlagen, wie wir das 
heute wieder und auch gestern erlebt haben, 
geradezu eingedeckt werden, erscheint es mir 
bemerkenswert, daß bei dieser Materie der 
Beweis dafür erbracht wurde, daß auch Initia­
tivanträge von Abgeordneten rasch verhan­
delt und zu einem Ergebnis gebracht werden 
können. 

Ich darf hier doch darauf hinweisen, daß es 
die Abgeordneten Dr. Ofner, Dr. Gugerbauer, 
Frau Dr. Partik-Pable und ich waren, die die­
sen Initiativantrag, der heute die Basis der 
Beschlußfassung ist, bereits in der ersten Sit­
zung des neugewählten Parlaments hier ein­
gebracht haben. (Heiterkeit.) Ich werde zu 
Ihrem Lächeln, Herr Kollege Dr. Keller, noch 
Stellung nehmen. - Ich glaube, das parla­
mentarische System funktioniert. Es ist mög­
lich, Anträge sachlich zu verhandeln, gemein­
sam zu behandeln und in wichtigen Fragen 
gemeinsame Entscheidungen zu treffen, 
wobei es mir, meine Damen und Herren, nicht 
darauf ankommt, wer die Initiative ergreift, 
wenn ich auch darauf hinweise, daß wir die 
Initiative ergriffen haben, sondern es kommt 
mir darauf an, daß etwas weitergeht, daß wir 
etwas gemeinsam weiterbringen. 

Ich würde es durchaus mit dem Kollegen 
Dr. Graff halten, der in der letzten Sitzung 
des Justizausschusses gesagt hat: Wenn wir 
- wovon er nicht ausgeht - in der gesamten 
Legislaturperiode nichts mehr zustande 
brächten außer dieser gesetzlichen Materie, 
dann wäre schon sehr, sehr viel geschehen. 
Ich bin überzeugt davon, daß dem so ist, und 
daß der Parlamentarismus in Österreich 
funktioniert, beweisen wir mit dieser Bera­
tung. 

Ich stehe nicht an, zu sagen, daß auch für 
Herrn Bundesminister Dr. Foregger dieser 
Tag ein großer Tag ist, weil er, nachdem unter 
dem Amtsvorgänger unseres freiheitlichen 
Justizministers Ofner bereits ein Gerippe 

einer Strafrechtsänderung erarbeitet worden 
war, sowohl unter Broda als auch unter Ofner 
diese Arbeit weiterführen konnte, somit die 
Hauptarbeit geleistet hat und er nun als Mini­
ster sozusagen die Krönung seiner Arbeit hier 
heute im Parlament erlebt. Ich finde - im 
Gegensatz zu meinem Vorredner -, daß es 
kein besonders großer Wertmutstropfen ist, 
daß die Grün-Alternativen bei dieser Reform 
nicht mitziehen. Auch da werde ich meine 
Meinung noch entsprechend begründen. (Bei­
fall bei der FPÖ) 

Meine Damen und Herren! Es ist aber auch 
ein großer Tag für unseren Freund Harald 
Ofner, und zwar deshalb, weil es sein Anlie­
gen war und weil er seine intensive Arbeit in 
der vergangenen Legislaturperiode hineinge­
legt hat, diese Reform weiterzubringen, zu 
beenden, weil die Verhandlungen, die geführt 
worden sind, am Ende der Legislaturperiode, 
die ja durch die Sozialistische Partei frühzei­
tig beendet worden ist, soweit abgeschlossen 
waren, daß man das Gesetz hätte beschließen 
können, weil er sehr viel von dem liberalen 
Gedankengut in den vorerst vom sozialisti­
schen Minister Broda erarbeiteten Entwurf 
einbringen konnte und weil es letztlich das 
Ende der sozial-liberalen Zusammenarbeit 
war, das seinen großen Erfolg in dieser Mate­
rie verhindert hat. Es ist deshalb ein großer 
Tag für Harald Ofner, weil er sehr eindrucks­
voll unter Beweis gestellt hat, daß unter frei­
heitlicher Federführung im Justizressort her­
vorragende Arbeit geleistet worden ist. (Bei­
fall bei der FPÖ.) 

Es ist aber auch - gestatten Sie mir das 
auch auszuführen - ein großer Tag für die 
Freiheitliche Partei; ein großer Tag für die 
Freiheitliche Partei deshalb, weil sehr viel 
von dem Gedankengut, das wir auf der Basis 
unserer Programmatik erarbeitet hatten, in 
diesen Entwurf hineinfließt. 

Ich denke hier insbesondere an das Korrup­
tions- und Wirtschaftsstrafrecht, wo wir ganz 
bestimmte Vorstellungen erarbeitet haben, 
die nun hier eingearbeitet werden konnten: 
Abschöpfung der Bereicherung als Neben­
strafe, Ausdehnung auf Auslandstaten, 
Geschenkannahme auch durch Machthaber 
wird strafbar, Bestechungsparagraphen. Ich 
glaube, daß hier sehr, sehr viel eingeflossen 
ist. 

Wir haben die Verschärfung der Bestrafung 
der Kindesmißhandlung untergebracht. Wir 
haben die Erleichterung der Wiedereingliede­
rung der Straftäter in die Gesellschaft unter­
gebracht. Wir haben die Verbesserung der 
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Rechtsstellung des Beschuldigten, sowohl 
während des Verfahrens, als auch im Straf­
vollzug, immer als unser besonderes Anliegen 
angesehen. Die teilbedingte Strafe ist bereits 
erwähnt worden, der Datenverarbeitungsmiß­
brauch, die Verbesserung der Rechtsstellung 
von Opfern von Sexualdelikten im Strafver­
fahren, die Bewährungshilfe und letztlich, 
und dazu werde ich dann noch einiges sagen, 
das Umweltstrafrecht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn heute die Österreichische Volkspartei 
und die Sozialistische Partei nach vereinbar­
ten und hervorragend verhandelten Änderun­
gen und Verbesserungen letztlich dem frei­
heitlichen Entwurf, dem Entwurf eines frei­
heitlichen Ministers, der hier heute zur 
Debatte steht, zustimmen, dann glaube ich, 
daß diese Zustimmung der beiden Koalitions­
parteien für uns ganz prinzipielle Bedeutung 
hat. Prinzipielle Bedeutung nämlich deshalb, 
weil wir in einer Zeit leben, in der nicht ganz 
ohne mediale Unterstützung der Eindruck 
erweckt werden soll, daß diese Freiheitliche 
Partei in dieser Ordnung des Parlaments und 
in diesem Staat irgendwo am Rande angesie­
delt ist. Herr Dr. Keller! Dieses Gesetz 
beweist das Gegenteil. Dieses Gesetz beweist, 
daß es nicht so ist, wie das von der Öster­
reichischen Volkspartei zu hören war, daß die 
Freiheitliche Partei eine unzuverlässige 
Bande und ein Brechmittel ist, und daß es 
auch nicht sein kann - denn sonst würden 
Sie das Gesetz ja nicht gemeinsam mit uns 
machen -, daß die Freiheitliche Partei eine 
nationalsozialistische Vorgängerorganisation 
- oder wie immer Sie sich ausgedrückt 
haben - ist. (Zwischenruf bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Das ist für uns 
eine ganz prinzipielle Frage deshalb, weil wir 
glauben, daß durch das, was derzeit von sei­
ten der ÖVP und SPÖ mit der Freiheitlichen 
Partei geschehen soll, der politische Grund­
konsens doch irgendwie in Frage gestellt 
wird. 

Ich möchte vor allem den Initiatoren der 
gerade auch von uns begrüßten Änderung des 
§ 117 des Strafgesetzbuches zu überlegen 
geben, ob man sich, wenn die Argumentation 
in Richtung einer politischen Partei so weiter­
geht, nicht auch überlegen muß, in den § 283 
des Strafgesetzbuches die politischen Par­
teien aufzunehmen. Ich hoffe, daß das nicht 
notwendig sein wird, daß wir letztlich doch 
wieder alle gemeinsam, vielleicht auf der 
Basis dieser gemeinsamen Beschlußfassung, 
zu jener politischen Kultur kommen, die Kol­
lege Fasslabend angesprochen hat. 

Es ist für uns ein weiteres Problem, vor 
dem wir stehen, daß immer wieder - gerade 
von der Österreichischen Volkspartei - die 
Behauptung in den Raum gestellt wird, daß 
die Freiheitliche Partei in der kleinen Koali­
tion nichts geleistet hat und daß vor allem all 
das, was jetzt an angeblich Negativem aufzu­
arbeiten ist, auf die Arbeit der Freiheitlichen 
Partei zurückzuführen ist. (Abg. Dr. K ö n i g: 
KolJege Dillersberger, eine kleine Korrektur! 
Nicht nichts geleistet, aber nichts erreicht!) 

Herr Kollege Dr. König! Gerade diese 
Gesetzesvorlage zeigt, daß die Freiheitliche 
Partei sehr, sehr viel erreicht hat, daß sie sehr 
viel weitergebracht hat. (Beifall bei der FPÖ.) 
Ich glaube, das können Sie nicht bestreiten. 
(Abg. Dr. K ö n i g: Geleistet! Jetzt haben wir 
es erreicht!) 

Im Sinne Ihres Zwischenrufes ist es doch 
für die Freiheitliche Partei bemerkenswert 
und ungeheuer wertvoll, den Nachweis dafür 
zu erbringen, daß dort, wo sie Verantwortung 
trägt, sie auch gute Arbeit leistet. Ich kann 
hier ja als Zeugen Herrn Bundesminister Dr. 
Foregger anrufen, der im Justizausschuß 
erklärt hat, daß er nicht ansteht, seinem Vor­
gänger Dr. Ofner recht herzlich zu danken, 
und das auch heute hier wieder getan hat. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es geht aber weiter, es geht tiefer. Ich glaube, 
daß die Vorstellungen, die die Freiheitliche 
Partei zum Strafrecht, zu einem doch funda­
mentalen Bereich unserer Gesellschaftsord­
nung, hier eingebracht hat, im wesentlichen 
die Zustimmung der Österreichischen Volks­
partei und der Sozialistischen Partei finden. 
Und daraus leite ich ab - seien Sie mir nicht 
böse; in der Situation, in die die Freiheitliche 
Partei gedrängt werden soll -, daß diese Par­
tei eine staatstragende Kraft ist und daß 
jeder, der das Gegenteil behauptet, den 
Beweis dafür in Anbetracht der Sacharbeit, 
die wir leisten, nicht erbringen kann. (Abg. 
Dr. G ra f f: Das sollten alle Landtagsabge­
ordneten mittragen!) 

Ich habe vorgehabt, Herr Kollege Dr. Graff 
- weil Sie mich gerade mit einem Zwischen­
ruf nicht stören, sondern mir etwas sagen 
wollen -, auch zu Ihnen einige Worte zu 
sagen, weil ich glaube, daß es sehr schwierig 
ist, in der heutigen Situation über Ihre Aussa­
gen, die Sie in der Vergangenheit getroffen 
haben und die insbesondere zu Ihrem Rück­
tritt geführt haben, ohne Kommentar hinweg­
zugehen. Ich möchte aber diese konsensuale 
Stimmung, die hier herrscht, durch eine 
Debatte über diese Äußerung nicht stören. 
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Ich möchte nur sagen, weil ich das nicht 
hinnehmen kann, daß ich nicht der Auffas­
sung des Kollegen Dr. Fasslabend bin, daß 
das, was Sie in der vergangenen Woche oder 
in den vergangenen Wochen gemacht haben, 
Ausdruck besonderer politischer Kultur war. 

Herr Dr. Keller sollte sich vielleicht überle­
gen, wenn er sich ausgrenzt beziehungsweise 
versucht, irgendwelche Gruppen, die hier im 
Parlament sitzen, auszugrenzen, daß er 
immerhin nicht den Nachweis dafür führen 
kann, daß gewisse Strömungen, die wir heute 
in unserer Gesellschaft in Österreich vorfin­
den, daß gewisse Dinge, die insbesondere mit 
dem Bundespräsidentenwahlkampf zu tun 
haben, von der Freiheitlichen Partei ausge­
hen. Das möchte ich hier schon feststellen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 
sollten versuchen, uns in unserer politischen 
Auseinandersetzung darauf zu besinnen, daß 
es doch letztlich zwischen der Öster­
reichischen Volkspartei, der Sozialistischen 
Partei und der Freiheitlichen Partei in sehr 
wesentlichen Sachfragen Übereinstimmung 
gibt und daß es eine ordentliche Auseinander­
setzung gibt, wenn wir keine Übereinstim­
mung haben. Das wollte ich hier darlegen. 
(Abg. Dr. G raff: Ich habe noch nie so viele 
kollektive Liebeserklärungen bekommen!) 
Danke vielmals. 

Meine Damen und Herren! An einem Detail 
kann ich nicht vorbeigehen, weil es für mich 
symptomatisch ist. Es ist heute von den Spre­
chern aller Parteien außerordentlich bedauert 
worden, daß wir keine Übereinstimmung mit 
den Grün-Alternativen in dieser Frage erzie­
len konnten. Man hat also hier Verbeugungen 
gemacht, die -ich nicht verstehe, insbesondere 
nicht verstehe in Anbetracht der Ausführun­
gen des Kollegen Geyer, hinsichtlich dessen 
von diesem Pult aus schamhaft verschwiegen 
worden ist, daß er es nicht einmal der Mühe 
Wert gefunden hat, zur letzten Sitzung des 
Justizausschusses zu kommen, und daß wir 
allein dagesessen sind. 

Er hat also sozusagen nicht bis zum letzten 
Blutstropfen um seine Vorstellungen 
gekämpft. Er konnte auch gar nicht kämpfen 
um seine Vorstellungen, weil er ja, den 
Beweis hat er von diesem Pult aus erbracht, 
im Bereich des Umweltstrafrechtes über­
haupt keine anderen Vorstellungen präsen­
tiert hat; im Bereich des Umweltstrafrechtes, 
das er meiner Meinung nach nur deshalb von 
diesem Pult aus madig gemacht hat, weil es 
eine Initiative der Freiheitlichen Partei war, 

unseres Justizausschußobmannes in der ver­
gangenen Legislaturperiode, des Herrn Mag. 
Kabas, dem ich von dieser Stelle aus recht 
herzlich danken möchte. Er hat bereits im 
Jahre 1983 begonnen, darauf hinzuweisen, 
daß die derzeitigen Paragraphen des Umwelt­
strafrechtes nicht ausreichen, daß es prak­
tisch totes Recht ist. Er hat sich überlegt, ob 
es nicht richtig wäre, die Umwelt als das 
geschützte Rechtgut in das Strafgesetz einzu­
führen. 

Das ist geschehen: Wir haben Wasser, Luft 
und Boden nunmehr geschützt. Wir haben 
den Schutz für Tiere und Pflanzen erweitert. 
Die vorsätzliche Lärmerregung ist in Zukunft 
strafbar. Und wir haben etwas hier unterge­
bracht, was ich für überhaupt das Entschei­
dende halte in der Auseinandersetzung mit 
Umwelttätern, das ist die Verwaltungsakzes­
sorietät. Wie wollen wir denn die Umwelttäter 
bestrafen können, wenn wir ihnen nicht vor­
her ganz genaue Richtlinien dafür geben, was 
sie tun können und was sie lassen müssen. 

Ich glaube auch, daß es richtig ist, daß wir 
im Bereich des Umweltschutzes die goldene 
Brücke der tätigen Reue in dieses Gesetz ein­
gefügt haben, und zwar deshalb, weil es ja 
immer noch das große Problem ist, daß der 
Unternehmer, dem etwas im Bereich der 
Umwelt passiert, das lieber vertuscht, als es 
bekanntzugeben, und dadurch unter Umstän­
den noch größere Schäden entstehen. 

Ich sehe also die grün-alternative Ableh­
nung dieses großen Gesetzeswerkes 
gegründet einerseits auf das Umweltstraf­
recht, ohne entsprechende Alternativen zu 
präsentieren, und andererseits gegründet auf 
den Strafvollzugsbereich - als eine reine 
Konstruktion an. Denn eines ist von nieman­
dem zu bestreiten: Die Umweltstrafrechtsän­
derung bringt sehr, sehr große Vorteile und 
bringt für den Strafrichter endlich die Mög­
lichkeit, eine strafbare Handlung im Bereich 
des Umweltschutzes auch tatsächlich zu ahn­
den, was ja bisher nicht möglich war. Darüber 
brauchen wir uns ja keine Gedanken zu 
machen. 

Ich begrüße auch den von Herrn Kollegen 
Dr. Graff eingebrachten Entschließungsan­
trag, den wir auch mitunterzeichnet haben, 
der sicherlich in die Richtung wirken wird, 
daß für das Inkrafttreten des neuen Umwelt­
strafrechtes bereits die entsprechenden Vor­
aussetzungen gegeben sind. Es wird an uns 
liegen, die Regierung und die Behörden ent­
sprechend heranzuziehen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Selbstverständlich möchte auch ich mich dem 
Dank derjenigen anschließen, die bereits vor 
mir gesprochen haben. Allen, die am Zustan­
dekommen dieses großen Gesetzeswerkes 
mitgewirkt haben, sei ein herzliches Danke­
schön gesagt. Wir Freiheitlichen - unser Ent­
schließungsantrag beziehungsweise Initiativ­
antrag steht ja zur Diskussion - freuen uns 
auf Ihre Zustimmung, wir sind dankbar für 
die gute Zusammenarbeit in den Ausschüs­
sen, und wir freuen uns, daß Sie durch eine -
mit Ausnahme der Grün-Alternativen - ein­
stimmige Beschlußfassung zu unserem 
Antrag, unserem Dr. Ofner und unserem 
Mag. Kabas und dem Herrn Bundesminister 
Dr. Foregger ein herzliches Dankeschön und 
ein Wort der Anerkennung sagen. (Beifall bei 
der FPÖ.) 14.34 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Gaigg. 

14.34 

Abgeordneter Dr. Gaigg (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Die 
Bedeutung dieser Gesetzesvorlage ist von 
meinen Vorrednern bereits, wie ich meine, in 
einem ausreichenden Maß unterstrichen wor­
den. Mit Dillersberger und seinen "Sternstun­
den" würde ich meinen, es handelt sich um 
einen Gesetzesantrag mit fünf Sternen. 

Es ist verständlich und begreiflich, daß Kol­
lege Dillersberger versucht, diesen Sternen­
kranz seinem Parteifreund Dr. Ofner umzu­
hängen. (Zwischenruf des Abg. Pro b s t.) Die 
Gewichtung, glaube ich, stimmt nicht ganz, 
aber angesichts der Situation, von der Sie, 
Herr Kollege Dillersberger, gesprochen 
haben, in der sich die Freiheitliche Partei 
befindet (Abg. Dr. Hai der: So gut wie ihr 
schau'n wir noch immer aus!), habe ich auch 
Verständnis dafür, daß Sie versuchen, anhand 
der sehr positiven Mitarbeit der Freiheitli­
chen Partei in diesem Ausschuß das konstruk­
tive Agieren der Freiheitlichen Partei unter 
Beweis zu stellen, weil Sie offenbar selbst das 
Gefühl haben, daß Sie in der letzten Zeit bei 
der Kritik ein bißchen überzogen haben dürf­
ten. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Angesichts der knappen Zeit, meine Damen 
und Herren, die zur Verfügung steht, möchte 
ich mich darauf beschränken, einen Schwer­
punkt des vorliegenden Strafrechtsände­
rungsgesetzes, nämlich den Ausbau der Straf­
bestimmungen und Sanktionen im Bereich 
des Korruptions- und Wirtschaftsstrafrechtes, 
näher zu beleuchten. (Anhaltende Zwischen­
rufe bei der FPÖ.) Der Antrag sieht in seinem 

Artikel 1 Ziffer 3 eine Abschöpfung der durch 
eine strafbare Handlung in größerem Ausmaß 
erzielten unrechtmäßigen Bereicherung als 
Nebenstrafe vor. (Unruhe.) Ich danke für die 
Begleitmusik. 

Durch die Einfügung eines § 20 a soll 
erreicht werden, daß der Täter, der sich durch 
eine kriminelle Handlung bereichert hat, zur 
Zahlung eines Geldbetrages im Ausmaß der 
Bereicherung verurteilt wird, wenn im Zeit­
punkt der Verurteilung durch das Gericht 
erster Instanz die Bereicherung entweder 
noch vorhanden ist oder durch den Täter ver­
braucht wurde. 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuß­
bericht enthält den zur Anwendbarkeit dieser 
Bestimmung notwendigen Hinweis, daß die 
Festlegung des Abschöpfungsbetrages keine 
eingehenden Ermittlungen und Berechnun­
gen voraussetzt, die zweifellos zu einer uner­
wünschten Verzögerung des Verfahrens füh­
ren würden und möglicherweise auch ohne 
konkretes Ergebnis bleiben müssen, sondern 
daß vielmehr nach dem Grundsatz einer 
gewichtmäßigen Entsprechung vorzugehen 
ist. 

Von wesentlicher Bedeutung ist dabei, daß 
die Bereicherung aus jeder Art strafbarer 
Handlung entstanden sein kann - wie etwa 
auch aus Bestechung - und nicht nur aus 
einer Straftat gegen fremdes Vermögen her­
rühren muß. 

Mit dieser zweifellos sinnvollen und not­
wendigen Ergänzung der geltenden Bestim­
mung des § 20 über den Verfall als Neben­
strafe soll vor allem die Tätergruppe der Wirt­
schaftskriminellen erfaßt werden, die es dar­
auf anlegen, durch kriminelles Handeln "groß 
ins Verdienen" zu kommen. In diesem Sinne 
hat sich der Justizausschuß nach einer sehr 
eingehenden Erörterung entschlossen, vorzu­
schlagen, daß als Voraussetzung für die 
Abschöpfung eine Untergrenze von einer Mil­
lion Schilling gezogen wird. 

Da es nicht Sinn einer Strafe sein kann, 
dem Bestraften die wirtschaftliche Existenz 
zu nehmen, ist weiterhin vorgesehen, von 
einer Abschöpfung Abstand zu nehmen, wenn 
die Zahlung den Verurteilten nach seinen per­
sönlichen Verhältnissen und seiner wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit sowie unter 
Berücksichtigung der ihm sonst aus der Ver­
urteilung erwachsenden nachteiligen Folgen 
unbillig hart treffen würde. 

Es ist ferner, das wurde schon erwähnt, 
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auch ein Durchgriff auf den Eigentümer eines 
Unternehmens vorgesehen, das durch eine 
strafbare Handlung eines leitenden Angestell­
ten unrechtmäßig bereichert wurde, soweit 
der Unternehmer zur Begehung der kriminel­
len Tat durch auffallende Sorglosigkeit beige­
tragen hat. Im übrigen gelten dieselben Vor­
aussetzungen für die Abschöpfung, wie sie bei 
dem in Anspruch genommenen Täter Anwen­
dung finden. 

Eine Gesetzeslücke soll durch die in Artikel 
1 Ziffer 13 vorgesehene Ausdehnung der Gel­
tung der österreichischen Strafgesetze auf im 
Ausland begangene Beteiligung und Hehlerei 
in bezug auf eine im Ausland begangene Tat 
geschlossen werden. Wie erinnerlich, ist die 
Strafbestimmung gegen Hehlerei aus Anlaß 
eines aufsehenerregenden Korruptionsfalles 
durch das 2. Antikorruptionsgesetz auf den 
Fall erstreckt worden, daß Verhehlungshand­
lungen wissentlich in bezug auf einen Vermö­
gensbestandteil begangen werden, in dem 
sich der Wert eines durch die Begehung einer 
mit Strafen bedrohten Handlung erlangten 
oder für ihre Begehung empfangenen Geldbe­
trages oder einer solchen Forderung verkör­
pert. 

Da diese Art von Hehlerei in anderen Staa­
ten nicht strafbar ist, kann derzeit die unter 
Strafe gestellte Tat im Ausland wegen des 
Grundsatzes des Erfordernisses der Strafbar­
keit der Tat am Tatort im Inland nicht ver­
folgt werden. Um dies sicherzustellen, muß 
daher die Hehlerei unter jene strafbaren 
Handlungen aufgenommen werden, die ohne 
Rücksicht auf die Gesetze des Tatortes 
bestraft werden. 

Von Bedeutung für die Wirtschaft ist in die­
sem Zusammenhang auch, daß die im § 64 
Abs. 1 Ziffer 1 StGB aufgezählten Taten, die 
unabhängig-von der Strafbarkeit am Tatort zu 
bestrafen sind, um die Auskundschaftung 
eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses 
zugunsten des Auslandes ergänzt wird. Es 
braucht wohl nicht im einzelnen ausgeführt 
werden, daß in der Vergangenheit der öster­
reichischen Volkswirtschaft und einzelnen 
Wirtschaftsbetrieben durch derartige Strafta­
ten, ungesühnt und ohne Risiko für den Täter, 
erhebliche Schäden zugefügt wurden. Das 
Strafbedürfnis für derartige kriminelle Hand­
lungen ist daher offensichtlich. 

Meine Damen und Herren! Den Erforder­
nissen der Praxis entspricht eine vorgesehene 
Verschärfung der Strafbestimmungen gegen 
Mißbrauch der Amtsgewalt und Geschenkan­
nahme durch Beamte und leitende Ange-

stellte für den Fall eines 500 000 S überstei­
genden Schadens beziehungsweise eines 
25000 S erreichenden Vermögensvorteiles. 

Während als Untreue normierte strafbare 
Handlungen bei der Schadenssumme von 
künftig mehr als 500000 S mit Freiheitsstra­
fen von ein bis zehn Jahren bedroht sind, 
stünde ohne eine entsprechende Neuregelung 
für gleichwertige Handlungen eines Beamten, 
die als Mißbrauch der Amtsgewalt zu beurtei­
len sind, lediglich der niedrigere der beiden 
Strafrahmen des § 302, nämlich eine Frei­
heitsstrafe bis zu fünf Jahren zur Verfügung. 
Diese vom Unrechtsgehalt nicht vertretbare 
Differenzierung soll beseitigt werden. 

Eine weitere Gesetzeslücke wird schließlich 
durch Artikel 1 Ziffer 34 mit einer Ergänzung 
des § 306 StGB insoweit geschlossen,. als in 
Zukunft die Bestechung eines sogenannten 
Konsulenten - der Begriff ist ziemlich 
schwammig - miterfaßt sein soll. 

Die ursprünglich im Initiativantrag vorge­
sehene Möglichkeit der Strafaufhebung durch 
tätige Reue wurde allerdings aus der Überle­
gung heraus nicht in den Entwurf aufgenom­
men, weil eine solche Bestimmung als Auffor­
derung zur Denunziation mißverstanden wer­
den könnte und im übrigen auch gesetzes­
technisch sehr schwer in den Griff zu bekom­
men gewesen wäre. 

Von weitreichender Bedeutung - es ist 
bereits von meinen Vorrednern darauf hinge­
wiesen worden - sind ohne Zweifel die im 
Entwurf vorgesehenen Bestimmungen über 
das Computerstrafrecht. Menschlicher Erfin­
dungsreichtum ist groß. Leider nicht nur im 
positiven Sinn bezüglich der Weiterentwick­
lung der Computertechnik, sondern auch im 
negativen Sinn bezüglich des Mißbrauchs von 
Computern und der Computertechnik. 

Über die Bedeutung der Computertechnik 
in der Wirtschaft brauche ich mich hier wohl 
nicht zu verbreiten. Sie erfordert jedenfalls 
strafrechtliche Normen, die kriminelle Machi­
nationen und Manipulationen jeder Art 
soweit als möglich hintanhalten. Das soge­
nannte Computerstrafrecht im Artikel I, Zif­
fer 20, 23, 25 und 26, mit den in das Strafge­
setz einzufügenden Bestimmungen stellt den 
Versuch dar, entsprechende Tatbestände zu 
entwickeln, die in Ergänzung zu den Sonder­
schutzbestimmungen des Datenschutzgeset­
zes, die den Schutz personenbezogener Daten 
beinhalten, kriminelle Manipulationen straf­
rechtlich verfolgbar machen und ist somit 
eine unumgängliche Notwendigkeit. 
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Dem Unrechts- und Schuldgehalt nach ent­
sprechen derartige Straftaten - auch was 
ihre Gefährlichkeit betrifft - Betrugs- und 
Untreue handlungen. Es ist daher verständlich 
und richtig, daß sich die Sanktionen im Rah­
men jener halten, die für diese Straftaten vor­
gesehen sind. 

Es besteht, meine Damen und Herren, die 
begründete Hoffnung, daß die von mir näher 
erläuternden Änderungen beziehungsweise 
Ergänzungen des materiellen Strafrechtes 
vorbeugend zu einer Abnahme der Wirt­
schaftskriminalität führen und jedenfalls 
bewirken, daß entsprechende Straftaten straf­
rechtlich verfolgt werden können. 

Den bereits von meinen Vorrednern ausge­
sprochenen Dank an alle diejenigen, die am 
Zustandekommen dieser Vorlage beteiligt 
waren, die dafür maßgeblich verantwortlich 
waren, daß in einem ausgesprochen positiven 
Klima im Unterausschuß darüber verhandelt 
werden konnte, darf ich mich anschließen, im 
besonderen auch dem Dank an den Herrn 
Bundesminister Dr. Foregger. - Ich danke. 
(Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 14.45 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Keller. 

14.45 

Abgeordneter Dr. Keller (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren! Ich möchte, um 
Wiederholungen zu vermeiden, nur einige 
Bemerkungen machen. Das Strafrechtsände­
rungsgesetz, das heute zur Beschlußfassung 
steht, ist erstens ein deutliches Lebenszei­
chen des Andauerns der österreichischen 
Rechtsreform-Tradition. 

Es ist zweitens ein gutes Beispiel für die 
Kontinuität der Rechtsreformen über die 
unterschiedlichsten Regierungsformen 
SPÖ-Alleinregierung, SPÖ-FPÖ-Koalition, 
SPÖ-ÖVP-Koalition - hinweg. 

Es ist drittens eine Leistung des Parla­
ments, da nicht nur durch den Initiativantrag 
der Abgeordneten Ofner und Genossen, son­
dern auch in den Beratungen des Ausschus­
ses wesentliche Änderungen und auch wich­
tige Ergänzungen der Materie erfolgten. 

Es ist viertens ein Fortwirken und eine 
Bestätigung des unermüdlichen Motors öster­
reichischer Rechtsreformen in der Zweiten 
Republik, Christian Broda. 

Das Strafrechtsänderungsgesetz ist nicht 

eine Änderung, sondern eine Bestätigung und 
eine Fortentwicklung Brodascher Rechtsre­
form-Tradition. Christi an Broda hat einmal 
gemeint - ich darf zitieren -: "Grundsatz­
entscheidungen im Strafrecht sind Grund­
satzentscheidungen der Gesellschaft. Objekt 
der Entscheidungen im Strafrecht sind die 
schwächsten Glieder der menschlichen 
Gesellschaft. So stehen die Gesetzesentschei­
dungen im Strafrecht stellvertretend für die 
Grundsatzentscheidungen der Gesellschaft, 
nämlich für jene Grundsatzentscheidungen, 
wie die Gesellschaft mit ihren schwächsten 
Mitgliedern verfährt." 

In diesem Sinn hat Christian Broda immer 
die Übereinstimmung dem bloßen Überstim­
men vorgezogen und gemeint: Es soll kein 
Strafrecht der 51 Prozent gegen 49 Prozent 
geben. Ein politischer Konsens hat außerdem 
den unschätzbaren Vorteil, daß mit größerer 
Zuversicht erwartet werden kann, daß der 
einvernehmliche Wille des Gesetzgebers auch 
in der Praxis der unabhängigen Gerichte in 
die Wirklichkeit umgesetzt werden kann. 

Ich möchte in dem Zusammenhang doch 
vermerken - ich habe das in sehr vielen 
Debatten über Justizreformen erlebt -, daß 
ich es bedauerlich finde, daß die Vertreter der 
Richterschaft und der Staatsanwälte, die 
Standesvertreter , hier im Hohen Haus bei die­
ser Debatte durch Abwesenheit glänzen, da 
sie offenkundig an dieser Materie weniger 
brennend interessiert sind als an der Existenz 
eines Werbekostenpauschales. Ich möchte 
daher besonders hervorstreichen, daß der 
Präsident des Obersten Gerichtshofes in 
Ruhe, Dr. Franz Pallin, und der Generalpro­
kurator, Dr. Otto Müller, hier im Parlament 
anwesend sind, um die Debatte zu verfolgen. 

Konsens in einer Gesetzesmaterie bedeutet 
auch wechselseitiges Nachgeben bei der 
Schaffung des gemeinsamen Werkes. Kon­
sensfähigkeit ist in diesem Sinne aber auch 
ein Zeichen politischer Reife. Einmal mehr 
haben die Sozialistische Partei, die Öster­
reichische Volkspartei und die Freiheitliche 
Partei diese Reife bewiesen. 

Die Freiheitliche Partei - Kollege Dillers­
berger, ich stehe nicht an, das zu sagen - hat 
hier einer Sachentscheidung den Vorrang ein­
geräumt vor bloßer politischer Opposition. 
Dies ist sicherlich - auch das möchte ich hier 
deponieren - in erster Linie ein Verdienst 
des Abgeordneten Dr. Harald Ofner. Beim 
derzeitigen Obmann der Freiheitlichen Partei 
bezweifle ich nämlich die Fähigkeit, den 
Sachkonsens über politische Opportunität zu 
stellen. 
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Es tut mir leid - ich muß das auch hier 
sagen -, daß die Grunen es bislang verab­
säumt haben, diesen Beweis politischer Reife 
in der Demokratie zu erbringen. Kollege 
Geyer hat verschiedene Gründe angeführt. 
Ich möchte dazu sagen: Auch ich wünsche mir 
ein besseres Strafvollzugs recht, und auch ich 
bin seiner Meinung, daß das Strafvollzugs­
recht verbesserungsfähig ist. 

Zum Umweltstrafrecht bin ich nicht der 
Meinung des Kollegen Geyer, aber es muß 
doch erkannt werden, daß das Umwelts traf­
recht, das wir hier schaffen, ein Schritt in 
eine bessere Umweltstrafgerichtsbarkeit ist. 

Es muß auch hier gesagt werden, daß 
sicherlich Strafrechtsbestimmungen allein 
nicht in der Lage sein werden, einen Umwelt­
fortschritt zu erzielen. 

Aber es ist nicht gerechtfertigt, wenn man 
nicht alles in einer politischen Auseinander­
setzung und Diskussion erreicht, deswegen 
das Ganze, das dennoch als Fortschritt 
erkannt werden muß - Kollege Geyer hat die 
sachliche Voraussetzung, das zu erkennen -, 
abzulehnen. 

Ich möchte daher nochmals hier von dieser 
Stelle aus die Grun-Fraktion herzlich einla­
den, sich es vielleicht doch noch zu überlegen 
und diesem Gesetzentwurf die Zustimmung 
zu erteilen, um eine einstimmige Verabschie­
dung dieser Materie zu ermöglichen. 

Zur Erklärung, warum ich meinte, daß die­
ser heutige Tag eine Fortsetzung der Grund­
sätze der großen Strafrechtsreform ist, einige 
Anmerkungen: 

Einer der wesentlichsten Grundsätze der 
großen Strafrechtsreform war die Zurück­
drängung der Freiheitsstrafe insgesamt und 
insbesondere auch der kurzfristigen Frei­
heitsstrafe. Wir waren da einvernehmlich der 
Meinung, daß die Freiheitsstrafe oft mehr 
schadet als nützt, und sich der Vollzug der 
Freiheitsstrafe im Strafvollzug als sehr häufig 
ungeeignetes Instrument der Resozialisie­
rung oder der Sozialisierung überhaupt 
erweist. 

Zweitens wissen wir, daß die }i'reiheitsstra­
fen und das Ausmaß der Freiheitsstrafen, 
sowohl was die Dauer wie auch was die Häu­
figkeit betrifft, Österreich zum Schlußlicht 
der europäischen Staaten gemacht hat. 

Der gesetzgeberische Wille der Zuruckdrän­
gung der Freiheitsstrafe wird offensichtlich 

von den Gerichten in Österreich nicht adä­
quat vollzogen, und das West-Ost-Gefälle, das 
wir hinsichtlich des Ausmaßes der Freiheits­
strafe, der Freiheitsstrafe anstelle der Geld­
strafe, der unbedingten Freiheitsstrafe 
anstelle der bedingten Freiheitsstrafe haben, 
ist ein Beweis dafür; und es wird hier die wei­
tere Entwicklung genau zu beobachten sein. 
Wenn dieser Zustand der Ungleichheit in 
Österreich nicht zu beseitigen ist, werden wir 
uns doch gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Vereinheitlichung der Strafenpraxis in Öster­
reich überlegen müssen. 

Zurückdrängung der Freiheitsstrafe durch 
folgende Maßnahmen: Erstens: Teilbedingte 
Freiheitsstrafen in der Erwartung - und ich 
möchte das ausdrücklich hier deponieren, und 
das ist konsensuale Meinung aller Abgeordne­
ten dieses Hauses -, daß die teilunbedingte 
Freiheitsstrafe anstelle einer unbedingten 
Freiheitsstrafe tritt, daß es also zur Möglich­
keit kommt, an die Stelle einer gänzlich unbe­
dingten Freiheitsstrafe eine nur zum Teil 
unbedingte Freiheitsstrafe treten zu lassen. 

Ich bin da der Meinung, daß das Bundesmi­
nisterium für Justiz die Erwartung des 
Gesetzgebers einer beobachtenden Überprü­
fung unterziehen sollte, ob nicht - was 
unsere gemeinsame Sorge ist - der umge­
kehrte Effekt eintritt, daß an die Stelle bisher 
bedingter Freiheitsstrafen teilweise unbe­
dingte Freiheitsstrafen treten. Sollte das näm­
lich eintreten, und hier mache ich sozusagen 
einen gesetzgeberischen Vorbehalt, dann wür­
den wir diese Regelung im Lichte einer solch 
negativen Erfahrung, die wir alle nicht erwar­
ten, neu überdenken müssen. 

Zweitens: Zurückdrängung der Freiheits­
strafe durch Kombination von Geld- und Frei­
heitsstrafen, Zuruckdrängung der Freiheits­
strafe durch den Ausbau der bedingten Ent­
lassung. 

Drittens: Zurückdrängung des Strafrechtes 
überhaupt. Das Strafrecht, und das ist auch 
die Meinung dieses Hohen Hauses, ist kein 
Moral- und Sittencodex. Nicht alles, was ohne 
Strafdrohung bleibt, ist deswegen sittlich ein­
wandfrei oder gar gesellschaftlich erwünscht, 
nicht alles, was ohne Strafverfolgung bleibt, 
ist gesellschaftlich damit gebilligt. 

Strafrecht und Straf justiz müssen schwer­
wiegendem sozialschädlichem Verhalten vor­
behalten bleiben. Daher ist zu begrüßen: 

der Ausbau der Verfahrenseinstellung nach 
§ 42 Strafgesetzbuch, 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 57 von 160

www.parlament.gv.at



4302 Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 

Dr. Keller 

die teilweise Entkriminalisierung der Täu­
schung, 

die Zurückdrängung erhöhter Strafsanktio­
nen bei Eigentumsdelikten, bei minderschwe­
rem Raub, bei Diebstahlstatbeständen, 

auch die Anhebung der Wertgrenzen beim 
Maßnahmenvollzug nach § 23 Strafgesetzbuch 
und bei Berücksichtigung der Schadensgut­
machung. 

Ich stehe nicht an, hier in Richtung des Kol­
legen Graff zu deponieren, daß die Zurück­
nahme des Maßnahmenvollzuges aus 
§ 23 Strafgesetzbuch eine Korrektur Broda­
scher Reform darstellt. Die Euphorie, die 
damals bei der Schaffung des Maßnahmen­
vollzuges geherrscht hat, hat der Erprobung 
in der Praxis nicht standgehalten, insgesamt 
nicht standgehalten und in besonderer Weise 
nicht bei der Institution des § 23 Strafgesetz­
buch. 

Wir schaffen mit diesem Strafrechtsände­
rungsgesetz neue Reaktionen auf neue For­
men der Kriminalität. Das betrifft besondere 
Formen der Wirtschaftskriminalität, das 
betrifft Computerkriminalität, das betrifft die 
Umweltkriminalität. 

Wir schaffen einen großen Schritt mit die­
ser Strafrechtsreform in Richtung Waffen­
gleichheit beziehungsweise Stärkung der Ver­
teidigerrechte. 

Ich möchte beginnen mit der wirklich prak­
tischen Bedeutung - die nur jemand beurtei­
len kann, der in der Praxis steht oder in der 
Praxis gestanden ist -, daß jetzt der Vortrag 
der Anklage an die Stelle der Verlesung der 
Anklageschrift tritt. Es ist nämlich nicht so in 
der Praxis, daß diese Anklageschrift in erster 
Linie vom Schriftführer verlesen wird, sie 
wird in den meisten Fällen vom Vorsitzenden 
beziehungsweise vom Einzelrichter verlesen, 
sodaß am Beginn der Verhandlung bereits die 
Identifikation des entscheidenden Richters 
mit der Anklage steht, was ihm überhaupt 
nicht zusteht. Er ist nicht der Unparteiische, 
der zwischen den Parteien, Ankläger und Ver­
teidiger, steht, sondern er identifiziert sich 
mit der Anklage. 

Außerdem kommt derzeit überhaupt nicht 
der Angeklagte oder sein Verteidiger zu Wort, 
sondern es beginnt die Vernehmung des 
Angeklagten mit der Frage, ob er sich im 
Sinne der Anklage schuldig bekennt. 

Wenn dann nach einem etwaigen Nein des 

Angeklagten die Formulierung des Verhand­
lungsrichters kommt: Lügen sie nicht!, dann 
ist eine Eingangssituation für die Verhand­
lung geschaffen, die nicht als faires Verfahren 
gewertet werden kann. 

Wenn daher die Anklage vertreten wird 
vom Ankläger und dieser Vertretung der 
Anklage als nächstes eine Erwiderung des 
Verteidigers folgt, dann ist eine Prozeßein­
gangs situation geschaffen, die sicherlich die 
Wertung mehr Objektivität, mehr Waffen­
gleichheit, mehr Fairneß im Strafverfahren 
verdient. 

Als wesentlichen Punkt, und das ist mehr­
mals gesagt worden, empfinde ich - das war 
ein Verdienst der Ausschußberatungen -, 
daß unter Beibehaltung der Laiengerichtsbar­
keit im Schöffen- beziehungsweise Geschwo­
renenverfahren die Überprüfbarkeit der 
Beweiswürdigung im Rechtsmittelverfahren 
geschaffen wurde. Das ist ein großer Schritt 
in Richtung Rechtssicherheit, das ist ein 
großer Schritt in Richtung mehr Gerechtig­
keit, und es ist ein wirklich großer Schritt, der 
hier diesem Gesetz gelungen ist. 

Ich erwähne noch den Schutz der persönli­
chen Aussprache des Verhafteten mit seinem 
Verteidiger, was ebenfalls ein Selbstverständ­
nis sein sollte und in anderen westlichen 
Rechtsordnungen eine Selbstverständlichkeit 
ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach der heutigen Beschlußfassung des 
Nationalrates wird und soll es keine Atem­
pause in der Rechtsreform geben. Das 
Jugendgerichtsgesetz wird von der Praxis 
dringend erwartet. 

Ich bin zuversichtlich, daß wir die Tradition 
der österreichischen Rechtsreform fortsetzen 
können im Dienste der Rechtspflege, im Dien­
ste der Verbesserung von Rechtsschutz und 
Rechtssicherheit. 

Wir bekennen uns einerseits zur Verant­
wortung der Gesellschaft für ihr einzelnes 
Mitglied, andererseits aber zur individuellen 
Freiheitssphäre des Menschen. Beiden 
Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, ist für 
die Rechtsreform in Österreich eine dauernde 
Aufgabe und Herausforderung. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 15.00 

Präsident (den Vorsitz übernehmend): Als 
nächster Redner zu Wort gemeldet ist der 
Herr Abgeordnete Ing. Murer. Ich erteile es 
ihm. (Abg. S t ein bau er: Ein "großer" 
Strafrechtler!) 
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15.00 

Abgeordneter Ing.Murer (FPÖ): Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Hohes 
Haus! Sehr verehrter Herr Präsident! Ich 
glaube, man kann das Umweltstrafrecht auch 
aus der Sicht der Praxis ein bisserl darstellen 
(Abg. S tei nb au er: Ah, du kennst es von 
der anderen Seite!), denn wenn man Umwelt­
schützer ist, sollte man auch wissen, daß es 
große Auswirkungen gibt, die vor allem 
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen betreffen, 
Herr Kollege Steinbauer. Ich hoffe, daß du 
auf jeden Fall weißt, worum es geht. 

Auf jeden Fall, bis zum Inkrafttreten des 
neuen Umweltstrafrechtes - es handelt sich 
dabei um die neuen §§ 180 bis 183 des Strafge­
setzbuches - kann ein sogenannter Umwelt­
straftäter nur dann bestraft werden, wenn er 
die Umwelt, das heißt unsere Gewässer, die 
Luft, so stark verunreinigt, daß dadurch eine 
Gefahr für Menschen und Tiere entsteht. 
Wird niemand gefährdet, kann niemand 
bestraft werden; so sieht zumindest zurzeit 
die Rechtssituation aus. 

Herr Mag. Kabas, der ehemalige freiheitli­
che Vorsitzende des Justizausschusses, 
brachte dann zum ursprünglichen Entwurf 
des Strafrechtsänderungsgesetzes in die Dis­
kussion auch die Idee ein, die Umwelt als ein 
eigenes, strafrechtlich schützenswertes 
Rechtsgut in das Strafgesetzbuch aufzuneh­
men. Zusätzlich zum Boden und zu den 
Gewässern sollte endlich auch noch die reine 
Luft unter den Schutz des Strafrechtes 
gestellt werden. Weiters sollte auch die Erre­
gung von starkem Lärm unter gewissen 
Umständen strafbar gemacht werden. Diese 
Ideen unseres Kollegen, des damaligen Abge­
ordneten Mag. Kabas, griff der Justizaus­
schuß auf und ließ sie in den Entwurf dieses 
Gesetzes einfließen. 

Es sei hiemit von dieser Stelle aus herzlich 
gedankt vor allem unserem Justizminister 
Ofner und dem ehemaligen Abgeordneten 
Mag. Kabas für ihre konstruktiven Vor­
schläge und dem Justizausschuß für das 
rasche Aufgreifen all dieser Vorschläge. 

Meine Damen und Herren! Wie Sie sehen, 
gibt es hier doch sehr wichtige Änderungen. 
Die Umwelt selbst in ihren Erscheinungsfor­
men als Gewässer, Luft und Boden soll zum 
geschützten Rechtsgut erklärt werden. (Bei­
fall des Abg. Dkfm. Bauer.) Der Schutz von 
Tieren und des Pflanzenbestandes soll dem­
nach erweitert werden, und auch die vorsätzli­
che Erzeugung von Lärm soll unter bestimm-

ten Umständen mit gerichtlicher Strafe 
bedroht werden können. 

Daß im neuen Umweltstrafrecht der 
Zusammenhang mit Verwaltungsvorschrif­
ten, mit Bescheiden oder Verordnungen, her­
gestellt wurde, war deshalb notwendig, da 
eine Verurteilung eines Umweltstraftäters 
ohne Verstoß gegen objektive Tatbestands­
merkmale doch zu weit gehen würde und es 
nur so dem Richter möglich ist, einen Verstoß 
gegen die Gesetze objektiv zu beurteilen. 

Was heißt das? Das heißt, daß jemand 
wegen Umweltverschmutzung nur dann ver­
urteilt werden kann, wenn er die Umwelt über 
ein Maß hinaus, das vorher durch Bescheide, 
Verordnungen oder Gesetze festgelegt wurde, 
stark belastet. 

Konsequenterweise war es auch notwendig, 
völlig neu einzuführen, daß sich ein Umwelt­
täter , der eine strafbare Handlung gegen die 
Umwelt begeht, nicht mit der Unkenntnis der 
einschlägigen Rechtsvorschriften oder sonsti­
gen Anordnungen der Behörden entschuldi­
gen kann, wenn er sich mit den einschlägigen 
Vorschriften hätte bekannt machen müssen. 

Der Umweltstraftäter ist aber nicht unter 
allen Umständen zu bestrafen. Auch das sieht 
dieses Gesetz vor. Ihm steht das Instrument 
der tätigen Reue nach wie vor zu. Das heißt, 
der Täter soll die ihm drohende Bestrafung 
dadurch abwenden können, daß er die durch 
ihn verursachte Verunreinigung freiwillig 
beseitigt, solange die Behörde von seinem 
Verschulden noch nichts erfahren hat oder 
solange es noch nicht zur Schädigung eines 
Menschen oder eines Tieres oder eines 
gesamten Pflanzenbestandes gekommen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist doch sehr zu hoffen, daß nun, nachdem 
die Umwelt ein geschütztes Rechtsgut gewor­
den ist, unsere Tiere und der Pflanzenbestand 
in Zukunft wesentlich weniger gefährdet sind 
oder gar nicht vernichtet werden, als das bis­
her der Fall war. 

Unter Tier- und Pflanzenbestand versteht 
dieses Gesetz, das wir heute beschließen, jene 
von der Natur vorgegebene und für das ökolo­
gische Gleichgewicht erforderliche Vielzahl 
gleichartiger oder zusammengehörender 
Tiere oder Pflanzen, die in einem größeren 
Gebiet vorkommen. Maßgeblich ist eine 
gewisse ökologische Relevanz für die Fauna 
und für die Flora oder für beides. 

Von einem Tierbestand im Sinne dieser 
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Bestimmung wird beispielsweise auch dann 
gesprochen werden können, wenn das Wild, 
die Vögel, die Insekten davon betroffen sind. 
Strafbarkeit kann aber auch schon bei der 
Bedrohung einzelner Tierarten gegeben sein, 
und zwar dann, wenn ihnen im Zusammen­
spiel der Natur eine wesentliche Rolle 
zukommt. 

Mit dem Begriff "pflanzenbestand" im 
Sinne dieser Bestimmungen sind etwa alle 
Laubbäume gemeint, der Niederwald, das 
Buschwerk gemeint, natürlich die Wiesenblu­
men und so weiter. 

Wird hingegen mit Schädlingsbekämp­
fungsmitteln - und das ist vor allem für die 
Landwirtschaft sehr wichtig - gezielt ein 
bestimmter Schädling bekämpft, ohne daß 
damit die Artenvielfalt, das ökologische 
Gleichgewicht oder einzelne Arten gefährdet 
oder vernichtet werden, handelt es sich also 
um eine in der Land- und Forstwirtschaft übli­
che und zugleich ökologisch vertretbare 
Schädlingsbekämpfung, so ist die auch in 
Zukunft von der Strafbestimmung ausgenom­
men. 

Vom Strafgesetzbuch her ist die Umwelt 
fetzt vor ungesetzlichen Verunreinigungen 
geschützt. Trotzdem bleiben einige Probleme, 
denn: Wo kein Kläger, da kein Richter. Nach 
den bisher bestehenden Umweltparagraphen 
wurden in den letzten Jahren nur wenige 
Strafverfahren eingeleitet und noch weniger 
Umweltstraftäter auch wirklich bestraft. 

Es wird nach Inkrafttreten der Umweltpa­
ragraphen viel von der Aufmerksamkeit und 
Zivilcourage von Privatpersonen, es wird von 
der Tätigkeit der zuständigen Behörden 
abhängen, ob bei Verstößen gegen das 
Umweltstrafrecht diese strafrechtlich verfolgt 
werden oder nicht, ob diese dann auch verur­
teilt werden können oder nicht, mit anderen 
Worten, ob diesem wichtigen und guten 
Gesetz auch tatsächlich zum Durchbruch ver­
holfen wird. 

Meine Damen und Herren! Die Umweltpa­
ragraphen treten mit 1. Jänner 1989 in Kraft. 
Begründet wird dieses verspätete Inkrafttre­
ten damit, daß den Behörden Zeit gelassen 
werden muß, die entsprechenden Bescheide 
oder Verordnungen zu erlassen. 

Diesbezüglich muß ich natürlich schon eine 
Kritik anbringen. Ich habe mich oft gefragt: 
Gibt es denn tatsächlich so viele Anlagen und 
sonstige Umweltverschmutzer in Österreich, 
die ohne Bewilligungen und ohne Auflagen, 

ohne Bescheide, die für sie geltenden Grenz­
werte festlegen? - Wenn ja, dann wurde in 
den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr viel 
gesündigt und versäumt. 

Es ist höchste Zeit, von seiten der Umwelt­
schützer kräftigsten Druck auf die zuständi­
gen Stellen auszuüben, damit diese Bescheide 
und Verordnungen baldigst erlassen werden. 
Ab 1. Jänner 1989 soll sich niemand mehr auf 
eine fehlende Vorschrift ausreden können. 

Wir Freiheitlichen sind sicher, daß mit die­
sem Umweltstrafrecht ein wesentlicher Bei­
trag zum Schutze unserer Umwelt geleistet 
wird, und werden natürlich mit Freude die­
sem Gesetz zustimmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 15.10 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Der Berichterstatter verzich­
tet. 

Dann gelangen wir zunächst zur 
Ab s tim m u n g über den Gesetzentwurf 
samt Titel und Eingang in 359 der Beilagen. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine Ver­
fassungsbestimmung enthält, stelle ich 
zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Ziffer 1 der 
Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungs­
mäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordne­
ten fest. 

Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Abände­
rungsantrag der Abgeordneten Dr. Graff, Dr. 
Gradischnik, Dr. Ofner und Genossen vor. 

Weiters wurde getrennte Abstimmung ver­
langt. 

Ich lasse zuerst über jene Teile des Gesetz­
entwurfes abstimmen, hinsichtlich derer eine 
getrennte Abstimmung verlangt wurde. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung über 
Artikel I - der sich auf Änderungen des 
Strafgesetzbuches bezieht - Ziffern 27 bis 30 
des Entwurfes. Diese betreffen die Über­
schrift des VII. Abschnittes im Besonderen 
Teil sowie die §§ 180, 181, 181 a, 181 b, 182, 
183 a und 183 b samt deren Überschriften. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich 
für diese Teile des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des Ausschußberichtes aussprechen, 
um ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist 
mit Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel 111 des Entwurfes betreffend die 
Änderungen des Strafvollzugsgesetzes. Auch 
diesbezüglich wurde getrennte Abstimmung 
verlangt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fas­
sung des Ausschußberichtes zustimmen, um 
ein Zeichen. - Ich danke. Das ist mit Mehr­
heit angenommen. 

Ich lasse jetzt über die übrigen Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes unter 
Berücksichtigung des erwähnten Abände­
rungsantrages der Abgeordneten Dr. Graff, 
Dr. Gradischnik, Dr. Ofner und Genossen 
abstimmen. 

Ich bitte jene Abgeordneten, die sich hiefür 
aussprechen, um ein Zeichen der Zustim­
mung. - Das ist einstimmig angenommen. 

Da in den soeben abgestimmten Teilendes 
Entwurfes eine Verfassungsbestimmung ent­
halten ist, stelle ich ausdrücklich fest, daß das 
Erfordernis des Artikels 44 Abs. 1 des Bundes­
Verfassungsgesetzes erfüllt ist. 

Wir kommen sofort zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung zustimmen, um ein Zeichen. - Ich 
danke. Das ist einstimmig angenom­
men. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmä­
ßig erforderliche Zweidrittelmehrheit auch in 
dritter Lesung fest. 

Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Ent­
schließungs antrag vor, der dem Ausschußbe­
richt beigedruckt ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich 
für diesen Entschließungsantrag ausspre­
chen, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Danke. Das ist ein s tim m i g a n gen 0 m -
me n. (E 29.) 

2. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (94 der Beilagen): 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen 

Warenkauf (271 der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen jetzt zum 2. Punkt 
der Tagesordnung: Übereinkommen der Ver-

einten Nationen über Verträge über den inter­
nationalen Warenkauf. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Manndorff. Ich bitte ihn, mit seinem Bericht 
die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Manndorff: Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Die Kaufrechte der ver­
schiedenen Staaten der Welt weichen vonein­
ander in zahlreichen grundsätzlichen Punk­
ten und Einzelheiten ab. Bei internationalen 
Kaufverträgen kann immer nur das Recht des 
Staates einer der beteiligten Parteien zur 
Anwendung kommen. Die andere Partei sieht 
sich dann unter Umständen mit einer ihr völ­
lig fremden Rechtsordnung konfrontiert. 
N amhafte Juristen und Staatenvertreter 
haben in fast fünfzig Jahre dauerndem Bemü­
hen ein einheitliches Welt-Kaufrecht ausgear­
beitet. Der Schlußstein wurde bei der Wiener 
Kaufrechtskonferenz der Vereinten Nationen 
1980 gesetzt, das Übereinkommen über Ver­
träge über den internationalen Warenkauf am 
11. April 1980 zur Unterzeichnung aufgelegt 
und an diesem Tag auch von Österreich unter­
zeichnet. 

Gegenstand des Übereinkommens ist der 
internationale Kauf von Waren. International 
im Sinn des Übereinkommens ist ein Kauf 
dann, wenn Verkäufer und Käufer ihre Nie­
derlassung in verschiedenen Staaten haben. 

Das UN-Kaufrecht ist eine Synthese der in 
den verschiedenen Staaten der Welt bestehen­
den Rechtsauffassungen und daher mit den 
einschlägigen Bestimmungen keines dersel­
ben, auch nicht mit dem österreichischen 
Kaufrecht, identisch. Es ist aber den Grund­
prinzipien des österreichischen Rechts durch­
aus konform und in die österreichische 
Rechtsordnung integrierbar. 

Der Justizausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 9. Oktober 
1987 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Dr. Graff, Dr. Gradischnik, 
Dr. Ofner und Dr. Rieder sowie der Bundes­
minister für Justiz Dr. Foregger das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmi­
gung des gegenständlichen Übereinkommens 
zu empfehlen. 

Weiters vertritt der Justizausschuß die Auf­
fassung, daß die Bestimmungen dieses Über­
einkommens zur unmittelbaren Anwendung 
im innerstaatlichen Bereich ausreichend 
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determiniert sind, sodaß sich eine Beschluß­
fassung des Nationalrates gemäß Artikel 50 
Absatz 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
erübrigt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Überein­
kommen der Vereinten Nationen über Ver­
träge über den internationalen Warenkauf (94 
der Beilagen) wird genehmigt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter­
statter für seine Ausführungen. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abge­
ordneter Dr. Gradischnik. Ich erteile es ihm. 

15.18 

Abgeordneter Dr. Gradischnik (SPÖ): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das nunmehr dem Parlament zur 
Genehmigung vorliegende Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf oder - nach 
dem Ort des Abschlusses - "Wiener Kauf­
rechtsübereinkommen" genannte Überein­
kommen ist ein umfangreiches Vertragswerk, 
das den Welthandel auf viele Jahre hindurch 
regeln und juristisch absichern wird. 

Diesem Vertragswerk gingen Vorarbeiten 
voraus, die bis in das Jahr 1930 zurückrei­
chen. Bereits im Jahre 1930 wurden Arbeiten 
in dieser Richtung vom Internationalen Insti­
tut für Vereinheitlichung des Privatrechtes in 
Rom - es war dies ein Institut des Völker­
bundes - aufgenommen. 

In weiterer Folge kam es zu zwei Konferen­
zen in Den Haag; das führte im Jahre 1964 zu 
zwei Übereinkommen, den sogenannten Haa­
ger Kaufrechtsübereinkommen, die einheitli­
che Grundsätze über den internationalen 
Kauf beweglicher körperlicher Sachen sowie 
über den Abschluß von Kaufverträgen über 
solche Sachen beinhalteten. 

Diese Verträge wurden jedoch nur von 
einer geringen Anzahl von Staaten ratifiziert, 
und diese Kaufrechtsübereinkommen kann­
ten darüber hinaus auch mehrere Vorbehalts­
möglichkeiten, also Umstände, die der 
gewünschten Vereinheitlichung entgegen­
wirkten. 

Darüber hinaus, meine Damen und Herren, 
wurden diese Übereinkommen von verschie­
denen Staatengruppen, wie zum Beispiel von 
Entwicklungsländern, den skandinavischen 
Staaten, von Ostblockstaaten, aber auch von 
den USA sehr stark kritisiert. 

All dies führte letztlich zur Schaffung der 
nunmehr in Wien beheimateten Kommission 
für das Recht des internationalen Handels, 
einer Kommission der Vereinten Nationen. 

In zehnjähriger Arbeit wurden von einer 
Arbeitsgruppe dieser Kommission diese bei­
den Haager Übereinkommen überarbeitet 
und zu einem einzigen Übereinkommensent­
wurf vereinheitlicht. Dieser Entwurf war 
dann Grundlage für die Verhandlungen der 
fünf Wochen dauernden Wiener Kaufrechts­
konferenz, die im Frühjahr 1980 abgehalten 
wurde und an der sich 63 Staaten mit über 200 
Delegierten beteiligten. 

Es ist besonders erfreulich - und ich 
möchte das hervorheben -, daß ein Österrei­
cher, und zwar Sektionschef Honorarprofes­
sor Dr. Loewe, wesentlichen Anteil am positi­
ven Ausgang dieser Konferenz, eben am 
Zustandekommen dieses Vertragswerkes 
hatte. Sektionschef Loewe war Vorsitzender 
beziehungsweise Präsident einer der beiden 
Kommissionen, und zwar jener, die die inhalt­
lichen Artikel 1 bis 88 - das gesamte Ver­
tragswerk beinhaltet 101 Artikel - auszuar­
beiten hatte, und ich möchte ihm hiefür aus­
drücklich unseren Dank aussprechen. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Problem bei diesem so großen internatio­
nalen Vertragswerk war es, ein solches zu 
schaffen, das von eben verschiedenen unter­
schiedlichen Staaten der Welt, in denen es 
naturgemäß verschiedene Rechtsauffassun­
gen gibt, akzeptiert werden kann. Es gibt 
auch im juristischen Bereich große Spannun­
gen in der Welt: Spannungen zwischen Ost 
und West, zwischen Nord und Süd, zwischen 
Common law und Civil law. Es ist aber letzt­
lich doch gelungen, all diese divergierenden 
Standpunkte zu berücksichtigen und das 
Werk zu vollenden. 

Es ist daher verständlich, daß dieses Ver­
tragswerk nicht identisch sein kann mit den 
einzelnen in den verschiedenen Staaten gel­
tenden Rechtsauffassungen. Das gilt natür­
lich auch für Österreich, wenngleich man 
sagen kann, daß es den Grundprinzipien des 
österreichischen Rechts konform und in die 
österreichische Rechtsordnung durchaus inte­
grierbar ist. 
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Ich darf an einem Beispiel aufzeigen, wie 
unterschiedlich die Interessenslage war, und 
man kann daraus ableiten, wie schwierig die 
Kompromißfindung gewesen ist. Ich darf als 
Beispiel das Problem der Untersuchungs­
pflicht und Mängelrüge des Käufers anfüh­
ren. Diesbezüglich gab es große Spannungen 
zwischen den Industrie- und den Entwick­
lungsstaaten. Während die Industriestaaten 
schnelles und zweckmäßiges Agieren der 
Handelstreibenden und eine baldige KlarsteI­
lung der Rechtssituation verlangten, befürch­
teten die Entwicklungsstaaten eine Überfor­
derung durch Lieferung untauglicher Güter, 
denn sie haben nicht so viele Sachverstän­
dige, die sogleich untersuchen könnten, ob 
diese Güter ordnungsgemäß geliefert wurden 
oder nicht. Dem wurde aber von den Indu­
striestaaten entgegengehalten, daß insbeson­
dere bei Lieferung von technischen Ausrü­
stungsgegenständen der Schaden erst eintre­
ten kann, wenn die Gegenstände schon eine 
Zeitlang vorher geliefert wurden und wenn 
mit ihnen unsachgemäß umgegangen wurde. 
Also zwei durchaus ehrenwerte Standpunkte, 
zwei Standpunkte, die auch durchaus 
begründbar sind. 

Es ist trotzdem hier und auch in allen ande­
ren Punkten gelungen, einen Komprorniß zu 
finden. 

Meine Damen und Herren! Das Überein­
kommen hat 101 Artikel und ist in vier Teile 
unterteilt. Der erste Teil beinhaltet den 
Anwendungsbereich und die allgemeinen 
Bestimmungen, der zweite Teil den Abschluß 
des Vertrages, der dritte Teil den Warenkauf 
- das sind die Rechte und Pflichten des Ver­
käufers und Käufers aus dem Vertrag -, und 
der vierte Teil befaßt sich mit den Schlußbe­
stimmungen. Das Übereinkommen ist in eng­
lischer, französischer, spanischer, russischer, 
arabischer und chinesischer Sprache gefaßt, 
wobei alle diese Texte authentisch sind. Die 
Übersetzung in die deutsche Sprache wurde 
in einer Übersetzerkonferenz von Vertretern 
der Bundesrepublik Deutschland, der Deut­
schen Demokratischen Republik, der Schweiz 
und Österreich erarbeitet. Sie wird, sobald 
diese Staaten Mitglieder des Übereinkom­
mens geworden sind, in jedem dieser Staaten 
als amtliche Übersetzung kundgemacht. 

Das Übereinkommen selbst, meine Damen 
und Herren, regelt den Abschluß des Kaufver­
trages und die Rechte und Pflichten des Ver­
käufers und Käufers aus dem Kaufvertrag, 
nicht aber andere mit dem Kaufvertrag 
zusammenhängende Materien, wie etwa die 
Frage der Gültigkeit des Vertrages oder den 

Eigentumsübergang. Es befaßt sich auch nur 
mit dem großen internationalen Handel und 
nicht mit kleinen und vielleicht nicht ganz so 
bedeutenden Einkäufen. 

Die Bestimmungen des Übereinkommens 
sind mit Ausnahme eines einzigen Artikels, 
nämlich des Artikels 12, dispositives Recht. 

Meine Damen und Herren! Zu der mit 
30. September 1981 begrenzten Unterzeich­
nungsfrist hatten 21 Staaten diesen Vertrag 
unterzeichnet. In zahlreichen Staaten läuft 
zurzeit das Ratifikations- oder Beitrittsver­
fahren beziehungsweise ist bereits fast abge­
schlossen. 

Das Übereinkommen war auch bereits 
Gegenstand zahlreicher Fachpublikationen 
und hat überall positive Aufnahme gefunden. 

Es ist daher, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, sehr erfreulich, daß heute dieses 
Vertragswerk, das Wiener Kaufrechtsüberein­
kommen, welches, wie schon erwähnt, für 
lange Zeit den Welthandel regeln und juri­
stisch formen wird, vom Nationalrat geneh­
migt werden wird, womit der wichtigste 
Schritt gesetzt wird, diesem Vertragswerk 
innerstaatliche Geltung zu geben. - Danke 
schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 15.25 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge­
ordneter Dr. Gaigg. Ich erteile es ihm. 

15.25 

Abgeordneter Dr. Gaigg (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Für 
das zur Genehmigung vorliegende Überein­
kommen der Vereinten Nationen über Ver­
träge über den internationalen Warenkauf 
mag wohl der Satz gelten, daß gut Ding Weile 
braucht. Es wurde bereits darauf hingewie­
sen, daß namhafte Experten aus aller Herren 
Länder durch 50 Jahre an der Gestaltung 
eines den Bedürfnissen des internationalen 
Handels entsprechenden Kaufrechtes gear­
beitet haben. 

Mit Anerkennung und Genugtuung können 
wir auf die Tatsache verweisen, daß am Ent­
stehen dieses Übereinkommens öster­
reichische Fachleute hervorragend beteiligt 
waren. Ohne die Verdienste anderer zu 
schmälern, darf ich mich dem namentlichen 
Dank des Kollegen Gradischnik an Herrn 
Sektionschef Professor Dr. Loewe anschlie­
ßen, der ohne Übertreibung als einer der 
Väter dieses Werkes angesehen werden kann. 
Gesetzeswerke können ja bekanntlich meh­
rere Väter haben. 
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Meine Damen und Herren! Es ist eine Bin­
senwahrheit, daß unsere Wirtschaft, unsere 
österreichische Wirtschaft, angesit:!hts der 
Begrenztheit des Binnenmarktes in ihrer Ent­
wicklung sehr maßgeblich vom Export abhän­
gig ist. Wir sind mit anderen Worten darauf 
angewiesen, exportieren zu können, und 
unsere Betriebe weisen erfreulicherweise 
einen technischen Standard, einen techni­
schen Stand auf, der sie durchaus im interna­
tionalen Wettbewerb bestehen läßt. 

Nicht selten ist bisher allerdings - das 
kann ich aus beruflicher Erfahrung bestäti­
gen und berichten - die Bereitschaft zum 
Export dadurch gehemmt gewesen, daß sich 
die Unternehmer dem Risiko der Beurteilung 
der abgeschlossenen Verträge nach einem 
fremden Recht nicht unterwerfen wollten und 
sie dieses Risiko nicht auf sich nehmen woll­
ten. Mit diesem Übereinkommen ist nun die 
Möglichkeit geschaffen worden, ein Kauf­
recht zu vereinbaren, das klare Verhältnisse 
schafft und das die Konsequenzen des Vertra­
ges berechenbar macht. 

In diesem Sinne wird das vorliegende Über­
einkommen zweifellos zu einer weiteren Bele­
bung des internationalen Handels führen, ein 
Ergebnis, das sicherlich in Richtung der Ziel­
setzung eines möglichst offenen Weltmarktes 
liegt. 

Wie schon erwähnt wurde, ist das UN-Kauf­
recht eine Synthese der in den verschiedenen 
Staaten bestehenden unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen, daher nicht identisch 
mit den österreichischen Bestimmungen. 
Allerdings sind die maßgeblichen Regelungen 
des UN-Kaufrechtes mit unserem Recht 
durchaus verträglich und vereinbar und kön­
nen problemlos in unsere Rechtsordnung 
integriert werden. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, auch das 
wurde bereits erwähnt, daß es sich dabei 
nicht um zwingendes Recht handelt - mit 
Ausnahme einer Bestimmung -, sodaß ohne 
weiteres von den Vertragsparteien Abände­
rungen in der Anwendung vereinbart werden 
können. Damit ist sichergestellt, daß die 
Gestaltungsfreiheit der Kaufparteien in 
jedem einzelnen Fall aufrechtbleibt. 

Im Sinne meiner Ausführungen darf ich 
namens meiner Fraktion erklären, daß wir 
diesen Entwurf eines Übereinkommens über 
den internationalen Kauf im Sinne einer posi­
tiven Entwicklung der Exporte der öster­
reichischen Wirtschaft begrüßen und dem 

Antrag auf Genehmigung zustimmen werden. 
- Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 15.29 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Dr. Preiß. 
Ich erteile es ihm. 

15.30 

Abgeordneter Dr. Preiß (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Werte Damen und 
Herren! Der Grundtenor bei der Parlamenta­
rischen Enquete vom 18. November 1987 über 
"Forschungspolitik für Österreichs Zukunft" 
war die Feststellung, daß es in den letzten 
zehn Jahren zu einer immer enger werdenden 
internationalen Verflechtung gekommen ist, 
die rapide fortschreitet. 

Was für die Forschung gilt, das hat noch 
viel mehr für Wirtschaft und Handel Gültig­
keit. Unsere Welt ist klein geworden. Dies 
ermöglicht einen immer umfassenderen 
Güteraustausch, der sich nach den Intentio­
nen der Vereinten Nationen zum Wohl aller 
Völker weiterentwickeln soll. 

Eine nicht unbeträchtliche Barriere für den 
Waren- und Güteraustausch bildeten und bil­
den nach wie vor die verschiedenen Rechtssy­
steme in den einzelnen Ländern. Sie haben 
sich aus den spezifischen Gegebenheiten der 
jeweiligen Kulturen und Zivilisationen ent­
wickelt und stehen einander oft diametral 
gegenüber. 

Ich kenne zum Beispiel aus meinem Wir­
kungsbereich die Problematik der Wirt­
schaftsbeziehungen zwischen einem potenten 
österreichischen Betrieb und Handelspart­
nern in Saudiarabien, woraus sich jahrelang 
andauernde Kalamitäten und auch Verluste 
großen Ausmaßes ergeben haben. 

Umso begrüßenswerter ist es deshalb, daß 
durch die Wiener Kaufrechtskonferenz der 
Vereinten Nationen 1980 für einen wesentli­
chen Teil internationaler Wirtschaftsbezie­
hungen, nämlich den Warenkauf, eine Lösung 
gefunden werden konnte, die globale 
Annahme finden wird. 

Während die beiden Haager Übereinkom­
men aus dem Jahre 1964, die Vorläufer der 
vorliegenden Regelung, an der Ablehnung 
durch wichtige Entwicklungsländer, insbeson­
dere aber am Widerstand des Ostblocks und 
der USA, praktisch scheiterten, haben bereits 
die unterschiedlichsten Staaten das einheitli­
che Weltkaufrecht in der Wiener Form akzep­
tiert. Dazu gehören nicht nur die Volksrepu­
blik China, sondern mit der CSSR, der DDR, 
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Ungarn und Polen wichtige Wirtschaftspart­
ner aus dem Comecon-Raum. Auch aus dem 
arabischen Kulturkreis sind bereits mit Ägyp­
ten und Syrien bedeutende Länder dem 
Abkommen beigetreten. Das gleiche gilt für 
Entwicklungsländer wie Ghana und Lesoto 
oder für Schwellenländer wie Singapur und 
Venezuela. 

Sicherlich darf nicht unerwähnt bleiben, 
daß sich das Abkommen bloß auf einen eher 
bescheidenen Ausschnitt internationaler Han­
delstätigkeit bezieht. Es regelt ja bekannter­
maßen bloß den Abschluß des Kaufvertrages, 
die Rechte und pflichten des Verkäufers und 
des Käufers aus dem Kaufvertrag. Auf Kon­
sumentengeschäfte etwa ist das Übereinkom­
men nicht anzuwenden. 

Interessanterweise sind im Artikel 2 lit. e 
auch See- und Binnenschiffe, Luftkissenfahr­
zeuge oder Luftfahrzeuge, in lit. f sogar elek­
trische Energie expressis verbis ausgeschlos­
sen. 

Trotz aller Einschränkungen stellt das Wie­
ner Übereinkommen nach fast 50j ährigen 
Bemühungen einen echten Durchbruch in der 
Kodifikation internationaler Rechtsnormen 
dar. Wir können stolz sein auf die entschei­
dende Rolle, welche österreichische Experten 
- es ist hier schon Herr Sektionschef Dr. 
Loewe erwähnt worden - beim Zustande­
kommen dieses zukunftsweisenden Doku­
mentes spielten. 

Deshalb werden wir Sozialisten gerne dem 
Abschluß dieses Staatsvertrages die Geneh­
migung erteilen. - Ich danke sehr. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 15.34 

Präsident: Als nächster Redner zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Ofner. 
Ich erteile es ihm. 

15.34 

Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Die Vorlage, die wir derzeit 
beraten, über die wir abstimmen werden, ist 
von kaum hoch genug einzuschätzender inter­
nationaler rechtlicher Bedeutung. Es ist das 
zweite große Werk, das heute aus dem Justiz­
sektor hier im Plenum behandelt wird. 

Es drängt mich, ergänzend zu meinen Vor­
rednern, hier von dieser Stelle aus auch noch 
einmal auf die wesentliche Rolle hinzuweisen, 
die ein Österreicher, der Wiener Sektionschef 
Professor Dr. Roland Loewe, beim Zustande­
kommen dieses weltumspannenden Kauf­
rechtes gespielt hat. Ohne Roland Loewe 

wäre dieses Kaufrecht nicht zustande 
gebracht worden. Er ist einer der ganz großen 
Internationalisten auf dem Rechtsgebiet. Er 
wird mit Ende des heurigen Jahres in den 
wohlverdienten Ruhestand treten. Ich weiß, 
daß er es nicht besonders gern tut. 

Wir bedanken uns bei ihm für die Leistun­
gen, die er für Österreich und universell gese­
hen auf dem Sektor des Internationalen Rech­
tes erbracht hat, und wünschen ihm alles 
Gute für die Zukunft, für die Zukunft noch im 
Dienst der Justiz und dann darüber hinaus! 
(Beifall bei FPÖ, SPÖ und ÖVP.) 15.36 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister Dr. Foregger. Ich erteile 
es ihm. 

15.36 

Bundesminister für Justiz Dr. Foregger: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Gestatten Sie auch dem Justizmi­
nister noch einige ganz wenige Worte. Er 
freut sich darüber, daß an einem Tag zwei so 
bedeutende Vorlagen aus dem Justizbereich 
zur Abstimmung im Hohen Hause stehen. Es 
ist zweifellos neben dem Strafrechtsände­
rungsgesetz, das vor kurzem hier einstimmig 
- wie ich mit Befriedigung feststelle - ver­
abschiedet worden ist, eine zweite wichtige 
Vorlage, ein zweiter Höhepunkt auch aus der 
Sicht der Justiz. 

Wir haben von der rund 60jährigen 
Geschichte dieses Abkommens heute hier 
schon gehört. Am Anfang standen Bemühun­
gen von Einrichtungen des seinerzeitigen Völ­
kerbundes und am Schluß stand die Wiener 
Konferenz, die größte internationale Konfe­
renz auf zivilrechtlichem Gebiet. 

Ich möchte auch meinerseits meiner beson­
deren Freude Ausdruck geben, daß mein Mit­
arbeiter und Freund Professor Sektionschef 
Dr. Roland Loewe so tätigen Anteil am 
Zustande kommen dieses wichtigen interna­
tionalen Übereinkommens hatte. 

Wir wissen, daß dem Binnenhandel im 
Laufe der Zeit und im immer steigenden 
Maße - der internationale Handel zur Seite 
steht und daß dabei natürlich auch der 
Warenkauf eine ganz besondere Rolle spielt. 

Wir können mit Befriedigung feststellen, 
daß bereits sehr wesentliche Staaten dieser 
Erde, wie etwa die Volksrepublik China, die 
USA und Frankreich neben vielen anderen, 
das Abkommen ratifiziert haben. Wir können 
annehmen und hoffen, daß der internationale 
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Bundesminister für Justiz Dr. Foregger 

Waren kauf in wenigen Jahren aufgrund die­
ses in Wien geschlossenen und nunmehr rati­
fizierten Abkommens vor sich gehen wird. -
Ich danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und 
FPÖ.) 15.38 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Ab s tim m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, dem 
Abschluß des gegenständlichen Staatsvertra­
ges in 94 der Beilagen die Genehmigung zu 
erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein entsprechen­
des Zeichen. - Danke. Das ist ein s tim -
mig angenommen. 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über den Antrag 125/A der Abge­
ordneten Hesoun, Ing. Karl Dittrich und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, das 
Arbeiter-Abfertigungsgesetz, das Insolvenz­
Entgeltsicherungsgesetz sowie abgabenrecht­
liehe Bestimmungen geändert werden (382 

der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen zum 3. Punkt der 
Tagesordnung: Antrag 125/ A der Abgeordne­
ten Hesoun, Ing. Karl Dittrich und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972 und weitere 
Gesetze geändert werden. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Kerschbaum. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Kersehbaum: Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Geschätzte Damen und 
Herren! Die Abgeordneten Hesoun, Ing. Kar! 
Dittrich, Köteles, Dr. Schüssel, Kerschbaum, 
Schmidtmeier und Genossen haben am 
4. November 1987 den gegenständlichen 
Initiativantrag im Nationalrat eingebracht 
und im allgemeinen Teil der Erläuterungen 
wie folgt begründet: 

Mit dem am 23. Feber 1979 vom Nationalrat 
beschlossenen Arbeiter-Abfertigungsgesetz, 
BGBl. Nr. 107, wurde der bis dahin auf Ange­
stellte beschränkte Anspruch auf Abfertigung 
auf Arbeiter ausgedehnt. Die Voraussetzun­
gen für einen Abfertigungsanspruch nach 

dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz richten sich 
nach dem Angestelltengesetz. Der Arbeiter 
muß daher ein ununterbrochenes Arbeitsver­
hältnis von mindestens drei Jahren aufwei­
sen, um bei Zutreffen der sonstigen Voraus­
setzungen einen Abfertigungsanspruch gel­
tend machen zu können. Auch für einen höhe­
ren Anspruch ist es erforderlich, daß in dem 
hiefür geforderten Zeitraum keine Unterbre­
chung des Arbeitsverhältnisses erfolgt. 

Ich bitte Sie, die weiteren Einzelheiten dem 
schriftlich vorliegenden Ausschußbericht ent­
nehmen zu wollen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den gegenständlichen Initiativantrag in sei­
ner Sitzung vom 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. An der Debatte beteilig­
ten sich die Abgeordneten Mag. Haupt, Dr. 
Schwimmer, Srb und Hesoun. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativan­
trag mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Bericht angeschlossenen Gesetz­
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Herr Präsident, für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, mit der Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter­
statter für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abge­
ordneter Srb. Ich erteile es ihm. 

15.44 

Abgeordneter Srb (Grüne): Herr Präsident! 
Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte mich zuerst für die kleine Verzöge­
rung entschuldigen. 

Die hier zur Debatte stehenden gesetzli­
chen Veränderungen stellen in unseren 
Augen sehr wesentliche, positive Veränderun­
gen für die in Frage kommenden Personen­
kreise dar, weshalb wir Grüne auch gern die­
sen Gesetzesänderungen zustimmen wollen. 

Ein kleiner Wermutstropfen ist für uns 
allerdings doch dabei: Wir hätten gerne einen 
Antrag eingebracht, der in seiner Art weiter-
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reichende Bestimmungen gebracht hätte, und 
zwar in dem Sinn, daß all jene Zeiten, die der 
Angestellte in unmittelbar vorausgegangenen 
Dienstverhältnissen, entweder als Arbeiter 
oder als Lehrling, zum selben Dienstgeber 
zurückgelegt hat, für die Abfertigung zu 
berücksichtigen sind, so wie auch alle Zeiten 
als Saisonbeschäftigter , wenn diese Zeiten 
nicht unmittelbar aneinander anschließen 
und nicht bei einem Dienstgeber zurückgelegt 
werden; detto, daß die Abfertigung allen 
gesetzlichen Erben dieses Personenkreises 
gebührt. 

Ich darf vielleicht ganz kurz aus der 
Begründung vorlesen: 

"N ach den bisherigen Regelungen waren 
Arbeitnehmer in einem Dienstverhältnis mit 
saisonbedingten Unterbrechungen von einem 
Abfertigungsanspruch ausgeschlossen. Eine 
Tatsache, die innerhalb des Arbeitsrechtes 
eine äußerst unsoziale Maßnahme darstellte. 
Eine Abfertigung ist ein angesparter Lohnan­
spruch und gebührt unserer Meinung nach 
allen Arbeitnehmern. Eine Diskriminierung 
von Arbeitnehmern in Saisonbetrieben ist 
durch nichts legitimierbar. 

Da eine so geartete Regelung eine Abferti­
gung auch dann vorsieht, wenn der Arbeit­
nehmer die erforderlichen Dienstzeiten nicht 
nur bei einem Dienstgeber zurückgelegt hat, 
wäre zur Finanzierung der Abfertigung ein 
Fonds einzurichten, in den alle Arbeitgeber 
im Bereich Saisonbetriebe entsprechende 
Beträge einzahlen." 

Wir meinen auch, daß die Abfertigung 
einem angesparten Lohnanspruch gleich­
kommt und folgern daraus, daß die Abferti­
gung auch beim Tod des Angestellten den 
gesetzlichen Erben zusteht, und zwar unab­
hängig von deren Erwerbstätigkeit. 

Dann noch zum Ausscheiden weiblicher 
Angestellter: Nach der Geburt eines Kindes 
beziehungsweise nach Annahme eines Kin­
des, welches das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, dürfen ebenfalls im Sinne -
ich verweise auf die zuerst angeführten Aus­
führungen - des Abfertigungsanspruches, 
aber auch aus gesellschaftspolitischen Grün­
den die Menschen nicht durch Halbierung des 
gesetzlichen Abfertigungsanspruches bestraft 
werden. 

Wir vertreten die Meinung, daß Frauen aus 
dem Dienstverhältnis ausscheiden, um die 
höchst wichtige Pflege und Erziehungsarbeit 
zu leisten, über deren gesellschaftliche Rele-

vanz doch, so meine ich, allgemeiner Konsens 
herrscht, auch in diesem Haus. 

Angesichts der zahlreichen Lippenbekennt­
nisse zur Verbesserung der Situation von 
Frauen, die sich der Erziehungs- und Fami­
lienarbeit widmen, würden wir eine Novellie­
rung des § 23 a als einen ersten wichtigen 
Schritt in diese Richtung ansehen. - Danke 
schön. (Beifall bei den Grünen.) 15.48 

Präsident: Als nächster Redner ist auf der 
Rednerliste Herr Abgeordneter Ing. Karl Ditt­
rich eingetragen. Ich erteile ihm das Wort. 

15.48 

Abgeordneter Ing. Dittrich (ÖVP): Herr Prä­
sident! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Dieser nun vor­
liegende Initiativantrag ist für die gesamte 
österreichische Bauwirtschaft ein Markstein, 
handelt es sich doch dabei um eine Berufs­
gruppe, die nicht die Chance und die Möglich­
keit hat, in geschlossenen Räumen, gleich, ob 
Sommer oder Winter, Arbeit zu finden. Häu­
fige Unterbrechungen, häufiger Arbeitgeber­
wechsel sind die Folgen. Das, meine Damen 
und Herren, war auch der Grund, warum im 
Jahre 1946 für den Bereich der Bauarbeiter 
eine eigene Urlaubsregelung gefunden wurde, 
und zwar in der Form der Schaffung der Bau­
arbeiter-Urlaubskasse. 

Mit diesem heute vorliegenden Entwurf 
wird diese Entwicklung ganz logisch fortge­
setzt. Sie bedeutet - diese Feststellung ist für 
mich von ganz besonderer Wichtigkeit 
keine Präjudizierung anderer Bereiche. 

Am 23. Februar 1979 hat der Nationalrat 
das Arbeiter-Abfertigungsgesetz beschlossen 
und für die Arbeiter jene Regelung getroffen, 
die früher nur den Angestellten vorbehalten 
war. Diese Regelung bedeutet eine Belastung 
für die gesamte gewerbliche Wirtschaft, und 
ich kann Ihnen wirklich aus Überzeugung 
sagen, daß unsere Betriebe diese Arbeiterab­
fertigung noch lange nicht verkraftet haben. 

Im Bereich der Handelskammerorganisa­
tion wurde daher eine Art Solidaritätsaktion, 
eine Selbsthilfeaktion ins Leben gerufen; 
allein im Bereich der Wiener Handelskammer 
wurden in den letzten Jahren dafür 300 Millio­
nen Schilling ausgegeben. Im Bereich aller 
neun österreichischen Landeskammern 
wurde über 1 Milliarde Schilling für die Arbei­
terabfertigung in diesem Zeitraum zur Verfü­
gung gestellt. 

Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
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kasse tritt mit Beschlußfassung des heutigen 
Gesetzes ab 1. Oktober 1987 diese Verpflich­
tung an. Als Starthilfe wird eine Reserve der 
Urlaubskasse in Höhe von 1,3 Milliarden 
Schilling zur Verfügung gestellt; diese Mittel 
sollen bis zum 31. Dezember 1989 zur Befriedi­
gung der Ansprüche ausreichen. Ab 1.1. 1990 
wird dann ein Zuschlag in der Größenord­
nung von minus/plus 3 Prozent eingehoben 
werden. 

Meine Damen und Herren! Von besonderer 
Bedeutung ist der Umstand, daß Betriebe mit 
Abfertigungsrücklagen, die also Rücklagen 
gebildet haben, diese bis zu 70 Prozent steuer­
frei auflösen können. Das bedeutet für diese 
Betriebe, daß es zu einer wesentlichen Ver­
besserung der Eigenkapitalsituation kommen 
wird. Alle Innungen des Bauhilfs- und des 
Baunebengewerbes haben die demokratische 
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie die­
ser Neuregelung beitreten wollen oder nicht. 

Ich darf wiederholen, meine Damen und 
Herren, daß durch diese gesetzliche Regelung 
keine Präjudizierung für andere wirtschaftli­
che Betriebe eintreten wird. Die Dienstneh­
merseite mußte akzeptieren, daß die Abferti­
gung nur bei Pensionierung oder bei völligem 
Ausscheiden aus der Bauwirtschaft auch aus­
bezahlt wird. Bei einvernehmlicher Lösung 
des Dienstverhältnisses besteht kein 
Anspruch auf Abfertigungszahlungen. 

Durch diese Regelung ist auch, so meine 
ich, die Gefahr des Mißbrauches so gut wie 
ausgeschlossen. Ich freue mich als Anhänger 
der Sozialpartnerschaft wirklich, daß für eine 
so große, und schwierige Berufsgruppe von 
den Sozialpartnern ein tauglicher, gangbarer 
und guter Weg gefunden wurde. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 15.52 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Hesoun. Ich 
erteile es ihm. 

15.52 

Abgeordneter Hesoun (SPÖ): Sehr verehr­
ter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Geschätzte Damen und Herren! Vorerst 
möchte ich zu den Ausführungen des Kolle­
gen Srb einen einzigen Satz sagen. Da sich 
Kollege Srb im Ausschuß gegen diese Abferti­
gungsregelung ausgesprochen hat, bin ich 
jetzt eigentlich überrascht, daß er - offen­
sichtlich nach Durchsicht der Gesetzesvorlage 
- doch zur Einsicht gekommen ist, dem nun­
mehr zuzustimmen. 

Geschätzte Damen und Herren! Die politi-

sche Kultur der Lösungsfindung zwischen 
jenen Kräften, die mit Problemen einer Bran­
che am unmittelbarsten konfrontiert sind -
das ist die Sozial- und Wirtschaftspartner­
schaft -, hat sich in den vergangenen J ahr­
zehnten immer wieder behauptet und hat 
immer wieder bewiesen, daß sie imstande ist, 
Probleme zu bewältigen. 

Kollege Ing. Dittrich hat darauf hingewie­
sen, daß durch den gesetzlichen Fortschritt 
im Jahr 1979 eine etappenweise Angleichung 
der Abfertigungsansprüche von Arbeitern an 
jene der Angestellten verwirklicht wurde. Es 
kam jedoch in der Intention des Gesetzgebers 
damals nicht klar und deutlich genug zum 
Ausdruck, wie die Beseitigung von Ungerech­
tigkeiten in der Praxis vor sich zu gehen hat. 
Die nach wie vor bestehende Problematik in 
der Abfertigungsfrage in unserer Berufs­
gruppe, in unserer Branche, liegt darin, daß 
Ungleiches nicht gleich behandelt werden 
darf. Ich möchte das sehr deutlich hier sagen. 

Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, 
daß sich die Arbeitsbedingungen in der Bau­
wirtschaft fundamental von jenen anderer 
Branchen unterscheiden. Dies hat zur Folge, 
daß ein überwiegender Teil der Bauarbeiter 
keinen Anspruch auf die Abfertigung erwer­
ben konnte. 

Der Grund liegt eben in der Problematik, 
daß die Arbeitnehmer meist kein ununterbro­
chenes Dienstverhältnis aufweisen können. 
Während bei den Angestellten - und ich 
habe bereits darauf verwiesen - schon 
infolge der langen Kündigungsfrist kurzfri­
stige Unterbrechungen des Dienstverhältnis­
ses kaum vorkommen, treten bei den Arbeit­
nehmern - und da wieder insbesondere bei 
jenen Berufsgruppen, welche saisonbedingt 
Arbeitsbeschäftigungsschwankungen unter­
liegen - immer wieder solche Unterbrechun­
gen des Arbeitsverhältnisses auf, außerdem 
sind sie der Witterung ausgesetzt und derglei­
chen mehr. 

Aus diesem Grunde wurde auf kollektivver­
traglicher Ebene wiederholt gefordert - teil~ 
weise auch verwirklicht -, daß auf die beson­
dere Situation der' Bauarbeiter Rücksicht 
genommen wird. 

, 
Diese Vereinbarungen brachten zwar eine 

gewisse Angleichung bezüglich verschiedener 
Abfertigungsansprüche, aber doch nicht den 
von uns angestrebten Erfolg. Die zunehmend 
schwieriger werdende Beschäftigungssitua­
tion hat zusätzlich zur Verschärfung dieser 
Situation beigetragen. 
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Geschätzte Damen und Herren! Wir kennen 
in dieser Branche die Beschäftigungsspitzen 
und konzentrieren uns immer mehr und mehr 
auf die wenigen Monate während der Som­
merzeit; die Zeit der Winterarbeitslosigkeit 
wird jedoch immer länger und der Umfang 
der saisonellen Freisetzungen immer größer. 

Ich möchte das mit ganz wenigen Zahlen 
belegen. Im Winter 1986/1987 waren 63000 
Beschäftigte in der Baubranche ohne Arbeit, 
dies entspricht einer Arbeitslosenrate von 
34 Prozent. Das hat natürlich - ich möchte 
das hier sehr freimütig aussprechen - die 
spekulative Art bezüglich Beschäftigung in 
dieser Branche forciert und dazu beigetragen, 
daß einiges nicht so gewesen ist, wie wir als 
Arbeitnehmervertreter das gerne gehabt hät­
ten. 

Ich möchte aber jetzt nicht die gesamte 
Branche als unsozial hinstellen, sondern 
möchte nur sagen, daß nicht nur einige 
wenige schwarze Schafe regelrecht "Kündi­
gungsfahrpläne" erstellt und damit die Lohn­
kosten minimiert haben. 

Geschätzte Damen und Herren! Fast 80 Pro­
zent der saisonbeschäftigten Bauarbeiter 
haben bisher keinen Anspruch auf Abferti­
gung erworben. Von den verbleibenden 
20 Prozent haben nur etwa 9 Prozent ihren 
Abfertigungsanspruch erhöhen können. Von 
allen Bauarbeitern insgesamt konnten nur 
3 Prozent wirklich in den Genuß einer Abferti­
gung gelangen. 

Ich darf hier feststellen, daß aufgrund unse­
rer jetzigen, auch von Herrn Ing. Dittrich 
begrüßten Initiative, von eben 3 Prozent in 
Zukunft etwa 90 Prozent der Bauarbeiter 
einen Abfertigungsanspruch für sich in 
Anspruch nehmen werden können. Man kann 
also hier wirklich von einem sehr wichtigen 
Gesetz, einem Jahrhundertgesetz also für die 
Bauarbeiter sprechen, wodurch ein jahrzehn­
telang währendes Unrecht beseitigt werden 
wird. 

Es war - das möchte ich ergänzend hinzu­
fügen - ein absurder Zustand, einen auf 
betriebliche Treue des Arbeitnehmers abge­
stellten Lohnbestandteil zwar grundsätzlich 
zu gewähren, aber in der Praxis die Bedin­
gungen dann so zu gestalten, daß es den 
Arbeitnehmern faktisch unmöglich war, 
davon tatsächlich zu profitieren. 

Nach einer Verhandlungsdauer von mehr 
als drei Jahren wurde es möglich, daß wir das 
heute hier im Hohen Haus beschließen kön-

nen und diese Abfertigungsregelung nunmehr 
Gesetz wird. Die Arbeitsmarktverwaltung 
profitiert dadurch, daß jetzt ein Motiv, wel­
ches oftmals für eine künstliche Verlänge­
rung der Winterarbeitslosigkeit gesorgt hat, 
wegfällt. Arbeitslose können nach dieser 
branchenneutralen Abfertigungsregelung ein 
Beschäftigungsverhältnis auch in anderen 
Firmen eingehen, ohne dadurch den Verlust 
ihrer Abfertigung befürchten zu müssen. 

Die betriebliche Mobilität wird dadurch 
gleichfalls gefördert, und es wird damit ein 
gewisser Beitrag im Kampf gegen die Arbeits­
losigkeit geleistet. 

Ich darf aber hier ganz offen hinzufügen: 
Seriöse Firmen profitieren, da es zu keinen 
Wettbewerbsverzerrungen mehr bei Angebo­
ten kommen wird. 

Kleine Betriebe werden sicherlich ihr 
Stammpersonal nicht mehr so wie bisher 
zwingen, sich am Wettlauf bei Lohnkostenein­
sparungen zu beteiligen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
bei dieser Gelegenheit und von dieser Stelle 
aus im Namen der mehr als 130000 beschäf­
tigten Bauarbeiter recht herzlich dafür bedan­
ken. 

Unser Dank gebührt - ich möchte das her­
vorheben - dem Herrn Bundeskanzler, dem 
Herrn Finanzminister , dem Herrn Minister 
für Arbeit und Soziales, aber vor allem auch 
den Beamten des Sozial- und des Finanzmini­
steriums. Wir haben in x-Gesprächen stun­
denlang, ja ich möchte fast sagen, wochen­
lang mit diesen Herren verhandelt. Es ist viel­
leicht nicht üblich, aber ich stehe nicht an, 
auch unseren Verhandlungspartnern auf der 
Dienstgeberseite zu danken, daß sie sich 
mehr als drei Jahre lang mit uns zusammen­
gesetzt und wir ein gemeinsames Ergebnis 
erzielt haben. 

Ich freue mich, unseren Kolleginnen und 
Kollegen draußen mitteilen zu dürfen, daß wir 
gemeinsam etwas zustande gebracht haben 
im Sinne der Menschen, die dieser Berufs­
gruppe angehören, aber auch, so glaube ich 
sagen zu dürfen, im Sinne der öster­
reichischen Volkswirtschaft. - Danke schön. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 16.01 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge­
ordneter Dr. Haider . Ich erteile es ihm. 
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16.01 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die heutige 
Entscheidung über eine Neuregelung der 
Abfertigungsansprüche beziehungsweise der 
Finanzierung der Arbeiter-Abfertigung im 
Bereich der Bauwirtschaft ist einer der vielen 
Schritte, die nach der grundsätzlichen Ent­
scheidung im Jahre 1979, diese Abfertigungs­
regelung nach den Angestellten auch für den 
gesamten Bereich der Arbeiter einzuführen, 
zu setzen waren. Denn man hat zwar 1979 mit 
Fallfrist und über Nacht Ansprüche entstehen 
lassen, für die vielfach in den Betrieben 
weder durch Rückstellungen noch durch son­
stige Reserven Vorsorge getroffen war, sie 
mußten aber, wenn auch in Übergangsfristen, 
liquidiert werden und haben dazu geführt, 
daß dies in vielen Branchen, insbesondere in 
der Bauwirtschaft, aber - wie schon vorhin 
zitiert - auch in der gewerblichen Wirtschaft, 
bei kleineren Unternehmen größte Finanzie­
rungsfragen und Probleme hervorrief. 

Man hat in der Folge, etwa im Bereich der 
Handelskammer, eine Selbsthilfeorganisation 
gegründet und einen Abfertigungsfonds 
geschaffen, der aber aus unserer Sicht den 
Schönheitsfehler gehabt hat, daß er letztlich 
durch eine zweite Kammerumlage, die vom 
Gewerbetreibenden eingehoben wurde, die 
von ihm gegenüber seiner Berufsvertretung 
zu entrichten war, finanzierbar gemacht 
wurde. (Abg. S tau d i n ger: Da haben die 
Freiheitlichen zugestimmt, bei der Kammer­
umlage!) Lassen Sie mich etwas dazu sagen, 
ich will das ja gar nicht diskutieren, Herr Kol­
lege Staudinger . (Zwischenruf des Abg. 
Sc h m i d tm eie r.) Das ist interessant, da 
redet schon jemand herein, ohne daß er weiß, 
was ich sagen will. (Abg. S tau d i n ger: 
Weil ich nicht sicher bin ... !) Ja Sie sind nie 
sicher, was von mir kommt, weil die ÖVP 
schon so oft falsche Entscheidungen getroffen 
hat, über die ich dann immer wieder hier 
informieren muß. 

Ich will Ihnen hier eines sagen: daß diese 
damalige Begründung der Abfertigungsrege­
lung in der Handelskammer mit der Schaf­
fung einer zweiten Kammerumlage im nach­
hinein besehen nicht nur den Schönheitsfeh­
ler . einer weiteren Kostenbelastung für die 
Betriebe insgesamt gehabt hat, sondern vor 
allem auch den Schönheitsfehler, daß nicht all 
das, was kassiert wurde von den Betrieben, 
auch wirklich für die· Arbeiter-Abfertigung 
verwendet worden ist. (Abg. Dkfm. Bau er: 
Ein Drittel!) Ich fordere Herrn Präsident Ditt­
rich auf, als Zeuge einmal hier heraußen zu 
erklären, wieviel denn wirklich als Abferti-

gungshilfe von den Handelskammern zugun­
sten der betroffenen Betriebe ausgeschüttet 
worden ist und wieviel in andere Kanäle 
geflossen ist. (Abg. S tau d i n ger: In welche 
Kanäle? - Weiterer Zwischenruf der Abg. Dr. 
Helga R abI - S ta dIe r.) Ja das möchte ich 
halt gerne einmal wissen, Herr Kollege Stau­
dinger, denn zwischen 1,5 Milliarden, die aus­
bezahlt worden sind, und 4 Milliarden, die 
kassiert worden sind, ist halt noch eine gewal­
tige Differenz, und diese sollten Sie einmal 
aufklären. Sie alle sind ja Handelskammer­
funktionäre, nicht wir! Wir zahlen nur die Bei­
träge an diese Organisation. (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. Ingrid Tichy-Schreder: 
Und nehmen auch die Leistungen in 
Anspruch!) 

Meine Damen und Herren! Es tut Ihnen 
weh als Funktionäre der Handelskammern, 
wenn man Ihnen vorhält, daß Sie zwar dau­
ernd vom Belastungsstopp reden, aber flott 
beim Kassieren sind, wenn es darum geht, 
Ihre eigene Bürokratie auf Kosten des Fleißes 
der betroffenen Betriebe zu vergolden. Also, 
meine ich, wäre es sinnvoll, hier auch einmal 
ehrlich zu sagen, wieviel man kassiert hat, 
was nicht ausgeschüttet wurde für die Abfer­
tigungsregelung. Daher ist es richtig, wenn 
heute eine ... (Abg. S tau d i n ger: In 
dunkle Kanäle geflossen ... ! - Weitere Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) Können Sie jetzt 
zugeben, daß alles ausgeschüttet worden ist, 
oder nicht? - Sie werden es leider nicht 
bestätigen können, weil eben Milliarden 
Schilling nicht ausgeschüttet worden sind! 
Geben Sie das doch einmal zu! (Abg. S tau -
d i n ger: Das ist doch gar nicht die Frage! "In 
Kanäle geflossen" - er sagt nur nicht, in 
dunkle, aber er meint es so!) In Kanäle, habe 
ich gesagt. In irgendwelche anderen Kanäle 
sind sie geflossen. Aber das ist ja in Öster­
reich nichts Neues. (Abg. S tau d i n ger: 
Das ist der Brunnenvergifter!) 

Sie können ja einmal belegen, daß etwa das 
neue Gebäude der Handelskammer in Wien, 
das zentrale Gebäude, nicht zuletzt auch mit 
den Geldern aus diesen vorgesehenen Abferti­
gungsmitteln finanziert worden ist. Gehen Sie 
einmal heraus und beweisen Sie, wo die übri­
gen Milliarden geblieben sind! (Abg. S tau -
d i n ger: Die Interessenvertretung madig 
machen!) Sie sollten doch endlich einmal die 
gewerbliche Wirtschaft hier vertreten und 
nicht dauernd die Kammerfunktionäre und 
ihre Interessen. (Abg. Ingrid Ti c h y­
Sc h red e r: Sie wissen es und sagen etwas 
Falsches!) 

Schauen Sie, meine Damen und Herren, 
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das, was wir daher ... (Zwischenruf des Abg. 
Sc h m i d tm eie r.) Seit wann regen Sie sich 
auf, wenn wir über die Handelskammer 
debattieren? Das ist eine völlig neue Koali­
tion, die hier im Haus geschlossen wird. 
Dafür wird er die Viktor-Adler-Medaille krie­
gen. (Heiterkeit. - Weitere Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Daher ist es 
auch besonders erfreulich, daß jetzt im 
Bereich der Bauarbeiter-Abfertigung eine 
Regelung getroffen wird, die aufbaut auf dem 
bewährten System einer Fondslösung im 
Rahmen der Bauarbeiter-Urlaubskasse. Das 
heißt, hier ist eine gewachsene Institution 
vorhanden, die in den vergangenen Jahren, 
gemeinschaftlich bearbeitet und verwaltet 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, eine 
vernünftige Lösung der Urlaubsregelung 
ermöglicht hat in einem Bereich, in dem es 
entsprechende flexible Regelungen braucht, 
weil eben die Dienstverhältnisse der Bauar­
beiter mitunter sehr unregelmäßig verlaufen 
durch oftmaligen Wechsel von einer Firma 
zur anderen und durch die saisonalen 
Schwankungen. 

Dieser Fonds ist eine interessante Kon­
struktion und ermöglicht es, daß gerade in 
den eher unklaren Bereich der Abfertigungs­
regelung in der Bauwirtschaft eine gewisse 
Kontinuität hineinkommen wird, weil man 
vor allem klare gesetzliche Anspruchsvoraus­
setzungen geschaffen hat, wonach eine maxi­
male 22monatige Unterbrechung die Möglich­
keit bietet, trotzdem ohne Verlust von Abferti­
gungsansprüchen in der Bauwirtschaft tätig 
zu sein. 

Was will ich damit sagen? - Ich will damit 
sagen, daß eigentlich dieser Schritt, den wir 
heute setzen, viel mehr ist als nur eine Rege­
lung der Atbeiter-Abfertigung im Bereich der 
Bauwirtschaft. Wir probieren erstmals, ein 
Fondsmodell in Österreich in Vollzug zu set­
zen, in dem Maßnahmen zum Schutz des 
mobilen Arbeitnehmers konkret arbeitsrecht­
lich und vernünftig gelöst werden. Das halte 
ich deshalb für wichtig, weil ja die Frage des 
Schutzes des mobilen Arbeitnehmers uns bis­
her, vor allem die Sozialisten und uns Frei­
heitliche, immer zu unterschiedlichen Auffas­
sungen gebracht hat. 

Wir Freiheitlichen waren immer der Mei­
nung, daß in einer Zeit, in der es zu raschen 
Veränderungen im Wirtschaftsleben kommt, 
in der es zu Strukturanpassungen kommt, die 
viele Menschen nicht zuletzt auch durch 
einen anders gestalteten Ausbildungs- und 
Weiterbildungsprozeß zwingen werden, mit-

unter zwei-, dreimal im Rahmen eines Berufs­
lebens einen traditionellen Arbeitsplatz auf­
zugeben, sich umschulen zu lassen und woan­
ders weiterzumachen, der durch Strukturver­
änderungen erzwungene Arbeitsplatzwechsel 
nicht zu Lasten jener gehen darf, die arbeits­
rechtlich dann ihre Ansprüche verlieren wür­
den. Denn derzeit ist es doch so, daß nur die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit eine ganze 
Reihe wesentlicher sozialer und arbeitsrecht­
licher Ansprüche begründet. Das geht vom 
Urlaub bis zur Abfertigung. 

Nun hat man im Bereich der Bauwirtschaft 
erstmals eine Lösung geschaffen, die es 
ermöglicht, daß auch bei Wechsel zwischen 
verschiedenen Firmen der Arbeitnehmer 
quasi wie im Rucksack seinen Anspruch mit­
transportieren kann und seines Anspruches 
nicht verlustig geht, auch wenn zwischenzeit­
lich Unterbrechungsfristen liegen. Das ist ein 
interessantes Pilotprojekt für eine Weiterent­
wicklung, für eine, wie ich aus freiheitlicher 
Sicht meine, notwendige Weiterentwicklung 
des österreichischen Arbeitsrechtes im Hin­
blick auf den verbesserten und verstärkten 
Schutz des mobilen Arbeitnehmers auch in 
unserer Republik. 

Das ist aber auch deshalb eine vernünftige 
Maßnahme, weil insgesamt die Bauwirtschaft 
ja durch die konjunkturellen Entwicklungen 
stärker ins Gerede gekommen ist, ins Gerede 
aber auch gekommen ist - ich darf das aus 
gegebenem Anlaß hier noch anhängen, Herr 
Sozial- und Arbeitsminister -, weil auch die 
Kontrolle des Arbeitsmarktes in der Bauwirt­
schaft derzeit nicht optimal ist. Wenn wir hier 
soziale Schutzmaßnahmen für österreichische 
Bauarbeiter festlegen, dann sollte man auch 
in diesem Zusammenhang eine Diskussion 
darüber führen: Was geschieht denn heute 
von seiten der bestehenden Arbeitsmarktver­
waltung, um illegale Beschäftigungsverhält­
nisse von Ausländern in Österreich auszu­
schalten, die nachweisbar sind und die letzt­
lich dazu führen, bei uns das Problem der 
Arbeitslosigkeit generell, aber insbesondere 
in der Bauwirtschaft zu verschärfen? 

Es hat ja zu diesem Thema nicht zuletzt -
um hier nicht wieder beim Herrn Sozialmini­
ster Reaktionen hervorzurufen, daß er sagt, 
ich artikuliere hier als freiheitlicher Sprecher 
eine Ausländerfeindlichkeit - in der ,,Arbei­
ter-Zeitung" einen sehr ausführlichen Artikel 
über den Schwarzarbeiterskandal in Wien 
gegeben, und ich habe auch hier Unterlagen, 
denen zufolge bei öffentlichen Bauten illegal 
ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind, 
vor allem bei Baufirmen, die wieder im ver-
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staatlichten Bereich beheimatet sind, also bei 
bankeigenen Baufirmen, die ja nichts anderes 
sind als indirekt im Eigentum der Republik 
stehende Firmen und die es offenbar nicht für 
notwendig halten, sich an den Spielregeln der 
Arbeitsmarktverwaltung zu orientieren und 
dafür zu sorgen, daß einmal die öster­
reichischen Bauarbeiter , die arbeitslos gemel­
det sind, eine Beschäftigung finden, sondern 
die im Zusammenwirken mit sehr sonderba­
ren Gesellschaften von Ungarn und Polen für 
die Vermittlung ungarischer und polnischer 
Bauarbeiter, die sich illegal in Österreich auf­
halten, tätig werden und damit Arbeitsplätze 
in der heimischen Bauwirtschaft gefährden. 
(Zwischenruf des Abg. Sm 011 e.) Herr Kol­
lege Smolle, seien Sie froh, daß Sie im Parla­
ment einen Arbeitsplatz für die nächsten 
Jahre haben und lassen Sie mich hier zu Ende 
reden! 

Was uns bewegt, ist der Schutz unserer hei­
mischen Arbeitnehmer. Was uns bewegt, 
meine Damen und Herren, ist das Problem, 
daß wir heute das Gefühl haben, daß zwar 
einerseits das Bemühen vorhanden ist, eine 
wichtige sozialrechtliche Maßnahme zum 
Schutz der österreichischen Bauarbeiter ein­
zuführen, daß aber andererseits die Voraus­
setzung, daß einer diese Ansprüche erwerben 
kann, nämlich eine Arbeit zu haben in der 
Bauwirtschaft, für einEm österreichischen 
Arbeitnehmer bei dieser Regierung nicht 
unter den besten Vorzeichen bedient wird, vor 
allem durch das Zudrücken beider Augen sei­
tens der Arbeitsmarktverwaltung, was die 
illegalen Beschäftigungsverhältnisse betrifft. 
Wenn man hier unwidersprochen - auch von 
Politikern aller Parteien und von Medien -
vernehmen muß, daß immerhin allein in Wien 
mehr als 2 000 illegale Arbeitnehmer aus 
Polen und Ungarn auf österreichischen Bau­
stellen, bei österreichischen Baufirmen, die 
wiederum der Republik Österreich indirekt 
gehören, tätig sind, dann muß man sich fra­
gen: Welchen Stellenwert hat denn bitte die 
Beschäftigungspolitik in diesem Land? 

Das kann hier im Parlament nur zu dem 
Appell an Sie, Herr Arbeitsminister , führen, 
sich auch um diese Fragen einmal zu küm­
mern und nicht ständig die Augen davor zu 
verschließen, daß wir zuerst einmal die Vor­
aussetzungen regeln müssen, damit öster­
reichische Bauarbeiter überhaupt eine Abfer­
tigung bekommen können, nämlich daß sie 
auch in Zukunft nicht mit erhöhter Arbeitslo­
sigkeit konfrontiert sind, sondern auf Dauer 
Beschäftigung in diesem Lande finden. (Bei­
fall bei der FPÖ.) 16.13 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Dallinger. Ich erteile es ihm. 

16.13 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Sehr geehrter Herr Präsident! Auch 
ich möchte mich in den Chor derer einreihen, 
die dieses Gesetz besonders begrüßen, und 

. meiner Freude Ausdruck geben, daß es in 
relativ kurzer Zeit zu dieser Regelung kam. 

Ich habe schon vor langer Zeit die Meinung 
vertreten, daß die Sonderprobleme des Bauge­
werbes insgesamt geregelt und gelöst werden 
müßten, nicht in Form von Einzelgesetzen 
oder da oder dort zugeordneten Aufgaben und 
Aktivitäten, sondern daß man versuchen 
müßte, alles, was das Baugewerbe bezie­
hungsweise die Bauindustrie betrifft, in einer 
Hand, an einer Stelle zusammenzufassen. 

Daher möchte ich anregen, daß wir über 
das heutige Gesetz hinaus auch die Fragen 
der produktiven Arbeitsplatzförderung, die 
Fragen der Schlechtwetterentschädigung, des 
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes und 
schließlich - vielleicht auch in weiterer 
Ferne - der Arbeitsvermittlung an einem 
Ort, an einer Stelle zusammenfassen, damit 
insgesamt eine Regelung erfolgen kann. Ich 
glaube, daß wir dadurch den Besonderheiten 
des Baugewerbes und der Bauindustrie auch 
entsprechend Rechnung tragen würden. 

Ich möchte daher den Appell an die Sozial­
partner ergehen lassen, auch in diese Rich­
tung hin weiterzuarbeiten, und möchte schon 
von vornherein feststellen, daß meine Mitar­
beiter und ich jederzeit für die Besprechung 
oder das Durchdenken einer solchen Lösung 
zur Verfügung stehen, damit wir dann wirk­
lich hier Beispielhaftes leisten können. 

Ich möchte aber zu den Ausführungen des 
Herrn Abgeordneten Dr. Haider sagen und 
klarstellen: Nicht die Arbeitsmarktverwal­
tung beschäftigt diese aus dem Ausland kom­
menden Schwarzarbeiter , sondern öster­
reichische Unternehmer beschäftigen sie. 
(Abg. Dr. Hai der: Bankeigene Firmen!) Wir 
sind bestrebt und bemüht, den öster­
reichischen Gesetzen Rechnung zu tragen 
durch entsprechende Kontrollen, durch ent­
sprechende Überprüfungen. 

Der Appell müßte also daher nicht an die 
Arbeitsmarktverwaltung gerichtet werden, 
sondern an die österreichischen Unterneh­
mer, daß sie hier nicht einen Gesetzesverstoß 
dadurch begehen, daß sie solche Arbeitskräfte 
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beschäftigen. Ich werde alles daransetzen, 
daß eine solche Schwarzarbeit verhindert 
wird. Das hat nämlich überhaupt nichts mit 
einer Gastarbeiterregelung zu tun, zu der ich 
mich ausdrücklich bekenne, sondern hier 
werden österreichische Gesetze umgangen. 
(Beifall bei der SPÖ und Beifall des Abg. 
Smolle.) 

Ich lade auch alle Parteien ein, demnächst 
bei der Behandlung im Ausschuß und im Ple­
num das sogenannte Leiharbeitsgesetz oder 
das Gesetz über die Arbeitsvermittlung zu 
beschließen, in das wir auch entsprechende 
Sanktionsbestimmungen aufnehmen. Das ist 
die Kehrseite der Medaille, daß nach derzeit 
geltendem Recht solche Verstöße mehr oder 
weniger als Kavaliersdelikt behandelt wer­
den, weil überhaupt keine Abschreckung 
durch die Strafsätze vorhanden ist. Ich 
möchte daher alles daran setzen, daß wir in 
diesem Winter nicht wieder 70 000 oder 75000 
arbeitslose Bauarbeiter haben, weil unter 
Umständen die vorhandenen Arbeitsplätze 
durch illegal eingeschleuste Arbeiter besetzt 
werden. 

Bei der Gelegenheit, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, möchte ich trotz aller 
Freude und aller berechtigter Euphorie dar­
auf hinweisen, daß wir noch einen sehr 
großen Kreis an Arbeitnehmern haben, die 
ebenfalls nicht in den "Genuß" - unter 
Anführungszeichen einer Abfertigung 
kommen, Tausende, Zehntausende Beschäf­
tigte im Hotel- und Gastgewerbe, wo ebenfalls 
aufgrund der bestehenden Gegebenheiten 
und Bedingungen nahezu niemals ein Abferti­
gungsanspruch entsteht. Ich möchte diesen 
Berufsgruppen sagen, daß wir - so wie wir 
das jetzt bei den Bauarbeitern zu erreichen 
versucht haben, was uns auch gelang - auch 
für sie bestrebt und bemüht sein werden, eine 
Lösung zu finden, die diesen oft sehr schwer 
arbeitenden Arbeitnehmern ebenfalls eine 
Abfertigung ermöglicht, soferne die 
Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten 
der ÖVP.) 16.18 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Frau Abge­
ordnete Ingrid Korosec. Ich erteile ihr das 
Wort. 

16.18 

Abgeordnete Ingrid Korosec (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Herr Dr. Haider , weil Sie 
zumindest die Durchführungsbestimmungen 
beim Arbeiter-Abfertigungsgesetz heute hier 
einer Kritik unterzogen haben, möchte ich 

Ihnen doch sagen, daß gerade dieses Gesetz, 
das 1979 in diesem Haus beschlossen wurde, 
sehr bedeutsam war, ein Gesetz, das sehr not­
wendig war und das einen großen Fortschritt 
darstellt für eine sehr große Arbeitnehmer­
gruppe, die erst 58 Jahre nach den Angestell­
ten in den Genuß der Abfertigung gekommen 
ist. Bei den Angestellten gibt es diese Rege­
lung bereits seit 1921. 

Damals, 1979, kamen in einigen Debatten­
beiträgen die Probleme im Bereich der Bau­
und Holzarbeiter zum Ausdruck. Ich erwähne 
hier im besonderen unseren unvergeßlichen 
Hans Gassner, der gerade auf diese Probleme 
hingewiesen hat. Er hat eben gemeint, daß im 
Bereich der Bau- und Holzarbeiter viele Kol­
legen oft keine Chance haben, zu einer Abfer­
tigung zu kommen. Er hat damals gemeint, 
man müßte auf jeden Fall weitergehende 
Überlegungen anstellen. 

Mit dem heute zu beschließenden Gesetz 
wird ein Teil der damals von ihm angespro­
chenen Probleme gelöst werden. Einen zwei­
ten Teil hat gerade Herr Sozialminister Dal­
linger erwähnt. Das sind die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich Hotel-, Gastge­
werbe, persönliche Dienstleistungen. 

Ich gratuliere! Ich gratuliere den Sozialpart­
nern, ich gratuliere aber ganz besonders den 
Kollegen der Gewerkschaft Bau und Holz zu 
dieser Novellierung, denn damit ist gewährlei­
stet, daß die Arbeiter in der Bauwirtschaft ~ 
trotz des Saisoncharakters dieses Gewerbes 
und der damit bedingten Unterbrechungen -
in Zukunft auch in den Genuß einer Abferti­
gung kommen können. Die Besonderheit der 
Baubranche liegt ja darin, daß es bereits seit 
dem Jahr 1946 eine Bauarbeiter-Urlaubsrege­
lung mit einer eigenen Bauarbeiter-Urlaubs­
kasse gibt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Gestatten 
Sie mir, die heutige Debatte zum Anlaß zu 
nehmen, um überhaupt einige grundsätzliche 
Bemerkungen zum System der Abfertigung 
zu machen. Hier treffe ich mich erfreulicher­
weise mit dem Kollegen Haider. (Abg. S tau­
d i n ger: Er ist weg! Er lädt den Schotter ab 
und dann geht er!) - Er ist weg. 

Ich bin mir nämlich auch völlig im klaren 
darüber, daß bezüglich einer Arbeitswelt der 
Zukunft, also jener Arbeitswelt, die von uns 
allen viel mehr Mobilität und Flexibilität ver­
langen wird, Überlegungen angestellt werden 
müssen, wie man ganz allgemein das System 
der Abfertigung weiterentwickeln kann. Das 
sind nicht Maßnahmen, die heute oder mor-
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gen gesetzt werden müssen, sondern ich sehe 
meinen Debattenbeitrag als Denkanstoß. 

Ich frage Sie: Ist eine starre Bindung sozial­
rechtlicher und arbeitsrechtlicher Vorteile an 
Betriebszugehörigkeit der richtige Weg für 
die Zukunft? Sollte nicht grundsätzlich die 
Zahl der Arbeitsjahre unabhängig von der 
Betriebszugehörigkeit als Maßstab für das 
Ausmaß an sozialen Rechten und Leistungen 
genommen werden? 

Wir alle wissen doch sehr genau, daß wir 
für eine verstärkte Mobilität der Arbeitneh­
mer auch Anreize bieten müssen. Wenn uns 
das nicht gelingt, werden wir den Struktur­
wandel unserer Wirtschaft nicht zufrieden­
steIlend lösen können. Verstärkte Mobilität 
bedeutet aber auch, das Abfertigungssystem 
im Zusammenhang mit langjähriger Betriebs­
zugehörigkeit zu überdenken. 

Ein freiwilliger Wechsel von einem Arbeits­
platz zum anderen und die Abfertigung, die 
man dabei bekommt oder eben nicht 
bekommt, spielen sicher eine maßgebliche 
Rolle. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
möchte hier aber nicht falsch interpretiert 
werden. Da bin ich nicht einer Meinung mit 
dem Kollegen Haider. Ich bin nicht unbedingt 
der Auffassung, daß eine Fondslösung der 
richtige Weg ist. Bei der Novellierung, die wir 
heute durchführen, ist es der richtige Weg, 
weil es hier bereits ein Instrumentarium gibt, 
aber ob für weitergehende Lösungen eine 
Fondslösung das richtige ist, wage ich zu 
bezweifeln. (Abg. Ver z e t n it s c h: Was ist 
Ihr Modell?) 

Ich glaube nämlich doch, daß das Sozialka­
pital auf jeden Fall im Unternehmen bleiben 
soll. (Ruf bei der SPÖ: Bei den kleinen Betrie­
ben!) Ich sage das als Denkanstoß, ich habe 
kein fertiges Rezept. (Abg. S tau d i n ger: 
Aber wir haben eines!) Ich glaube aber, daß 
man vielleicht hier Formen finden kann, daß 
das Kapital im Unternehmen bleibt, vielleicht 
mit Versicherungen abgedeckt wird. Viel­
leicht könnte man auch Vermögensbildungen 
in Arbeitnehmerhand in diese Überlegungen 
mit einbeziehen. (Abg. Sm 011 e: Es gibt nur 
eine Möglichkeit! - Weitere Zwischenrufe.) 
Da gibt es sicher viele Modelle. 

Also noch einmal: Ich habe auch kein ferti­
ges Rezept, aber ich glaube, wenn wir mobiler 
werden wollen, wenn wir an die Arbeitswelt 
der Zukunft denken, wird es notwendig sein, 
auch hier Überlegungen anzustellen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Fordern 
allein ist noch keine politische Leistung. Eine 
Lösung zu finden, ist eine politische Leistung. 
Eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten 
tragbar ist, ist die Kunst der Politik. Daher 
freue ich mich ganz besonders, daß dieses 
Gesetz heute einstimmig beschlossen wird, 
wie wir vom Kollegen Srb bereits gehört 
haben. Ich glaube, es ist auch ... (Zwischen­
ruf des Abg. Schmidtmeier.) - Bitte, 
Herr Kollege Schmidtmeier. (Weitere Zwi­
schenrufe.) 

Präsident: Ich bitte, die Spekulationen, wie 
abgestimmt werden wird, noch eine Dreivier­
telstunde zurückzustellen. Dann werden es 
alle wissen. (Heiterkeit.) Die Rednerin ist am 
Wort. 

Abgeordnete Ingrid Korosec (fortsetzend): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Das heute 
zu beschließende Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 
und das Arbeiter-Abfertigungsgesetz bieten 
eine Lösung, die für alle Teile tragbar ist. 
Meine Fraktion gibt gerne die Zustimmung, 
ist dieses Gesetz doch wieder ein kleiner 
Schritt zu mehr Symmetrie und zu mehr 
Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. (Beifall bei 
der ÖVP.) 16.26 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Köteles. Ich 
erteile es ihm. 

16.26 

Abgeordneter Köteles (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Ich glaube, daß 
der Jubel meiner Vorredner für uns doch eine 
Bestätigung ist, daß wir etwas Richtiges 
gemacht haben. Aber in dieser Jubelstim­
mung gibt es doch sehr viele Wermutstropfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir, daß ich doch ein paar 
Bemerkungen dazu mache, wie das Gesetz 
zustandegekommen ist. Es war ein dornenvol­
ler Weg. Die Spezialbehandlung hat über drei­
einhalb Jahre gedauert. Wir haben auf allen 
Ebenen verhandelt, sogar in Spitälern waren 
der Kollege Hesoun und ich, um diese Pro­
bleme voranzubringen. 

Wie war die Ausgangsbasis? - Heute 
wurde bereits darauf hingewiesen, daß im 
Jahr 1979 ein Gesetz für die Arbeiter geschaf­
fen wurde. Wir sagen ein Jahrhundertgesetz. 
Aber bei diesem Jahrhundertgesetz wurde 
doch darauf' vergessen, daß es bei einer 
Berufsgruppe, und nicht nur bei unserer, auch 
bei anderen Berufsgruppen, Probleme gibt. 
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Unmittelbar nach Inkrafttreten des Arbeiter­
Abfertigungsgesetzes erkannte man, daß die­
ser sozialrechtliche Fortschritt für unsere 
Bauarbeiter unzulänglich und bei einem 
ununterbrochenen Beschäftigungsverhältnis 
nur in den seltensten Fällen erreichbar ist. 
Die Vorredner haben bereits darauf hingewie­
sen. 

Es war daher naheliegend, das Prinzip der 
Betriebsneutralität, wie wir es in der Bauar­
beiter-Urlaubskasse haben, auch anzustre­
ben. Dieser Gedanke wurde von unseren 
Funktionären praktisch aufgenommen, 
Beschlüsse wurden gefaßt und eine Vision 
wurde geboren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Weg zur Verwirklichung dieser Vision 
und bis zur Beschlußfassung war lang und 
steinig. 

Das Endziel wurde im ersten Anlauf nicht 
erreicht. Die Teilerfolge sollen aber nicht 
unerwähnt bleiben. Möglicherweise waren 
diese Zwischenetappen erst die Vorausset­
zung für das neue Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 
und Arbeiter-Abfertigungsgesetz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich habe bereits auf das Jahr 1979 hingewie­
sen. Wir erlangten im Jahr 1981 das Einver­
ständnis der Sozialpartner, auf Kollektivver­
tragsebene Unterbrechungszeiten für unsere 
Kollegenschaft einzuführen: 60 Tage, 90 Tage, 
120 Tage, 150 Tage. Aber was mußten wir zur 
Kenntnis nehmen? - Daß manche Firmen, 
die man als schwarze Schafe bezeichnen 
kann, die Kollegen erst nach 91, nach 121 oder 
sogar nach 152 Tagen wiederaufgenommen 
haben, und der Anspruch ging so verloren. 

Der gute Kollektivvertragsabschluß hat uns 
dazu geführt, daß die Spekulation auch hier 
zum Tragen gekommen ist. Dann haben wir 
doch eine verbesserte Regelung vorgefunden, 
speziell in der Bauindustrie war das für die 
Betriebsräte ein großes Hilfsmittel. Dann 
haben wir gesagt: Aufgrund dieses Kollektiv­
vertrages ist wieder ein Netz geschaffen, aber 
es fallen uns die Kollegen wieder durch dieses 
Netz. Wir haben im Jahr 1982 dann die 
gemeinsame Einrichtung der Bauarbeiter­
Urlaubskasse mit einer eigenen Regelung 
geschaffen, nach der die Dienstgeber und die 
Dienstnehmer einen Fonds von rund 300 Mil­
lionen Schilling geschaffen haben. Auch die­
ses Netz war wieder zu grobmaschig, und wir 
haben immer wieder gesehen, daß diese Fang­
netze, die geschaffen wurden, zu große Löcher 
haben. 

Dann sind wir angetreten, und es wurden 
die Beschlüsse gefaBt. Es wurde vom Haupt­
vorstand unserer Organisation eine Arbeits­
gruppe gebildet. Ich darf auch die Namen 
erwähnen: An der Spitze war unser Vorsitzen­
der, der Kollege Hesoun, dann der Kollege 
Driemer von unserer Organisation, der Kol­
lege Ludwig, Direktor der Bauarbeiter­
Urlaubs kasse und meine Wenigkeit. Wir 
haben versucht, durch Zunutzemachen unse­
rer Erfahrungswerte und durch die gute 
Zusammenarbeit in der Sozialpartnerschaft 
die Probleme zu lösen. 

Aber auch da ein Wermutstropfen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren: Wir sind 
zwar auf Sozialpartnerebene der Bauhauptge­
werbe, sprich Bundesinnung, Fachverband 
der Bauindustrie, zu einem Abschluß gekom­
men, aber die Bundeskammer mußte ja noch 
die Zustimmung geben. Unserer Meinung 
nach war die Informationsübermittlung sehr 
schlecht oder sie war sehr schwierig, und es 
konnte bei der ersten Abstimmung in der 
Bundeskammer keine Vereinbarung getrof­
fen werden. Man hat es vertagt. Das war das 
Geschick des Präsidenten Sallinger, das dazu 
führte, daß es zu keiner Abstimmung gekom­
men ist. Die Kammerpräsidenten wurden 
informiert, und man muß dazusagen, daß sich 
die vernünftigen Kräfte in der Bundeskam­
mer durchgesetzt haben. Ich darf erwähnen, 
daß auch der Präsident Dittrich einer jener 
war, die für uns gesprochen haben. (Beifall 
des Abg. Staudinger.) 

Für uns wird es noch wichtig sein, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, daß wir 
nicht nur die große Gruppe Bauindustrie und 
Baugewerbe miteinbeziehen, sondern auch 
die fünf Bundesinnungen des Bauhilfs- und 
Baunebengewerbes. Da gibt es noch Schwie­
rigkeiten, aber wir sind stolzen Mutes, daß 
wir auch diese Funktionäre überzeugen kön­
nen, daß dieses Gesetz, diese Abfertigungsre­
gelung, im Sinne der Beschäftigungspolitik 
zum Wohle der Firmen und auch zum Wohle 
der Beschäftigten geht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kollege Hesoun hat bereits Ziffern genannt 
und auf die Studie hingewiesen. Diese Studie 
wurde mit den Freunden in den Betrieben 
durchgeführt. Die Betriebsratsvorsitzenden 
und auch das Landesarbeitsamt unter Lei­
tung des Herrn Sozialministers haben uns 
dabei geholfen, sodaß wir eine Übersicht vor­
nehmen konnten. 

Natürlich, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ist dieses Gesetz noch sehr 
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unwuchtig, und Herr Präsident Dittrich hat 
darauf hingewiesen, daß es noch ein paar 
Mängel gibt, nämlich: Wenn man selbst kün­
digt, hat man keinen Anspruch, wenn man 
das Dienstverhältnis einvernehmlich löst, hat 
man keinen Anspruch. Das wird von unserer 
Kollegenschaft nicht goutiert beziehungs­
weise nicht zur Kenntnis genommen. Aber, 
ich glaube, unsere Überzeugungskraft ist es 
gewesen, die bewirkte, daß der erste Schritt 
getan wurde. Auch das Bauarbeiter-Urlaubs­
gesetz war im Jahre 1946 noch sehr jung, und 
wir haben es jetzt, glaube ich, zu einem guten 
Gesetz ausgebaut, obwohl es auch da kriti­
sche Stimmen gegeben hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dieses Gesetz, das wir heute einstimmig 
beschließen, betrifft einen von uns, nämlich 
den Kollegen Kerschbaum, den Zentralbe­
triebsratsvorsitzenden der Universale, der im 
Arbeiterverhältnis ist und der ab nun einen 
echten Anspruch hat. Ich beglückwünsche 
dich, lieber Pepi, daß du dieses Gesetz auch 
mitbeschließen kannst. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, es ist unbestreitbar, daß die neue 
Abfertigungsregelung betriebsneutral ist. Das 
war immer unser Bestreben. Die Abfertigung 
ist auch der besonderen Beschäftigungssitua­
tion angepaßt. Die Fluktuation erfordert die 
Mobilität der Bauarbeiter. Wir wissen ja, daß 
die Kollegenschaft aus Kärnten nach Wien 
pendelt. Dem Bauarbeiter wird weitgehend 
seine Abfertigung gesichert und damit seine 
Branchentreue honoriert. 

Ich ersuche die Sozialpartner, auch intern 
den Regelungen die Zustimmung zu geben 
und nicht nur im Hohen Haus. 

Auch ich möchte mich dem Dank anschlie­
ßen, Herr Sozialminister, für die gute Arbeit 
und die Hilfe, die die Beamten geleistet 
haben, um diese· Vereinbarung in Gesetzes­
text zu bringen. - Danke sehr. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 16.35 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Franz Stok­
ker. Ich erteile es ihm. 

16.35 

Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mit der heutigen Beschlußfassung dieses nun 
zur Diskussion stehenden Initiativantrages 
ist ein besonderer Tag für die Arbeiter in der 
Bauwirtschaft festzustellen. Damit ist verbun-

den, daß ein Gesetz, das im Jahr 1979 
beschlossen wurde, auch für den Kreis der 
Arbeiter in der Bauwirtschaft praktische Aus­
wirkung findet. Es wurde heute schon mehr­
mals darauf hingewiesen, daß es aufgrund der 
Struktur und der spezifischen Erfordernisse 
in dieser Branche bisher nur sehr wenigen 
möglich war, jene Ansprüche zu erwerben, die 
dazu führen, auch eine Abfertigung zu bekom­
men. 

Besonders erfreulich in diesem Zusammen­
hang ist, daß es eine Einigung der Sozialpart­
ner war, im Unterschied zum Jahr 1979, als es 
zu einer gesetzlichen Regelung des Abferti­
gungsanspruches für Arbeiter gekommen ist. 
Nun gebe ich schon zu, daß es aufgrund der 
Überschaubarkeit, der Eingrenzung des 
betroffenen Personenkreises, aber auch auf­
grund der bestehenden Einrichtungen, wie 
zum Beispiel der Bauarbeiter-Urlaubskasse, 
in diesem Bereich leichter war, zu einer 
sozialpartnerschaftlichen Regelung zu kom­
men. 

Ich möchte doch noch ein bißchen auf das 
Jahr 1979, auf die Beschlußfassung der Arbei­
ter-Abfertigung, eingehen. Es hat damals sehr 
heftige Diskussionen gegeben, und es sind 
auch so manche Bedenken geäußert worden, 
die sich im nachhinein in Einzelfällen durch­
aus als gerechtfertigt herausgestellt haben. 
Vor allem wurde von der Arbeitgeberseite kri­
tisiert, daß der Einführungszeitraum zu kurz 
sei, daß es den Betrieben nicht möglich wäre, 
in dieser kurzen Zeit jene Rücklagen zu bil­
den, die notwendig sind, um tatsächlich auch 
die beanspruchten Abfertigungen ohne 
Gefährdung der Existenz der Betriebe aus­
zahlen zu können. 

Mit dieser Gesetzgebung wurde etwas 
erreicht, was eigentlich schon viele Jahre hin­
durch der Wunsch der Arbeiter war, nämlich 
daß ungerechtfertigte arbeitsrechtliche Unter­
schiede zwischen den Arbeitern und Ange­
stellten beseitigt werden. 

Die Abfertigung stellt zweifelsohne eine 
Vorsorge dar, entweder für den Fall des Ver­
lustes des Arbeitsplatzes oder für den Fall der 
Pensionierung. Ich kann mir schon vorstellen, 
daß zum Zeitpunkt, zu dem bei den Angestell­
ten die Abfertigung vereinbart wurde, das 
letztere vielleicht im Vordergrund gestanden 
war, nämlich der Schutz im Alter, eine Vor­
sorge bei Pensionierung, weil damals ja auch 
die Pensionsregelungen noch keineswegs in 
der Form vorhanden waren wie heute. 

In der heutigen Zeit nimmt allerdings auch 
das Problem des Verlustes des Arbeitsplatzes 
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zu, und ich glaube, vor allem im Bereich der 
Arbeiter ist es von besonderer Bedeutung. Die 
Abfertigung an sich wird finanziert in der 
Form, daß die Arbeitnehmer auf die direkte 
Auszahlung eines Teiles ihres Lohnes ver­
zichten und damit praktisch fiktive Anteils­
scheine an ihrem Betrieb erwerben, die bei 
ihrem Austritt aus dem Unternehmen einge­
löst werden. Damit ist auch eine Stärkung des 
Eigenkapitals der Unternehmungen verbun­
den; ein Anliegen, das durchaus gerechtfertigt 
erscheint. Wir glauben daher, daß diese Form 
der Finanzierung der Abfertigung auch im 
Interesse der Betriebe liegt. 

Im Jahre 1979, als für die Arbeiter die 
Abfertigung beschlossen wurde, wurde ja 
auch darüber diskutiert, wie jenen Betrieben, 
die durch dieses neue Gesetz bei der Bezah­
lung der Abfertigung in existentielle Schwie­
rigkeiten kommen, geholfen werden kann. 
Eine Zeitlang gab es ja auch die Diskussion 
über einen sogenannten zentralen Fonds, in 
den diese Gelder eingezahlt werden. Wir 
waren eigentlich immer dagegen, daß eine 
solche Regelung getroffen wird, weil damit ja 
den Betrieben das Kapital entzogen worden 
wäre. 

Die Voraussetzung, daß diese Gesetzesbe­
schlüsse in der Praxis auch funktionieren, ist 
eben - und das hat die Vergangenheit bewie­
sen -, daß auch ein ausreichender Zeitraum 
für eine erforderliche Rücklagenbildung vor­
gesehen wird und daß auch eine Verläßlich­
keit bei den wirtschaftlichen Rahmenbedin­
gungen erwartet werden kann. 

Ich nenne da als Beispiel, das negativ 
gewirkt hat, das 2. Abgabenänderungsgesetz 
im Bereich der Pensionsrückstellungen. Es 
muß natürlich für die Unternehmen schon 
sichergestellt sein, daß sie diese Rückstellun­
gen, die sie im Laufe der Zeit machen, dann 
auch tatsächlich im beabsichtigten und vorge­
sehenen Maß steuerlich geltend machen kön­
nen. Denn an einem kann niemand interes­
siert sein, auch die Arbeitnehmer nicht: daß 
wir eine sozialrechtliche Regelung treffen, die 
so konstruiert ist, daß sie letztlich zur Exi­
stenzgefährdung von Betrieben führt. Das 
wollen wir alle nicht, weil wir genau wissen, 
daß nur funktionierende Betriebe auch in der 
Lage sind, die Ansprüche ihrer Arbeitnehmer 
zu erfüllen. 

Es wurde heute schon, vor allem von Präsi­
dent Dittrich, darauf hingewiesen, daß dieses 
Gesetz kein Präjudiz darstellen soll. Von 
anderen Rednern wurde darauf hingewiesen, 
daß Probleme, wie es sie bei den Bauarbeitern 

gibt, auch in anderen Berufsgruppen zu sehen 
sind. Ich persönlich glaube, daß wir uns dazu 
bekennen sollten, daß es kein Präjudiz ist, 
meine aber doch, daß wir, wenn es uns um 
das Arbeiter-Abfertigungsgesetz ernst ist, uns 
schon überlegen müssen, was getan werden 
kann, damit Arbeitern, die ohne ihr Verschul­
den aufgrund der Struktur der Betriebe nicht 
in die Lage kommen, diese Ansprüche auch 
wirklich geltend zu machen, geholfen wird. 
Wir müssen uns überlegen, was wir unterneh­
men können. 

Nun gebe ich schon zu, daß das in anderen 
Branchen um vieles schwieriger ist, als das 
im Bereich der Bauwirtschaft der Fall ist, 
eben weil bereits "eine ähnliche Konstruktion 
mit der Urlaubskasse besteht und solche 
Modelle nicht automatisch in andere Bran­
chen übernommen werden können. Aber dem 
Grundsatz nach sollten wir uns dazu beken­
nen, daß diese Arbeiter-Abfertigung auch tat­
sächlich allen Arbeitern zugute kommt. 

Ich glaube, es gibt auch einige Gründe, die 
für die Arbeitgeber zu überlegen wären, ob in 
solchen Fällen nicht versucht werden sollte, 
zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Ein 
Grund wurde heute bereits genannt, die Mobi­
lität der Arbeitskräfte. Gerade in der heutigen 
wirtschaftlichen Entwicklung, gerade unter 
Berücksichtigung der Probleme der heutigen 
Zeit im Bereich der Arbeiter, wo sehr viele 
aufgrund von Strukturänderungen in der 
Wirtschaft und in den Betrieben gezwungen 
sind, mobiler zu sein, muß überlegt werden, 
ob es nicht letztlich auch zum Vorteil der 
Betriebe ist, wenn Mobilität nicht gehemmt, 
sondern gefördert wird. 

Ein Zweites wollen wir, glaube ich, alle 
gemeinsam auch nicht. Wir wissen, daß es in 
einzelnen Fällen sogar dazu kommt, daß 
Betriebe, vielleicht deshalb, weil sie es nicht 
bezahlen können, gezwungen sind, Arbeitneh­
mer vor Erreichung eines höheren Abferti­
gungsanspruches zu kündigen. Von einer sol­
chen Vorgangsweise hat niemand etwas, 
weder der betroffene Arbeitnehmer, auch 
nicht der Arbeitgeber, weil es sich ja vielfach, 
nachdem sie schon länger im Unternehmen 
sind, um qualifizierte Arbeitskräfte handelt. 

Ich glaube, daß das alles Gründe sind, die 
durchaus dazu berechtigen, zu sagen: Überle­
gen wir uns, wie auch in jenen Bereichen, wo 
es bisher noch zu keiner befriedigenden Rege­
lung gekommen ist, die Probleme gelöst wer­
den können. 

Im Bereich der Bauwirtschaft ist es mit 
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dem vorliegenden Initiativantrag in einer bei­
spielhaften Art und Weise gelungen. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 16.45 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Staudinger. (Abg. S tau d i n­
ger: Pardon! Das ist gestrichen!) Gestrichen. 
Das ist nicht bis zu mir durchgedrungen. 
Dann ist der nächste Herr Abgeordneter Ing. 
Karl Dittrich. Ich erteile ihm das Wort. 

16.46 

Abgeordneter Ing. Dittrich (ÖVP): Herr Prä­
sident! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich bitte Sie um 
Verständnis dafür und gleichzeitig um Ent­
schuldigung, daß ich mich nochmals zu Wort 
melde. Aber nach der Wortmeldung des Herrn 
Dr. Haider und nach der Aufforderung, ich 
möge da herauskommen, fühle ich mich dazu 
einfach verpflichtet und bin gerne dazu 
bereit. (Abg. S tau d i n ger: Wo ist er denn?) 

Es ist wieder so typisch: Er legt hier Eier, 
stellt in Frage, in welche Kanäle wohl das 
Geld ging. Auf der einen Seite bezeichnet er 
einen ehrenwerten Kollegen und Freund als 
Bankrotteur, und dann ist er nicht herinnen, 
und das Thema interessiert ihn gar nicht. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Ich möchte eines klipp und klar feststellen: 
Die Kammer wird durch zwei Arten der Ein­
hebung finanziert, zum einen gibt es die KU 1 
und die kritisierte KU 2. Als Antragsteller bei 
der Beschlußfassung zur KU 2 stand damals 
Herr Parteiobmann Dr. Steger. Sie können 
nachschauen, es wurde mit den Stimmen der 
Freiheitlichen beschlossen. 

Die KU 2 wurde ins Leben gerufen, um eine 
Selbsthilfeaktion der Kammerorganisation 
starten zu können in Richtung der Bewälti­
gung der Arbeiter-Abfertigung, aber auch län­
gerfristig zur Finanzierung der Kammerorga­
nisation. Das ist keine Frage. (Zwischenruf 
des Abg. Dkfm. Bau er.) Ich darf Ihnen 
sagen weshalb, Herr Dkfm. Bauer. 

Die Umlageneingänge bei der KU 1 gehen 
katastrophal zurück, und im Bereich der 
gesamten Kammerorganisation zahlen fast 
60 Prozent unserer Mitglieder keine Umlagen 
mehr aus dem Titel KU 1. Herr Dkfm. Bauer, 
Sie dürften mir nicht zuhören. 60 Prozent 
unserer Mitglieder zahlen aus dem Titel der 
KU 1 keine Umlagen mehr. Folglich mußte 
sich die Kammerorganisation auf lange Frist 
ein zweites Bein erkämpfen, das ist doch 
überhaupt keine Frage. Oder, Herr Dr. Hai­
der, Sie stellen die Kammerorganisation über-

haupt als Ganzes in Frage. Sie können sagen, 
die Kammer braucht in Zukunft überhaupt 
keine Umlagen einzuheben, dann ist mir Ihre 
Wortmeldung verständlich und klar. 

Ich darf Ihnen jetzt auch sagen, wie diese 
Gelder verwendet werden. Nach Schaffung 
der KU 2 im Jahr 1980 wurden bis Juni 1984 
die kompletten Eingänge aus der KU 2 in die­
sen Topf Arbeiter-Abfertigung gelegt. Ich 
habe mich als Präsident der Wiener Kammer 
vor der Vollversammlung verpflichtet, diese 
Gelder auch nach Auslaufen dieser Aktion 
ausschließlich für diese Zwecke zu verwenden 
und in keiner Weise dem Gesamtbudget zuzu­
führen. (Abg. Dr. Hai der: Was machen die 
anderen Kammern?) 

Nach 1984 war die Auf teilung fünf Neuntel 
auf das Sonderkonto und vier Neuntel in das 
ordentliche Budget, und 1986/87 gehen ein 
Drittel auf das Sonderkonto und zwei Drittel 
in den ordentlichen Haushalt. 

Herr Dr. Haider! Meine Damen und Herren! 
Nur dadurch ist es der Kammerorganisation 
überhaupt möglich, die großen Aufgaben zu 
erfüllen. Ich erinnere nur an unsere hervorra­
gende Einrichtung der Weiter- und der Ausbil­
dung, an unsere WIFls, an unsere Fremden­
verkehrsschulen, an unsere Managementaus­
bildungen, an unsere Serviceeinrichtungen 
und an unsere Aktivitäten zur Ankurbelung 
des Exportes. Meine Damen und Herren! Nur 
dadurch ist es möglich, diese Organisation im 
Interesse unserer Mitglieder tatkräftig und 
einsatzbereit zu halten. (Beifall bei der 
ÖVP.) 16.50 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti­
gung hat sich Herr Abgeordneter Dr. Haider 
zu Wort gemeldet. Ich weise darauf hin, daß 
diese die Dauer von fünf Minuten nicht über­
schreiten darf. Herr Dr. Haider ist am Wort. 

16.50 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Herr Präsi­
dent Dittrich hat gemeint, ich hätte einen 
ehrenwerten Mann dieses Hauses als Bank­
rotteur bezeichnet. 

Ich habe diesen Begriff noch nie in bezug 
auf den von Ihnen Gemeinten noch auf sonst 
jemanden verwendet, weil er nicht meinem 
Sprachgebrauch entstammt. 

Ich habe aber wiederholt, die betreffende 
Person meinend, einen niederöster­
reichischen Parteifreund des Betroffenen 
zitiert, nämlich den Landeshauptmann von 
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Niederösterreich, Ludwig, der im "profil" 
wörtlich zitiert ist, daß er gesagt habe, daß 
sich immer mehr Parteimitglieder der ÖVP 
wundern und fragen, ob sich dieser 
"abg'hauste Hendlbrater" - wörtliches Zitat 
- mit seinem Goldketterl und seiner golde­
nen Armbanduhr demnächst auch. noch ein 
Flinserl ins Ohr stecken wird. Dies zitiere ich 
zeitweise, hat· aber nichts mit dem Begriff 
"Bankrotteur" zu tun. Ich bitte Sie, das auch 
zur Kenntnis zu nehmen. (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. Sta udinger: Das ist reine 
Demagogie! "Hochanständig"!) 16.51 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abge­
ordneter Eigruber. Ich erteile es ihm. 

16.51 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Sehr geehr­
ter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte ein 
bißchen die verworrenen Aussagen des Herrn 
Präsidenten Dittrich richtigstellen. 

Ich möchte dar an erinnern, daß es die 
kleine Koalition war, die im Interesse der 
Klein- und Mittelbetriebe verschiedene steu­
erliche Erleichterungen gebracht hat, die 
Freiheitlichen mit den Sozialisten, und da ist 
unter anderem auch die Gewerbekapital­
steuer dabeigewesen, die in drei Jahresraten 
vollkommen abgeschafft wurde. Und da hat es 
von seiten der Bundeskammer eben geheißen: 
Die Kammerfinanzierung ist nicht gesichert, 
hier muß etwas geschehen. Und dann ist die 
Kammerumlage 2 auf dem Tapet gelegen, und 
es wurde im Ministerrat die Kammerumlage 
2 beschlossen. Es war sogar ein Dreiparteien­
antrag, und es war unser Vizekanzler - wie 
Sie richtig sagen - Dr. Steger damals drauf. 
(Abg. Dr. Sc h w im m er: Ein Dreiparteien­
antrag ist nicht im Ministerrat, Herr Eigru­
ber!) Na gut, so war es halt ein Dreiparteien­
antrag ohne Ministerrat. Es war dort zwi­
schen den drei Parteien abgemacht, ohne Wis­
sen der Basis, ohne Wissen des Ringes Frei­
heitlicher Wirtschaftstreibender und der Par­
lamentsfraktion. 

Und wie wir das dann gesehen haben -
Herr Dr. Schüssel kann mir das bestätigen -, 
haben wir gesagt: Bitte, so geht es nicht. Wir 
schaffen für die Wirtschaft Steuern ab, auf 
der anderen Seite kommen wieder, gerade 
von der Interessenvertretung, von der Han­
deiskammer, Belastungen für die Wirtschaft. 
Wir haben dann tagelang verhandelt. Es war 
aber leider kaum mehr möglich, hier etwas zu 
verändern, weil die Unterschrift von Dr. Ste­
ger schon drauf war. (Abg. S tau d i n ger: 

War das ein Freiheitlicher? War das ein Frei­
heitlicher damals?) 

Dr. Schüssel hat mir versichert - und auch 
dem Dr. Steger, und das war auch der Grund, 
warum er damals unterschrieben hat -, daß 
die gesamte Kammerumlage 2 für die Arbei­
ter-Abfertigung benützt wird. Und das war 
nicht der Fall. Dr. Haider hat heute richtig 
zitiert, es wird nur ein Drittel verwendet, und 
dieses Drittel, das verwendet wird, läuft mit 
dieser ganzen Unterstützung für die Arbeiter­
Abfertigung 1989 aus. 

Meine Damen und Herren! Wenn die Kam­
mer heute behauptet, dies wäre wichtig für 
die Kammerfinanzierung, dann möchte ich 
betonen, daß die Vorarlberger Handelskam­
mer die Kammerumlage 1 ersatzlos gestri­
chen hat und gesagt hat, nachdem die Kam­
merumlage 2 sowieso immer mehr wird, kom­
men wir auch mit dieser aus. Ein Beispiel 
einer Landeskammer, dem alle anderen Kam­
mern nachfolgen könnten. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß auch die 
Kammerumlage 1 entgegen den Prophezei­
ungen der Bundeskammer und der anderen 
Landeskammern nicht kleiner geworden ist, 
sondern vor einigen Jahren sogar größer 
geworden ist und daß die Kammern nach wie 
vor sehr viel Geld verdienen, während die 
Wirtschaft, vor allem die von Ihnen angeblich 
vertretene Wirtschaft, immer weniger ver­
dient, weil sie immer mehr zur Kassa gebeten 
wird. Und ich erkläre ausdrücklich hier: Die 
Erhöhungen, denen Sie alle zugestimmt 
haben, betreffen die Klein- und Mittelbe­
triebe, das ist Strom, das Telefon, das sind die 
Sozialkosten, die Pensionskosten, und jetzt 
kommt auch noch die Bahn. Und da sprechen 
Sie davon, daß Sie die Wirtschaft vertreten! -
Meine Damen und Herren! Wir sind nicht die­
ser Meinung! (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
S tau d i n ger: Eigruber, bitte die Vizeprä­
sidentschaft zurücklegen!) Habe ich ja 
schon! 16.54 

Präsident: Ich mache das Hohe Haus auf­
merksam, daß sich die Debatte langsam, aber 
zielstrebig von der Sache wegbewegt, wenn 
ich mir die letzten Wortmeldungen anschaue. 

Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Dr. Schüssel. Ich erteile es ihm. 

16.54 

Abgeordneter Dr. Schüssel (ÖVP): Hohes 
Haus! Sie entschuldigen, daß man, glaube ich, 
doch einige Dinge hier nicht hinnehmen 
kann. Wenn der Parteiobmann der Freiheitli-
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ehen Partei derart diese Debatte, die natür­
lich zu einem ganz anderen Tagesordnungs­
punkt abgeführt wird, zum Anlaß nimmt, um 
neuerlich im Parlament Dinge zu sagen, die 
absolut unqualifiziert sind, dann müssen wir 
hier von der ÖVP diese Angriffe schärfstens 
zurückweisen, meine Damen und Herren! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Punkt 1: Das Zitat, das Sie genannt haben, 
stammt nicht von jenem Landeshauptmann, 
den Sie erwähnt haben, sondern ist lediglich 
in einer Zeitung wiedergegeben, und der Herr 
Landeshauptmann, um den es hier geht, hat 
bestritten, dieses Zitat je gemacht zu haben. 
(Abg. Dr. Hai der: Ich hole es!) Es ist gut, 
daß Sie hinausgehen, Herr Kollege Haider. 
Sie haben es notwendig! Horchen Sie sich die 
Argumente lieber an! (Abg. Dr. Hai der, 
noch einmal kurz den Saal betretend: Ich hole 
es! - Abg. Dr. Sc h w im m er: Bleiben Sie 
da, Herr Haider!) Sie können nicht behaup­
ten, der Landeshauptmann hat so etwas 
gesagt, wenn er selber bestritten hat, eine 
derartige Aussage gemacht zu haben. Es ist 
absolut unqualifiziert, einen solchen Stil hier 
zu führen. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
Sc h w im m e r: Der Haider ist schon wieder 
weg!) Es ist natürlich verständlich, hier zu 
flüchten. Aber es ist natürlich sehr billig, sich 
darauf auszureden, man habe nicht "Bankrot­
teur" gesagt, sondern habe lediglich jeman­
den zitiert, der "Bankrotteur" gesagt hat. 

Und ich sage Ihnen noch etwas: Irgend­
wann einmal wird der Stil Ihres Obmannes 
aufgedeckt werden müssen (Abg. Dkfm. 
Bau er: Jetzt geht es einmal um den Stil vom 
Ludwig!), der unter dem Schutz der parlamen­
tarischen Immunität - und es geht um den 
Schutz der Immunität, den dieser Abgeord­
nete genießt - hier Dinge behauptet, die ein­
fach falsch sind und zurückgewiesen werden 
müssen. (Abg. Pro b s t: Warum hat denn der 
Ludwig nicht widerrufen?) Da sind Worte 
gefallen wie Steuerhinterzieher, Millionen­
transfers ins Ausland, Bankrotteur, Abbrand­
ler et cetera. Ist das der Stil, mit dem die Frei­
heitliche Partei in Hinkunft zu agieren 
gedenkt? Dann: Gute Nacht, Österreich!, das 
sage ich auch von dieser Stelle! (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ. - Zwischenruf des Abg. 
Pro b s t.) Und das einem Mann gegenüber -
schreien Sie nur, ich habe ein Mikrofon, ich 
bin lauter -, der beim Eintritt in die Bundes­
regierung eine Vermögenserklärung offenle­
gen muß. Abgeordnete zum Beispiel müssen 
das nicht. Mehr sage ich jetzt gar nicht dazu. 
Es ist mir aber egal. Er hat sein Vermögen 
offengelegt, und da gibt es keinen dunklen 
Punkt. 

Ohne die Spur eines Beweises derartige 
Dinge in den Raum zu stellen (Abg. S tau -
d i n ger: Und dann hinauszugehen!), wis­
send, daß man nicht ausgeliefert wird, das ist 
der eigentliche Skandal des Jörg Haider! (Bei­
fall bei ÖVP und SPÖ.) 

Jetzt wieselt er gerade herein, er hat nicht 
zugehört, ich gedenke mich aber auch nicht 
zu wiederholen, es ist mir das nicht wert. 

Nur, es ist einfach ein Unterschied, zu 
sagen, jemand ist Bankrotteur, und sich dann 
nachher auszureden und zu sagen, es ist einer 
zitiert worden, der es gesagt hat, aber es nicht 
wirklich gewesen ist. 

Letzter Punkt: zu der Kammerumlage 
2. Herr Abgeordneter Eigruber! Es ist absolut 
unrichtig, was Sie hier gesagt haben. Sie wur­
den von uns immer ordnungsgemäß und kor­
rekt informiert. Die KU 2 wurde eingeführt, 
damit zumindest ein Drittel - anfangs sogar 
mehr - verwendet wird für die Abfertigungs­
Sonderaktion der Kammer, die, auf zehn 
Jahre befristet, bis Ende 1989 läuft. So war es, 
so wurde es zugesagt. 

Und in unserer Wirtschaftseinstellung brau­
chen wir uns wohl vor niemandem zu schä­

. men, am allerwenigsten vor Ihnen! (Beifall 
bei der ÖVP.) 16.58 

Präsident: Bevor ich dem nächsten Redner 
das Wort erteile, möchte ich darauf aufmerk­
sam machen: Jetzt haben zu einem bestimm­
ten Thema, das absolut nicht zur Sache 
gehört, alle Stellung genommen. (Abg. Dr. 
Fis c her: Alle nicht!) Wenn ich jetzt wieder 
das Wort erteile, dann muß ich sagen: Aber 
jetzt wird es Zeit, daß man entweder zur 
Sache diskutiert oder sich dann ... (Abg. 
Pro b s t: Oder sich verteidigen kann! - Abg. 
Dr. Sc h ü s seI: Wer hat denn angegriffen?) 

Ich kann hier nur sagen: Ich habe, weil die 
Debatte sich wirklich langsam von der Sache 
wegbewegt hat, zur Kenntnis genommen, daß 
jeweils auf eine Wortmeldung zu diesem 
Thema wieder etwas gesagt wurde, aber 
irgendwann muß damit Schluß sein, daß man 
sich so entlangarbeitet. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Dr. Haider. 

16.59 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! . Meine Damen und Herren! Die Schaf­
fung eines Arbeiter-Abfertigungsfonds für die 
Bauarbeiter hat bewirkt, daß auch eine 
Debatte über andere Varianten der Abferti-
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gungsfinanzierung hier im Hause stattgefun­
den hat, insbesondere jene, die im Jahre 1979 
über gemeinsamen Beschluß aller Fraktionen 
- Herr Präsident Dittrich, ich unterstreiche 
das: Beschluß aller Fraktionen - zu der Kam­
merumlage 2 geführt hat. Ich bin aber trotz­
dem nicht ausreichend zufriedengestellt 
durch die Antwort, die Sie uns hier gegeben 
haben. Denn meine Frage war nicht, ob die 
Kammer diese Umlage nun einheben darf 
oder nicht, sondernd die Frage war: Was 
geschieht wirklich mit den Mitteln (Abg. Ing. 
D i t tri c h: Welche Kanäle!), in welche 
Kanäle fließen sie neben der Abfertigungsfi­
nanzierung? 

Es liegt wirklich nahe, daß man sich bei 
einem Gesamtaufwand von 1,5 Milliarden 
Schilling, die bisher etwa ausgegeben wurden 
für Abfertigungsfinanzierungen im Bereich 
dieser gesonderten Fonds, bei einem 4 Millil;i.r­
den-Ertrag die Frage stellt - und das ist das 
politische Argument, das wir hier zu führen 
haben -, ob eine Handelskammerorganisa­
tion, die ja eine Vertretung der gewerblichen 
Wirtschaft zu sein und dafür zu sorgen hätte, 
daß das Belastungsniveau der heimischen 
Wirtschaft reduziert wird, richtig handelt, 
wenn sie Milliarden mehr Erträge hat, die sie 
gar nicht für Abfertigungshilfen ausgibt, die­
ses Geld dann einfach irgendwie umwidmet 
und sagt, na wir brauchen eh etwas für die 
Exportförderung und wir brauchen vielleicht 
für das Ausstellungswesen noch ein bisserl 
Geld und wir brauchen vielleicht auch noch 
für andere Dinge etwas. (Zwischenrufe.) 

Ich meine, darüber sollte man wirklich 
ernsthaft diskutieren. Denn, meine Damen 
und Herren, man kann ja nicht doppelzüngig 
argumentieren, auf der einen Seite hier her­
außen beschwörend an die Adresse der Regie­
rung, wie Sie das auch immer wieder getan 
haben, sagen: Es muß einen Belastungsstopp 
geben!, und auf der anderen Seite drückt man 
dort, wo die eigene Berufsvertretung es in der 
Hand hätte, Belastungen zu reduzieren, die 
Augen zu und sagt: Na machen wir halt wei­
terhin Milliarden-Erträgnisse, die gar nicht 
dem Zweck zugeführt werden, für den sie 
eigentlich geschaffen wurden. 

Ich glaube, daß es berechtigt ist, daß wir 
aus gegebenem Anlaß auch darüber diskutiert 
haben. 

Wenn sich Kollege Schüssel fern vom 
Thema hier eingemengt hat und in patheti­
schen Worten die "Gute-Nacht-Stimmung" für 
Österreich beschworen hat (Zwischenrufe bei 
der ÖVP), dann ändert das halt nichts an der 

Tatsache, lieber Wolfgang Schüssel, daß ich 
ein bisher vom niederösterreichischen Lan­
deshauptmann Ludwig nicht entgegnetes 
Zitat, nicht richtiggestelltes Zitat, nicht in 
Abrede gestelltes Zitat verwendet habe. (Abg. 
Ve t te r: Erinnern wird er sich können! -
Weitere Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Wenn mir unter­
stellt wird (Abg. Ve t te r: Gehört das zum 
Thema ?), daß ich einen Parteifreund in so 
schwerwiegender Weise herabqualifiziere, 
wie das Herr Ludwig - offenbar wörtlich 
zitiert - getan hat, dann habe ich doch Inter­
esse, daß das in der nächsten Nummer des 
"profil" klargestellt wird. (Abg. Ve t te r: 
Noch besser als der Diner! Sie übertreffen 
Ihren Parteifreund Dfner!) Bis heute ist das 
nicht passiert, Herr Landesparteisekretär 
Vetter. Bis heute ist das nicht passiert. (Wei­
tere zahlreiche Zwischenrufe. - Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Dfner, bitte melden!) -
Meine Damen und Herren! Ich sehe also, die 
ÖVP ist nicht nur wahlmäßig geschwächt, 
sondern auch nervlich in einem zerrütteten 
Zustand, sonst würden Sie wenigstens noch 
eine Minute zuhören können. (Zwischenrufe 
des Abg. Dr. Sc h w im m er.) 

Ich habe hier zitiert, was in einem öster­
reichischen Nachrichtenmagazin als wörtli­
ches Zitat gestanden ist. Ich wiederhole es 
nicht mehr. 

Ich sage noch etwas dazu: Kein freiheitli­
cher Politiker, lieber Wolfgang Schüssel, hat 
eine "Gute-Nacht-Stimmung" Österreichs 
beschworen, obwohl wir uns wehren, zu dem 
Zeitpunkt, als gerilde jener, der heute und 
hier zur Diskussion steht, sich in einer unge­
heuerlichen Weise über die Freiheitliche Par­
tei geäußert hat (Abg. Dr. Sc h ü s seI: Sie 
stehen zur Diskussion, nicht jener!), indem er 
gesagt hat, wir seien ein Brechmittel, wir 
seien eine unverläßliche Bande. (Abg. Ve t­
te r: Gehört das zum Tagesordnungspunkt?) 
Wir hätten allen Grund, Wolfgang Schüssel 
(Beifall bei der FPÖ), uns hier aufzuregen und 
zu sagen: Gute Nacht Österreich!, wenn das 
die Verantwortlichkeit eines Ministers ist, in 
einem solchen Stil zu reden. Und wir hätten 
allen Grund, hier heraußen zu sagen, daß 
eigentlich der Ton nicht stimmt, wenn man­
che Argumente in der Öffentlichkeit gebrau­
chen, denn bei uns gibt es keinen Politiker, 
der wegen seiner Äußerungen zurücktreten 
mußte. (Beifall bei der FPÖ. - Zwischenruf 
des Abg. Dr. Sc h r a n z.) 17.04 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

298 
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Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
382 der Beilagen. 

Es liegt ein Verlangen des Abgeordneten 
Srb auf getrennte Abstimmung hinsichtlich 
Artikel 1 des Gesetzentwurfes, der sich auf 
Änderungen des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 
bezieht, in der Fassung des Ausschußberich­
tes vor. 

Ich lasse daher zuerst darüber abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel 1 des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung 
erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Ich lasse nun über die übrigen Teile des 
Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstim­
men. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich 
hiefür aussprechen, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Danke. Das ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Ich komme sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetz­
entwurf sind, um ein Zeichen der Zustim­
mung. - Ich danke. Der Gesetzentwurf ist in 
dritter Lesung ein s tim m i g a n gen 0 m -
men. 

4. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (324 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem sozial­
rechtliehe Bestimmungen geändert werden -
Sozialrechts-Änderungsgesetz 1988 (44. 
Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, Änderung des Sonderunterstüt­
zungsgesetzes und des Nachtschicht-Schwer-

arbeitsgesetzes) (375 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (325 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz geän­
dert wird (13. Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz) (376 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (326 

der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert 
wird (11. Novelle zum Bauern-Sozialversiche-

rungsgesetz) (377 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (327 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz geändert wird (16. Novelle zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversiche-

rungsgesetz) (378 der Beilagen) 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (328 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Gewährung der Lei­
stung der Betriebshilfe (des Wochengeldes) 
an Mütter, die in der gewerbtichen Wirtschaft 
oder in der Land- und Forstwirtschaft selb­
ständig erwerbstätig sind, geändert wird (2. 
Novelle zum Betriebshilfegesetz) (379 der 

Beilagen) 

9. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (329 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem versor­
gungsrechtliche Bestimmungen geändert 
werden - Versorgungsrechts-Änderungsge­
setz 1988 (Änderung des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957, 18. Novelle zum Heeres­
versorgungsgesetz, Änderung des Opferfür­
sorgegesetzes, Änderung des Bundesgesetzes 
über die Gewährung von Hilfeleistungen an 
Opfer von Verbrechen und Änderung des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969) (381 der 

Beilagen) 

10. Punkt: Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung über die Regierungsvor­
lage (282 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977 geändert wird, und über den Antrag 18/ A 
der Abgeordneten Freda Blau -Meissner und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1977 geändert wird (372 der Beilagen) 

11. Punkt: Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung über die Regierungsvor­
lage (283 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 638/1982 geändert 

werden (373 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 4 bis einschließlich 11, über welche 
die Debatte unter einem durchgeführt wird. 
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Es sind dies: Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1988, 

13. Novelle zum Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetz, 

11. Novelle zum Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz, 

16. Novelle zum Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz, 

2. Novelle zum Betriebshilfegesetz, 

Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1988, 

die Regierungsvorlage und der Antrag 18/ A 
der Abgeordneten Freda Blau-Meissner und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977 geändert wird, 

die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz sowie 
auch weitere Gesetze geändert werden. 

Berichterstatter zu Punkt 4 ist Herr Abge­
ordneter Köteles. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen und seinen Bericht zu erstatten. 
(Präsident Dr. Marga Hub i n e k über­
nimmt den Vorsitz.) 

Berichterstatter Köteles: Frau Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 
betreffend das Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1988. 

Die in der gegenständlichen Regierungsvor­
lage enthaltene Pensions reform hat folgende 
Schwerpunkte: 

die Änderung des Bemessungszeitraumes, 

die Aufhebung der Schul- beziehungsweise 
Studienzeiten als leistungswirksame Ersatz­
zeiten sowie 

die Neuregelung der Anspruchsvorausset­
zungen für die Witwen- und Witwerpension. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 19. November 1987 in Verhand­
lung genommen. An der Debatte beteiligten 
sich die Abgeordneten Dr. Kohlmaier, 
Hesoun, Dr. Schwimmer, Mag. Haupt, Ren­
ner, Srb, Schwarzenberger sowie der Bundes­
minister für Arbeit und Soziales Dallinger. 

Die von den Abgeordneten Hesoun, Dr. 
Schwimmer und Dr. Kohlmaier vorgetrage­
nen Abänderungsanträge wurden in die Ver­
handlungen aufgenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, in die Debatte ein­
zugehen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
dem Berichterstatter. 

Berichterstatter zu den Punkten 5 und 6 ist 
Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. Flicker. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Flicker: Frau 
Präsident! Hohes Haus! Ich bringe den 
Bericht des Ausschusses für soziale Verwal­
tung betreffend das Bundesgesetz, mit dem 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage 
enthält analog zu der in der Regierungsvor­
lage betreffend die 44. ASVG-Novelle vorgese­
henen Pensionsreform beziehungsweise den 
dortigen Maßnahmen zur Budgetkonsolidie­
rung die entsprechenden Veränderungen im 
GSVG. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung am 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. 

Von den Abgeordneten Hesoun, Staudinger 
wurde ein gemeinsamer Abänderungsantrag 
gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Hesoun, Staudinger mit Stimmen­
mehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Des weiteren bringe ich den Bericht des 
Ausschusses für soziale Verwaltung betref-
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fend das Bundesgesetz, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz geändert wird. 

Diese Regierungsvorlage enthält analog zu 
der in der Regierungsvorlage betreffend die 
44. ASVG-Novelle vorgesehenen Pensionsre­
form beziehungsweise den dortigen Maßnah­
men zur Budgetkonsolidierung die entspre­
chenden Veränderungen im BSVG. 

Von den Abgeordneten Hesoun, Dipl.-Ing. 
Flicker wurde ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Hesoun, Dipl.-Ing. Flicker mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, ersuche ich, die Debatte 
fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Berichter­
statter zu den Punkten 7, 8 und 9 ist Herr 
Abgeordneter Köteles. Ich bitte ihn, alle drei 
Berichte zu geben. 

Berichterstatter Köteles: Frau Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 
betreffend die 16. Novelle zum Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung am 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. An der Debatte beteilig­
ten sich die Abgeordneten Dr. Kohlmaier, 
Hesoun, Dr. Schwimmer, Mag. Haupt, Ren­
ner, Schwarzenberger, Srb sowie der Bundes­
minister für Arbeit und Soziales Dallinger. 

Von den Abgeordneten Hesoun, Dr. 
Schwimmer wurde ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag betreffend § 2 Abs. 1 und § 56 
sowie betreffend Streichung von Artikel 1 Z. 2 
der Regierungsvorlage gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages der Abge-

ordneten Hesoun, Dr. Schwimmer mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich bringe zu Punkt 8 den Bericht des Aus­
schusses für soziale Verwaltung betreffend 
die 2. Novelle zum Betriebshilfegesetz. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung am 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. An der Debatte beteilig­
ten sich die Abgeordneten Mag. Haupt und 
Dr. Schwimmer sowie der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales Dallinger. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Ablehnung eines Abänderungs­
antrages des Abgeordneten Huber mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(328 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Zu Punkt 9 bringe ich den Bericht des Aus­
schusses für soziale Verwaltung betreffend 
Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1988. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung eines Abän­
derungsantrages der Abgeordneten Hesoun, 
Staudinger teils einstimmig, teils mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fort­
zusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Ich danke 
vielmals. 

Berichterstatter zu Punkt 10 ist Frau Abge-
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ordnete Ingrid Korosec. Ich bitte sie, den 
Bericht zu geben. 

Berichterstatterin Ingrid Korosec: Frau 
Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich referiere über die 
Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
geändert wird, und über den Antrag der Abge­
ordneten Freda Blau-Meissner und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geän­
dert wird. 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen 
zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes 
1988 sieht die gegenständliche Regierungsvor­
lage eine 25prozentige Erhöhung des Anteiles 
des Familienlastenausgleichsfonds bei der 
Finanzierung des Karenzurlaubsgeldes im 
Jahre 1987 vor. 

Weiters soll ein Ruhen des Arbeitslosengel­
des (der Notstandshilfe) für die Zeit der 
Urlaubsentschädigung beziehungsweise 
Urlaubsabfindung normiert werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die bei den Vorlagen in seiner Sitzung am 
19. November 1987 in Verhandlung genom­
men und die Regierungsvorlage als Verhand­
lungs- und Abstimmungsgrundlage herange­
zogen. 

Von den Abgeordneten Hesoun, Dr. 
Schwimmer wurde ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag betreffend Artikel I Z 15 (§ 36 
Abs. 1, 2 und 3 Arbeitslosenversicherungsge­
setz) sowie Artikel III gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Hesoun, Dr. Schwimmer teils ein­
stimmig, teils mit Stimmenmehrheit ange­
nommen. 

Durch die Annahme des dem schriftlichen 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent­
wurfes gilt auch der Antrag 181 A der Abgeord­
neten Freda Blau-Meissner und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geän­
dert wird, als miterledigt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem vorlie­
genden Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich Sie, in die Debatte 
einzugehen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Berichter­
statter zu Punkt 11 ist Herr Abgeordneter 
Renner. 

Berichterstatter Renner: Frau Präsident! 
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung betreffend das Bundesge- _ 
setz, mit dem das Arbeitsmarktförderungsge­
setz, das Allgemeine Sozialversicherungsge­
setz, das Gewerbliche Sozialversicherungsge­
setz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
und das Bundesgesetz BGBl. Nr. 638/1982 
geändert werden. 

Durch die in der vorliegenden Regierungs­
vorlage enthaltene Novelle zum Arbeits­
marktförderungsgesetz soll klargestellt wer­
den, daß Beihilfen zur Deckung des Lebens­
unterhaltes hinsichtlich der pfändbarkeit 
gleich zu behandeln sind wie Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung. Weiters sollen 
die Wertgrenzen der §§ 24 Abs. 134 Abs. 1 und 
39 Abs. 2 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
von 500 000 Sauf 1 000 000 S erhöht werden. 

Schließlich soll durch die Regierungsvor­
lage bei der Rückforderung von Individualbei­
hilfen und von Leistungen aus der Arbeitslo­
senversicherung dieselbe Regelung gelten wie 
für Rückforderungen aufgrund des Arbeitslo­
senversicherungsgesetzes. Zur Vermeidung 
von Härten sieht die Novelle zum Arbeits­
marktförderungsgesetz vor, daß bei Personen, 
die aufgrund des AMFG der Vollversicherung 
unterliegen, Zeiten des Beihilfenbezuges bei 
der Berechnung der Bemessungsgrundlage 
außer Betracht bleiben sollen, wenn es für 
den Versicherten günstiger ist. Beihilfenbe­
zieher nach dem Arbeitsmarktförderungsge­
setz sollen durch den vorliegenden Gesetzent­
wurf hinsichtlich der Krankenversicherung 
und des Krankengeldanspruches den Bezie­
hern von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
angeglichen werden. Um auch hinsichtlich 
des Wochengeldes eine Gleichstellung zu 
erreichen, sieht der gegenständliche Gesetz­
entwurf eine Mitfinanzierung aus dem Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen vor. 

Durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 638/1982 
wurden zeitlich befristete Bestimmungen 
über Beihilfen zur Lösung von Beschäfti­
gungsproblemen mit besonderer volkswirt­
schaftlicher Bedeutung geschaffen. Diese 
zunächst bis 31. Dezember 1984 dauernde 
Befristung wurde durch BGBl. Nr. 54/1985 bis 
Ende 1987 verlängert und soll nun bis 
31. Dezember 1988 ausgedehnt werden. 
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Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung vom 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung eines Abän­
derungsantrages der Abgeordneten Hesoun, 
Dr. Schwimmer teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der· Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir haben 
nun alle Berichte gehört. Ich darf den Bericht­
erstattern für ihre Ausführungen danken. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordne­
ter Mag. Haupt. 

17.21 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr 
geehrte Frau Präsident! Sehr geehrter Herr 
Bundesminister! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir beraten heute die 44. ASVG­
Novelle und eine Reihe damit in engem 
Zusammenhang stehende Gesetzesnovellen, 
wie etwa, um eInIge anzuführen, die 
13. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz oder die 11. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz . 

Ich möchte mich in meinen heutigen Aus­
führungen auf die Aspekte der sogenannten 
Pensionsreform beschränken. Ehe ich zu 
jenen Punkten komme, die wir Freiheitlichen 
ablehnen werden, möchte ich in aller Kürze 
taxativ jene Maßnahmen aus freiheitlicher 
Sicht anführen, denen wir uneingeschränkt 
unsere Zustimmung geben können. Wir 
haben schriftliche Anträge auf getrennte 
Abstimmung eingebracht, und ich darf jetzt 
schon die Damen und Herren Kollegen im 
Hohen Haus dafür um Entschuldigung bitten, 
daß sie zu später Stunde dann auch einer 
etwas längeren Abstimmungsmaschinerie 
unterzogen werden. 

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen, sehr 
geehrter Herr Sozialminister Dallinger, dafür 
bedanken, daß Sie bereit waren, einen Tag 
vor den Ausschußberatungen die anstehen­
den schwierigen Gesetzesmaterien und die 

erst in letzter Frist eingebrachten Abände­
rungsanträge von Ihrer Fachbeamtenschaft 
den zuständigen Ausschußmitgliedern in aller 
Ausführlichkeit erklären zu lassen. 

Nun zu den eigentlichen Gesetzesvorhaben. 
Wir Freiheitliche sind froh, daß der jahre­
lange Kampf der freiheitlichen Abgeordneten 
Partik-Pable um die Einführung der Möglich­
keit der Selbstversicherung für Zeiten der 
Pflege eines behinderten Kindes nun endlich 
Früchte trägt. Frau Abgeordnete Partik-Pable 
wird sicher in ihrer später folgenden Wort­
meldung auf diese Problematik eingehend 
eingehen. 

Des weiteren stimmen wir Freiheitliche 
dem Erwerb von Versicherungszeiten bei 
Beendigung eines Dienstverhältnisses zu 
einer internationalen Organisation gerne zu. 

Die Erhöhung der Ausgleichszulagen von 
2,3 auf 2,8 Prozent findet ebenso die Zustim­
mung der Freiheitlichen wie die Regelung für 
die Kostentragung bei Organtransplantatio­
nen. 

Die neuen Regelungen und Besserstellun­
gen für zeitverpflichtete Soldaten freuen uns 
Freiheitliche, noch mehr freut es uns aber, 
daß nunmehr die Änderung bei der Gewäh­
rung eines Hilflosenzuschusses an Pensioni­
sten, die in einem Heim untergebracht sind, 
für die ein Sozialhilfeträger die Kosten trägt, 
nicht mehr in diesem Gesetz enthalten ist und 
daß nunmehr die Ruhensbestimmungen beim 
Zusammentreffen einer Eigen- und einer Wit­
wenpension nicht mehr enthalten sind. Die 
Österreichische Volkspartei hat ihre anfängli­
chen Jubelmeldungen über die soziale Ausge­
wogenheit dieses Punktes, nicht zuletzt auf 
Drängen der weiblichen Abgeordneten aller 
Fraktionen dieses Hauses, revidiert. 

Ich hoffe, daß diese Maßnahme, sollte sie zu 
einem späteren Zeitpunkt verwirklicht wer­
den, tatsächlich den Anspruch auf soziale 
Ausgewogenheit und Garechtigkeit entspre­
chen wird. 

Ich möchte mich nun jenen Punkten zuwen­
den, denen wir Freiheitliche im Zusammen­
hang mit der 44. ASVG-Novelle kritisch und 
ablehnend gegenüberstehen. 

Zunächst stehen wir - nicht nur wir Frei­
heitliche, sondern auch Sozialversicherungs­
experten, wie etwa der Vorstand des Instituts 
für Arbeits- und Sozialrecht der Universität 
Wien Theodor Tomandl, aber auch der Öster­
reichische Arbeiterkammertag in seiner Stel-
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lungnahme vom 20. Oktober 1987 - der 
gewählten überraschenden Vorgangsweise 
kritisch gegenüber. 

Es ist nicht nur uns Freiheitlichen unver­
ständlich, warum nun Teile der laut Koali­
tionsabkommen erst für das Jahr 1989 geplan­
ten Pensionsreform auf das Jahr 1988 vorge­
zogen werden, ohne daß diese Reformvorha­
ben ausreichend diskutiert werden konnten. 

Zu dieser Eile besteht nicht nur nach 
Ansicht der Freiheitlichen, sondern auch 
nach Ansicht der oben Zitierten und vor allem 
des Österreichischen Arheiterkammertages 
kein Grund, und es wäre sicherlich sinnvoller 
gewesen, ohne Zeitdruck ein längerfristiges 
Reformkonzept vorzulegen und zu verwirkli­
chen. 

Nicht nur nach Ansicht der Freiheitlichen 
Partei hat diese überstürzte Vorgangsweise 
auch dazu geführt, daß weite Kreise der 
Bevölkerung verunsichert worden sind, und 
der dadurch ausgelöste Antragsboom auf 
Gewährung einer Frühpension scheint, wenn 
er so anhält, die von der Pensionsreform 
erhofften Budgetspareffekte nicht nur in 
Frage zu stellen, sondern in den nächsten bei­
den Jahren restlos aufgebraucht zu haben. 

Ich darf Ihnen dazu, als sicherlich nicht uns 
nahestehenden und daher unverfänglichen 
Zeugen, einen Eigenbericht der "Presse" vom 
14. November dieses Jahres zitieren: 

Würden sämtliche Anspruchsberechtigte 
heuer aus dem Arbeitsleben scheiden, kämen 
auf die Pensionsversicherung bei einem 
monatlichen Frühpensionsbezug von 12 135 S 
im kommenden Jahr Mehrbelastungen von 
knapp 5 Milliarden Schilling zu. - Das ist 
fast der erhoffte Einspareffekt der Pensions­
reform. 

Ob dann der Bundeszuschuß zur Pensions­
versicherung im Rahmen von 53 Milliarden 
Schilling gehalten werden kann, bleibt zwei­
felhaft. - Soweit die "Presse". 

Sehr geehrter Herr Sozialminister! Sie 
haben noch im Bericht über die soziale Lage 
1986, unter dem Titel "Sozialpolitische Vor­
schau", folgende Passage veröffentlicht: 

Im Jahre 1987 werden die im Rahmen einer 
geplanten Reform der Pensionsversicherung 
eingesetzten Arbeitskreise ihre Arbeit abge­
schlossen haben. Der zusammenfassende 
Endbericht wird Wirtschafts- und Finanzpro­
gnosen und eine Abwägung verschiedener 

Vorschläge auf der Finanzierungs- und Lei­
stungsseite enthalten und soll als Grundlage 
für weiterführende Klärung auf Politiker­
ebene dienen. - Was ist von Ihren damals 
richtigen Erklärungen heute zu halten? 

Ich zitiere dazu wieder als unverfänglichen 
Zeugen die Stellungnahme des Öster­
reichischen Arbeiterkammertages zu diesen 
Ihren Aussagen, damit wir Freiheitliche, von 
welcher Seite auch immer, uns nicht den Vor­
wurf der Demagogie und des Populismus ein­
handeln. 

Ich zitiere: Noch in der Sitzung des Koordi­
nationskomitees der Arbeitsgruppe längerfri­
stige Finanzierung der Pensionsversicherung 
Anfang Juli 1987 wurde ein konkreter Zeit­
plan diskutiert. Nach diesem Zeitplan sollte 
zwischen September 1987 und Anfang 1988 
eine ausführliche und intensive Diskussion 
und Abwägung der einzelnen Modelle auf 
Sozialpartner- und Regierungsebene, unter 
Einschluß eines Begutachtungsverfahrens, 
mit ordnungsgemäßer Frist stattfinden, um 
schon Anfang 1988 jene Reformmaßnahmen 
festzulegen, die ein halbes Jahr oder ein Drei­
vierteljahr später in Kraft treten sollten. Für 
die Betroffenen wären damit ausreichende 
Informationsmöglichkeiten und eine ausrei­
chende Rechtssicherheit vor Übergang auf 
ein neues Recht sichergestellt gewesen. Tat­
sächlich wurde diese abgestimmte Vorgangs­
weise jedoch kurzfristig verändert. 

Weiters ist zu lesen: Unter diesen Gegeben­
heiten davon zu sprechen, daß sich die vorge­
schlagene Ergänzung zur 44. ASVG-Novelle 
auf die Arbeitsgruppenergebnisse einer zwei­
jährigen Expertenberatung stützt, ist ebenso 
unzutreffend wie die Behauptung in den 
Erläuterungen zum gegenständlichen Ent­
wurf, wonach es für das einseitig ausgewählte 
Modell keine Alternative für eine soziale 
Reform der Pensionsversicherung gäbe. 

Ich zitiere weiters: Als Grund für die vorge­
zogene Pensionsreform wird die Notwendig­
keit angegeben, schon im Jahre 1988 den Bun­
desbeitrag zur Pensionsversicherung zu entla­
sten. Dieses Ziel kann aber mit der gewählten 
Vorgangsweise nicht erreicht werden. -
Sowejt die Stellungnahme des Öster­
reichischen Arbeiterkammertages vom Okto­
ber dieses Jahres. 

Im Zusammenhang mit zukunftsweisenden 
Modellen waren wir Freiheitliche immer der 
Meinung, daß ein Ausweg aus dem scheinbar 
unfinanzierbaren derzeitigen Pensionssystem 
nur der gerechte Einsatz der Mittel - derzeit 
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kostet nicht jeder Pensionist dem Staat gleich 
viel - wäre. So kostete etwa 1985 ein ASVG­
Pensionist durchschnittlich 26 112 S, während 
der Beitrag für den öffentlichen Dienst 
1985 179 548 Sausmachte. 

Die Überprüfung von Gruppenprivilegien 
ist in diesem Zusammenhang dringend anzu­
raten. Ich erinnere an unsere freiheitlichen 
Vorstellungen etwa zur Anpassung der ÖBB­
Bedienstetenpensionen an die Richtlinien 
etwa der anderen Bundesbediensteten, eine 
Meinung, die auch Abgeordneter Pischl von 
der ÖVP noch am 21: November in einer Pres­
seaussendung seiner Partei vertreten hat. 

In diesem Zusammenhang kann ich nicht 
darüber hinwegsehen, daß die ÖVP in ihrem 
Papier "Pensions reform - soziale Ausgewo­
genheit durchgesetzt" die Voraussetzung für 
die endgültige Zustimmung zu diesem 
Reformpaket in unbedingtem Zusammen­
hang mit einer Reform des Bundesbahnpen­
sionsrechtes im Sinne einer Gleichstellung 
beim Pensionsalter und bei der Pensionshöhe 
gesehen hat, ein Punkt, der im Laufe der Dis­
kussion im Sinne einer Umfallerpartei ver­
mutlich und offensichtlich nicht durchgesetzt 
werden konnte. 

Abgeordneter Schwimmer hat am 30. Okto­
ber 1987 FPÖ-Obmann Dr. Haider und der 
Abgeordneten Partik-Pable Demagogie vorge­
worfen. (Abg. S te in bau er: Wird nur eine 
Tatsachenfeststellung gewesen sein!) 

Er hat in einer Presseaussendung des 
"ÖVP-Pressedienstes" vom 30. Oktober 1987 
offensichtlich selbst etwas tief in den 
Schmalztiegel von Demagogie und Verunsi­
cherung gegriffen. Wie sonst wäre es zu ver­
stehen, Herr Abgeordneter Schwimmer, daß 
Sie der Freiheitlichen Partei die Vorschläge 
für eine Gemeinschafts- oder Partnerschafts­
pension als Modell der Pensionskürzung vor­
werfen, während doch die ÖVP und die SPÖ 
in ihrem Regierungsübereinkommen als 
Ersatz für das spiegelgleiche System (Abg. 
Dr. Sc h w im m er: Herr Haupt! Sie kennen 
die Vorschläge des Parteiobmannes nicht!) 
von Witwer- und Witwenpension eine partner­
schaftliehe Hinterbliebenenpension vorsehen. 

Ob eine Partnerschafts- oder Gemein­
schaftspension tatsächlich und in welchem 
Maße eine reine Kürzung für die Betroffenen 
darstellen wird, wird für alle erst dann fest­
stehen, wenn man sich auf einen Prozentsatz, 
der dann zur Auszahlung gelangen soll, geei­
nigt haben wird. (Abg. Dr. Sc h w im m er: 
Herr Haider hat uns das vor genau 7 Jahren 

vorgeschlagen!) Erst dann, sehr geehrter Herr 
Abgeordneter Schwimmer, werden die Betrof­
fenen in der Bevölkerung tatsächlich feststel­
len können, wieweit es zu Kürzungen kom­
men wird und wie hoch diese Kürzungen aus­
fallen werden, sowohl bei Ihrem Vorschlag als 
auch bei unserem. (Abg. S te i n bau er: Bei 
euch weiß das "Haupt" nicht, was die Glieder 
tun!) 

Ein interessantes Detail verbirgt sich auch 
auf Seite 6 im Ausschußbericht des Ausschus­
ses für soziale Verwaltung in 375 der Beilagen 
unter dem Titel "Finanzielle Erläuterungen". 
"Die Pensionsreform 1988" - heißt es dort -
"stellt einen ersten Schritt zur langfristigen 
Sicherung der Pensionen dar, dem im näch­
sten Jahr weitere Schritte auf der Einnah­
menseite (Verbreiterung der Bemessungsba­
sis der Beiträge) und beim Pensionsanfallsal­
ter folgen müssen." - Soweit das Zitat. 

Verbirgt sich etwa unter dieser Formulie­
rung, sehr geehrter Herr Abgeordneter 
Schwimmer, die Einführung der Wertschöp­
fungsabgabe? Das ist doch eine Maßnahme, 
der der ÖVP bis dato, soweit ich weiß, ableh­
nend gegenübersteht. Oder wie sonst ist das 
zu verstehen? Sie sind ja später zu diesem 
Themenkreis zu Wort gemeldet. Mich würde 
interessieren, wie Sie diese Formulierung ... 
(Abg. Dr. Sc h w im m er: Aber keine Frage­
stunde für den Herrn Haupt!) Danke, ich 
nehme zur Kenntnis, daß Sie nicht antworten 
wollen. 

Die Diskussion um die Erhöhung des Pen­
sionsanfallsalters wird meiner Ansicht nach 
aufgrund solcher Bemerkungen sicherlich 
weiter andauern, sodaß sich die heute im 
Arbeitsprozeß stehenden Menschen auch 
nach dem Silvesterabend 1987 mit der Pen­
sionsreform beschäftigen werden müssen. 

Man frägt sich, wozu diese vorschnelle Ent­
scheidung gut war, wenn man weiß, daß von 
allen Seiten den Erwerbstätigen ein Recht auf 
Lebensplanung zugebilligt wird. Ich erinnere 
etwa in diesem Zusammenhang an den 
Bericht in der Zeitschrift "Die Furche" vom 
2. Oktober dieses Jahres, ich erinnere in die­
sem Zusammenhang an die Darlegungen des 
Abgeordneten Schwimmer zur 40. ASVG­
Novelle im Parlament am 17. Oktober 1984 in 
der 59. Sitzung der XVI. Gesetzgebungspe­
riode. Nun geht man daran, diese Lebenspla­
nung zu verunsichern und will offensichtlich 
dieses Recht auf Lebensplanung den zukünf­
tigen Generationen, die heute in die Arbeits­
welt eintreten, verweigern. 
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Ein weiterer Punkt, den wir Freiheitliche 
im Zusammenhang mi t dieser Pensionsre­
form ablehnen, ist die verspätete Pensionsan­
passung mit 1. Juli 1988, statt wie bisher 
üblich mit 1. Jänner 1988. Diese Änderung bei 
der Dynamikerhöhung von Pensionen ent­
spricht sogar nach Ansicht des SPÖ-Abgeord­
neten Schranz, wie seiner Aussendung in der 
"Sozialistischen Korrespondenz" vom 31. Juli 
dieses Jahres zu entnehmen war, einer Kür­
zung der Pensionen. Das ist eine Meinung, 
der sich die beiden ÖVP-Abgeordneten Dr. 
Kohlmaier und Dr. Schwimmer in ihren Aus­
führungen zur 40. ASVG-Novelle am 17. Okto­
ber 1984 ebenfalls nicht verschließen konnten. 

Man sieht in diesem Zusammenhang, wie 
von der Regierung wider besseres Wissen ver- .. 
sucht wird, uns als Oppositionspartei mit 
Demagogie in Verbindung zu bringen, und es 
so darzustellen, als ob wir diese Darstellung 
rein demagogisch vornehmen würden. (Bei­
fall bei der FPÖ.j Denn anders, sehr geehrter 
Herr Bundesminister, kann ich Ihre jüngst 
getätigte Äußerung nicht auffassen, daß 
jemand, der im Zusammenhang mit der vor­
liegenden Pensionsreform von "Kürzungen" 
spricht, die Unwahrheit sagt. Oder meinten 
Sie etwa mit Ihrem oben zitierten Satz die 
Abgeordneten, die ich vorher hier zitiert 
habe? 

Als drittes sind wir Freiheitlichen gegen die 
Aufhebung von Schul- und Studienzeiten als 
leistungswirksame Ersatzzeiten. Ich darf 
Ihnen, Hohes Haus, in diesem Zusammen­
hang auszugsweise eine Stellungnahme mei­
ner eigenen Bundeskammer vortragen, die 
genau unsere freiheitlichen Überlegungen 
und Positionen zu diesem Punkt ausdrückt. 

Die Aufhebung von Schul- und Studienzei­
ten als leistungswirksame Ersatzzeiten wird 
nach Auffassung der Bundeskammer trotz 
der mildernden Übergangsbestimmungen vor 
allem jenen Personenkreis betreffen, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederauf­
bau der Republik Österreich entscheidend 
beigetragen hat. 

Wenn auch bestehende Leistungen 
zunächst nicht gekürzt werden sollen, so muß 
doch mit Nachdruck festgehalten werden, daß 
jene Personen, die ihr ganzes Leben im Ver­
trauen auf die Festigkeit der staatlichen Pen­
sionsversicherung und in der Erwartung, im 
Alter mit einer bestimmten Leistung aus eben 
dieser Pensionsversicherung rechnen zu kön­
nen, Beiträge bezahlt haben, in eben dieser 
Erwartung getäuscht werden. 

Die geplante Streichung der bisherigen 
Anrechnung von Schul- und Studienzeiten als 
Ersatzzeiten wird vor allem jene Generation 
treffen, die für ihr Studium noch keine Sti­
pendien erhalten und die für ihr Studium Kol­
legiengelder, Prüfungsgelder und Prüfungsta­
xen ausgeben und in einer wirtschaftlich 
außerordentlich schwierigen Zeit ihr Studium 
selbst finanzieren mußte. 

Die Überlegungen, daß Maturanten durch­
wegs höheren Einkommensstufen zuzurech­
nen sind, ähnlich wie Akademiker, werden 
auch in der Stellungnahme des Öster­
reichischen Arbeiterkammertages relativiert 
und als vielfach falsche Annahme dargelegt. 

Zum Abschluß möchte ich mich noch ein­
mal mit den Äußerungen ... (Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Maturanten zahlen nur den 
halben Beitrag wie die Akademiker! Das 
haben Sie anscheinend verschlafen!) Sie zah­
len die Hälfte der Höchstbemessungsgrund­
lage, wenn man es so rechnet, die Akademi­
ker zu zahlen haben. Nimmt man die Höchst­
bemessungsgrundlage, zahlen die Maturan­
ten den halben Betrag. (Abg. Dr. Sc h w im -

. m er: Ein Viertel! Werden Sie hoffentlich 
zustimmen?) Richtig, dem stimme ich zu. 

Aber ich darf Ihnen trotzdem sagen, daß im 
Gegensatz zu Ihrem Einwurf die Bedenken 
selbstverständlich aufrechtbleiben und daß es 
sicherlich nicht richtig ist, generell Maturan­
ten und Akademikergruppen den höchsten 
Einkommensbeziehern zuzurechnen. (Abg. 
Dr. Sc h w im m er: Stimmt ja auch nicht!) 

Sie werden aber sicherlich zugeben, daß ein 
Akademiker vorher Maturant war und diese 
Zeiten mit einem Viertels atz zu berechnen 
sind. (Abg. Dr. Sc h w im m er: Richtig!) 
"Richtig" - dann sind wir uns wenigstens in 
diesem Punkt einig, Herr Kollege Schwim­
mer. 

Zum Abschluß möchte ich mich noch mit 
einer Ihrer Äußerungen, Herr Kollege 
Schwimmer, vom 20. Oktober 1987 in der 
30. Sitzung dieser Legislaturperiode befassen. 
Sie haben damals gesagt, Herr Kollege 
Schwimmer: Natürlich kann man sehr simple 
Modelle anbieten, das Volkspensionsmodell 
etwa, wo sich übrigens Grüne und Blaue sehr 
ähnlich sind, ist ein solches simples Modell. 
Man sagt, anstelle des Bundeszuschusses 
zahlt man jedem eine gleich hohe Volkspen­
sion, und dann kommt die Pension, die bei­
tragsorientiert ist, die den Lebensstandard 
sichern soll. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schwim-
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mer! Sie wissen, das ist Ihre Meinung, die 
habe ich zu akzeptieren, aber ich möchte dem 
noch einiges gegenüberstellen. Sie beschäfti­
gen sich offensichtlich, wie Ihre Zwischenrufe 
etwa beim Abgeordneten Haider immer wie­
der beweisen, schon seit Jahren auch mit den 
Vorstellungen der Freiheitlichen Partei zur 
Pensionsreform, und Sie wissen daher, daß 
die Freiheitliche Partei von einer Drei-Säu­
len-Theorie ausgeht, von einer Drei-Säulen­
Theorie für ihr Pensionsmodell, von der 
Volkspension als Grundversorgung, die bei­
tragsorientierte Pensionsversicherung als 
Versicherungsmodell als zweite Säule und die 
betriebliche und die Eigenvorsorge als dritte 
Komponente. 

Dieses von Ihnen abqualifizierte System 
findet - und das finde ich immerhin beacht­
lich - im Organ der Sozialistischen Partei 
"Die Zukunft" in Überlegungen, die etwa die 
Bundesratsvorsitzende Dr. Helga Hieden­
Sommer in diesem Jahre anstellt, Zuspruch. 
Es findet ebenfalls Zuspruch in den Überle­
gungen der Kammer für Arbeiter und Ange­
stellte für Tirol, einer Kammer, der, glaube 
ich, seit einigen Jahren Ihre Fraktionskolle­
gen zumindest mehrheitlich angehören, die 
sie in einer Resolution vom 16. November 
1987 deutlich mitgeteilt und ausgesandt 
haben. 

Als eine der möglichen Lösungen davor bie­
tet sich also offensichtlich auch über die Frei­
heitliche Partei dieses Drei-Säulen-Modell an, 
nach welchem durch die gesetzliche Pensions­
versicherung eine Basisversorgung nach den 
Grundsätzen des Versicherungsprinzips 
gewährleistet und auch eine private und 
betriebliche Vorsorge für jene, die eine 
höhere Altersversorgung in Anspruch neh­
men wollen, gegeben sein soll. - Ich habe 
hier nochmals für Sie Ihre Freunde von der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte in Tirol 
zitiert. 

Auch Herr Professor Tomandl hat kriti­
siert, daß die Pensionsreform 1988 ein fal­
scher Schritt in die falsche Richtung, weg 
vom Prinzip der Solidargemeinschaft aller 
Erwerbstätigen ist, werden doch vornehmlich 
die Pensionsanwärter nach dem ASVG zur 
Kasse gebeten. - Siehe dazu den Artikel vom 
2. 10. in der "Furche". Es fehlt - siehe 
Bericht in der "Furche" - auch jede Perspek­
tive, wie etwa die Eigenvorsorge als zweite 
mögliche Säule für den Ruhensstandbezug, in 
der für 1988 geplanten Steuerreform. Wir hof­
fen daher, daß in dieser Angelegenheit der 
Steuerreform noch nicht das letzte Wort 
gesprochen ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, 
haben im Ausschuß für soziale Verwaltung 
angekündigt, daß in Zukunft weitere Schritte 
erst nach gründlicher Vorbereitung im Aus­
schuß, aber auch nach gründlichen Vorge­
sprächen mit den bei den Oppositionsparteien 
und den Sozialpartnern einer Verwirklichung 
zugeführt werden sollen. Dies erscheint mir, 
sehr geehrter Herr Bundesminister, ein 
zukunftsträchtiger Weg, der vielleicht zu 
einer tatsächlichen Reform des Pensionssy­
stems in Österreich über die Jahrtausend­
wende hinaus führen könnte. - Ich danke 
zumindest für diese Anregungen, Herr Mini­
ster. (Beifall bei der FPÖ.) 17.42 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Hesoun. 

17.42 

Abgeordneter Hesoun (SPÖ): Frau Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Geschätzte 
Damen und Herren! Ich möchte zu Beginn 
meiner Ausführungen den Beamten des 
Arbeits- und Sozialministeriums meinen 
Dank aussprechen, meinen Dank für dieses 
umfassende Gesetzeswerk, für ihre Geduld, 
für ihre Ausdauer, aber auch für die 
Gesprächsbereitschaft, die sie in unzähligen 
Vorgesprächen, die wir geführt haben, gezeigt 
haben. Sicherlich haben sie in diesen Vorge­
sprächen einen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet, daß wir auch im Ausschuß eine sehr 
gute Klimaverbesserung antreffen konnten. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Geschätzte Damen und Herren! Ich möchte 
nur ganz kurz auf die Ausführungen des 
Herrn Mag. Haupt eingehen. Herr Mag. 
Haupt! Ich darf vielleicht eines hier richtig­
stellen: Richtig ist, daß die Stellungnahme des 
Arbeiterkammertages zu dieser Gesetzesma­
terie die von Ihnen zitierten Stellen aufweist. 
Tatsache ist jedoch - und ich muß das hier 
sicherlich einbekennen -, daß im Übereifer 
drei Beamte des Arbeiterkammertages sozu­
sagen einen Vorgriff in der Stellungnahme 
getan haben und diese Stellungnahme abge­
sendet haben. (Ironische Heiterkeit des Abg. 
Srb.) Erst wenige Tage später haben sich der 
Sozialausschuß und der Arbeiterkammertag 
zusammengesetzt, wodurch das Erarbeitete in 
diesem Ausschuß nicht mehr zu Papier 
gebracht werden konnte. (Abg. Sr b: So kann 
man es auch darstellen!) 

Ich kann das nur so richtigstelIen bezie­
hungsweise so begründen, weil es den Tatsa­
chen entspricht. Ich kann darauf verweisen, 
daß ich auch schriftlich davon in Kenntnis 
gesetzt wurde, wie sich diese Vorgangsweise 
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zugetragen hat. Dies vielleicht zu Ihrer Infor­
mation. Ich möchte von dem, was Sie hier ver­
lesen und zitiert haben, also nichts richtigstel­
Ien, sondern ich möchte nur begründen, wie 
es dazu gekommen ist. (Abg. Sr b: Sehr 
glaubwürdig das alles!) 

Ob Sie es glauben oder nicht, Kollege Srb, 
bleibt Ihnen überlassen. Ich habe nicht die 
Absicht, Ihnen hier einen Vortrag über Glaub­
würdigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu hal­
ten, denn dann müßte man in viele Bereiche 
eingehen, die gerade auf Ihrer Seite immer 
wieder so unglaubwürdig dargestellt werden. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. - Abg. Sr b: Ist 
Ihnen jetzt leichter?) Ich habe Sie nicht ver­
standen. (Abg. Sr b: Ist Ihnen nach dieser 
Äußerung jetzt leichter?) Sichtlich ist es mir 
leichter. Warum soll mir nicht leichter sein? 
(Zahlreiche Zwischenrufe bei der SPÖ. -
Gegenrufe des Abg. Sr b.) Wie man in den 
Wald hineinruft, kommt es meistens zurück. 
Das ist ein altes Sprichwort, behauptet und 
beweist sich immer wieder. 

Gestatten Sie mir am Beginn meiner Aus­
führungen einige allgemeine Anmerkungen 
zur Pensionsproblematik und zum Diskus­
sionsstil in diesen Angelegenheiten. 

Meine erste Feststellung, geschätzte 
Damen und Herren, lautet, daß die Finanzie­
rung der Pensionen heute und in naher 
Zukunft auch ohne allzu dramatische Ein­
schnitte gesichert werden kann. Meine zweite 
Feststellung, die ich damit verbinden möchte, 
ist, daß die langfristige Sicherung der Pen­
sionsfinanzierung - und damit beziehe ich 
mich auf eine Zeit nach der Jahrtausend­
wende, um richtig verstanden zu werden -
auch ohne Eingriffe in erworbene Pensionen 
geschehen kann. Ich begründe dies aufgrund 
von verschiedensten Gesprächen und einge­
henden Gesprächen mit den Beamten des 
Ministeriums, aber auch mit dem Herrn 
Sozialminister , der immer wieder auch darauf 
verwiesen hat, daß er - wie ich meine - zu 
Unrecht, aber manchmal sehr bewußt, falsch 
zitiert wurde. 

Ich beeile mich aber, und das möchte ich 
hier zu Beginn festhalten, hinzuzufügen, daß 
es ganz ohne Änderungen auch in Zukunft 
nicht abgehen wird. Es gibt wohl kaum eine 
Gestzesmaterie, die so nahe am Pulsschlag 
der gesellschaftlichen Entwicklung steht wie 
das Sozialgesetz und die Sozialgesetzgebung 
insgesamt. Die stattliche Anzahl von 44 Novel­
len, die sicherlich in diesen 32 Jahren notwen­
dig geworden sind, beweist ja allzu deutlich 
meine Ausführungen. 

Nach 32 Jahren ASVG glaube ich doch 
sagen zu dürfen, daß grundsätzliche Überle­
gungen über die Organisation unserer Alters­
versorgung durchaus angebracht sind und 
sicherlich auch zum richtigen Zeitpunkt 
immer wieder praktiziert wurden. Zumindest 
war das in den vergangenen 17 Jahren so. 

Innerhalb von drei Jahrzehnten hat sich 
letztlich auch unser Staat von einer unter den 
Nachwirkungen des Krieges darniederliegen­
den Gesellschaft in eine moderne Wohlstands­
gesellschaft verwandelt. Dieser soziale Wan­
del in diesen Bereichen ist natürlich auch den 
sozialen Bedürfnissen anzupassen. Gerade in 
Zeiten, in denen die Mittel für die öffentlichen 
Haushalte nicht mehr in Überfülle zur Verfü­
gung stehen, gilt es, vorzusorgen und recht­
zeitig und richtig die Absicherung der sozia­
len Notwendigkeiten in die Praxis umzuset­
zen. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich möchte 
noch etwas hinzufügen, um nicht mißverstan­
den zu werden. Ich meine dies mit Sicherheit 
nicht im Sinne einer eher primitiven Schma­
rotzerdiskussion, die in den letzten Wochen 
und Monaten immer wieder geführt wurde, 
die eine längst überwunden geglaubte Ellbo­
gengesellschaft heraufbeschwört. Ich meine 
dies vielmehr in einem offensiven wohlfahrts­
staatlichen Sinn, daß der Staat darauf zu ach­
ten hat - wenn ich so sagen darf -, daß nicht 
zu jenen umverteilt wird, die dieser Umvertei­
lung nicht bedürfen. Davon hängt, so bin ich 
weiters der Meinung, nicht nur die Effizienz, 
sondern auch die Glaubwürdigkeit des wohl­
fahrtsstaatlichen Gedankens ab. (Abg. Sr b: 
So läuft das doch schon seit Jahrzehnten!) 

Kollege Srb! Sie können überhaupt nicht 
beurteilen, was in den letzten 30 Jahren in der 
ASVG-Gesetzgebung vor sich gegangen ist. 
Ich habe die Situation miterlebt, ich kann 
Ihnen sagen: Der Beginn war schwierig, die 
Fortsetzung war ebenfalls schwierig, aber 
auch die gegenwärtige Situation und die 
Zukunft werden uns von Schwierigkeiten 
nicht befreien. 

Die Gesetze und Bestimmungen von 
gestern in alle Zukunft fortzuschreiben -
damit möchte ich Ihnen sofort eine Antwort 
geben sich den Erfordernissen der 
Zukunft zu verschließen, mit dieser Einstel­
lung werden die Progressiven - wenn ich so 
sagen darf - von gestern allzu leicht zu den 
Unkreativen von heute und zu den Konserva­
tiven von morgen, wenn sie sich hier nicht 
Veränderungen unterziehen. Dies gilt ja nicht 
nur in der Sozialgesetzgebung, sondern auch 
im wirtschaftlichen Bereich und anderswo. 
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Nichts ist in einer Zeit, geschätzte Damen 
und Herren, in der sich strukturelle Verände­
rungen immer rascher vollziehen, gefährli­
cher als geistiger Stillstand, und den wollen 
wir ja nicht praktizieren. Die geistige Beweg­
lichkeit hingegen ist immer mit Offenheit 
gegenüber Veränderungen verknüpft. 

Ich möchte dies ganz bewußt in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, 
denn gerade in diesem Fragenkomplex wird 
immer der Herr Sozialminister angesprochen, 
wenn er seine Gedanken preisgibt, wie er die 
soziale Struktur der Zukunft prognostiziert, 
wie er Therapien damit verbindet, und er wird 
dann bewußt politisch falsch interpretiert. Ich 
bin daher der Meinung, daß man doch versu­
chen soll, gerade in diesem wichtigen Sozial­
bereich bei der notwendigen ausgewuchteten 
Wahrheit zu bleiben. 

Veränderungen sind meiner Meinung nach 
dringend notwendig. Soziale Erfordernisse 
wird es in Zukunft mehr geben, als wir zu 
bewältigen imstande sind. Von uns aus ist 
rechtzeitig der richtige Schritt zu setzen, und 
die Richtung ist rechtzeitig zu erkennen, lang­
fristig sind aber trotzdem schmerzlos und 
zielstrebig die Pensionen zu sichern, und ein 
gangbarer Weg - wenn ich so sagen darf -
ist auch in diesem Zusammenhang zu unter­
stützen. 

Ich möchte jenen Kassandrarufern, die sich 
bei diesen Gesetzesmaterien immer wieder in 
den Vordergrund drängen - weil es ja populi­
stisch und opportun ist, hier sozusagen einer 
Pensionsreform nichts anderes entgegenzu­
halten als "Hände weg von den Pensionen" 
und dergleichen mehr -, eines klar und deut­
lich sagen: Geschätzte Damen und Herren! 
Gesegnet sind diejenigen, die nichts zu sagen 
haben und dann auch wirklich nichts sagen! 

Damit möchte ich eigentlich zum Ausdruck 
bringen, daß sich immer wieder jene in den 
Vordergrund stellen, die diese Gesetzesmate­
rie zum Politikfeld erklären, die nichts ande­
res tun als kritisieren, um Kritik üben zu kön­
nen oder - anders formuliert - um Politik 
zum Selbstzweck zu stilisieren. 

Ich glaube aber sagen zu dürfen, daß gerade 
in diesem Bereich die Art der politischen Kul­
tur sicherlich die Bereiche unserer Möglich­
keiten aufzeigt, daß wir uns mehr oder weni­
ger immer wieder darauf besinnen müssen, 
daß wir dieses Geld, das uns die Menschen 
überantworten, von ihnen bekommen, richtig 
und zielführend auszugeben haben. 

Geschätzte Damen und Herren! Damit wäre 
ich eigentlich schon bei den nackten Zahlen, 
an denen gezeigt werden kann, daß es sich bei 
der gegenwärtigen Pensionsreform um keine 
Sozialkürzungsaktion handelt und daß es sich 
bei dem von vielen hier immer wieder vorge­
brachten "Hände weg von den Pensionen" um 
einen üblen - ich sage das sehr bewußt -
Propagandatrick handelt, nicht nur deshalb, 
weil die Kürzung bestehender Pensionen in 
keinem Fall geplant war, wie immer wieder 
behauptet wurde, sondern weil dies auch aus 
keiner einzigen Reformvariante dieser Bun­
desregierung herauszulesen ist. 

Der Bund hat in seiner sozialpolitischen 
Verantwortung gerade in diesem Bereich sehr 
bewußt versucht, lediglich seinen Anteil an 
der Pensionsversicherung auch in Zukunft 
abzusichern. Im Jahre 1995 wird der Bundes­
beitrag zur Pensionsversicherung ohne 
Berücksichtigung der Ausgleichszulagen etwa 
33 Prozent betragen. Geschätzte Damen und 
Herren, ohne diese Pensionsreform wäre er 
mit 35,4 Prozent bereits deutlich höher. 

Eines möchte ich aber doch in diesem 
Zusammenhang hervorheben: Der Bundesbei­
trag wird durch die vorgeschlagene Maß­
nahme zwar gesenkt, aber er wird trotzdem 
absolut und relativ auch in Zukunft ansteigen. 
Damit möchte ich eigentlich nur sagen, daß 
eine verantwortungsvolle Sozialpolitik nicht 
nur an das Morgen, sondern auch an das 
Übermorgen zu denken hat, selbst auf die 
Gefahr hin - ich sage das sehr offen -, daß 
die dadurch nötigen Maßnahmen nicht jene 
Publikumswirksamkeit zeigen wie spektaku­
läre politische Taschenspielertricks, die ja 
letztlich das bleiben müssen, was sie sind, 
nämlich Illusionen verbunden mit bewußt fal­
schen Informationen. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich habe 
bewußt den langfristigen Aspekt der Reform­
maßnahmen hervorgekehrt, weil sie meiner 
Meinung nach in ihrer Wirkung auch langfri­
stig angelegt sind. Von diesem Grundsatz gibt 
es lediglich eine Ausnahme, nämlich die Ver­
schiebung der Pensionserhöhung 1988 um ein· 
halbes Jahr, eine Maßnahme, die das Budget 
um 1,7 Milliarden Schilling entlasten wird. 

Ich möchte doch hinzufügen: Natürlich 
kann ich als Sozialpolitiker nur sehr schwer 
behaupten, daß mir dieser Schritt Freude 
bereitet, eher das Gegenteil. Aber es gibt halt 
auch Situationen, in denen man in Verantwor­
tung zur Funktion steht, zum Staate steht. 
Sicherlich hegt auch der Herr Minister in die­
ser Situation die gleichen Gefühle wie ich. 
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Für die Bezieher niedriger Pensionen 
wurde allerdings erreicht - und das möchte 
ich doch in einem Satz hier hervorheben -, 
daß die Ausgleichszulagenbezieher die nor­
male Anpassung ab 1. Jänner bekommen wer­
den. Kollege Schranz Wird sich mit dieser Pro­
blematik sehr eingehend auseinandersetzen. 
Er ist ja Experte in diesem Fragenkomplex, 
und ich möchte ihm daher diesen Themen­
kreis zur Gänze überlassen. 

Der eigentliche Kern der bei dieser Reform 
neu vorgeschlagenen Maßnahmen besteht 
aus Reformschritten - das möchte ich hier 
unterstrichen wissen -, die durchaus in das 
von mir erwähnte Bild einer dynamischen 
Sozialpolitik hineinpassen: Erhalten und Aus­
bau der sozialen Absicherung dort, wo sie not­
wendig und gerechtfertigt ist, Überdenken 
von Leistungen und Berechnungen im Lichte 
sozialer Änderungen, die fragwürdig erschei­
nen; dazu gehört der Fragenkomplex der 
Mehrfachpensionen und - ich sage es auch 
hier sehr deutlich und bestimmt -, dazu 
gehören natürlich auch bestimmte Ersatzzei­
ten von Besserverdienern, dazu gehört zwei­
fellos auch die gerechte Gestaltung des 
Bemessungszeitraumes. 

Ein überhastetes Vorgehen wäre sicherlich 
dem gesamten Gesetzeswerk nur hinderlich. 
Diese Änderungen werden den öffentlichen 
Dienst, aber auch genauso die Politiker- und 
die Funktionärspensionen betreffen. Die lang­
same Erhöhung des Bemessungszeitraumes 
kann durchaus als ein Schritt zu mehr 
Gerechtigkeit - dieser Auffassung sind wir 
- gesehen werden, umso mehr als der Über­
gang auf eine extrem schonende Weise 
erfolgt. Sonderbestimmungen für das nächste 
Jahr gewährleisten, daß Pensionsanwärter , 
die in Frühpension gehen könnten, aber noch 
einige Zeit arbeiten wollen, sich nicht schon 
bei der Erreichung des 55. oder des 
60. Lebensjahres entscheiden müssen, ob sie 
die Arbeit oder den Ruhestand wählen. 

Noch ein Aspekt, den ich ganz gerne hinzu­
fügen möchte: Durch die Einführung 
geschützter Jahrgänge kann die Entschei­
dung auch später ohne Verlust von Pensions­
ansprüchen getroffen werden. 

Grundsätzlich bekennen wir uns zu dem 
eingeschlagenen Weg der Verlängerung des 
Bemessungszeitraumes, zunächst einmal des­
halb - um auch hier bei der Wahrheit zu blei­
ben -, weil die Berücksichtigung weiter 
zurückliegender Jahre bei der Pensionsbe­
messung keinesfalls automatisch eine Ver­
schlechterung bedeutet. Arbeitnehmer in Kri-

senbranchen, die in den letzten Arbeitsjahren 
mit Lohnrückgängen leben mußten, werden 
bestätigen, daß hier der richtige Weg einge­
schlagen wurde. 

Noch einen Umstand möchte ich hier auf­
zeigen: Für diejenigen, die aufgrund ihres 
Nahverhältnisses zum Dienstgeber oder auf­
grund der Zusammensetzung ihres Verdien­
stes die Höhe der Bemessungsgrundlage 
beeinflussen können, wird es zunehmend 
schwieriger werden, sich diese Zeiten zu 
erschleichen oder zu erkaufen. Somit wird 
auch hier mehr soziale Gerechtigkeit Platz 
greifen, die wir ebenfalls begrüßen. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich habe 
versucht, hier in wenigen Minuten darauf zu 
verweisen, was in dieser Gesetzesmaterie 
auch langfristig an Beitrags- und sonstigen 
Überlegungen hier vor sich gehen wird. Ich 
habe mich bemüht, damit einige Anregungen 
zu verbinden. Ich möchte doch eines noch hin­
zufügen: Ich glaube, daß es für die Zukunft 
notwendig sein wird - und wir werden uns 
gemeinsam diesen Weg erarbeiten müssen-, 
daß bei der Aufbringung der Mittel mehr als 
bisher auf die wirtschaftliche Leistungsfähig­
keit der einzelnen Bevölkerungsgruppen ein­
gegangen wird. 

Aus der von mir bereits zitierten Vertei­
lungsstudie - ich habe darauf verwiesen -
geht doch eindeutig hervor, daß Arbeiter und 
Angestellte den höchsten Eigenfinanzierungs­
grad bei ihren Pensionen aufweisen. Ich 
möchte hier keine Neidkomplexe oder klas­
senkämpferische Töne ansprechen, aber 
Gewerbetreibende, Bauern und Beamte wer­
den hingegen von den Verteilungswirksam­
keiten in ungerechtfertigtem Ausmaß - das 
darf ich mir hier anzuführen gestatten -
begünstigt. 

Hier muß in Zukunft schrittweise ein sozia­
ler Ausgleich stattfinden, und bei weiteren 
Veränderungen des Pensionssystems, zum 
Beispiel bei einer weiteren Verlängerung des 
Bemessungszeitraumes, müssen begleitende 
Schritte gesetzt werden, die eine eventuell 
entstehende Unterversorgung zu Lasten des 
Spekulationsgewinnes der Versicherten aus­
gleichen. 

Ich möchte noch einen Umstand hier auf­
zeigen, der meiner Meinung nach sehr 
wesentlich ist. Die Kollegin Traxler wird sich 
noch sehr eingehend mit diesem Themen­
kreis beschäftigen. Meiner Meinung nach -
und ich stimme hier voll mit den Aussagen 
der Frauen aller Parteien überein - dürfen 
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berufstätige Frauen bei einer allfälligen Neu­
regelung nicht gegenüber jenen Frauen 
benachteiligt werden, die ihren Pensionsan­
spruch ausschließlich oder vorwiegend vom 
Ehemann ableiten. Das ist ebenfalls ein Anlie­
gen, das wir zielstrebig weiterverfolgen müs­
sen. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordne­
ten der ÖVP.) 

Geschätzte Damen und Herren! Langfristig 
werden aber auch Überlegungen auf Beitrags­
seite anzustellen sein, wie die Beitragsgrund­
lagen dort erweitert werden könnten oder 
sollten, wo das aufgrund der Leistungsfähig­
keiten gerecht erscheint. Dies könnte durch 
die Anhebung von Höchstbeitragsgrundlagen 
vor sich gehen, etwa wie wir es in den 
Gebietskörperschaften jetzt durchgeführt 
haben. Es könnte aber auch in Form einer 
Wertschöpfungsabgabe geschehen. 

Ich bin weiters der Meinung, je früher 
Schritte gesetzt werden, die unserem Pen­
sionssystem oder unserer Pensionsordnung 
entsprechen und diese absichern, desto scho­
nender wird der Übergang zur neuen Rege­
lung ausfallen. 

Einer sachlichen Diskussion möchte ich in 
diesem Zusammenhang das Wort reden. Ich 
möchte noch einmal darauf verweisen -
Mag. Haupt ist nicht hier -, daß ich wirklich 
erfreut war, daß im Ausschuß eine - ich 
möchte fast sagen - diszipliniert geführte 
Diskussion vor sich gegangen ist. Das ist auch 
darauf zurückzuführen, daß wir einen Tag 
vorher über Einladung des Herrn Bundesmi­
nisters für Arbeit und Soziales die Möglich­
keit hatten, hier ohne Protokoll ins Gespräch 
und in die Thematik einzusteigen. 

Mir obliegt es nun, geschätzte Damen und 
Herren, hier zwei Anträge einzubringen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Hesoun, Dr. Schwimmer und 
Genossen betreffend Änderung der Regierungs­
vorlage einer 13. Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz (325 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Die Regierungsvorlage einer 13. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (325 der 
Beilagen) in der vom Ausschuß für soziale Verwal­
tung beschlossenen Fassung (376 der Beilagen) 
wird geändert wie folgt: 

1. Im § 123 Abs. 2 in der Fassung des Artikels I 

Z 35 entfällt der Punkt am Schluß der Z 3. Folgen­
des wird angefügt: "nach § 116 Abs. 1 Z. 1." 

2. Im Artikel I Z 48 Ht. c wird der Ausdruck ,,§ 
169 Abs. 3" durch den Ausdruck,,§ 169 Abs. 2" 
ersetzt. 

3. Im Artikel 111 Abs. 8 lautet der erste Satz: 
"Pensionsberechtigte, die im Jänner 1988 aus­
schließlich wegen der Verschiebung der Anpas­
sung auf den 1. Juli 1988 Anspruch auf Aus­
gleichszulage hätten, erhalten den Unterschieds­
betrag zwischen der Summe aus Pension, Netto­
einkommen (§ 149 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes) und den gemäß § 151 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes zu 
berücksichtigenden Beträgen einerseits und dem 
Richtsatz (§ 150 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes) andererseits für die Monate 
Jänner bis Juni 1988 als Zuschlag zur Pension." 

Das war der erste Antrag. 

Der zweite Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Hesoun, Dr. Schwimmer 
und Genossen betreffend Änderung der Regie­
rungsvorlage einer 11. Novelle zum Bauern-Sozial­
versicherungsgesetz (326 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Die Regierungsvorlage einer 11. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (326 der Beila­
gen) in der vom Ausschuß für soziale Verwaltung 
beschlossenen Fassung (377 der Beilagen) wird 
geändert wie folgt: 

1. Im § 114 Abs. 2 in der Fassung des Artikels I 
Z 27 entfällt der Punkt am Schluß der Z 3. Folgen­
des wird angefügt: "nach § 107 Abs. 1 Z 1." 

2. Im Artikel I Z. 401it. c wird der Ausdruck ,,§ 
161 Abs. 3" durch den Ausdruck,,§ 161 Abs. 2" 
ersetzt. 

3. Im Artikel 111 Abs. 7 lautet der erste Satz: 
"Pensionsberechtigte, die im Jänner 1988 aus­
schließlich wegen der Verschiebung der Anpas­
sung auf den 1. Juli 1988 Anspruch auf Aus­
gleichszulagen hätten, erhalten den Unterschieds­
betrag zwischen der Summe aus Pension, Netto­
einkommen (§ 140 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes) und den gemäß § 142 des Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetzes zu berücksichti­
genden Beträgen einerseits und dem Richtsatz 
(§ 141 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) 
andererseits für die Monate Jänner bis Juni 1988 
als Zuschlag zur Pension. " 

Danke. (Beifall bei der SPÖ.) 18.04 
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Präsident Dr. Marga Hubinek 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Srb. 

18.04 

Abgeordneter Srb (Grüne): Frau Präsident! 
Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kollegin­
nen und Kollegen! Wir hier in diesem Plenum 
dürfen heute über ein Paket von Sozialgeset­
zen abstimmen, das vor allem - nach meiner 
Ansicht - durch seine Quantität beeindruckt. 
Ich sage auch absichtlich, wir "dürfen" 
abstimmen, denn ein detaillierte Debatte dar­
über scheint mir hier relativ unmöglich zu 
sein. Ich lasse mich aber gerne eines Gegen­
teiligen belehren. 

Abstimmen scheint ohnedies hier in diesem 
Hohen Hause eine der Haupttätigkeiten zu 
sein und weniger das Erarbeiten und Disku­
tieren von Gesetzen. Das gilt auch für die 
Ausschüsse. Was im letzten Sozialausschuß in 
der vergangenen Woche passiert ist, ist, finde 
ich, wirklich ein starkes Stück. 

Die ursprünglichen Gesetzestexte waren 
bereits so umfangreich, daß man sie kaum 
ernsthaft studieren konnte. Man brachte 
dann auch noch in letzter Minute eine ganze 
Reihe von wichtigen Abänderungsanträgen 
ein. Ich behaupte, kaum ein Abgeordneter 
oder eine Abgeordnete kann glaubhaft versi­
chern, daß er oder sie genügend Zeit gehabt 
habe, diese auch alle eingehend zu studieren. 

Der letzte Sozialausschuß glich in meinen 
Augen schon eher einer chaotischen Ver­
sammlung von teilweise verwirrten Abgeord­
neten - dazu habe sicherlich auch ich gehört 
- und Beamten, die versucht haben, die 
Dinge in den Griff zu bekommen. Dazu ganz 
im Widerspruch stand eigentlich eine sehr 
geringe Anzahl von Wortmeldungen. Die 
Dauer des Ausschusses wurde auch von Kol­
legen Hesoun wesentlich länger eingeschätzt, 
als sie dann tatsächlich war. Aber das nur am 
Rande. 

Wir Grüne haben jedenfalls in diesen letz­
ten Tagen und Wochen versucht, von unserem 
demokratischen Recht auch Gebrauch zu 
machen, und sind hergegangen und haben 
verschiedene Beamte des Ministeriums, Fach­
leute in den einzelnen Institutionen, um Auf­
klärung, um Hilfe, um Interpretation gebeten, 
aber zumeist keine erhalten. 

Mir drängt sich ganz einfach der Eindruck 
auf - das möchte ich hier auch sagen -, daß 

offensichtlich nur ein sehr kleiner Kreis von 
mit der Materie betrauten Beamten wirklich 
Bescheid weiß und allenfalls noch eine Hand­
voll von Abgeordneten, die in dem Bereich 
beruflich zu tun haben, wie zum Beispiel Sie, 
Herr Kollege Schwimmer oder Herr Kollege 
Schranz. Ich würde sagen: wirklich ein Insi­
derkreis. 

Was ich damit sagen will: Es ist eben ganz 
einfach der Umfang und die Komplexität der 
Materie, die schon den Fachleuten oft ein 
wenig zu schaffen machen, die für Abgeord­
nete schon um einiges schwieriger ist und die 
für den "Otto Normalverbraucher", um dieses 
blöde Wort jetzt einmal zu gebrauchen, für die 
Menschen draußen, die es wirklich betrifft, ja 
wirklich ein Buch mit sieben Siegeln sein 
muß. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hier und heute geht es wahrlich nicht um 
Banalitäten, wie vielleicht die bisher sehr 
ruhige Form der Diskussion, auch die relativ 
geringe Besetzung des Plenums glauben 
machen könnten. Hier geht es wirklich um 
die in der letzten Zeit doch sehr heiß disku­
tierte Pensionsreform, auf die es eine Reihe 
von sehr starken Reaktionen der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen gegeben hat, die in den 
Medien sehr stark diskutiert wurde. (Abg. Dr. 
Fe urs te i n: Warum ist bei Ihnen niemand 
hier, wenn Sie uns kritisieren?) - Herr Kol­
lege, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, daß nie­
mand hier ist, aber ich kann die Kollegen 
nicht herbeiholen. (Abg. Fa u I a n d: Kein 
einziger von den Grünen ist da! - Weitere 
Zwischenrufe.) 

Die Kollegen werden sicher Gründe haben. 
(Abg. Dr. Helene Par ti k - Pa bl e: Desinter­
esse! - Heiterkeit.) - Ich danke für das 
Gelächter, es zeigt mir Ihr "großes " Ver­
ständnis. (Ruf bei der SPÖ: Das war kein 
Gelächter!) - Ah, dann muß ich mich verhört 
haben. (Abg. Dr. Sc h w im m er: Selbst kriti­
sieren Sie die anderen, daß sie nicht da sind, 
die eigene Fraktion hat natürlich Gründe! Das 
ist ein gespaltenes Bewußtsein!) 

Herr Kollege, bitte verwechseln Sie mich 
nicht. Okay, in diesem speziellen Fall tut es 
mir leid, aber es ist auch leider der allgemeine 
Zustand, daß bei wirklich wichtigen Dingen, 
wie hier und auch in anderen Bereichen, 
wirklich sehr wenig Leute da sind. Und dies­
mal sind eben von uns gar keine Leute da. 
Okay, Eigentor, 1 : 0 für die Mehrheit. (Abg. 
Dr. Sc h w im m er: Akzeptiert!) Okay, 
danke. 
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Es geht also um wichtige Gesetze, wie um 
die 44. ASVG-Novelle, um Arbeitslosenversi­
cherungsgesetze, um Nachtschicht-Schwerar­
beitsgesetze, um Betriebsbeihilfegesetze, um 
Versorgungsgesetze, um Adaptierungen in 
diesem Bereich und so weiter, und so weiter. 
Es geht aber vor allem auch - wie immer -
ums Geld, es geht um Zugangsmöglichkeiten 
zum staatlichen Verteilungssystem. 

Aber die Menschen, die es betrifft, haben 
kaum die Möglichkeit, die Dinge in geeigneter 
Weise interpretiert zu bekommen, sie haben 
ganz einfach nicht die Möglichkeit, hier mit­
zusprechen. Das tut mir in diesem Zusam­
menhang wirklich leid, denn ich würde sagen, 
es müßte ein Gebot unserer Demokratie sein, 
die Dinge einigermaßen so verständlich zu 
formulieren, daß so viele Bürger wie möglich 
dar an teilhaben können. Es wäre wirklich 
näher zu überlegen und zu prüfen, ob man die 
dargebotenen Informationen, die es sicher in 
der einen oder anderen Form als Broschüre 
schon gibt, nicht noch ausbauen, noch verbes­
sern, ob man nicht überhaupt das Informa­
tionswesen in diesem Bereich verstärken 
sollte. Ich finde, der Bürger soll wirklich eine 
reale, eine ehrliche Chance haben, an diesem 
Prozeß besser, seiner Situation adäquater teil­
nehmen zu können. 

Ich habe das Gefühl, Herr Minister Dallin­
ger, daß im Zuge dieser Schritte, dieser Ver­
handlungen, dieser Debatten ein bißehen ein 
Katz-und-Maus-Spiel betrieben wurde, nicht 
zuletzt auch im Zusammenhang mit den Mit­
gliedern - Kollege Kraft hat sie vorhin auch 
schon erwähnt - der Arbeitsgruppe zur län­
gerfristigen Finanzierung des Pensionsversi­
cherungssystems. So zum Beispiel beklagt 
sich vor allem die Arbeiterkammer - das 
wird jetzt den Herrn Kollegen Hesoun sicher 
interessieren, nur hört er leider nicht zu (Abg. 
Fa u 1 an d: Er hört eh zu!), er hört zu, er kann 
beides gleichzeitig machen, ich akzeptiere das 
-, daß Sie Arbeitsvereinbarungen und Ter­
mine nicht eingehalten haben, Herr Minister. 
(Bundesminister Da 11 i n ger: Es muß ja 
noch nicht stimmen, wenn es behauptet wird!) 
Okay, Sie werden dann sicher ohnedies dazu 
Stellung nehmen. 

Ich möchte es ganz einfach zitieren, weil ich 
diese Informationsquelle habe. So wurden 
zum Beispiel, Herr Minister, ganz einfach die 
verschiedenen Vorschläge dieser Arbeits­
gruppe in einem sehr stark selektiven Aus­
maß wahrgenommen, etwa betreffend die ver­
schiedenen Modelle bei den Ruhensbestim­
mungen oder die einseitige . Reform der 
Sozialversicherung nur über die Ausgaben-

seite her. Das ist überhaupt eine spezielle 
Debatte; in diese will ich aber jetzt nicht 
näher eingehen. 

Es gibt, meine sehr geehrten Damen und 
Herren - und das behaupte ich hier ganz ein­
fach -, in unserem Land kein akutes Finan­
zierungsproblem in der Pensionsversiche­
rung. Es gab daher, ganz nüchtern betrachtet, 
an sich auch keinen Zwang zu dieser Eile, zu 
dieser überstürzten Vorgangsweise am Ende 
des Sommers beziehungsweise zu Beginn des 
Herbstes. Im Sommer hieß es ja noch ganz 
anders. Wir kennen diese Aussagen. Dann 
allerdings ging alles sehr rasch über die 
Bühne, wurde alles zwischen den heiden Koa­
litionsparteien sehr rasch ausgehandelt. 

Ich bin der Meinung, daß eine so wichtige 
Angelegenheit, wie sie zum Beispiel eine Pen­
sionsreform zweifelsohne darstellt, ganz ein­
fach nicht unter weitestgehendem Ausschluß 
der Öffentlichkeit durchgezogen werden 
kann. Ich finde, das ist keine seriöse Vor­
gangsweise! 

Seit Beginn der achtziger Jahre werden in 
der Sozialgesetzgebung laufend Novellierun­
gen eingebracht mit dem Argument, sie 
sicherten die Finanzierbarkeit der Versiche­
rungssysteme. Aber auf der anderen Seite 
möchten gerade ältere Menschen, gerade 
Menschen, die vielleicht schon, ich weiß nicht, 
ein oder zwei Jahrzehnte vor dem Pensionsal­
ter stehen, ganz einfach eine gewisse Klar­
heit, einen gewissen Überblick, wie sie ihre 
Zukunft nun wirklich planen sollen. 

Es geht hier aber nicht nur um Klarheit, es 
geht ganz einfach auch um ein gewisses Ver­
trauen. Und ich bin der Ansicht, daß durch die 
in den letzten Wochen und Monaten gezeigte 
Vorgangsweise das Vertrauen des Bürgers in 
die dafür zuständigen Politiker wieder ein 
Stückehen erschüttert wurde. Die Menschen 
draußen auf der Straße wissen nicht mehr, 
was sie davon halten sollen, wie es jetzt wei­
tergehen wird. Ich halte diese Vorgangsweise 
eigentlich für sehr gefährlich, und ich würde 
mir wünschen, daß künftige Schritte in diese 
Richtung wirklich so geschehen, daß alle 
Beteiligten mitdiskutieren können, daß man 
alle Argumente miteinbringen läßt, daß vor 
allem genügend Zeit ist, damit sich der Bür­
ger orientieren kann, damit sich die Men­
schen draußen orientieren können und wirk­
lich wissen, wo es langgeht, und daß vor allem 
auch die fundierten Meinungen der Fachleute 
nicht ganz einfach in den Wind geschlagen, 
sondern in die Überlegungen miteingebunden 
werden. 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)96 von 160

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 4341 

Srb 

Was die 40. ASVG-Novelle betrifft, so läßt 
sich heute hier schon eindeutig sagen, daß sie 
für Kleinstpensionisten ganz einfach eine 
weitere Verschlechterung gebracht hat. Die 
Zahlen, die hereingekommen sind, belegen 
das. Ich muß sagen, auf die Wachstumskrise 
in unserem Land weiß diese Koalitionsregie­
rung nur eine einzIge Antwort, und zwar Kür­
zung oder Verschlechterung von Leistungen 
und - damit verbunden - Schaffung von 
Armutsfallen. 

Das Letztgesagte gilt auch besonders für 
den Bereich der Arbeitslosenversicherung. 
Die Regelungen der Notstandshilfe bieten 
eine solche Armutsfalle: wenn durch die 
Arbeitslosigkeit eines Familienmitgliedes die 
anderen an der Aufnahme einer Beschäfti­
gung gehindert werden. Einerseits ist Arbeits­
willigkeit das oberste Prinzip eines Großteils 
dieser Arbeitslosengesetzgebung, auf der 
anderen Seite unterminiert die Gesetzgebung 
oft ihr eigenes Prinzip. 

Wir Grünen sind aber dennoch nicht so 
naiv, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, wie es vielleicht aussehen mag oder wie 
Sie vielleicht meinen, zu glauben, es könnte 
so etwas wie eine Stunde Null in diesem 
Bereich der Gesetzgebung erfolgen. Natürlich 
ist auch uns ganz klar, daß man auf bereits 
Existierendem aufbauen muß, daß man 
bereits Existierendes natürlich respektieren 
und in die Überlegungen einbeziehen muß. 
Aber man könnte doch wenigstens einmal 
versuchen, die schreiendsten Widersprüche, 
die es in diesem Bereich gibt und die in mei­
nen Augen auch im Sinne dieser Regierung 
kontraproduktiv sind, zu beseitigen. 

Ein ganz wichtiges Anliegen in diesem 
Zusammenhang beziehungsweise eine Per­
spektive, wo ich wirklich bitten würde, sie 
sich näher anzuschauen und zu überlegen, 
wäre die Einführung eines. ausreichenden 
Mindeststandards sowohl im Bereich der Pen­
sionsversicherung als auch im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung. Wenn man dieser 
Forderung nähertreten könnte, würde so 
manches sehr dringende und von den Betrof­
fenen als sehr schmerzlich empfundene Pro­
blem aus der Welt geschafft werden. 

Meine Damen und Herren! Wir wissen, daß 
diese Maßnahmen durchaus finanzierbar 
sind. Es gibt genügend Unterlagen, es gibt 
genügend Studien. Wir sehen das vor allem 
auch am gesamteuropäischen Trend. Hier 
läuft es ja, wie Sie wissen, so, daß ganz ein­
fach immer mehr Länder eine ausreichende 
Grundsicherung einführen, ob man die Volks-

pension nennt oder anders. Es soll sicher 
nicht am Wort liegen. 

Es geht ganz einfach darum, daß sozial 
benachteiligte Gruppen oder gefährdete 
Gruppen ein stärkeres soziales Grundnetz 
erhalten. (Abg. Gabrielle T r a xl e r: Es ist 
ausreichend!) Das sagen vielleicht Sie, Frau 
Kollegin Traxler. Ich finde, man kann so 
etwas nur sagen, wenn man über ein Einkom­
men verfügt, welches ganz einfach um ein 
Zigfaches über diesen berühmten 4 800 und 
etlichen . Schilling liegt. (Abg. Gabrielle 
T ra x 1 e r: Was ist Ihrer Meinung nach aus­
reichend?) Sicher ein Betrag, der über diesem 
Betrag liegt. (Abg. Gabrielle T ra x 1 e r: Was 
sind Ihre Vorstellungen?) Vielleicht ein 
Betrag in der Größenordnung von etwa 6 000 
bis 7000 S. 

Sehen Sie, es geht ja nicht darum, daß man 
das jetzt festlegt. Es könnte doch sicher so 
sein, daß man ein sogenanntes Dreisäulensy­
stem macht, wo das erste die Grundsicherung 
ist - wenn Sie so wollen, die Volkspension; 
oder nennen wir das anders, damit wir keine 
Schwierigkeiten kriegen, das ist emotional 
vorbelastet, ich weiß das -, die zweite Ebene 
wird aus den Beiträgen gespeist, die diejeni­
gen, die im Berufsleben stehen, einzahlen, 
und meinethalben noch eine dritte Säule, wo 
man dann die private Vorsorge ansiedeln 
könnte. (Abg. Dr. Helene Par ti k - Pa bl e: 
Das ist die Idee vom Dr. Haider!) 

Liebe Frau Kollegin! Ich weiß, daß Herr Dr. 
Haider dieses Modell auch irgendwann ein­
mal vertreten hat. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: 
Gehört schon euch! - Abg. Sc h war zen -
b erg e r: Behaltet es!) Aber ich darf Ihnen 
schon sagen, daß das auch andere Menschen 
vertreten, daß es das in anderen Ländern gibt, 
daß es da Unterlagenstudien gibt. Ich würde 
sagen, Kollege Haider hat es sicher nicht 
patentiert, aber ich finde es ganz gut, selbst 
wenn es vom Kollegen Haider kommt. (Abg. 
Dr. Helene Par ti k - Pa b 1 e: Ich werde ihm 
das ausrichten!) Danke, das ist sehr lieb. (Abg. 
Dr. Helene Partik-Pa ble: Ich hoffe, Sie 
unterstützen das dann auch! Abg. 
He sou n: Wie soll das gehen mit den drei 
Säulen? Die wackeln nämlich, die wackeln 
bedenklich! - Heiterkeit.) Dann werden wir 
uns das von Experten holen. 

Wenn Sie die dritte Säule, was ich mir ja 
vorstellen kann, ein bisserl irritiert oder Sie 
ein bisserl Schwierigkeiten haben, dann blei­
ben wir ruhig beim Zweisäulensystem. 
Schauen wir uns an, wie es die Schweizer 
machen, wie es die Holländer machen, wie es 
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zahlreiche andere europäische Länder 
machen, auch in Übersee, habe ich gelesen, 
wird es schon so gemacht. Aber ich will da 
jetzt wirklich nicht so ins Detail gehen, sonst 
nehme ich den anderen Kollegen die wert­
volle Redezeit weg. 

Ich würde sagen, daß wir wirklich Möglich­
keiten finden sollten, daß wir uns Unterlagen 
von Fachleuten holen und das einmal sehr 
ernsthaft diskutieren, weil ich glaube, daß wir 
alle ja wollen, daß es zu einer Verbesserung 
kommt. (Abg. Gabrielle T ra xl e r: Haben 
wir bereits getan!) Gut. 

Meine Damen und Herren! Es ist doch wohl 
klar, daß es mit diesen Maßnahmen zur soge­
nannten Budgetkonsolidierung, wie jetzt Ver­
schlechterungen für Betroffene in unserem 
Land gerne schamhaft genannt werden, doch 
nie und nimmer letzten Endes zu einer echten 
Budgetkonsolidierung kommen kann. So 
schmerzlich es für die einzelnen Betroffenen 
auch ist, auf der anderen Seite sind es von 
den Beträgen her wirklich nicht so aufre­
gende Zahlen. 

Ich möchte ganz einfach, weil ich natürlich 
trotzdem gegen diese Vorgangsweise bin, ich 
möchte, daß das Geld in unserem Staat von 
dort genommen wird, wo es vorhanden ist, 
und - wenn Sie so wollen, Herr Kollege 
Hesoun, weil wir vorhin, als Sie gesprochen 
haben, so ein kleines Zwiegespräch gehabt 
haben - ich spreche jetzt bewußt von einer 
Umverteilung. 

Ich behaupte jetzt bewußt - ich habe Sie 
vielleicht doch zuerst mißverstanden, das mag 
sein; Sie haben es nur auf einen Bereich bezo­
gen, ich habe es generell gemeint -, ich 
behaupte - und das zeigen ja auch die Stu­
dien, nicht zuletzt der Bericht zur sozialen 
Lage des Herrn Ministers und so weiter -, 
daß es in den letzten Jahren beziehungsweise 
in den letzten Jahrzehnten - die letzten 
eineinhalb Jahrzehnte irritieren mich mehr, 
die tun mir mehr weh; lassen wir das jetzt -
ganz einfach wirklich zu einer Verstärkung 
des Trends einer Umverteilung von unten 
nach oben gekommen ist. Ich glaube, dieses 
Faktum sollten wir einmal so in dieser Reali­
tät auf dem Tisch liegen lassen und mit dem 
sollten wir uns in weiterer Folge sehr ernst­
haft auseinandersetzen. 

Ich meine eben, daß man das Geld von dort 
nehmen soll, wo es vorhanden ist, zum Bei­
spiel bei den vielen unversteuerten Unterneh­
mensgewinnen. Das liegt alles auf, da gibt es 
Studien, da gibt es Aussagen von kompeten-

ten Leuten. Das kann man wirklich nicht 
abstreiten. Im übrigen ist es ohnedies, wie ich 
merke, ganz ruhig auf dieser Seite, bei der 
ÖVP. Oder nehmen wir die De-facto-Nichtbe­
steuerung von Zinseinkommen oder die Anhe­
bung der Höchstbemessungsgrundlagen. Nie­
mand traut sich ernsthaft über diesen Bereich 
drüber. Oder: Einführung der Quellensteuer. 
Gut, die wird jetzt schon sehr stark diskutiert. 
Das muß man sicher auch in diesen Zusam­
menhängen sehen. Ich glaube, da sind jetzt 
wirklich sehr ehrliche und sehr offene, aber 
auch sehr grundsätzliche Schritte notwendig. 

Allein durch die Nichtinanspruchnahme 
der legalen Möglichkeiten sind dem Finanz­
minister bereits im Jahr 1985 18 Milliarden 
Schilling entgangen. Unser Finanzminister , 
meine Damen und Herren, das muß ich in die­
sem Zusammenhang schon sagen, schont ein­
fach die Reichen und nimmt es lieber von den 
Armen. Und das - ich muß sagen, ich finde 
das wirklich sehr betrüblich - tut ein soziali­
stischer Finanzminister , meine Damen und 
Herren. 

Sie, Herr Minister Dallinger - das finde 
ich auch sehr betrüblich -, Sie haben in mei­
nen Augen irgendwie die Funktion eines 
Erfüllungsgehilfen des Herrn Finanzmini­
sters. Sie müssen letzten Endes das machen, 
was der Herr Finanzminister fordert, so wie 
auch Ihre anderen Ministerkollegen. Sie, 
Herr Sozialminister , werfen in diesem Zusam­
menhang ganz einfach auch flugs all Ihre 
sozialistischen und durchaus sehr positiven 
und achtenswerten Grundsätze - oder viele 
davon, ich hoffe, nicht alle - über Bord und 
kapitulieren gemeinsam mit dem Finanzmini­
ster vor Forderungen der Österreichischen 
Volkspartei. Das finde ich wirklich sehr, sehr 
arg. 

Herr Minister! Sie haben in den vergange­
nen Wochen und Monaten immer von der 
sozialen Ausgewogenheit all dieser Maßnah­
men gesprochen und auch davon - wenn ich 
mich jetzt richtig erinnere; bitte korrigieren 
Sie mich -, daß keine Leistungen gekürzt 
oder verschlechtert werden. Sie waren sich da 
durchaus einig mit Ihrem Kollegen Schwim­
mer, mit dem Sie all diese Dinge in sehr kur­
zer Zeit durchziehen mußten, einig in Ihrer 
Wortwahl und in Ihrer Einschätzung. 

Ich frage Sie jedoch, Herr Minister: Was ist 
es denn wirklich anderes als eine Form einer 
SchlechtersteIlung, eine Form einer Pensions­
kürzung, wenn im konkreten Fall die Pen­
sionsanpassung - und da haben Sie, Herr 
Kollege Hesoun, vor hin ohnedies gesagt, daß 
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das für Sie eine sehr schmerzhafte, eine sehr 
bedauerliche Maßnahme darstellt - verscho­
ben wird und wenn den Pensionisten ganz 
einfach ein halbes Jahr weggenommen wird. 
Ich glaube, man darf es sich wirklich nicht so 
leicht machen, daß man sagt, die Ausgleichs­
zulagenbezieher trifft das ohnehin nicht, die 
anderen können es verschmerzen. (Abg. 
He sou n: Leicht gemacht hat es sich nie­
mand bei uns!) Das hoffe ich auch sehr. 

Ich glaube, es ist ungerecht, wenn man jetzt 
so sagt, die betrifft es eh nicht. Aber der, der 
um 100 S darüber ist, der mit den 100 S auch 
nicht viel mehr machen kann, muß ein halbes 
Jahr warten. Diese Menschen, die so wenig 
haben, die spüren jeden Schilling, der ihnen 
vorenthalten wird. Bitte, nehmen wir das 
doch endlich einmal zur Kenntnis, versetzen 
wir uns in die Lage dieser Menschen! Wir alle 
wissen sehr genau, es handelt sich leider Got­
tes um eine sehr, sehr große Personengruppe. 

Wenn gewisse Ersatzzeiten gestrichen wer­
den oder wenn der Bemessungszeitraum für 
die Pensionsversicherung verlängert wird, 
hat das ganz einfach dann zur Folge, daß zum 
Beispiel für Arbeiter, die in die Invaliditäts­
pension gehen müssen, weil sie ganz einfach 
durchs Arbeitsleben kaputt gemacht wurden, 
oder für behinderte Menschen, die schon als 
Behinderte - ich sage das jetzt absichtlich so 
- ins Berufsleben gekommen sind, aber dann 
eben auch, weil es für sie ganz einfach zu viel 
war, entweder in die Invaliditätspension oder 
in die Berufsunfähigkeitspension gehen müs­
sen, diese sogenannten Reformmaßnahmen 
Leistungskürzungen bedeuten. 

Es gibt aber auch noch andere Verschlech­
terungen für behinderte Menschen durch 
diese 44. ASVG-Novelle. So zum Beispiel fin­
den schwerbehinderte Menschen nach einer 
Rehabilitationsmaßnahme durch einen Pen­
sionsversicherungsträger günstigere Ruhens­
bestimmungen vor als solche - und da meine 
ich jetzt die, für die es schlechter wird -, die 
ohne solche Maßnahmen der Rehabilitation 
ihre Beschäftigung wieder aufgenommen 
haben. Und nunmehr werden auch Unfallren­
ten als Erwerbsersatzeinkommen gewertet 
und in die Ruhensbestimmungen miteinbezo­
gen, was für die betroffenen Menschen auch 
eine Verschlechterung darstellt. 

Ich habe hier das Memorandum des Öster­
reichischen Arbeiterkammertages vom Juni 
1987, das an die Bundesregierung gerichtet 
wurde. Und hier in diesem Memorandum, 
meine Damen und Herren (weist es vor), wird 
festgestellt, daß bei der Einführung eines län-

geren Bemessungszeitraumes ausgleichende 
Maßnahmen für sozial schwächere Versi­
cherte, die nach dem Versicherungsprinzip 
nicht mit einer ausreichenden Altersversor­
gung rechnen können, erforderlich sind. 

Ich hoffe, Herr Kollege Hesoun, daß Sie das 
nicht auch wieder auf einen Irrtum von 
irgendwelchen Beamten oder Angestellten 
zurückführen, ich hoffe, Sie stehen zu diesen 
Inhalten. (Abg. He sou n: Ich stehe dazu!) 
Gut, das freut mich sehr. 

Sie jedoch, Herr Minister Dallinger, Sie set­
zen sich einerseits ganz einfach - und das 
finde ich wirklich sehr bedenklich - über die 
Forderungen der Fachleute, andererseits aber 
auch über die Forderungen und die Interes­
sen der betroffenen Menschen hinweg und 
führen ganz konkrete Leistungsverschlechte­
rungen ein. 

Herr Minister! Ihre soziale Ausgewogenheit 
besteht darin, daß Sie die Leistungen in den 
Bereichen der Beamten und der Pensionisten 
der Österreichischen Bundesbahnen unange­
tastet lassen und sich die Groschen, die Schil­
linge - es läppert sich ja bekanntlich zusam­
men - ganz einfach lieber von den kleinen 
ASVG-Pensionisten, Invalidenrentnern, und 
so weiter - Frauen trifft es auch das eine 
oder andere Mal sehr stark - holen, von 
Menschen also, die bereits jetzt sehr stark am 
Rande unserer Gesellschaft stehen, die an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, 
von Menschen, die über keine Lobby oder 
über keine ausreichend starke Lobby verfü­
gen, von Menschen, die von Ihnen - Sie müs­
sen mir zugestehen, daß ich diesen Eindruck 
habe - offensichtlich schon irgendwo abge­
schrieben wurden. 

Herr Minister! Was mich in diesem Zusam­
menhang auch wirklich sehr verwundert hat, 
war Ihre Feststellung, war Ihr Mut, mit dem 
Sie sich vor einigen Monaten hier im Plenum 
als Anwalt der sozial Schwachen dargestellt 
haben. Herr Minister! Ich muß wirklich eines 
sagen: Spätestens seit dieser Pensionsreform 
- die in Wirklichkeit natürlich ein Stück 
Demontage unseres Wohlfahrtsstaates dar­
stellt - spreche ich Ihnen das moralische 
Recht ab, sich so zu bezeichnen. 

Nun, meine Damen und Herren, möchte ich 
noch zu einem der eher raren Lichtblicke -
von meiner Warte aus betrachtet - kommen, 
und zwar zur geplanten Einführung einer 
Selbstversicherung in der Pensionsversiche­
rung für Zeiten der Pflege eines behinderten 
Kindes, das ist der § 8 in der 44. ASVG-
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Novelle. Diese sehr sinnvolle und sehr posi-
. tive Maßnahme, die ja auch nicht zuletzt 
durch eine jahrelange Forderung der betroffe­
nen Eltern jetzt endlich realisiert werden 
konnte, kann in meinen Augen nur einen 
positiven Beginn im Bereich der Pflege von 
behinderten Menschen darstellen. 

Einen Beginn deswegen, meine Damen und 
Herren, weil der Bereich der Pflege von 
behinderten Menschen, und zwar von erwach­
senen behinderten Menschen, von diesen 
Maßnahmen ja unberührt bleibt. Also mit 
27 Jahren hört sie auf. 

Zweitens, weil die Pflege hier eindeutig auf 
die Eltern beziehungsweise auf Elternteile 
abgewälzt wird, was - und das wissen wir 
alle auch sehr genau - in der Realität ganz 
einfach bedeutet, daß die gesellschaftlich sehr 
notwendige und sehr wichtige Pflegearbeit, 
wo jeder froh ist, wenn er oder sie es nicht zu 
machen braucht, wenn es jemand anderer tut, 
wieder an den Frauen hängenbleibt. Das ist 
die Realität. 

Und drittens, weil es nach wie vor für die 
Bezahlung einer Pflegeleistung für den Perso­
nenkreis der sogenannten Zivilinvaliden -
ganz im Gegensatz übrigens zur Personen­
gruppe der Kriegsopfer , wo dieser Bereich 
schon seit Jahrzehnten in einer, ich möchte 
sagen, vorbildlichen Art und Weise gelöst 
wurde - keine befriedigenden Lösungen gibt. 

Meine Damen und Herren! Unsere Gesell­
schaft ist zwar bereit, für schwerbehinderte 
Menschen, die sich in Heimen aufhalten oder 
die sehr oft - und das finde ich besonders 
bedauerlich - in Heime abgeschoben wer­
den, monatlich 15000 oder 20000 S, ja bis zu 
30 000 S zu bezahlen. Für diese Kosten ist 
Geld da. Unsere Gesellschaft ist aber nicht 
bereit, die notwendigen Mittel aufzubringen 
für die Pflege von behinderten Menschen, die 
zu Hause leben wollen und können, die aber 
ganz einfach eine Hilfestellung brauchen, die 
Geld brauchen, damit sie andere Menschen 
bezahlen können, die ihnen helfen, die ihnen 
in diesem Bereich behilflich sind, die sie in 
einem gewissen Umfang pflegen können. 

Dieses Problem, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, stellt erstens einmal in 
meinen Augen eine eklatante Benachteili­
gung der Personengruppe der sogenannten 
Zivilinvaliden dar. Es verstößt weiters in mei­
nen Augen gegen das Gleichheitsprinzip. Es 
ist mir bekannt, es gibt Rechtsmeinungen, die 
Gegenteiliges behaupten, das soll es ja geben. 
Es wird aber vor allem - und das möchte ich 

bei dieser Gelegenheit sagen - von dem Per­
sonenkreis der Nichtkriegsopfer wirklich als 
eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit emp­
funden. Die Menschen fühlen sich im Stich 
gelassen. Die fragen: Gibt es zweierlei Arten, 
gibt es zweierlei Kasten von behinderten 
Menschen? Was für die einen recht ist, was 
für die einen akzeptiert wird, was notwendig 
ist, womit sie dann gut leben können, das soll 
es für die anderen nicht geben? 

Diese Ungerechtigkeit, meine Damen und 
Herren, muß endlich einmal beseitigt werden! 
Und eine Möglichkeit wäre, wenn man sich 
überlegen würde, wie man zum Beispiel durch 
die Schaffung eines bundeseinheitlichen Pfle­
gegeldgesetzes oder durch ähnliche Maßnah­
men wirklich einmal ein Stück soziale 
Gerechtigkeit in die Realität umsetzen 
könnte. 

Ich möchte hier bei dieser Gelegenheit an 
Sie, Herr Minister, doch appellieren, obzwar 
ich Sie vorhin angegriffen habe, sich diesen 
berechtigten Forderungen und Wünschen 
nicht länger zu verschließen und gemeinsam 
mit den Betroffenen Überlegungen anzustel­
len, wie hier die Dinge vorangetrieben wer­
den können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte zum Schluß kommen. Wir Grüne 
lehnen die 44. ASVG-Novelle bis auf zwei 
Punkte, nämlich den § 18 a und den Artikel IX 
betreffend das Nachtschicht-Schwerarbeitsge­
setz, ab. 

Wir Grünen werden für das Betriebshilfege­
setz stimmen. Wir bedauern es zwar, daß in 
diesem Gesetz in der ursprünglichen Fassung 
- welche, glaube ich, in der vergangenen 
Legislaturperiode, jedenfalls vor einiger Zeit, 
diskutiert wurde - der Kreis der Frauen 
bereits um den Personenkreis der Kranken­
schwestern erweitert war und daß das jetzt 
nicht drinnen ist. Das ist sicher ein Wermuts­
tropfen für uns, weil wir die Meinung vertre­
ten, daß. dieser Personenkreis dadurch eine 
gewisse Diskriminierung erfährt. Wir finden 
auch die Lösung nicht ganz optimal, daß über 
die Verrechnung der ausbezahlten Mittel kein 
sinnvoller Nachweis erbracht werden muß. 
Aber, wie gesagt, mehrheitlich halten wir das 
für eine gute Lösung und stimmen daher auch 
zu. 

Zuletzt noch zu unserem Antrag 18/ A 
betreffend das Arbeitslosenversicherungsge­
setz 1977. Wie Sie wissen, hat dieser Antrag 
zwei Schwerpunkte; erstens: die Ansprüche 
der verheirateten Frauen oder die bisherigen 
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Nichtansprüche bei der Auszahlung von Not­
standshilfegeld, und zweitens: die Personen­
gruppe der Ausländer, der Gastarbeiter, die 
nicht in den Genuß der Auszahlung einer Not­
stands hilfe kommen. 

Es hat mich gefreut, von Ihnen im Aus­
schuß zu hören, daß die Bundesregierung, 
zumindest was den ersten Teil unseres Antra­
ges betrifft, eine positive Veränderung plant, 
die mit 1. Juli des nächsten Jahres in Kraft 
treten soll. Ich führe das nicht zuletzt auf 
unsere fortwährenden Bestrebungen, auf 
unsere Forderungen in diesem Bereich 
zurück. Ich bin mir aber auch völlig dessen 
bewußt, daß das schon eine alte Forderung ist 
und daß vielleicht jetzt gemeinsam der Durch­
bruch gelungen ist. 

Ich finde es sehr bedauerlich, daß Auslän­
der, Gastarbeiter, die, wie wir alle wissen, 
wirklich sehr, sehr große Summen im Laufe 
der Jahre eingezahlt haben, nach wie vor von 
einer positiven Regelung nicht erfaßt sind, 
und ich möchte an Sie appellieren, auch für 
diesen Personenkreis eine gerechte, eine 
menschliche, eine soziale Lösung zu finden. 
- Danke schön. (Beifall bei den Grünen.) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Herr Abge­
ordneter! Sie haben den Antrag nicht verle­
sen, Sie haben nur eine Begründung gegeben. 

Abgeordneter Srb (fortsetzend): Danke 
schön. Ich komme gleich dazu. 

Antrag 

der Abgeordneten Freda Blau-Meissner, Buch­
ner, Fux, Mag. Geyer, Dr. Pilz, Smolle, Srb und 
Wabl. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz 1977 geändert wird. 

Artikel I 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBI. Nr. 609/1977, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 388/1986, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 36 Abs.3 B. entfällt die fit.c. 

2. 

a) Im § 33 Abs.2 entfällt die lit.a. Die bisherigen 
lit.b und c erhalten die Bezeichnung a und b. 

b) Im § 34 entfallen die Absätze 2 und 3. 

Artikel 11 

Mit der Vol/ziehung dieses Bundesgesetzes 
wird der Bundesminister für soziale Angelegen­
heiten betraut. 

(Bundesminister Da 11 i n ger: Das ist 
auch sehr kompliziert!) Sie sagen es, Herr 
Minister! (Bundesminister Da 11 i n ger: 
Sehen Sie, so ist das Leben!) Trotzdem, 
glaube ich, sollten wir uns gemeinsam bemü­
hen, die Dinge zu entkomplizieren. Da sind 
wir uns hoffentlich auch einig! (Beifall bei den 
Grünen.) 18.43 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Es liegen 
nunmehr drei Abänderungsanträge zur weite­
ren Beratung vor, und zwar sind das zwei 
Anträge der Abgeordneten Hesoun, Dr. 
Schwimmer und Genossen und ein Antrag 
der Abgeordneten Srb und Genossen, alle drei 
Anträge sind genügend unterstützt und ste­
hen somit in Beratung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Dr. Schwimmer. Ich erteile es 
ihm. 

18.44 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Es 
ist ein selbstverständliches Recht, ich möchte 
sogar sagen eine Pflicht der Opposition, an 
den Vorlagen, die von der Regierung vorge­
legt werden, das zu kritisieren, was sie für kri­
tikwürdig hält, ja ich halte es im Sinne des 
richtigen Kontrastbildes für die Öffentlichkeit 
sogar für notwendig, damit man sich ein Bild 
machen kann: Was wollen die Regierungspar­
teien, was findet die Opposition daran nicht 
richtig, wo würde sie es besser machen?, um 
überprüfen zu können, ob die politischen 
Ziele, die behauptet werden, auch tatsächlich 
mit dem erreicht werden können, was 
beschlossen wird, oder ob das mit anderen 
Maßnahmen eher erreicht werden könnte. 

Umsomehr bedaure ich es, als einer, der 
hier selbst 16 Jahre als Oppositionsredner 
zum Rednerpult gekommen ist, der nicht 
gerade zimperlich gewesen, aber in seiner 
Kritik doch auch ins Grundsätzliche gegan­
gen ist, wenn die Kritik der Oppositionspar­
teien so im Oberflächlichen bleibt, wie das bei 
den bisherigen Wortmeldungen der Fall gewe­
sen ist (Abg. Hai ger m 0 s e r: Oberlehrer!), 
wenn man hier nicht dieses Kontrastbild für 
die Öffentlichkeit bietet, sondern einfach nur 
versucht, das schlechtzumachen, was 
beschlossen wird, ohne die wirklichen Pro­
bleme zu sehen, ohne zu sehen, was letzten 
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Endes damit erreicht werden soll, ohne zu 
sagen: Da geht es um eine Einrichtung unse­
res gesellschaftlichen Lebens, um den 
Lebensunterhalt, um den gesicherten Lebens­
abend für mehr als eineinhalb Millionen Men­
schen. Dazu ist ein Aufwand von 175 Milliar­
den Schilling erforderlich, davon stammen 
über 50 Milliarden Schilling nicht aus Beiträ­
gen, sondern aus Budgetmitteln, und das in 
einer Zeit einer angespannten Budgetsitua­
tion, in einer Zeit, in der es nicht einfach ist, 
die Mittel für die staatlichen Aufgaben bereit­
zustellen, in einer Zeit, in der es notwendig 
ist, dafür zu sorgen, daß der Staat nicht weiter 
verschuldet wird, sondern auch in Zukunft in 
der Lage ist, diesen wichtigen Aufgaben nach­
zukommen. (Zwischenruf des Abg. Dr. Hai­
der.) 

Ich habe das schon einer Studentendelega­
tion gesagt, die hier vorgesprochen hat. Letz­
ten Endes wäre es für die Regierungspar­
teien, für die Politiker, die jetzt verantwort­
lich sind, einfacher, eine weitere Verschul­
dung, eine ungebremste Verschuldung in 
Kauf zu nehmen und alles zu bieten, was 
gewünscht wird, keine Leistungseinschrän­
kungen vorzunehmen und dann künftigen 
Generationen das mit Sicherheit eintretende 
Debakel zu überlassen. Das wäre sicher einfa­
cher, aber es wäre im höchsten Maße unver­
antwortlich. 

Die Aufgabe, die sich eben jetzt stellt, ist, 
mit Verantwortungsbewußtsein und mit 
Augenmaß die richtigen Weichenstellungen 
vorzunehmen. Und dazu bekennen sich die 
Regierungsparteien, dazu bekennt sich auch 
meine Partei, die Österreichische Volkspartei. 

Der Abgeordnete Haupt hat es sich über­
haupt leichtgemacht in seiner Kritik, er hat 
hier sozusagen die Rosinentheorie vertreten. 
Er hat zuerst erwähnt, was ihm an der 
Novelle gefällt, und hat ~<; fast für die Frei­
heitliche Partei reklamieren wollen, in dem 
Sinne, daß alles, was gut ist, freiheitlich wäre, 
und alles, was ihm nicht gefällt, in Bausch 
und Bogen schlecht wäre. Er hat uns hier 
minutiös aufgelistet - ich bin ihm dankbar 
dafür -, wo die Freiheitliche Partei getrennte 
Abstimmung verlangt und wo sie zustimmen 
wird. Mir ist ein Punkt aufgefallen - auf den 
werde ich noch zu sprechen kommen -, wo 
die Freiheitliche Partei keine getrennte 
Abstimmung verlangt hat, wo sie nicht 
zustimmen wird. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
Haider.) 

Herr Abgeordneter Dr. Haider! Ich würde 
Ihnen raten, sich den Artikel V Ziffer 22 der 

Novelle anzuschauen; ich komme dann später 
darauf zu sprechen. Ich bin auf Ihre Zwi­
schenrufe dann schon sehr, sehr neugierig. 
Sie haben noch Gelegenheit, auch in diesem 
Punkt eine getrennte Abstimmung zu verlan­
gen. Das ist für mich keine lustige Angelegen­
heit so wie für Sie, Herr Dr. Haider. Ihr Ver­
halten zeigt mir ja geradezu, wie Sie an die 
Probleme herangehen. Ihnen geht es nicht 
um die Situation von mehr als eineinhalb Mil­
lionen Pensionisten aus dem ASVG-, GSVG-, 
B-SVG-Bereich (Abg. Dr. Hai der: Eine Pen­
sionskürzung kann nicht angenommen wer­
den!), Ihnen geht es nicht darum, Herr Dr. 
Haider, angebliche Pensionskürzungen zu 
verhindern (Abg. Dr. Hai der: Ihre Privile-

. gien!), denn sonst würden Sie sich jetzt in der 
Debatte nicht darüber lustig machen. Herr 
Abgeordneter Dr. Haider! Ihnen geht es nicht 
darum, sondern Ihnen geht es nur um ein bil­
liges, politisches Schauspiel, um nichts ande­
res. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und bei den Grü­
nen.) Sie würden sich sonst hier im Parla­
ment anders verhalten. 

Ich habe hier auch ähnliche Debatten 
geführt, aber so, wie Sie sich jetzt verhalten, 
habe ich mich damals nicht verhalten. 

Der Abgeordnete Haupt hat des weiteren so 
getan, als ob die FPÖ erst in dieser Legislatur­
periode existent wäre, als ob es die FPÖ frü­
her nie gegeben hätte, als ob ein Dr. Jörg Hai­
der, bevor er so ein Zwischenspiel als Landes­
rat in Kärnten, weil es bequemer war, gege­
ben hat, nicht hier als Sozialsprecher seiner 
Partei Vorschläge für die Gemeinschaftspen­
sion gemacht hat, mit Ziffern - mit Ziffern, 
Herr Dr. Haider! -, die sogar veröffentlicht 
wurden. Sie haben dafür auch ein Manuskript 
abgegeben, aus dem hervorgeht - das kann 
man nachweisen -, daß eine Witwe mit 
durchschnittlicher Pension, von Mann und 
Frau, mit einer Kürzung von bis zur Hälfte 
des heutigen Anspruches hätte rechnen müs­
sen. - DavOn will er überhaupt nicht mehr 
reden. Die FPÖ gibt es ja offensichtlich erst in 
dieser Legislaturperiode. 

Herr Abgeordneter Haupt hat auch nichts 
davon wissen wollen, daß Frau Abgeordnete 
Dr. Partik-Pable hier an diesem Rednerpult 
erst in der letzten Legislaturperiode verlangt 
hat, daß man nicht die letzten 5 Jahre, nicht 
die letzten 10 Jahre, nicht die letzten 15 Jahre 
zur Pensionsbemessung heranzieht, sondern 
das ganze Erwerbsleben, also auch die Bei­
träge zu Beginn des Erwerbslebens, wo natur­
gemäß fast jeder weniger verdient als später, 
wenn er sich in dem Beruf Kenntnisse, Erfah­
rungen erworben hat. Aber davon will Herr 
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Abgeordneter Haupt heute nichts mehr wis­
sen. Er macht nur schlecht, was die Regie­
rungsparteien in ihrer Verantwortung für die 
künftige Entwicklung, für die künftige Gestal­
tung des Pensionswesens hier beschließen; 
nicht leichtfertig, sondern weil sie es für not­
wendig halten, damit wir das, was hier ent­
wickelt worden ist, auch in 10 Jahren und -
wie ich schon aufgrund meines Jahrgangs 
hoffe - auch in 20 und 30 Jahren noch leisten 
können, daß es möglich ist, auch den heutigen 
Beitragszahlern eine funktionierende Pen­
sionsversicherung in Aussicht zu stellen. (Bei­
fall bei der ÖVP.) 

Es wäre wesentlich einfacher, jetzt gar 
nichts zu tun und das der Zukunft zu überlas­
sen. Aber was dann passiert, das würde ich 
wirklich - ich sage es noch einmal - für 
unverantwortlich gegenüber kommenden 
Generationen halten. 

Ein kurzes Wort auch zum Abgeordneten 
Srb, der sich über die umfangreiche, kompli­
zierte Materie beklagt hat und auch darüber, 
daß Abänderungsanträge noch einen Tag vor 
der Ausschußsitzung gekommen sind. Ich 
gebe zu, auch wir haben als Oppositionspartei 
keine Freude gehabt, wenn uns im Ausschuß 
oder eine Stunde vor der Ausschußsitzung 
Abänderungsanträge serviert worden sind. 

Hier hat übrigens Herr Abgeordneter 
Haupt eine differenzierte Haltung eingenom­
men. Er hat auch anerkannt, daß hier einen 
Tag vorher Abänderungsanträge, die zur Ver­
besserung der Vorlage gedient haben - und 
das ist von niemandem im Zweifel gezogen 
worden -, nicht nur vorgelegt, sondern auch 
erläutert worden sind, sodaß die Gelegenheit 
bestanden hat, darüber eine Diskussion abzu­
führen. Wir haben sogar - das hat Herr 
Abgeordneter Srb hier wohlweislich ver­
schwiegen .:. in dieser Beratung über die 
Abänderungsanträge noch vor dem Ausschuß 
selbst weitere Verbesserungen - fast einver­
nehmlich, möchte ich sagen - festgelegt. 
Eine neue Methode, die ich für durchaus 
begrüßenswert halte, wenn man versucht, die 
Sprecher der Oppositionsparteien auch außer­
halb des formellen Ausschusses mit in die 
Willensbildung einzubeziehen und ihnen 
Gelegenheit zu geben, ihre Vorschläge zu 
machen, und diese sogar mit aufzugreifen 
dort, wo sie entsprechend argumentativ 
unterstützt sind. Das ist funktionierende 
Demokratie. In einer so komplizierten Mate­
rie angewandt, halte ich das für äußerst 
begrüßenswert. 

Nun zur Kompliziertheit selbst: Ich gebe zu, 

mich fasziniert auch der Ausspruch eines Alt­
vorderen der Sozialpolitik, der nicht mehr 
lebt, der gesagt hat: Es wäre schön, wenn man 
eine Pension auf dem Rücken eines Wiener 
Straßenbahnfahrscheines ausrechnen könnte. 
Der Wiener Straßenbahnfahrschein war zwar 
damals ein biß ehen größer als der heutige, 
nur, auch wenn er heute größer wäre, wäre 
das sicher nicht mehr möglich. 

Es ist eine komplizierte Materie. Nur, die 
einfachen Lösungen sind meist auch sehr 
ungerecht und berücksichtigen soziale Not­
wendigkeiten nicht, berücksichtigen nicht 
das, was der Abgeordnete Srb hier eingefor­
dert hat. 

Die Regelungen hingegen, die hier getrof­
fen werden, berücksichtigen sehr wohl 
bestimmte Entwicklungen, berücksichtigen 
zum Beispiel sehr wohl, daß ein Behinderter, 
der mit seiner Behinderung ins Erwerbsleben 
eintritt oder der in jungen Jahren behindert 
wird, rehabilitiert werden muß, bei seiner 
Pensionsbemessung keinen Nachteil erleiden 
soll. Hier haben wir - Sie wissen das, Herr 
Abgeordneter Srb - Bestimmungen beschlos­
sen, die natürlich für den Laien nicht einfach 
nachzulesen sind. Einfach wäre es, wenn man 
sagt, für alle wird die Pension mit 15 Jahren 
Bemessungszeitraum bemessen, und es han­
delt sich nur um die letzten 15 Jahre, ganz 
egal, welche Zeiten da drinnen liegen. 

Hier haben wir gesagt: Bis zum 50. Lebens­
jahr sind es nicht die letzten 15 Jahre, son­
dern nur die letzten zehn Jahre, erst nach 
dem 50. Lebensjahr verlängert sich der 
Bemessungszeitraum. 

Er ist 15 Jahre, wenn das Dauerrecht bei 
der vorzeitigen Alterspension eintritt. Wenn 
jemand nicht das Vorrecht der vorzeitigen 
Alterspension in Anspruch nimmt, sondern 
darüber hinaus arbeitet, wird der Bemes­
sungszeitraum mit jedem Monat wieder kür­
zer. Am Schluß sind es wieder 10 Jahre, außer 
die 15 Jahre sind für ihn günstiger. Dann blei­
ben auch in diesem Falle, um Gerechtigkeit 
zu üben gegenüber dem, der am Schluß weni­
ger verdient hat - vielleicht, weil er nicht 
mehr so leistungsfähig war, nicht mehr so 
gesund war -, die 15 Jahre Bemessungszeit­
raum gewahrt. 

Das sind, gebe ich zu, komplizierte Rege­
lungen. Sie sind nur einfach sozialer und 
gerechter als die einfache Regelung, daß bei 
jedem auf jeden Fall es die letzten 15 Jahre 
sind, ganz egal, was für Zeiten das sind, auch 
wenn es sich um Zeiten einer Rehabilitation 
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oder um Zeiten einer Arbeit nach einer Re­
habilitation handelt. Das soll eben nicht sein! 
Wenn das für den Versicherten schlechter ist, 
dann gibt es günstigere Regelungen. Sie sind 
kompliziert, aber im Interesse der Betroffe­
nen, im Interesse der sozial Benachteiligten. 
Ich halte es nicht für fair, hier an diesem Red­
nerpult die Kompliziertheit zu beklagen, 
wenn es gelungen ist, sozial ausgewogene und 
sozial gerechte Lösungen zu erreichen. 

Meine Damen und Herren! Wenn man ins­
gesamt die Vorlagen betrachtet, die heute 
beschlossen werden, dann muß man zweifel­
los auch die sozialpolitische Entwicklung der 
Zweiten Republik und das, was wir uns für 
die Zukunft erwarten, mit ins Kalkül ziehen. 
Sozialpolitik kann unter schwierigen wirt­
schaftlichen Umständen sicher keine Ein­
bahnstraße sein. 

Nach 1945 hat es durch Jahrzehnte ständige 
Verbesserungen unserer Sozialgesetzgebung, 
insbesondere auch der Sozialversicherung 
und der Pensionsversicherung gegeben, nach 
der schrittweisen Wiederaustrifizierung des 
Sozialversicherungsrechtes im Jahr 1955 die 
Beschlußfassung des ASVG, d!;mach Einfüh­
rung der Ausgleichszulagen, Einführung des 
Hilflosenzuschusses, Lösung des Altpensioni­
stenproblems, die Schaffung der Möglichkeit 
der vorzeitigen Alterspension, zuerst bei 
Arbeitslosigkeit, dann bei langer Versiche­
rungsdauer, womit wir in Österreich gegen­
über vergleichbaren westlichen Staaten -
wenn schon die Vergleiche mit jenen Ländern 
angestellt werden, die Volkspensionssysteme 
haben - im Regelfall ein wesentlich niedrige­
res Pensionsalter haben, nämlich 55 Jahre für 
Frauen, das werden Sie in keinem Land mit 
Volkspension finden, und 60 Jahre für Män­
ner. 

Die skandinavischen Staaten, also die 
Musterstaaten der Volkspensionssysteme , 
haben Pensionsalter, die im Schnitt über 
65 Jahre liegen. Das hängt eben mit einem 
anderen Pensionssystem zusammen, das 
nicht so sehr wie unseres auf dem Versiche­
rungsprinzip aufbaut, während unser System 
mit dem Versicherungsprinzip eben auch 
anerkennt, wenn lange Versicherungszeiten 
erworben worden sind und wenn jemand auf­
grund seiner Erwerbstätigkeit lange Jahre 
hindurch Beiträge bezahlt hat. Auch das muß 
man beachten, wenn man internationale Ver­
gleiche heranzieht. 

1965 gab es dann den größten Schritt der 
Verbesserungen mit der Einführung der Pen­
sionsdynamik und· damit der Sicherung, der 

Erhaltung der Kaufkraft und des Lebensstan­
dards der Pensionisten. Es wurden neue 
Ersatzzeiten eingeführt. Das war natürlich -
um das Wort aufzugreifen - jeweils Umver­
teilung. Umverteilung von der Generation der 
Erwerbstätigen, von jenen, die Beiträge und 
Steuern leisten können, zur Generation der 
im Ruhestarid Befindlichen, zu den Einkom­
mensschwachen, indem man die Ausgleichs­
zulagen gegeben hat, zu den Behinderten, zu 
den Hilflosen. Das war also eine ständige 
Umverteilung, zu der sich alle durchaus zu 
Recht bekannt haben. 

Jetzt gilt es aber, auch die Grenzen der 
Möglichkeiten dieser Umverteilung von der 
Generation der Erwerbstätigen zur Genera­
tion der im Ruhestand Befindlichen zu erken­
nen und dafür zu sorgen, daß diese Umvertei­
lung weiter funktionieren kann, weil eine 
Überforderung der Generation der Erwerbstä­
tigen vermieden wird und auch für die 
Zukunft verhindert werden kann. Es hat zwei­
fellos die Beitragsbelastung ihre Grenze. 
Auch der Sozialminister hat des öfteren schon 
zum Ausdruck gebracht, daß mit einem Pen­
sionsversicherungsbeitrag von fast 23 Prozent 
- Dienstgeber- und Dienstnehmerbeitrag 
gemeinsam - diese Belastbarkeit bei den 
unmittelbaren Beiträgen erreicht wurde. (Prä­
sident Dr. S ti x übernimmt den Vorsitz). 

Ich möchte auch dem Kollegen Hesoun 
durchaus zu überlegen geben, daß man nicht 
voreilig und nicht leichtfertig weitere Bei­
tragsmodelle . in Diskussion ziehen soll, wie 
eine Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage 
oder eine Wertschöpfungsabgabe zu einem 
Zeitpunkt, zu dem es wichtig und sinnvoll ist, 
die österreichische Wirtschaft zur Investition 
zu bewegen und auf eine zukunftsorientierte 
Linie zu bringen, zu dem man sie nicht 
abschrecken soll durch neue Steuer- und Bei­
tragsmodelle (Zwischenruf des Abg. 
He sou n), durch Beitragsmodelle, die viel­
leicht jene stärker belasten, die qualifizierte 
Arbeiternehmer beschäftigen. 

Also hier ist Vorsicht angebracht. So sehr 
ich auch bei anderen Gelegenheiten gesagt 
habe: Man soll sich diese Modelle ansehen, 
man soll das durchaus seriös untersuchen, 
man soll es aber nicht als eine Art von neuer 
Verunsicherung der österreichischen 
Betriebe in die Tagespolitik werfen. (Abg. 
He sou n: Ich war gestern in einem Betrieb, 
der hat eine Wertschöpfung pro Beschäftigten 
von 800000 S vor 3 Jahren gehabt, jetzt hat er 
eine von 5 Millionen pro Beschäftigten, da 
sieht man ... 1 Bei gleichem Produkt und glei­
chem ... !) 
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Ja, ich wäre froh, wir könnten von jedem 
österreichischen Betrieb sagen, daß die Wert­
schöpfung in dieser Art und Weise steigt. 
Seien wir doch froh und dankbar, wenn es 
gelingt, unsere Betriebe wettbewerbsfähiger 
zu machen, unsere Exportwirtschaft wettbe­
werbsfähiger zu machen. (Zwischenruf des 
Abg. He sou n.) Wir wären froh - Herr Kol­
lege Hesoun, ich kann mich auf kein weiteres 
Zwiegespräch einlassen -, wenn alle ver­
staatlichten Unternehmungen, die heute in 
der Krise sind, eine solche Entwicklung auf­
weisen würden. Wenn wir dort auch mit den 
gleichen Ziffern und Wertschöpfungen operie­
ren könnten, dann wären wir gemeinsam ein 
großes Binkel an Sorgen los und hätte weni­
ger solche Sorgen. 

Wir müssen dafür sorgen, daß die Wert­
schöpfung in den österreichischen Unterneh­
mungen steigt, daß die österreichischen 
Betriebe wettbewerbsfähiger sind, und nicht 
durch eine vorzeitige Verunsicherung dafür 
sorgen, daß vielleicht der eine oder andere 
sich davon abschrecken läßt, neue Produkte 
zu probieren, zu investieren und so weiter. 

In dem Zusammenhang, wenn wir schon 
von der Verunsicherung reden: Der Abgeord­
nete Haupt hat ja die Verunsicherung durch 
die Pensionsreform beklagt. Er weiß zwar 
ganz genau, daß die Übergangsbestimmungen 
der Pensionsreform so sind, daß niemand, der 
aufgrund seines Alters schon in der vorzeiti­
gen Alterspension sein könnte, aber sie noch 
nicht in Anspruch genommen hat, von den 
Veränderungen der Pensionsreform betroffen 
ist, daß die Angehörigen des Jahrganges 1932 
und ältere bei den Frauen (Zwischenruf der 
Abg. Klara Mo t t er), von Anfang an, Frau 
Abgeordnete Motter, bei den Schul- und 
Hochschulzeiten, diese Zeiten voll angerech­
net bekommen - seit Beginn der Vorlage der 
Pensionsreform war vorgesehen, daß die die 
Schul- und Hochschulzeiten voll angerechnet 
bekommen -, und die Angehörigen des J ahr­
ganges 1927 und ältere bei den Männern, daß 
der Bemessungszeitraum mit zehn Jahren für 
diese Jahrgänge voll erhalten bleibt, daß für 
die kommenden Jahrgänge ein Einschleifen 
vorgesehen ist, keine überfallsartige Geltung. 

Aber Sie haben natürlich verunsichert. Sie 
sind herausgegangen, haben von Pensions­
kürzung gesprochen, haben davon gespro­
chen, daß den Menschen, die schon im Ruhe­
stand sein könnten, ihre künftigen Pensionen 
gekürzt werden, fast weggenommen werden. 
Wissen Sie, wie mir Ihre Argumentation vor­
kommt mit der Verunsicherung, die Sie jetzt 
beklagen? Das ist, als ob ein Mann, der Vater 

und Mutter ermordet hat, dann bei Gericht 
um mildernde Umstände bittet, weil er Voll­
waise ist. So ungefähr kommt mir Ihre Klage 
über die Verunsicherung der Pensionisten 
vor! (Zwischenrufe.) Sie haben durch Ihre 
Argumentation die Pensionisten verunsichert, 
die überhaupt nicht betroffen sind von der 
Pensionsreform, meine Damen und Herren! 
(Weitere Zwischenrufe.) Chuzpe nennt man 
das! Ja, der Abgeordnete Hesoun sagt das im 
Zwischenruf ganz richtig. 

Ich wiederhole daher: Es gibt mit dieser 
Pensionsreform keine Kürzung von Pensio­
nen! Es wird keine bestehende Pension 
gekürzt! (Neuerliche Zwischenrufe.) Es ist 
niemand betroffen, der bereits in Pension 
sein könnte, und zwar, wenn er allein nur das 
Alter für die Frühpension hat, unabhängig 
davon, daß er vielleicht die Frühpension gar 
nicht in Anspruch nehmen kann aufgrund sei­
ner persönlichen Voraussetzungen; es genügt, 
daß er dem entsprechenden Jahrgang ange­
hört. Die Schul- und Hochschulzeiten bleiben 
in vollem Umfang erhalten und der zehnjäh­
rige Bemessungszeitraum wird ebenfalls 
nicht verlängert, und danach gibt es nur eine 
schrittweise Einführung der neuen Regelun­
gen. 

Beim Bemessungszeitraum ist uns eben­
falls, wie bei der Nachkaufsmöglichkeit für 
die Schul- und Hochschulzeiten, etwas gelun­
gen, was die Österreichische Volkspartei seit 
Jahren vorschlägt, was wir für notwendig hal­
ten, in unserem Sozialversicherungssystem 
verstärkt zu verankern, nämlich Wahlfreihei­
ten. Es wird niemand gezwungen, nachzukau­
fen. Es wird niemand gezwungen, wenn er 
sich für einen Nachkauf von Schul- und Hoch­
schulzeiten entscheidet, sämtliche Zeiten 
nachzukaufen, zu einem bestimmten Zeit­
punkt nachzukaufen, sondern es besteht die 
völlige Freiheit des Zeitpunktes und des Aus­
maßes. 

Hinsichtlich des Bemessungszeitraumes, 
vor allem dann, wenn es wieder gelingt, die 
Arbeitslosigkeit und die Bedrohung der 
Arbeitsplätze älterer Arbeitnehmer entspre­
chend zu bekämpfen, gibt es ebenfalls die 
Gestaltungsmöglichkeit, durch die Wahl des 
Pensionierungszeitpunktes auch den Bemes­
sungszeitraum zu beeinflussen. 

Aber ich möchte auch hier anmerken, daß 
die Österreichische Volkspartei Wert darauf 
legen wird, daß wir sehr bald Gespräche auf­
nehmen über das, was bereits im Arbeitsüber­
einkommen vereinbart ist, nämlich die Ein­
führung einer dritten Möglichkeit, neben 
Frühpension und normaler Alterspension, 
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nämlich des gleitenden Überganges in den 
Ruhestand, sodaß auch hier mehr Freiheit für 
die persönliche Lebensgestaltung beim Über­
gang in den Ruhestand bestehen kann. 

Lassen Sie mich nur ganz kurz auch noch 
auf die zu wenig erwähnten positiven Aspekte 
dieser Novelle eingehen. Es ist uns auch 
gemeinsam gelungen, in einem finanziell weit 
größeren Ausmaß als dies bei Leistungsein­
schränkungen künftiger Pensionen geschieht, 
die Sozialversicherung zur Sparsamkeit zu 
zwingen. (Zwischenruf des Abg. Dr. D i 1 -
1 e r s b erg er.) 

Abgeordneter Haupt hat nichts davon 
erwähnt, daß ein faktischer Baustopp in der 
Sozialversicherung verordnet wird durch die 
Maßnahmen der 44. ASVG-Novelle, daß sich 
die Verwaltung in anderen Bereichen ein­
schränken muß, mit einer geänderten Finanz­
gebarung, mit weniger Geld wird auskommen 
müssen. Das sind rund 2 Milliarden Schilling, 
die hier eingespart werden müssen, die kei­
nen einzigen Versicherten treffen werden, 
sondern wo 2 Milliarden Schilling im Bereich 
der Verwaltung und Finanzgebarung der 
Sozialversicherung in einem Jahr eingespart 
werden müssen. 

Ich sehe schon ein, daß die Freiheitlichen 
hier nervös werden (Zwischenruf des Abg. Dr. 
o f n er) und sich in Zwischenrufen aufregen, 
denn sie haben immer nur verbal solche 
Dinge verlangt. In der Zeit, in der Freiheitli­
che - wie der Abgeordnete Ofner, der einen 
Zwischenruf gemacht hat - als Minister der 
Regierung angehört haben, ist nichts in die­
ser Richtung geschehen. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. Dill e r s b erg er.) Also ich spüre 
sogar einen gewissen Neid aus Ihren Zwi­
schenrufen heraus. (Abg. Dr. D i 11 e r s b er­
ger: Wo haben Sie gespart in dieser Zeit, 
Herr Kollege?) Ich habe das getan! Die Dis­
kussion führe ich gerne mit Ihnen, Herr Dil­
lersberger! Ihre Privilegiendiskussionen füh­
ren Sie in Ihrem eigenen Klub mit dem Herrn 
Ofner, zwischen Ofner und Haider, da haben 
Sie Grund genug zum Streiten, aber das geht 
uns andere nichts an. 

Einen Punkt, den der Abgeordnete Haupt 
auch nicht erwähnt hat, möchte ich aber jetzt 
herausstellen. Gerade rechtzeitig vor dem 
Gedenken an die tragischen Ereignisse des 
Jahres 1938 kommt es auch zu einer adäqua­
ten Verbesserung der Begünstigung für ehe­
malige Mitbürger, die aus politischen, rassi­
schen oder religiösen Gründen unser Öster­
reich verlassen mußten, oder für Mitbürger, 
die damals emigrieren mußten und nach 

Österreich zurückgekehrt sind. Es wird die 
Möglichkeit, Zeiten günstig einzukaufen, auf 
jene Emigranten ausgedehnt, die in sehr jun­
gen Jahren Österreich verlassen mußten, die 
im Jahre 1938 erst 14 Jahre oder älter waren, 
aber doch immerhin dem Pflichtschulalter 
bereits entwachsen waren, und es werden die 
Schulzeiten der Emigranten, unabhängig vom 
damaligen Alter, im Ausland den Schulzeiten 
in Österreich gleichgestellt. 

Ich glaube, das ist ein Gebot der Gerechtig­
keit und gerade vor dem Jahre 1988 rechtzei­
tig beschlossen, wenn wir die Schulzeiten die­
ser Menschen in gleicher Weise betrachten, 
als wären sie in Österreich zugebracht wor­
den; jener Menschen nämlich, die ja auch lie­
ber hier gewesen wären und durch die politi­
schen Ereignisse gezwungen waren, in jun­
gen Jahren unser Land zu verlassen. Und in 
diesem Punkt hat die Freiheitliche Partei 
keine getrennte Abstimmung verlangt. Bei 
Artikel V Ziffer 22 hat sie bisher keine 
getrennte Abstimmung verlangt. (Abg. Dr. 
D i 11 e r sb erg er: Seien Sie jetzt vorsichtig 
in Ihren Äußerungen! Ich warne Sie, seien Sie 
vorsichtig!) Ich hoffe, Sie holen das noch 
nach, Herr Dillersberger, und stimmen dieser 
Bestimmung ebenfalls zu, ich würde das sonst 
als ein bedenkliches Zeichen ansehen. 

Meine Damen und Herren! Zusammenfas­
send kann ich sagen, daß mit dieser Novelle 
zum ASVG und den Begleitgesetzen das 
erreicht wird, was Frau Abgeordnete Partik­
Pable bei der 40. Novelle von diesem Redner­
pult aus großspurig versprochen hat, nämlich 
auch für die Zukunft die Finanzierbarkeit 
unseres Sozial systems , unserer Altersversor­
gung zu sichern. (Abg. Dr. He1ene Par ti k -
Pa b 1 e: Ihre Polemik ist richtig widerlich!) 
Wäre es mit dem gelungen, was Sie mitbe­
schlossen haben, dann müßten wir heute 
keine 44. ASVG-Novelle beschließen. Nicht 
zuletzt aufgrund dessen, was Sie damals 
getan haben, sind diese Maßnahmen notwen­
dig. 

Wir bekennen uns dazu, daß es notwendig 
und sinnvoll ist, im Interesse der Gerechtig­
keit der älteren Generation gegenüber, aber 
auch den heutigen Beitragszahlern gegen­
über, die auch ein Recht auf eine gesicherte 
Altersversorgung haben. Ich bekenne mich 
dazu, daß es notwendig ist, diese Pensionsre­
form zu beschließen. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 19.14 

Präsident Dr. Stix: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Dr. 
Dillersberger zum Wort gemeldet. Ich erteile 
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ihm das Wort, indem ich auf die 5 Minuten­
Zeitbegrenzung verweise. 

19.14 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
An sich ist es ja schon bemerkenswert, daß 
der Herr Generaldirektor der Wiener Gebiets­
krankenkasse, der vor zwei Jahren noch 
gemeinsam mit seinem Seniorenbundobmann 
Dr. Withalm die Pensionisten auf die Straße 
gehen lassen wollte, weil die sozial-liberale 
Koalition die Pensionen nur um 3,2 Prozent 
erhöht hat, sich heute hier herstellt und die 
Nichterhöhung der Pensionen verteidigt. 
Dazu wird noch zu sprechen sein. 

Das zweite aber, was ich verantwortungslos 
finde, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, ist, daß Herr Kollege Dr. Schwimmer 
hier jene Walze, die gegen die Freiheitliche 
Partei von links und von rechts in diesem 
Haus gespielt wird, versucht weiterzuspielen. 
(Abg. Dr. K hol: Offensichtlich zu Rechtf) 
Herr Dr. Khol, Sie können dazwischenrufen, 
soviel Sie wollen, der Herr Dr. Schwimmer 
steht fürchterlich auf der Seife, und er weiß 
das auch. (Abg. Dr. K hol: Wo ist die Berich­
tigung?) Ich darf es ja begründen, ich habe ja 
fünf Minuten Zeit. 

Herr Kollege Dr. Schwimmer, Sie wissen 
ganz genau, daß es zu dieser Frage, die Sie 
jetzt hier hochgespielt haben, eine einstim­
mige Meinung im Ausschuß gegeben hat, 
wobei es bezeichnenderweise Herr Kollege 
Dr. Kohlmaier war, der sich Sorgen gemacht 
hat darüber, ob man nicht vielleicht dann ein 
Jahr bei diesem Personenkreis zweimal 
anrechnen könnte. 

Herr Dr. Khol, es ist ganz einfach unrichtig, 
daß Herr Kollege Haupt hier in dieser Frage 
nicht eine eindeutige Stellungnahme abgege­
ben hat. Am Präsidium liegt bereits, und zwar 
seit der Wortmeldung des Herrn Kollegen 
Haupt, eine Liste derjenigen Punkte, die wir 
ablehnen, eine Liste derjenigen Punkte, in 
denen wir getrennte Abstimmung verlangen, 
weil wir sie ablehnen. (Rufe bei der ÖVP: Tat­
sächliche Berichtigung!) 

Und in dieser Liste - und das ist die tat­
sächliche Berichtigung - kommt selbstver­
ständlich der Artikel V Ziffer 22, der Verbes­
serungen für Opfer der politischen Verfol­
gung enthält und von dem der Kollege Dr. 
Schwimmer gesprochen hat, nicht vor, weil 
wir diesem Punkt selbstverständlich, wie wir 

bereits im Ausschuß erklärt haben, zustim­
men und über diese Lösung befriedigt sind. 

Ich glaube, Herr Kollege Dr. Schwimmer 
sollte sich entschuldigen für die Polemik, die 
er gegen uns hier angezettelt hat und die 
gerade Sie, meine Damen und Herren von der 
Österreichischen Volkspartei, nicht notwen­
dig hätten. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
Sc h w i m m er: Tatsächliche Erwide­
rung!) 19.16 

Präsident Dr. Stix: Bitte melden. (Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Das kann man durch Zurufl) 

Zum Wort gelangt Herr Bundesminister 
Dallinger. (Ruf bei der ÖVP: Sagen Sie dem 
Dr. Haider, daß er sich entschuldigen sOll!­
Abg. Dr. Helene Parti k-Pa b1 e: Warum 
soll sich denn der Haider entschuldigen, wenn 
der Schwimmer einen Blödsinn sagt? Das ist 
ja idiotisch! - Abg. Dr. Sc h w im m er: Ord­
nungsruf für die Frau Partik-Pab1 e! -
A b g. Sc h war zen b erg e r: Unerhört! -
Weitere Zwischenrufe.) 

19.17 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Herr Präsident! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Vielleicht darf ich die 
Diskussion wieder auf das Grundsätzliche 
zurückführen. (Anhaltende Zwischenrufe.) 

Präsident Dr. Stix (das Glockenzeichen 
gebend): Herr Bundesminister, entschuldigen 
Sie ganz kurz, ich möchte nur den Fall klären. 

Ich lasse das Stenographische Protokoll 
kommen, weil hier nichts gehört wurde wegen 
zu vieler gleichzeitiger Zwischenrufe. Ich 
kläre das und werde dann entsprechend der 
Erkenntnis, die ich aus dem Protokoll 
gewinne, vorgehen. 

Am Wort ist der Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dallinger (fortsetzend): 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte die Diskussion und die Debatte wie­
der auf die sachlichen Fragen zurückführen 
und möchte allen jenen, die bisher gespro­
chen haben, in Erinnerung rufen, daß im 
Jahre 1987 1 651425 Pensionen ausbezahlt 
werden, das sind gegenüber dem Jahr 1970 
genau um 387 106· Pensionen mehr, als damals 
zur Auszahlung gelangten. Allein aus dieser 
Gegenüberstellung ist erkennbar, um welch 
wichtiges Problem, um welch sensible Frage 
es sich handelt, weil es zumindest im Augen­
blick mehr als 1 600 000 Betroffene gibt. 
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Die Vorschau für die nächsten Jahre bein­
haltet schon von heuer auf das Jahr 1995 eine 
Steigerung um weitere 130000 Pensionen, die 
auszubezahlen sind, und das bei einem rück­
läufigen Teil der Beschäftigten und bei einer 
steigenden Arbeitslosigkeit, die ja in dem 
Zusammenhang auch einen Ausfall an Sozial­
versicherungsbeiträgen, an Steuereinnahmen 
zur Folge und zum Inhalt hat. 

Ich möchte daher neuerlich hier behaupten, 
daß jene Maßnahmen, die wir jetzt ins Auge 
gefaßt haben, sozial symmetriert und nach 
jeder Richtung hin vertretbar sind. Das geht 
schon auch daraus hervor, daß die Pakete, die 
wir heute behandeln, einen budgetmäßigen 
Gesamtumfang von 5 Milliarden Schilling 
haben, aber die eigentliche Pensionsreform, 
die hier mehrfach zur Diskussion stand, nur 
einige Millionen, vielleicht einige hundert 
Millionen ausmachen wird, die im nächsten 
Jahr budgetwirksam sind. 

Es ist daher keine Reform, die vom Diktat 
der leeren Kassen aus erfolgt. Es ist keine 
Reform mit dem Ziel, den Budgethaushalt 
nächstes Jahr wesentlich zu entlasten, son­
dern es ist eine Reform, wie aus den Beratun­
gen der Kommission zum Ausdruck kam, die 
will, daß wir für die nächsten Jahre vorsorgen 
und daß wir imstande sind, entsprechende 
Pensionsleistungen auch in Zukunft zu er­
bringen. 

Wie vielfältig aber die Bestimmungen sind 
und wie sehr es weniger um das Geld, zumin­
dest aus meiner Sicht, als vielmehr, Herr 
Abgeordneter Srb, um den Menschen geht, 
den möchte nämlich ich in den Vordergrund 
stellen, um die betroffenen Menschen, das 
erhellt daraus, daß wir auf der einen Seite 
bestrebt sind, die Pensionsanpassung weiter­
zuführen, sie zwar für einen bestimmten Teil 
um ein halbes Jahr zu verschieben, aber im 
prozentuellen Ausmaß weiterzuführen, daß 
wir bei den Ausgleichszulagenbeziehern ent­
sprechende Lösungen treffen und daß wir 
auch in anderen Bereichen Leistungen erbrin­
gen, die niemals in die öffentliche Diskussion 
gebracht werden. 

Zunächst, um die Vergleiche mit dem Aus­
land zu relativieren: Nahezu in keinem ande­
ren Land der Welt wird zum Beispiel die Pen­
sion 14mal im Jahr ausbezahlt, sodaß gerade 
bei den Ausgleichszulagenbeziehern, die 
alleinstehend sind, wenn ich eine Zwölf­
Monate-Rechnung mache, zu dem Betrag von 
5070 S, der nächstes Jahr Richtsatz ist für 
einen Alleinstehenden, noch 845 S pro Monat 

dazukommen, die ja ebenfalls gerade durch 
die Sonderzahlungen zur Verfügung stehen. 

Weiters ist es eine Tatsache, daß, bezogen 
auf das Jahr 1988, Hilflosenzuschüsse 
gewährt werden in einem Gesamtausmaß von 
8 Milliarden Schilling. Meine Damen und 
Herren, nächstes Jahr zahlen wir zu den Pen­
sionen, die hier zur Behandlung und zur Ver­
handlung stehen, weitere 8 Milliarden Schil­
ling hinzu für Hilflosenzuschüsse, die natür­
lich versicherungsmäßig oder beitragsmäßig 
nicht gedeckt sind, sondern reine Soziallei­
stungen darstellen. 

Beim Pensionsaufwand ist zu berücksichti­
gen, daß wir nächstes Jahr, um die Aus­
gleichszulagenrichtsätze zu erreichen, 6 Milli­
arden Schilling aufwenden, somit insgesamt 
versicherungsfremde Leistungen im Ausmaß 
von 14 Milliarden Schilling erbringen, die 
bedeckt werden müssen und die auch in den 
nächsten Jahren vom Aufwand her nicht 
absinken, sondern weiter ansteigen werden. 

Ich glaube, daraus ist zu erkennen, daß es 
hier gar nicht darum geht, finanzielle Erspar­
nisse aus Budgetgründen durchzusetzen, son­
dern daß es darum geht, tatsächlich sicherzu­
stellen, daß jene - und die Zahl wird in der 
Zukunft geringer -, die heute durch Beiträge 
die Pensionen finanzieren, auch selbst einmal 
eine solche Pension erhalten können und 
auch erhalten werden. 

Wir sind zum Beispiel in der Frage der Not­
stands hilfe für Frauen bestrebt, Ungleichhei­
ten zu beseitigen. Herr Abgeordneter Srb hat 
moniert, daß dort natürlich Überlegungen 
anderer Art angestellt werden. Hier gilt es 
einmal, den Gleichheitsgrundsatz durchzuset­
zen, daß Frauen gegenüber Männern unter 
den gleichen Voraussetzungen nicht schlech­
ter gestellt werden. (Beifall bei SpO und 
ÖVP.) 

Aber andererseits müssen wir berücksichti­
gen, daß wir aus den Beiträgen aller nicht 
unberechtigte Leistungen erbringen können, 
die dann unter Umständen durch viele Jahre 
hindurch erbracht werden müssen, weil wir 
diese Ungleichheit beseitigt haben. Wir wol­
len daher auch hier sozial symmetriert Lei­
stungen erbringen, die den Frauen den glei­
chen Anspruch sichern wie den Männern, 
aber wir wollen hier natürlich auch Gerechtig­
keit walten lassen und werden daher bis zum 
Juli des nächsten Jahres entsprechende 
gemeinsame Beratungen führen, um entspre­
chend unseren Vorhaben und unserem Wollen 
diese Ungleichheit zu beseitigen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zur Verunsicherung. Wenn sich die Medien 
eines Themas bemächtigen, das mehrere Mil­
lionen Menschen in diesem Lande betrifft, 
und immer wieder, ohne Kenntnis der Mate­
rie, Behauptungen in Umlauf gebracht wer­
den, dann gibt es natürlich Verunsicherung. 
Tatsächlich 1st es aber so, daß wir in den letz­
ten Bestimmungen, die heute hier zum 
Beschluß erhoben werden, eine sehr sanfte 
Reform in Vorschlag gebracht haben, die 
durch Übergangsbestimmungen ein abruptes 
Verändern verhindern soll, und die insbeson­
dere verhindern soll, daß wir über Nacht ein 
sogenanntes Alt- und Neurentnerproblem 
bekommen. Wir wollen das nicht. Wir wollen 
diese weitere Entwicklung hier möglichst 
sanft festlegen. 

Wir müssen andererseits aber dabei beden­
ken, daß durch die Kumulativeinsparung in 
den nächsten Jahren doch eine Verminderung 
bei den Ausgaben eintritt, die aber entspre­
chend vertretbar ist. Denn erstens wollen wir 
nicht vergessen, daß natürlich die sozialen 
Gegebenheiten im Jahre 1956, als das ASVG 
in Kraft getreten ist, andere gewesen waren, 
als das heute der Fall ist. Und zweitens dürfen 
wir nicht vergessen, daß sich damals ja alle 
dazu bekannt haben, alle Parteien in diesem 
Hause, denn auch bei dieser Novelle hat ja, 
wie aus den Anträgen des Herrn Abgeordne­
ten Haupt hervorgeht, der Sieg viele Väter. 
Alle Positivbestimmungen werden ja von ihm 
zur separaten Abstimmung beantragt, damit 
man zustimmen kann. Diese Praxis ist ja 
nicht neu. Es war ja auch in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten in diesem Hause 
üblich, daß bei allen Verbesserungen, die Lei­
stungsverbesserungen zum Inhalt hatten, alle 
mitgestimmt haben, und heute will niemand 
etwas davon wissen, daß unter geänderten 
Voraussetzungen diese damaligen Leistun­
gen, soweit sie etwas über das Übliche hinaus­
gingen, heute nicht mehr finanziert werden 
können. 

Und daher ist es so, Herr Abgeordneter 
Haupt, weil Sie das so oft zitiert haben, daß 
natürlich die Arbeiterkammer das extrem von 
ihrem Standpunkt aus betrachtet hat, von der 
Idealvoraussetzung eines Programms, das 
Abgeordneter Srb zitiert hat, ein Memoran­
dum 1987, wo wir alle idealen Voraussetzun­
gen, die ich mir auch wünschen würde, wenn 
sie finanzierbar wären, dargestellt werden. 

Die Bundeskammer macht das für ihren 
Kreis in besonderer Weise, die Ärztekammer 
für andere. Und wenn Sie sich dann bei 
bestimmten Gesetzen oder bei bestimmten 

Novellierungsvorschlägen ansehen, wie die 
Stellungnahmen der einzelnen Interessenver­
tretungen, ganz speziell bezogen auf ihren 
Kreis, sind, dann werden Sie merken, daß es 
überhaupt zu keiner Übereinstimmung 
kommt. Denn wenn ich jetzt daran denke, all 
das umzusetzen und zu realisieren, was Sie 
mir als Ratschläge heute hier mitgebracht 
haben, dann werden wir sehr rasch in eine 
Diskussion mit den Kollegen des öffentlichen 
Dienstes kommmen, da werden wir sehr 
rasch in Diskussion kommen mit der Ärzte­
standesvertretung, mit den Eisenbahnern und 
natürlich anderen mehr. Da wird ja so getan, 
als wenn das so einfach wäre: Da machen wir 
eben eine generelle Volkspension mit einem 
Sockel anspruch und minimalen individuellen 
Leistungsverbesserungen, und das beste­
hende Recht, das ignorieren wir halt. Aber 
was dabei herauskäme, das möchte ich sehen. 

Daher ist eben bei uns die Situation inso­
ferne anders als in jenen Ländern, wo diese 
Leistungen heute geboten werden, wo dieser 
Mindeststandard erfüllt wird, was eine Ver­
besserung gegenüber der damaligen Situation 
gewesen ist, weil es eben nicht die Vielfalt der 
schon bestehenden Ansprüche gab, sondern 
die Einführung eines Volkspensionssystems 
bewirkte, daß erstmalig ein genereller Min­
deststandard für alle eingeführt worden ist. 

Hätten wir die gleiche Situation - ich bin 
überzeugt davon, wir könnten gar nicht 
anders handeln, als jetzt ein solches System 
einzuführen. Wir haben die schwierige Situa­
tion, den umgekehrten Zustand: Wir haben 
eine Vielzahl von Systemen mit extrem guten 
Leistungen und mit nicht ganz so guten Lei­
stungen und sollen jetzt perspektivisch trach­
ten, hier eine Harmonisierung herbeizufüh­
ren. Würde die Harmonisierung nach dem 
besten Recht erfolgen, gäbe es keine Schwie­
rigkeiten. Da das aber natürlich nicht möglich 
ist, sondern ein Mittelwert gefunden werden 
muß, sage ich voraus, daß wir nicht nur heute 
diese Diskussion haben, sondern auch in den 
folgenden Jahren sehr viel über diese Fragen 
noch diskutieren werden müssen und uns 
dann doch, glaube ich, zu einer gemeinsamen 
Linie bekennen müßten. 

Die Information, die hoffentlich jetzt, aus­
gehend von der Beschlußfassung, in die 
Öffentlichkeit hin erfolgt, wird, glaube ich, die 
Unsicherheit, die da und dort besteht, und die 
Unkenntnis, die da und dort vorhanden ist, 
beseitigen, und es wird manchen und ist ja 
zwischenzeitlich schon manchen klargewor­
den, die übereilt handelten, weil sie alles noch 
vermeinten retten zu müssen, was noch zu 
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retten ist, daß das unter Umständen sogar 
zum gegenteiligen Effekt führt, wenn man 
allzu eilig darangegangen ist, den Übertritt 
vom Aktivstand in den Ruhestand vorzuneh­
men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Diese soziale Symmetrie, die wir angestrebt 
haben, erfolgt in der Form, daß die existenten 
Pensionisten die Anpassung um ein halbes 
Jahr hinausgeschoben erhalten, daß die Früh­
pensionsempfänger in Übergangsbestimmun­
gen einen längeren Bemessungszeitraum 
erhalten und daß die Akademiker Schulzeiten 
nicht angerechnet bekommen, aber auch hier 
Übergangsbestimmungen und Einkaufsmög­
lichkeiten geboten werden, die hinsichtlich 
der Prämie oder des Beitrages, der festgesetzt 
worden ist,. doch durchaus vertretbar, auch 
sozial vertretbar, und zumutbar sind. 

Die Möglichkeit, diese Beiträge bis zur 
Erreichung des Pensionsalters einzukaufen, 
der monateweise Einkauf, all das ist ja von 
uns mit dem Wollen gemacht worden, den 
Menschen entsprechende Hilfe zu geben oder 
ihnen zumindest eine Erleichterung zu bieten. 
Ob sie jetzt die Versicherungszeiten nachkau­
fen, ob sie eine Höherversicherung eingehen, 
die ja auch im Rahmen der Sozialversiche­
rung möglich ist, oder ob sie sich auf dem pri­
vaten Sektor für eine künftige Pensionser­
wartung abdecken, ist ihnen überlassen. Aber 
es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten vorhan­
den, sodaß es da nicht zu einem sozialen 
Absinken käme. 

Nun ZU dem, was in dieser Novelle nicht 
beinhaltet ist und was heute in den Medien 
auch Gegenstand von Erörterungen ist. Wir 
haben die Fragen der Ruhensbestimmungen 
nicht verschoben, weil wir darüber noch keine 
Einigung erzielt haben, wir haben sie auch 
nicht verschoben, weil wir das nicht in diese 
Gesetzesvorlagen hineinbringen wollten, son­
dern wir haben sie verschoben, weil es da um 
etwas völlig Neues geht - was sehr oft in die­
sem Haus schon zum Ausdruck kam -, und 
zwar darum, Ruhensbestimmungen nicht nur 
für Arbeiter und Angestellte, für Gewerbetrei­
bende oder Bauern, sondern für alle Pensions­
systeme zu schaffen, die mit staatlicher Hilfe 
finanziert werden. Das, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ist das Entscheidende! 
Alle Pensionsleistungen, die mit staatlicher 
Hilfe finanziert werden, sollen in einem 
durchgehenden System unter Ruhensbestim­
mungen fallen, natürlich auch da wieder mit 
sozialen Überlegungen. 

Mir ist völlig klar, daß durch das Einbezie-

hen der Politiker, auch der Abgeordneten, da 
und dort die Überlegung angestellt wird, ob 
das gut oder schlecht ist. Aber genauso macht 
es jeder andere auch. Daher haben wir ver­
sucht, ein System zu finden - und ich glaube, 
es ist uns gelungen -, das unter Bedacht­
nahme auf die gegebenen budgetären Mög­
lichkeiten und auch auf die zukünftige Ent­
wicklung in der Öffentlichkeit gegenüber 
jedermann vertretbar ist. Das Hinausschie­
ben des Zeitpunktes hängt damit zusammen, 
daß wir - wie ich vorhin schon erwähnte -
aufgrund der Vielfalt der Pensionssysteme, 
die wir haben, und auch wegen der Zuständig­
keiten bezüglich der Gesetzgebung, also 
Bund, Länder, Gemeinden und vielleicht auch 
andere Institutionen, einen Weg finden müs­
sen - der verfassungsrechtlich gar nicht so 
einfach ist -, zum gleichen Zeitpunkt für alle 
in gleicher Weise gültig die Ruhensbestim­
mungen zu statuieren und in Kraft zu setzen. 
Das wird ein einmaliges legistisches Vorha­
ben werden. Das ist mehr oder weniger, wenn 
Sie es so wollen, ein Experiment, das ich mir 
gar nicht wünsche. Aber wir müssen es 
machen, wenn wir da Gerechtigkeit walten 
lassen wollen. 

Zum Abschluß noch eine Bemerkung, weil 
heute in einer Zeitung eine völlig falsche Dar­
stellung gebracht wird - ich zitiere wörtlich 

"Die umstrittenste Maßnahme der 
ursprünglich geplanten Reform, nämlich die 
Einführung einer Obergrenze für Doppelpen­
sionen, wurde nach vehementen Protesten 
von Frauengruppen wieder aus dem Paket 
genommen. Sie soll im Frühjahr neu verhan­
delt werden." 

Ich kann jedenfalls für einen Teil der 
Frauen - zumindest für die in den Parteien, 
die in der großen Koalition zusammenge­
schlossen sind, vertretenen - sagen, daß da 
mit vehementen Protesten jedenfalls nicht 
mehr zu rechnen ist, weil wir in sehr langwie­
rigen Verhandlungen und Gesprächen ver­
suchten, eine Regelung zu erreichen, die 
sozial gegenüber jeder Frau vertretbar ist und 
bei der klar erkennbar ist, daß es sich nicht 
um eine Regelung gegen die Frauen und 
schon gar nicht um eine Regelung gegen die 
arbeitenden Frauen handelt, sondern um 
sozial vertretbare Ruhensbestimmungen, die 
alle treffen, Männer, aber natürlich auch in 
bestimmten Fällen Frauen. (Zwischenruf der 
Abg. Klara Mo t te r.) 

Ich glaube, daß wir auch jene Frauen mit 
den berechtigten Ansprüchen versehen, die -
selten genug, und ich beklage das - sich in 
höheren Einkommenskategorien befinden 
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und daher eine Eigenpension haben, die ein 
höheres Ausmaß erreicht, als das allgemein 
üblich ist. 

Wir werden die sozial Schwachen absolut 
schützen, und wir werden jene, I die einen 
Mehrfachpensionsanspruch über ein be­
stimmtes Ausmaß hinaus haben, in einem 
Maße kürzen, das sozial vertretbar ist und 
auch von den Betroffenen, so hoffe ich, letzt­
lich verstanden wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wenn wir die letzten Jahre Revue passieren 
lassen - und ich möchte noch einmal auf die 
Zeit der Alleinregierung, der kleinen Koali­
tion und der großen Koalition Bezug nehmen, 
ich habe ja in all diesen drei Phasen gewirkt 
-, möchte ich Ihnen sagen, daß das Wollen 
und auch das Umsetzen der Möglichkeiten in 

. allen drei Perioden gleich gewesen ist und 
niemand jemand anderem etwas vorwerfen 
muß. Das Bemühen der Freiheitlichen in der 
damaligen Form der Koalition ist genauso zu 
sehen und zu verstehen wie jetzt das Bemü­
hen der Österreichischen Volkspartei in der 
großen Koalition. 

Ich möchte noch zurückblicken auf die Zeit 
der Alleinregierung, als die Abgeordneten 
Haider und Schwimmer Sozialsprecher der 
beiden Oppositionsparteien gewesen sind und 
ich als Sozialminister der Alleinregierung 
Kreisky mit ihnen verhandelt habe. Nicht im 
Plenum dieses Hauses, aber dort, wo wir am 
Verhandlungstisch gesessen sind, waren wir 
uns bewußt, daß es fünf oder sechs Möglich­
keiten gibt, Einsparungen zu tätigen und 
sozial symmetrierte Versuche zu unterneh­
men. Jeder Fachmann wird Ihnen das bestäti­
gen. Es ist eine Gefühlsfrage, ob ich einen 
Akzent dort etwas stärker setze oder da. Aber 
es gibt das ehrliche Wollen und Bemühen. 
Das verspreche ich. 

Daher lasse ich mir das von Ihnen nicht 
nehmen, Herr Abgeordneter Srb: Ich bin kraft 
meiner Funktion, kraft meiner Herkunft und 
kraft meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit -
und ich verstehe mich so und bin stolz darauf 
- in Gegenwart und auch in Zukunft der 
Anwalt der sozial Schwachen. (Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 19.37 

Präsident Dr. Stix: Zu einer Erwiderung auf 
die vom Herrn Abgeordneten Dr. Dillersber­
ger abgegebene tatsächliche Berichtigung hat 
sich Herr Abgeordneter Dr. Schwimmer zu 
Wort gemeldet. 

Ich weise darauf hin, daß sich die Erwide-

rung gemäß der Geschäftsordnung auf eine 
persönliche Angelegenheit des zu Wort gemel­
deten Abgeordneten zu beziehen hat und die 
Redezeit fünf Minuten nicht übersteigen darf. 

Bitte, Herr Dr. Schwimmer, Sie sind am 
Wort. 

19.38 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Herr 
Präsident! Die Art und Weise, in der Herr 
Abgeordneter Dillersberger hier eine soge­
nannte tatsächliche Berichtigung abgegeben 
hat, hat meinen Eindruck über die Art der 
freiheitlichen Argumentation bestätigt. 

Er hat hier vorgegeben, eine tatsächliche 
Berichtigung abzugeben, und damit begon­
nen, eine Behauptung aufzustellen, von der in 
meinen Ausführungen nicht die Rede war -
daher hätte sie auch nicht Gegenstand einer 
tatsächlichen Berichtigung sein können -
und die grundfalsch war; also erstens keine 
tatsächliche Berichtigung, zweitens eine völ­
lig unwahre Behauptung. 

Der Abgeordnete Dillersberger hat hier die 
Behauptung aufgestellt, ich hätte vor zwei 
oder drei Jahren bei der 40. ASVG-Novelle die 
Pensionisten aufgefordert, auf die Straße zu 
gehen. (Abg. F u c h s: Unerhört!) Herr Abge­
ordneter Dillersberger! Abgesehen davon, daß 
das nichts mit dem Gegenstand meiner Rede 
zu tun hat und daher auch nicht Gegenstand 
einer tatsächlichen Berichtigung sein kann, 
ist das schlicht und einfach unwahr, wozu Sie 
eine tatsächliche Berichtung mißbraucht 
haben. Ich distanziere mich jetzt nicht vom 
Obmann des Seniorenbundes der ÖVP, der 
die Pensionisten dazu aufgefordert hat. Nur: 
Ich war es nicht! 

Ich halte es wirklich für unerhört, im Rah­
men einer tatsächlichen Berichtigung eine 
falsche Behauptung aufzustellen. Ich habe die 
40. ASVG-Novelle bekämpft - hier im Parla­
ment mit den parlamentarischen und politi­
schen Mitteln! -, weil sie keineswegs etwa 
bei der Abschaffung des Grundbetrages für 
Bezieher kleiner Pensionen schonende Über­
gangsbestimmungen enthalten hat. Ich habe 
sie hier mit politischen Mitteln bekämpft. 
Was Sie behauptet haben, ist falsch. 

Nun zu der zweiten Behauptung, die Sie 
aufgestellt haben. Ich habe gesagt, daß der 
Abgeordnete Haupt hier minutiös aufgezählt 
hat, in welchen Punkten die Freiheitliche Par­
tei zustimmen wird, und daß er die Anrech­
nung von Begünstigungen dabei nicht aufge-
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zählt hat. Der Abgeordnete Haupt hat weiter 
dazu erklärt, daß er eine Liste abgegeben hat 
mit jenen Bestimmungen der Novelle, denen 
er zustimmt. In dieser Liste scheint der Arti­
kel 5 Ziffer 22 nicht auf. Ich habe Ihrer Wort­
meldung entnommen, daß nicht das stimmt, 
was Kollege Haupt gesagt hat, sondern daß 
Sie diese Bestimmungen ablehnen wollen. 

Ich sage Ihnen eines - ich habe mir jetzt 
die Liste angeschaut -: Sie lehnen nur einen 
kleinen Teil der Novelle ab. So schlecht kann 
die 44. Novelle nicht sein, wenn Sie dem größ­
ten Teil der Bestimmungen Ihre Zustimmung 
geben. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Pro b s t: 
Bitte, wo war der persönliche Gehalt Ihrer tat­
sächlichen Erwiderung? - Abg. Dr. D i 1 -
1 e r s b erg e r: Vielen Dank! Wir haben die 
Entschuldigung zur Kenntnis genommen! -
Abg. Dr. Sc h w im m er: Bei Ihnen entschul­
dige ich mich sicher nich t!) 19.41 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Alois Huber. 

19.41 

Abgeordneter Huber (FPÖ): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich werde mich in mei­
nem Beitrag mit der 11. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, aber auch mit der 
2. Novelle zum Betriebshilfegesetz beschäfti­
gen. Ich sehe mich aber veranlaßt, mich vor­
her doch auch mit Kollegen Schwimmer zu 
beschäftigen. 

Herr Kollege Schwimmer! Aus Ihrer Rede 
war unmißverständlich herauszuhören, daß 
Sie uns von der Opposition Uninformiertheit 
und Unwissenheit unterstellen wollen. Ich 
möchte das in gewisser Beziehung in Frage 
stellen. Ich möchte aber doch auch darauf hin­
weisen, daß dies sicherlich bei Ihnen anders 
gelagert ist. Sie sind letztlich auf diesem 
Gebiet - und das möchte ich Ihnen unum­
wunden· zubilligen - ein Fachmann. 

Aber, Herr Kollege Schwimmer - das wer­
den Sie bitte auch zur Kenntnis nehmen müs­
sen -, Sie haben aus dieser Ihrer Tätigkeit 
auch erkleckliche Einkünfte. Ich glaube, daß 
man auch das hier feststellen darf. Wenn Sie 
die Meinung vertreten haben, daß wir im 
Sozialausschuß ... (Abg. Dr. Sc h w im m e r: 
Was glauben Sie denn, wieviel?) 

Ziemlich viel, ich will auch nicht unge­
schickt sein, aber wenn es 30 000 S monatlich 
sind, dann ist das sicher keine Bagatelle. 
(Abg. Dr. Sc h w im m er: Großgrundbesitzer 
bin ich keiner!) 

Bezüglich der Einkaufszeiten jener Men­
schen, die Österreich verlassen haben, egal 
aus welchen Gründen: Damals ist es vorge­
kommen, daß einer in München oder in Ham­
burg oder sonst irgendwo sein Studium abge­
legt hat. Da muß ich wirklich richtigstelIen, 
daß wir sehr wohl im Ausschuß dazu unsere 
Zustimmung gegeben haben. Ich glaube, daß 
dies klarzustellen ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Nun aber zu den Problemen, die mich als 
Landwirt hauptsächlich beschäftigen. Genau 
in den Mitgliedszeiten zur Pensions- und 
Krankenversicherung der Bauern spiegelt 
sich die wahre Situation des bäuerlichen 
Berufsstandes wider. Wir wissen, daß auf­
grund der wirtschaftlichen Lage schon über 
65 Prozent der Bauern einen Zu- oder Neben­
erwerb haben, daß aber sicherlich ein Groß­
teil dieser Menschen dort seine Sozialversi­
cherungsbeiträge ableistet beziehungsweise 
seine Pension in Anspruch nehmen wird. Die 
Lage wird dadurch für die Verbleibenden 
immer schwieriger. 

Im Verlauf der Zeit, in der wir nun das Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetz haben, haben 
wir eine Beitragssteigerung von nicht hundert 
- Sie brauchen nicht zu erschrecken -, son­
dern von über tausend Prozent auszuweisen. 
Wir wissen aber auch, daß die Bemessungs­
grundlage für die Beitragsleistung für die 
dann erbrachten Leistungen der jeweilige 
Einheitswert ist. Deshalb herrscht bezüglich 
des Einheitswertes in der bäuerlichen Bevöl­
kerung eine gewaltige Sensibilität. 

In einer Vorschau auf die Entwicklung der 
Pensionen im Jahr 2030 ist ausgewiesen, daß 
zu diesem Zeitpunkt auf 100 Erwerbstätige 
bereits 72 Pensionisten kommen werden. 
Damit, meine geschätzten Damen und Her­
ren, verrate ich Ihnen sicherlich keine Neuig­
keit. Bei den Bauern stehen jetzt schon 100 
aktive Beitragszahler 100 Pensionisten gegen­
über. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der 
Zeit, wann die Pyramide bereits auf dem Kopf 
stehen wird. 

Hohes Haus! Es ist für mich zu bemängeln, 
daß man bei diesen vielen Novellen im sozia­
len Bereich, die man heute beschließen will, 
nicht auch daran gedacht hat, ein altes 
Unrecht betreffend die Anrechnung des pau­
schalierten Ausgedinges bei der Zuerkennung 
der Ausgleichszulage auszumerzen. Wollen 
wir nicht übersehen, daß es sich bei der Aus­
gleichszulage um eine Fürsorgeleistung han­
delt! Wollen wir sie den Empfängern von Her­
zen gönnen! Es gibt nach dem derzeitigen 
System aber große Benachteiligungen für 
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jene Pensionisten, die aufgrund ihres Ein­
heitswertes nicht Ausgleichszulagenempfän­
ger werden können. Ich habe hier etliche Bei­
spiele. 

Bei einem Einheitswert ab 120000 S steht 
die Sache nicht zur Diskussion, denn da sind 
die Pensionen sicherlich im entsprechenden 
Rahmen oder in der entsprechenden Höhe. 

Aber bei einem Einheitswert von 60 000 S 
bis 120 000 S gibt es ganz gewaltige Unter­
schiede und ganz gewaltige Benachteiligun­
gen. Beispielsweise bei einem Einheitswert 
von 40 000 S zahlt der Beitragszahler monat­
lich einen Betrag von 423 S. Nach 420 Versi­
cherungsmonaten plus Ausgleichszulage -
denn er wird in die Lage versetzt, die Aus­
gleichszulage zu beantragen und zu erhalten 
- erhält der Mann eine monatliche Pension 
von 5245 S. 

Bei einem Einheitswert von 80 000 S 
bezahlt der Beitragszahler bereits 850 S 
monatlich, hat aber keine Möglichkeit mehr, 
die Ausgleichszulage zu beantragen, und hat 
daher eine wesentlich geringere Pension von 
- unter Anführungszeichen - "nur" 3727 S. 

Ich möchte hier vermerken, daß die 
Betriebe, die ich nun erwähnt habe, ebenfalls 
in die Kategorie der schwachen Betriebe ein­
zureihen sind, aber wesentlich höhere Bei­
tragszahlungen zu erbringen haben. Ich 
erwähne dies deshalb, weil die Nachfolger in 
solchen Betrieben in den meisten Fällen nicht 
in der Lage sind, den Altbäuerinnen und Alt­
bauern das ihnen zweifelsohne zustehende 
Ausgedinge auch zu leisten oder zu bezahlen. 

Bei einem Einheitswert von 100 000 S im 
Jahre 1987, einem Beitrag von monatlich 
1 083 S, beträgt der Pensions anspruch nach 
voller Beitragszeit monatlich 4 507 S. 

Geschätzter Herr Sozialminister! Ohne 
Neidkomplex, wir gönnen jenen niederen Ein­
heitswertbesitzern aus vollem Herzen die 
Ausgleichszulage. Aber ich glaube, daß ich 
dennoch darauf hinweisen muß, daß da ein 
gewaltiges Unrecht vorliegt. Bei einer monat­
lichen Beitragsleistung von 423 S gibt es 
immerhin eine Pension von 5245 S. Ein frei­
heitlicher Antrag, im Juni des Jahres 1987 ein­
gebracht, zielt darauf ab, etwas mehr Gerech­
tigkeit in das System hineinzubringen, nicht 
um den Ausgleichszulagenempfängern etwas 
wegzunehmen, doch sicherlich mit der 
Absicht, jenen Pensionisten, die Einheits­
werte von 60000 bis 100000 Saufzuweisen 

hatten, die Situation zu verbessern. Das mei­
nen wir mit "neu überdenken". 

Es gibt aber auch eine wesentliche Schlech­
tersteIlung und Verteuerung bei Verpachtun­
gen von Betrieben. Letztlich ist entweder die 
Übergabe oder die Verpachtung die Voraus­
setzung für die Zuerkennung der Pension. 
Nach der alten Regelung wurden bei Pachtun­
gen nur zwei Drittel des jeweiligen Einheits­
wertes für die Beitragsleistungen herangezo­
gen. Nach der neuen Regelung wird der Ein­
heitswert voll in die Berechnung mit einbezo­
gen. 

Auch da ein Beispiel: Bei einem Einheits­
wert von 75000 S nach der alten Regelung 
eine vierteljährliche Beitragszahlung von 
2 466 S, nach der neuen Regelung eine viertel­
jährliche Beitragszahlung von 3723 S. Wenn 
Sie dies umrechnen auf das ganze Jahr, so 
sehen Sie, daß das eine Mehrbelastung von 
immerhin 5 028 S bedeutet. Wir sollten dabei 
aber nicht übersehen, daß vor allem die Pen­
sionisten die Benachteiligten sind, weil eben 
sie in jene Kategorie hineinfallen, wo sie 
keine Möglichkeit mehr haben, eine Aus­
gleichszahlung zu beantragen und deshalb 
das fiktive Ausgedinge mit 41076 S angerech­
net wird. 

Aber, meine geschätzten Anwesenden, es 
steht in den Sternen, wie diese Pensionisten 
in den Genuß dieser 41 076 S kommen kön­
nen, da die wirtschaftliche Situation des bäu­
erlichen Berufsstandes heute sehr schlecht 
ist. Herr Minister, ich würde Sie bitten, das in 
späterer Folge, wenn wir in konkrete Ver­
handlungen darüber eintreten, zu berücksich­
tigen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir sind aber auch initiativ geworden und 
haben einen Antrag auf Teilung der Bauern­
pension eingebracht. Das heißt: 50 Prozent für 
die Bäuerin, 50 Prozent für den Bauern. Der 
FPÖ ist es eben ernst mit der Gleichberechti­
gung. 

Ich möchte hier aber auch die Feststellung 
treffen, daß eine Bäuerin, die ein Leben lang 
mehr als ihre Pflicht auf einem Bauernhof 
erfüllt hat, sicherlich ein dementsprechendes 
Anrecht auf Versorgung hat, auch dann, wenn 
die Ehe nicht in Ordnung ist, um nicht ein 
menschenunwürdiges Dasein führen zu müs­
sen. Und selbst wenn die Ehe gut ist, so 
glaube ich nicht fehl in der Annahme zu 
gehen, wenn ich meine, daß es auch dann 
nicht würdig ist beziehungsweise angenehm 
für die Ehegattin ist, um jeden Schilling förm­
lich bitten zu müssen. Deshalb wäre es rich-

300 
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tig, eine Pensionsteilung in der vorgeschlage­
nen Form vorzunehmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) Ich halte allerdings auch fest, daß 
natürlich die Unkosten des täglichen Lebens 
gleichfalls gemeinsam getragen werden müs­
sen; Wir haben auch einen diesbezüglichen 
Antrag eingebracht. 

Nun auch noch ein paar Worte zur 
2. Novelle zum Betriebshilfegesetz. Hohes 
Haus! Nach einem harten Kampf konnte das 
Betriebshilfegesetz im Jahre 1982 beschlossen 
werden. Es sieht vor, sowohl für Angehörige 
der gewerblichen Wirtschaft als auch für 
Angehörige der Pensionsversicherungsanstalt 
der Bauern, bei einem Krankheitsfall oder 
etwa bei einer Entbindung ein Taggeld von 
250 S für Ersatzarbeitskräfte zu gewähren. 
Weil man aber fünf Jahre hindurch der Infla­
tionsrate und Teuerung nicht Rechnung 
getragen hat, hat sich hiebe i ein Überschuß 
ergeben. 

Meine geschätzten Damen und Herren! Die­
ser Überschuß soll mit Wirksamkeit vom 
31. Dezember 1987 sowohl der gewerblichen 
Krankenversicherung als auch der bäuerli­
chen Sozialversicherungsanstalt einverleibt 
werden; eigentlich dieselbe Methode, wie sie 
beim Familienlastenausgleichsfonds prakti­
ziert wird. Man spricht von "Zuführung zum 
Vermögen". Ich glaube aber nicht fehl in der 
Annahme zu gehen, wenn ich meine, daß dies 
zur Abdeckung von Defiziten dient. 

Wir Freiheitlichen bringen daher einen 
Abänderungsantrag ein, den ich nunmehr 
verlesen möchte: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Huber, Mag. Haupt, Haiger­
moser und Genossen zur Regierungsvorlage 
betreffend 2. Novelle zum Betriebshilfegesetz 
(328 der Beilagen) in der Fassung des Ausschuß­
berichtes (379 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage 
wird wie folgt geändert: 

Im Artikel I wird eine Ziffer 1 a eingefügt: 

1 a. Dem § 3 Abs. 5 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"An die Stelle des Betrages von 250 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht­
nahme auf § 51 des Gewerblichen Sozialversiche-

rungsgesetzes beziehungsweise § 47 des Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetzes mit der jeweili­
gen Aufwertungszahl (§ 47 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes beziehungsweise 
§ 45 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) 
vervielfachte Betrag . .. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Das heißt im Klartext, den Betrag von derzeit 
250 S pro Tag um die in den vergangenen fünf 
Jahren erfolgte Inflationsrate aufzuwerten 
und in späterer Folge dem jeweiligen Lebens­
haltungskostenindex Rechnung zu tragen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Sparen ist wohl richtig, aber dann bitte über­
all - das gilt auch für Herrn Kollegen 
Schwimmer -, und eine gerechte Auf teilung 
bei den Kürzungen. Das Verständnis fürs 
Sparen schwindet, wenn ich mir den Tätig­
keitsbericht 1985 des Rechnungshofes 
anschaue, in dem auf den Seiten 43 bis 76 
große Unzulänglichkeiten, und zwar in jeder 
Richtung, ausgewiesen werden. (Ruf bei der 
ÖVP: Da seid ja ihr in der Regierung gewe­
sen!) 

Abschließend ein Beispiel: Ich nenne da die 
Sondervorrückungen für besondere Leistun­
gen bei der Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahner etwa mit nur 0,4 Pro­
zent am Gesamtpersonalstand. Dem möchte 
ich die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern mit 5,4 Prozent Sondervorrückungen, 
gemessen am Gesamtpersonal, negativ gegen­
überstellen. Man weiß ja, daß diese Sonder­
vorrückungen mit großem finanziellen Auf­
wand verbunden sind. 

Also bitte: Wenn sparen, dann bitte überall! 
- Solchen Gesetzesvorlagen können wir Frei­
heitlichen beim besten Willen nicht zustim­
men. (Beifall bei der FPÖ.) 19.56 

Präsident Dr. Stix: Der soeben verlesene 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Huber, 
Mag. Haupt, Haigermoser und Genossen ist 
genügend unterstützt und steht somit in Ver­
handlung. 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort 
erteile, erteile ich der Frau Abgeordneten Dr. 
Helene Partik-Pable einen 0 r d nun g s ruf 
für die Ausdrücke "Blödsinn" und "idiotisch" 
in Richtung des Herrn Abgeordneten Dr. 
Schwimmer. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Dr. 
Schranz. 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)114 von 160

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 4359 

Dr. Schranz 

19.57 

Abgeordneter Dr. Schranz (SPÖ): Meine 
Damen und Herren! Beim heutigen Thema 
kommen die Standpunkte, auch die, die man 
innerhalb der Koalition oder sogar innerhalb 
der eigenen Fraktion vertritt, oftmals auf die 
Position an, in der man sich befindet, und auf 
die Funktion, die man ausübt. 

Es ist selbstverständlich, daß ein Finanzmi­
nister andere Gesichtspunkte ins Treffen füh­
ren wird als der Vertreter der Gewerkschaf­
ten, ein Sozialminister andere Gesichts­
punkte als der Sprecher der Industriellenver­
einigung und ein Sozialpolitiker schlechthin 
andere Aspekte als etwa einer, der vor allem 
die Interessen der Pensionisten vertreten 
möchte. 

Das heißt also, daß man trotz Zustimmung 
zu diesem Kompromiß - und um etwas ande­
res kann es ja bei Verhandlungen nicht gehen 
- zu dem Ergebnis kommen muß, daß einige 
differenzierte Standpunkte bestehen bleiben. 
Es besteht sicherlich kein Anlaß, über alles zu 
jubeln, was heute beschlossen werden muß. 

Ich möchte dazu sagen, daß die Pensioni­
sten schon durch die 40. Novelle zum ASVG 
und durch die Novellen zu den Nebengeset­
zen, die wir damals beschlossen haben, Opfer 
bringen mußten; Opfer, die sich jährlich aus­
wirken bei der verminderten Pensionsdyna­
mik aufgrund der Einrechnung eines Arbeits­
losigkeitsfaktors in die Pensionsanpassung. 

Die Pensionisten haben damals dieses 
Opfer ohne großes Murren auf sich genom­
men. Sie sind die einzige Bevölkerungs­
gruppe, so meine ich, die jetzt zum zweiten 
Mal ein größeres Opfer bringen muß, denn die 
Tatsache, daß die Pensionsdynamik um ein 
halbes Jahr aufgeschoben wird, stellt natür­
lich ein solches Opfer dar. 

Die alten Menschen, die jetzt in Pension 
sind, haben unsere Republik nach dem Zwei­
ten Weltkrieg, nach den Grauen des National­
sozialismus, wiederaufgebaut, und diese alten 
Menschen verstehen es, bescheiden zu leben 
und auch zu sparen. Aber ich möchte doch mit 
aller Deutlichkeit sagen: Jetzt sollten dann 
einmal, nachdem wir die heutigen Beschlüsse 
hinter uns haben, die bessergestellten Bevöl­
kerungsgruppen drankommen, und für die 
Pensionisten muß es jetzt längere Zeit eine 
Atempause geben. (Beifall bei der SPÖ und 
Beifall des Abg. Srb.) 

Meine Damen und Herren! Es geht ein Mei­
nungsstreit über die Frage um, was denn 

eigentlich die Hauptursache für die bestehen­
den finanziellen Schwierigkeiten ist, die wir 
mit den heutigen Novellen verkleinern wol­
len. Ist es die demographische Entwicklung, 
ist es das Bundesbudget, oder ist es etwas 
anderes? 

Ich meine, die beste Antwort auf diese 
Frage gibt das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales selbst im Vorblatt zum Ministeri­
alentwurf, und auf diesem Vorblatt steht ganz 
eindeutig: Problem und Ziel: Beitrag zur Bud­
getkonsolidierung; Lösung: finanzielle Entla­
stung des Bundes; Kosten: Im Vordergrund 
steht die durch den Entwurf bewirkte finan­
zielle Entlastung des Bundes. 

Das ist die Antwort, die Ministerium und 
Minister gegeben haben, und ich glaube, daß 
es auch die richtige Antwort ist, denn es geht 
nicht in erster Linie darum, daß der Sozial­
staat die Wirtschaft bedroht. Ich glaube, daß 
die Krisenanfälligkeit unseres Gesellschafts­
und Wirtschaftssystems den Sozialstaat und 
die Sozialleistungen bedroht. Und das wird da 
ja auch deutlich gesagt. (Abg. Dkfm. Bau er: 
Haben Sie ein besseres System?) Ja, sicher. 
Sozialere, mit mehr sozialer Gerechtigkeit 
versehene Systeme wären sicherlich besser 
als das heutige, in dem wir leben. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e r: Warum haben Sie das nicht in 
der Zeit der Alleinregierung eingeführt?) Weil 
wir nicht genug Zeit dafür gehabt haben. Man 
kann eine neue Wirtschaftsordnung, meine 
Damen und Herren, nicht allein in einem ein­
zigen Land und in ein paar Jahren einführen. 
(Abg. Dkfm. Bau er: Was heißt, ein paar 
Jahre?) Ich glaube, daß es notwendig ist, 
schon zu sagen, daß wir gewiß nicht in der 
gerechtesten aller Ordnungen leben. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e r: 16 Jahre haben Sie Zeit 
gehabtJ) Oder meinen Sie, daß es die gerechte­
ste Ordnung ist? Ich bin nicht dieser Ansicht, 
meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
SPÖ.) 

16 Jahre sind es sicherlich nicht gewesen. 
Zuerst war es die Minderheitsregierung, dann 
war es eine kleine Koalition, und jetzt haben 
wir eine große Koalition. Das müssen Sie 
alles abziehen, dann sind es wesentlich weni­
ger Jahre, und Adam Riese wird Ihnen das 
jederzeit bestätigen. (Abg. Dkfm. Bau er: 
12 Jahre waren es aber doch!) 

Meine Damen und Herren! Es hat dabei gar 
keine katastrophale Entwicklung der Mittel 
des Bundes für die Sozialversicherung gege­
ben. Betrachten wir die Entwicklung des 
Anteils der Bundesmittel für die Sozialversi­
cherung am Gesamtbudget! Im Jahr 1970 hat 
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der Anteil der Bundesausgaben für die Sozial­
versicherung 10,7 Prozent des Gesamtaufwan­
des des Bundes betragen, im Jahr 1975 sogar 
11,3 Prozent, und 1987, also heuer, beträgt der 
Anteil der Ausgaben des Bundes für die 
Sozialversicherung nur - wenn Sie wollen, 
auch "nur" unter Anführungszeichen -
10,3 Prozent. Er ist also gesunken und nicht 
gestiegen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 
daß es daher nicht vor allem die Kosten des 
Sozialstaates sind, die so stark zu Buch schla­
gen, sondern eben andere Faktoren. 

Meine Damen und Herren! Die Gesell­
schaft, der Staat, hat sicherlich die Verpflich­
tung, in erster Linie für seine älteren Mitbür­
ger zu sorgen, und da wiederum ist die wich­
tigste Verpflichtung, den Bundesbeitrag zur 
Sozialversicherung voll zu erhalten. 

Ich meine, daß die Sozialleistungen einen 
Prioritäts anspruch in der Budgetpolitik dar­
stellen und die demographische Entwicklung 
auch kein Fetisch sein kann. Denn es kommt 
auch darauf an, wie die allgemeine Wirt­
schaftslage aussieht, wie sich die Produktivi­
tät entwickelt, wie es mit dem Wirtschafts­
wachstum aussieht. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, daß, 
so wie das gesellschaftliche System, auch das 
System unserer Pensionsversicherung kein 
endgültiges sein kann. So, wie sich die Gesell­
schaft und die Wirtschaft wandeln, so gilt das 
auch für die Sozialversicherung und für die 
Pensionsversicherung. Ich glaube, daß wir 
einen erheblichen Bedarf an Reformen und 
Innovationen in der Pensionsversicherung 
haben. 

Aber ich würde mich entschieden dagegen 
wehren, unsere Pensionsversicherung auf ein 
Volkspensionssystem zu reduzieren. Ich sage 
mit voller Absicht: zu reduzieren, einzu­
schränken, denn das wäre es. Ein Volkspen­
sionssystem anstelle unseres ausgebauten 
Pensionsversicherungssystems wäre ein ganz 
gewaltiger Rückschritt, es wäre, meine 
Damen und Herren, reaktionär im wahrsten 
Sinne des Wortes. (Abg. Sm 0 11 e: Nachden­
ken schadet ja nicht!) 

Nachdenken schadet nicht. Es schadet auch 
Vordenken nicht, alle miteinander sollten wir 
vor- und nachdenken. Aber wir sollten uns 
auch darüber klar sein, daß wir ein viel besse­
res System haben als ein bloßes Volkspen­
sionssystem, denn wir haben eine Pensions­
versicherung, die eine Lohnersatzfunktion 
hat, die im großen und ganzen für die Er­
werbstätigen den Lebensstandard, der wäh-

rend der aktiven Zeit erreicht wurde, sichert 
und sichern soll. Ein Volkspensionssystem 
sichert das in keiner Weise. Aber wir haben in 
unserer Pensionsversicherung Elemente von 
Sockelleistungenoder von Volkspensionen -
ich komme dann noch darauf zurück - durch 
das System unserer Ausgleichszulagen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
dieses unser System wesentlich besser ist als 
die meisten anderen ausländischen Systeme. 
Wir sollten uns doch über eines im klaren 
sein: Ein Volkspensionssystem allein wäre bei 
weitem kein Ersatz für unsere Pensionsversi­
cherung, sondern es würde den Staatsbürgern 
nur völlig unzureichende Leistungen, eine Art 
Existenzminimum, sichern. Und deswegen 
besteht ja in jenen Industriestaaten, in denen 
es ein Volkspensionssystem gibt, ein zweites 
beitragsbezogenes System. Was heißt das, 
meine Damen und Herren? Diese Länder mit 
Volkspensionssystem und beitragsbezogenem 
System haben in zwei Systemen das, was wir 
in einem haben. Das kann doch kein erstre­
benswertes Ziel sein! (Abg. Sr b: Aber nicht 
von den Leistungen her!) Auch von den Lei­
stungen her. Rechnen Sie bitte einmal, Herr 
Kollege, unsere Ausgleichszulagen für 
Alleinstehende und für Ehepaare um - 14mal 
im Jahr besteht bei uns der Anspruch - auf 
die 12malige Volkspensionsleistung, die es in 
anderen Staaten gibt, dann werden Sie drauf­
kommen, daß es keine allzugroßen Unter­
schiede mehr gibt. 

Wenn man es insgesamt betrachtet, dort 
zwei Systeme - Volkspension plus beitrags­
bezogenes System - und bei uns eine einheit­
liche Pensionsversicherung mit der Min­
desteinkommenssicherung durch die Aus­
gleichszulagen, dann ist unser System 
wesentlich besser. Jeder, der sich ein bisserl 
damit beschäftigt, wird Ihnen das bestätigen. 
(Beifall bei der SPÖ und Beifall des Abg. Dr. 
Kohlmaier.) 

Natürlich, meine Damen und Herren, sind 
wir sicher verschiedener Ansicht über Fragen 
der Eigenvorsorge, die man zu den zwei 
genannten Säulen noch als dritte Säule 
zusätzlich schaffen könnte. Das ist ja alles 
nichts Neues, was uns da präsentiert wird, 
das ist ja eine sehr einfach hergestellte Kopie 
des schweizerischen Systems. 

Die Eigenvorsorge bei uns, für die man 
zusätzliche Steuerermäßigungen hohen Aus­
maßes verlangt, würde wesentlich mehr 
kosten als der Bundesbeitrag zur Pensions­
versicherung, weil der Bundesbeitrag zur 
Pensionsversicherung niedriger ist als die 
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Kosten der Steuerermäßigung bei der Eigen­
vorsorge. Ich glaube daher, das auch das kein 
probates Mittel ist. 

Wir können stolz darauf sein - und das 
sage ich für die Sozialisten in diesem Haus -, 
daß seit 1970 die Ausgleichszulagen 14mal 
außertourlich erhöht worden sind. Es bekom­
men die Ausgleichszulagenbezieher wahrlich 
keine zum Prassen reichende Pension, aber 
immerhin eine Mindestsicherung, die real 
ganz gewaltig höher ist als noch vor einein­
halb Jahrzehnten. Von 1970 bis 1988, meine 
Damen und Herren, sind die Ausgleichszula­
genrichtsätze--für Alleinstehende um 290 Pro­
zent und für Ehepaare um 302 Prozent erhöht 
worden. Sie sind also fast vervierfacht wor­
den, während der Verbraucherpreisindex und 
der Pensionistenindex nur um etwa 150 Pro­
zent gestiegen sind. 

Das ist also wirklich eine positive Einkom­
mensumverteilung und eine reale Verbesse­
rung, die sich sehen lassen kann. Und wir 
werden 1988, da wir ja die Ausgleichszulagen 
pünktlich am 1. Jänner und voll um 2,8 Pro­
zent erhöhen, erstmals einen Ausgleichszula­
genrichtsatz für Alleinstehende über 5 000 S 
haben, nämlich 5 004 S, und für Ehepaare 
erstmals einen solchen über 7000 S, nämlich 
7 168 S. Ich möchte sagen, daß wir einigerma­
ßen zufrieden sein können, daß es diese 
erhebliche Realsteigerung seit 1970 gegeben 
hat. 

Noch etwas muß man dazurechnen, meine 
Damen und Herren: Es gibt ja Gebührenbe­
freiungen bei Rundfunk, bei Fernsehen, bei 
der Telefongrundgebühr, und es besteht die 
kostenlose Telefonstunde im Ortstarif. Wenn 
Sie jetzt diese Gebührenbefreiungen, die an 
die 10 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsat­
zes für den' Alleinstehenden ausmachen, 
dazuzählen, dann werden Sie draufkommen, 
daß wir mit den Ausgleichszulagenrichtsät­
zen, alles zusammen, vierzehn durch zwölf 
dividiert, höher liegen als so manche Staaten 
mit einem Volkspensionssystem. 

Meine Damen und Herren! Natürlich haben 
sich manche - auch ich gehöre dazu; die 
Sprecher der Freiheitlichen Partei haben mir 
das bereits zweimal vorgehalten - seinerzeit 
gegen die Verschiebung der Pensionsdynamik 
ausgesprochen. Ich möchte sagen, daß ich 
dazu stehe, daß ich das getan habe. Mir wäre 
es auch heute lieber, wenn die Pensionserhö­
hung für die laufenden Leistungen nicht ver­
schoben werden müßte. Aber ich kann Ihnen 
auch begründen, warum ich damals eine 
scharfe Stellungnahme dagegen abgegeben 

habe und nun der Meinung bin, man könne es 
gerade noch akzeptieren. Weil es damals eine 
ganze Reihe von Vorschlägen für weitere Lei­
stungseinschränkungen gegeben hat, war ich 
der Ansicht, daß das alles zusammen einfach 
den älteren Menschen nicht zugemutet wer­
den kann. 

Also ich meine, im gesamten Zusammen­
hang ist diese Verschiebung gerade noch zu 
akzeptieren, aber ich möchte dazusagen: Es 
muß sich da um eine einmalige Ausnahme 
handeln. Es wird nicht angehen, daß man 
öfter die Dynamikerhöhungen, die im Gesetz 
garantiert sind, verschiebt. 

Meine Damen und Herren! Weil mir diese 
Kritik von den Kolleginnen und Kollegen der 
Freiheitlichen Partei vorgehalten wurde, 
möchte ich doch darauf hinweisen, wie sich 
die Freiheitliche Partei durch den Mund der 
Frau Dr. Partik-Pable zur 40. ASVG-Novelle 
geäußert hat. 

Die Frau Dr. Partik-Pable hat in unserer 
Sitzung am 17. Oktober 1984 zu diesem 
Thema gesagt: 

"Glauben Sie im Ernst, daß der Herr Sozial­
minister irgendeine Maßnahme treffen 
würde, die wirklich unsozial ist, die zu einer 
Sozialdemontage führen wird? Also da ken­
nen Sie den Herrn Minister, glaube ich, wirk­
lich zu wenig." - Ende des Zitats. 

Ich kann dem, was Frau Dr. Partik-Pable 
damals gesagt hat, nichts hinzufügen. (Abg. 
Dr. Dill e r s b erg e r: Herr Kollege! Das 
war Koalitionstreue! - Heiterkeit.) Von Frau 
Dr. Partik-Pable. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Da 
schau her! Wider besseres Wissen!) Aber, 
Herr Kollege, man müßte doch auch ein biß­
ehen zur Wahrheit stehen, entweder damals 
oder heute. Die Wahrheit wäre gar nicht so 
schlecht, und ich glaube, die Wahrheit soll 
man auch nicht durch Koalitionstreue erset­
zen, denn wir Sozialisten waren damals für 
die 40. Novelle, und wir stimmen auch heute 
für die 44. Novelle zum ASVG, und wir reden 
uns auf keine Koalitionstreue oder -notwen­
digkeit oder -gesinnung aus. Ich meine also, 
daß dem, was Frau Dr. Partik-Pable damals 
gesagt hat, nichts hinzuzufügen ist. 

Aber ich möchte noch etwas hier bei dieser 
Debatte ausführen, zu einem Thema, das 
auch im Zusammenhang mit diesen Novellen 
steht, obwohl es in einem eigenen Gesetz 
abgehandelt werden wird, und das ist die 
Frage der Kostenbeteiligungen, die Frage 
eines Kostenbeitrages in den Spitälern, die 
Frage der Höchstbeitragsgrundlage. 
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Ich möchte für mich als persönliche Ansicht 
sagen dürfen, daß ich grundsätzlich ein Geg­
ner von Kostenbeteiligungen bin (Beifall des 
Abg. Smolle), und zwar aus folgenden einfa­
chen Gründen: 

Erstens: Geringe Kostenbeteiligungen blei~ 
ben, was ihre Ordnungs- oder Steuerungs­
kraft betrifft, weitgehend wirkungslos, sie 
sind nichts anderes als eine fiskalische Maß­
nahme. (Abg. Sm 011 e: Nicht einmal eine fis­
kalische Maßnahme, denn bedenken Sie, was 
die Einhebung der Beiträge kostetf) 

Zweitens: Hohe Kostenbeteiligungen lehne 
ich deswegen ganz entschieden ab, weil sie 
gesundheitliche und soziale Barrieren darstel­
len. 

Aus diesen beiden Gründen bin ich der Mei­
nung, daß solche Kostenbeteiligungen prinzi­
piell nichts Gutes sind. Ich bin hingegen der 
Ansicht, daß man, wenn es notwendig ist, sau­
bere Maßnahmen auf dem Beitragssektor 
treffen und nicht Kostenbeteiligungen in den 
Mittelpunkt stellen sollte. 

Ich bin auch gar nicht darüber glücklich, 
daß eine Kostenbeteiligung in den Spitälern 
kommt, vor allem deswegen nicht, meine 
Damen und Herren, weil sie ja in erster Linie 
die älteren Menschen betrifft. Zum Großteil 
liegen ja die Älteren im Spital. Schauen Sie 
sich einmal die Verpflegstagestatistik 1986 an, 
dann werden Sie draufkommen, daß mehr als 
die Hälfte der Spitalspatienten alte Leute 
sind, und die haben in der Regel nicht so viel, 
daß es ihnen zu gut geht und daß man ihnen 
unbedingt Kostenbeiträge abknöpfen müßte. 

Ich glaube, daß auch ein einheitlicher 
Kostenbeitrag nicht sozial und nicht gerecht 
ist, weil er ja den Kleinen - trotz aller Aus­
nahmebestimmungen mit demselben 
Betrag trifft wie den Bezieher eines sehr 
hohen Einkommens, und das erscheint mir 
keine sehr soziale Politik zu sein. 

Ich meine auch, daß der Kostenbeitrag dem 
Solidaritätsprinzip zwischen Gesunden und 
Kranken widerspricht und auch dem Paritäts­
prinzip, der Aufbringung der Mittel der Kran­
kenversicherung der Unselbständigen für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in gleicher 
Höhe. 

Ich bin sehr froh darüber, daß es bei diesem 
Spitalsbeitrag zu Ausnahmen kommen wird. 
Diese Ausnahmen sind unbedingt notwendig, 
etwa für die Bauern, die ja jetzt schon eine 
Kostenbeteiligung zu entrichten haben, für 

die Familienangehörigen nach dem ASVG, 
für die das gleiche gilt. Für die Rezeptgebühr­
befreiten, also für die sozial Schwächeren, 
wird es auch eine Ausnahme von der Spitals­
gebühr' geben und für all jene, die chronisch 
krank sind oder länger im Spital bleiben, län­
ger als 28 Tage. Aber man braucht kein Pro­
phet zu sein, um voraussagen zu können, daß 
die Verwaltungskosten erheblich sein werden, 
weil ja eine ganz bedeutende administrative 
Mehrbelastung kommt. 

Ich verweise Sie darauf, daß es in der Bun­
des republik Deutschland einen solchen Spi­
talsbeitrag seit einigen Jahren gibt. Er macht 
5 DM im Tag aus, Und wissen Sie, was die 
Bundesrepublik Deutschland jetzt tut? Sie ist 
dabei, diesen Spitalsbeitrag abzuschaffen, 
und zwar deswegen, weil man in einem Vier­
tel der Fälle Ausnahmen von der Spitalsge­
bühr machen mußte, aus sozialen Gründen, 
weil ein Fünftel des Beitrages für die Verwal­
tung aufgegangen ist und weil daher die ver­
bliebenen Nettoeinnahmen viel geringer 
waren, als man sich erhofft hatte. 

Das heißt also, meine Damen und Herren, 
man soll sich solche Maßnahmen gut überle­
gen. Ich glaube, man kann dieser kommenden 
Spitalsgebühr nur unter dem Aspekt zustim­
men, daß ja die weitaus höheren zusätzlichen 
Mittel für die Krankenanstalten durch eine 
Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 
in der Krankenversicherung hereingebracht 
werden, und in diesem Konnex ist für mich 
der Spitalsbeitrag gerade noch akzeptabel. 

Aber ich möchte dazusagen, meine Damen 
und Herren, daß man eigentlich als Sozialpoli­
tiker dafür eintreten müßte, die Höchstbei­
tragsgrundlage in der Krankenversicherung 
völlig aufzuheben, denn wer über der Höchst­
beitragsgrundlage verdient, zahlt ja relativ 
weniger für seine Krankenversicherung als 
derjenige, der ein Einkommen hat, das unter 
der Höchstbeitragsgrundlage liegt. Und eine 
S 0 z i a 1 versicherung - das ist ja, meine 
Damen und Herren, keine Privatversicherung 
- sollte darauf aufbauen, daß sie den Kleinen 
stärker schützt und den Größeren, der nicht 
in diesem Maß schutzbedürftig ist, finanziell 
stärker heranziehen kann. (Beifall bei der 
SPÖ und Beifall des Abg. Srb.) 

Meine Damen und Herren! Die Verhandlun­
gen über all diese Fragen haben gezeigt, daß 
die Sozialistische Partei in erster Linie den 
sozial Schwächeren helfen will, und wir wer­
den weiterhin die soziale Gerechtigkeit in den 
Mittelpunkt unserer politischen Bemühungen 
stellen, auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten. 
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Es ist notwendig, meine Damen und Her­
ren, daß wir auch in Zukunft mit aller Kraft 
für die Erhaltung unseres Sozialsystems ein­
treten, dessen wichtigste finanzielle Basis der 
Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung ist, 
den wir auf dem heutigen Stand zu halten 
haben. Und wir haben auch zu prüfen, ob es 
nicht gerechtere Beitragssysteme geben wird 
als das heutige, zumindest in zusätzlicher 
Form. 

Meine Damen und Herren! Wir sollten uns 
bei allem, was wir in diesem Zusammenhang 
tun und beraten, darüber im klaren sein, daß 
die ältere Generation Großartiges für unseren 
Staat geleistet hat und daß diese Generation, 
die es so schwer gehabt hat, auch in Zukunft 
unsere volle Obsorge braucht. Wir müssen die 
Finanzierung unseres Sozialsystems auf die 
Leistungskraft der einzelnen Bevölkerungs­
gruppen abstellen. 

Jedenfalls darf es keine konservativen 
Gegenreformen geben! Wir müssen weiter für 
den Ausbau der sozialen Sicherheit im Ein­
klang mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten 
zur Schaffung möglichst weitgehender sozia­
ler Gerechtigkeit kämpfen. (Beifall bei der 
SPÖ.j 20.21 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Herbert Fux. - Da er nicht im 
Saal anwesend ist, verliert er das Wort. 

Als nächster zum Wort gelangt Abgeordne­
ter Dr. Stummvoll. 

20.22 

Abgeordneter Dr. Stumrnvoll (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Ich möchte jetzt 
bewußt nicht auf 'meinen Vorredner, Herrn 
Kollegen Schranz, eingehen, der im zweiten 
Teil seines Diskussionsbeitrages eigentlich 
den Tagesordnungspunkt vom 16. Dezember 
vorweggenommen hat, wo wir über die Spi­
talsreform reden werden. Es war also inso­
fern für mich der letzte Teil Ihrer Rede, Herr 
Kollege Schranz, eigentlich zum falschen 
Thema. Ich werde dann im Dezember auf Ihre 
Ausführungen eingehen. (Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Eine Sozialversicherungsfrage ist 
es schon!) 

Meine Damen und Herren! Es läßt sich -
und das zeigt auch die heutige Diskussion -
einfach nicht wegdiskutieren, daß unser 
System der Pensionsversicherung große 
strukturelle Probleme hat; strukturelle Pro-

. bleme, die beim bestehenden Umlageverfah-

ren in der Finanzierung automatisch auch 
Finanzierungsprobleme sind. 

Man kann diese Probleme eigentlich sehr 
einfach zusammenfassen. Man kann sagen, 
daß sich dann, wenn die Menschen immer frü­
her in Pension gehen und aufgrund einer 
erfreulicherweise gestiegenen Lebenserwar­
tung die Pension immer länger beziehen, die 
Rechnung nicht ausgehen kann. Das ist das 
Problem der Pensionsfinanzierung, das wir 
heute haben, ganz einfach und simpel erklärt. 

Die finanziellen Probleme, die wir mit die­
ser Novelle auch zu lösen versuchen, sind also 
nicht dadurch entstanden, daß unsere Pensio­
nen zu hoch sind, sondern sie sind dadurch 
entstanden, daß erstens durch einen forcier­
ten Einsatz der Frühpension als Instrument 
der Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren 
die Zahl der Frühpensionen rasant gestiegen 
ist und daß zweitens die Pensionsbezugsdauer 
durch die gestiegene Lebenserwartung eben­
falls kontinuierlich ansteigt. Das heißt, wir 
haben da ein Mengenproblem und kein Pro­
blem der Pensionshöhe . 

Wenn wir uns die Zahlen anschauen: Die 
durchschnittliche monatliche Alterspension 
betrug laut Stand vom Oktober 1987 bei Arbei­
tern 6 569 S brutto, bei Angestellten 10 287 S . 
brutto, bei Gewerbetreibenden 7894 S brutto 
und bei Bauern 4 859 S brutto. Meine Damen 
und Herren, ich glaube, das braucht man 
nicht zu kommentieren. An der Pensionshöhe 
kann die Ursache für die finanziellen Schwie­
rigkeiten zweifellos nicht liegen. 

Zweiter Punkt: Mengenproblem. Wenn wir 
uns die Entwicklung der Zahl der Pensionen 
anschauen: Im Zeitraum von 1970 bis 1980 ist 
die Zahl der Pensionen um rund 210000 
gestiegen. Und wenn wir einen Blick in die 
Zukunft machen: Im Zeitraum von 1980 bis 
1990 wird die Zahl der Pensionen neuerlich 
um 240 000 steigen. Das heißt, wir haben in 
einem Zeitraum von 20 Jahren Jahr für Jahr 
eine Steigerung um zwischen 20 000 und 
30000 Pensionen zu~ätzlich. Also 20 Jahre 
hindurch jedes J aIrr-20 000 bis 30 000 Pensio­
nen mehr! 

Meine Damen und Herren! Das sind gera­
dezu dramatische Verschiebungen in der 
Alters- und Beschäftigungsstruktur , die man 
nicht einfach mit oppositionellem Sprüche­
klopfen lösen kann. Es geht da um Probleme, 
die eine staatspolitische, nicht nur eine sozial­
politische Herausforderung darstellen. Es 
geht darum, dem Rechnung zu tragen, daß 
heute die Altersvorsorge ein fundamentales 
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Anliegen der gesamten Bevölkerung ist und 
daß diese Altersvorsorge trotz dieser dramati­
schen Beschäftigungs- und Altersprobleme 
sichergestellt werden muß. 

Wenn wir heute diese Novelle beschließen 
- und da gebe ich dem Herrn Abgeordneten 
Schranz recht -, dann stellt sie sicherlich 
einen Kompromiß dar, und nicht jeder ist mit 
dieser Novelle hundertprozentig zufrieden. 
Das liegt in der Natur einer politischen Kon­
senssuche. Aber immerhin ist diese Novelle 
ein erster wichtiger Schritt, und zwar weniger 
in Richtung Budgetkonsolidierung für 1988, 
sondern vor allem in Richtung Sicherung der 
Pensionen auch in Zukunft. 

Zu dieser Sicherung der Pensionen in 
Zukunft, meine Damen und Herren, gibt es 
eigentlich denkmöglich nur zwei Wege. Der 
Weg eins lautet: Wir versuchen, das ständig 
steigende Pensionsvolumen durch ebenfalls 
ständig steigende Beiträge, Abgaben und 
Steuern zu finanzieren. Der Weg zwei lautet: 
Wir versuchen, bremsende Maßnahmen auf 
der Ausgabenseite zu setzen, und zwar entwe­
der durch Einschränkungen bei künftigen 
Pensionsansprüchen oder durch Verringe­
rung der Zahl der Pensionen durch Verände­
rungen beim Pensionsalter. Ich bedaure, daß 
es leider keine dritte Möglichkeit gibt. 

Jeder, der heute vorgibt, er hätte ein Pa­
tentrezept, wie man ein Pensionsvolumen von 
jetzt bald 200 Milliarden Schilling pro Jahr 
anders finanzieren könnte, ist für mich ein 
politischer Scharlatan: (Abg. Dr. K 0 h 1-
mai e r: Der Schranz hat es schon gesagt: ein 
besseres Gesellschaftssystem!) Wer glaubt, 
meine Damen und Herren - auch das lassen 
Sie mich sagen, das geht vor allem in Rich­
tung Opposition -, mit der Verunsicherung 
der Pensionisten ein politisches Süppchen 
kochen zu können, ist sehr rasch durch­
schaut. Denn sozial ist heute nicht derjenige, 
der mit verbalen Kraftakten scheinbar vor­
gibt, die Pensionen sichern zu können, son­
dern wirklich sozial ist heute derjenige, der 
die Dinge nicht treiben läßt, sondern rechtzei­
tig die Weichen so stellt, daß auch in Zukunft 
die Pensionen gesichert sind. (Beifall bei der 
ÖVP. Bundesminister Da 11 in ger: 
Beachtlicher Reifeprozeß!) 

Was nun die Möglichkeit eins betrifft, näm­
lich dieses ständig steigende Pensionsvolu­
men durch steigende Beiträge, Abgaben und 
Steuern zu finanzieren, so wissen Sie, Herr 
Sozialminister , genauso gut wie ich - Sie 
haben es immer wieder betont -, daß an sich 
der Plafond der Beitragsbelastung erreicht 

/ 

ist. Das sind eigentlich Ihre Worte. Wir haben 
heute einen Beitragssatz in Österreich von 
22,7 Prozent. Mit der Novelle steigt er auf 
22,8 Prozent durch die Umschichtung des 
Unfallversicherungsbeitrages. 22,8 Prozent -
das heißt, daß fast ein Viertel des Einkom­
mens der Aktiven - fast ein Viertel! - ver­
wendet wird zur Finanzierung der Pensionen 
der nicht mehr Erwerbstätigen. Ich glaube, da 
ist wirklich der Plafond erreicht. 

An diesem Punkt wird dann immer und vor 
allem von Ihnen, Herr Sozialminister, gleich­
sam als Deus ex machina, wie man die Finan­
zierungsprobleme lösen könnte, die berühmte 
Wertschöpfungsabgabe ins Spiel gebracht. Sie 
haben das zuletzt wieder bei der Eröffnung 
des 11. ÖGB-Bundeskongresses getan, 
genauso wie schon vier Jahre vorher bei der 
Eröffnung des 10. ÖGB-Bundeskongresses. 
Ich möchte kurz darauf eingehen, meine 
Damen und Herren, weil ich davor warnen 
möchte, daß wir uns hier falschen Hoffnun­
gen und Illusionen hingeben. Denn die Wert­
schöpfungsabgabe, egal, wie man sie bezeich­
net, ob man Maschinensteuer oder Rationali­
sierungsbeitrag sagt, ist immer eine neue 
Steuer, die in der Zielsetzung darauf ausge­
richtet ist, letztlich den technischen Fort­
schritt zu besteuern. Leider - ich sage 
bewußt: leider - ist die Lösung des Problems 
nicht so einfach, daß wir nur zu sagen brau­
chen: Heben wir eine Wertschöpfungsabgabe 
ein, und dann sind die Finanzierungspro­
bleme der sozialen Sicherheit gelöst! 

Noch etwas, meine Damen und Herren: Es 
gibt Leute, die glauben, die Wertschöpfungs­
abgabe sei die Erfindung großer Zukunftsden­
ker. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai er: Er hat zu Ihnen 
geschaut, Herr Minister!) Ich darf Ihnen 
sagen, daß die Wertschöpfungsabgabe im 
Grunde genommen ein alter Hut ist. Die Dis­
kussion darüber vollzieht sich jetzt ... (Abg. 
Dr. K e 11 e r: Die Lohnsummensteuer ist 
Ihnen lieber?) Herr Kollege" horchen Sie ein 
bissei zu! Die Diskussion darüber dauert jetzt 
bereits rund ein Vierteljahrhundert. Es wur­
den Dutzende, kiloweise, stoßweise Experti­
sen, Gutachten und so weiter erstellt; auch 
von Ihnen, Herr Sozialminister . Ich komme 
schon noch auf Sie zu sprechen. 

Ich möchte Ihnen nur ganz kurz im Zeitraf­
fer einige Etappen der Diskussion schildern: 

Es war zunächst einmal Anfang der sechzi­
ger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 
der damalige Wirtschaftsminister Ludwig 
Erhard, der eine Fülle von Expertisen hat 
machen lassen zu der Frage: Wäre es klug, die 
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Wertschöpfungsabgabe einzuführen? Eine 
Fülle von Gutachten, Expertisen und Studien 
sind erstellt worden. Das Ergebnis war nega­
tiv und wurde schubladisiert. 

Zweitens: Ende der siebziger Jahre hat der 
damalige deutsche Arbeitsminister Ehren­
berg neuerlich die Wertschöpfungsabgabe 
ausgegraben, untersuchen lassen und wieder 
ad acta gelegt. 

Drittens: 1980 hat in Österreich der dama­
lige Sozialminister Weißenberg neuerlich die 
Idee aufgewärmt, geprüft und wieder schubla­
disiert. 

Vierte Etappe: 1983 waren es bereits Sie, 
Herr Sozialminister, wie bereits erwähnt, 
beim 10. ÖGB-Bundeskongreß. Es wurde 
geprüft, viel diskutiert, dann beiseite gelegt. 
(Bundesminister D a 11 i n ger: Nicht schub-
1adisiert!) 

Fünfte Etappe: 1985 haben Sie eine teure, 
umfangreiche, dicke Studie in Auftrag gege­
ben, Herr Sozialminister, beim Ludwig Boltz­
mann-Institut. Ergebnis: Die Studie hat Vor­
und Nachteile gegenübergestellt, keine Emp­
fehlung ausgesprochen, wurde schubladisiert. 
(Bundesminister Da 11 i n ger: Nein, nicht 
schub1adisiert!) 

Bis jetzt sechste Etappe: Heuer im Herbst 
wurde eine Arbeitsgruppe zur Behandlung 
des Themas "Langfristige Finanzierung der 
Pensionsversicherung" eingesetzt. Ich war 
selber in dieser Arbeitsgruppe dabei. Wieder 
wurden Vorteile und Nachteile gegenüberge­
stellt, wieder wurde schubladisiert. (Bundes­
minister Da 11 i n ger: Nicht schub1adisiert!) 

Herr Minister! Ich habe es schon einmal 
gesagt: Ihr Dilemma ist, daß Sie oft Ideen 
haben, die zwar nicht neu sind, die oft ein 
alter Hut sind, die aber auf den ersten Blick 
eigentlich recht interessant erscheinen. Das 
gilt zweifellos auch für die Wertschöpfungsab­
gabe. Auf den ersten Blick ist es verlockend, 
zu sagen: Belasten wir nicht ständig den Fak­
tor Arbeit, versuchen wir andere Dinge zu 
belasten! Es ist wirklich verlockend, zu sagen: 
Vielleicht könnten Maschinen, Computer oder 
High-Tech-Apparate die Pensionsbeiträge 
bezahlen. Eine verlockende Idee, gar keine 
Frage! Nur, die wirtschaftliche Realität sieht 
halt leider ganz anders aus. 

Meine Damen und Herren! All diese Stu­
dien, die es bereits kiloweise, tonnenweise 
gibt, kommen zum gleichen Ergebnis: Eine 
Wertschöpfungsabgabe, egal, wie man sie 

definiert, ist in ihrer Tendenz technikfeind­
lich und daher per saldo eine Gefährdung von 
Arbeitsplätzen. Das sollten gerade Sie, Herr 
Sozialminister - ich bitte Sie darum - bei 
Ihren weiteren Vorstößen in dieser Richtung 
berücksichtigen! 

Denn die größte Gefahr für die Sicherheit 
der Arbeitsplätze in Österreich besteht nicht 
darin, daß durch den Fortschritt der Technik 
Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, die 
größte Gefahr für die Arbeitsplätze besteht 
darin, daß Österreich technisch und technolo­
gisch gegenüber dem westlichen Ausland 
zurückbleibt und daß wir dann noch wesent­
lich mehr Arbeitsplätze verlieren, als würden 
wir heute zeitgerecht rationalisieren. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Es ist daher gar keine Frage - und das ist 
der Grund, warum alle Studien immer wegge­
legt wurden -, daß jede Hemmung und jede 
Bremse des Strukturwandels durch eine 
Besteuerung des technischen Fortschritts zu 
einem Bumerang für die Arbeitsplätze wird. 

Herr Sozialminister! Das gleiche gilt natür­
lich hinsichtlich der einer Wertschöpfungsab­
gabe ex definitione innewohnenden Einbezie­
hung der Gewinne in die Beitragsgrundlage. 

Was heißt denn Einbeziehung der Gewinne 
in die Beitragsgrundlage? Das heißt ganz sim­
pel, daß Gewinnbetriebe mehr Sozialversiche­
rungsbeiträge zahlen sollen und chronisch 
defizitäre Betriebe (Abg. Dr. K e 11 e r: Wie ist 
das mit der Lohnsummensteuer? Ist die 
arbeitsmarktpolitisch richtig?), Herr Zentral­
sekretär, weniger zahlen sollen. (Abg. Dr. 
K e 11 e r: Wie bei der Steuer!) Wohin dieser 
Weg führt, Herr Zentralsekretär, erleben wir 
und vor allem die Betroffenen derzeit sehr bit­
ter in der verstaatlichten Industrie, wenn man 
glaubt, man kann jahrelang chronisch defizi­
täre Betriebe begünstigen und durchfüttern. 

Was wir brauchen sind Gewinnbetriebe. 
Nur Gewinnbetriebe sichern die Arbeitsplätze 
jener Arbeitskräfte, die mit ihren Beiträgen 
unser System der sozialen Sicherheit auch 
auf Dauer erhalten werden, Herr Kollege Kel­
ler. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. K e 11 e r: 
Wie ist das mit der Lohnsummensteuer? Ist 
die arbeitsmarktpolitisch richtig?) Ich lade Sie 
ein, diskutieren wir einmal darüber, ich 
glaube, mit einem Zwischenruf ist das Pro­
blem nicht zu lösen. 

Aber ich sage es deshalb, weil ich wirklich 
warnen möchte vor der Illusion: Da gibt es im 
geheimen ein Patentrezept, und das können 
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wir ja einmal herausziehen, wenn wir gar 
nicht mehr weiterwissen. 

Meine Damen und Herren! Weg mit dieser 
Illusion! Das ist kein Patentrezept, damit wer­
den wir die Probleme nicht lösen. 

Wir werden um die Wahrheit nicht herum­
kommen! Und die Wahrheit lautet, daß wir 
das Pensionssystem mittelfristig und länger­
fristig nur dann erhalten werden können, 
wenn wir erstens mittelfristig eine Bremse 
bei der Frühpension einbauen und wenn wir 
zweitens längerfristig das Pensionsalter ten­
denziell wieder hinaufsetzen. Das ist für mich 
die einzige Möglichkeit, längerfristig dieses 
System, das uns so wertvoll ist, abzusichern. 

Lassen Sie mich einen kleinen internatio­
nalen Vergleich anstellen. Das Internationale 
Arbeitsamt in Genf erstellt jährlich eine Stati­
stik darüber, wie viele Männer im Alter zwi­
schen 60 und 65 Jahren nicht mehr erwerbstä­
tig sind. Ich darf Ihnen ein paar Länder vorle­
sen. Von 100 Männern im Alter von 60 bis 
65 Jahren sind nicht mehr erwerbstätig: in der 
Schweiz 17, in Japan 24, in Schweden 33, in 
den USA 44, in Dänemark 50, in Deutschland 
60, in Italien 63, in Frankreich 67, in den Nie­
derlanden 68 und in Österreich 79. 

Meine Damen und Herren! Von 100 Män­
nern im Alter von 60 bis 65 Jahren sind in 
Österreich 79 nicht mehr erwerbstätig; in der 
Schweiz sind es 17. (Zwischenruf bei der 
SPÖ.) Herr Kollege, auf Dauer kann das nicht 
gutgehen, das wissen Sie genauso gut wie ich. 
Und auch der Herr Sozialminister - das muß 
ich anerkennen - hat ja schon tendenziell 
anklingen lassen, daß wir längerfristig um 
eine Anhebung des Pensionsalters nicht her­
umkommen. 

Warum sage ich das? Ich sage es deshalb 
heute - auch wenn es nicht Inhalt der 
Novelle ist, das weiß ich schon -, weil es mei­
nes Erachtens fair gegenüber den Betroffe­
nen wäre, ihnen reinen Wein einzuschenken. 
Der Übertritt in den Ruhestand ist ein ganz 
wesentliches Element der Lebensplanung der 
betroffenen Menschen. Man kann daher das 
Pensionsalter nicht über Nacht hinaufsetzen, 
sondern soll das einige Jahre vorher bekannt­
geben, um den Betroffenen diese Lebenspla­
nung zu ermöglichen. 

Ich fasse zusammen: 

Erstens: Die vorliegende Pensionsreform, 
die wir heute beschließen, ist zweifellos eine 
"sanfte" Reform. Sie greift in bestehende 

Pensionsansprüche nicht ein und erhöht auch 
keine Beiträge. Nur müssen wir wissen, daß 
wir mit dieser Reform auf Dauer oder auf 
viele Jahre hinaus zweifellos nicht durchkom­
men. 

Zweitens: Die Illusion der Wertschöpfungs­
abgabe erweckt meines Erachtens falsche 
Hoffnungen und verstellt den Blick für die 
wahren Probleme, die in einer Zunahme der 
Pensionen liegen, wo wir langfristig nur in 
Richtung einer Anhebung des Pensionsalters 
agieren können. 

Drittens: Es führt kein Weg daran vorbei, 
daß wir den Betroffenen, um ihnen eine län­
gerfristige Lebensplanung zu ermöglichen, 
möglichst bald sagen müssen, wie die künf­
tige Pensionspolitik beim Pensionsalter aus­
sieht. - Danke schön. (Beifall bei der 
ÖVP.) 20.38 

Präsident Dr. Stix: Zu Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable. 

20.38 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hohes Haus! Ich möchte - ich weiß nicht, ob 
das erlaubt ist - nur ganz kurz zum Ord­
nungsruf sagen: Ich habe niemanden ange­
griffen oder wollte niemanden beleidigen, 
sondern ich habe nur meinen Ärger über 
einen Sachverhalt ausgedrückt. 

Ich habe mittlerweile festgestellt, daß ich 
zur meistzitierten Person bei Sozialdebatten 
werde, angefangen vom Herrn Minister bis 
hin zu den beiden Koalitionspartner. Jeder, 
der mich zitiert, glaubt nun, er legt mir ein 
riesiges Ei und ertappt mich bei irgendwel­
chen Widersprüchen. Das ist aber nicht so, 
denn ich stehe nach wie vor zu dem, was ich 
früher gesagt habe. 

Herr Dr. Schwimmer hält mir jetzt vor, ich 
hätte mich früher dazu bekannt, daß ein 
Durchrechnungszeitraum vom Beginn der 
Berufstätigkeit bis zum Zeitpunkt der Pensio­
nierung bestehen soll und daß das von mir 
jetzt abgestritten wird. Dazu möchte ich nur 
sagen, daß ich nach wie vor dazu stehe, Herr 
Dr. Schwimmer. Aber die lebenslange Durch­
rechnung muß natürlich im Zusammenhang 
mit einer sinnvollen Eigenvorsorge stehen. 

Herr Dr. Schranz! Auch Sie haben mich 
heute zitiert und haben geglaubt, Sie legen 
mir ein Ei. (Abg. Dr. Sc h r a n z: Das habe ich 
mir nicht gedacht! Das kann ich gar nicht! -
Heiterkeit.) Haben Sie nicht? Das ist sehr nett 
von Ihnen. 
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Ich möchte Sie aufklären: Wenn ich im 
Jahre 1984 den Herrn Sozialminister oder 
seine Handlungsweise als sozial bezeichnet 
habe, dann kann man daraus nicht ableiten, 
daß von mir einige Jahre nachher oder bei 
anderen Gelegenheiten die Vorgangsweise 
des Herrn Sozialministers sehr heftig kriti­
siert wird. Und wenn Sie die Protokolle aus 
der Oppositionszeit oder aus der Zeit, in der 
die Freiheitliche Partei in der Koalition war, 
hernehmen, dann werden Sie oft genug meine 
Kritik am Herrn Sozialminister finden. Ich 
glaube, Sie werden auch zugeben, Sie haben 
sich oft genug beklagt ... (Bundesminister 
Da 11 in ger: Gekränkt!) Gekränkt haben Sie 
sich, weil ich Sie so häufig angegriffen habe. 

Aber ich sehe schon ein, warum Sie glau­
ben, daß Sie mir Unannehmlichkeiten berei­
ten, wenn Sie von der Österreichischen Volks­
partei mich zitieren (Abg. Dr. Sc h w i m -
m er: Aber nein! Aber wirklich nicht!), denn 
Ihnen fällt das nämlich jetzt alles auf den 
Kopf, Herr Dr. Schwimmer, was Sie seiner­
zeit gesagt haben. Und der Herr Kollege Kohl­
maier traut sich ja schon gar nicht mehr her­
aus an das Rednerpult, weil er all das, was er 
einmal angeprangert hat, heute wieder gut­
heißt. Ich will Sie ja nimmermehr zitieren. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. He sou n: Das 
ist eine Spirale, die sich nicht wegbewegt von 
Ihnen!) 

Ich möchte mich heute ja überhaupt nur 
mit einem einzigen Thema der ASVG-Novelle 
beschäftigen. (Abg. Dr. Ha fn er: Aber nicht 
mit einem Ei! - Abg. Dr. Sch wimmer: 
Wir werden Ihnen ein Osterei schenken!) 

Mein Kollege Dillersberger hat im Zusam­
menhang mit der Strafrechts änderungs re­
form heute von einer Sternstunde des Parla­
mentes gesprochen. 

Ich gebe zu, im Sozialbereich sind Stern­
stunden sehr selten, denn nicht sehr oft wer­
den unbestrittene Gesetzesmaterien hier 
behandelt. Für mich ist es wirklich eine 
Sternstunde, daß wir heute eine Bestimmung 
beschließen, mit der Eltern behinderter Kin­
der beziehungsweise dem Elternteil, der das 
behinderte Kind pflegt, ein Pensionsanspruch 
ermöglicht wird. 

Nur, sehr geehrter Herr Minister: Lang hat 
es gedauert, sehr lang hat es gedauert, bis Sie 
sich endlich dazu entschlossen haben, diesem 
Anliegen der Familien, die ein schwerstbehin­
dertes Kind zu betreuen haben, nachzukom­
men. 

Es war ein sehr schwerer Leidensweg. Vier 
Jahre lang habe ich Sie permanent nahezu 
bedrängt, sehr geehrter Herr Minister, um 
Ihnen die Dringlichkeit dieses Erfordernisses 
nahezubringen. (Bundesminister Da 11 i n -
ger: Ich habe Ihrer Bedrängnis widerstan­
den!) Sie haben leider sehr lange widerstan­
den. (Bundesminister D a 11 i n ger: Heute 
bin ich schwach geworden! - Heiterkeit.) Ja, 
Sie sind, Herr Sozialminister , schon vor 
einem Jahr schwach geworden. (Neuerliche 
Heiterkeit. - Abg. Sm 0 11 e: Alles wollen wir 
nicht wissen!) 

Schon vor einem Jahr hat nämlich der Herr 
Sozialminister den Entwurf fertig gehabt. 
Nur: Er hat sich leider Gottes dann wieder 
besonnen und hat den Entwurf schubladisiert. 
Schon der Herr Kollege Stummvoll hat ja 
heute angedeutet, das Schubladisieren gehöre 
zu Ihren besonderen Eigenheiten. 

Sehr geehrter Herr Minister! Leider haben 
Sie den Entwurf schubladisiert, sehr zum 
Nachteil dieser Familien ist dieses Gesetz um 
ein Jahr hinausgeschoben worden, denn das 
Gesetz wirkt ja nicht zurück. Denjenigen 
Eltern, die ein behindertes Kind pflegen und 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, 
ist durch diese Schubladisierung ein Nachteil 
erwachsen. Den Betroffenen - meistens han­
delt es sich dabei um Frauen, oft um alleinste­
hende Frauen - ist ein Jahr Pensions an­
spruch verlorengegangen. 

Aber ich bin auch sehr froh darüber, daß 
Sie sich durchgerungen haben, auf die Einhe­
bung von Beiträgen zu verzichten, denn die 
Familien, die ein behindertes Kind zu 
betreuen haben, sind ja nicht nur in ideeller 
Weise, sondern auch finanziell sehr schwer 
belastet, weil viele kostenlose Hilfestellungen, 
die Familien mit nicht behinderten Kindern 
haben, wie zum Beispiel die Betreuung und 
Unterbringung bei Verwandten oder bei 
Freunden, meistens wegfallen bei einer Fami­
lie mit einem behinderten Kind. Sehr viele 
Aktivitäten, die für gesunde Kinder, für nicht 
behinderte Kinder vorhanden sind - ich 
denke da zum Beispiel an Ferienaktionen -, 
sind ja für die behinderten Kinder nicht greif­
bar, und es muß daher von Familien mit 
behinderten Kindern sehr viel Geld aufge­
wendet werden, wenn die Eltern auch für sich 
ein bißchen Freizeit haben wollen. 

Unschön habe ich in diesem ganzen Zusam­
menhang die Debatte um die Finanzierung 
der Beiträge gefunden. Abgesehen davon, daß 
ich der Meinung bin, daß die Pensionsversi­
cherungsanstalt durchaus in der Lage gewe-
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sen wäre, auf die Beiträge zu verzichten, denn 
in verschiedenen anderen Fällen werden ja 
auch keine Beiträge eingehoben, wie zum Bei­
spiel bei den Ersatzzeiten, beim Karenzur­
laub, glaube ich, daß man aus sozialen Grün­
den auf die Einhebung eines zwanzigprozenti­
gen Beitrages hätte verzichten und mit einem 
zehnprozentigen Beitrag hätte zufrieden sein 
können. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch 
noch auf folgendes hinweisen: Wenn man den 
Rechnungshofbericht aufschlägt, fällt einem 
eine Fülle von Ausgaben in die Augen, die 
absolut verzichtbar sind: für Repräsentatio­
nen, für Veranstaltungen, für Werbung, für 
alles mögliche, Beträge, die in die Millionen 
gehen. Ich glaube, mit einer viel größeren 
Berechtigung hätte man solche Beträge für 
die Familien mit behinderten Kindern ver­
wenden können. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich muß sagen, das Feilschen darum, wer 
nun die Beiträge bezahlt, um diesen sehr 
schwer getroffenen Familien zu helfen, hat 
mich sehr frustriert. 

Weil ein Aufschrei von den Lippen der Ver­
walter des Familienlastenausgleichsfonds 
gekommen ist, die gesagt haben: Wir wollen 
die Beiträge auf keinen Fall bezahlen!, 
möchte ich sagen: Es ist doch selbstverständ­
lich die Aufgabe des Familienlastenaus­
gleichsfonds, für die Beiträge aufzukommen, 
denn der Familienlastenausgleichsfonds ist ja 
ein Härteausgleichsfonds (Zwischenruf der 
Abg. Rosemarie Bau er), und im Zuge dieses 
Härteausgleiches müßte es doch wirklich 
angebracht sein, gerade jenen Familien zu 
helfen, die schwerst belastet sind. (Neuerli­
cher Zwischenruf der Abg. Rosemarie 
Bau er.) Ich glaube, Frau Kollegin Bauer, 
daß Familien, die ein behindertes Kind 
haben, diese Unterstützung weit notwendiger 
haben als so manche Mehrkinderfamilie den 
einen oder anderen Hunderter. (Abg. Rosema­
rie Bau er: Das ist schon rieh tig! Aber es ist 
•. . 1) 

In diesem Zusammenhang denke ich vor 
allem an den Katholischen Familienverband. 
Dieser hat einen Bericht vorgelegt vom 
23. November 1987, und in diesem existieren 
Familien mit behinderten Kindern überhaupt 
nicht. Nicht ein Wort von der Belastung jener 
Familien, die ein behindertes Kind haben, 
steht da drinnen. Arm sind für den Katholi­
schen Familienverband nur diejenigen Fami­
lien, die mehrere Kinder haben. Da lese ich 
nämlich: "Mehrere Kinder zu haben bedeutet 
heute nahezu eine wirtschaftliche Deklassie-

rung." Oder: "Kinder sind der wesentliche 
Armutsfaktor." Ich wollte, daß der Katholi­
sche Familienverband ein ähnliches Mitge­
fühl auch für Familien mit behinderten Kin­
dern aufbringen würde. Ich wollte, daß der 
Katholische Familienverband die vielfältigen 
Belastungen, die jene Familien haben, die ein 
behindertes Kind zu betreuen haben, einmal 
aufzeigen würde, daß der Katholische Fami­
lienverband einmal die Opfer aufzeigen 
würde, die solche Familien bringen müssen, 
und was es bedeutet, ein Kind zu haben, das 
wahrscheinlich nie selbständig wird, das stän­
dig die Betreuung der Eltern braucht, was es 
bedeutet, ein Kind zu haben, bei dem der 
Gedanke, was einmal sein wird, wenn man 
selbst nicht mehr lebt, ständiger Begleiter ist. 

Ich wünsche mir, daß diese Situation mit 
genau derselben Sorgfalt und mit genau dem­
selben Mitgefühl behandelt wird wie die Sor­
gen um die Mehrkinderfamilie. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Deswegen, weil der Katholische Familien­
verband die Familien mit einem behinderten 
Kind überhaupt nicht berücksichtigt, lehnt er 
sich auch dagegen auf, daß die Beiträge für 
die Pensionsversicherung vom Familienla­
stenausgleichsfonds übernommen werden. 
Ich finde es jedenfalls als eine Schande, daß 
ein Fonds, der 36 Milliarden Schilling im Jahr 
verwaltet, wegen ein paar Millionen Schilling 
anfängt, herumzustreiten. Und da danke ich 
schon der Frau Familienminister Flemming, 
daß sie trotz aller Kritik dafür eingestanden 
ist, daß diese Beiträge vom Familienlasten­
ausgleichsfonds gezahlt werden und daß sie 
das Gesetz nicht daran scheitern ließ. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn wir nicht wollen, daß behinderte Kinder 
samt ihren Familien an den Rand der Gesell­
schaft gedrängt werden, sondern wenn wir 
wollen, daß behinderte Kinder die Liebe und 
die Fürsorge erhalten, die sie brauchen, und 
wenn wir auch wollen, daß der Elternteil, der 
solch ein Kind pflegt und befürsorgt, nicht im 
Erwerb seiner sozialen Rechte benachteiligt 
wird, dann sind die Bestimmungen, die wir 
heute beschließen, wirklich eine unabding­
bare Grundforderung, und ich glaube, daß der 
Sozialstaat Österreich diese paar Millionen 
Schilling für die Familien mit behinderten 
Kindern wirklich aufbringen kann. (Beifall 
bei der FPÖ.) 20.50 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt die 
Frau Abgeordnete Gabrielle Traxler. 
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20.50 

Abgeordnete Gabrielle Traxler (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! In den letzten zehn J ah­
ren ist unsere Lebenserwartung um drei 
Jahre gestiegen. Wir haben daher längere 
Pensionszeiten, es gibt mehr Pensionisten. 
Und die Sicherung unserer Pensionen ist 
gewährleistet, wenn wir die Frage, wie dieses 
System in Zukunft finanziert werden soll, 
beantworten können. 

Ich möchte, meine Damen und Herren, das 
heute von der Warte der Frauen aus tun, die 
zwar einerseits länger leben, andererseits 
aber trotz Doppel- und Dreifachbelastung und 
lebenslanger Arbeit noch immer weniger 
Lohn und geringere Pensionen erhalten. 

Die vom Sozialminister eingesetzte Arbeits­
gruppe zur Behandlung des Themas "Langfri­
stige Finanzierung der Pensionsversiche­
rung" hat drei Wege vorgeschlagen, Herr 
Abgeordneter Dr. Stummvoll, wie Sie bereits 
ausgeführt haben. 

Erstens: die Finanzierung durch vermehrte 
Einnahmen zu sichern. 

Zweitens: die Pensionsansprüche zu verrin­
gern. Wir haben diesen Weg sowohl bei der 40. 
als auch jetzt bei der 44. ASVG-Novelle 
gewählt. 

Oder, drittens: das Verhältnis der Pensioni­
sten zu den Erwerbstätigen zu verändern. Das 
heißt, entweder die Zahl der Pensionisten zu 
senken, indem man das Pensions alter hinauf­
setzt, und/oder die Zahl der Erwerbstätigen 
entscheidend zu erweitern. 

Ich möchte, bevor ich mich der 44. ASVG­
Novelle zuwende, doch noch an die erste Pen­
sionsreformdiskussion, an die 40. ASVG­
Novelle, erinnern. Wir haben damals die 
Erweiterung des Bemessungszeitraumes von 
fünf auf zehn Jahre, den Wegfall des Grund­
betragszuschlages und eine Änderung der 
Dynamik durch die Einbeziehung der Arbeits­
losen beschlossen. 

Ich möchte jetzt anhand eines einzigen Bei­
spieles aufzeigen, wie sich diese Veränderun­
gen auf die Frauen, auf die Pensionistinnen 
ausgewirkt haben. 

Die durchschnittliche Alterspension bei den 
Angestellten lag bei den Männern Ende 1986 
bei 12 200 S und bei den Frauen bei 7 800 S. 
Die Differenz zwischen Männer- und Frauen­
pensionen lag bei 36 Prozent. 

Wie sieht nun das Bild bei den Neuzugän­
gen aus, also bei jenen Pensionisten, bei 
denen sich die 40. ASVG-Novelle voll aus­
wirkt? Da liegt die durchschnittliche Pension 
für Männer bei 13 900 S, sie ist also in diesem 
Zeitraum um 1 700 S gestiegen - man kann 
sagen, daß die 40. ASVG-Novelle für die Män­
ner eine sanfte Reform war -, während sie 
bei den Frauen auf 7 700 S gesunken ist, sie 
ist also um 100 S geringer. Damit hat sich der 
Unterschied zwischen Männer- und Frauen­
pensionen von 36 auf 45 Prozent erhöht. 

Ein Ergebnis, meine Damen und Herren -
obwohl die Versicherungszeiten bei den 
Frauen gestiegen sind -, das nichts anderes 
bedeutet, als daß die 40. Novelle zum ASVG, 
die Einsparungen, die damit verbunden 
waren, eindeutig von den Frauen getragen 
wurden. Damals ist diese Reform näher ans 
Versicherungs- oder Bedarfsdeckungsprinzip 
herangerückt, und das hat die Frauen beson­
ders betroffen. Obwohl die Ersatzzeiten und 
der 3prozentige Kinderzuschlag eingeführt 
wurden, ist diese Differenz nicht aufgewogen 
worden. 

Meine Damen und Herren! Die Hunderte 
Millionen Schilling, die die 40. Novelle zum 
ASVG der Pensionsversicherung gebracht 
hat, sind im wesentlichen Beiträge der berufs­
tätigen Frauen gewesen. - Sie werden jetzt 
verstehen, daß wir unter diesem Gesichts­
punkt die Diskussion so massiv geführt haben 
und gegen Verschlechterungen der Pensions­
ansprüche für Frauen aufgetreten sind. 

Ich mache kein Hehl daraus: Wir hätten es 
lieber gesehen, wenn im Mittelpunkt der Dis­
kussion - und das möchte ich auch in den 
Mittelpunkt meiner Ausführungen stellen -
die Finanzierung dieser Pensionsreform auf 
der Einnahmenseite gestanden wäre, umso 
mehr, als dann das Gleichgewicht zwischen 
Einnahmen und Ausgaben erhalten geblieben 
wäre. (Beifall bei der SPÖ.) 

Die ursprünglich in Alpbach vom Finanzmi­
nister vorgesehene Aufhebung der Höchstbei­
tragsgrundlage bei den Arbeitnehmern in der 
Pensionsversicherung hätte die Frauen nicht 
betroffen, sie wäre sozial gerechter gewesen 
und hätte uns alle Verunsicherungen erspart. 
(Beifall bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich bedaure, daß das, was aus politischer 
Räson bei der KrankenanstaItenfinanzierung 
möglich war, weil ja die Länder Interesse 
daran gehabt haben, in der Pensionsversiche­
rung von unserem Koalitionspartner sofort 
abgelehnt wurde. Und ich bestehe darauf, daß 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 125 von 160

www.parlament.gv.at



4370 Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 

Gabrielle Traxler 

bei künftigen Pensionsreformdiskussionen 
vom Standpunkt der sozial Schwachen aus, 
vom Standpunkt der Mehrheit der berufstäti­
gen Frauen aus dieser Punkt in den Mittel­
punkt unserer Überlegungen gestellt werden 
muß. 

Sie haben, Herr Abgeordneter Dr. Stumm­
voll, heute von einem Plafond gesprochen. 
Das gilt für den Beitragssatz, aber nicht für 
die Beitragshöhe. 

Bei diesen Überlegungen ist sicher auch 
das Verhältnis der Zahlungen des Bundes zu 
den einzelnen Versicherungsträgern zu 
betrachten, es sind zu betrachten die Selb­
ständigen, die Unselbständigen, die öffentlich 
Bediensteten und die Freiberuflichen. Es sind 
auch, Herr Abgeordneter Dr. Stummvoll, 
neue Finanzierungsmethoden, wie etwa auch 
die Wertschöpfungsabgabe eine ist, neu zu 
überdenken, zu diskutieren und zu durch­
leuchten. Mir ist eigentlich unbekannt, daß 
dieser Vorschlag vom Herrn Sozialminister 
schubladisiert worden ist. Ich werde mich 
aber bemühen, im Rahmen meiner Ausfüh­
rungen noch auf weitere Finanzierungsvor­
schläge aufmerksam zu machen. 

Nun zur 44. ASVG-Novelle selbst. So sehr 
ich es begrüße, daß die Ausgleichszulagenbe­
zieher - das sind hauptsächlich Frauen - ab 
1. Jänner 1988 ihre regelmäßige Pensionser­
höhung bekommen, darf ich doch darauf hin­
weisen, daß Arbeitnehmer - und das trifft 
wieder in erster Linie die Frauen -, die ihr 
ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, 
immer ihre Pensionsbeiträge eingezahlt 
haben, nur deshalb, weil sie wenig verdient 
haben, knapp über der Mindestpension lie­
gen, sehr hart von der Aussetzung der Pen­
sionsdynamik getroffen sind, denn da zählt 
wirklich jeder Schilling. - Ich bin dem 
Sozialminister sehr dankbar, daß die Ausset­
zung der Dynamik auf ein Jahr verhindert 
werden konnte und nun eine Pensionserhö­
hung mit 1. Juli 1988 möglich ist. (Der Prä­
si den t übernimmt den Vorsitz.) 

Ich möchte nun etwas Erfreuliches sagen 
und betonen, daß die Tatsache, daß bei dieser 
Pensionsreformdiskussion das verschiedene 
Pensions alter von Männern und Frauen keine 
Rolle gespielt hat, uns mit großer Freude 
erfüllt. Und ich bitte Sie, Herr Sozialminister 
- Sie haben sich ja an die Spitze dieser Über­
legungen gestellt -, auch in Zukunft diese 
Meinung zu vertreten. Wir werden Sie, alle 
Frauen in diesem Haus, dabei unterstützen. 
(Zwischenruf des Abg. He sou n.) 

Nun zu den Schul- und Studienzeiten, 
meine Damen und Herren, die in Richtung 
Selbstversicherung gemäß dem Koalitionsab­
kommen durchgeführt wurden und dem 
Umstand Rechnung tragen, daß Menschen 
mit höherer Schulbildung im Durchschnitt 
auch bessere Berufs- und Einkommenschan­
cen haben als Lehrlinge oder angelernte 
Arbeitnehmer. 

Auch hier: theoretisch eine Maßnahme, die 
für Männer und Frauen in gleichem Ausmaß 
getroffen wurde. Was theoretisch gilt, gilt 
aber nicht immer auch für die Praxis, denn 
noch immer wählen Frauen verschiedene 
Ausbildungswege, geschlechts spezifische 
Ausbildungswege, die gerade für die Frauen 
nicht immer oder nur selten zu besseren 
Berufschancen führen. 

Solange Partnerschaft in der Familie oder 
kürzere Arbeitszeiten nicht verwirklicht sind, 
wird sich auch diese Maßnahme, weil Frauen 
weniger verdienen, weil sie trotz Studiums 
weniger bezahlt bekommen, für die Frauen 
schlechter auswirken als für die Männer. 

Und nun wieder zu einem erfreulichen 
Aspekt dieser Novelle: die Möglichkeit der 
Selbstversicherung für Eltern, die schwerst­
behinderte Kinder pflegen. Und sosehr ich, 
Frau Dr. Partik-Pable, Ihre Bemühungen hier 
aufzeigen möchte, darf aber doch nicht uner­
wähnt bleiben, daß die ersten Gespräche mit 
dem Sozialminister von Frau Minister Fröh­
lich-Sandner geführt wurden und die ersten 
Gesetzesvorlagen aus dieser Zeit stammen. 

Die neue Versicherung, wie Sie das auch 
schon richtig bemerkt haben, wird allerdings 
nicht als Ersatzzeit gehandhabt und wie 

. üblich von der Pensionsversicherung finan­
ziert, sondern vom Familienlastenausgleichs­
fonds getragen. In der ersten Fassung dieses 
Gesetzes war noch der begünstigte Satz von 
10 Prozent vorgesehen, und es ist mir vom 
familienpolitischen Standpunkt aus unver­
ständlich, warum eine solche Selbstversiche­
rung, nur weil sie der Familienlastenaus­
gleichsfonds trägt, auf das Doppelte, also auf 
20 Prozent, angehoben wurde, handelt es sich 
doch hier um eine gesellschaftspolitisch sehr 
wichtige Tätigkeit, die sowohl der Kranken­
versicherung als auch den Ländern und 
Gemeinden sehr viel Geld erspart. 

Deshalb trete ich dafür ein, daß ein Teil der 
Kosten von den Ländern getragen und diese 
Versicherung über das 27. Lebensjahr hinaus 
verlängert wird. 
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Ich bedaure, daß der Brief, den ich im 
Namen des Familienausschusses an den 
Sozialausschuß geschrieben habe, von kei­
nem Abgeordneten des Familienausschusses 
im Sozialausschuß vertreten wurde. Ich muß 
das mit Bedauern festhalten. 

Und zum Schluß noch ein Wort über .die 
geplante und diskutierte Änderung beim 
Zusammentreffen von Eigenpension und Wit­
wenpension. Auch einige Feststellungen am 
Beginn zur Erinnerung. 

Die durchschnittliche Alterspension der 
Frauen ist um die Hälfte niedriger als die der 
Männer, und wenn man zwei Pensionen, näm­
lich die durchschnittliche Witwen- und die 
durchschnittliche Eigenpension der Frauen, 
zusammenrechnet, so liegt sie noch immer -
es sind zwei Pensionen - unter einer Pen­
sion, unter der durchschnittlichen Männer­
pension. Und daher ging es uns Frauen bei 
der Diskussion um Mehrfachpensionen in 
erster Linie darum, beim Zusammentreffen 
mehrerer hoher Pensionen Ruhensbestim­
mungen über alle Pensionsversicherungssy­
steme hinweg zu beschließen, denn bei diesen 
Pensionen ist ja ein mehrfacher Bundeszu­
schuß nicht gerechtfertigt. Natürlich haben 
sich die Frauen bei einer solchen Regelung 
nicht ausgeschlossen. 

Es war uns wichtig, daß jede getroffene 
Regelung nicht zu Lasten der niedrigen Pen­
sionen geht, und das hat der Sozialminister 
auch schon in seinem ersten Vorschlag 
berücksichtigt. Aber es ging uns darüber hin­
aus auch darum, daß Frauen in mittleren Ein­
kommensschichten und vor allem Frauen mit 
langen Versicherungszeiten nicht schwerer 
getroffen werden als Frauen mit einer hohen 
Witwenpension. 

Wir haben einen oberen Ruhensbetrag von 
15 000 S verlangt. Ich danke dem Sozialmini­
ster , daß er so rasch in Diskussionen eingetre­
ten und auf unsere Vorschläge eingegangen 
ist. Das Angebot des Sozialministers lag bei 
14 000 S, und wir haben dem zugestimmt, weil 
nicht 50, sondern 25 Prozent Ruhen damit ver­
bunden war. Und der Wegfall des unteren 
Grenzbetrages sorgt dafür, daß es jetzt keine 
Unterschiede mehr gibt zwischen Ruhen bei 
den Pensionisten mit niedriger oder hoher 
Eigenpension oder niedriger oder hoher Wit­
wenpension. 

Was bleibt, ist allerdings die Kritik, daß 
Witwen mit hohen Pensionen, die nie selbst 
zur Finanzierung des Systems beigetragen 
haben, keinen Beitrag zur Pensionsreform lei-

steno (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Der Mann hat 
aber schon Beiträge gezahlt!) Das sind abge­
leitete Ansprüche, Herr Kollege Kohlmaier. 
Die Frauen haben aber nie selbst zur Versi­
cherung beigetragen, und die Männer, die ein­
gezahlt haben, haben in erster Linie für ihre 
eigene Pension eingezahlt. Und es stellt sich 
in diesem Zusammenhang die Frage, ob die­
ser abgeleitete Anspruch, der ja derzeit in 
jedem Fall gewährt wird, egal in welcher Pen­
sionshöhe, ohne eigene Beitragsleistung 
immer so im Raum stehenbleiben muß. (Abg. 
Dr. K 0 h 1 mai e r: Sagen Sie es doch einmal, 
wo wollen Sie denn kürzen?) 

Wir müssen überlegen, wie wir in dieser 
Frage zu Lösungen kommen, um einerseits 
neue Einnahmequellen zu erschließen und 
andererseits keine neuerlichen Härten und 
Verunsicherungen zu erzeugen. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e r: Also Sie wollen die Witwen­
pensionen kürzen?) Ich will nicht die Witwen­
pensionen kürzen, nein. Ich habe die Frage in 
den Raum gestellt, Herr Abgeordneter Kohl­
maier, ob wir nicht gerade im Hinblick auf 
sehr hohe Hinterbliebenenpensionen uns 
neue Finanzierungsquellen überlegen sollen. 
Ich habe diese Diskussion in den Raum 
gestellt. (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Die Wit­
wenpensionen sind klein in Österreich, Frau 
Kollegin!) Ich rede nur von den hohen Hin­
terbliebenenpensionen. (Abg. Dr. K 0 h 1 -
mai e r: Ach so, Sie wollen nur die hohen kür­
zen?) Ich habe nicht von Kürzungen gespro­
chen! Herr Abgeordneter Kohlmaier, Ihre 
Phantasie ist nicht reich genug. Wir werden 
in diese Diskussion sicher noch eintreten. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Bevorzugt in unserem Pensionsversiche­
rungssystem, Herr Abgeordneter Kohlmaier, 
sind jene, die Arbeitsleistungen erbringen 
können, ohne daß sie nebenbei - Haushalts­
arbeit und Kindererziehung - belastet sind. 
Jene Frauen, die berufstätig sind und Kinder 
betreut und den Haushalt geführt haben, 
bekommen zwar doppelt Pensionen, aber dop­
pelt bezieht sich auf die Zahl und nicht auf die 
Höhe. Und sehen Sie, das ist uns Frauen 
zuwenig, da wollen wir Veränderungen! (Bei­
fall bei der SPÖ.) 

Die Diskussion um eine ausgewogene Pen­
sionsreform auf längere Sicht hat erst begon­
nen. Kurzfristig erwarten wir als ersten 
Schritt eine Regelung mit dem öffentlichen 
Dienst bezüglich der Hinterbliebenenpension 
über alle Pensionsversicherungssysteme hin­
weg, so wie wir sie mit dem Sozialminister 
vereinbart haben. Wir erwarten eine Rege­
lung, die den Erwartungen der berufstätigen 
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Frauen entspricht, und wir wissen, daß der 
Sozialminister , auch wenn es gelegentlich, 
Herr Minister, zu Diskussionen kommt, die 
Belange der Frauen mit Überzeugung vertritt. 
Er hat unsere volle Unterstützung, denn er 
ist, wie er selbst gesagt hat, der Anwalt der 
sozial Schwachen, und er ist auch der Anwalt 
der berufstätigen Frauen'. (Beifall bei der 
SPÖ.) 21.08 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti­
gung hat sich Frau Abgeordnete Dr. Partik­
Pable gemeldet. Frau Abgeordnete, Sie wis­
sen: Höchstdauer 5 Minuten. 

21.08 

Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pable 
(FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Mir 
ist es zwar im Grunde zuwider, darüber her­
umzustreiten, wer der Initiator einer sehr 
guten Bestimmung ist, aber andererseits wie­
der muß auch in der Politik die Wahrheit gel­
ten. 

Die Frau Kollegin Traxler hat gemeint, die 
seinerzeitige Ministerin Fröhlich-Sandner 
wäre der Initiator der Bestimmung gewesen, 
daß Familienmitgliedern, die daheimbleiben, 
um ein behindertes Kind zu pflegen, ein Pen­
sionsanspruch zusteht. Frau Kollegin Traxler, 
tatsächlich .hat die Frau Ministerin eine sehr 
starke Nachhilfe von mir gebraucht. Es war 
nämlich so: Ich habe diese Anregung dem 
Herrn Sozialminister gegeben, ich habe ihn 
ersucht: Machen Sie doch bitte etwas in die­
ser Richtung! 

Der Herr Sozialminister hat mir dann 
geschrieben, dafür sei Frau Fröhlich-Sandner 
zuständig. Daraufhin habe ich mich mit Frau 
Fröhlich-Sandner in Verbindung gesetzt und 
habe dann nach ungefähr einem Jahr noch 
immer keine Antwort gehabt. Daraufhin habe 
ich wieder dem Herrn Minister geschrieben; 
diese Korrespondenz ist vorhanden. Und so 
ist das hin- und hergegangen. 

Und wenn Sie sich erinnern: Es gab sogar 
eine ,,Argumente"-Sendung, in der ich der 
Frau Minister vorgehalten habe, daß sie 
nichts gemacht hat. Also so war es tatsäch­
lich. Ich kann die Korrespondenz gerne vorle­
gen, aber ich glaube, der Herr Minister wird 
mir das auch bestätigen. Wie gesagt, die 
starke Nachhilfe war notwendig, bitte. (Bei­
fall bei der FPÖ.) 21.09 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet 
ist Herr Abgeordneter Dr. Dillersberger. Ich 
erteile es ihm. 

21.09 

Abgeordneter Dr. Dillersberger (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bevor nach den Worten der Frau Kollegin 
Traxler allgemeine Euphorie hier Platz greift, 
lassen Sie mich darauf hinweisen, daß die 
große Koalition, die in ihrem ÖVP-Teil ausge­
zogen ist, Österreich ohne Steuererhöhungen 
zu verändern, heute früh im Hauptausschuß 
eine sehr erhebliche Gebührenerhöhung vor­
genommen hat. 

Es ist nämlich der Arbeitslosenversiche­
rungsbeitrag von 4,4 Prozent auf 5,2 Prozent 
erhöht worden; das Ganze nach einer öffentli­
chen Diskussion, in der der zum Gebarungs­
deckungsprinzip verpflichtete Herr Sozialmi­
nister 1 Prozent gefordert hat. Man hat sich 
dann hinter den Kulissen im Zuge der Not­
wendigkeiten eines Kompromisses in der Spi­
talsfinanzierung auf 0,8 Prozent geeinigt. Es 
sei mir aber gestattet, hier insbesondere in 
Richtung der Österreichischen Volkspartei -
die Sozialistische Partei hat diesbezüglich ja 
nichts in Aussicht gestellt - festzustellen, 
daß es sich dabei um eine Gebühren- und 
damit um eine Steuererhöhung auf dem Rük­
ken der Dienstnehmerinnen und Dienstneh­
mer sowie der Dienstgeber unserer Republik 
handelt. 

Wir glauben, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, daß derartiges in Zukunft nicht 
mehr hinter den Kulissen geschehen sollte, 
sondern daß derartiges im Parlament ausdis­
kutiert werden solL Derzeit geschieht die 
Erhöhung dieser Gebühren durch die Zustim­
mung des Hauptausschusses zu einer Verord­
nung des Sozialministers. Wir stellen daher 
den Abänderungsantrag, diese Verordnungs­
ermächtigung aufzuheben, um in Zukunft die 
Möglichkeit zu geben, hier im offenen Haus 
über diese Dinge zu diskutieren. Ich darf ihn 
zur Verlesung bringen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Haupt, Hai­
germoser zur Regierungsvorlage betreffend Bun­
desgesetz, mit dem das Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz geändert wird (282 der Beilagen), in 
der Fassung des Ausschußberichtes (372 der Bei­
lagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage 
wird wie folgt geändert: 

Im Artikel I wird nach der Z. 20 folgende neue 
Z. 20 a eingefügt: 
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"20 a. § 61 Abs. 10 und 11 entfallen; Abs. 12 
erhält die Bezeichnung Abs. 10." 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Im Zuge der bisherigen Debatte sind ja 
die einzelnen Bestimmungen dieses Pensions­
paketes, das heute hier in Behandlung steht, 
des langen und breiten diskutiert worden. Ich 
bin dem Herrn Kollegen Dr. Schwimmer 
außerordentlich dankbar, daß er hier im Rah­
men einer Erwiderung auf meine tatsächliche 
Berichtigung bestätigt hat, daß es der 
Obmann des Seniorenbundes der Öster­
reichischen Volkspartei Dr. Withalm war, der 
zur Zeit der kleinen Koalition bei einer 3,2pro­
zen ti gen Pensionsanpassung die Pensionisten 
auf die Straße gebeten hat, während er jetzt 
sehr vornehm großkoalitionär schweigt. (Zwi­
schenruf des Abg. Pro b s t.) Wir nehmen das 
zur Kenntnis. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Das 
war der "eiserne" Withalm! Furchtbar!) 

Ebenso haben wir zur Kenntnis genommen, 
daß Kollege Schwimmer sich davon überzeugt 
hat, daß wir selbstverständlich der von ihm 
wahrheitswidrig hier aufgestellten Behaup­
tung, daß wir der entsprechenden Bestim­
mung des ASVG, was die Opfer von politi­
scher Verfolgung betrifft, nicht zustimmen 
würden, erfolgreich widersprochen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte mich im Rahmen meiner Wort­
meldung jetzt ein wenig mit der politischen 
Kultur, soweit sie diese ASVG-Reform, diese 
Pensionsreform betrifft, beschäftigen, und 
zwar deshalb, weil ich glaube, daß es eine für 
die Bevölkerung grundsätzlich entscheidende 
Frage ist, ob nun im Zuge dieser Pensionsre­
form in bestehende Verträge eingegriffen und 
jemandem etwas genommen wird oder nicht. 
Ich glaube, daß es notwendig ist, diese Frage 
grundsätzlich klarzustellen, weil man ja letzt­
lich von den Menschen nur dann Verständnis 
für eine Situation verlangen kann, wenn 
ihnen die Wahrheit gesagt wird. 

Ich gehe von dem aus, was ich anläßlich 
einer dringlichen Anfrage, die wir zur Pen­
sionsreform hier gestellt haben, zur Antwort 
erhalten habe, und darf, Herr Präsident, zitie­
ren, was damals Herr Sozialminister Dallin­
ger von der Regierungsbank aus gesagt hat. 

Er hat gesagt: "In vielen anderen Ländern 
gibt es rigorose Pensionskürzungen, die es bei 
uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
nicht geben wird." (Abg. Dr. K e 11 e r: 
Jawohl!) Er hat weiters gesagt: "Es gibt keine 
Pensionskürzungen, und wer das" - nämlich, 
daß es Pensionskürzungen gebe - "behaup-

tet, ist ein Lügner". - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Das hat er damals 
gesagt. Damals waren wir noch alle seine 
"sehr geehrten Damen und Herren". (Bundes­
minister Da 11 i n ger: Heute auch noch!) -
Danke! 

Weiters hat er ausgeführt: "Herr Dr. Hai­
der! Ich möchte Ihnen wirklich empfehlen, 
den Sozialisten gegenüber nicht diese Infamie 
zu haben, ihnen Belehrungen zu geben über 
die Schaffung und Erhaltung von Pensionen 
für die kleinen Menschen in diesem Lande." 

Frau Kollegin Traxler! Ihr Herr Sozialmini­
ster hat damals noch gesagt: "Denn diese Par­
tei hat 100 Jahre für dieses Recht gekämpft" 
- was niemand bestreitet - "und hat jetzt 
den Höhepunkt auf diesem Gebiet erreicht". 
- Das, glaube ich, ist einer Darlegung und 
einer Überlegung wert. 

Ich hätte mir durchaus vorstellen können, 
daß man dem Herrn Sozialminister in dieser 
Frage folgen hätte können und weiter nicht 
mehr nachdenken hätte müssen, wenn dann 
nicht eine weitere Passage in seinen Ausfüh­
rungen gekommen wäre, die dann letztlich zu 
einer Sitzungsunterbrechung geführt hat und 
die irgendwo in die Richtung dessen geht, was 
sich hier abspielt, wogegen ich immer wieder 
auftreten werde, weil ich glaube, daß es unge­
recht ist. Er hat gesagt: "Herr Dr. Haider, ich 
würde diese Vergangenheit an Ihrer Stelle 
nicht so als Vergleich heranziehen, denn 
wenn Sie jetzt von den Trümmern sprechen, 
dann muß man auf die Verursacher der Trüm­
mer zurückkommen, und das würde für Sie 
nicht ein Vorteil sein." 

Diese verbale Entgleisung des Herrn 
Sozialministers hat mich hellhörig gemacht. 
Und ich habe mir überlegt: Da muß doch 
irgend etwas dahinter sein. Vielleicht ist es 
doch nicht so, wie die Herren Bundeskanzler 
Dr. Vranitzky und Sozialminister Dallinger 
mit Unterstützung der Österreichischen 
Volkspartei in der Öffentlichkeit sagen, auch 
mit Unterstützung der ihnen gewogenen 
Presse, daß niemandem etwas genommen 
werde. Vielleicht ist es also doch so, daß es 
Pensionskürzungen in diesem Bereich gibt. 

Ich habe mir die gesetzlichen Bestimmun­
gen angesehen und festgestellt, daß die Pen­
sionserhöhung um ein halbes Jahr hinausge­
schoben wird. Ich rufe nun die Frau Kollegin 
Traxler als meine Zeugin an, die doch hier 
ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, daß 
das in die bestehenden Rechte eingreift und 
die Ansprüche, die die Menschen im Lande 
haben, kürzt .. 

301 
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Ich habe mir dann die Regierungsvorlage 
weiter angesehen und bin daraufgekommen, 
daß nun plötzlich Schul- und Studienzeiten, 
die früher angerechnet worden sind, nicht 
mehr angerechnet werden, daß man aber den 
Menschen die Möglichkeit gibt, Zeiten nach­
zukaufen. Man kann über die grundsätzliche 
Zweckmäßigkeit dieser Maßnahme durchaus 
geteilter Meinung sein. Man kann aber nicht 
sagen, daß man hier nicht in bestehende 
Rechte eingreift und daß es hier nicht zu 
einer Verschlechterung für die Menschen 
kommt. (Abg. Dr. K e 11 e r: Jede Gesetzesno­
velle greift in bestehende Rechtsverhältnisse 
ein! Jede! Da könnten wir das Parlament 
zusperren, dann brauchen wir nicht mehr ein­
zugreifen!) 

Herr Kollege Dr. Keller! Ich versuche, den 
Gedanken zu entwickeln, daß es nicht richtig 
ist, wenn gesagt wird, es gebe keine Pensions­
kürzungen, und wer das behauptet, sei ein 
Lügner. Ich versuche nur - und ich werde es 
auch anhand unverdächtiger Beweise nach­
weisen -, die Unrichtigkeit dieser Behaup­
tung hier herauszustellen. 

Es ist heute schon gesprochen worden - es 
ist zwar nicht Gegenstand dieser Regierungs­
vorlage, aber es steht im Raum, der Herr 
Sozialminister hat auch gesagt, daß es so 
kommen wird - von diesen Ruhensbestim­
mungen für Frauen. (Abg. Ingrid Kor 0 sec: 
Wieso für Frauen?) Ich halte den Ausdruck 
"Ruhensbestimmungen" mit Verlaub, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, für eine 
Perversion. Man sagt, man wird also in 
Zukunft der Frau von der Witwenpension 
einen gewissen Teil ruhend stellen. Man wird 
ihn ihr nach meinem Dafürhalten wegneh­
men. Hier wird nichts ruhen, sondern hier 
wird weggenommen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Und dann, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, können Sie doch nicht bestreiten, daß 
es auch zu Änderungen beim Hilflosenzu­
schuß kommt beziehungsweise damals, als 
diese Diskussion geführt worden ist, wesent­
lich· gravierendere Änderungen geplant 
waren. 

Nun steht hier ein interessantes Phänomen 
im Raum: Die Opposition sagt: Wir betrachten 
das als eine Kürzung, und die Regierung sagt: 
Wer sagt, es wird gekürzt, ist ein Lügner. Der 
Herr Sozialminister sagt sogar, er betrachte 
das, was hier geschieht, als den "Höhepunkt" 
der 100jährigen Entwicklung der Sozialisti­
schen Partei. (Bundesminister Da 11 in ger: 
Falsches Zitat!) Das ist kein falsches Zitat. 

Herr Bundesminister! Das ist kein falsches 
Zitat! (Bundesminister D a 11 i n ger: Aber 
falsche Auslegung!) Es ist Ihnen damals Ihre 
Zunge entglitten; wir wissen das. Sie haben 
gesagt: "Denn diese Partei hat 100 Jahre für 
dieses Recht gekämpft" - ich habe sachlich 
zugestanden, daß dem so ist - "und hat jetzt 
den Höhepunkt auf diesem Gebiet erreicht". 

Herr Bundesminister! Für mich ist das 
nicht der Höhepunkt. Entweder sprechen wir 
zwei verschiedene Sprachen, oder Sie spre­
chen pensionschinesisch, das ich nicht ver­
stehe. 

Nachdem ich im Gegensatz zum Herrn 
Sozialminister mit dem Wort "Lügner" sehr 
vorsichtig umgehe, habe ich nun versucht, die 
Frage, wer hier wem zu Recht oder zu 
Unrecht die Unwahrheit vorwirft, zu analysie­
ren, und zwar anhand von unverdächtigen 
Zeugen. Ich habe in aller Kürze drei Zeugen 
gefunden. 

Ein Zeuge ist der der ÖVP nahestehende 
Präsident der Arbeiterkammer von Tirol, der 
in einem Vierfarbendruck auf Kosten seiner 
Kammermitglieder zur Kenntnis bringt: 
"Pensionsreform - so nicht!", und sich sehr 
darüber aufregt, daß man erstens einmal eine 
zu kurze Begutachtungsfrist gehabt hätte und 
daß zweitens gekürzt wird. 

Ich habe dann den hervorragenden Aufsatz 
des Herrn Kollegen Dr. Stummvoll, der heute 
hier wieder gesagt hat, die Reform greife in 
bestehende Pensionen nicht ein, zu analysie­
ren versucht in Sozialpolitik und Arbeits­
recht. Auch darin kommt zum Ausdruck, daß 
es eigentlich doch eher so ist, wie ich ange­
nommen habe, nämlich daß eben gewisse 
Änderungen zum Nachteil der Betroffenen, 
also Kürzungen, vorkommen. 

Dann habe ich mir gedacht: Das stammt ja 
alles von der ÖVP, vielleicht ist sie noch in der 
Oppositionszeit befangen, und habe daher 
versucht, einen weiteren Zeugen zu finden. 
Da ist mir der Zufall zu Hilfe gekommen und 
hat mir ein Papier in die Hand gegeben, das 
ein völlig unverdächtiger Zeuge ist, weil es 
von einer großkoalitionären Regierung 
stammt, die in Tirol seit dem Jahr 1945 in 
schöner Eintracht zwischen ÖVP und SPÖ 
regiert. 

Diese großkoalitionäre Tiroler Landesregie­
rung, bestehend aus Sozialistischer Partei 
und ÖVP, schreibt nun - Herr Bundesmini­
ster, wenn Sie das bitte zur Kenntnis nehmen 
wollen -, nachdem sie sich über die zu kurze 
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Begutachtungsfrist beschwert, folgendes: 
,,Allgemein kann gesagt werden, daß die in 
der vorliegenden Novelle enthaltenen Maß­
nahmen keine Pensionsreform darstellen, 
sondern, auf einen einfachen Nenner 
gebracht, Pensionskürzungen unter dem 
Gesichtspunkt der Entlastung des Bundes­
budgets bringen." 

Es wird dann weiter noch des langen und 
breiten - Sie kennen es doch, weil Sie sich 
sicherlich damit beschäftigt haben - darge­
legt, daß auch verfassungsrechtliche Beden­
ken dagegen bestehen, und es wird darum 
gebeten, diese Pensionskürzungen nicht 
durchzuführen. 

Nun ergibt sich für mich schon die ernst­
hafte Frage, meine sehr geehrten Damen und 
Herren: Wer sagt hier die Wahrheit? Sagt der 
Herr Sozialminister die Wahrheit, wenn er 
meint: All diejenigen, einschließlich der Tiro­
ler Landesregierung, die hier Pensionskür­
zungen unterstellen, sind Lügner? Oder sagt 
die großkoalitionäre Landesregierung, die 
behauptet, hier seien Kürzungen vorhanden, 
die Unwahrheit? 

Ich muß Ihnen nun doch eines dazu sagen: 
daß ich der Auffassung bin, nicht weil die 
Tiroler Landesregierung in der Mehrheit ist 
gegenüber dem Herrn Bundesminister, son­
dern weil einfach sachliche Überlegungen 
und eine sachliche Analyse dafür sprechen, 
daß hier tatsächlich Kürzungen vorkommen. 

Ich habe versucht, es mir nicht leicht zu 
machen. Das, was Sie in Richtung Freiheitli­
cher Partei anläßlich der Debatte über die 
dringliche Anfrage gesagt haben, nämlich daß 
all diejenigen Lügner sind, die behaupten, es 
gibt Pensionskürzungen, erlaube ich mir im 
Namen der Freiheitlichen Partei zurückzu­
weisen. Und als Tiroler stelle ich mich natür­
lich auch schützend vor meine Landesregie­
rung und lasse vom Sozialminister meine 
Landesregierung nicht beleidigen. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Der zugegebenermaßen langen Rede kurzer 
Sinn: Selbstverständlich sind hier Pensions­
kürzungen vorgesehen. Selbstverständlich 
haben Sie noch einiges im Köcher, und wir 
werden in Zukunft darüber zu diskutieren 
haben. 

Ich möchte Ihnen nur sagen: Nach meiner 
Auffassung haben diejenigen, die sich in der 
Öffentlichkeit hingestellt und gesagt haben, 
es werden keine Kürzungen und keine Verän­
derungen zum Nachteil bestehender Rechte 

vorgenommen werden, ein geradezu symboli­
sches Beispiel für politische Unkultur gege­
ben; ein symbolisches Beispiel für das, was 
die Menschen den Politikern in diesem Lande 
immer wieder vorwerfen, nämlich daß sie 
nicht die Wahrheit erfahren von den Men­
schen, die politische Verantwortung tragen. 

Wir haben das auch zum Ausdruck 
gebracht. Sie sehen es zwar aus einem ande­
ren Blickwinkel, aber es ist so. Wir haben 
schon Verständnis für die Situation, in der 
sich der Bundeshaushalt befindet. Wir haben 
aber kein Verständnis dafür, daß man den 
Menschen nicht die Wahrheit sagt. Und wir 
haben auch kein Verständnis dafür, daß man 
um der Budgetkosmetik willen Änderungen 
zu Lasten der Pensionsbezieher vornimmt. 
Wir sind vielmehr der Auffassung - und dek­
ken uns da mit der großkoalitionären Landes­
regierung in Tirol -, daß eine echte Pensions­
reform durchgeführt werden muß. 

Wir bitten Sie und wir ersuchen Sie, auch 
mit uns in den kommenden Monaten über 
eine echte Pensionsreform zu verhandeln und 
uns nicht kurzfristig Papiere vorzulegen, die 
wir ganz einfach nicht in voller Konsequenz 
mittragen können. (Beifall bei der FPÖ.) 21.25 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Dr. Dillersberger verlesene Abänderungsan­
trag der Abgeordneten Dr. Haider und Genos­
sen ist genügend unterstützt und steht mit in 
Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesmi­
nister Dallinger. Ich erteile es ihm. 

21.26 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Herr Abgeordneter! Ich habe zur 
Kenntnis genommen, daß Sie die Freiheitli­
che Partei als die Repräsentanz der politi­
schen Kultur in Österreich betrachten. (Abg. 
Dr. Dillersberger: Nicht als die allei­
nige!) Es wird in Österreich einige Diskussio­
nen darüber geben, ob das zutreffend ist und 
ob Sie das Recht haben, das für sich in 
Anspruch zu nehmen. 

Das zweite: Ich habe gesagt - und dazu 
stehe ich, ich wiederhole das -, daß die Sozia­
listische Partei in einem nahezu 100 Jahre 
währenden Kampf für das Pensionsrecht der 
Arbeiter und Angestellten eingetreten ist und 
wir jetzt vom geltenden Recht ausgehend den 
Höhepunkt dieser Entwicklung erreicht 
haben: mit 44 Novellen zum ASVG und mit 
einem Leistungsrecht, das im Augenblick 
über unsere Finanzierungsmöglichkeiten hin­
ausgeht. 
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Ich habe in meiner ersten Rede heute hier 
schon gesagt, daß wir in der Euphorie - ich 
bekenne mich dazu, wir alle waren ja die 
Väter dieser Erfolge, und jede Partei hat sich 
dazu bekannt - der Vollbeschäftigung mein­
ten, daß es keinen wirtschaftlichen Rück­
schlag geben wird, daß wir nie mehr zu einem 
solchen Ausmaß an Arbeitslosigkeit, bei uns 
im geringen Maße, weltweit in einem maxi­
malen Ausmaß, kommen werden und daß 
daher auch die Pensionsfinanzierung durch 
die Wirtschaftskraft unseres Landes, durch 
die Vielzahl der Beschäftigten auch in 
Zukunft gesichert ist. 

Nunmehr nehmen wir Veränderungen vor; 
Veränderungen in den Anspruchsvorausset­
zungen, Herr Abgeordneter Dr. Dillersberger. 
Veränderungen in den Anspruchsvorausset­
zungen! Da gehe ich mit Dr. Keller konform: 
Jede Novelle, jede Veränderung auf gesetzli­
chem Gebiet bringt einen Eingriff in beste­
hende Rechte und ist auch legitim. (Abg. 
Haigerm oser: Das muß man den Bürgern 
aber auch sagen!) Es ist auch legitim im Hin- . 
blick darauf, wie dieses Recht untermauert 
ist. 

Es gibt unabdingbare Bedingungen und 
Voraussetzungen, und es gibt pro Futuro Ver­
änderungen in den Anspruchsvoraussetzun­
gen, die verfassungsmäßig gedeckt sind, wenn 
sie hier im Parlament beschlossen werden. 
Und das tun wir. 

Wir nehmen daher jemandem, der etwas 
hat - dazu bekenne ich mich -, nichts weg. 
Wer etwas anderes behauptet, ist ein Lügner! 
Ich stehe nach wie vor dazu, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Von dem, was 
jemand hat, wird niemandem etwas wegge­
nommen. Es ist ein Unterschied - ich gebe 
das zu -, ob wir in der zukünftigen Entwick­
lung eine Veränderung eingehen. - Natürlich 
ist das so. (Abg. Pro b s t: Diese Dialektik 
schlägt dem Faß den Boden aus!) 

Meine Damen und Herren! Wir haben das 
ja praktiziert. Absentieren Sie sich nicht von 
dem, was Sie gemacht haben! Wir haben in 
Ihrer Zeit Eingriffe in bestehende Rechte in 
gleicher Weise vorgenommen. Wir mußten es 
tun, und wir werden es tun - ich kündige das 
an -, denn wenn wir irgendwann über die 
Frage des Pensionsalters reden, dann ist das 
eine gravierende Veränderung der 
Anspruchsvoraussetzungen. Wenn Sie das 
erreichen wollen, was Sie hier monierten, 
wenn wir eine Vereinheitlichung des Pen­
sionsrechtes bringen würden, wäre das die 
revolutionärste Veränderung im· Pensions­
recht. Das würde bedeuten - ich bringe das 

nur als Beispiel -, daß wir das extrem gute 
Pensionsrecht der öffentlich Bediensteten 
gravierend verändern müßten. Das wäre doch 
eine Veränderung in revolutionärer Weise. 
Wenn wir in diese Bereiche der privaten Wirt­
schaft beziehungsweise der Freiberufler ein­
greifen, etwa der Ärzte, der Rechtsanwälte, 
der Notare, dann wären das gravierende Ver­
änderungen. 

Und wenn wir das tun, was Sie empfehlen 
oder was Ihr Parteiobmann empfohlen hat, 
und diese Drei-Säulen-Theorie im Pensions­
recht einführen, dann wäre das ein gravieren­
der Eingriff in bestehende Gegebenheiten. 
Das werden wir tun müssen; es gibt ja gar 
keine andere Möglichkeit. (Abg. Dr. Hai­
der: Da hat der Parteiobmann also recht?) 
Nein, nein! Sie haben nicht recht mit den Vor­
schlägen, die Sie machen, aber jede Verände­
rung auf dem Gebiet wäre ein Eingriff in 
bestehende Gegebenheiten. Es ist also Sophi­
stik, jetzt zu klären, hat der eine recht oder 
hat der andere recht. Von dem, was jemand 
hat, wird niemandem etwas weggenommen. 
Die Anspruchsvoraussetzungen für die 
Zukunft werden aufgrund der verfassungsmä­
ßigen Gegebenheiten und Möglichkeiten 
geändert. Wir müssen das tun im Interesse 
der Menschen, die davon betroffen sind. 

Von dieser Sicht aus, Herr Abgeordneter, 
habe ich nichts zu befürchten, und ich stelle 
mich dieser Diskussion. 

Und wenn Sie sagen, daß es eine politische 
Unkultur wäre, jetzt so zu diskutieren, dann 
möchte ich darauf hinweisen, daß ich es war, 
der immer wieder in die öffentliche Diskus­
sion mit diesen Fragen gegangen ist, nicht 
mit irgendwelchen Forderungen in eine 
bestimmte Richtung, sondern mit der Unter­
mauerung durch Fakten, die da sind, die ja 
nicht aus der Welt zu schaffen sind. Meine 
Damen und Herren! Daß wir in 20 Jahren 
450000 Pensionen mehr auszahlen, das ist ja 
kein zu leugnendes Faktum, auch nicht, daß 
wir im vergangenen Jahr, heuer und im näch­
sten Jahr insgesamt 65 000 Pensionen mehr 
haben, daß wir ohne das Mehr an Pensionen, 
das jetzt durch die Diskussion entstanden ist, 
was ich zugebe, allein im nächsten Jahr 22500 
Pensionen mehr haben mit einer Vermehrung 
des Ausgabenrahmens um 5 Milliarden Schil­
ling allein für diese 22 500 Pensionen. Das ist 
auch ein Faktum. Damit müssen wir uns aus­
einandersetzen. Und das ist das Motiv dafür, 
warum wir heute über diese Dinge sprechen. 

Und noch einmal: Der budgetäre Effekt, 
also die Ersparnis für den Bundeshaushalt 
1988, ist durch die allein auf die Reform bezo-
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genen Gegebenheiten minimal, ist vom Stand­
punkt des Finanzministers sehr, sehr gering. 
Er würde gerne viel mehr haben, als jetzt dar­
aus resultiert. Wir glauben aber, daß das eben 
durch die Kumulativwirkung in den nächsten 
Jahren eine gerechtfertigte Maßnahme ist, 
und daher stehe ich nach wie vor, Herr Abge­
ordneter Dr. Dillersberger, hundertprozentig, 
in jeder Hinsicht, auch in der Auslegung der 
Trümmer, zu dem, was ich damals gesagt 
habe. (Beifall bei der SPÖ.) 21.33 

Präsident: Als nächste Rednerin zu Wort 
gemeldet ist Frau Abgeordnete Ingrid Koro­
sec. Ich erteile ihr das Wort. 

21.33 

Abgeordnete Ingrid Korosec (ÖVP): Herr 
Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Die soziale Sicherheit im 
Alter ist ein fundamentales Anliegen der 
gesamten Bevölkerung, und gerade aus die­
sem Grund ist es für mich unverständlich, daß 
man hier in solcher Weise Polemik betreibt, 
wie das von der Freiheitlichen Partei gemacht 
wird. (Abg. Pro b s t: Ihr könnt die Wahlnie­
derlage wohl nicht verkraften?) 

Ich komme deshalb auf die 40. ASVG­
Novelle, weil der Kollege Dillersberger von 
politischer Kultur gesprochen hat. Der Herr 
Sozialminister hat ihm ja die Antwort gege­
ben. Sie wissen ganz genau, daß um keinen 
Schilling bei bestehenden Pensionen gekürzt 
wird, daß aber nicht alle neuen Erwartungen 
erfüllt werden können. Sie wissen das ganz 
genau, und wider besseren Wissens sagen Sie 
das der Öffentlichkeit und verunsichern 
damit die Menschen. (Abg. Pro b s t: Sogar 
das ist falsch, zumindest grammatikalisch! -
Abg. Dr. Sc h w im m er: Herr Oberlehrer 
Probst!) Mein Gott! Mein Gott! 

Ich komme deshalb auf die 40. ASVG­
Novelle, weil Frau Dr. Partik-Pable heute hier 
gesagt hat, daß sie nach wie vor der Meinung 
ist, das war eine richtige Vorgangsweise, das 
war eine gute Entscheidung, also auch drei 
Jahre später steht sie noch zu den Entschei­
dungen. Auf der anderen Seite hat Frau Kol­
legin Traxler sehr deutlich aufgezeigt, daß die 
40. ASVG-Novelle zu Lasten der Frauen 
gegangen ist. 

Frau Partik-Pable hat heute gesagt, sie 
wird im Sozialbereich immer zitiert hier in 
diesem Haus. Ja natürlich, weil sie ja mitge­
wirkt hat und weil sie eben damals Sozial­
sprecher ihrer Partei war und weil sie das 
alles mitgetragen hat, wo die Kolleginnen und 
Kollegen meiner Partei sehr wohl darauf auf-

merks am gemacht haben, gerade bei der 
40. ASVG-Novelle, daß Nachteile für die 
Frauen zu erwarten sind. Und das wurde alles 
auch von der Freiheitlichen Partei vom Tisch 
gefegt. 

Frau Kollegin Traxler ist schon darauf ein­
gegangen: Die Pensionshöhe ist von 1985 auf 
1986 bei den Frauen bei den Arbeiterinnen 
um 4,9 Prozent zurückgegangen und bei den 
Angestellten um 3,9 Prozent. Und wenn ich 
das in Schilling ausdrücke, bitte: Eine Arbei­
terin hat 1986 brutto 4 355 S Pension gehabt, 
eine Angestellte 7 711 S, also wahrlich nicht 
die Reichsten der Gesellschaft. 

Zu den Sparmaßnahmen im Bereich der 
Verwaltung. Sie führen hier immer an, welche 
Maßnahmen gesetzt werden, um künftige 
Pensionisten schlechterzustellen. Sie werden 
nie erwähnen, obwohl Sie es ganz genau wis­
sen, daß im Bereich der Verwaltung 2 Milliar­
den Schilling im Jahre 1988 eingespart wer­
den, also ein weitaus größerer Betrag, als bei 
den anderen Maßnahmen erreicht werden 
kann. Aber mit dieser Polemik verunsichern 
Sie natürlich die Menschen. 

Nun zur Ausweitung des Bemessungszeit­
raumes von 10 auf 15 Jahre: Auch da, muß ich 
sagen, hat Frau Dr. Partik-Pable 1984 dafür 
plädiert, daß ein Lebensdurchrechnungszeit­
raum kommt. Ein Lebensdurchrechnungszeit­
raum würde im Bereich der Angestellten eine 
Leistungsschmälerung von 30 bis 40 Prozent 
bedeuten. Und heute hat sie hier von dieser 
Stelle aus das neuerlich wiederholt und 
gesagt, das sei eine richtige Maßnahme. 

Die Ausweitung des Bemessungszeitrau­
mes, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren: Es würde den Tatsachen nicht entspre­
chen, wenn ich hier als Angestelltenvertrete­
rin über diese Maßnahme in Jubel ausbre­
chen würde. Denn natürlich wird das in man­
chen Bereichen für Arbeitnehmer, im beson­
deren für Angestellte, Nachteile bringen. Wir 
haben uns daher sehr bemüht, einen schonen­
den Übergang zu finden, denn erst knapp vor 
Eintritt in den Ruhestand, wenn der einzelne 
Arbeitnehmer auf Veränderungen nicht mehr 
reagieren kann, ist eine solche Maßnahme 
sicher nicht zu befürworten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir verzeichnen es daher als positiv, daß 
diese Novelle eine schrittweise Verlängerung 
des Bemessungszeitraumes vorsieht, um eben 
besondere Härten zu vermeiden, wobei ich 
auch nicht anstehe, hier sehr klar zu sagen, 
daß für mich als Vertreterin der Angestellten 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 133 von 160

www.parlament.gv.at



4378 Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 

Ingrid Korosec 

mit 15 Jahren die Schmerzgrenze erreicht ist 
und ich mir eine weitere Verlängerung des 
Bemessungszeitraumes nicht vorstellen kann. 

Jetzt komme ich noch kurz zu den Ein­
kaufsmöglichkeiten bei Schul- und Studien­
zeiten. Immer mehr junge Menschen studie­
ren - die Zahl hat sich in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt -, und diese jungen Men­
schen steigen erst relativ spät ins Erwerbsle­
ben beziehungsweise in die Beitragszahlung 
zur Pensionsversicherung ein. Daher ist diese 
Reform durchaus angebracht, weil ja mit der 
höheren Schulbildung im allgemeinen ein 
höheres Einkommen im späteren Erwerbsle­
ben verbunden ist. 

Natürlich sind auch hier ausgewogene 
Übergangsregelungen notwendig, und ich bin 
auch sehr froh darüber, daß eine Differenzie­
rung zwischen Schulzeiten und Hochschulzei­
ten vorgenommen wurde, weil eben das auch 
der Realität im Erwerbsleben, im Arbeitsle­
ben mehr entspricht. 

Bei den Ruhensbestimmungen, die ja nicht 
in der Novelle enthalten sind, die aber auch 
heute angesprochen wurden, hat uns - Frau 
Kollegin Traxler hat es bereits gesagt -
Sozialminister Dallinger zugesagt, daß die 
Grenzen deutlich angehoben werden, damit 
eben vor allem den berufstätigen Frauen, 
jenen Frauen, die aufgrund einer guten Aus­
bildung auch im Alter höhere Pensionsan­
sprüche zu erwarten haben, wegen der 
Ruhensbestimmungen keine besonderen 
Nachteile - ich sage, keine besonderen, denn 
gewisse Nachteile werden die Ruhensbestim­
mungen bringen - erwachsen. 

Ganz wesentlich - das ist heute auch 
schon gesagt worden - ist die Harmonisie­
rung aller Pensions systeme , denn soziale' 
Gerechtigkeit ist für uns, die Österreichische 
Volkspartei, Voraussetzung. Wenn es notwen­
dig ist, dann Ruhensbestimmungen für alle, 
und zwar für Arbeiter, Angestellte, Bauern, 
Gewerbetreibende, Beamte, Eisenbahner und 
selbstverständlich auch für Politiker. 

Erlauben Sie mir, jetzt noch zu zwei Berei­
chen ganz kurz Stellung zu nehmen. Da ist 
erstens einmal der gleitende Übergang in die 
Pension. Ich bin überzeugt davon, daß es not­
wendig wäre, den Menschen auch in der Pen­
sion mehr Eigenentscheidungen zu bieten. 
Der gleitende Übergang in die Pension wäre 
eine Gelegenheit, und er wird ja auch in ande­
ren Ländern praktiziert. Ich hoffe sehr, ver­
ehrter Herr Minister, daß bei weiteren 
Reformüberlegungen in der Pensionsversi-

cherung dieser den menschlichen Bedürfnis­
sen sosehr entsprechenden Regelung Rech­
nung getragen wird. 

Kollege Stummvoll hat auf die Anhebung 
des Pensions alters hingewiesen, und ich 
möchte das auch tun, weil einfach eine reali­
stische Einschätzung sehr deutlich zeigt, daß 
eine Anhebung der Versicherungszeiten lang­
fristig nicht zu vermeiden sein wird. Alle wis­
senschaftlichen Untersuchungen über die 
Auswirkungen der demographischen Ent­
wicklung führen zu den gleichen Horrorer­
gebnissen. Im Jahr 2030 wird es um eine Mil­
lion weniger Erwerbstätige, aber um eine 
halbe Million mehr Pensionisten geben. Die 
demographische Zeitbombe gewährt uns 
daher nur eine kurze Atempause von zirka 
zehn bis zwölf Jahren. Diese Zeit dürfen wir 
aber, abgesehen von erwähnten kurzfristigen 
Maßnahmen, auf keinen Fall ungenützt ver­
streichen lassen. 

Was meine ich damit? - Zuwarten ver­
schärft die Probleme und erfordert schließlich 
noch schmerzlichere Eingriffe. Wenn wir bei 
realistischer Einschätzung erkennen, daß 
eine Anhebung notwendig ist, so muß man die 
betroffenen Menschen Jahre, nach Möglich­
keit Jahrzehnte im vorhinein informieren. Da 
bin ich jetzt wieder durchaus bei Ihnen, Herr 
Abgeordneter Dillersberger. Die Menschen 
müssen auf solche Maßnahmen reagieren 
können. Das heißt, man verändert die Lebens­
planung der Bürger nicht, sondern man gibt 
einer Generation, die erst relativ spät in den 
Pensionseintritt kommt, zu erkennen, daß sie 
sich eben umstellen muß. Das ist sicher 
zumutbar. 

Aber wenn langfristig Veränderungen vor­
genommen werden, sollte dieses Ziel nicht 
durch eine generelle Anhebung der Alters­
grenze, sondern durch eine höhere Anzahl 
von Versicherungszeiten angestrebt werden. 
Das würde ja auch dem Versicherungsprinzip 
entsprechen. Dabei sollten Jahre der Kinder­
erziehung, egal ob die Mütter berufstätig blei­
ben oder nicht, als Ersatzzeiten angerechnet 
werden. 

Denn, sehr geehrte Damen und Herren, die 
Folgen unserer modernen Lebenseinstellung 
zeigen sich ja überall in drastischer Weise. 
Wir haben nicht nur die Lasten der Alters­
versicherung systembedingt auf die nächste 
Generation abgeschoben, wir haben auch so 
getan, als brauchten wir diese nächste Gene­
ration nicht. Jeder will sein Leben nach sei­
nem Gutdünken gestalten. Er nimmt an, daß 
für sein Auskommen und für· seine Alterssi-
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cherung die Gesellschaft zu sorgen hätte. 
Wozu brauche ich im Sozialstaat Kinder? Ich 
zahle ja Sozialversicherungsbeiträge. - Das 
hört man heute. 

Ob uns und damit auch die Pensionsversi­
cherung diese Prognosen tatsächlich in voller 
Härte treffen, hängt sehr wesentlich von 
einem Wertewandel in unserer Gesellschaft 
ab. Wir haben die Chance für einen Werte­
wandel. Voraussetzung dafür wären aber eine 
deutliche Erhöhung - eine deutliche Erhö­
hung! - des Stellenwertes der Familienpoli­
tik und eine kinderfreundliehe Umwelt. 

Ich komme damit zum Schluß. Die heute 
hier zu beschließende 44. ASVG-Novelle ist 
notwendig, um trotz und durch Budgetsanie­
rung die Pensionen in Zukunft zu sichern. 
Denn die Bürger dieses Landes, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, haben ihr 
Leben im Vertrauen auf den grundsätzlichen 
Fortbestand des derzeitigen Pensionsversi­
cherungssystems eingerichtet. Daher ist es 
notwendig, den Pensionisten, den Beitrags­
zahlern, den zukünftigen Pensionisten wieder 
Sicherheit zu geben, und zwar jene Sicher­
heit, auf deren Bestehen wir ja in Österreich 
sehr stolz sind und die die wichtigste Voraus­
setzung für den sozialen Frieden in unserem 
Land ist. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 21.47 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Haider. 
Ich erteile es ihm. 

21.47 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die Diskus­
sion im Zusammenhang mit der Pensionsre­
form, die in Wirklichkeit ja eine Pensionskür­
zung ist, hat für uns Freiheitliche sehr viele 
interessante Aspekte gebracht. 

Es gibt etwas Verräterisches im Auftreten 
von Menschen vor der Öffentlichkeit, und das 
ist (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Zum Beispiel die 
Wahrheit!) zum Beispiel die Körpersprache, 
Herr Dr. Kohlmaier; die Körpersprache, wie 
sie auch heute bei der jüngsten Stellung­
nahme des Sozialministers sichtbar geworden 
ist, der sich offenbar äußerst unbehaglich 
gefühlt hat, weil er plötzlich etwas verteidigen 
muß (Abg. Bur g s ta 11 e r: Nein! Sehr sym­
pathisch!), was doch eigentlich nicht im Sinne 
seiner langjährigen politischen Überzeugun­
gen liegen kann. 

Meine Damen und Herren! Man kann doch 
nicht etwas als Reform darstellen, was in Wirk­
lichkeit und bei objektiver Beurteilung nichts 

anderes ist als eine Inkassoaktion für die Nöte 
des Finanzministers , der sich beiIhnenauchhöf­
lieh bedanken wird, wobei aber das System der 
Pensionsfinanzierungunddas System der sozia­
len Sicherheit doch in keinem entscheidenden 
Punkt einer Änderung zugeführt wird. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai e r: Was stört Sie dann, wenn sich 
nichts ändert?) Herr Kollege Kohlmaier, ich 
werde Ihnen gleich sagen, was mich daran stört. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Wenn sich nichts 
ändert?) Am Pensionssystem. Aber die Leistun­
gen beziehungsweise die Belastungen für die 
Bevölkerung werden dabei vergrößert. 

Gerade Sie sind derjenige, der wahrschein­
lich heute am ruhigsten sein muß, denn Sie 
müßten hier herausgehen und dem Sozialmi­
nister widersprechen, der gesagt hat, jeder, 
der behauptet, daß jemandem etwas wegge­
nommen wird, sei ein Lügner. 

Die Sozialistische Partei hat sogar einen 
Rundbrief quer durch Österreich an alle Pen­
sionisten geschickt - sie muß also in großen 
Nöten sein -, in dem steht: Äußerungen nicht 
vollständig informierter Personen und 
unklare Medienberichte haben zu einer Ver­
unsicherung gerade jener geführt, die, wie Sie 
wissen, für unser Land schon viel geleistet 
haben. - Ich stimme dem vollkommen zu. 
Nur: Unrichtig informieren nicht jene, die von 
einer Pensionskürzung sprechen, sondern 
jene, die eine Vernebelungstaktik betreiben, 
die nicht zugeben, daß sie statt Pensionsre­
form Kürzung betrieben haben. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Ich darf Sie doch daran erinnern, was der 
heute gar nicht mehr anwesende Kollege 
Schranz am 31. Juli 1987 gesagt hat. Der traut 
sich heute bei dieser Debatte gar nicht mehr 
das Wort zu ergreifen. (Bewegung bei SPÖ 
und ÖVP. - Abg. Dr. Sc h w im m er: Da 
waren Sie nicht da! Au weh! Eingefahren!) 
Meine Damen und Herren! Der traut sich 
nicht mehr das Wort zu ergreifen, um klarzu­
stellen, wie denn seine Widersprüche sind! 

Schranz hat am 31. Juli noch das Aussetzen 
der Pensionsanpassung, die gesetzlich garan­
tiert ist, als unsozialen Vorschlag bezeichnet 
und gemeint, daß das eine Idee konservativer 
Kreise sei, und diese Idee für die Verschlech­
terung habe man offenbar aus der Bundesre­
publik Deutschland importiert, deren konser­
vative Regierung sie bereits vor einigen Jah­
ren verwirklicht habe. Diese Vorgangsweise 
zu Lasten der sozial Schwachen sei damals 
wie heute von den österreichischen Soziali­
sten entschieden angelehnt worden, betonte 
Schranz. 
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Das wird er nicht aufklären können, wenn 
er hier aufgefordert würde, jetzt dazu Stel­
lung zu nehmen, wie dieser Meinungsum­
schwung so plötzlich Platz griff, meine 
Damen und Herren. Denn er kann doch nicht 
etwas, was er vor wenigen Monaten noch als 
unsozialen und konservativen Anschlag auf 
soziale Rechte bezeichnete, wenige Monate 
später mit seiner Stimme mitbeschließen. 

Und das ist der Punkt, wo Sie in der Diskus­
sion immer ausweichen: Sie reden davon, daß 
sich künftighin etwas ändert, und das müsse 
halt so sein. Sie sagen aber nicht, daß bei 
bestehenden Pensionen ab 1. Jänner 1988 der 
den Pensionisten gesetzlich verbürgte 
Anspruch, eine Abgeltzung für die passierte 
Teuerung zu erhalten, nicht stattfindet und 
damit die österreichischen Rentner und Pen­
sionisten, die davon betroffen sind, einen 
Kaufkraftverlust von rund 2 Milliarden Schil­
ling - nachzulesen auch in Ihren eigenen 
Unterlagen - erleiden werden. Das kann nie­
mand wegdiskutieren. 

Das heißt, es werden bestehende rechtliche 
Ansprüche in Frage gestellt, sie werden 
gekürzt. Und das, Herr Sozialminister , ist 
einer der Hauptpunkte, warum wir sagen: Sie 
liegen falsch, wenn Sie hier mit großem inne­
ren Engagement erklären, daß jeder lügt, der 
etwa behauptet, bestehende Ansprüche wer­
den gekürzt. 

Zur Verstärkung darf ich noch den Kolle­
gen Kohlmaier zitieren, dem es unverständ­
lich ist, wie sich heute die Freiheitlichen mit 
Argumenten gegen eine Pensionsmaßnahme 
zur Wehr setzen und sie als Kürzung bezeich­
nen können. 

Sie waren es selbst, Herr Kollege Kohl­
maier, der am 17. Oktober 1984 - ich muß 
Ihnen das noch einmal in Erinnerung rufen -
geradezu philosophiert hat (Dr. Helene Par­
ti k - Pa b 1 e: Das macht er gern!), was "Kür­
zung" im Pensionssystem heißt. "Halten Sie 
doch bitte die Menschen nicht für so dumm", 
haben Sie gesagt, "daß sie das nicht verste­
hen, daß ein schlechtes Anpassen ein Weg­
nehmen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen". 
- Also schon ein schlechtes Anpassen ist ein 
Wegnehmen. Ja um wieviel mehr ist dann ein 
Aussetzen des Anpassens ein Wegnehmen, 
sprich ein Kürzen der Pensionen? 

Lieber Kollege Kohlmaier, ,kommen Sie 
heraus (Abg. Dr. Helene Par ti k - Pa b 1 e: 
Er traut sich nicht! - Abg. Dr. Sc h w im -
m er: Das ist Ihre Hoffnung, Ihre falsche 
Hoffnung, Frau Pable!) und erklären Sie, wie 

Ihr Meinungswandel plötzlich zustande 
gekommen ist. 

Oder der Kollege Schwimmer, der ja heute 
sehr empfindlich auf die Tatsache reagiert 
hat, daß Freiheitliche, wie unser Hauptspre­
cher Herbert Haupt es getan hat, auch sub­
stantiell Kritik geübt haben an dem Modell. 
Sie haben auch gesagt, Herr Kollege Schwim­
mer - wörtliches Zitat -: "Wenn man Pen­
sionen real kürzt, wenn man Pensionen bei 
der Pensions anpassung kürzt, nimmt man 
dem Pensionisten real etwas weg." 

Ich glaube, dazu sollten Sie stehen und 
nicht jetzt in Ihren Aussendungen und Erklä­
rungen so tun, als würden bestehende Lei­
stungen nicht in Frage gestellt werden. 

Und daher meine ich, Herr Bundesminister: 
Sie haben heute noch einmal wiederholt, daß 
derjenige, der behauptet, daß bestehende Lei­
stungen gekürzt werden, ein Lügner ist. Sie 
werden das aber nicht länger aufrechterhal­
ten können, und es stünde Ihnen eigentlich 
an, das zurückzunehmen, nicht zuletzt auch 
aus Respekt vor Ihren Koalitionspartnern, 
denn sonst müßten die ja auch Lügner sein. 
Die behaupten ja: Wenn die Anpassung ausge­
setzt wird, ist das eine Kürzung. Das müssen 
sie auch heute von dieser Aussetzung behaup­
ten, und Sie werden ja nicht gerne Ihre eige­
nen Koalitionspartner "Lügner" schimpfen. 

Tatsache ist, daß Sie Ihren Standpunkt zu 
korrigieren haben, und ich darf Sie daher auf­
fordern, Ihre Behauptung, daß jeder, der in 
diesen Pensionsmaßnahmen eine Kürzung 
sieht, ein Lügner ist, hier vor dem Parlament 
in aller Form zurückzunehmen, weil wir kor­
rekt und sachlich in dieser Frage argumen­
tiert haben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Man kann über zukünftige Maßnahmen, 
die Sie darüber hinaus noch planen, unter­
schiedlicher Meinung sein. Das ist durchaus 
möglich und richtig. Aber ich glaube, das, 
worum es uns Freiheitlichen bei dieser 
Debatte geht, ist, Ihnen deutlich zu machen, 
daß niemand sich einer wirklichen Reform 
verschließen wird. 

Kollege Schwimmer hat ja am 16. Dezem­
ber 1985 auch ein wunderbares Zitat gesagt, 
das auf diese Situation heute so paßt. Er 
sagte: 

"Waren die Opfer sinnvoll, die Beitragszah­
ler und Pensionisten zu erbringen gehabt 
haben? Hat die Regierung diese Opfer mit 
einer besseren Wirtschafts- und Finanzpolitik 
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honoriert oder ist weitergewurstelt worden? 
Hat man weiter zugesehen, wie Staatsbe­
triebe defizitär und immer mehr zum Faß 
ohne Boden werden, und gemeint, die Pensio­
nisten und die Beitragszahler werden schon 
wieder zahlen durch höhere Beiträge oder 
schlechtere Pensionen? Das ist die Frage, die 
sich für die Menschen in unserem Lande 
heute stellt." - Das sagte Schwimmer im 
Dezember 1985. 

Warum sagt er das heute nicht? (Abg. Hai­
ger m 0 s er: Er ist umgefallen!) Die Situation 
ist jene, die er skizziert, sie ist heute tatsäch­
lich gegeben. Weil man keine wirkliche 
Reform gemacht hat. 

Was bedeutet denn Reform? - Sie bedeu­
tet, daß ich ein bestehendes System nicht nur 
von den Leistungen her verschlechtere, 
indem ich etwas wegschneide, sondern daß 
ich ein neues, grundlegendes Anspruchssy­
stem entwickle. Nachzulesen bei vielen Fach­
leuten, von Tomandl bis Horst Knapp, um 
hier einige zu nennen, die sich in den letzten 
Monaten mit der Frage "Was ist Reform wirk­
lich?" auseinandergesetzt haben. Und alle 
kommen zu dem Schluß, daß jede Pensionsre­
form auf alle Fälle eine bestimmte Vorlaufzeit 
braucht. Das heißt, daß ein zehn- bis fünf­
zehnjähriger Zeitraum für eine wirkliche 
Systemumstellung und eine Reform, die neue 
Anspruchsgrundlagen schafft, notwendiger­
weise gegeben sein muß. 

Sie verzichten auf diese Voraussetzung, 
sondern versuchen, am bestehenden System 
irgendwelche Korrekturen anzubringen, die 
das Ganze insgesamt aber dann ungerechter 
machen, denn bei der Masse der Pensionisten 
im ASVG wird schonungslos gekürzt, und bei 
den erwerbstätigen Frauen leitet man unter 
dem Titel von Ruhensbestimmungen eine 
echte Anspruchszerstörung in die Wege. 

Aber gleichzeitig ist man nicht bereit, dar­
über zu reden, wie es etwa bei privilegierten 
Pensionsrechten ausschaut, die ohne entspre­
chende Beitragsleistung in einem hohen Aus­
maß mit Steuermitteln weiter finanziert wer­
den müssen. Etwa die ÖBB. Hier ist ja die 
Österreichische Volkspartei total umgefallen 
in dieser Diskussion. Wie hat Generalsekretär 
Graff - den es ja in der Zwischenzeit nicht 
mehr gibt - noch vor wenigen Wochen 
gesagt? - Ohne eine ÖBB-Pensionsreform 
gibt es keine Zustimmung der ÖVP zur Pen­
sionsreform. Das ist nachzulesen in mehreren 
Artikeln. (Abg. Hai ger m 0 s e r: Umgefal­
len!) Umgefallen. Sie hat diesen Standpunkt 
restlos aufgegeben. 

Wo, bitte, ist auch nur eine einzige Maß­
nahme bei den Österreichischen Bundesbah": 
nen im Bereich des Pensions rechtes passiert? 
Einen Arbeitsausschuß setzt man ein, der prü­
fen wird, ob etwas zu ändern ist. Davon haben 
jene nichts, die als ASVG-Pensionisten nun 
die Suppe auslöffeln müssen. 

Und zum zweiten: Eine echte Reform, 
meine Damen und Herren, besteht doch 
darin, daß ich wirklich versuche - und wir 
haben das schon wiederholt hier im Hohen 
Haus gesagt -, diesen Verwaltungs aufwand 
zu reduzieren, und daß ich versuche, diese 
Vielfalt an Anstalten zusammenzulegen, weil 
es ja keinen Sinn mehr ergibt, daß es zwi­
schen der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten und der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter etwa einen Finanzaus­
gleich gibt, in dem die Überschüsse der einen 
Kasse zur Abdeckung der Defizite der ande­
ren verwendet werden. (Bundesminister 
Da 11 in ger: In der Vergangenheitf) 
Moment! Das ist jahrelang praktiziert wor­
den! Es gibt seit Jahren einen Finanzaus­
gleich zwischen den zwei Institutionen. (Abg. 
Dr. Sc h w im m er: Falsch! Schlicht und ein­
fach falsch!) Ja freilich, falsch, sagen Sie. 
Aber Faktum ist, daß jahrelang die Angestell­
ten mit Milliardenbeiträgen die Defizite der 
Arbeiterpensionsversicherung gestützt 
haben. 

Diesen Finanzausgleich hat es gegeben, 
aber die organisatorische Selbständigkeit der 
Institute wird nach wie vor aufrechterhalten, 
ohne daß das jemand in der Sache wirklich 
erklären kann. 

Eine wirkliche Reform besteht darin, daß es 
einen entscheidenden Schritt zum berufs­
gruppenneutralen Pensionsrecht gibt. Dar­
über wird man diskutieren. Mit einer Vorlauf­
zeit von 10 bis 15 Jahren hat man die Möglich­
keit, auch die Bevölkerung auf neue Voraus­
setzungen einzustimmen. Dann kann man, so 
wie wir das vorschlagen, auch ein Pensionssy­
stem mit den drei Stufen, wie sie auch in 
anderen europäischen Staaten bereits in Ent­
wicklung und zum Teil in Anwendung sind, 
mit den Variationen und Überlegungen ein­
führen, wie sie in der Diskussion noch einge­
bracht werden können. So haben wir aber 
heute eine Kürzung der Leistungen bei Auf­
rechterhaltung eines überforderten und über­
bürokratischen Systems. 

Ich darf Ihnen nur einen Brief zitieren -
damit Sie nicht sagen, wir behaupten irgend 
etwas -, wie der Alltag in den Pensionskas­
sen ist. Die Sozialversicherungsanstalt der 
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Bauern schreibt an den Herrn J osef Mandor­
fer aus Waldneukirchen: "Sehr geehrter Herr 
Mandorfer! Mit Schreiben vom 27.8. 1987 tei­
len wir Ihnen mit, daß sich durch die Eintra­
gung des Freibetrages auf Ihrer Lohnsteuer­
karte der Lohnsteuerabzug ab 1. Jänner 1987 
verringert. Durch einen Irrtum wurden 
jedoch statt 1817,70 S nur 1817,40 S an Lohn­
steuer einbehalten. Es ergibt sich daher für 
die Zeit von Jänner bis August 1987 eine 
Nachverrechnung von 2,40 S. Wir werden im 
September daher 1 820,10 S an Lohnsteuer 
einbehalten. Ab Oktober 1987 wird der Lohn­
steuerabzug wieder 1817,70 S betragen. Um 
Kenntnisnahme wird ersucht." - Da hat das 
Porto schon mehr ausgemacht als die Zwi­
schenverrechnung. 

Meine Damen und Herren! Das ist Öster­
reich, das ist Ihre Sozialpolitik! Anstatt dort 
hineinzufahren und Ordnung zu machen, 
anstatt dort mutig Systemreformen anzuset­
zen, kürzen Sie lieber bei Millionen kleiner 
Pensionisten, die sich ihre Leistungen ver­
dient haben. Und das lehnen wir ab! (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Ich glaube daher, daß es richtig ist, wenn 
wir Ihnen mit unserem heutigen Entschlie­
ßungsantrag gesagt haben, Sie mögen doch 
noch einmal überlegen, ob es gescheit ist, 
diese Pensionsanpassung, um die es primär 
geht, in dieser Form durchzuführen, oder ob 
man nicht wirklich zu dem kommt, wovon Sie 
ja auch immer wieder gesprochen haben: daß 
man, wenn man schon nicht die prozentuelle 
Erhöhung durchführen kann, einen fixen 
Betrag der Kaufkraftabgeltung allen Pensio­
nisten gleichermaßen gibt, errechnet nach 
dem Pensionistenindex. 

In schwierigen Zeiten würde das schon eine 
solidarische Handlung darstellen und es 
ermöglichen, daß diejenigen, die niedrige 
Pensionen haben, den vollen Kaufkraftaus­
gleich bekommen. Jene, die höhere Pensionen 
haben, würden zwar die hohe prozentuelle 
Anpassung nicht bekommen, ein bißchen 
etwas verlieren, aber sie wären gleich behan­
delt. Ich meine, das wäre eine vernünftigere 
Überlegung, als zu sagen: Wir picken uns eine 
Gruppe heraus, und denen nehmen wir jetzt 
einmal etwas weg, weil wir kurzfristig zwei 
Milliarden Schilling brauchen und uns etwas 
ersparen wollen. 

Das sind die Beweggründe, warum gerade 
die freiheitliche Fraktion sich heute sehr kri­
tisch auch mit Ihnen auseinandergesetzt hat, 
Herr Sozialminister. Denn es nützt nichts, 
wenn Sie behaupten, daß die 44. ASVG-

Novelle quasi den Höhepunkt der sozialpoliti­
schen Entwicklung darstellt, wie Sie gesagt 
haben, weil wir schon 44 Novellen haben. Ja 
was nützt mir denn noch eine 45. Novelle, 
wenn in diesen Novellen Kürzungen stehen 
statt der Garantie der Leistungen, für die die 
Menschen gearbeitet haben? 

Sie haben halt leider jetzt die Rolle über­
nommen, daß Sie das umkehren, was Ihre 
Vorgänger richtig gemacht haben. Wenn ich 
an einen Weißenberg denke: Dr. Weißenberg 
hat immerhin seine sozialpolitische 
Geschichte geschrieben, indem er - auch 
gegen Bedenken der beiden nichtsozialisti­
schen Parteien, das muß man zugeben - die 
Abfertigungsfrage durchgekämpft hat. Das 
war für ihn sicherlich nicht einfach. (Abg. Dr. 
No wo t n y: Herr Haider, im nachhinein ist 
leicht lachen!) Seien Sie froh, daß man einen 
von Ihnen positiv beurteilt! Es fällt einem 
sowieso schwer, einen zu finden, den man 
loben kann. - Aber ich meine, er hat eine 
historische Leistung aus der Sicht der Sozial­
demokratie in der Entwicklung des Sozial­
staates geprägt. 

Beim Herrn Sozialminister Dallinger dage­
gen wird man sich am Ende seiner Amtspe­
riode wirklich fragen müssen: Was war denn 
die große Vision, was war denn der große Ent­
wurf, was sind denn wirklich die großen Lei­
stungen des Herrn Sozial- und Arbeitsmini­
sters Dallinger in seiner doch sehr langen 
Amtszeit in der Sozialpolitik gewesen? Er 
wird in die Geschichte eingehen als jener, der 
die Tradition der Sozialdemokratie umkehrt 
und statt eines Sozialministers ein Minister 
des sozialen Niedergangs werden wird, weil 
er ohne wirkliche Reformbereitschaft lieber 
Leistungen für den kleinen Mann kürzt, bevor 
er bereit ist, dieses System dauerhaft für die 
Zukunft zu reformieren. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zu einem zweiten Gesichtspunkt darf ich 
auch noch Stellung nehmen. (Bundesminister 
Da 11 i n ger: Herr Di11ersberger, das ist poli­
tische Kultur!) Die Wahrheit ist es, und die 
Wahrheit tut immer weh. 

Meine Damen und Herren! Im zweiten 
Bereich, den wir heute noch anführen, geht es 
um die Änderung des Arbeitslosenversiche­
rungsgesetzes. Es gibt darin eine Reihe von 
Bestimmungen, die unsere Zustimmung fin­
den. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Sie nehmen 
zwar in Anspruch, daß Ihr Minister jederzeit 
seine Argumente wiederholen kann, finden es 
aber bereits unhaltbar, wenn freiheitliche 
Abgeordnete sich bemühen, gründlich über 
eine umfassende ASVG-Novelle zu debattie-
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ren. Wir lassen uns sicherlich von Ihnen nicht 
den Mund verbieten, meine Damen und Her­
ren (Beifall bei der FPÖ), sondern wir werden 
hier im Parlament argumentieren, so wie es 
uns die Demokratie ermöglicht. 

Aber in dieser Arbeitslosenversicherungs­
gesetzänderung finden wir einen Punkt, der 
sich unter anderem damit befaßt, daß Arbeits­
losengeld und Notstandsgeld - nun zusätz­
lich auch Pensionsvorschüsse; das kommt neu 
hinein - in Zukunft nicht mehr. pfändbar 
sein sollen. Das ist eine sonderbare Situation, 
weil damit wieder ein Bereich im Sozialstaat 
geschaffen wird, bei dem man sich fragen 
muß: Wem dient diese Bestimmung eigent­
lich? Derjenige, der nur ein bescheidenes 
Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe 
bekäme oder ein kleines Einkommen hat, 
würde ja ohnedies nicht unter diese Bestim­
mungen fallen. 

Wenn man das einmal an einem Beispiel 
durchrechnet: Nach diesen Bestimmungen 
hat jemand, der eine Lohnpfändung zu gewär­
tigen hat und der rund 13 500 S verdient, nach 
Abzug ein pfändbares Einkommen von 
7140 S. Dem Verpflichteten bleiben nach den 
bestehenden Gesetzen von den 13 500 S 
6 360 S übrig. 

Wenn nun derselbe, der aufgrund eines 
nunmehr doch schon hohen Einkommens 
einen hohen Arbeitslosenanspruch hätte, lie­
ber nicht arbeitet, sondern in die Arbeitslose 
geht, bevor er sich seinen Lohn pfänden läßt, 
dann kriegt er ein Arbeitslosengeld von 
10353 S, und das ist absolut von Pfändungen 
ausgeschlossen und befreit. 

Das heißt, daß Sie jenen, der einem Beruf 
nachgeht und seinen Verpflichtungen nach­
kommen will, wesentlich schlechter stellen 
als jenen, der sagt: Ich höre überhaupt auf zu 
arbeiten, weil ich so viele Pfändungen am 
Hals habe. Ich gehe lieber stempeln, denn 
dann bleibt mir das ganze Stempelgeld, wäh­
rend von meinem Einkommen sonst ein 
Teil. .. (Bundesminister Da 11 i n ger: Das 
ist politische Kultur!) 

Bitte schön, ich habe es mir von einem 
Fachmann errechnen lassen. Sie sagen, das 
ist politische Kultur, weil Ihnen die Wahrheit 
weh tut: daß Sie nämlich in diesen Bereichen 
diejenigen, die sich nicht anstrengen, schüt­
zen und die anderen, die ihre Verpflichtung 
im Arbeitsprozeß erfüllen, schlechterstellen. 
Das wollen wir nicht haben, denn das ist nicht 
Sozialpolitik aus der Sicht der Freiheitlichen 
Partei. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zum dritten, Herr Bundesminister, wollen 
wir auch mit einem Abänderungsantrag eine 
Veränderung vornehmen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Haupt, Hai­
germoser zur Regierungsvorlage betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz geändert wird (282 der Beilagen), 
in der Fassung des Ausschußberichtes (372 der 
Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage 
wird wie folgt geändert: 

Im Artikel I wird nach der Z. 20 folgende neue Z. 
20 a eingefügt: 

"20 a. § 61 Abs. 10 und 11 entfallen; Abs. 12 
erhält die Bezeichnung Abs. 10." 

Was wollen wir damit erreichen? - Wir 
wollen damit erreichen, daß die Verordnungs­
ermächtigung, die der Sozialminister hat, um 
jederzeit im Verwaltungswege die Arbeitslo­
senversicherungsbeiträge hinaufzusetzen 
oder auch herabzusetzen, wieder zu einer Auf­
gabe der Gesetzgebung und damit des Parla­
ments wird. Warum? (Abg. Dr. Sc h m i d t: 
Der Antrag wurde schon eingebracht, Kollege 
Haider!) Ich werde ihn noch begründen. Wir 
beabsichtigen damit eine Anpassung an die 
gesetzliche Verpflichtung, hier im Parlament 
diese Beschlußfassung durchzuführen, weil es 
aus unserer Sicht aufgrund der jüngsten Ver­
handlungen gar keine sachliche Notwendig­
keit mehr gibt, diese Verordnungsermächti­
gung dem Sozialminister zu belassen. Denn 
man hat gesehen: Zuerst hat er gesagt, er 
braucht 1 Prozent Erhöhung, und dann hat er 
gesagt, jetzt kommt er mit 0,8 Prozent aus. 
Das ist offenbar ein politisches Bargaining, 
das hier stattfindet, aber keine normale Voll­
ziehungshandlung, die man der Vollziehung 
ohne politische Beurteilung überlassen 
könnte. 

Wir sind daher der Meinung, daß das Parla­
ment das Recht hat, über Belastungen und 
Überbelastungen zu entscheiden und zu dis­
kutieren, und daher diese Verordnungser­
mächtigung wieder aufgehoben werden soll 
und die Entscheidung in die Verantwortlich­
keit des Parlaments zurückzugeben ist. 

Unser Appell an Sie: Überlegen Sie auch die 
beiden freiheitlichen Abänderungsanträge, 
insbesondere jene zur Pensionsreform. Wir 
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haben, glaube ich, versucht, mit objektiven 
Argumenten darzulegen, daß wir letztlich 
jenen Standpunkt vertreten, den Sie jahre­
lang aufrechterhalten haben, von dem Sie 
aber offenbar momentan, aus welchen Grün­
den immer, nichts wissen wollen: daß wir 
nämlich im Interesse der betroffenen Bevöl­
kerung und ihrer gerechten Beurteilung 
einen Weg finden sollten, der Kürzungen 
erspart und Reformen ermöglicht. (Beifall bei 
der FPÖ.) 22.11 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Renner. Ich 
erteile es ihm. 

22.11 

Abgeordneter Renner (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren! 

Die Argumente der Opposition gegen die 
Pensionsreform 1988 sind heute haargenau 
die gleichen, die von der Opposition 1984 
gegen die Pensionsreform 1985 vorgebracht 
wurden, nur die handelnden Personen wur­
den in der Zwischenzeit ausgetauscht. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Es zeigt sich dabei sehr deutlich, daß sich 
der Standpunkt und die Argumente schlagar­
tig ändern, ob man in Opposition steht oder 
ob man plötzlich Regierungsverantwortung 
zu tragen hat. (Beifall bei der SPÖ. - Zwi­
schenrufe bei ÖVP und FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Den Menschen 
eine gesicherte Altersversorgung zu bieten, 
und darum geht es ja letzten Endes, war und 
ist ein dringliches Anliegen der Sozialisten. In 
diesem Geist wurde im Jahr 1955, damals in 
der Zeit einer großen Koalition, das Allge­
meine Sozialversicherungsgesetz beschlos­
sen, das wohl bedeutendste sozialpolitische 
Gesetzeswerk: das in Österreich nach 1945 
geschaffen wurde. 

Bruno Pittermann sagte dazu am Parteitag 
der SPÖ im Jahr 1955: "In den heurigen 
Bericht fällt die Meldung über die Fertigstel­
lung des ASVG und damit die Erfüllung der 
letzten großen Forderung des Hainfelder Par­
teitages vor 65 Jahren. Ohne falschen Stolz 
können wir Sozialisten in Österreich sagen: 
In den 65 Jahren des Bestehens der sozialde­
mokratischen Partei ist für die Linderung der 
Leiden der Mühseligen und Beladenen mehr 
geschehen als in 19 Jahrhunderten vorher." 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Das ASVG, meine Damen und Herren, war 

Grundlage für die später geschaffene Sozial­
versicherung der Bauern und der gewerbli­
chen Wirtschaft, sodaß heute 98 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung in das Netz der 
sozialen Sicherheit eingebunden sind. Die 
Zeit der Hochkonjunktur erlaubte es, in zahl­
reichen Novellen das Leistungsrecht in der 
Pensionsversicherung auszubauen und auch 
den Katalog der Ersatzzeiten zu erweitern. 

In dieser Hinsicht hatten - da möchte ich 
auf Dr. Haider replizieren - die Vorgänger 
des Herrn Bundesministers Dallinger Wei­
ßenberg und Häuser doch wesentlich bessere 
wirtschaftliche Voraussetzungen zur Verfü­
gung. So werden zum Beispiel ab 1971 Zeiten 
des Bezuges einer Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung und Krankengeld­
bezugszeiten beitragsfrei als Ersatzzeiten 
angerechnet, vorerst nur in Relation zu den 
vorhandenen Beschäftigungszeiten; später 
wurde auch diese Einschränkung fallen gelas­
sen. Ebenfalls ab 1971 gelten die nach der 
Geburt eines Kindes folgenden zwölf Monate 
als Ersatzzeit. 

Mit Einsetzen der Wirtschaftskrise und 
dem damit verbundenen Rückgang der 
Beschäftigtenziffern war Vorsicht geboten. 
Weniger Beitragszahlern stellte sich eine ver­
mehrte Zahl von Pensionswerbern gegenüber. 
Es ist ein Verdienst des Bundesministers Dal­
linger, daß er schon vor Jahren und damit 
rechtzeitig auf negative Entwicklungen hinge­
wiesen hat. Die Pensionsreform 1985 war 
zweifellos ein erstes und wichtiges Gegen­
steuern. 

Ich durfte ~m Jahr 1984 im Sozialausschuß 
an den Beratungen zur 40. ASVG-Novelle teil­
nehmen, die damals von SPÖ und FPÖ 
beschlossen wurde, und habe damals feststel­
len müssen, daß den Sachargumenten des 
Bundesministers von seiten der damaligen 
Opposition kein Verständnis entgegenge­
bracht wurde. Die ÖVP hat die Pensionsre­
form 1985 als Pensionskürzungs- und Bela­
stungspaket verteufelt und abgelehnt, ohne 
eine Alternative anzubieten und obwohl die 
Fachleute in ihren Reihen, aus der Sozialver­
sicherung kommend, um die Notwendigkeit 
einer Reform Bescheid wissen mußten. (Abg. 
Hin te r m a y e r: Hört! HörtI) 

Es wäre interessant zu wissen, wie heute 
die finanzielle Lage der Pensionsversiche­
rung ohne Reform 1985 aussehen würde. Der 
Bundesbeitrag 1987 wäre sicherlich um einige 
Milliarden Schilling höher anzusetzen gewe­
sen. 
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An diese damalige Auseinandersetzung 
werde ich erinnert, wenn ich im Bezirk Melk, 
aus dem ich komme, äVP-Plakate vorfinde, 
auf denen geschrieben steht: "Nach 17 Jahren 
sozialistischer Mißwirtschaft wurde jetzt die 
Sanierung des Pensionssystems notwendig." 
- Und weiter heißt es auf diesem unfreundli­
chen Plakat des Koalitionspartners: "Die ÖVP 
hat durchgesetzt: Bestehende Pensionen wer­
den nicht gekürzt, Pensionsbeiträge werden 
nicht erhöht." (Abg. Dr. Hai der: Das ist 
politische Kultur! - Lebhafte Zustimmung 
bei der FPO.) 

Es ist interessant, daß der Herr Dr. 
Schwimmer heute sehr sachlich anders argu­
mentiert hat. Ich würde empfehlen, daß er 
Übereinstimmung herstellt mit der ÖVP-Pla­
katwerbung, die hier etwas anderes aussagt: 
"Die ÖVP hat durchgesetzt." - Ich frage Sie: 
Gegen wen mußte sich die ÖVP denn durch­
setzen? Der Sozialminister hat in keiner 
Phase der Verhandlungen an eine Kürzung 
bestehender Pensionen oder an eine Erhö­
hung des Pensionsbeitrages gedacht. Die Pen­
sionsreform 1988 in der Öffentlichkeit zu ver­
treten, ist nach der monatelangen Diskussion 
schwier,ig genug. Zusätzliche Drohungen mit 
Pensionskürzung und Beitragserhöhung 
schaffen unnötige Verunsicherung und kön­
nen doch nicht Aufgabe einer ÖVP als Regie­
rungspartei sein. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Zum Inhalt der 
Gesetzesvorlagen ist schon ziemlich alles 
gesagt worden. Es ist jedenfalls im allgemei­
nen zu begrüßen, daß aus der Pensionsreform 
des heurigen Sommers im Verhandlungswege 
noch die sanfte Reform des November wurde. 

Die Erweiterung des Bemessungszeitrau­
mes zur Pensionsberechnung von 10 auf 
15 Jahre wird nicht schlagartig ab 1. Jänner 
1988 vorgenommen, sondern in jährlichen 
Etappen bis 1992. Die Bezieher einer Pension 
mit Ausgleichszulage, im üblichen Sprachge­
brauch Mindestrentner genannt, erhalten 
ihre Pensionserhöhung wie bisher zum 1. Jän­
ner. Die Aufwertung erfolgt ohne Einrech­
nung der Arbeitslosenrate und daher um 
0,5 Prozent über der generellen Erhöhung 
zum 1. Juli 1988. 

Der Bestattungskostenbeitrag in der Kran­
kenversicherung wurde im Zusammenhang 
mit der Spitalsfinanzierung als pflichtlei­
stung aufgehoben. Es wurde aber nachträg­
lich eine Lösung für die sozial Schwachen 
gefunden. 

Die Krankenversicherungsträger können 

diese Leistung in Zukunft im Rahmen ihrer 
Satzung unter Bedachtnahme auf die wirt­
schaftlichen Verhältnisse des Versicherten 
beziehungsweise Angehörigen, wie es im 
Gesetzestext heißt, gewähren. 

Der Bestattungskostenbeitrag deckt ja doch 
einen Teil der nicht geringen Begräbnisko­
sten ab, auf den ärmere Versicherte nicht so 
leicht verzichten können. Dieser Personen­
kreis verfügt auch nicht über die notwendigen 
Mittel, um entsprechende Privatversicherun­
gen abzuschließen. 

Erfreulich ist auch, daß durch die 44. ASVG­
Novelle alle Zeitsoldaten, die die Vorausset­
zung einer mindestens einjährigen Verpflich­
tung erfüllen, nunmehr für die gesamte Dauer 
ihrer Dienstverrichtung, also nicht nur im 
letzten Jahr, Krankenversicherungsschutz 
genießen. Unter anderem ist dadurch dieser 
bisher benachteiligten Gruppe die freie Arzt­
wahl eröffnet worden. Ich habe auf diesen 
Umstand schon im Frühjahr bei der Debatte 
über den Rechnungshofbericht hinweisen 
können. 

Ein sehr sensibles Thema in der Pensions­
versicherung sind die Altersgrenzen. Es ist zu 
begrüßen, daß sich der Herr Bundesminister 
Dallinger gegen erschwerte Bedingungen zur 
Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspen­
sion ausgesprochen hat. 

Eine spätere Gewährung der Frühpension 
bedeutet das Blockieren eines Arbeitsplatzes, 
bedeutet mehr Mittel aus der Arbeitslosenver­
sicherung. In einer Zeit, in der der ganze Ein­
satz der Bekämpfung der Jugendarbeitslosig­
keit gelten muß, wäre dies zweifellos nicht der 
richtige Weg. Die Absicht, im Bundesdienst 
und in der Sozialversicherung zwei Pensionie­
rungen nur mehr durch eine Neuaufnahme zu 
ersetzen, kann ohnedies nicht mit dem Prädi­
kat "Jugendfreundlich" ausgezeichnet wer­
den. 

Der Vorschlag der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, den ich den ver­
schiedenen Zeitungen entnommen habe, die 
Voraussetzung für die vorzeitige Alterspen­
sion von 35 auf zunächst 37 1/2 und später auf 
40 Versicherungsjahre zu erhöhen, hat mich 
betroffen gemacht. Eine Frau müßte von der 
pflichtschule weg bis zum 55. Geburtstag 
ohne Unterbrechung versichert sein, um diese 
Bedingung erfüllen zu können. Das würde in 
der Praxis einer Abschaffung der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer 
gleichkommen, und dagegen möchten wir uns 
aussprechen. 
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Meine Damen und Herren! In Zukunft geht 
es darum, das System der sozialen Sicherheit 
zu erhalten und bedarfsgerecht weiterzuent­
wickeln. Im Sinne der besonderen Verantwor­
tung des Staates für die Sozialpolitik muß 
auch in den nächsten Jahren ausreichend 
Vorsorge für die Finanzierung der Soziallei­
stungen getroffen werden. Bei der Aufbrin­
gung der erforderlichen Mittel für die soziale 
Sicherheit wird künftig auf wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Verteilungsgerechtig­
keit besonders Bedacht zu nehmen sein. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 22.24 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Kohl­
maier. Ich erteile es ihm. 

22.24 

Abgeordneter Dr. Kohlmaier (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Der Herr Abgeord­
nete Dillersberger hat hier mehrmals die poli­
tische Kultur beschworen. Ich möchte mich 
jetzt in Replik darauf ein bißchen mit dem 
kulturellen Standpunkt seines Parteiobmanns 
in dieser Diskussion auseinandersetzen. 

Dieser politische Kulturstandpunkt des Dr. 
Haider sieht zum Beispiel so aus, daß er 
reklamiert, er werde doch als freiheitlicher 
Vertreter hier die ASVG-Novelle gründlich 
diskutieren dürfen. Man könne es ihm doch 
nicht nehmen, den freiheitlichen Standpunkt 
hier in Form einer wirklich tiefgründigen Dis­
kussion darzulegen. 

Wissen Sie, wie die "gründliche" Diskus­
sion des Herrn Dr. Haider aussieht? Zunächst 
einmal befindet er sich natürlich nicht im 
Ausschuß, wenn die Materie behandelt wird. 
Er befindet sich aber auch nicht hier im Ple­
num, wenn die Sache diskutiert wird. Er 
kommt irgendwann herein wie der Deus ex 
machina, greift in die Diskussion ein, sagt: 
Der Schranz meldet sich nicht einmal!, hat 
aber gar nicht zugehört, wie dieser Redner 
seinen Standpunkt hier unterbreitet hat. Das 
ist die "gründliche" Diskussion der Novelle 
durch den Dr. Haider! Ich muß schon sagen, 
das hat mit politischer Kultur wenig zu tun, 
ich glaube, das hat eher mit einer gewissen 
Arroganz zu tun, meine Damen und Herren. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Ich bleibe bei der politischen Kultur. Herr 
Dr. Haider, Sie haben etwas Wesentliches 
übersehen. Es gab einmal eine 40. Novelle 
hier im Haus, der man alles das auch vorwer­
fen konnte, was man jetzt der 44. Novelle vor­
wirft. Es wurde darauf hingewiesen, damals 
waren die Rollen ein bißchen anders. Aber ich 

möchte schon einige Unterschiede hier aufzei­
gen, Herr Dr. Haider . 

Die ÖVP hat damals gewissen Systemände­
rungen, die vollzogen wurden, als Opposition 
nicht widersprochen, zum Beispiel der Verlän­
gerung des Bemessungszeitraums (Abg. Dr. 
Hai der: Habe ich dazu etwas gesagt?), zum 
Beispiel der Änderung der Pensionsformel im 
Sinne eines Abgehens vom Grundbetrag, 
einer Verstärkung des Leistungsprinzips, des 
Versicherungsprinzips. Ich erwähne das des­
wegen, weil wir uns damals bemüht haben, 
auch als Oppositionspartei differenziert zu 
argumentieren. (Abg. Dr. Hai der: Wir 
haben getrennte Abstimmung beantragt, 
Herr Dr. Kohlmaier!) Herr Dr. Haider , wir 
habe das in unseren Debattenbeiträgen alles 
sehr gründlich gesagt. 

Nur etwas möchte ich schon hier unterstrei­
chen. Sie haben gesagt, die jetzige Novelle sei 
eine reine Inkassoaktion und keine Reform. 
Und ich möchte Ihnen vorhalten, daß die 
40. Novelle, der Sie zugestimmt haben, eine 
Beitragserhöhung beinhaltet hat, die jetzt 
nicht stattfindet. 

Also wenn eine Reform die Bezeichnung 
Inkassoaktion verdient, dann wohl eher die 
40. Novelle, der die Freiheitliche Partei zuge­
stimmt hat, als die jetzige, wo wir strikt, 
genau im Sinn des Arbeitsübereinkommens, 
eine Beitragserhöhung vermieden haben. 
(Abg. Dr. BI e n k: Peinlich, peinlich, Herr Dr. 
Haider!) Ich möchte das schon hier ins Tref­
fen führen. 

Herr Dr. Haider , Sie haben gesagt, da muß 
man ein bißehen in die Tiefe gehen. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Die Bem essungsgrun dla­
generhöhung, ist das keine Beitragserhö­
hung?) Die 40. Novelle, der die Freiheitliche 
Partei zugestimmt hat, hat eine Beitragserhö­
hung gebracht, das war also eine Inkassoak­
tion. Und die jetzige beinhaltet keine Bei­
tragserhöhung, sie wird aber von der Freiheit­
lichen Partei als Inkassoaktion bezeichnet. 
Das bezeichne ich eben als politische Kultur. 

Über einen Punkt möchte ich mich mit 
Ihnen schon auseinandersetzen. Sie sagen, 
das Aussetzen der Pensionsanpassung um ein 
halbes Jahr sei schlimmer als die Änderung 
der Pensionsformel, der Sie von der Freiheitli­
chen Partei zugestimmt haben, meine Damen 
und Herren. 

Bei der 40. Novelle, die von der kleinen Koa­
lition beschlossen wurde, wurde die Pensions­
dynamikformel durch Einbeziehung der 
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Arbeitslosigkeit entscheidend verschlechtert. 
Das bedeutet, daß seit dieser Novelle, der die 
Freiheitlichen zugestimmt haben, jedes Jahr 
bei der Pensionsanpassung etwas von den 
Erwartungen weggenommen wird, auf die Dr. 
Dillersberger so gepocht hat. Jedes Jahr! 
(Abg. Dr. Hai der: Warum ändern Sie das 
jetzt nicht? Sie sitzen ja jetzt in der Regie­
rung!) Und das hat sich faktoriell immer wei­
ter fortgesetzt, meine Damen und Herren, 
während bei einem halbj ährigen Aussetzen 
einer Erhöhung am 1. Juli der Pensionist wie­
der dort ist, wo er ohne diese Maßnahme 
schon am 1. Jänner gewesen wäre. Also es 
tritt kein Dauerschaden ein durch einen halb­
jährigen Aufschub. (Abg. Dr. Sc h w im me r: 
Haider, wir ändern es bei den Mindestpensio­
nisten 0 

Den Dauerschaden hat die Freiheitliche 
Partei mit der Sozialistischen Partei anläßlich 
der 40. Novelle geschaffen, Herr Dr. Haider. 

Es ist also wirklich leichtfertig, zu sagen, 
ein halbes Jahr Aufschub sei schlimmer als 
eine Änderung des Anpassungssystems, die 
jedes Jahr fortwirkt und fortwirkt und sich 
mit jeder Pensionsanpassung noch verstärkt. 

Sehen Sie, das sind halt Dinge, die man nur 
bei einer gründlichen Befassung mit der 
Materie wahrnehmen kann. Diese gründliche 
Befassung scheint bei Ihnen aber nicht statt­
zufinden. 

Sie haben wieder, Herr Dr. Haider, nach 
einem neuen System gerufen. Okay, ich bin 
durchaus bereit, über neue Systeme zu disku­
tieren. Man soll hier mutig sein, man soll sich 
etwas trauen. 

Nur würde ich die Freiheitliche Partei wirk­
lich herzlich einladen: Legen Sie einmal die­
ses neue System auf den Tisch! Es muß ja 
nicht ein ausgereifter Antrag für ein neues . 
Sozialversicherungsgesetz sein. Aber legen 
Sie wenigstens Grundsätze eines reformier­
ten Systems vor, schaffen Sie irgendein 
Schema, irgendeine Skizzierung des Ganzen, 
damit wir dann darüber reden können. 

Ihr Hauptsprecher heute hat etwas ganz 
Tolles gemacht. Er hat gesagt: Führen wir 
eine Volkspension mit Versicherungsprinzip 
ein. Das ist dann natürlich keine Volkspen­
sion mehr! 

Schranz hat heute sehr überzeugend in sei­
nem Diskussionsbeitrag dargestellt, daß wir 
eigentlich mit unserem jetzigen System ein 
Volkspensionssystem mit Versicherungsprin-

zip haben. Aber dem Dr. Schranz haben Sie ja 
nicht zugehört. 

Herr Dr. Haider, zu Ihrer Behauptung, die 
ÖVP sei umgefallen in Sachen Reform des 
Pensionsrechtes der Bundesbahnen. 

Ich darf Sie zunächst einmal höflichst und 
in aller Bescheidenheit daran erinnern, daß 
Sie die etwa drei Jahre der Regierungszuge­
hörigkeit Ihrer Partei nicht dazu benützt 
haben, diese Frage sinnvollerweise aufzuwer­
fen. Wir haben es getan, und es ist anläßlich 
der Beschlußfassung über diese Novelle zwi­
schen den Koalitionsparteien vereinbart wor­
den - so wie es schon im Arbeitsübereinkom­
men steht -, daß diese Frage in Angriff 
genommen wird. Sie können uns hier beim 
Wort nehmen. Herr Dr. Haider , wir haben es 
nur nicht in einem geschafft. 

Aber zu den Zwischenrufen aus Ihrem Sek­
tor, wir seien umgefallen und so weiter - das 
kam aus Ihrem Bereich -, möchte ich schon 
darauf hinweisen, daß wir in dieser Frage 
nicht locker lassen. Ich glaube, ich bin sogar 
mit dem Herrn Sozialminister einer Auffas­
sung, daß wir Opfer von der Bevölkerung 
wohl nur verlangen können, wenn wir das in 
einer ausgewogenen Form tun und wenn wir 
keine Gruppe dabei verschonen. 

Der freiheitliche Parteiobmann hat sich 
natürlich wieder auf sein allerliebstes Stek­
kenpferd geschwungen und hat den überflüs­
sig hohen Verwaltungsaufwand, die Bürokra­
tisierung und so weiter als die eigentliche 
Quelle des Übels bezeichnet. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Der Verwaltungs aufwand der Pensionsversi­
cherungsträger bewegt sich in Größenordnun­
gen von etwas mehr als 1,5 Prozent des 
Gesamtaufwands. Selbst wenn man diesen 
Verwaltungsaufwand drastisch reduzieren 
könnte beziehungsweise sollte, könnte das 
niemals, Hohes Haus, die Notwendigkeit 
einer Leistungsreform ersetzen, weil das 
wirklich marginale Größen sind. 

Ich möchte Sie einmal einladen: Schauen 
Sie sich zum Beispiel die Verwaltungskosten 
der Privatversicherung, der Vertragsversiche­
rung an und vergleichen Sie mit der Sozial­
versicherung. Dann werden Sie feststellen, 
daß in der Sozialversicherung im Prinzip 
sparsam gewirtschaftet wird. 

Herr Dr. Haider, Sie haben sich hier 
mokiert darüber, daß jemandem ein Brief 
geschrieben wurde wegen 40 Groschen Steu-
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erkorrektur pro Monat. Dazu möchte ich 
Ihnen zwei Dinge sagen. 

Erstens: Wahrscheinlich ist dieser Brief 
zustande gekommen, weil er sich im Pro­
gramm einer EDV-Anlage befunden hat, die 
vorsorgt dafür, daß Korrekturen den Pensio­
nisten mitgeteilt werden. Und ich muß Ihnen 
zweitens sagen: Ich würde es ablehnen, bei 
einer programmierten Korrekturmitteilung 
sozusagen eine Untergrenze einzuziehen und 
zu meinen: Bis zu einem gewissen Wert lohnt 
es sich nicht, den Pensionisten zu benachrich­
tigen. 

Ich sage Ihnen: Es ist uns ein Porto wert, 
daß der Pensionist die Frage beantwortet 
bekommt, warum sich seine Pensionsleistung 
ändert, auch wenn es geringfügige Beträge 
sind. Das gehört zur Ordnung. Wenn man das 
als die Quelle des Übels darstellt, so zeigt das, 
daß man wenig Verständnis für einen moder­
nen öffentlichen Dienstleistungsbetrieb hat 
und daß man auch wenig Verständnis dafür 
hat, daß man sich bemüht, den Pensionisten 
in jeder Frage klipp und klar, korrekt auch in 
kleinen Dingen zu informieren. Davon wollen 
und werden wir nicht abgehen. 

Meine Damen und Herren! Eine Systemre­
form wäre richtig: Ein kleines Beispiel ist 
doch immerhin heute vom freiheitlichen Par­
teiobmann gekommen, was er sich unter 
einer Korrektur vorstellen könnte. Das ist das 
Wiederauftauchen der Idee, man könnte 
anstelle prozentueller Pensionserhöhungen 
Fixbeträge geben. Das wäre gerechter und 
würde dem Kleinen mehr helfen. 

Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie, 
einmal das Problem ganz kurz mit mir durch­
zudenken. Wir haben eine Sozialversicherung 
und keine Sozialfürsorge. Das bedeutet, daß 
die Leistungen in einem äquivalenten Ver­
hältnis zu den Beiträgen, zur Höhe und Dauer 
der Beitragsleistung stehen sollen. 

Wenn man bei Pensionserhöhungen nicht 
differenziert nach den Beiträgen, die gezahlt 
wurden, und nach der Zahl der Beiträge, die 
gezahlt wurden, sondern wenn man jedem 
das gleiche gibt, löst man sich von diesem 
Versicherungsprinzip und benachteiligt rela­
tiv den, der durch mehr Beiträge und höhere 
Beiträge einen höheren Anspruch erworben 
hat. Man begibt sich damit schlicht und ein­
fach auf einen Nivellierungsweg. Ich glaube, 
daß ein Nivellierungssystem nicht im Sinne 
des Leistungssystems liegt. Hier unterschei­
den wir uns sehr, sehr deutlich von den sozial-

politischen Vorstellungen der Freiheitlichen 
Partei. 

Dazu kommt etwas Weiteres. Wenn man 
jedem einzelnen einen gleich hohen Erhö­
hungsbetrag gibt, dann wirkt die Steuerpro­
gression, meine Damen und Herren. An das 
denkt der Herr Dr. Haider nicht. Und die 
Steuerprogression würde bewirken, daß der­
jenige, der höhere Beiträge und länger Bei­
träge gezahlt hat, netto . sogar weniger 

. bekommt als der andere. Das heißt, wir hät­
ten dann sogar eine Umkehr des Versiche­
rungsprinzips. 

Ich glaube also, daß diese Idee nicht sehr 
gut überlegt ist. Wenn sie repräsentativ für 
das sein soll, was sich die FPÖ unter System­
reform vorstellt, dann,. muß ich sagen, ist 
nichts passiert, wenn bisher solche Reformen 
nicht stattgefunden haben. 

Ich möchte abschließend noch eine Bemer­
kung zur Frau Abgeordneten TraxIer machen. 
Ich glaube, daß sie im Zuge dieser Debatte 
etwas sehr Wichtiges gesagt hat, was wir mit 
größter Aufmerksamkeit registrieren sollten; 
ein bißchen hat sie die Katze aus dem Sack 
gelassen. 

Sie hat hier angedeutet, daß sie sich vorstel­
len könnte, daß hohe oder höhere Witwenpen­
sionen von Frauen, die keine eigene Pension 
erworben haben, in Zukunft gekürzt werden 
könnten. 

Meine Damen und Herren, halten wir das 
fest. Ich sage Ihnen, sehr verehrte Kollegin­
nen und Kollegen von der SPÖ, dazu ein ganz 
klares Wort: Für uns ist die Leistung von Hin­
terbliebenenpensionen als Ersatz für einen 
entfallenen Unterhalts anspruch ein essentiel­
ler Bestandteil eines Pensionsversicherungs­
systems, von dem wir keinen Millimeter 
abrücken werden. Das möchte ich hier mit 
aller Klarheit sagen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und nehmen Sie zur Kenntnis: Solange die 
Österreichische Volkspartei Mitverantwor­
tung trägt für das Sozialsystem, wird es 
sicher zu keiner Kürzung der Pensionen von 
Witwen kommen, die auf die Witwenpension 
angewiesen sind und nur von dieser Witwen­
pension leben. Das wäre ein schwerer Eingriff 
in unser Pensionssystem, das vorsieht, daß 
der Tod des Unterhaltsverpflichteten von der 
Pensionsversicherung im Unterhaltsbereich 
substituiert wird. 

Ich möchte der Kollegin TraxIer sagen: Sie 
kann von der Kürzung von Witwenpensionen, 
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ich möchte nicht gerade sagen, träumen, aber 
sie kann sich solchen Vorstellungen hinge­
ben. Die Österreichische Volkspartei würde 
einer solchen Systemänderung auf keinen 
Fall zustimmen. 

Ein bißehen muß ich hier schon auf eine 
Inkonsequenz der verehrten Damen hinwei­
sen, die sich etwa im Gewerkschaftsbereich in 
der Richtung exponieren, berufstätige Frauen 
würden benachteiligt. 

Meine Damen und Herren! Überlegen Sie 
schon etwas: Wenn eine verheiratete Frau 
berufstätig wird - das ist eine Entscheidung 
der Familie, die wir zu respektieren haben, 
und wir brauchen die erwerbstätigen Frauen 
in unserer Volkswirtschaft, in unserem 
Sozialsystem -, wenn also eine Frau erwerb­
stätig wird, dann vermerkt sie meist nicht 
ohne einen gewissen Stolz, daß sie unabhängi­
ger geworden ist, daß sie durch ihre eigene 
Erwerbstätigkeit nicht mehr voll auf den 
Unterhalt ihres Mannes angewiesen ist, daß 
sie ein eigenberechtigter Mensch ist, der auf 
eigenen Füßen steht und für den Lebensun­
terhalt selbst vorsorgt. Das ist eine Haltung, 
die ich akzeptieren muß, die ich respektiere, 
die ich jeder Frau von Herzen gerne zubillige. 

Nur soll man aber bitte konsequent sein. 
Ich sehe da schon ein bißchen einen logischen 
Bruch, wenn Frauen zu Lebzeiten ihres Man­
nes sagen: Ich stehe wirtschaftlich auf eige­
nen Füßen, weil ich arbeite!, aber nach dem 
Tod des Mannes sagen: Gegenüber der Versi­
chertengemeinschaft tue ich so, als ob ich nie 
erwerbstätig gewesen wäre. Ich brauche eine 
volle Versorgung aus der Versicherung des 
Mannes! (Abg. He i n z in ger: Solche 
Frauen gibt es?) Denken wir einmal in Ruhe 
darüber nach, meine Damen und Herren. Wir 
müssen das schon sehr überlegen. 

Eine Schlußbemerkung noch zum Kollegen 
Renner; er hat sich über ein ÖVP-Plakat 
empört. Ich glaube, man soll nicht allzu emp­
findlich sein. Aber etwas muß ich schon 
sagen. Es ist notorisch, daß in den Überlegun­
gen des Herrn Sozialministers gewisse Bei­
tragserhöhungen vorhanden waren, etwa die 
Beseitigung der Höchstbeitragsgrundlage 
beim Dienstgeberbeitrag, was die Lohnneben­
kosten ganz entscheidend erhöht hätte, was 
eine vermehrte Beitragsbelastung für die 
Betriebe dargestellt hätte. Und auch bei den 
Selbständigen gab es gewisse Überlegungen, 
ob man nicht da und dort Beiträge erhöhen 
könnte. 

Also so im Brustton der Überzeugung sollte 

der Kollege Renner nicht die Frage stellen: 
Wer hat denn Beitragserhöhungen verlangt? 
- Es gab eine Runde der Diskussionen, wo 
das zur Debatte stand, und ich möchte hier 
schon gegenüber dem Kollegen Renner beto­
nen, daß die ÖVP in allen Phasen der Diskus­
sionen Wert darauf gelegt hat, daß es Bei­
tragserhöhungen in keinem Bereich geben 
soll, auch nicht für die Wirtschaft, auch nicht 
in Form einer Erhöhung der Lohnnebenko­
sten. 

Meine Damen und Herren! 

Sicher, niemand freut sich über diese 
Novelle uneingeschränkt. Sie bringt aber sehr 
wohl Reformansätze, die langfristig positiv 
wirken werden, und sie trägt natürlich auch 
den eingeschränkten finanziellen Möglichkei­
ten Rechnung. Eine Pensionsreform, die dem 
Bund Mittel erspart und niemandem weh tut, 
die ist noch nicht erfunden, die würde auch 
die Freiheitliche Partei nicht erfinden. 

Man kann sich nur um eines bemühen: Die 
notwendigen Einschränkungen im Leistungs­
system eben so vorzunehmen, daß sie mög­
lichst verträglich sind, daß sie verkraftbar 
sind, daß man niemandem effektiv etwas weg­
nimmt - deswegen keine Leistungskürzun­
gen -, also eine Form, die man als sanfte 
Form bezeichnen könnte und müßte. 

Ich glaube schon, daß es gelungen ist, einen 
solchen sanften Weg zu beschreiten, und das 
ist für uns ein Anlaß, diese Novelle als not­
wendig, als nicht in jeder Hinsicht erfreulich, 
aber als einen Weg der Vernunft und einer 
dauerhaften Sicherung des Leistungssystems 
zu akzeptieren. (Beifall bei der ÖVP.) 22.44 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Gug­
genberger. Ich erteile es ihm. 

22.44 

Abgeordneter Mag. Guggenberger (SPÖ): 
Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf 
mit meinem Debattenbeitrag von der beweg­
ten See der Sozialversicherung in die etwas 
ruhigeren Gewässer des Versorgungsrechtes 
überleiten und verspreche Ihnen, das in aller 
gebotenen Kürze zu tun. 

Naturgemäß ist es um die Kriegsopferver­
sorgung in den letzten Jahren wesentlich 
ruhiger geworden. Dessen ungeachtet haben 
wir für die heute noch lebenden rund 145000 
Kriegsopfer im kommenden Jahr immer noch 
6,3 Milliarden Schilling aufzuwenden, und 
selbst im Jahre 2000 werden noch rund 70 000 
Kriegsopfer am Leben sein. 

302 
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Im Laufe der Zeit haben eine Vielzahl von 
Novellen die soziale Lage der Kriegsopfer 
ständig verbessert, und wir können heute 
durchaus mit Befriedigung eines feststellen: 
Österreich gehört zu jenen Ländern, die ihr 
Versorgungsrecht international in wirklich 
beispielhafter Weise geregelt haben. Das ist 
gut so, und das wird auch in Zukunft so blei­
ben. 

Die Forderungen der Kriegsopfer haben 
schon bisher immer in sehr ausgewogener 
Weise auf das Staatsganze Bedacht genom­
men. So nehmen es die Kriegsopfer auch 
jetzt, in dieser Situation, zur Kenntnis, daß 
auch sie ihren Beitrag zur Sanierung des 
Staatshaushaltes zu leisten haben und daß 
deshalb ihre Renten im Jahr 1988 nicht wie 
gewohnt schon im Jänner, sondern erst im 
Juli erhöht werden können. 

Für eine große Zahl - ich lege Wert darauf, 
das festzustellen -, für eine große Zahl von 
Kriegsopfern wird diese Regelung ohnedies 
nicht zutreffen. So wie die Ausgleichszulagen­
empfänger unter den Pensionsempfängern 
schon im Jänner eine überproportionale Pen­
sionserhöhung erhalten werden, werden auch 
bei einer Reihe von Kriegsopfern die Renten 
schon im Jänner angehoben. Diese Begünsti­
gung kommt von den rund 145000 immerhin 
45 000, also etwa jedem Dritten, zugute. 

Eine wichtige Verbesserung bringt diese 
Kriegsopferversorgungsgesetz-Novelle: Es 
wird nun eindeutig klargestellt, daß in jenen 
Fällen, in denen ein Kriegsbeschädigter für 
einen Kuraufenthalt eine Begleitperson 
braucht, die Kosten für diese Begleitperson 
übernommen werden, wenn die Kuranstalt 
die erforderliche Hilfe nicht leisten kann. 

Meine Damen und Herren! Wir novellieren 
auch ein Gesetz, das für die soziale Versor­
gung der Präsenzdiener und der Zeitsoldaten 
von erheblicher Wichtigkeit ist, das soge­
nannte Heeresversorgungsgesetz. Dieses 
Gesetz bietet all jenen Schutz, die im Zusam­
menhang mit einer Wehrdienstleistung einen 
gesundheitlichen Schaden erleiden. Nur eine 
Zahl, die die Bedeutung dieses Gesetzes 
unterstreicht: Jährlich verletzen sich oder 
erkranken etwa tausend Soldaten während 
des Präsenzdienstes, und die Landesinvali­
denämter bieten gemeinsam mit der Arbeits­
marktverwaltung und den militärischen 
Dienststellen den Soldaten sehr umfangrei­
che Rehabilitationsmaßnahmen an. 

Worum geht es bei dieser Novelle im 
wesentlichen? Wegunfälle, in der Regel sind 

das Unfälle mit Personenkraftwagen, sollen 
dann nicht geschützt sein, wenn sie durch ein 
grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt 
werden. Im Begutachtungsverfahren - das 
sei gerne konzediert - war diese Regelung 
nicht unumstritten: Den einen war sie zu 
streng, den anderen wiederum war sie zu 
großzügig. 

Wir sind mit der getroffenen Regelung 
einen Mittelweg gegangen und meinen, damit 
in Übereinstimmung mit, dem allgemeinen 
Rechtsempfinden zu liegen. Die Öffentlich­
keit hat eben wenig Verständnis dafür, wenn 
jemand beispielsweise trotz Glatteis mit stark 
überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve 
fährt, von der Straße fliegt und dann eine 
Rentenleistung erhält. Aber ich darf Sie 
schon beruhigen: In der weit, weit überwie­
genden Zahl der Fälle wird zweifelsohne 
keine Verschlechterung eintreten. 

Es gäbe noch einiges zu sagen, geschätzte 
Damen und Herren. Nur abschließend eine 
Feststellung noch: Wir geben dieser Novelle 
sehr gerne unsere Zustimmung. Wir geben 
dieser Novelle schon deshalb gerne unsere 
Zustimmung, weil wir wissen, daß damit 
unter die Fortentwicklung dieser Rechtssy­
steme noch keineswegs ein Schlußstrich gezo­
gen ist. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 22.49 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Feur­
stein. Ich erteile es ihm. 

22.49 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! 'Meine Damen und Herren! Ich 
möchte nicht auf den Abgeordneten Guggen­
berger zurückkommen; die Frage der Kriegs­
opfer wird mein Freund Rudolf Staudinger 
noch behandeln, dazu Stellung nehmen und 
unsere Haltung dazu zum Ausdruck bringen. 
Aber ich möchte doch noch einmal auf das 
eingehen, was heute in dieser Diskussion so 
heftigst von der FPÖ kritisiert worden ist, die 
gemeint hat, daß es hier um Pensionskürzun­
gen geht. 

Ich verstehe wirklich nicht, daß man den 
Wegfall der Anrechnungszeiten, die die Stu­
dienzeiten bringen können, als Pensionskür­
zung betrachtet. Ich meine, daß gerade diese 
Änderung gerechtfertigt ist. Wenn man das 
insgesamt sieht, da Lehrlinge, Arbeiter und 
Angestellte natürlich von Jugend auf Pen­
sionsbeiträge leisten müssen, so meine ich, 
daß man auch darüber diskutieren kann, ob 
Akademiker und Maturanten für die Zeiten, 
in denen sie ein Studium absolviert haben, 
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nicht auch bescheidene Beiträge - es sind ja 
wirklich bescheidene Beiträge - in der Pen­
sionsversicherung leisten können; Hier kann 
man wirklich nicht von Pensionskürzungen 
sprechen, sondern es sind eben Notwendig­
keiten, die daraus resultieren, daß man viel­
leicht früher einmal zu großzügig gewesen ist. 

Im übrigen beinhalten diese Gesetze aber 
doch wesentliche Verbesserungen, und ich 
bedaure es, daß von den grünen Abgeordne­
ten behauptet worden ist, für die behinderten 
Menschen in unserem Lande würden sie Ver­
schlechterungen bringen. Dem ist absolut 
nicht so, denn ich meine, daß gerade zwei 
wesentliche Verbesserungen für die behinder­
ten Menschen in diesen Sozialgesetzen ent­
halten sind. 

Erstens - das ist schon hinreichend disku­
tiert worden - bekommen Väter und Mütter, 
die sich um ein behindertes Kind kümmern, 
diese Zeit in ihrer Pensionsversicherung 
angerechnet. Ich bin mit vielen anderen mei­
ner Vorredner der Meinung, daß es richtig ist, 
daß der Familienlastenausgleichsfonds in die­
sem Fall die Versicherungsbeiträge ersetzt 
beziehungsweise leistet. 

Zweitens besteht eine wesentliche Verbes­
serung, etwas, was von den grünen Abgeord­
neten wirklich völlig falsch verstanden wor­
den ist, in dem Umstand, daß einem Behin­
derten, der in Zukunft eine Invaliditätspen­
sion beziehen muß, bei der Bemessung dieser 
Pension niedrige Beitragsmonate wegen 
erfolgter Rehabilitation nicht mehr angerech­
net werden, wenn sie für ihn ungünstig wir­
ken. Das bedeutet konkret: Ein Behinderter 
muß nicht mehr befürchten, daß er wegen 
einer niedrigen Bemessungsgrundlage auf­
grund seines Behindertseins auch eine niedri­
gere Pension erhält, sondern im Gegenteil, 
diese Zeiten werden nur insoweit berücksich­
tigt, als Beitragszeiten für ihn auch eine gün­
stigere Bemessung der Pension bewirken. Ich 
meine, daß dies ein ganz wesentlicher Fort­
schritt ist, und zwar ein Fortschritt, der die 
Möglichkeit schafft, daß sich behinderte Men­
schen nun rehabilitieren können und nicht 
mehr Angst haben müssen, daß durch eine 
Rehabilitationsmaßnahme Pensionsansprü­
che beeinträchtigt werden. 

Da so groß davon gesprochen worden ist, 
daß man auch Einsparungen vornehmen 
sollte, darf ich doch darauf verweisen, daß 
nunmehr eine Kontrollinstanz bei den Bau­
ten, die Versicherungsträger durchführen, 
eingerichtet worden ist, daß diese Bautätig­
keit durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales zu kontrollieren ist. Ich meine, 
daß damit echte Einsparungen möglich sind, 
daß es zu keinen Prunkbauten und zu keiner 
kritischen Bemerkung mehr kommt, wie dies 
der Rechnungshof in der Vergangenheit 
immer wieder feststellen mußte. 

Ich darf auch darauf verweisen, daß die 
Einhebungsgebühren für die Versicherungs­
beiträge bei den Gebietskörperschaften 
gesenkt worden sind - auch eine Senkung 
von Verwaltungskosten und von Verwaltungs­
aufwand durch diese Sozialversicherungsge­
setznovellen. 

Ich darf weiter darauf verweisen, daß es 
eine wesentliche Verbesserung für die Bauern 
gibt, auf die mein Kollege Schwarzenberger 
noch eingehen wird, und daß auch ein Unfug 
in der Arbeitslosenversicherung beseitigt 
wird. Wenn nämlich jemand aufgrund einer 
behördlichen Anordnung angehalten wird, 
kommt er in Zukunft nicht mehr in den 
Genuß von Arbeitslosengeld. Auch eine Tatsa­
che, die bisher wirklich unverständlich war; 
daß jemand, der aufgrund einer behördlichen 
Anordnung angehalten worden ist, unter 
Umständen immer noch in den Bezug von 
Arbeitslosengeld gekommen ist. 

Das sind alles Maßnahmen, die dazu beitra­
gen werden, daß echte Einsparungen erfol­
gen. Wir begrüßen solche Einsparungen sehr, 
Herr Minister, und wir bedauern, daß weitere 
Schritte in dieser Richtung von Ihnen nicht 
gesetzt worden sind, obwohl sie ursprünglich 
geplant wurden. 

Ich darf daran erinnern, daß ursprünglich 
geplant und von Ihnen zugesagt worden war, 
daß man den Bemessungszeitraum für die 
Zuerkennung von Arbeitslosengeld auf zwölf 
Monate erweitert, eine Maßnahme, die zwei­
fellos auch dazu beigetragen hätte, einen Miß­
brauch in der Arbeitslosenversicherung, von 
dem wir alle wissen, zu beseitigen. Sie sind 
leider nicht darauf eingegangen. Das heißt, 
Sie haben Einwendungen, die von bestimm­
ten Kreisen in der Arbeiterkammer geäußert 
worden sind, mehr Gehör geschenkt als unse­
ren Vorstellungen, was eigentlich schade ist, 
denn damit hätte man wirklich auch Miß­
brauch beseitigen können. 

Herr Minister, ich möchte auch darauf ver­
weisen, daß andere Maßnahmen, die Sie 
gesetzt haben, um Mißbräuche im Zusam­
menhang mit der Arbeitslosenversicherung 
zu verhindern, noch nicht so richtig greifen. 
Sie haben im Juni einen sehr vielversprechen­
den Erlaß hinausgegeben, der dazu hätte bei-
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tragen sollen, daß Personen, die einen 
Arbeitsplatz von den Arbeitsämtern angebo­
ten bekommen, diesen Arbeitsplatz auch 
annehmen müssen. Aufgrund meiner Erfah­
rungen in meinem Bundesland, auch auf­
grund von Erfahrungen von Beamten des 
Arbeitsamtes ist in unserem Bundesland die­
ser Erlaß einfach wirkungslos geblieben. Es 
muß etwas geschehen, damit nicht Leute, die 
arbeitslos sind, nur deshalb arbeitslos blei­
ben, weil sie ein Arbeitslosengeld beziehen 
können, das vielleicht höher ist als ihr Gehalt, 
das sie dann bekommen, oder weil hier nur 
ein ganz geringer Unterschied besteht. Das 
darf nicht ausschlaggebend dafür sein, daß 
jemand in der Arbeitslosigkeit bleibt. 

Ich meine auch, daß im Hinblick auf die 
Klagen, die immer wieder in Richtung 
Schwarzarbeit geäußert werden, auch einmal 
überlegt werden muß, wie diesem Phänomen 
entgegengetreten werden kann. Es ist einfach 
eine Tatsache, daß immer wieder festgestellt 
werden muß, daß Arbeitslose auch in die 
Schwarzarbeit flüchten. Ich kritisiere das 
auch dann, wenn kirchliche Stellen meinen -
ich denke da vor allem an das Kirchenblatt in 
unserem Bundesland -, daß hier ungerecht­
fertigt vorgegangen wird. Im Gegenteil: Ich 
meine, daß hier ein Mißbrauch besteht und 
daß diese Leute keines Schutzes von uns 
bedürfen, wenngleich jeder, der echt arbeits­
los ist und in diese schwierige Situation 
kommt, geschützt werden soll. Deshalb sind 
wir auch sehr dafür, daß die Arbeitslosenver­
sicherung auf eine richtige und gesunde Basis 
gestellt wird, wie es jetzt auch mit der Verein­
barung, die in der Regierung beschlossen wor­
den ist, geschehen wird. 

Ich bedaure auch, wie dies der sozialisti­
sche Abgeordnete Dr. Schranz bereits geäu­
ßert hat, daß die Pensionsdynamik für einen 
Großteil der Pensionisten, vor allem für Pen­
sionisten mit einer Pension von 5000, 6000, 
7 000 S, auf den 1. Juli 1988 verschoben wird. 
Ich bedaure das mit Ihnen, und ich stimme 
mit Ihnen vollkommen überein, daß es wirk­
lich das letztemal sein sollte, daß eine solche 
Verschiebung der Pensionsdynamik wirksam 
wird und daß wir alles tun müssen, solche 
Maßnahmen nicht mehr setzen zu müssen. 
Denn ich meine, daß gerade Pensionisten, die 
so niedrige Einkommen haben - ich sage es 
noch einmal: 6 000,7000 S Pension, wovon oft 
zwei Personen leben müssen -, sehr wohl 
diesen Verlust spüren werden, auch wenn es 
wenige Prozent sind, die sie am 1. Jänner 1988 
bekommen hätten können. 

Insgesamt stimmen wir aber diesen Novel-

len zu. Wir geben ihnen die Zustimmung, 
wenngleich wir natürlich verschiedene Wün­
sche haben. und manchen Beschlüssen, wie 
das auch mein Freund Herbert Kohlmaier 
gesagt hat, und manchen Vorschlägen nicht 
mit großer Freude zustimmen. Aber dies ist 
auch von der sozialistischen Seite in gleicher 
Weise geäußert worden. 

Wir hoffen, daß die Reformen, die noch 
anstehen, nun wirklich in gemeinsamer 
Zusammenarbeit gelöst werden können und 
daß Lösungen gefunden werden, die zu einer 
endgültigen Sanierung der Pensionsversiche­
rung beitragen werden. (Beifall bei der 
ÖVP.) 22.59 

Präsident: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Kräutl. Ich 
erteile es ihm. 

22.59 

Abgeordneter Kräutl (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich beschäftige mich mit der 
Arbeitslosenversicherungsgesetz-Novelle, die 
ebenfalls heute zur Beratung steht und die 
wohl auch zur Budgetkonsolidierung dient. 

Wir beschließen hier eine Entlastung der 
Arbeitslosenversicherung, es geht dabei aber 
um eine Kostenverteilung, keineswegs um 
eine Verschlechterung für die von der Arbeits­
losigkei t betroffenen Menschen. 

Es gibt im Gegenteil einige Verbesserun­
gen, ja ich möchte sagen, eine epochale 
Beschlußfassung, mit der die Diskriminie­
rung der berufstätigen Ehegattin in bezug auf 
die Notstandshilfe beseitigt wird. Eine jahre­
lange Forderung der Gewerkschafterinnen 
wird dadurch realisiert, denn mit 1. Juli 1988 
tritt die derzeitige Bestimmung des § 36 des 
Arbeit.slosenversicherungsgesetzes, wonach 
bei einer Arbeitslosen, deren Ehegatte in Ver­
dienst steht oder selbständig erwerbstätig ist, 
Notlage nicht vorliegt, außer Kraft. 

Die Problematik der Notstandshilfegewäh­
rung wird in den nächsten Monaten aller­
dings noch zu diskutieren sein. Der Zuerken­
nungszeitraum wird mit dieser Novelle 
zumindest einmal von 26 auf 39 Wochen 
erhöht. (Präsident Dr. Marga Hub i n e k 
übernimmt den Vorsitz.) 

Die heute zu beschließende Novelle bringt 
in bezug auf die Gewährung des Karenzur­
laubsgeldes bei einer neuerlichen InanspruGh­
nahme Erleichterungen. Auch tritt künftighin 
kein Ruhen bei Bezug einer Invaliditäts- oder 
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Berufsunfähigkeitspension ein, und es kann 
in berücksichtigungswürdigen Fällen auch 
ein längerer Auslandsaufenthalt für die 
Karenzurlaubsgeldbezieherinnen gewährt 
werden. 

Ebenso gibt es für die Arbeitslosengeldbe­
zieher Verbesserungen, zum Beispiel werden 
soziale Härten durch die Erstreckung der 
Rahmenfrist in bestimmten Fällen und durch 
die Einbeziehung der Kündigungsentschädi­
gung in die Arbeitslosenversicherungspflicht 
ausgeschaltet. 

Es wird eine Beihilfe zur Deckung des 
Lebensunterhaltes nicht mehr in die Lohn­
klassenberechnung einbezogen, es wird die 
Einheitswertgrenze, ab der bei Bewirtschaf­
tung eines landwirtschaftlichen Betriebes 
Arbeitslosigkeit nicht vorliegt, auf 54 000 S 
erhöht, und es wird bei Rückforderung von 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung aus 
sozialen Erwägungen von Stundungszinsen 
abgesehen werden. 

Hier gibt es aber bereits wieder Einwen­
dungen, auch heute von Dr. Haider , wie zur 
Pfändungsfreiheit des Arbeitslosengeldbezu­
ges. Immer wieder wird dabei in der Argu­
mentation von Einkommen in den höchsten 
Lohnklassen ausgegangen. Diese zitierten 
Höchstbeträge an Unterstützung kennen wir 
ja zur Genüge von der vergangenen Kam­
pagne einer kleinformatigen Zeitung gegen 
die Arbeitslosen. 

Im Vorjahr, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, waren es etwa 6 Prozent aller 
Arbeitslosen, die aufgrund ihres letzten Brut­
tobezuges von über 25 000 S diese höchste 
Lohnklasse erreichen konnten'. Man vergißt 
in dieser Diskussion oder läßt auch bewußt 
unerwähnt die Relation der Unterstützungs­
höhe zum vorherigen Nettoeinkommen. 
99 Prozent aller Arbeitslosen erhalten weni­
ger als 58 Prozent ihres Nettoeinkommens 
und 90 Prozent aller Arbeitslosen weniger als 
54 Prozent des Nettoentgeltes vor der Arbeits­
losigkeit. 

Das verfügbare Einkommen eines arbeitslo­
sen Arbeitnehmers liegt also zumindest um 
42 Prozent unter jenem, das er als Beschäftig­
ter bezogen hat, sicher also kein Anreiz für 
eine freiwillige Arbeitslosigkeit, wie das 
immer wieder erwähnt wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Im Jahre 1986 waren insgesamt etwa 461000 
Menschen irgendwann von Arbeitslosigkeit 
betroffen, im Jahresschnitt waren es fast 

152000. Dies trotz aller Anstrengungen! Es ist 
sicher gelungen, durch gezielte Maßnahmen 
eine noch höhere Arbeitslosigkeit zu verhin­
dern, es müssen aber auch weiterhin ver­
stärkt solche Maßnahmen durchgeführt wer­
den, um Arbeitsplätze zu erhalten. 

Dies geschah in der Vergangenheit durch 
die Aktionen über das Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz; wir haben heute ja auch Ände­
rungen zu diesem Gesetz zu beschließen. Es 
wird aber auch im Jahre 1988 notwendig sein, 
verstärkt Mittel für diesen Zweck einzuset­
zen, die allerdings noch immer fast zur Gänze 
aus der Arbeitslosenversicherung aufge­
bracht werden. 

Es gibt in unserem Bundesland Gebiete, wo 
auf eine offene Stelle 11 Arbeitslose kommen. 
Auch im Bezirk Liezen ist dieselbe Situation. 
Wir hatten Ende Oktober 1 900 Arbeitslose bei 
nur 173 offenen Stellen. Dazu kommt noch, 
daß gerade jetzt wiederum die Auffanggesell­
schaft für die im Jahre 1982 insolvent gewor­
dene Bauknecht Austria Ges.m.b.H. einen 
Betrieb in Rottenmann mit 130 Beschäftigten 
verkauft und künftig nur mehr etwa die 
Hälfte der Belegschaft Arbeit findet. 

Aber auch ein zweiter Betrieb, der Elektro­
gerätebetrieb Austria Haustechnik 
Ges.m.b.H. Rottenmann mit fast 600 Leuten, 
ist nach wie vor in Schwierigkeiten. Dieser 
Betrieb wurde mit erheblichen Mitteln des 
Bundes, mit Hilfe des Sozialministers über 
die Arbeitsmarktförderung und mit Hilfe des 
Landes Steiermark umstrukturiert, die not­
wendigen Investitionen wurden heuer abge­
schlossen, und nun geht es darum, eine sinn­
volle industrielle Lösung herbeizuführen. 
Dazu ist nach wie vor die Hilfe der Eigentü­
mer, also des Bundes und des Landes, not­
wendig. Eine Zergliederung könnte bedeuten, 
daß die ganze Region des mittleren Enns- und 
Paltentales durch die Freisetzungen und die 
damit verbundene Arbeitslosigkeit zum wirt­
schaftlichen Notstandsgebiet wird. 

In dieser Region sind aber auch dringendst 
Maßnahmen und Überlegungen zur Erhal­
tung der Arbeitsplätze bei der Noricum 
Ges.m.b.H. in Liezen notwendig. Zu den Pro­
blemen der Wehrtechnik kam nun vor drei 
Tagen die Mitteilung des VOEST-Vorstandes, 
daß die Gießerei verlegt werden soll, wodurch 
weit mehr als hundert Arbeitsplätze sofort in 
Frage gestellt sind. 

Nicht nur die Belegschaft des Betriebes, 
sondern auch die Bevölkerung des ganzen 
Gebietes ist äußerst besorgt und beunruhigt. 
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Sie verlangt sowohl von der Regierung als 
auch von der ÖIAG eine positive Entschei­
dung zugunsten der über tausend Beschäftig­
ten und zugunsten der in diesem Gebiet 
lebenden Menschen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und 
die Arbeitsplätze zu sichern, muß nach wie 
vor für uns alle die vordringlichste Aufgabe 
sein. Andererseits muß aber das Arbeitslosen­
versicherungsgesetz den von der Arbeitslosig­
keit betroffenen Menschen weiterhin entspre­
chenden Schutz bieten. Es ist daher notwen­
dig, die erforderlichen Mittel sicherzustellen, 
was unter anderem auch heute mit der zu 
beschließenden Novelle erfolgt. 

Wir geben diesem Gesetz daher gerne 
unsere Zustimmung, besonders gerne auch 
im Hinblick auf die Gleichstellung der berufs­
tätigen Frauen. (Beifall bei der SPÖ.) 23.08 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Haupt. 
(Abg. Ruh alt in ger: Das ist ja schon der 
nächste Tagesordnungspunkt! Zu früh her­
ausgegangen!) 

23.08 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr 
geehrte Frau Präsident! Sehr geehrter Kol­
lege Ruhaltinger, Sie brauchen keine Angst 
zu haben, es wird nicht sehr lange dauern. 

Ich bin hier nochmals am heutigen Tag an 
diesem Rednerpult, weil ich namens der Frei­
heitlichen Partei einen Entschließungsantrag 
zu den in Behandlung stehenden Gesetzesma­
terien, namentlich zum Sozialrechtsände­
rungsgesetz, zur Verlesung bringen möchte. 

EntschlIeßungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Haupt und 
Genossen zum Sozialrechtsänderungsgesetz. 

Der Nationalrat wolfe beschließen: 

Der Herr Bundesminister für Arbeit und Sozia­
les wird ersucht, dem Nationalrat einen Gesetz­
entwurf vorzulegen, mit dem die Pensionen im 
Jahre 1988 um einen Sockelbetrag erhöht werden. 
Die Höhe dieses Betrages 5011 zumindest jene 
Steigerung der Lebenshaltungskosten ausglei­
chen, die sich 1988 für einen durchschnittlichen 
Pensionistenhaushalt ergeben wird. 

Ich darf vielleicht ganz kurz zu diesem Ent­
schließungsantrag noch als Begründung dazu­
sagen: Die Herren Abgeordneten Dr. Schranz 

und Dr. Feurstein haben kurz vor mir in ihren 
Wortmeldungen beklagt, daß aufgrund der 
verzögerten Anpassung der Pensionen mit 
1. Juli 1988 statt mit 1. Jänner 1988 für jene 
Pensionisten, die an der Armutsgrenze mit 
5 000 bis 6 000 S Pension ihr Auslangen finden 
müssen, diese Armutsgrenze erschreckend 
nahe gekommen ist. Dieser Sockelbetrag als 
einmalige Aufwendung sollte die Armuts­
grenze von diesen kleinen Pensions beziehern 
etwas weiter wegrücken. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Bei­
fall bei der FPÖ.) 23.09 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Der soeben 
vorgelegte Entschließungsantrag der Abge­
ordneten Dr. Haider und Genossen ist genü­
gend unterstützt und steht somit in Beratung. 

Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Abgeordneter Schwarzenberger. 

23.10 

Abgeordneter Schwarzenberger (ÖVP): 
Frau Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geschätzten Damen und Herren! Im Rahmen 
der heutigen Sozialversicherungsnovellen 
wird auch die 11. Bauernversicherungs­
Novelle behandelt, die verschiedene Einspa­
rungen bringt. 

Grundsätzlich zeigt die Bevölkerung Ver­
ständnis dafür, daß der Budgetabgang schritt­
weise reduziert werden soll. Die Ursache für 
die Schwierigkeiten liegt in der großzügigen 
Ausgabenpolitik der letzten Jahre. Finanzmi­
nister Lacina forderte in diesem Zusammen­
hang ursprünglich die Erhöhung der Pen­
sionsversicherungsbeiträge für Bauern und 
Gewerbetreibende. 

Anfang der siebziger Jahre, meine sehr 
geschätzten Damen und Herren, waren die 
Pensionsversicherungsbeiträge mit 8,75 Pro­
zent sowohl bei den Arbeitnehmern als auch 
bei den Selbständigen gleich hoch. Derzeit 
bezahlen die Selbständigen 12,5 Prozent, die 
Arbeitnehmer 10,25 Prozent. Die Selbständi­
gen lehnten deshalb die geforderte Beitrags­
erhöhung von 12,5 Prozent auf 13,5 Prozent 
der Bemessungsgrundlage strikte ab. 

Der überdurchschnittliche Bundesanteil an 
Bauernpensionen ist ausschließlich auf die 
überaus schlechte Versicherungsstruktur 
zurückzuführen. Das Verhältnis Aktive zu 
Pensionisten verschlechterte sich aufgrund 
der Abwanderung ständig und ist bereits jetzt 
schlechter als 1: 1, während im Durchschnitt 
der gesamten Pensionsversicherung auf zwei 
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Aktive ein Pensionist kommt. 180000 Bauern­
pensionisten stehen etwa 178 000 Beitragszah­
lern gegenüber. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Bau­
ern wurde daher gezwungen, einen Betrag 
von 150 Millionen Schilling einzusparen. So 
wird wie schon bisher bei Ehegatten ab 1. Jän­
ner 1988 auch bei Verpachtungen zwischen 
Eltern und Kindern, also nicht zwischen frem­
den Personen, sondern innerhalb der Familie, 
statt zwei Drittel des Einheitswertes der volle 
Einheitswert für die Bemessung der Beitrags­
grundlage herangezogen. 

Weiters sind in Zukunft alle Betriebsführer 
ab einem Einheitswert von 34000 S beitrags­
pflichtig. Sie haben aber auch den Vorteil, daß 
ihre Bemessungsgrundlage für die Pension 
zusammengezählt wird und dabei in der Folge 
für diesen Personenkreis eine höhere Pension 
erreichbar ist. Hier gab es bisher aufgrund 
von Übergangsbestimmungen in der 2. und 
6. BSVG-Novelle Ausnahmen. 

Ab 1. Jänner 1988 ist eine Person, die 
sowohl eine nach dem BSVG pensionsversi­
cherungspflichtige Erwerbstätigkeit als auch 
eine nach dem ASVG oder dem GSVG pen­
sionsversicherungspflichtige Tätigkeit aus­
übt, grundsätzlich in allen Pensionsversiche­
rungen gleichzeitig versichert. Eine Beitrags­
pflicht in der Bauernpensionsversicherung 
besteht aber nur dann, wenn nicht schon in 
der ASVG- oder GSVG-Tätigkeit die Höchst­
beitragsgrundlage erreicht wird. Sonst führt 
die mehrfache Pensionsversicherung auch zu 
einer mehrfachen Beitragsgrundlage und 
damit letzten Endes zu einer höheren Pen­
sion, wenn diese mehrfachen Beitragsgrund­
lagen in die Pensionsbemessungszeit fallen. 

Ehegatten, die auf gemeinsame Rechnung 
und Gefahr einen landwirtschaftlichen 
Betrieb führen und nun vom Wegfall dieser 
Befreiungsbestimmung betroffen sind, haben 
das Wahlrecht bis 30. Juni 1988, je nachdem, 
wer in der Pension versichert sein will; anson­
sten wird der ältere Ehepartner bauernpen­
sionsversichert. 

Da in der Landwirtschaft neben den Steuer­
leistungen auch die Sozialversicherungsbei­
träge vom Einheitswert berechnet werden, 
sind wir Bauern froh, daß es zu keiner gene­
rellen Einheitswerterhöhung kommt. Ja im 
Gegenteil: Die Einheitswerte werden mit 
Stichtag 1. Jänner 1988 und Inkrafttreten mit 
1. Jänner 1989 im Weinbau von 126000 S 
Hektarhöchstsatz auf 115 000 S Hektarhöchst­
satz reduziert. 

Auch in der Forstwirtschaft wird aufgrund 
der Schädigungen im Wald eine Reduzierung 
des Einheitswertes zu erwarten sein. Die Bau­
ern erbringen ja über die Beiträge hinaus Lei­
stungen für die Altersversicherung. So etwa 
ist in der Landwirtschaft nach wie vor die 
Großfamilie üblich, in der von den jungen 
Bauern die Eltern gepflegt und versorgt wer­
den. Diese Leistung sollte auch dabei aner­
kannt werden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Ich bin froh, daß der Richtsatz für die 
Ausgleichszulagenbezieher mit Jahresbeginn 
1988 um 2,8 Prozent auf 5 004 S für Alleinste­
hende und auf 7 168 S bei Ehegatten erhöht 
wird. Hier werden die geringsten Pensionen 
stärker angehoben. 40 Prozent aller Bauern­
pensionisten haben nämlich eine Pension 
unter diesem Richtsatz. 

Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Ein Anliegen der Bäuerinnen ist eine Ände­
rung der Auszahlung der Bauernpension. Die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern hat bereits vor einigen Monaten 
ebenfalls diese Forderung gestellt und für die 
Form der Auszahlung dem Sozialministerium 
Vorschläge unterbreitet. 

Nach unserem Vorschlag soll die Bäuerin, 
sofern sie keine eigene pensionsversiche­
rungspflichtige Tätigkeit ausgeübt bezie­
hungsweise keinen Pensionsanspruch erwor­
ben hat und mindestens 15 Jahre hauptberuf­
lich in der Landwirtschaft tätig war, die 
Hälfte der landwirtschaftlichen Pension des 
Bauern als Auszahlungsanspruch erhalten. 
Diese Form der Auszahlung würde keine 
Erhöhung· der Beitragsgrundlage zur Folge 
haben und auch keine Mehrkosten der Aus­
zahlung verursachen. Wir haben jetzt ein frei­
williges System. Dieses freiwillige System 
wirkt aber nicht, weil in ganz Österreich nur 
11 oder 12 Personen diese geteilte Auszahlung 
in Anspruch nehmen. Wir brauchen hier 
sicher eine gerechte, eine geregelte, für alle 
Pensionisten geltende Pension. 

Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Es wird auch das Betriebshilfegesetz mit 
einer Novelle geändert. Bisher war eine 
Gruppe, und zwar die Frauen von Nebener­
werbsbauern, die öffentlich Bedienstete sind, 
von einer geförderten Mutterschaftsbetriebs­
hilfe ausgeschlossen. Die 2. Novelle zum 
Betriebshilfegesetz beseitigt nun diese Unge­
rechtigkeit. 

Wenn mit dieser Novelle auch das Reinver­
mögen nach dem Betriebshilfegesetz, welches 
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Ende 1986 in der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern etwa 40 Millionen Schilling betrug 
und im heurigen Jahr weitere 14 Millionen 
Schilling betragen wird, in die Krankenversi­
cherung überführt wird, so kann dadurch in 
der Krankenversicherung eine Beitragserhö­
hung verhindert werden. Für die Zukunft 
wäre es aber sinnvoller, bei Haupterwerbsbe­
trieben die Beiträge von Betriebshilfe und 
Krankenversicherungen zusammenzulegen 
und die Leistungen der Mutterschaftsbe­
triebshilfe aus der Krankenversicherung zu 
bezahlen. 

Durch die in den Sozialversicherungsnovel­
len verankerten Regelungen konnten auch 
bei den Bauern Beitragserhöhungen verhin­
dert werden, und deshalb stimmen wir diesen 
Novellen zu. (Beifall bei der ÖVP.) 23.19 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter 
Staudinger . 

23.19 

Abgeordneter Staudinger (ÖVP): Hohes 
Haus! Das waren halt noch Zeiten, als hier im 
Haus der sozialistische Abgeordnete Libal 
und der schwarze Staudinger als die Kriegs­
opferzwillinge bezeichnet wurden und der 
Freiheitliche Werner Melter das Dreigestirn 
sozusagen komplett gemacht hat. Da hat es 
noch richtige Auseinandersetzungen gegeben, 
wenn eine Kriegsopfergesetz-Novelle disku­
tiert wurde. Da war wirklich noch etwas los, 
da hat es echte Gegnerschaft gegeben, leiden­
schaftliche Debatten und heftige Auseinan­
dersetzungen. Das war in der Zeit der seiner­
zeitigen großen Koalition so (Abg. Dr. 
Fis c her: Das wird ja ganz nostalgisch!), das 
war so in der kurzen Zeit der ÖVP-Alleinre­
gierung, das war so in der langen, viel zu lan­
gen Zeit der sozialistischen Alleinregierung 
(Abg. Hai ger mo s e r: Richtig, das war zu 
lang! - Beifall bei der FPÖ), in der viel zu lan­
gen Zeit der sozialistischen Alleinregierung, 
und ich kann mich nicht .,. (Bundesminister 
Da 11 in ger: Den Beifall haben Sie sich 
nicht verdient!) Herr Minister! Als die Frei­
heitlichen dann in die Regierungsarena tra­
ten, war die Kriegsopferkarte sozusagen 
schon ausgereizt. Das kann man sagen. 

Ich kann mich nicht erinnern, daß ich in all 
diesen Jahren ein einziges Mal dem Libal Bei­
fall geklatscht hätte, wenn er hier einen Kom­
mentar zur Kriegsopfergesetz-Novelle abge­
geben hat. Heute habe ich dem Abgeordneten 
Mag. Guggenberger Beifall geklatscht. Nicht 
aus Gründen der Koalitionsdisziplin, sondern 
ganz einfach deswegen, weil ich mit ihm bei 

dieser Kriegsopfergesetz-Novelle absolut 
übereinstimme: "Geschiehet alles aus Lust, 
und endet alles in Frieden." 

1964 haben die Kriegsopfer ihr Rentenre­
formprogramm entwickelt. Und als die ÖVP­
Alleinregierung 1966 antrat, haben die Soziali­
sten geglaubt, in vier Jahres-Schritten wird 
dieses 2-Milliarden-Programm zu verwirkli­
chen sein: Antrag Libal und Genossen. Wir 
haben uns damals prügeln lassen müssen, 
weil es natürlich nicht so gegangen ist. 

1970 hat der sozialistische Vizekanzler Dr. 
Pittermann beim SPÖ-Parteitag gesagt, nach 
vier Jahren sozialistischer Alleinregierung 
werde es keine offene Kriegsopferforderung 
mehr geben. - Tatsächlich hat es aber ein 
Jahrzehnt lang gedauert. 

Damals hat es freilich noch mehr als 
300 000 Kriegsopfer gegeben, heute - ich 
sage es des Protokolls wegen; der Abgeord­
nete Guggenberger hat eine Pauschalzahl 
genannt - gibt es noch 142942 Versorgungs­
berechtigte zum 1. Juli 1987. 

Und ein interessantes Detail: Ein Krieg 
wirft lange Schatten. Wenn die Auskunft 
stimmt, die der Zentralorganisation heute 
beim Sozialministerium auf meine Anregung 
hin gegeben wurde, dann gibt es aus dem 
Ersten Weltkrieg, der 1918, vor sieben Jahr­
zehnten, zu Ende gegangen ist, noch immer 
3500 Versorgungsberechtigte. Das muß man 
sich vorstellen! 

Wir haben nun unser Kriegsopferreform­
programm erfüllt. Wir waren uns natürlich 
nie im Gegenstand selber uneinig, egal ob das 
Melter, Libal, Stau dinger oder andere Redner 
zu diesen Punkten gewesen sind, sondern wir 
waren uns lediglich nicht einig über das 
Tempo, in dem das geschehen sollte. Aber die 
Zentralorganisation österreichischer Kriegs­
opferverbände hat sozusagen den nicht eini­
gen Willen dann gebündelt und in den Ver­
handlungen mit dem Sozialministerium unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten und 
unter Bedachtnahme auf die Situation des 
Staates unser Reformprogramm durchge­
setzt, von dem wir heute sagen können - ich 
stimme hier mit Guggenberger absolut über­
ein -, daß es zum Unterschied von früher, 
von 1964, 

keinen internationalen Vergleich zu 
scheuen braucht. 

Bei dieser Novelle ist wichtig festzuhalten, 
daß analog den Bestimmungen im Allgemei-
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nen Sozialversicherungsgesetz die Zusatz ren­
tenempfänger, also die Empfänger von ein­
kommensabhängigen Versorgungsleistungen, 
ihre Dynamisierung mit 2,8 Prozent zum 
1. Jänner 1988 bekommen. Und wenn die Ren­
tenanpassung für die übrigen Kriegsopfer 
erst zum 1. Juli 1988 erfolgt, dann können wir 
mit gutem Grund dazu Ja sagen. (Beifall bei 
der ÖVP und bei Abgeordneten der 
SPÖ.) 23.25 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Als nächster 
zu Wort gemeldet ist Herr Dipl.-Vw. Killisch­
Horn. 

23.25 

Abgeordneter Dipl.-Vw. Killisch-Hom 
(ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsident! Herr 
Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Wenn wir jetzt in Kürze diese Sozialgesetze 
beschließen werden, dann hoffen zumindest 
wir von den Regierungsparteien, damit die 
Weichen für die Zukunft zu stellen: daß es 
auch in Zukunft Pensionen und Arbeitslosen­
geld gibt. Aber wir Politiker müssen uns in 
diesen Tagen natürlich auch die Frage gefal­
len lassen, ob es nicht andere Möglichkeiten 
gibt, einzugreifen, damit unser Budget wieder 
in Ordnung kommt und die Mittel hereinkom­
men, um diese Zahlungen leisten zu können. 

Speziell wir im Westen werden immer wie­
der darauf angesprochen - jetzt steht ja die 
Wintersaison vor der Türe -, daß soundso 
viele Arbeitsstellen frei sind, daß auf der 
anderen Seite über 200 000 Arbeitslose gemel­
det sind und in Gastronomie und Fremden­
verkehr nicht einmal die Hilfskräfte zu 
bekommen sind. 

Ich weiß, das ist leichter ausgesprochen, als 
in die Tat umgesetzt. Trotzdem würde ich Sie 
bitten, Herr Bundesminister, die bereits 
bestehenden Gesetze über die Zumutbarkeit 
bei der Vermittlung von Arbeitskräften wirk­
lich so anzuwenden, wie dies heute schon 
möglich ist. Wir werden uns aus der Not der 
Sachlage heraus auch darüber Gedanken 
machen müssen, ob diese Zumutbarkeitskri­
terien nicht noch etwas verschärft werden 
können, ohne dabei soziale Erwägungen in 
Diskussion zu ziehen. 

Als zweites: Wir Österreicher sind ein sehr 
seßhaftes Volk: Dort, wo wir unser Häusl 
gebaut haben, wo die Familie oder die Freun­
din lebt, dort wollen wir bleiben. Aber ich 
glaube, in Zukunft müssen wir trachten, wenn 
wir als Politiker verantwortungsvoll handeln, 
die Mobilität etwas zu steigern. Ich weiß, daß 
dazu auch die Arbeitgeber herangezogen wer-

den müssen, denn es ist nicht nur vom Staat 
alles zu verlangen, sondern auch die Arbeitge­
ber müssen ihren Beitrag leisten. Ich könnte 
mir aber vorstellen, daß vom Gesetzgeber aus 
durch Übersiedlungshilfe, Förderung von Per­
sonalwohnungen und durch allgemeine 
Umschulungsaktionen, wie Sie sie, Herr 
Sozialminister, ja schon laufen haben, aber 
auch durch einen weiteren Ausbau solcher 
Maßnahmen die Mobilität der Arbeitskräfte 
noch verbessert werden könnte. 

Sie haben heute im Zuge der Debatte in 
Ihrer Wortmeldung über die Bauarbeiter­
Abfertigung davon gesprochen, daß Sie sich 
vorstellen können, daß eine ähnliche Rege­
lung jetzt auch für die Saisonbediensteten im 
Fremdenverkehr Platz greifen soll. Ich nehme 
an, das ist Ihre persönliche Meinung und 
noch keine offizielle Meinung, die auspaktiert 
ist. Denn ich glaube, die Startbedingungen für 
die Bauarbeiter-Abfertigung und für eine 
geplante Abfertigung für die Saisonbedienste­
ten sind ganz different. Man weiß ja, daß bei 
den Bauarbeitern diese Milliarde vorhanden 
ist, die aber von der Fremdenverkehrswirt­
schaft dann womöglich erst aufgebracht wer­
den müßte. Also es wird sicherlich noch ein 
weiter Weg dorthin sein. 

Ich möchte aber nicht nur kritisieren, son­
dern dem Herrn Sozialminister auch Aner­
kennung aussprechen. Wir haben Sie ja gebe­
ten, daß Sie den Arbeitsanzeiger verbessern. 
Das ist geschehen, und ich darf mich auch 
dafür bedanken, daß eine Extraausgabe "Sai­
sonsteIlen im Fremdenverkehr" herausge­
kommen ist, ein übersichtliches Werk, das 
sicherlich dazu beitragen wird, den einen oder 
anderen Arbeitsplatz zu vermitteln, der viel­
leicht bei einem Arbeitsamt im Osten ange­
strebt wird und dann im Westen tatsächlich 
zum Tragen kommt. Ich glaube, das ist kein 
hinausgeschmissenes Geld, sondern das ist 
eine Serviceleistung des Arbeitsamtes, die bei 
uns auf positives Echo gestoßen ist. 

Ich darf Sie, Herr Sozialminister, abschlie­
ßend in dieser langen Debatte über neue 
Sozialgesetze bitten, daß auch diese Möglich­
keit zum Tragen kommt, nämlich mehr Flexi­
bilität beim Wechsel von Arbeitskräften, daß 
aber auch eine Steigerung der Zumutbarkeit 
beim Transfer von Arbeitskräften Platz greift. 
Es soll allerdings für die Leute keine Pflicht, 
kein Zwang sein, sondern es soll in Österreich 
einfach wieder Allgemeingut werden, daß es 
keine pragmatisierten Arbeitsplätze am 
Wohnort gibt. Diese Zeit ist leider vorüber, 
man wird etwas mobiler werden müssen. -
Danke vielmals. (Beifall bei der ÖVP.) 23.30 
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Präsident Dr. Marga Hubinek: Zum Wort 
ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. 

Wünscht einer der Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das kann sicherlich nicht der 
Fall sein. (Heiterkeit.) 

Wir kommen jetzt zur Ab s tim m u n g, 
die ich über jeden der acht Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. Es ist ein sehr kompli­
ziertes Abstimmungsverfahren. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung 
über den Entwurf des Sozialrechts-Ände­
rungsgesetzes 1988 samt Titel und Eingang in 
375 der Beilagen. 

Der Abgeordnete Mag. Haupt und der 
Abgeordnete Srb haben getrennte Abstim­
mung, und zwar jeweils für mehrere Teile des 
Gesetzentwurfes, verlangt. Diese Verlangen 
richten sich jedoch nicht darauf, über jeden 
einzelnen der in den betreffenden Verlangen 
angeführten Punkte getrennt abzustimmen, 
sondern darauf, über alle von den genannten 
Abgeordneten jeweils bezeichneten Teile ins­
gesamt abstimmen zu lassen. 

Da dies der Vereinfachung des Ab stim­
mungsvorganges dient, werde ich im Einver­
nehmen mit den Fraktionen so vorgehen. 

Zunächst werde ich jene Teile des Gesetz­
entwurfes insgesamt zur Abstimmung brin­
gen, hinsichtlich derer der Abgeordnete Mag. 
Haupt getrennte Abstimmung verlangt hat; 
anschließend werde ich in derselben Weise 
dem Verlangen des Abgeordneten Srb auf 
getrennte Abstimmung Rechnung tragen. 

Vom Abgeordneten Mag. Haupt wurde 
getrennte Abstimmung über folgende Teile 
des Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus­
schußberichtes verlangt: 

Artikel I Ziffern 6, 7, 17, 22, 27 und 30, 

Artikel 11 Ziffern 1 bis 3, 4 lit. bund c, 5, 6 
und 11, 

Artikel IV Ziffern 2, 3, 6 bis 8, 10 bis 12, 13 
lit. a und c, 15 bis 18, 19lit. a, 20 lit, a und c, 21, 
23 a, 24 und 26, 

Artikel V Ziffern 2, 10, 13 bis 16, 18 und 21, 

Artikel X und 

Artikel XI. 

Da ich nun annehme, daß Sie genau wissen, 
worüber Sie abstimmen (Heiterkeit), ersuche 
ich jene Damen und Herren, die diesen Teilen 
des Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus­
schuß berichtes ihre Zustimmung erteilen, um 
ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit ange­
nommen. 

( 
Vom Abgeordneten Srb wurde getrennte 

Abstimmung über folgende Teile des Gesetz­
entwurfes in der Fassung des Ausschußbe­
richtes verlangt: Artikel I Ziffer 8 und Artikel 
IX. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas­
sung des Ausschußberichtes ihre Zustim­
mung geben, um ein Zeichen. - Das ist ein­
stimmig angenommen. 

Ich bringe nunmehr die übrigen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. 
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um 
ein Zeichen. - Das ist mit M ehr h e i t in 
dritter Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord­
neten Dr. Haider und Genossen betreffend 
Erhöhung der Pensionen im Jahre 1988 um 
einen Sockelbetrag. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Entschließungsantrag ihre Zustimmung 
geben, um ein Zeichen. - Das ist die M i n -
der h e i t. Der Antrag ist a b gel e h n t. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Entwurf der 13. Novelle zum Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetz samt Titel 
und Eingang in 376 der Beilagen. 

Hiezu liegt ein Abänderungsantrag der 
Artikel VI Absatz 3,7 bis 9,11 bis 13 und 19, Abgeordneten Hesoun, Dr. Schwimmer und 

Genossen vor. 
Artikel VII Absatz 1 bis 8, Artikel VIII Zif-

fer 3, Da nur dieser eine Antrag gestellt wurde, 
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lasse ich sogleich über den Gesetzentwurf in 
der Fassung des Ausschußberichtes unter 
Berücksichtigung des erwähnten Abände­
rungsantrages abstimmen. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
sich für den Gesetzentwurf in der Fassung 
des Ausschußberichtes unter Berücksichti­
gung des Abänderungsantrages der Abgeord­
neten Hesoun, Dr. Schwimmer und Genossen 
aussprechen, um ein Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich darf abermals um ein Zeichen bitten. -
Das ist auch in dritter Lesung mit M ehr -
h e i t a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
den Entwurf der 11. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz samt Titel und Ein­
gang in 377 der Beilagen. 

Hiezu liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Hesoun, Dr. Schwimmer und 
Genossen vor. 

Da nur dieser eine Antrag gestellt wurde, 
lasse ich sogleich über den Gesetzentwurf in 
der Fassung des Ausschußberichtes unter 
Berücksichtigung des erwähnten Abände­
rungsantrages abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich 
für den Gesetzentwurf in der Fassung des 
Ausschußberichtes unter Berücksichtigung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Hesoun, Dr. Schwimmer und Genossen aus­
sprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Darf ich um ein Zeichen der Zustimmung 
bitten. - Das ist auch in dritter Lesung mit 
Me h r he i t an gen 0 m m e n. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Entwurf der 16. Novelle zum Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
samt Titel und Eingang in 378 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Gesetzentwurf zustimmen, um ein Zei­
chen. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Darf ich Sie abermals um ein Zeichen bit-

ten. - Das ist auch in dritter Lesung mit 
M ehr he i t an gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf der 2. Novelle zum Betriebs­
hilfegesetz samt Titel und Eingang in 328 der 
Beilagen. 

Hiezu liegt ein Zusatzantrag der Abgeord­
neten Huber und Genossen auf Einfügung 
einer neuen Ziffer 1 a in den Artikel I des 
Gesetzentwurfes vor. 

Weiters hat der Abgeordnete Mag. Haupt 
eine getrennte Abstimmung hinsichtlich Arti­
kel I Ziffer 3 und Artikel 11 ver langt. 

Ich werde daher zuerst über den erwähnten 
Zusatzantrag, dann gemeinsam über die Teile 
des Gesetzentwurfes, zu denen getrennte 
Abstimmung verlangt wurde, und zuletzt über 
die restlichen Teile des Gesetzentwurfes samt 
Titel und Eingang abstimmen lassen. 

Wir gelangen also zuerst zur Abstimmung 
über den Zusatzantrag der Abgeordneten 
Huber und Genossen auf Einfügung einer Zif­
fer 1 a in Artikel I. - Ich ersuche jene Damen 
und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich über Artikel I Ziffer 3 
und Artikel 11 des Gesetzentwurfes, zu denen 
getrennte Abstimmung verlangt wurde, in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
erwähnten Teilen des Gesetzentwurfes in der 
Fassung der Regierungsvor lage zustimmen, 
um ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit ange­
nommen; 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über die 
restlichen Teile des Gesetzentwurfes samt 
Titel und Eingang in der Fassung der Regie­
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
zustimmen, um ein Zeichen. - Das ist ein­
stimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte wieder jene Damen und Herren, 
die in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, 
um ein Zeichen. - In dritter Lesung ist der 
Gesetzentwurf nur mit M ehr h e i t a n g e -
no m m e n. (Unruhe.) 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Entwurf des Versorgungsrechts-Ände-
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rungsgesetzes 1988 samt Titel und Eingang in 
381 der Beilagen. 

Abgeordneter Mag. Haupt hat getrennte 
Abstimmung, und zwar über mehrere Teile 
des Gesetzentwurfes, verlangt. Da sich das 
Verlangen jedoch nicht darauf richtet, über 
jeden einzelnen der in dem betreffenden Ver­
langen angeführten Punkte getrennt abzu­
stimmen, lasse ich vorerst über diese Teile 
des Gesetzentwurfes unter einem abstimmen, 
und zwar stimmen wir jetzt ab über: 

Artikel I Ziffer 8, 

Artikel II Ziffern 1 und 5, 

Artikel IV, 

Artikel VI Absätze 1,2,4 und 5 sowie 

Artikel VII, 

in der Fassung des Ausschußberichtes, 

zu denen getrennte Abstimmung verlangt 
wurde. 

Ich bitte nun jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas­
sung des Ausschußberichtes ihre Zustim­
mung geben, um ein Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Ich bringe nunmehr die übrigen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. -
Das ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
in dritter Lesung dafür sind, um ein Zeichen. 
(Abg. Dr. Keller, zur FPÖ gewendet: Das 
ist lächerlich, was Sie da aufführen!) - Das 
ist in der dritten Lesung mit M ehr h e i t 
angenommen. (Abg. Hochm air: Das 
ist Parlamentarismus, Frau Präsidentin! -
Weitere Zwischenrufe.) 

Es ist eine sehr komplizierte Abstimmung. 
Darf ich bitten, vielleicht können wir noch 
etwas Ruhe bewahren. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
den Entwurf, mit dem das Arbeitslosenversi-

cherungsgesetz 1977 geändert wird, samt Titel 
und Eingang in 372 der Beilagen. 

Es liegen ein Abänderungsantrag der Abge­
ordneten 8rb und Genossen, ein Verlangen 
des Abgeordneten Mag. Haupt auf getrennte 
Abstimmung sowie ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. Haider und Genossen vor. 

Da sich der Abänderungsantrag 8rb und 
Genossen auf den gesamten Artikel I bezieht, 
werde ich zuerst diesen und dann den Zusatz­
antrag Dr. Haider und Genossen zur Abstim­
mung bringen, anschließend dem Verlangen 
auf getrennte Abstimmung Rechnung tragen 
und zuletzt die Abstimmung über die restli­
chen Teile des Gesetzentwurfes durchführen. 

Zu Artikel I liegt der erwähnte Abände­
rungsantrag der Abgeordneten 8rb und 
Genossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über Artikel I in 
der Fassung des Abänderungsantrages 8rb 
und Genossen abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die sich dafür ausspre­
chen, um ein Zeichen. - Das ist die Minder­
heit. Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Dr. Haider und Genos­
sen haben die Einfügung einer neuen Ziffer 
20 a im Artikel I beantragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
diesem Zusatzantrag Dr. Haider und Genos­
sen ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Nunmehr lasse ich über Verlangen des 
Abgeordneten Mag. Haupt über folgende 
Teile des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes abstiIilmen: 

Artikel I Ziffer 10 lit. b hinsichtlich § 25 
Absatz 4, 

Artikel I Ziffer 23 und 

Artikel 11. 

Ich bitte jene Abgeordneten, die diesen Tei­
len des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
um ein Zeichen. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Nunmehr bringe ich die übrigen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes zur Abstimmung, und ich 
bitte jene Damen und Herren, die sich dafür 

38. Sitzung NR XVII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)156 von 160

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVII. GP - 38. Sitzung - 25. November 1987 4401 

Präsident Dr. Marga Hubinek 

aussprechen, um ein Zeichen. - Das ist ein­
stimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und H~rren, die auch 
in dritter Lesung zustimmen, um ein Zeichen. 
- Das ist ein s tim m i g in dritter Lesung 
angenommen. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
den Entwurf, mit dem das Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz wie auch weitere Gesetze geän­
dert werden, samt Titel und Eingang in 373 
der Beilagen. 

Der Herr Abgeordnete Mag. Haupt hat 
getrennte Abstimmung über mehrere Teile 
des Gesetzentwurfes verlangt. Vorerst lasse 
ich also über diese Teile des Gesetzentwurfes 
unter einem abstimmen. 

Wir kommen somit zunächst zur Abstim­
mung über: 

Artikel I Ziffer 1 und Ziffer 7 hinsichtlich 
§ 25 c Abs. 2 des Arbeitsmarktförderungsge­
setzes sowie 

Artikel II 

in der Fassung des Ausschußberichtes, 

zu denen getrennte Abstimmung verlangt 
wurde. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas­
sung des Ausschußberichtes ihre Zustim­
mung geben, um ein Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Ich bringe nunmehr die übrigen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich 
hiefür aussprechen, um ein Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte abermals um ein Zeichen. - Das 
ist in dritter Lesung mit M ehr h e i t a n g e -
nommen. 

12. Punkt: Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung über die Regierungsvor­
lage (296 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeits- und Sozialgerichts-Anpas­
sungsgesetz - ASGAnpG und das Arbeits­
und Sozialgerichtsgesetz - ASGG geändert 

werden (374 der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan­
gen zum 12. Punkt der Tagesordnung: Bun­
desgesetz, mit dem das Arbeits- und Sozialge­
richts-Anpassungsgesetz sowie das Arbeits­
und Sozialgerichtsgesetz geändert werden. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
Feurstein. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff­
nen. 

Berichterstatter Dr. Feurstein: Meine 
Damen und Herren! Artikel 9 des Arbeits- und 
Sozialgerichts-Anpassungsgesetzes bestimmt, 
daß dieses Gesetz mit 31. Dezember 1987 
außer Kraft tritt. Da sich die neugeschaffene 
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit bei der 
Bewältigung von Streitigkeiten aus der 
Betriebsverfassung bewährt hat, soll diese 
Befristung durch die gegenständliche Regie­
rungsvorlage aufgehoben werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung vom 19. November 1987 in Ver­
handlung genommen. Die Regierungsvorlage 
wurde unter Berücksichtigung eines Abände­
rungsantrages der Abgeordneten Hesoun, Dr. 
Schwimmer betreffend Artikel II (§ 93 ASGG) 
einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Es liegen 
keine Wortmeldungen vor. 

Wir gelangen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
374 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Gesetzentwurf zustimmen, um ein Zei­
chen. - Das ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 
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Wer auch in dritter Lesung seine Zustim­
mung gibt, den bitte ich um ein Zeichen. -
Das ist auch in dritter Lesung ein s tim -
mi g an gen 0 m m e n. 

13. Punkt: Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung betreffend den Bericht 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
(111-26 der Beilagen) über die Tätigkeit der 
Arbeitsinspektion auf dem Gebiet des Bun­
desbedienstetenschutzes im Jahre 1985 (313 

der Beilagen) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Wir gelan­
gen zum 13. Punkt der Tagesordnung: Bericht 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
über die Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiet des Bundesbedienstetenschutzes 
im Jahre 1985. 

Berichterstatter ist Frau Abgeordnete 
Regina Heiß. Ich bitte sie, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatterin Regina Heiß: Frau Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Am 
Ende des Jahres 1985 waren bei den Arbeits­
inspektoraten insgesamt 4 381 Dienststellen 
vorgemerkt, auf die das Bundesbediensteten­
Schutzgesetz anzuwenden war. 

Die Dringlichkeitsreihung der Beanstan­
dungen erfolgte nach drei Dringlichkeitsstu­
fen. Als besonders dringende Maßnahmen 
werden im Bericht angeführt: 

Schutzmaßnahmen gegen eine Gefährdung 
durch elektrischen Strom; Anbringung von 
Schutzeinrichtungen an Betriebseinrichtun­
gen sowie auch Schutzmaßnahmen gegen 
gesundheitsschädliche Strahleneinwirkun­
gen, Lärm, Staub und Erschütterungen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den Bericht 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
über die Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiet des Bundesbedienstetenschutzes 
im Jahre 1985 (III-26 der Beilagen) zur Kennt­
nis nehmen. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fort­
zusetzen. (Beifall.) 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zu Wort 
gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Scheu­
cher. 

23.50 

Abgeordneter Scheucher (SPÖ): Frau Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Heute steht der 
Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsinspek­
tion auf dem Gebiet des Bundesbediensteten­
schutzes im Jahre 1985 zur Beratung, der 
achte Bericht seit Inkrafttreten des Bundes­
bediensteten-Schutzgesetzes. 

Bei einem Vergleich mit früheren Berichten 
ist festzustellen, daß zwar die Zahl jener gra­
vierenden Mängel, die eine unmittelbare 
Gefährdung für die Bediensteten darstellten, 
abgenommen hat, die steten Klagen über 
sanierungsbedürftige Bauwerke, flächenmä­
ßig unzureichende Dienststellen und veraltete 
Einrichtungen aber weitgehend unverändert 
geblieben sind. 

Da die Dienststellen des Bundes in frühe­
ren Jahren nicht in der gleichen Weise über­
prüft wurden, wie dies in Betrieben der Pri­
vatwirtschaft, aber auch in den Betrieben der 
Gemeinden, der Länder und des Bundes der 
Fall war, kam es gerade bei der zeitgemäßen 
Adaptierung von Bundesgebäuden, in denen 
Dienststellen des Bundes untergebracht sind, 
zu einem enormen Nachholbedarf. Die Besei­
tigung dieser Mängel verursachte hohe 
Kosten und wird trotz bestem Wollen aller 
Seiten einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Meine Damen und Herren! An dieser Stelle 
möchte ich an die Beratungen des Bundesbe­
diensteten-Schutzgesetzes erinnern, die 
neben der Frage nach den Überprüfungsorga­
nen vor allem das Problem der Heranführung 
des Altbaubestandes, in dem Dienststellen 
des Bundes untergebracht sind, an den gefor­
derten Standard und die mit dieser Heranfüh­
rung verbundenen Kosten zum Inhalt hatten. 

Da vorauszusehen war, daß eine solche 
nachträgliche Heranführung sowohl tech­
nisch als auch volkswirtschaftlich nur schwer 
möglich ist, wurden Übergangsbestimmungen 
geschaffen, welche die Aufrechterhaltung des 
Dienstes gewährleisten und im Falle bauli­
cher Änderungen das Auftreten unverhältnis­
mäßig hoher Kosten verhindern sollen. 

Hohes Haus! Aus dem Bericht für das Jahr 
1985 geht hervor, daß 1021 Dienststellen über­
prüft wurden. Das sind zwar nur etwas mehr 
als 23 Prozent aller bei den Arbeitsinspektora­
ten vorgemerkten Dienststellen, doch wurde 
darauf geachtet, Ressorts mit einem höheren 
Gefährdungspotential, wie das Bundesmini­
sterium für Inneres und das Bundesministe­
rium für Landesverteidigung, verstärkt zu 
überprüfen. 
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Im Berichtsjahr wurde der Arbeitsbereich 
von 48 384 Bediensteten auf Übereinstim­
mung mit den gesetzlichen Vorschriften kon­
trolliert. Hierbei wurden 2 234 Beanstandun­
gen vorgenommen, die den jeweiligen Res­
sortleitern mit dem Ersuchen I um Stellung­
nahme zugeleitet wurden. In vielen Fällen 
wurde vom zuständigen Ressortleiter mitge­
teilt, daß die Beseitigung der beanstandeten 
Mißstände bereits erfolgte oder unmittelbar 
bevorsteht. In anderen Fällen wurden jedoch 
Einwände gegen die von den Arbeitsinspekto­
raten vorgeschlagenen Maßnahmen erhoben, 
die von der Arbeitsinspektion bei der näch­
sten Besichtigung einer kritischen Prüfung 
unterzogen werden müssen. 

Der Bericht enthält weiters die Informa­
tion, daß die Arbeitsinspektion im Berichts­
jahr von 3663 Unfällen Bediensteter des Bun­
des Kenntnis erhielt. Von diesen ereigneten 
sich 1 033 Unfälle, bei denen zwei Tote zu 
beklagen waren, außerhalb der Dienststellen. 

Bei den Unfällen lagen die Schwerpunkte 
beim Bundesministerium für Inneres mit 
1580 Unfallereignissen und beim Bundesmi­
nisterium für Landesverteidigung mit 728 
Unfallereignissen. (Unruhe.) 

Hohes Haus! Da der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiete des Bundesbedienstetenschutzes 
keine Behördenfunktion zukommt, stellt die 
Vorlage der Zusammenfassung der Einzelbe­
richte an den Nationalrat das einzige und 
zugleich stärkste Druckmittel dar, das der 
Arbeitsinspektion zur Verfügung steht, dahin 
zu wirken, daß die auf dem Gebiet des Bun­
desbedienstetenschutzes aufgezeigten Män­
gel tatsächlich beseitigt werden. Dies macht 
es aber notwendig, in diesem Bericht alle fest­
gestellten Mängel oder zu treffenden Maß­
nahmen anzuführen, gleichgültig, ob es sich 
um scheinbar unbedeutende Mängel, wie Stol­
perstellen, handelt oder um die Beseitigung 
sicherheitstechnisch schwerwiegender Män­
gel, wie zum Beispiel um die aus Sicherheits­
gründen unbedingt erforderliche Sanierung 
der elektrischen Anlagen eines ganzen Amts­
gebäudes. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
möchte ich die Arbeitsinspektion einladen, in 
ihrem Bemühen zum Schutz aller arbeitenden 
Menschen in Österreich, gleichgültig, ob es 
sich um Bedienstete des Bundes oder 
Beschäftigte der Privatwirtschaft handelt, in 
der ,bisher geübten Weise fortzufahren. Dabei 
darf keinesfalls darauf vergessen werden, daß 
mit der Einführung neuer Technologien im 
Bundesdienst - ich denke dabei an die ver-

stärkte Einführung von EDV-Anlagen - in 
nächster Zeit auch im Bereich des Bedienste­
tenschutzes mit neuen Problemen zu rechnen 
sein wird. (Neuerliche Unruhe.) 

Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, 
bitte ich, die Arbeitsinspektion bei ihrer 
Tätigkeit zu unterstützen und ihr die perso­
nellen, technischen und auch legistischen Mit­
tel in die Hand zu geben, um ihrer wichtigen 
Aufgabe in noch größerem Umfang nachkom­
men zu können. 

Hohes Haus! Zum Schluß kommend danke 
ich der Arbeitsinspektion für diesen Tätig­
keitsbericht und allen Arbeitsinspektoren für 
ihre verantwortungsvolle Arbeit recht herz­
lich. 

Die sozialistische Fraktion wird diesem 
Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspektion auf 
dem Gebiete des Bundesbedienstetenschutzes 
im Jahre 1985 gerne die Zustimmung geben. 
(Beifall bei SPÖ, ÖVP und FPÖ.) 23.56 

Präsident Dr. Marga Hubinek: Zum Wort 
ist niemand mehr gemeldet. Die Frau Bericht­
erstatter kann auch kein Schlußwort mehr 
wünschen. (Heiterkeit.) 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
den vorliegenden Bericht 111-26 der Beilagen 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sen Bericht zur Kenntnis nehmen, um ein Zei­
chen. - Das ist ein s tim m i g a n g e -
nommen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. (Rufe: Wir 
auch!) 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sit­
zung der Selbständige Antrag 131/ A einge­
bracht worden ist. 

Ferner sind die Anfragen 1230/J bis 1232/J 
eingelangt. 

Die n ä eh s t e Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für morgen Donnerstag, den 
26. November, um 9 Uhr mit folgender Tages­
ordnung ein: 

Bericht des Budgetausschusses über die 
Regierungsvorlage (280 und Zu 280 der Beila­
gen): Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1988 
samt Anlagen. 

Zur Beratung kommen 
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Präsident Dr. Marga Hubinek 

Beratungsgruppe I, Oberste Organe, In dieser Sitzung findet keine Fragestunde 
statt. 

Beratungsgruppe 11, Bundeskanzleramt mit 
Dienststellen sowie Gesundheit, und Die jetzige Sitzung ist ge s chI 0 s sen. 

Beratungsgruppe XII, Militärische Angele­
genheiten. 

Schluß der Sitzung: 23 Uhr 58 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 2276 7 
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